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A Verfügender Teil 

I Feststellung des Planes 

Das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung stellt gemäß §§ 1 

Abs. 1 Nr. 5, 11 Abs. 2 des Gesetzes zur Beschleunigung der Planungen für Verkehrswege 

in den neuen Ländern sowie im Lande Berlin (Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsge-

setz – VerkPBG) vom 16.12.1991 (BGBl. I S. 2174), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

09.12.2006 (BGBl. I S. 2833), in Verbindung mit §§ 17 ff., 24 Abs. 1 des Bundesfernstraßen-

gesetzes (FStrG) in der Fassung vom 28.06.2007 (BGBl. I S. 1206), zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), in Verbindung mit §§ 72 ff. des Hessischen Ver-

waltungsverfahrensgesetzes (HVwVfG) in der Fassung vom 15.01.2010 (GVBl. I S. 18), und 

§ 33 Abs. 2 des Hessischen Straßengesetzes (HStrG) in der Fassung vom 08.06.2003 

(GVBl. I S. 166), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.12.2011 (GVBl. I S. 817), den Plan 

für den Neubau der der Bundesautobahn A 44 (Kassel-Herleshausen/Wommen), Teilab-

schnitt zwischen Hoheneiche und der zukünftigen Anschlussstelle Sontra Nord (Verkehrs-

kosteneinheit [VKE] 40.2) einschließlich der damit verbundenen Folgemaßnahmen fest. 

Folgende Pläne und Verzeichnisse werden planfestgestellt: 

Lfd.
Nr. 

Bezeichnung Datum Maßstab Unterlage Nr./ 
Blatt Nr. 

Ordner 1 
1. Deckblatt Nr. 4, Übersichtslageplan, er-

setzt Deckblatt Nr. 3 Übersichtslageplan 
vom 12/2010, ersetzt Deckblatt Nr. 2, 
Übersichtslageplan vom 27.03.2009 er-
setzt Deckblatt Nr. 1, Übersichtslageplan 
vom 28.02.2006 ersetzt Übersichtslage-
plan 27.03.2001 

10/2011 1:10.000 3b/1 

2. Deckblatt Nr. 3 Übersichtshöhenplan, 
ersetzt Deckblatt Nr. 2 Übersichtshöhen-
plan vom 12/2010, ersetzt Deckblatt 
Nr. 1 Übersichtshöhenplan vom 
28.02.2006, ersetzt Übersichtshöhenplan 
vom 27.03.2001 

10/2011 1:10.000/
1.000 

4/1 

3. Deckblatt Nr. 1, Sonderquerschnitt SQ 
27 ersetzt Sonderquerschnitt SQ 27 vom 
27.03.2001 

28.02.2006 1:50 6/1 

4. Deckblatt Nr. 2, Sonderquerschnitt SQ 
27 WSZ II und III ersetzt Deckblatt Nr. 1, 
Sonderquerschnitt SQ 27 WSZ II und III 
vom 28.02.2006 ersetzt Sonderquer-
schnitt SQ 27 WSZ II und III vom 
27.03.2001 

28.02.2006 1:50 6/2 
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5. Rampenquerschnitt Q 1 28.02.2006 1:50 6/3 

6. Rampenquerschnitt Q 4 28.02.2006 1:50 6/4 

7. Regelquerschnitt RQ 10,5 Bundesstra-
ßen B7/B27 

28.02.2006 1:50 6/5 

8. Verbindungswege/Betriebsumfahrungen 28.02.2006 1:50 6/6 

9. Wirtschaftswege 28.02.2006 1:50 6/7 

10. Deckblatt Nr. 4, Lageplan ersetzt Deck-
blatt Nr. 3 Lageplan vom 12/2010 ersetzt 
Deckblatt Nr. 2, Lageplan vom 
27.03.2009, ersetzt Deckblatt Nr. 1, La-
geplan vom 28.02.2006 ersetzt Lageplan 
vom 27.03.2001 

10/2011 1:1.000 7/1 

11. Deckblatt Nr. 4, Lageplan ersetzt Deck-
blatt Nr. 3, Lageplan vom 12/2010, er-
setzt Deckblatt Nr. 2, Lageplan vom 
27.03.2009, ersetzt Deckblatt Nr. 1, La-
geplan vom 28.02.2006, ersetzt Lage-
plan vom 27.03.2001 

10/2011 1:1.000 7/2 

12. Deckblatt Nr. 1, Lageplan ersetzt Lage-
plan vom 27.03.2001 

28.02.2006 1:1.000 7/3 

13. Deckblatt Nr. 4 Lageplan ersetzt Deck-
blatt Nr. 3, Lageplan vom 12/2010, er-
setzt Deckblatt Nr. 2, Lageplan vom 
27.03.2009 ersetzt Deckblatt Nr. 1, La-
geplan vom 28.02.2006, ersetzt Lage-
plan vom 27.03.2001 

10/2011 1:1.000 7/4 

14. Deckblatt Nr. 3, Lageplan ersetzt Deck-
blatt Nr. 2, Lageplan vom 27.03.2009 
ersetzt Deckblatt Nr. 1, Lageplan vom 
28.02.2006, ersetzt Lageplan vom 
27.03.2001 

12/2010 1:1.000 7/5 

15. Deckblatt Nr. 3, Lageplan ersetzt Deck-
blatt Nr. 2, Lageplan vom 27.03.2009 
ersetzt Deckblatt Nr. 1, Lageplan vom 
28.02.2006, ersetzt Lageplan vom 
27.03.2001 

12/2010 1:1.000 7/6 

Ordner 2 
16. Deckblatt Nr. 2, Höhenplan ersetzt 

Deckblatt Nr. 1, Höhenplan vom 
28.02.2006, ersetzt Höhenplan vom 
27.03.2001 

10/2011 1: 1.000 / 
100 

8/1a 

17. Deckblatt Nr. 2, Höhenplan ersetzt 
Deckblatt Nr. 1, Höhenplan vom 
28.02.2006, ersetzt Höhenplan vom 
27.03.2001 

10/2011 1:1.000 / 
100 

8/1b 

18. Deckblatt Nr. 2, Höhenplan ersetzt 
Deckblatt Nr. 1, Höhenplan vom 
28.02.2006, ersetzt Höhenplan vom 
27.03.2001 

10/2011 1:1.000 / 
100 

8/2a 
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19. Deckblatt Nr. 2, Höhenplan ersetzt 
Deckblatt Nr. 1, Höhenplan vom 
28.02.2006 ersetzt Höhenplan vom 
27.03.2001 

10/2011 1:1.000 / 
100 

8/2b 

20. Deckblatt Nr. 1, Höhenplan ersetzt 
Höhenplan vom 27.03.2001 

28.02.2006 1:1.000 / 
100 

8/2c 

21. Deckblatt Nr. 1, Höhenplan ersetzt 
Höhenplan vom 27.03.2001 

28.02.2006 1:1.000 / 
100 

8/2d 

22. Deckblatt Nr. 1, Höhenplan ersetzt 
Höhenplan vom 27.03.2001 

28.02.2006 1:1.000 / 
100 

8/2e 

23. Deckblatt Nr. 1, Höhenplan ersetzt 
Höhenplan vom 27.03.2001 

28.02.2006 1:1.000 / 
100 

8/2f 

24. Deckblatt Nr. 1, Höhenplan ersetzt 
Höhenplan vom 27.03.2001 

28.02.2006 1:1.000 / 
100 

8/3a 

25. Deckblatt Nr. 1, Höhenplan ersetzt 
Höhenplan vom 27.03.2001 

28.02.2006 1:1.000 / 
100 

8/3b 

26. Deckblatt Nr. 2, Höhenplan ersetzt 
Deckblatt Nr. 1, Höhenplan vom 
28.02.2006 ersetzt Höhenplan vom 
27.03.2001 

10/2011 1:1.000 / 
100 

8/4a 

27. Deckblatt Nr. 1, Höhenplan ersetzt 
Höhenplan vom 27.03.2001 

28.02.2006 1:1.000 / 
100 

8/4b 

28. Deckblatt Nr. 1, Höhenplan ersetzt 
Höhenplan vom 27.03.2001 

28.02.2006 1:1.000 / 
100 

8/5a 

29. Deckblatt Nr. 2, Höhenplan ersetzt 
Deckblatt Nr. 1, Höhenplan vom 
28.02.2006 ersetzt Höhenplan vom 
27.03.2001 

10/2011 1:1.000 / 
100 

8/5b 

30. Deckblatt Nr. 1, Höhenplan ersetzt 
Höhenplan vom 27.03.2001 

28.02.2006 1:1.000 / 
100 

8/6a 

31. Deckblatt Nr. 1, Höhenplan ersetzt 
Höhenplan vom 27.03.2001 

28.02.2006 1:1.000 / 
100 

8/6b 

32. Deckblatt Nr. 1, Höhenplan ersetzt 
Höhenplan vom 27.03.2001 

28.02.2006 1:1.000 / 
100 

8/6c 

33. Deckblatt Nr. 1, Höhenplan ersetzt 
Höhenplan vom 27.03.2001 

28.02.2006 1:1.000 / 
100 

8/6d 

Ordner 3 
34. Landschaftspflegerischer Begleitplan, 

Kapitel 4.2.3 und 4.2.4, 6 Blätter der Un-
terlage 12.2 und Unterlage 12.3 (aus 2. 
PÄ) 

10/2011  12.0 
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35. Deckblatt Nr. 6, Lageplan der land-
schaftspflegerischen Maßnahmen, er-
setzt Deckblatt Nr. 5, Lageplan der land-
schaftspflegerischen Maßnahmen vom 
04/2011, ersetzt Deckblatt Nr. 4, Lage-
plan der landschaftspflegerischen Maß-
nahmen vom 31.07.2009, ersetzt Deck-
blatt Nr. 3-1, Lageplan der landschafts-
pflegerischen Maßnahmen vom 
15.03.2006, ersetzt Lageplan der land-
schaftspflegerischen Maßnahmen vom 
26.03.2001 

10/2011 1:1.000 12.2/1 

36. Deckblatt Nr. 5, Lageplan der land-
schaftspflegerischen Maßnahmen ersetzt 
Deckblatt Nr. 4, Lageplan der land-
schaftspflegerischen Maßnahmen vom 
31.07.2009, ersetzt Deckblatt Nr. 3-1, 
Lageplan der landschaftspflegerischen 
Maßnahmen vom 15.03.2006, ersetzt 
Lageplan der landschaftspflegerischen 
Maßnahmen vom 26.03.2001 

04/2011 1:1.000 12.2/1a 

37. Deckblatt Nr. 3, Lageplan der land-
schaftspflegerischen Maßnahmen  er-
setzt Deckblatt Nr. 2-1, Lageplan der 
landschaftspflegerischen Maßnahmen 
vom 15.03.2006, ersetzt Lageplan der 
landschaftspflegerischen Maßnahmen 
vom 26.03.2001 

31.07.2009 1:1.000 12.2/1b 

38. Deckblatt Nr. 5, Lageplan der land-
schaftspflegerischen Maßnahmen ersetzt 
Deckblatt Nr. 4, Lageplan der land-
schaftspflegerischen Maßnahmen vom 
31.07.2009, ersetzt Deckblatt Nr. 3-1, 
Lageplan der landschaftspflegerischen 
Maßnahmen vom 15.03.2006, ersetzt 
Lageplan der landschaftspflegerischen 
Maßnahmen vom 26.03.2001 

04/2011 1:1.000 12.2/2 

39. Deckblatt Nr. 4, Lageplan der land-
schaftspflegerischen Maßnahmen ersetzt 
Deckblatt Nr. 3, Lageplan der land-
schaftspflegerischen Maßnahmen vom 
31.07.2009, ersetzt Deckblatt Nr. 2 und 
1, Lageplan der landschaftspflegerischen 
Maßnahmen vom 15.03.2006, ersetzt 
Lageplan der landschaftspflegerischen 
Maßnahmen vom 26.03.2001 

04/2011 1:1.000 12.2/2a 

40. Lageplan der landschaftspflegerischen 
Maßnahmen 

04/2011 1:1.000 12.2/2b 
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41. Deckblatt Nr. 3, Lageplan der land-
schaftspflegerischen Maßnahmen ersetzt 
Deckblatt Nr. 2, Lageplan der land-
schaftspflegerischen Maßnahmen vom 
31.07.2009, ersetzt Deckblatt Nr. 1, La-
geplan der landschaftspflegerischen 
Maßnahmen vom 15.03.2006, ersetzt 
Lageplan der landschaftspflegerischen 
Maßnahmen vom 26.03.2001 

04/2011 1:1.000 12.2/3 

42. Deckblatt Nr. 4, Lageplan der land-
schaftspflegerischen Maßnahmen ersetzt 
Deckblatt Nr. 3, Lageplan der land-
schaftspflegerischen Maßnahmen vom 
31.07.2009 ersetzt Deckblatt Nr. 2 und 1, 
Lageplan der landschaftspflegerischen 
Maßnahmen vom 15.03.2006, ersetzt 
Lageplan der landschaftspflegerischen 
Maßnahmen vom 26.03.2001 

04/2011 1:1.000 12.2/3a 

43. Deckblatt Nr. 3, Lageplan der land-
schaftspflegerischen Maßnahmen ersetzt 
Deckblatt Nr. 2 und 1, Lageplan der 
landschaftspflegerischen Maßnahmen 
vom 15.03.2006, ersetzt Lageplan der 
landschaftspflegerischen Maßnahmen 
vom 26.03.2001 

31.07.2009 1:1.000 12.2/3b 

44. Deckblatt Nr. 5, Lageplan der land-
schaftspflegerischen Maßnahmen ersetzt 
Deckblatt Nr. 4, Lageplan der land-
schaftspflegerischen Maßnahmen vom 
31.07.2009, ersetzt Deckblatt Nr. 3-1, 
Lageplan der landschaftspflegerischen 
Maßnahmen vom 15.03.2006, ersetzt 
Lageplan der landschaftspflegerischen 
Maßnahmen vom 26.03.2001 

04/2011 1:1.000 12.2/4 

45. Deckblatt Nr. 4, Lageplan der land-
schaftspflegerischen Maßnahmen ersetzt 
Deckblatt Nr. 3, Lageplan der land-
schaftspflegerischen Maßnahmen vom 
31.07.2009, ersetzt Deckblatt Nr. 2 und 
1, Lageplan der landschaftspflegerischen 
Maßnahmen vom 15.03.2006, ersetzt 
Lageplan der landschaftspflegerischen 
Maßnahmen vom 26.03.2001 

04/2011 1:1.000 12.2/4a 

46. Deckblatt Nr. 5, Lageplan der land-
schaftspflegerischen Maßnahmen ersetzt 
Deckblatt Nr. 4, Lageplan der land-
schaftspflegerischen Maßnahmen vom 
31.07.2009, ersetzt Deckblatt Nr. 3-1, 
Lageplan der landschaftspflegerischen 
Maßnahmen vom 15.03.2006, ersetzt 
Lageplan der landschaftspflegerischen 
Maßnahmen vom 26.03.2001 

04/2011 1:1.000 12.2/5 
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47. Deckblatt Nr. 6, Lageplan der land-
schaftspflegerischen Maßnahmen, er-
setzt Deckblatt Nr. 5, Lageplan der land-
schaftspflegerischen Maßnahmen vom 
04/2011, ersetzt Deckblatt Nr. 4, Lage-
plan der landschaftspflegerischen Maß-
nahmen vom 31.07.2009, ersetzt Deck-
blatt Nr. 3-1, Lageplan der landschafts-
pflegerischen Maßnahmen vom 
15.03.2006, ersetzt Lageplan der land-
schaftspflegerischen Maßnahmen vom 
26.03.2001 

10/2011 1:1.000 12.2/5a 

48. Deckblatt Nr. 5, Lageplan der land-
schaftspflegerischen Maßnahmen ersetzt 
Deckblatt Nr. 4, Lageplan der land-
schaftspflegerischen Maßnahmen vom 
31.07.2009, ersetzt Deckblatt Nr. 3-1, 
Lageplan der landschaftspflegerischen 
Maßnahmen vom 15.03.2006, ersetzt 
Lageplan der landschaftspflegerischen 
Maßnahmen vom 26.03.2001 

04/2011 1:1.000 12.2/6 

49. Lageplan der landschaftspflegerischen 
Maßnahmen 

12/2010 1:1.000 12.2/6a 

50. Deckblatt Nr. 1, Lageplan der land-
schaftspflegerischen Maßnahmen ersetzt 
Lageplan der landschaftspflegerischen 
Maßnahmen vom 12/2010 

10/2011 1:5.000 12.2/7 

51. Lageplan der landschaftspflegerischen 
Maßnahmen 

04/2011 1:5.000 12.2/8 

Ordner 4 
52. Deckblatt Nr. 6, Übersichtsplan der land-

schaftspflegerischen Maßnahmen, er-
setzt Deckblatt Nr. 5, Übersichtsplan der 
landschaftspflegerischen Maßnahmen 
vom 04/2011, ersetzt Deckblatt Nr. 4, 
Übersichtsplan der landschaftspflegeri-
schen Maßnahmen vom 31.07.2009, 
ersetzt Deckblatt Nr. 3-1, Übersichtsplan 
der landschaftspflegerischen Maßnah-
men vom 15.03.2006, ersetzt Über-
sichtsplan der landschaftspflegerischen 
Maßnahmen vom 26.03.2001 

10/2011  12.3/1 

53. Deckblatt Nr. 2, Waldumwandlung, Wie-
der- und Erstaufforstung ersetzt Deck-
blatt Nr. 1, Waldumwandlung, Wieder- 
und Erstaufforstung vom 31.07.2009 
ersetzt Waldumwandlung, Wieder- und 
Erstaufforstung vom 31.07.2009 

04/2011  12.3a/1 

54. Wald-Kompensationsmaßnahmen nach 
Flurstücken A 44 VKE 40.2 

04/2011  12.3.b 

55. Übersichtslageplan der Wehranlagen 08/2003 1:2.500 3230/001 

56. Soda-Wehr-Lageplan 08/2003 1:100 3230/010 
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57. Obermühlenwehr-Lageplan 08/2003 1:100 3230/020 

58. Untermühlenwehr-Lageplan 08/2003 1:100 3230/030 

59. Umgehungsgerinne-Übersichtsplan 17.03.2006 1:2.000 UmgGHohÜ 
1.1 

60. Umgehungsgerinne-Grundplan 17.03.2006 1:100 UmgGHohOb 
1.1 

61. Umgehungsgerinne-Grundplan 17.03.2006 1:100 UmgGHohAue 
1.1 

Ordner 5 
62. Deckblatt Nr. 2, Übersichtslageplan Ent-

wässerung ersetzt Deckblatt Nr. 1, Über-
sichtslageplan Entwässerung vom 
28.02.2006 ersetzt Übersichtslageplan 
Entwässerung vom 27.03.2001 

10/2011 1:25.000 13.2a/1 

63. Deckblatt Nr. 3, Übersichtslageplan Ein-
zugsgebiete ersetzt Deckblatt Nr. 2, 
Übersichtslageplan Einzugsgebiete vom 
27.03.2009, ersetzt Deckblatt Nr. 1, 
Übersichtslageplan Einzugsgebiete vom 
28.02.2006 ersetzt Übersichtslageplan 
Einzugsgebiete vom 27.03.2001 

10/2011 1:5.000 13.2b/1 

64. Deckblatt Nr. 3, Übersichtslageplan Ein-
zugsgebiete ersetzt Deckblatt Nr. 2, 
Übersichtslageplan Einzugsgebiete vom 
27.03.2009, ersetzt Deckblatt Nr. 1, 
Übersichtslageplan Einzugsgebiete vom 
28.02.2006 ersetzt Übersichtslageplan 
Einzugsgebiete vom 27.03.2001 

10/2011 1:5.000 13.2b/2 

65. Deckblatt Nr. 3, Lageplan Entwässerung 
ersetzt Deckblatt Nr. 2, Lageplan Ent-
wässerung vom 27.03.2009, ersetzt 
Deckblatt Nr. 1, Lageplan Entwässerung 
vom 28.02.2006 ersetzt Lageplan Ent-
wässerung vom 27.03.2001 

10/2011 1:1.000 13.3/1 

66. Deckblatt Nr. 2, Lageplan Entwässerung 
ersetzt Deckblatt Nr. 1, Lageplan Ent-
wässerung vom 28.02.2006 ersetzt La-
geplan Entwässerung vom 27.03.2001 

10/2011 1:1.000 13.3/2 

67. Deckblatt Nr. 1, Lageplan Entwässerung 
ersetzt Lageplan Entwässerung vom 
27.03.2001 

28.02.2006 1:1.000 13.3/3 

68. Deckblatt Nr. 3, Lageplan Entwässerung 
ersetzt Deckblatt Nr. 2, Lageplan Ent-
wässerung vom 27.03.2009, ersetzt 
Deckblatt Nr. 1, Lageplan Entwässerung 
vom 28.02.2006, ersetzt Lageplan Ent-
wässerung vom 27.03.2001 

10/2011 1:1.000 13.3/4 

69. Deckblatt Nr. 1, Lageplan Entwässerung 
ersetzt Lageplan Entwässerung vom 
27.03.2001 

28.02.2006 1:1.000 13.3/5 
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70. Deckblatt Nr. 1, Lageplan Entwässerung 
ersetzt Lageplan Entwässerung vom 
27.03.2001 

28.02.2006 1:1.000 13.3/6 

71. Deckblatt Nr. 3, Übersicht Grunder-
werbsplan ersetzt Deckblatt Nr. 2, Über-
sicht Grunderwerbsplan vom 04/2011, 
ersetzt Deckblatt Nr. 1, Übersicht Grund-
erwerbsplan vom 26.06.2009, ersetzt 
Grunderwerbsplan vom 28.02.2006  

10/2011 1:5.000 14.0/01 

72. Deckblatt Nr. 3, Grunderwerbsplan, er-
setzt Deckblatt Nr. 2, Grunderwerbsplan 
vom 04/2011, ersetzt Deckblatt Nr. 1, 
Grunderwerbsplan vom 26.06.2009, er-
setzt Grunderwerbsplan vom 28.02.2006 

10/2011 
 

1:1.000 14.1/01 

73. Deckblatt Nr. 2, Grunderwerbsplan er-
setzt Deckblatt Nr. 1, Grunderwerbsplan 
vom 26.06.2009, ersetzt Grunderwerbs-
plan vom 28.02.2006 

04/2011 1:1.000 14.1/02 

74. Grunderwerbsplan 28.02.2006 1:1.000 14.1/03 

75. Deckblatt Nr. 2, Grunderwerbsplan er-
setzt Deckblatt Nr. 1, Grunderwerbsplan 
vom 26.06.2009, ersetzt Grunderwerbs-
plan vom 28.02.2006 

04/2011 1:1.000 14.1/04 

76. Deckblatt Nr. 2, Grunderwerbsplan er-
setzt Deckblatt Nr. 1, Grunderwerbsplan 
vom 26.06.2009, ersetzt Grunderwerbs-
plan vom 28.02.2006 

04/2011 1:1.000 14.1/05 

77. Deckblatt Nr. 2, Grunderwerbsplan er-
setzt Deckblatt Nr. 1, Grunderwerbsplan 
vom 26.06.2009, ersetzt Grunderwerbs-
plan vom 28.02.2006 

04/2011 1:1.000 14.1/06 

78. Deckblatt Nr. 1, Grunderwerbsplan, er-
setzt Grunderwerbsplan vom 28.02.2006 

26.06.2009 1:1.000 14.1/07 

79. Grunderwerbsplan 28.02.2006 1:1.000 14.1/08 

80. Grunderwerbsplan 28.02.2006 1:1.000 14.1/09 

81. Grunderwerbsplan 28.02.2006 1:1.000 14.1/10 

Ordner 6 
82. Deckblatt Nr. 2, Grunderwerbsplan er-

setzt Deckblatt Nr. 1, Grunderwerbsplan 
vom 26.06.2009, ersetzt Grunderwerbs-
plan vom 28.02.2006 

04/2011 1:1.000 14.1/11 

83. Deckblatt Nr. 1, Grunderwerbsplan, er-
setzt Grunderwerbsplan vom 28.02.2006 

26.06.2009 1:1.000 14.1/12 

84. Deckblatt Nr. 2, Grunderwerbsplan er-
setzt Deckblatt Nr. 1, Grunderwerbsplan 
vom 26.06.2009, ersetzt Grunderwerbs-
plan vom 28.02.2006 

04/2011 1:1.000 14.1/13 
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85. Deckblatt Nr. 2, Grunderwerbsplan er-
setzt Deckblatt Nr. 1, Grunderwerbsplan 
vom 26.06.2009, ersetzt Grunderwerbs-
plan vom 28.02.2006 

04/2011 1:1.000 14.1/14 

86. Deckblatt Nr. 1, Grunderwerbsplan er-
setzt Grunderwerbsplan vom 28.02.2006 

04/2011 1:1.000 14.1/15 

87. Grunderwerbsplan 28.02.2006 1:1.000 14.1/16 

88. Grunderwerbsplan 28.02.2006 1:1.000 14.1/17 

89. Grunderwerbsplan 28.02.2006 1:1.000 14.1/18 

90. Deckblatt Nr. 1, Grunderwerbsplan er-
setzt Grunderwerbsplan vom 04/2011 

10/2011 1:1.000 14.1/19 

91. Grunderwerbsplan 04/2011 1:1.000 14.1/20 

92. Grunderwerbsplan 04/2011 1:1.000 14.1/21 

93. Grunderwerbsplan 04/2011 1:1.000 14.1/22 

94. Deckblatt Nr. 1, Grunderwerbsplan er-
setzt Grunderwerbsplan vom 04/2011 

10/2011 1:1.000 14.1/23 

95. Grunderwerbsplan 04/2011 1:1.000 14.1/24 

96. Grunderwerbsplan 04/2011 1:1.000 14.1/25 

97. Grunderwerbsverzeichnis 10/2011  14.2 

98. Widmungs- und Umstufungsplan 28.02.2006  15.2 

99. Widmungs- und Umstufungsplan Über-
sichtslageplan 

28.02.2006 1:25.000 15.3/1 

100. Widmungs- und Umstufungsplan Lage-
plan 

28.02.2006 1:10.000 15.4/1 

101. Widmungs- und Umstufungsplan Detail 1 28.02.2006  15.5/1 

102. Widmungs- und Umstufungsplan Detail 2 28.02.2006  15.5/2 

103. Bauwerksverzeichnis 10/2011  16.1 

104. Deckblatt Nr. 2, Lageplan Bauwerksver-
zeichnis ersetzt Deckblatt Nr. 1, Lage-
plan Bauwerksverzeichnis vom 
27.03.2009 ersetzt Lageplan Bauwerks-
verzeichnis vom 28.02.2006 

10/2011 1:1.000 16.2/1 

105. Deckblatt Nr. 1, Lageplan Bauwerksver-
zeichnis ersetzt Lageplan Bauwerksver-
zeichnis vom 28.02.2006 

10/2011 1:1.000 16.2/2 

106. Lageplan Bauwerksverzeichnis  28.02.2006 1:1.000 16.2/3 

107. Deckblatt Nr. 2, Lageplan Bauwerksver-
zeichnis ersetzt Deckblatt Nr. 1, Lage-
plan Bauwerksverzeichnis vom 
27.03.2009 ersetzt Lageplan Bauwerks-
verzeichnis vom 28.02.2006 

10/2011 1:1.000 16.2/4 

108. Deckblatt Nr. 2, Lageplan Bauwerksver-
zeichnis ersetzt Deckblatt Nr. 1, Lage-
plan Bauwerksverzeichnis vom 
27.03.2009 ersetzt Lageplan Bauwerks-
verzeichnis vom 28.02.2006 

10/2011 1:1.000 16.2/5 
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109. Deckblatt Nr. 2, Lageplan Bauwerksver-
zeichnis ersetzt Deckblatt Nr. 1, Lage-
plan Bauwerksverzeichnis vom 
27.03.2009 ersetzt Lageplan Bauwerks-
verzeichnis vom 28.02.2006 

10/2011 1:1.000 16.2/6 

 

II Wasserrechtliche Erlaubnisse mit Nebenbestimmung en und Hinweisen 

1 Erlaubnis zur Einleitung von Niederschlagswasser während des Betriebes 

Der Vorhabenträgerin wird gemäß § 17 FStrG i. V. m. § 19 Abs. 1, 3, § 8 Abs. 1, § 9 

Abs. 1 Nr. 4, § 11, § 12 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushalts-

gesetz – WHG) in der Fassung vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 22.12.2011 (BGBl. I S. 3044), i. V. m. § 11, § 9 des Hessischen Wassergeset-

zes (HWG) in der Fassung vom 14.12.2010 (GVBl. I S. 548) im Einvernehmen mit dem Re-

gierungspräsidium Kassel die Erlaubnis erteilt, das von den befestigten Straßenflächen der 

A 44 sowie veränderten Böschungs- und Hangflächen gesammelt abfließende Nieder-

schlagswasser nach Maßgabe der planfestgestellten Unterlagen 7, Blatt 1 bis 6 und 13.3, 

Blatt 1 bis 6 an den in der folgenden Auflistung aufgeführten Stellen in die genannten Ge-

wässer einzuleiten: 

• Aus dem Regenrückhaltebecken Nr. 1 über einen Graben der B 27 bis zu 65 l/s in der 

Gemarkung Hoheneiche, Flur 5, Flurstück 147 (Rechtswert [3568337]/Hochwert 

[5666358]) in die Sontra, 

• aus der Seitenmulde an der Nordseite der BAB A 44 bei V-BW 40.2-01 über einen 

vorhandenen Graben bis zu 192 l/s in der Gemarkung Hoheneiche, Flur 6, Flurstück 

40/4 (Rechtswert [3568248]/Hochwert [5665761]) in die Sontra, 

• aus dem Rohrdurchlass Nr. 2 über einen vorhandenen Graben bis zu 113 l/s in der 

Gemarkung Hoheneiche, Flur 6, Flurstück 89/2 (Rechtswert [3568243]/Hochwert 

[5665287]) in die Sontra, 

• aus dem Regenrückhaltebecken Nr. 2 bis zu 59 l/s in der Gemarkung 

Wichmannshausen, Flur 15, Flurstück 18 (Rechtswert [3568458]/Hochwert 

[5665093]) in die Netra, 

• aus dem Rohrdurchlass Nr. 3 bei Bau-km 0+280,00 der B 7 bis zu 43 l/s in der Ge-

markung Wichmannshausen, Flur 16, Flurstück 9/1 (Rechtswert [3568816]/Hochwert 

[5664971]) in die Netra, 
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• aus dem Rohrdurchlass Nr. 4 bei Bau-km 0+025,00 der B 7 bis zu 284 l/s in der Ge-

markung Wichmannshausen, Flur 16, Flurstück 10 (Rechtswert [3568600]/Hochwert 

[5664921]) in die Netra, 

• aus dem Regenrückhaltebecken Nr. 3 über einen Seitengraben der B 27 bis zu 25 l/s 

in der Gemarkung Wichmannshausen, Flur 15, Flurstück 21 (Rechtswert [3568421]/ 

Hochwert [5665087]) in die Netra, 

• aus dem Regenrückhaltebecken Nr. 4 über den Rohrdurchlass Nr. 5 bis zu 49 l/s in 

der Gemarkung Wichmannshausen, Flur 12, Flurstück 177 (Rechtswert [3568003]/ 

Hochwert [5663298]) in die Ulfe, 

• aus dem Rohrdurchlass Nr. 6 bis zu 24 l/s in der Gemarkung Wichmannshausen, Flur 

12, Flurstück 177 (Rechtswert [3568057]/Hochwert [5663248]) in die Ulfe, 

•  aus den Rohrdurchlässen Nr. 7 und 9 und dem Regenrückhaltebecken Nr. 5 über ei-

nen Seitengraben der B 400 bis zu 518 l/s in der Gemarkung Wichmannshausen, 

Flur 14, Flurstück 27/11 (Rechtswert [3567850]/Hochwert [5663437]) in die Ulfe, 

•  aus dem Rohrdurchlass Nr. 11  über einen Seitengraben der B 27 bis zu 247 l/s in 

der Gemarkung Wichmannshausen, Flur 14, Flurstück 136 (Rechtswert [3567404]/ 

Hochwert [5663301]) in die Sontra, 

•  aus dem Rohrdurchlass Nr. 15 über einen Seitengraben der B 27 bis zu 269 l/s in 

der Gemarkung Mitterode, Flur 10, Flurstück 39 (Rechtswert [3566672]/Hochwert 

[5662636]) in die Sontra, 

•  aus dem Rohrdurchlass Nr. 13 über einen vorhandenen Graben bis zu 170 l/s in der 

Gemarkung Mitterode, Flur 10, Flurstück 39 (Rechtswert [3566398]/Hochwert 

[5662483]) in die Sontra, 

•  aus dem Regenrückhaltebecken Nr. 6 über den Rohrdurchlass Nr. 14 bis zu 121 l/s 

in der Gemarkung Mitterode, Flur 10, Flurstück 39 (Rechtswert [3566212]/Hochwert 

[5662347]) in die Sontra. 

Nebenbestimmungen: 

1. Die Entwässerungsanlagen und -leitungen sowie Regenrückhaltebecken und das 

Auffangbecken im Bereich des nördlichen Portals des Tunnels Boyneburg sind nach 
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den Regeln der Wasserwirtschaft und dem Stand der Technik unter Beachtung der 

geltenden technischen Regelwerken zu errichten, zu warten und zu unterhalten. Ins-

besondere sind zum Schutz von Trinkwassergewinnungsanlagen innerhalb der Was-

serschutzzone III die Vorgaben der Richtlinie für bautechnische Maßnahmen an 

Straßen in Wasserschutzgebieten (RiStWag), Ausgabe 2002, zu beachten.  

2. Für die Bemessung, die Ausführung und den Betrieb der Entwässerungseinrichtun-

gen sind zusätzlich die „Richtlinie für die Anlage von Straßen; Teil Entwässerung“ 

(RAS-Ew) und die Regelwerke der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Ab-

wasser und Abfall e. V. (DWA) A 117, A 118, A 138, A 139 und A 147 zu beachten. 

3. Bei den Regenrückhaltebecken Nr. 1 bis 6 ist ein Fangbecken mit Leichtflüssigkeits-

abscheiderfunktion gemäß den Nachweisverfahren nach der RiStWag und der DIN 

1999, Teil 1-6 (Abscheider für Leichtflüssigkeiten August 1976/Oktober 1989) dem 

Rückhaltebecken vorzuschalten. 

4. Die Ausführungsplanungen der Entwässerungsanlagen und -leitungen sowie Regen-

rückhaltebecken des Auffangbeckens im Bereich des nördlichen Portals des Tunnels 

Boyneburg sind rechtzeitig vor Ausschreibung und Baubeginn der oberen Wasserbe-

hörde beim Regierungspräsidium Kassel vorzulegen und mit dieser abzustimmen. 

5. Einleitungen in die Gewässer während der Betriebszeit dürfen an absetzbaren Stof-

fen nicht mehr als 0,3 ml/l (nach 2 Std. Absetzzeit) aufweisen. 

Hinweise: 

1. Jede Erweiterung der erlaubten Benutzung bedarf einer geänderten oder neuen Er-

laubnis. 

2. Die Erlaubnis kann jederzeit, auch teilweise, widerrufen werden. 

2 Erlaubnis für das Aufstauen, Absenken und Umleite n von Grundwasser durch 

dauerhaftes Einbinden baulicher Anlagen in das Grun dwasser 

Der Vorhabenträgerin wird gemäß § 17 FStrG i. V. m. § 19 Abs. 1, 3, § 8 Abs. 1, § 9 Abs. 2 

Nr. 1, § 11, § 12 WHG i. V. m. § 11, § 9 HWG im Einvernehmen mit dem Regierungspräsi-

dium Kassel die Erlaubnis erteilt, den Tunnel Boyneburg nach Maßgabe der planfestgestell-

ten Unterlage 7, Blatt 2, 3 und 4 in grundwasserführenden Erdschichten zu errichten. 

 

Schmittfull
Hervorheben
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Nebenbestimmungen: 

Die Tunnelröhren sind mit einer Außenabdichtung ohne Außendrainage auszuführen. 

Hinweise: 

1. Jede Erweiterung der erlaubten Benutzung bedarf einer geänderten oder neuen Er-

laubnis. 

2. Die Erlaubnis kann jederzeit, auch teilweise, widerrufen werden. 

3 Erlaubnis für das Entnehmen, Zutagefördern, Zutag eleiten und Ableiten von 

Grundwasser 

Der Vorhabenträgerin wird gemäß § 17 FStrG i. V. m. § 19 Abs. 1, 3, § 8 Abs. 1, § 9 Abs. 1 

Nr. 5, § 11, § 12 WHG i. V. m. § 11, § 9 HWG im Einvernehmen mit dem Regierungspräsi-

dium Kassel befristet für die Dauer der Bauzeit die Erlaubnis erteilt, das bauzeitig bei der 

Errichtung des Tunnels Boyneburg im Bereich der Tunnelröhren temporär anfallende 

Grundwasser zu entnehmen, zutagezufördern und zutagezuleiten und bauzeitig durch die 

Tunnelröhren zu dem Regenrückhaltebecken Nr. 3 sowie zu im Baufeld des südlichen Tun-

nelportals provisorisch zu errichtenden Absetz- und Rückhaltebecken schadlos abzuleiten. 

Der Vorhabenträgerin wird gemäß § 17 FStrG i. V. m. § 19 Abs. 1, 3, § 8 Abs. 1, § 9 Abs. 1 

Nr. 5, § 11, § 12 WHG i. V. m. § 11, § 9 HWG im Einvernehmen mit dem Regierungspräsidi-

um Kassel befristet für die Dauer der Bauzeit die Erlaubnis erteilt, bei der Errichtung des 

nördlichen Voreinschnittes des Tunnels Boyneburg temporär anfallendes Grundwasser zu 

entnehmen, zutagezufördern und zutagezuleiten und bauzeitig zu dem Regenrückhaltebe-

cken Nr. 3 schadlos abzuleiten. 

Der Vorhabenträgerin wird gemäß § 17 FStrG i. V. m. § 19 Abs. 1, 3, § 8 Abs. 1, § 9 Abs. 1 

Nr. 5, § 11, § 12 WHG i. V. m. § 11, § 9 HWG im Einvernehmen mit dem Regierungspräsidi-

um Kassel die Erlaubnis erteilt, im Bereich des nördlichen Voreinschnittes des Tunnels 

Boyneburg temporär anfallendes Grundwasser dauerhaft mittels eines Drainagesystems zu 

fassen und zum Regenrückhaltebecken Nr. 3 abzuleiten. 

Nebenbestimmungen: 

Das Regenrückhaltebecken Nr. 3 ist vor Beginn der Tunnelbauarbeiten fertigzustellen. 
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Hinweise: 

1. Jede Erweiterung der erlaubten Benutzung bedarf einer geänderten oder neuen Er-

laubnis. 

2. Die Erlaubnis kann jederzeit, auch teilweise, widerrufen werden. 

4 Erlaubnis für die Einleitung von bauzeitlich anfa llendem Grundwasser in ein Ge-

wässer 

Der Vorhabenträgerin wird gemäß § 17 FStrG i. V. m. § 19 Abs. 1, 3, § 8 Abs. 1, § 9 Abs. 1 

Nr. 4, § 11, § 12 WHG i. V. m. § 11, § 9 HWG im Einvernehmen mit dem Regierungspräsi-

dium Kassel die Erlaubnis erteilt, das im Zuge der Errichtung des Tunnel Boyneburg sowie 

des nördlichen Voreinschnittes anfallende und abgeleitete Grundwasser an den in der fol-

genden Auflistung genannten Stellen in die genannten Gewässer einzuleiten: 

• aus dem Regenrückhaltebecken Nr. 3 über einen Seitengraben der B 27 bis zu 25 l/s 

in der Gemarkung Wichmannshausen, Flur 15, Flurstück 21 (Rechtswert [3568421]/ 

Hochwert [5665087]) in die Netra, 

• über provisorisch zu errichtende Entwässerungsanlagen (Absetzbecken, Neutralisati-

on, Rückhaltebecken, etc.) und Rohrleitungen bis zu 49 l/s in der Gemarkung 

Wichmannshausen, Flur 12, Flurstück 177 (Rechtswert [3568003]/Hochwert 

[5663298]) in die Ulfe. 

Nebenbestimmungen: 

Einleitungen in das Gewässer während der Bauzeit dürfen an absetzbaren Stoffen nicht 

mehr als 0,3 ml/l (nach 2 Std. Absetzzeit) aufweisen. 

Hinweise: 

1. Jede Erweiterung der erlaubten Benutzung bedarf einer geänderten oder neuen Er-

laubnis. 

2. Die Erlaubnis kann jederzeit, auch teilweise, widerrufen werden. 

 

Schmittfull
Hervorheben
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III Entscheidungen nach §§ 17, 17c FStrG i. V. m. §  75 Abs. 1 S. 1 HVwVfG 

1 Naturschutzrechtliche Entscheidungen 

1.1 Zulassung des Eingriffs gemäß §§ 15, 17 Abs. 1 BNatSchG 

Der mit der Realisierung des planfestgestellten Vorhabens verbundene Eingriff in Natur und 

Landschaft wird nach §§ 17, 17c FStrG i. V. m. § 75 Abs. 1 S. 1 HVwVfG i. V. m. §§ 17, 15 

des Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – 

BNatSchG) in der Fassung vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Gesetz 

vom 06.10.2011 (BGBl. I S. 1986), unter Beachtung der unter A V aufgelisteten Auflagen 

zugelassen.  

1.2 Ausnahmen nach § 30 Abs. 3 BNatSchG  

Gemäß §§ 17, 17c FStrG i. V. m. § 75 Abs. 1 S. 1 HVwVfG i. V. m. § 30 Abs. 3 BNatSchG 

werden Ausnahmen von dem Verbot einer Zerstörung oder erheblichen Beeinträchtigung 

geschützter Biotope nach § 30 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4 und Nr. 5 BNatSchG sowie 

§ 13 Abs. 1 Nr. 2 Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz 

(HAGBNatSchG) vom 20. Dezember 2010 (GVBl. I S. 629) zugelassen. 

1.3 Ausnahme nach § 34 Abs. 3, 5 BNatSchG 

Nach §§ 17, 17c FStrG i. V. m. § 75 Abs. 1 S. 1 HVwVfG i. V. m. § 34 Abs. 3, 5 BNatSchG 

wird eine Ausnahme von § 34 Abs. 2 BNatSchG für das FFH-Gebiet „Werra- und Wehretal“ 

(DE 4825-302) zugelassen, da das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden 

öffentlichen Interesses notwendig ist und zumutbare Alternativen, den mit dem Projekt ver-

folgten Zweck an anderer Stelle ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen zu erreichen, 

nicht gegeben sind. Die zur Sicherung des Zusammenhanges des europäischen ökologi-

schen Netzes Natura 2000 notwendigen Maßnahmen (Kohärenzsicherungsmaßnahmen) 

werden vorgesehen. 

1.4 Ausnahmen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 

Nach §§ 17, 17c FStrG i. V. m. § 75 Abs. 1 Satz 1 HVwVfG i. V. m. § 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 5, 

Satz 2 BNatSchG wird für folgende Tierarten eine Ausnahme von dem Verbot des § 44 

Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG zugelassen: 

• Haselmaus (Muscardinus avellanarius) 

• Zauneidechse (Lacerta agilis) 
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• Schlingnatter (Coronella austriaca) 

Nach §§ 17, 17c FStrG i. V. m. § 75 Abs. 1 Satz 1 HVwVfG i. V. m. § 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 5, 

Satz 2 BNatSchG wird für folgende Tierarten eine Ausnahme von dem Verbot des § 44 

Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG zugelassen: 

• Haselmaus (Muscardinus avellanarius) 

• Zauneidechse (Lacerta agilis) 

• Schlingnatter (Coronella austriaca) 

2 Forstrechtliche Entscheidungen 

2.1 Rodungsgenehmigung  

Die forstrechtliche Genehmigung wird nach §§ 17, 17c FStrG i. V. m. § 75 Abs. 1 Satz 1 

HVwVfG i. V. m. § 12 Abs. 1 Satz 1 und 2 des Hessischen Forstgesetzes (HForstG) in der 

Fassung vom 10.09.2002 (GVBl. I S. 582), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.11.2010 

(GVBl. I S. 434), für die Rodung von 15,64 ha Wald (dauerhafte Umwandlung von 11,75 ha 

sowie vorübergehende Umwandlung mit späterer Wiederaufforstung von 3,89 ha) gemäß 

dem landschaftspflegerischen Begleitplan (Unterlage 12.3a/12.3b, 2011) erteilt.  

2.2 Aufforstungsgenehmigung 

Die Genehmigung wird nach §§ 17, 17c FStrG i. V. m. § 75 Abs. 1 Satz 1 HVwVfG i. V. m. 

§ 13 Abs. 1 des HForstG für die Neuanlage von 12,22 ha Wald gemäß dem landschaftspfle-

gerischen Begleitplan (Unterlage 12.3a/12.3b, 2011) erteilt. 

3 Wasserrechtliche Entscheidungen 

3.1 Wasserrechtliche Genehmigung zur Errichtung ode r Erweiterung baulicher An-

lagen im Überschwemmungsgebiet 

Gemäß §§ 17, 17c FStrG i. V. m. § 75 Abs. 1 Satz 1 HVwVfG i. V. m. § 78 Abs. 3 WHG 

i. V. m. § 45 Abs. 3 HWG wird die Genehmigung erteilt, die im folgenden aufgeführten bauli-

chen Anlagen in den festgesetzten Überschwemmungsgebieten der Sontra, der Netra und 

der Ulfe nach Maßgabe der Darstellung in der planfestgestellten Unterlage 7, Blatt 2, 4 und 

6, Unterlage 12.2, Blatt 1b, 2, 3b, 4 und 5 sowie Unterlage 12.0, Anhang 4b zum LBP Plan-

nummer 3230/010 (Soda-Wehr Lageplan), 3230/020 (Obermühlenwehr Lageplan), 3230/030 

(Untermühlenwehr Lageplan), Plan UmgGHohOb 1.1 (Umhehungsgerinne an der Obermühle 
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Hoheneiche Lageplan), Plan UmgGHohAue 1.1 (Umgehungsgerinne an der Auemühle 

Hoheneiche Lageplan) und Unterlage 12.0, Anlagen zu den Maßnahme E 6.1 und E 6.7 zu 

errichten: 

• Brückenpfeiler der Netratalbrücke (BW 40.2-01) und Brückenpfeiler der Ulfetalbrücke 

(BW 40.2-03), 

• Teile des Regenrückhaltebeckens Nr. 3, 

• Teile der Abbiegespur von der B 27 im Bereich der Anschlussstelle Sontra Nord 

(Weg zum Gut Wellingerode), 

• Abriss des Soda-Wehrs (Maßnahme E6.2), 

• Bau von zwei Fischaufstiegsanlagen bei Wichmannshausen (Umgehungsgerinne am 

Obermühlenwehr, Maßnahme  6.3, und „Raue Rampe“ am Untermühlenwehr, Maß-

nahme E6.8) 

• Bau von zwei Fischaufstiegsanlagen bei Hoheneiche (Umgehungsgerinne am Ober-

mühlenwehr, Maßnahme E6.4, und Umgehungsgerinne am Auemühlenwehr, Maß-

nahme E6.5), 

• Abriss von Bewährungswehren im Mühlgraben der Sontra bei Hoheneiche (Maßnah-

me E6.7) und in der Ulfe (Maßnahme E6.1),  

• Errichtung einer Baustraße und Behelfsbrücke im Baufeld der Ulfetalbrücke, 

• Verlegung des Bettes der Netra im Bereich der Netratalbrücke (MaßnahmeV27).  

3.2 Ausnahmen von Verboten in einem Wasserschutzgeb iet 

Gemäß §§ 17, 17c FStrG i. V. m. § 75 Abs. 1 Satz 1 HVwVfG i. V. m. § 52 Abs. 1 Satz 2 

WHG wird die Befreiung von den Verboten des § 4 Nr. 19 der Verordnung des Regierungs-

präsidiums Kassel zur Festsetzung eines Wasserschutzgebietes für die Trinkwassergewin-

nungsanlage „Tiefbrunnen Hoheneiche“ der Gemeinde Wehretal in der Gemarkung 

Hoheneiche vom 17.08.2009 (Staatsanzeiger für das Land Hessen 44/2009, S. 2434) bezüg-

lich der Umsetzung landschaftspflegerischer Maßnahmen nach Maßgabe der planfestgestell-

ten Unterlage 12.2, Blatt 1b und Unterlage 12.0, Anhang 4b zum LBP Plan UmgGHohOb 1.1  

(Umhehungsgerinne an der Obermühle Hoheneiche Lageplan) und Unterlage 12.0, Anlagen 

zu der Maßnahme E6.7 erteilt. 
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Gemäß §§ 17, 17c FStrG i. V. m. § 75 Abs. 1 Satz 1 HVwVfG i. V. m. § 52 Abs. 1 Satz 2 

WHG wird die Befreiung von den Verboten des § 4 Nr. 20 der Verordnung des Regierungs-

präsidiums Kassel zur Festsetzung von Wasserschutzgebieten für die Trinkwassergewin-

nungsanlagen „Brunnen 3, 10, 13, 14 und 17“ der Stadt Sontra vom 21.01.1994 (Staatsan-

zeiger für das Land Hessen 8/1994, S. 668) bezüglich der Errichtung der Trasse einschließ-

lich des Tunnels Boyneburg und der Umsetzung landschaftspflegerischer Maßnahmen nach 

Maßgabe der planfestgestellten Unterlage 7, Blatt 1 und 2, Unterlage 12.2, Blatt 1b und 2, 

Unterlage 12.0, Anhang 4b zum LBP Plan UmgGHohOb 1.1 (Umhehungsgerinne an der 

Obermühle Hoheneiche Lageplan) und Unterlage 12.0, Anlagen zu der Maßnahme E6.7 

erteilt.  

3.3 Wasserrechtliche Genehmigung der Errichtung ode r Erweiterung baulicher An-

lagen im Gewässer oder im Uferbereich 

Gemäß §§ 17, 17c FStrG i. V. m. § 75 Abs. 1 Satz 1 HVwVfG i. V. m. § 22, § 23 Abs. 4 und 

Abs. 5 HWG i. V. m. § 36 WHG wird die Genehmigung für die Errichtung oder Erweiterung 

von baulichen Anlagen im, an und über Gewässern nach Maßgabe der planfestgestellten 

Unterlagen 7, Blatt 4 erteilt, und zwar für: 

• Errichtung einer Baustraße und Behelfsbrücke im Baufeld der Ulfetalbrücke. 

Gemäß §§ 17, 17c FStrG i. V. m. § 75 Abs. 1 Satz 1 HVwVfG i. V. m. § 23 Abs. 4 und Abs. 5 

HWG i. V. m. § 38 WHG wird die Genehmigung für die Errichtung und die Erweiterung bauli-

cher Anlagen einschließlich Mauern und Wällen sowie ähnlicher Anlagen quer zur Fließrich-

tung des Wassers in Gewässerrandstreifen und die Genehmigung für das Erhöhen oder Ver-

tiefen der Erdoberfläche in Gewässerrandstreifen nach Maßgabe der planfestgestellten Un-

terlage 7, Blatt 2, 4 und 6 und Unterlage 13, Blatt 2, 4 und 6 sowie Unterlage 12.0, Maßnah-

menblatt S 21 und Unterlage 12.2, Blatt 4 erteilt, und zwar für: 

• Errichtung des Durchlasses Nr. 4 im Gewässerrandstreifen der Netra, 

• Anschluss von verlegte B 7 im Bereich des Anschlussstelle Sontra-Wichmanns-

hausen (nähe Kreisel) an Wirtschaftsweg im Gewässerrandstreifen der Netra, 

• Errichtung von Brückenpfeilern der Netratalbrücke im Gewässerrandstreifen der ver-

legten Netra, 

• Herstellung eines Weges unterhalb des Südportals des Tunnel Boyneburg im Ge-

wässerrandstreifen der Ulfe, 
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• Errichtung des Durchlasses Nr. 5 und 6 im Gewässerrandstreifen der Ulfe, 

• Errichtung von Brückenpfeilern der Ulfetalbrücke im Gewässerrandstreifen der Ulfe, 

• Errichtung des Schutzzaunes S21 quer zur Fließrichtung der Ulfe,  

• Errichtung eines Grabens von dem Durchlass Nr. 14 zu Sontra im Gewässerrand-

streifen der Sontra. 

3.4 Gewässerausbau 

Die Errichtung von vier Fischaufstiegsanlagen im Bereich der Sontra in Form von drei Um-

gehungsgerinnen und einer Rauen Rampe (Maßnahmen E6.3, E6.4, E6.5 und E6.8), der 

Abriss von drei Wehranlagen in der Sontra bzw. der Ulfe (Maßnahmen E6.1, E6.2 und E6.7) 

sowie die Verlegung der Netra (Maßnahme V 27) und der Datterpfeife (Maßnahme E10) wird 

gemäß §§ 17, 17c FStrG i. V. m. § 75 Abs. 1 Satz 1 HVwVfG i. V. m. §§ 68 Abs. 1 WHG, 43 

Abs. 1 HWG nach Maßgabe der planfestgestellten Unterlage 7, Blatt 2, Unterlage 12.0, 

Maßnahmenblätter E6.1, E6.2, E6.3, E6.4, E6.5, E6.7, E6.8, E10 und V27 mit Anlagen zu 

Maßnahmeblättern E6.1, E6.7 und E10, Unterlage 12.2, Blatt 1b, 2, 3a, 3b, 4 und 5 sowie 

Unterlage 12.0, Anhang 4b Plannummer 3230/010 (Soda-Wehr Lageplan), 3230/020 (Ober-

mühlenwehr Lageplan), 3230/030 (Untermühlenwehr Lageplan), Plan UmgGHohOb 1.1 

(Umgehungsgerinne an der Obermühle Hoheneiche Lageplan), Plan UmgGHohAue 1.1 

(Umgehungsgerinne an der Auemühle Hoheneiche Lageplan), planfestgestellt. 

IV Straßenrechtliche Entscheidungen 

1 Widmung 

Gemäß § 2 Abs. 6 Satz 2 FStrG wird die Neubaustrecke der Bundesautobahn A 44  

• von Netzknoten (NK) 4825 039 (neu) bis 4925 040 (neu) 

von km 0,000 bis km 3,702 =   3,702 km 

• von VKE 40.2 Anfang (Nord)  

bis NK 4825 039 (neu) = 2,523 km 

 

von NK 4925 040 (neu) bis VKE 40.2 Ende  

(Süd) = 0,300 km =  2,823 km 

 

• die Äste im NK 4825 039 (neu) = 1,447 km 

die Äste im NK 4925 040 (neu) = 1,790 km = 3,237 km 
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Summe = 9,762 km 

 

für den öffentlichen Verkehr mit der Maßgabe gewidmet, dass die Widmung mit der Ver-

kehrsübergabe wirksam wird (§ 2 Abs. 1 FStrG). Träger der Straßenbaulast ist die Bundes-

republik Deutschland (§ 5 Abs. 1 FStrG). Die gewidmete Strecke wird in das Straßenver-

zeichnis eingetragen (§ 1 Abs. 5 FStrG). 

 

Gemäß § 6a HStrG wird der Neubau der Kreisstraße K 89  

  

• von NK 4925 040 B (neu) bis NK 4925 003 (alt) 

von km 0,000 bis km 0,430  

 

Summe = 0,430 km 

 

für den öffentlichen Verkehr mit der Maßgabe gewidmet, dass die Widmung mit der Ver-

kehrsübergabe wirksam wird. Träger der Straßenbaulast ist der Werra-Meißner-Kreis (§ 41 

Abs. 1 HStrG). Die gewidmete Strecke wird in das Straßenverzeichnis eingetragen (§ 3 

Abs. 3 HStrG). 

2 Umstufung 

Die Teilstrecken der Bundesstraße B 27 

• von NK 4925 031 (alt) bis NK 4925 003 (alt) 

von km 2,080 bis km 2,310 = 0,230 km 

 

• von NK 4925 003 (alt) bis NK 4825 032 (alt) 

von km 0,000 bis km 1,384 = 1,384 km 

 

Summe = 1,614 km 

 

haben die Verkehrsbedeutung als Bundesstraße in der Baulast der Bundesrepublik Deutsch-

land verloren und werden zur Kreisstraße K 89 gemäß § 2 Abs. 4 FStrG, § 6a HStrG in der 

Baulast des Werra-Meißner-Kreises mit der Maßgabe abgestuft, dass die Abstufung mit der 



Planfeststellungsbeschluss - 21 - A Verfügender Teil 

A 44, VKE 40.2  IV Straßenrechtliche Entscheidungen 

 

Ingebrauchnahme für den neuen Verkehrszweck wirksam wird. Die abgestuften Strecken 

werden in das Straßenverzeichnis eingetragen (§ 3 Abs. 3 HStrG). 

Die Teilstrecke der Bundesstraße B 27 

• von NK 4825 039 H (neu) bis NK 4825 009 (alt) 

von km 0,000 bis km 2,330 

 

Summe = 2,330 km 

 

hat die Verkehrsbedeutung als Bundesstraße in der Baulast der Bundesrepublik Deutschland 

verloren und wird zur Kreisstraße K 88 gemäß § 2 Abs. 4 FStrG, § 6a HStrG in der Baulast 

des Werra-Meißner-Kreises mit der Maßgabe abgestuft, dass die Abstufung mit der Inge-

brauchnahme für den neuen Verkehrszweck wirksam wird. Die abgestufte Strecke wird in 

das Straßenverzeichnis eingetragen (§ 3 Abs. 3 HStrG). 

3 Einziehung 

Die Teilstrecke der Bundesstraße B 27 

• von NK 4925 031 (alt) bis NK 4925 003 (alt) 

von km 1,690 bis km 2,080 

 

Summe = 0,390 km 

in der Baulast der Bundesrepublik Deutschland ist für den öffentlichen Verkehr entbehrlich 

und wird gemäß § 2 Abs. 4 FStrG eingezogen. 

4 Umnummerierung  

Die Teilstrecken der Bundesstraße B 27 

• von NK 4825 032 (alt) bis NK 4825 002 (alt) 

von km 0,000 bis km 1,366 = 1,366 km 

 

• von NK 4825 002 (alt) bis NK 4825 039 G (neu) 

von km 0,000 bis km 0,420 = 0,420 km 

 

Summe = 1,786 km 
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in der Baulast der Bundesrepublik Deutschland werden zur Teilstrecke der Bundesstraße 

B 400 in der Baulast der Bundesrepublik Deutschland umnummeriert. 

V Nebenbestimmungen, Hinweise 

1 Straßenrecht 

Hinweis: 

Es wird darauf hingewiesen, dass beim Tunnel Boyneburg im Voreinschnitt Nord zu-

sätzliche Böschungssicherungsmaßnahmen notwendig sind. Weiterhin wird nach 

dem geotechnischen und tunnelbautechnischem Gutachten (Arcadis, Nov. 2006) 

beim Bauablauf empfohlen, den Vortrieb der beiden Tunnelröhren versetzt stattfinden 

zu lassen. Zu beginnen ist mit der Weströhre und nach dem Abklingen der Gebirgs-

verformungen kann die Oströhre weiter aufgefahren werden. Die Aufbruchs- und Si-

cherungsarbeiten sind durch ein geeignetes geotechnisches Messprogramm zur Er-

fassung der Gebirgsverformungen zu begleiten. 

2 Natur- und Landschaftsschutz 

2.1 Allgemeine Bestimmungen 

Nebenbestimmungen: 

1. Die Vorhabenträgerin hat die Maßnahmen zur Entwicklung von Extensivgrünland 

über einen Zeitraum von drei Jahren ab der Einsaat auf der Grundlage jährlicher 

Entwicklungskontrollen mit der oberen Naturschutzbehörde abzustimmen.  

2. Die Saatgutmischungen für Extensivgrünland und ihre Herkunft sind mit der oberen 

Naturschutzbehörde im Rahmen der Ausführungsplanung abzustimmen.  

3. Bei Gehölzpflanzungen außerhalb des durch Taumitteldeposition betroffenen Stra-

ßenumfeldes ist – soweit möglich – autochthones, standortgerechtes Pflanzmaterial 

zu verwenden. Für die Arten Rosa spec.; Rubus fruticosus, Ligustrum vulgare, 

Rhamnus catharticus und Clematis vitalba sind soweit wie möglich Pflanzen lokaler 

Herkünfte zu nutzen. Soweit die Verwendung von autochthonem, standortgerechtem 

Pflanzmaterial nicht möglich ist, ist auf standortgerechtes, heimisches Pflanzmaterial 

zurückzugreifen. Ausnahmen sind insbesondere dann zulässig, wenn landschafts-

pflegerische Maßnahmen mit kurzfristiger Wirksamkeit bei hoher Pflanzenqualität 

herzustellen sind. 
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4. Die planfestgestellten landschaftspflegerischen Maßnahmen sind entsprechend den 

Vorgaben in den Maßnahmenblättern zu unterhalten. Der Zeitraum der Unterhaltung 

beträgt ab Herstellung 30 Jahre. Maßnahmen zur Vermeidung oder Minderung einer 

erheblichen Beeinträchtigung im Sinne von § 34 Abs. 2 BNatSchG oder des Eintritts 

von artenschutzrechtlichen Zugriffsverboten sowie Maßnahmen nach § 44 Abs. 5 

Satz 3 BNatSchG sind entsprechend ihrer Funktion dauerhaft zu erhalten. Das Glei-

che gilt für Maßnahmen, die den Erhaltungszustand der Populationen von Arten ge-

mäß § 45 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG wahren oder verbessern sollen. 

5. Der Vorhabenträger hat die landschaftspflegerische Ausführungsplanung mit der obe-

ren Naturschutzbehörde abzustimmen. Soweit Waldflächen betroffen sind, sind die 

Forstbehörden in die Abstimmung einzubeziehen.  

6. Die Funktionsnachweise der planfestgestellten landschaftspflegerischen Maßnahmen 

erfolgen jeweils durch die Feststellung, dass die Maßnahmen/Maßnahmenflächen 

entsprechend den planfestgestellten Vorgaben hergestellt worden sind (Abnahme). 

Die Abnahme wird von der oberen Naturschutzbehörde erklärt. 

7. Es ist eine ökologische Baubegleitung (ÖBB) einzurichten, die einen unmittelbaren 

Zugang zur Bauüberwachung des Vorhabenträgers hat. Die ÖBB ist rechtzeitig an 

der Bauvorbereitung zu beteiligen und begleitet das Vorhaben in allen Phasen der 

Durchführung; ihre Tätigkeit ist zu dokumentieren. Die ÖBB hat die Einhaltung von 

umweltschützenden Vorschriften oder Nebenbestimmungen durch Vorgaben und 

Hinweise an die Bauüberwachung sicherzustellen; die Bauüberwachung gibt die Vor-

gaben und Hinweise an die baudurchführenden Unternehmen als Weisung oder 

Empfehlung weiter. Im Falle eines drohenden Verstoßes gegen umweltschützende 

Vorschriften oder Nebenbestimmungen, der irreversible Folgen haben kann, ist die 

ÖBB gegenüber dem baudurchführenden Unternehmen weisungsbefugt. Die verant-

wortlichen Mitarbeiter der ÖBB sollen ein abgeschlossenes Studium der Fachrichtun-

gen Landespflege, Landschaftsarchitektur, Forstwissenschaften, Umweltingenieur-

wesen oder vergleichbarer Studiengänge aufweisen. Alle Maßnahmen sind im Rah-

men der ökologischen Baubegleitung zu überwachen. 

Hinweise: 

1. Die frist- und sachgerechte Durchführung der Maßnahmen kann die Vorhabenträgerin 

durch die Vorlage eines Berichts dokumentieren. Dieser Bericht ist zusammen mit ei-
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ner Stellungnahme der oberen Naturschutzbehörde der Planfeststellungsbehörde 

vorzulegen. 

2. Die Vorhabenträgerin wird darauf hingewiesen, dass nach § 4 HAGBNatSchG eine 

Verpflichtung besteht, die erhobenen Naturschutzfachdaten der oberen Naturschutz-

behörde zu übermitteln. 

2.2 Baubeschränkungen 

Nebenbestimmungen, allgemein: 

1. Die Baufeldfreimachung einschließlich Baumfällungsmaßnahmen, 

Gehölzrückschnitte und die Beseitigung von Gehölzen sind nur außerhalb des Zeit-

raums zwischen 01.03. und 30.09. eines jeden Jahres zulässig. Ausgenommen von 

dieser Beschränkung sind Waldbestände und Gehölze, bei denen eine Erfüllung der 

artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote ausgeschlossen werden kann; die Maßnah-

men sind nur mit Zustimmung der oberen Naturschutzbehörde zulässig. Vorbereitete 

Baufelder sind vor ihrer baulichen Inanspruchnahme gegen die Anlage von Fortpflan-

zungsstätten zu sichern. 

2. Vor der Durchführung von Baumfällarbeiten sind die zu fällenden Bäume auf einen 

Besatz durch europarechtlich geschützten Tierarten im Herbst zu überprüfen. Unbe-

setzte Höhlen sind zu verschließen. Soweit in den überprüften Höhlen Exemplare 

dieser Tierarten aufgefunden werden, sind diese in geeignete Winterquartiere zu ver-

bringen. Das Gleiche gilt für zum Abriss bestimmte Gebäude. 

3. Die Anlage und Ausführung von Schutzmaßnahmen während der Bauzeit (Errichtung 

von Bauzäunen, Anlage von Schutzzäunen, Errichtung von Tabuzonen, Anlage von 

Baustraßen, vorübergehenden Schutzmaßnahmen) sind mit der oberen Naturschutz-

behörde vor Ausführungsbeginn abzustimmen. 

Nebenbestimmungen, Fledermäuse: 

4. Die Bauwerke V-BW 40.2-01, BW 40.2-01, BW 40.2-03 und BW 40.2-04 die auch zur 

Schadensvermeidung in Bezug auf die Flugwege von Fledermäusen dienen, werden 

mindestens gleichzeitig zur Strecke erstellt und schnellstmöglich mit Kollisions-

schutzwänden, -zäunen und Bepflanzungen versehen. Die sofortige Begrünung bzw. 

Herstellung von Kollisionsschutzwänden und -zäunen ist erforderlich. 



Planfeststellungsbeschluss - 25 - A Verfügender Teil 

A 44, VKE 40.2  V Nebenbestimmungen, Hinweise 

 

5. Um Störungen der Flugwege und Jagdhabitate in der Zeit vom 01.03. bis 31.10. ei-

nes jeden Jahres zu vermeiden, ist grundsätzlich in der Zeit von Sonnenuntergang 

bis Sonnenaufgang auf die Durchführung von Baumaßnahmen in den Bereichen der 

Flugwege am Heuberg, im Netratal, im Ulfetal und am Pfaffenberg zu verzichten. Für 

die genannten Bereiche sind im Rahmen der Ausführungsplanung die Nachtbauver-

botszonen flächengenau festzulegen. 

6. Von Nr. 5 kann abgewichen werden, wenn die Flugwege von direktem Licht oder 

Streulicht derart abgeschirmt werden (Abschirmung der Lampen an der Lichtquelle), 

dass sie in der Nacht im Lichtschatten liegen. Die Beleuchtung ist so kleinräumig wie 

möglich vorzusehen. Im Bereich der Flugwege und des nahen Umfeldes (< 50 m) 

werden keine beleuchteten Lagerflächen errichtet.  

7. Die für die Fledermäuse als Leitlinie oder Jagdhabitat relevanten Landschaftselemen-

te, die im Rahmen des Autobahnbaus erhalten bleiben sollen, sind im Zuge der Bau-

stelleneinrichtung als Bautabuzonen vor Ort zu kennzeichnen und durch (temporäre) 

Schutzzäune oder -wände abzuschirmen. Diese Flächen sind im Rahmen der Aus-

führungsplanung festzulegen und flächengenau zu kennzeichnen. Bauwege sind au-

ßerhalb der als fledermausrelevante Strukturen zu kennzeichnenden Bereiche festzu-

legen. 

2.3 Konkretisierung und Änderung der Maßnahmenblätt er 

Nebenbestimmung zum Maßnahmenblatt A1.2: 

1. Für die Magerrasenfläche ist eine Erhaltungsdüngung auszuschließen. 

Nebenbestimmung zum Maßnahmenblatt A2.2: 

2. Bei der Maßnahme A2.2 im Plan 12.2 Blatt 1a ist das Mulchgut zu entfernen. Zusätz-

lich sind drei Habitatkomplexe aus Altholz und Steinen vor dem zukünftigen Waldrand 

einzubringen. 

Nebenbestimmung zum Maßnahmenblatt A3.1: 

3. Der Süd- und Ostrand der Aufforstung ist als Waldrand in einer Tiefe von 15 m aus-

schließlich mit den genannten fruchttragenden Gehölzen zu bepflanzen. 
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Nebenbestimmung zu den Maßnahmenblättern A3.3a und A3.3b: 

4. Die Maßnahmen sind als Wald mit lichter Ausprägung mit der Baumart Eiche und ei-

ner Zwischenpflanzung mit der Eberesche und Kirsche auszugestalten. Neben den 

im Maßnahmenblatt vorgesehenen Sträuchern werden außerdem blühende und 

fruchttragende Sträucher eingebracht.  

Nebenbestimmung zum Maßnahmenblatt E4.4: 

5. Die Vorhabenträgerin ist verpflichtet, die Maßnahme E4.4 (Umwandlung Ackerstillle-

gungsfläche in Extensivgrünland) in dem gleichen Naturraum auf eine Fläche im Ei-

gentum der öffentlichen Hand oder eine einvernehmlich zur Verfügung gestellte Flä-

che zu verlegen. 

Sie hat die Planung bis zum 30.08.2012 der Planfeststellungsbehörde vorzulegen. 

Nebenbestimmung zum Maßnahmenblatt A6.9: 
 

6. Auf der Maßnahmenfläche A6.9 sind Initialpflanzungen von Röhrichten an geeigneten 

Stellen in einem Gesamtumfang von 400 m² vorzusehen. Hinsichtlich der Pflanzung 

von bachbegleitenden Gehölzen ist ein Umfang von mindestens 0,32 ha sicherzustel-

len. 

Hinweis zum Maßnahmenblatt A6.10: 

7. Im Rahmen der Ausführungsplanung ist auf vorhandene Drainagen zu achten. Gege-

benenfalls sind die zu pflanzenden Bäume zu versetzen und geschlitzte Drainagen 

durch Rohre zu ersetzen. Die detaillierte Planung erfolgt im LAP. 

Nebenbestimmung zum Maßnahmenblatt A7.2: 

8. Bei der Maßnahme A7.2 sind zur Entwicklung eines Gehölzes mit trockenem Charak-

ter Anteile von Elsbeere (Sorbus torminalis) und Berberitze (Berberis vulgaris) vorzu-

sehen. 

Nebenbestimmung zu den Maßnahmenblatt A7.5: 

9. Der Kreuzdorn (Rhamnus carthaticus) ist durch die Grauweide (Salix cinerea) zu er-

setzen.  
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Nebenbestimmung zum Maßnahmenblatt A7.6 

10. Die Lage der Durchfahrten ist mit den Eigentümern des Grundstückes Gemarkung 

Mitterode, Flur 10, Flurstück 30 (Beteiligte P_10, PÄ1_10, PÄ2_10) abzustimmen. 

Nebenbestimmung zu den Maßnahmenblättern A7.5 und A7.6 

11. Den Beteiligten P_10, PÄ1_10, PÄ2_10 ist vom Baulastträger vor der Bauausführung 

ein Vertrag über die Pflege der Maßnahmen A7.5 und A7.6 anzubieten, in welchem 

die Pflege und die Vergütung für die Pflege geregelt werden. 

Nebenbestimmung zum Maßnahmenblatt A8.4: 

12. Bei der Anlage des Waldrandes ist der Bergahorn als stark beschattende Art nicht zu 

verwenden. 

Nebenbestimmung zu den Maßnahmenblättern E8.6, E8.7 und E8.8: 

13. Die Waldumbaumaßnahmen sind im Talraum durch einen raschen (sofortigen) Ab-

trieb der Fichte zu realisieren. Im breiteren Talgrund ist die Verwendung von Baum-

weiden (Salix x rubens) vorzusehen. 

Nebenbestimmung zum Maßnahmenblatt A8.10: 

14. Die Bepflanzungsbreite wird über die gesamte Länge der Maßnahme auf maximal 

20 m festgelegt. In der Tiefenlinie entlang des Bachlaufes erfolgt eine zweireihige 

Bepflanzung mit Erle. Im angrenzenden Bereich erfolgt die Anpflanzung mit Buche 

und Ahorn. Die Waldumbaumaßnahme ist innerhalb von 5 Jahren abzuschließen. 

Nebenbestimmung zum Maßnahmenblatt G17.1: 

15. Die Maßnahme G17.1 wird dahingehend abgeändert, dass von einer flächigen Mo-

dellierung der Fläche mit einhergehendem umfangreichen Bodenauftrag abgesehen 

wird und lediglich die Anlage eines Walles bzw. in Teilbereichen eine Böschungsaus-

gestaltung verbleibt, die jeweils entsprechend mit Gehölzen bepflanzt wird. 

16. Die Vorhabenträgerin hat im Bereich der Baueinrichtungsfläche den Mutterboden auf 

den Flächen in der Gemarkung Wichmannshausen Flur 14, Flurstück 44/3, 38, 39, 

41, 69, 68, 40, 71 und 72 vor Beginn der Baumaßnahme abzuschieben und geson-

dert zu lagern. Nach Abschluss der Baumaßnahme ist das Gelände der Baueinrich-
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tungsfläche wieder in einen für die Landwirtschaft geeigneten Zustand zu versetzen 

und der gesicherte Mutterboden wieder auf die Flächen aufzubringen. 

Nebenbestimmung zum Maßnahmenblatt A37: 

17. Die Steinschüttungen sind mit einem Wasserabfluss zu versehen, soweit nicht eine 

Herstellung frostfreier Reptilienhabitate aufgrund eines skelettreichen Untergrundes 

möglich ist.  

Nebenbestimmung zum Maßnahmenblätter A42.1 und A42.2:  

18. Der Kreuzdorn (Rhamnus carthaticus) ist durch die Grauweide (Salix cinerea) zu er-

setzen. Die Breite der Gehölzpflanzungen von 20 m auf der Maßnahmenfläche A42.1 

schließt in Abänderung zum Maßnahmenplan, Unterlage 12.2, Blatt 2b, den Graben-

raum mit ein. 

Nebenbestimmungen zum Maßnahmenblatt FFH46: 

19. Es ist eine dauerwaldartige Bewirtschaftung mit der standorttypischen Laubholzbe-

stockung vorzunehmen. Es ist ein Bestockungsgrad der herrschenden Bestandsglie-

der von mindestens 60 v. H. der Derbholzmasse des verbleibenden Bestands der üb-

licherweise verwendeten Ertragstafeln zu erhalten. Die Herstellung der Verkehrssi-

cherheit hat gegenüber anderen Hiebsmaßnahmen Vorrang. Auf eine Baumlänge 

entlang ganzjährig befahrbarer Wege oder gekennzeichneter Wanderwege bleiben 

Hiebsmaßnahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit zulässig, sofern der o. g. 

Bestockungsgrad nicht unterschritten wird. Horst- und Höhlenbäume sind zu erhalten. 

Nicht standorttypische Bäume sind zu entnehmen. Es dürfen keine nicht standorttypi-

schen und nicht heimischen Pflanzenarten eingebracht werden. Das stehende Tot-

holz im Bestand ist zu erhalten. Die Entnahme und Verwertung von Stammholz der 

Güteklasse B oder besser bleibt zulässig, sofern ein Brusthöhendurchmesser mit 

Rinde (BHD) von 45 cm überschritten wird. Ebenso zulässig bleibt die Entnahme und 

Verwertung geringerwertigen Totholzes, soweit ein Stammholzvolumen von 50 Efm 

Derbholz ohne Rinde verbleibenden Totholzes im Bestand überschritten wird. Die 

Vorhabenträgerin stimmt mit der oberen Naturschutzbehörde und oberen Forstbe-

hörde vor Maßnahmenbeginn ein Entwicklungs- und Pflegekonzept ab. 
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Nebenbestimmung zur Errichtung von Feldlerchenfenstern: 

20. Die Vorhabenträgerin hat entsprechend ihrer Zusage, durch vertragliche Regelungen 

sicherzustellen, dass auf zwei Ackerflächen von jeweils 1,5 bis 2,0 ha Größe, gele-

gen in der Feldflur der Sontraaue zwischen Hoheneiche im Norden und der Kreis-

straße K 26 (Mitterode) im Süden bzw. in der Feldflur vom Gut Boyneburg zwischen 

dem Schönberg im Westen und der Boyneburg im Osten artenschutzrechtliche Ver-

meidungsmaßnahmen für die Feldlerche durchgeführt werden. Dies erfolgt durch die 

Anlage von 5 ca. 30 m2 großen sog. Feldlerchenfenstern pro Hektar. Die Feldlerchen-

fenster sind durch Unterbleiben der Aussaat bzw. deren Zerstörung in Sommer- bzw. 

Wintergetreidefeldern oder Hackfruchtanbau anzulegen. Die Standorte haben jah-

resweise bei Bedarf im Rahmen der Fruchtfolge zu wechseln. Die Fenster sollen ei-

nen Abstand von 20 m zum Feldrand, von mehr als 50 m zu Gehölzen, Gebäuden 

und Straßen sowie mehr als 100 m zum Waldrand aufweisen. Zu den Fahrgassen 

sollte ein maximaler Abstand eingehalten werden. 

Jeweils zum 01.04. eines jeden Jahres ist dem Regierungspräsidium Kassel – obere 

Naturschutzbehörde – unter Angabe der Flächen die Örtlichkeit der Maßnahme an-

zuzeigen. 

Nebenbestimmung zu den Maßnahmenflächen für die Umsiedlung der Haselmäuse:  

21. Die abgefangenen Haselmäuse sind auf den Maßnahmenflächen V47 (ausgenom-

men die Teilflächen auf den Maßnahmenplänen, Unterlage Nr. 12.2, Blatt 1a, 2a und 

4), A8.3, A8.4, A7.1, A20a, A3.3a und A3.3b auszusetzen. Auf allen Flächen auf de-

nen eine Umsiedlung erfolgt, ist eine Zufütterung gemäß V28.1 vorzunehmen. 

2.4 Funktionskontrolle  

Nebenbestimmung, Querungshilfen und damit zusammenhängenden Leiteinrichtungen für 

Fledermäuse: 

1. Während der Bauphase ist die fachgerechte Herstellung der Querungshilfen und da-

mit zusammenhängenden Leiteinrichtungen durch die ökologische Baubegleitung si-

cherzustellen. Während der jeweiligen Unterhaltungsdauer sind die Entwicklung und 

Intaktheit der landschaftspflegerischen Maßnahmen in Abstimmung mit der oberen 

Naturschutzbehörde zu kontrollieren, um eine lückenlose Wirksamkeit sicherzustel-

len.  
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Nebenbestimmungen, Zauneidechse: 

2. Der Vorhabenträger hat sicherzustellen, dass während der Bauphase keine Zaunei-

dechsen in die Eingriffsbereiche eindringen. 

Nach Umsiedlung der Zauneidechsen ist über einen Zeitraum von sechs Jahren der 

Zustand der neu geschaffenen Habitate zu prüfen. Dies soll alle zwei Jahre erfolgen. 

Der oberen Naturschutzbehörde ist ein entsprechender Bericht vorzulegen. 

3 Wald und Forst 

Nebenbestimmungen: 

1. Das Forstvermehrungsgutgesetz (FoVG) vom 22.05.2002 (BGBl. I S. 1658), zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 09.12.2010 (BGBl. I S. 1934) i. V. m. § 6 Abs. 4 Nr. 4 

HForstG ist für die Baumarten, die ihm unterliegen, zu beachten und hinsichtlich des 

fachlichen Inhalts auf alle anderen Baumarten und die Straucharten entsprechend zu 

übertragen.  

2. Vermehrungsgut von Baumarten, für die Herkunftsempfehlungen vorliegen, ist auch 

außerhalb der forstlichen Verwendung nach den Vorgaben der Herkunftsempfehlun-

gen auszuwählen (OFB Kassel & ASV Kassel 2006: Pilotprojekt „Gebietsheimische 

Gehölze“, Teilprojekt 6 S. 7 Ziff. 1: Vorgabe für Auswahl und Rangfolge, Stand 

01.07.2006, unveröfftl.) Für Vermehrungsgut von Baumarten, für die keine Herkunfts-

empfehlungen vorliegen und für die Straucharten sind entsprechende Vorgaben unter 

Gebietsheimische Gehölze, Teilprojekt 6 S. 7 Ziff. 2 (a. a. O.) dargestellt. 

3. Das zuständige Forstamt und die Waldbesitzer sind drei Wochen vor Beginn der Ar-

beiten zu benachrichtigen. 

4. Baumfällungsmaßnahmen, Gehölzrückschnitte und die Beseitigung von Gehölzen 

sind gem. § 39 Abs. 5 BNatSchG nur in der Zeit zwischen 01.10. und 28./29.02. zu-

lässig. Ausgenommen von dieser Beschränkung sind Waldbestände und Gehölze, 

bei denen eine Erfüllung der Verbote des §§ 44 f. BNatSchG nach Zustimmung durch 

die obere Naturschutzbehörde ausgeschlossen werden kann. 

Hinweise: 

1. In Hessen wurde 1995 erstmals in kranken und absterbenden Schwarzerlen der pilz-

ähnliche Krankheitserreger der Gattung Phytophthora nachgewiesen. Im Planungs-

bereich werden Pflanzmaßnahmen mit Erle geplant. Um das Ziel gesunder 
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Gehölzbestände nicht zu gefährden, muss die Verwendung von nicht infiziertem 

Vermehrungsgut angestrebt werden. Als Saatgut bietet sich solches der unter Kate-

gorie "geprüft" zugelassenen Samenplantagen 

• Schwarzerle "Hess. Bergland/Bayer. Moräne" FA Wehretal 

• Schwarzerle "Bayer. Moräne/Molasse FA Reinhardshagen und 

an. 

Durch die Auswahl eines "Phytophthora-freien" Anzuchtortes (z. B. im Wege der 

Lohnanzucht) ist der gewünschte Gesundheitszustand sicherzustellen. 

2. Waldbestände werden durch diese Baumaßnahme angeschnitten, u. U. muss eine 

verlorengegangene Verkehrssicherheit wieder hergestellt werden. 

3. Die Anerkennung von Wiederaufforstungen und Ersatzaufforstungen ist frühestens 

zehn Jahre nach Pflanzung möglich. 

4. Geplante Zäunungen für die Waldumbau- bzw. Aufforstungsflächen sind nach der Si-

cherung der Waldkulturen wieder abzubauen und zu entsorgen. 

5. Die Abstandsregelungen bei der Neubegründung oder Verjüngung eines Waldes rich-

ten sich nach § 16 Abs. 4 HForstG. 

4 Lärm 

4.1 Straßenverkehrslärm 

Nebenbestimmung: 

1. Die Vorhabenträgerin hat eine Deckschicht mit einer Pegelminderung von mindestens -

2 dB(A) einzubauen. 

2. Die Vorhabenträgerin hat die in dem festgestellten Plan (Unterlage 7, Blatt 1, 2, 4, 5 und 

6) dargestellten Verwallungen bis zur Inbetriebnahme des Bauvorhabens zu errichten 

und auf Dauer zu unterhalten. 

3. An dem Anwesen „Wohnhaus am Radweg“ in Sontra, Gemarkung Mitterode werden die 

zulässigen Nachtlärmgrenzwerte der 16. BImSchV gemäß den Lärmberechnungen der 

Vorhabenträgerin überschritten (vgl. Schalltechnische Untersuchung – Unterlage 11.1.) 

Die Eigentümer des Anwesens haben gegen die Vorhabenträgerin einen Anspruch auf 

Erstattung der notwendigen Aufwendungen, um Räume, die zum nicht nur vorüberge-
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henden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, vor unzumutbaren Lärmeinwirkungen 

zu schützen. 

Die Festlegung der im Einzelnen erforderlichen Schutzmaßnahmen (insbesondere die 

Festlegung des Schalldämmmaßes) richtet sich nach den Regelungen der 24. Verord-

nung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Schallschutzmaßnah-

menverordnung – 24. BImSchV). Hierzu gehören auch die notwendigen Lüftungseinrich-

tungen.  

Die betroffenen Grundstückseigentümer sind von der Vorhabenträgerin nachweisbar auf 

ihre Anspruchsberechtigung hinzuweisen.  

4.2 Baulärm 

Nebenbestimmung: 

Bei der Bauausführung hat die Vorhabenträgerin die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum 

Schutz gegen Baulärm – Geräuschimmissionen – vom 19.08.1970 (Beilage zum BAnz. 

Nr. 160 vom 01.09.1970) und die 32. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-

schutzgesetzes (Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung – 32. BImSchV) vom 

29.08.2002 (BGBl. I S. 3478), zuletzt geändert durch Verordnung vom 03.03.2007 (BGBl. I 

S. 261), und damit den Stand der Technik sowie die geltenden technischen Regelwerke ent-

sprechend einzuhalten. 

 

5 Immissionen durch Luftschadstoffe 

Hinweis: 

Die Vorhabenträgerin ist verpflichtet, durch geeignete, dem Stand der Technik entsprechen-

de Maßnahmen während der Bauausführung negative Auswirkungen durch Luftschadstoffe, 

insbesondere durch Staubentwicklungen, so weit wie möglich zu vermeiden bzw. zu minimie-

ren.  

6 Wasserwirtschaft 

6.1 Anforderungen an Baumaßnahmen in Überschwemmung sgebieten und im Ge-

wässerrandstreifen (10 m) von Gewässern 

1. Die Vorhabenträgerin hat vor Beginn der Baumaßnahmen zur Errichtung 
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a) der Netratalbrücke (BW 40.2-01) den verlorengehenden Retentionsraum im Über-

schwemmungsgebiet der Netra von 38,78 m³, 

b) der Ulfetalbrücke (BW 40.2-03) den verlorengehenden Retentionsraum im Über-

schwemmungsgebiet der Ulfe von 28,73 m³, 

c) des Regenrückhaltebeckens Nr. 3 den verlorengehenden Retentionsraum im Über-

schwemmungsgebiet der Sontra von 904 m³, 

d) der Abbiegespur von der B 27 im Bereich der Anschlussstelle Sontra Nord (Weg zum 

Gut Wellingerode) den verlorengehenden Retentionsraum im Überschwemmungsge-

biet der Sontra von 1172 m³,  

ortsnah auszugleichen. Die Auswahl geeigneter Flächen und die dazu notwendige Aus-

führungsplanung für den Retentionsraumausgleich ist mit der unteren Wasserbehörde 

beim Kreisausschuss des Werra-Meißner-Kreises abzustimmen. Ein durch die Herstel-

lung landschaftspflegerischer Maßnahmen im Überschwemmungsgebiet der Sontra, 

Netra und Ulfe gegebenenfalls erzielter Retentionsraumgewinn ist nachzuweisen und 

kann nach Abstimmung mit der unteren Wasserbehörde beim Kreisausschuss des Wer-

ra-Meißner-Kreises auf den auszugleichenden Retentionsraumverlust angerechnet wer-

den. 

2. Die Errichtung der zuvor genannten baulichen Anlagen hat in hochwasserangepasster 

Weise zu erfolgen. Die Ausführungsplanung ist mit der unteren Wasserbehörde beim 

Kreisausschuss des Werra-Meißner-Kreises abzustimmen. 

3. Bei Bauarbeiten in den festgesetzten Überschwemmungsgebieten der Sontra, der Netra 

und der Ulfe einschließlich der Mühlgräben der Sontra sowie im Gewässerrandstreifen 

der Datterpfeife sind folgende Auflagen zu beachten: 

a) Bei der Aufstellung von Gerüsten und hochwassersicheren Baugrubenverbauungen 

im Überschwemmungsgebiet darf das Abflussprofil nicht um mehr als 20 % der 

Durchflussfläche eingeschränkt werden. 

b) Der Einbau von Umflutungsvorrichtungen ist rechtzeitig vor Bauausführung mit der 

unteren Wasserbehörde beim Kreisausschuss des Werra-Meißner-Kreises abzu-

stimmen. 

c) In Überschwemmungsgebieten dürfen keine Erhöhungen oder Vertiefungen vorge-

nommen und kein Bodenmaterial zwischen- bzw. endgelagert werden, soweit dies 
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nicht ausdrücklich zugelassen wurde. Baustellenzufahrten sind geländegleich anzu-

legen. Die bauzeitig vorgesehene Behelfsbrücke im Baufeld der Ulfetalbrücke (BW 

40.2-03, Unterlage 7, Blatt 4) ist so zu konstruieren, dass durch diese im Hochwas-

serfall keine Beeinträchtigung des Hochwasserabflusses hervorgerufen wird. Stütz-

konstruktionen und Verstrebungen im Gewässerbett sind nicht zulässig. Die Ausfüh-

rungsplanung der Behelfsbrücke ist im Vorfeld mit der unteren Wasserbehörde beim 

Kreisausschuss des Werra-Meißner-Kreises abzustimmen.  

Bei zu erwartendem Hochwasser sind Baumaschinen sowie sonstige bewegliche Tei-

le aus dem Überschwemmungsgebiet zu entfernen. 

d) Im Gewässerrandstreifen dürfen keine Baustoffe, Bauhilfsstoffe, Geräte und Werk-

zeuge gelagert werden. 

e) Beim Betanken von Baumaschinen ist ein Sicherheitsabstand von mindestens 10 m 

zum Gewässer bzw. offen gelegten Grundwasser einzuhalten. Treib- und Schmier-

stoffe sowie sonstige wassergefährdende Stoffe sind außerhalb des Uferbereiches zu 

lagern. Während Betonierarbeiten austretende Betonschlämme dürfen nicht in das 

Gewässer gelangen. 

f) Bei dem geplanten Einbau von Natursteinen ist standortgerechtes Material zu ver-

wenden. Die Klassifizierung der Steine einschließlich der Festlegung bestimmter 

Mindestanforderungen haben in Analogie zu den Regelungen der aktuellen Techni-

schen Lieferbedingungen für Wasserbausteine (TLW), Ausgabe 2003, zu erfolgen. In 

exponierten Wasserwechselbereichen, wie sie beispielsweise bei Riegelsteinen auf-

treten, sind besondere Anforderungen an die Frost- Tau- Wechselbeständigkeit des 

verwendeten Materials zu stellen. Die DIN 19657, Punkt 5.1 ff, ist bei der Durchfüh-

rung der Sicherung unter Verwendung von Natursteinen und künstlichen Steinen zu 

beachten. 

g) Nach Beendigung der Bauarbeiten ist die Behelfsbrücke im Baufeld der Ulfetalbrücke 

zu entfernen, die Oberflächen, die Gewässersohle sowie die Böschungsflächen und 

Uferbefestigungen im Baustellenbereich sind in einen ordnungsgemäßen örtlich an-

gepassten Zustand zu versetzen. Vorhandene Ufermauern sind zu erhalten bzw. 

wieder herzustellen. 

h) Der nach Maßgabe der Unterlage 12.0, Maßnahmenblatt S 21 und Unterlage 12.2, 

Blatt 4 im Bereich des Baufeldes nordwestlich der Ulfetalbrücke quer zur Fließrich-

tung der Ulfe vorgesehene Schutzzaun S 21 ist in diesem Bereich als über der Bö-
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schungsoberkante verlaufendes Absperrband auszuführen. Der Gewässerquerschnitt 

ist freizuhalten. 

i) Der Vorhabenträger hat die bauausführenden Firmen durch entsprechende Regelun-

gen in den Bauverträgen zu verpflichten, diese Vorgaben bei der Baustelleneinrich-

tungen und Baudurchführungen zu beachten. 

6.2 Anforderungen an Baumaßnahmen in Wasserschutzge bieten 

1. Innerhalb festgesetzter Wasserschutzgebiete sind bei der Planung und späteren Unter-

haltung der Straßeneinrichtungen (Fahrbahn, Bankette, Mittelstreifen, Schutzvorrichtun-

gen usw.) sowie der Baustelleneinrichtung und Baudurchführung die Vorgaben der 

RiStWag, die geltenden technischen Regelwerke, insbesondere die Technischen Liefer-

bedingungen für Mineralstoffe im Straßenbau (TL Min-StB 2000), die Verbote der jeweili-

gen Schutzgebietsverordnungen, soweit von diesen unter A III 3.2 keine Ausnahmen zu-

gelassen wurden, und die nachfolgenden Vorgaben zu beachten. In die Baubeschrei-

bung und den Ausschreibungstext sind die Auflagen sowie Ge- und Verbote der Wasser-

schutzgebietsverordnung und der RiStWag aufzunehmen. Der Vorhabenträger hat die 

bauausführenden Firmen durch entsprechende Regelungen in den Bauverträgen zu ver-

pflichten, diese Vorgaben bei Baustelleneinrichtungen und Baudurchführungen zu beach-

ten.  

2. Beim Betanken von ortsbeweglichen Arbeitsmaschinen (wie z. B. Bagger oder Raupe) ist 

Folgendes zu beachten: 

Die Arbeitsmaschinen dürfen aus Straßenfahrzeugen, Aufsetztanks und aus Tankcontai-

nern nur im Vollschlauchsystem mit einem nach dem Totmannprinzip schließenden Zapf-

ventil bei einem Volumenstrom von nicht mehr als 200 l/min im Auslauf befüllt werden. 

Gleiches gilt für das Befüllen eines Tankcontainers (Lagerbehälter) mit einem Inhalt bis 

zu 1.000 Liter im Falle einer kurzzeitigen Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkei-

ten in der Schutzzone III. 

Bei einer kurzzeitigen Lagerung dürfen nur doppelwandige und lecküberwachte Behält-

nisse verwandt werden. 

Beim Betanken sind evtl. Tropfverluste auf geeignete Weise aufzufangen. 

3. Die zum Einsatz kommenden Baumaschinen und Fahrzeuge sind täglich vor Beginn und 

nach Beendigung der Arbeiten auf Dichtigkeit zu prüfen. Baumaschinen und Fahrzeuge, 
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die Kraftstoff- und/oder Ölverluste aufweisen, sind unverzüglich von der Baustelle bzw. 

aus dem Schutzgebiet zu entfernen. Die zum Einsatz kommenden Baumaschinen und 

Fahrzeuge sind mit Betriebsstoffen der geringsten Wassergefährdungsklasse zu betrei-

ben. 

4. Zum Schutz der Trinkwassergewinnungsanlage des Brunnens 17 der Stadt Sontra vor 

Beeinträchtigung durch Havariefälle während der Baumaßnahme sind folgende Anord-

nung zu beachten: 

a)  Die Vorhabenträgerin hat in Abstimmung dem Betreiber der Trinkwassergewin-

nungsanlage „Brunnen 17“ der Stadt Sontra und mit der oberen Wasserbehörde beim 

Regierungspräsidium Kassel vor Baubeginn ein Notfallkonzept zur Sicherung der 

Trinkwasserversorgung über das vorhandene Netz und die übrigen Trinkwasserver-

sorgungsanlagen für den Fall zu entwickeln, dass der Brunnen 17 der Stadt Sontra 

infolge eines Havariefalles während der Baumaßnahme innerhalb der Wasserschutz-

zone kurzfristig vom Netz genommen werden muss. Sind hierfür zusätzliche techni-

sche Einrichtungen (Leitungen, Pumpanlagen usw.) erforderlich, sind diese durch die 

Vorhabensträgerin auf ihre Kosten in Abstimmung mit den Betreibern der Trinkwas-

sergewinnungsanlagen herzustellen. 

b) Bei einem Austreten von wassergefährdenden Flüssigkeiten im Zuge der Baumaß-

nahmen sind unverzüglich die untere Wasserbehörde beim Kreisausschuss des Wer-

ra-Meißner-Kreises oder die nächste Polizeidienststelle sowie der Betreiber der Was-

sergewinnungsanlage „Brunnen 17“ der Stadt Sontra zu verständigen.  

c) Ausgetretene wassergefährdende Flüssigkeiten sind sofort aufzunehmen und schad-

los zu beseitigen. Die entsprechenden Geräte und ausreichende Bindemittel zur Auf-

nahme von Rückständen und zur Zwischenlagerung verunreinigter Bodenmengen 

sind stets auf der Baustelle bereitzuhalten. Die Lagerstelle des Ölbindemittels ist für 

das Baustellenpersonal ausreichend zu kennzeichnen. 

d) Beginn und Abschluss der Baumaßnahmen innerhalb der Wasserschutzzone des 

Brunnens 17 der Stadt Sontra sind dem Betreiber der Trinkwassergewinnungsanlage, 

der oberen Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Kassel sowie dem Werra-

Meißner-Kreis, Fachbereich Gesundheit, Verbraucherschutz und Veterinärwesen, 

durch die Vorhabenträgerin anzuzeigen. 

e) Sollte während der Bauphase die Wassergewinnungsanlage „Brunnen 17“ der Stadt 

Sontra vorübergehend stillgelegt worden sein, so ist vor Wiederinbetriebnahme die 
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Unbedenklichkeit der Beeinträchtigungen mittels eines Pumpversuches und einer ab-

schließenden Vollanalyse des Rohwassers von der Vorhabenträgerin zu prüfen und 

dem Werra-Meißner-Kreis, Fachbereich Gesundheit, Verbraucherschutz und Veteri-

närwesen sowie der oberen Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Kassel vor-

zulegen. Der Parameterumfang der Vollanalyse ist vor Wiederinbetriebnahme mit 

dem Werra-Meißner-Kreis, Fachbereich Gesundheit, Verbraucherschutz und Veteri-

närwesen, und der oberen Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Kassel unter 

Berücksichtigung der eventuellen Vorkommnisse während des Außerbetriebnahme-

zeitraumes abzustimmen. 

Hierzu sind rechtzeitig vor der beabsichtigten Wiederinbetriebnahme sämtliche Ana-

lyseniederschriften der betroffenen Wassergewinnungsanlage und die Bauüberwa-

chungsberichte mit vorzulegen. 

6.3 Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Grundwasser s bei Bauarbeiten in der 

Wasserschutzzone III im Zuge der Umsetzung der Maßn ahmen E6.4, E6.7 und 

V27 

Zusätzlich zu den Auflagen unter A V 6.2 sind bei den Bauarbeiten in der Wasserschutzzone 

III im Zuge der Umsetzung der Maßnahmen E6.4, E6.5, E6.7 und V27 folgende Vorgaben zu 

beachten: 

1. Die Vorhabenträgerin hat vor Erstellung der Bauausführungsplanung zur Ermittlung der 

geologischen Situation im Bereich der Maßnahmenflächen E6.4, E6.5, E6.7 und V27 ei-

ne Baugrunderkundung vorzunehmen. Sollte diese zu dem Ergebnis gelangen, dass im 

Bereich der Maßnahmenflächen wasserdurchlässige Bodenschichten anstehen und eine 

Versickerung aus dem jeweiligen Gewässer in das Grundwasser zu erwarten ist, sind 

geeignete Sicherungsmaßnahmen zur Abdichtung des Untergrundes vorzusehen. 

Die Bauausführungsplanung ist mit der oberen Wasserbehörde beim Regierungspräsidi-

um Kassel abzustimmen. 

2. Im Fall einer während der Baumaßnahme durchzuführenden Wasserhaltung (Grundwas-

serabsenkung und/oder -ableitung) ist der Umfang der Maßnahmen sowie der Verbleib 

der aus der Wasserhaltung resultierenden Ableitungsmengen mit der oberen Wasserbe-

hörde beim Regierungspräsidium Kassel vor Baubeginn abzustimmen. 

3. Die Baugrubensohle ist mittels einer Schicht aus bindigem Bodenmaterial (Quellton) ab-

zudecken. Die Stärke der Tonschicht muss mindestens 20 cm aufweisen. Die Einbau-
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stärke ist mittels einer Entnahme einer ungestörten Bodenprobe zu kontrollieren; gleich-

falls ist anhand der entnommenen ungestörten Probe der Verdichtungsgrad der minerali-

schen Abdichtung zu ermitteln. Die Entnahmestelle ist anschließend mit Quellton zu ver-

füllen. Die Dichtungslage ist fotografisch zu dokumentieren.  

Verfüllungen sind lagenweise vorzunehmen, wobei die Stärke der ersten Verfülllage di-

rekt über der bindigen Abdichtung maximal 20 cm betragen darf. Bei der Sohlen- und 

Ringraumverfüllung der Baugrube ist ausschließlich unbelastetes, steinfreies Bodenma-

terial zu verwenden. 

6.4 Gewässerausbau der Netra (Maßnahme V27) und der  Datterpfeife (Maßnahme 

E10) 

1. Die Bauausführungsplanung des Gewässerausbaus der Netra und der Datterpfeife ist vor 

Baubeginn der oberen Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Kassel abzustimmen. 

Bezüglich der Ausgestaltung von Sedimentfängen an der Sohle des Kastendurchlasses 

im Gewässerbett der Datterpfeife (E10) ist zusätzlich die obere Naturschutzbehörde beim 

Regierungspräsidium Kassel im Rahmen der Ausführungsplanung zu beteiligen. Nach 

Bauausführung sind die Bestandspläne der oberen Wasserbehörde beim Regierungs-

präsidium Kassel vorzulegen. 

2. Der Baubeginn und das Bauende sind der oberen Wasserbehörde beim Regierungsprä-

sidium Kassel jeweils zwei Wochen vorher anzuzeigen. 

6.5 Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Grundwasser s bei landschaftpflegeri-

schen Maßnahmen (Aufforstungen) 

Innerhalb der festgesetzten Wasserschutzgebiete ist bei landschaftspflegerischen Maß-

nahmen, bei denen eine Aufforstung auf zuvor landwirtschaftlich genutzten Ackerflächen 

vorgesehen ist, vor Umsetzung der Maßnahmen der vorhandene nährstoffangereicherte 

Boden in Abstimmung mit der oberen Landwirtschaftsbehörde beim Regierungspräsidium 

Kassel hinsichtlich seines Stickstoffgehalts zu untersuchen. Soweit ein Stickstoffgehalt 

von mehr als 50 kg N/ha festgestellt wird, ist zur Beschleunigung der Stickstoffauszeh-

rung auf den Flächen parallel zu der Aufforstungsmaßnahme eine für den Stickstoffent-

zug geeignete Einsaatmischung auszusäen und für die Dauer von einem bis maximal 

zwei Jahren zur weiteren Aushagerung eine ein- bis zweimalige Mahd mit Abtransport 

des Mähgutes vorzusehen.  
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6.6 Errichtung von Fischaufstiegsanlagen und Abriss  von Wehren 

1. Die Bauausführungsplanung der Fischaufstiegsanlagen im Bereich der Sontra bei 

Wichmannshausen (Maßnahmen E6.3 und E6.8) und Hoheneiche (Maßnahmen E6.4 

und E6.5) sowie deren Errichtung, Unterhaltung und Wartung ist unter Berücksichtigung 

der geltenden Regelwerke, insbesondere des DVWK-Merkblattes 232/1996 („Fischauf-

stiegsanlagen – Bemessung, Gestaltung, Funktionskontrolle“) und dem Stand der Tech-

nik vorzunehmen. 

2. Bei der Bauausführungsplanung ist zugrunde zu legen, dass die gemäß dem Erlass zur 

„Regelung über den in einem Fließgewässer zu belassenden Mindestabfluss bei der Ent-

nahme und Wiedereinleitung von Wasser“ vom 12.12.2007 (vgl. Staatsanzeiger für das 

Land Hessen Nr. 52/2007, S. 2775) berechnete Mindestwassermenge nicht ausschließ-

lich über das planfestgestellte Umgehungsgerinne/Raue Rampe abzuleiten ist, sondern 

jeweils in der Summe unter Einrechnung weiterer Abflüsse der vorhandenen Wehranla-

gen der Mühlen im Mutterlauf zu verbleiben hat. Die Fischaufstiegsanlagen sind jeweils 

so zu konstruieren, dass ab der Niedrigwasserführung MNQ die jeweilige Mindestwas-

sermenge in der Summe (Ablauf des vorhandenen Wehrs + Ablauf über Fischaufstiegs-

anlage) in den Gewässerverlauf hinter der Wehranlage gelangt. Im Bereich der Wehran-

lagen von Hoheneiche ist dabei eine zu beachtende Mindestwassermenge von 146 l/s 

und im Bereich der Wehranlagen von Wichmannshausen eine Mindestwassermenge von 

170 l/s. 

Bei höheren Abflüssen als der Niedrigwasserführung MNQ soll eine über die Mindest-

wassermenge hinausgehende Wassermenge nur insoweit abgeleitet werden, wie dies 

unter Beachtung des DVWK-Merkblattes 232/1996 aus technischen Gründen zwingend 

erforderlich ist. Bei niedrigeren Abflüssen kann entsprechend den Maßgaben des DVWK-

Merkblattes 232/1996 ein geringerer Abfluss und eine Funktionsbeeinträchtigung der 

Umgehungsgerinne/Fischaufstiegsanlagen hingenommen werden. 

3. Die Vorhabenträgerin hat vor Erstellung der Bauausführungsplanung zur Ermittlung der 

geologischen Situation im Bereich der Maßnahmenflächen E6.3 und E6.8 eine Bau-

grunderkundung vorzunehmen. Sollte diese zu dem Ergebnis gelangen, dass im Bereich 

der Maßnahmenflächen wasserdurchlässige Bodenschichten anstehen und eine Versi-

ckerung aus dem jeweiligen Gewässer in das Grundwasser zu erwarten ist, sind geeig-

nete Sicherungsmaßnahmen zur Abdichtung des Untergrundes vorzusehen. 

4. Die Bauausführungsplanung der Fischaufstiegsanlagen im Bereich der Sontra bei 

Wichmannshausen (Maßnahmen E6.3 und E6.8) und Hoheneiche (Maßnahmen E6.4 
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und E6.5) sowie des Abrisses von Wehren in der Sontra und der Ulfe (Maßnahmen E6.1, 

E6.2 und E6.7) sind vor Baubeginn mit der oberen Fischereibehörde und der oberen 

Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Kassel abzustimmen. Nach Bauausführung 

sind die Bestandspläne der oberen Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Kassel 

vorzulegen. 

5. Der Baubeginn und das Bauende sind der oberen Fischereibehörde und der oberen 

Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Kassel jeweils zwei Wochen vorher anzuzei-

gen. 

6. Die Funktionstüchtigkeit der Fischaufstiegsanlagen ist durch eine geeignete Funktions-

kontrolle nach Inbetriebnahme in Abstimmung mit der oberen Fischereibehörde und der 

oberen Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Kassel nachzuweisen. Die Bauab-

nahme hat unter Beteiligung der genannten Behörden zu erfolgen. 

7. Der im Bereich der Fischaufstiegsanlagen entnommene Oberboden ist wieder anzufüllen 

und unmittelbar nach Beendigung der Planierungsarbeiten mit einer landschaftsüblichen 

Grasmischung einzugrünen. 

7 Bodenschutz 

Nebenbestimmungen: 

Sollten bei den auszuführenden Erdarbeiten farbliche und geruchliche Auffälligkeiten in Er-

scheinung treten, die auf schädliche Bodenveränderungen hinweisen, ist die obere Boden-

schutzbehörde beim Regierungspräsidiums Kassel unverzüglich zu benachrichtigen. Die 

weitere Vorgehensweise ist mit der oberen Bodenschutzbehörde beim Regierungspräsidium 

Kassel abzustimmen. 

Hinweise: 

Auf die Mitwirkungspflichten gemäß § 4 des Hessischen Gesetzes zur Ausführung des Bun-

des-Bodenschutzgesetzes und zur Altlastensanierung (Hessisches Altlasten- und Boden-

schutzgesetz – HAltBodSchG) vom 28.09.2007 (GVBl. I S. 652) wird hingewiesen. 
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8 Baulogistik und Schutz von Versorgungsleitungen 

8.1 Allgemeine Anforderungen bezüglich Leitungssich erungen und -verlegungen  

Nebenbestimmungen: 

Die Verlegung und Sicherung von Leitungen im Zuge der Bauausführung ist mit dem jeweili-

gen Leitungsbetreiber mindestens drei Monate vor Baubeginn abzustimmen. 

8.2 Leitungen der Gas-Union GmbH 

Nebenbestimmungen: 

1. Die Schutzstreifen der Gasfernleitung Nr. 9504 sind nach den Vorschriften für Gas-

Hochdruckleitungen von jeglichen Eingriffen, die betriebserschwerende sowie leitungsge-

fährdende Einwirkung darstellen, freizuhalten. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 9 m, 

die Regelüberdeckung (Erdüberdeckung) der Gasleitung beträgt 1 m. Pflanzungen inner-

halb des Schutzstreifens sind nicht zulässig. 

2. Der Schutzstreifen muss zur Ausübung der Leitungswartung sowie zur Durchführung 

eventueller Prüf- undIoder Reparaturarbeiten an den Leitungen undIoder dem Fernmel-

de- und Messkabel zu jeder Zeit zugänglich sein. Materiallagerungen (Aushub, Sand, 

Kies, Steine etc.) sind innerhalb der Schutzstreifen nicht gestattet. Die "Anweisung zum 

Schutz von Ferngasleitungen" sind zu beachten. 

3. Das Befahren des unbefestigten Schutzstreifens mit schweren Baufahrzeugen darf nicht  

ohne vorherige Sicherung (z. B. mit Baggermatratzen) erfolgen. Arbeiten im Bereich des 

Schutzstreifens sind ausschließlich unter Aufsicht des Leitungsbetreibers in 

Handschachtung auszuführen. 

4. Soweit Arbeiten oder Absperrungen im Schutzstreifen erforderlich sind, sind diese vor 

rechtzeitig Bauausführung mit dem technischen Dienstleister des Leitungsbetreibers, der 

NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH, Frankfurt am Main, abzustimmen und ausschließ-

lich unter deren Aufsicht auszuführen. 

5. Die bauausführenden Firmen sind über die zuvor genannten Nebenbestimmungen zu 

informieren und haben ihrer Erkundungspflicht nachzukommen. 



Planfeststellungsbeschluss - 42 - A Verfügender Teil 

A 44, VKE 40.2  VI Entscheidungen über Einwendungen 
und Anträge 

 

9 Private 

9.1 Ausweichfläche 

Der Vorhabenträgerin wird aufgegeben, der Beteiligten (P_22) für die Dauer der bauzeitli-

chen Beeinträchtigung der Pachtfläche Gemarkung Wichmannshausen, Flur 14, Flurstück 

25/1 eine geeignete Ausweichfläche einschließlich der zur Mastgeflügelhaltung erforderli-

chen Einrichtungen zur Pacht für das dort gehaltene Mastgeflügel zur Verfügung zu stellen, 

soweit dies nicht in der Zweigstelle Hoheneiche gehalten werden kann.  

9.2 Bestandssicherung, Entschädigung 

Der Vorhabenträgerin wird aufgegeben, den Bestand und die Legeleistung des Geflügels in 

den Stallungen der Beteiligten (P_22) in Wichmannshausen vor Beginn der Baumaßnahmen 

zu dokumentieren. Für den Fall baubedingter Beeinträchtigungen des Bestandes oder der 

Legeleistung ist eine Entschädigung für die nachteiligen Wirkungen gemäß § 74 Abs. 2 

Satz 3 HVwVfG zu zahlen. 

10 Vorbehalt 

Die nachträgliche Festsetzung, Änderung oder Ergänzung von Nebenbestimmungen insbe-

sondere zum Schutz der Bevölkerung vor Immissionen, zum Schutz der Trinkwassergewin-

nungsanlagen und zum Schutz von Natur und Landschaft bleibt vorbehalten. 

VI Entscheidungen über Einwendungen und Anträge 

Anträge, die den Inhalt und Umfang der Planfeststellungsunterlagen sowie die Durchführung 

des Planfeststellungsverfahrens betreffen, werden zurückgewiesen, soweit über sie nicht 

schon im Laufe des Verfahrens entschieden wurde. 

Die das Vorhaben betreffenden Einwendungen und Anträge werden zurückgewiesen, soweit 

ihnen nicht durch Violetteintragung, Planänderung und Nebenbestimmungen Rechnung ge-

tragen worden ist oder soweit sie sich nicht im Laufe des Planfeststellungsverfahrens auf 

andere Weise erledigt haben. 
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B Sachverhalt 

I Antragsgegenstand 

Gegenstand der Planfeststellung ist der Teilabschnitt Hoheneiche bis Anschlussstelle Sontra 

Nord (VKE 40.2) der Bundesautobahn A 44 (Kassel-Herleshausen). Mit Antrag vom 

31.03.2006, zuletzt geändert am 04.11.2011, hat die Bundesrepublik Deutschland, vertreten 

durch das Amt für Straßen- und Verkehrswesen Eschwege (Vorhabenträgerin), die Planfest-

stellung für diesen Teilabschnitt beantragt. 

Die A 44 ist Teil des Verkehrsprojektes Deutsche Einheit Nr. 15: „Autobahn A 44 Kassel-

Eisenach und A 4 Eisenach-Görlitz“ und soll eine Lücke im Netz der Bundesautobahnen auf 

der Achse Ruhrgebiet-Kassel-Dresden zwischen der A 7 bei Kassel und der A 4 bei 

Wommen schließen. Darüber hinaus ist sie Bestandteil des transeuropäischen Verkehrsnet-

zes (TEN) und in der Karte des Abschnitts 2.3 des Anhangs I der Entscheidung Nr. 

1692/96/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 23.07.1996 über gemein-

schaftliche Leitlinien für den Aufbau eines transeuropäischen Verkehrswegenetzes, zuletzt 

geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1791/2006 des Rates vom 20.11.2006, enthalten. 

Der Bundesgesetzgeber hat den vierstreifigen Bau der Bundesautobahn A 44 zwischen Kas-

sel und der A 4 bei Herleshausen im Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen als Verkehrspro-

jekt Deutsche Einheit Nr. 15 in der Stufe des vordringlichen Bedarfs ausgewiesen. 

Die Verkehrsprojekte Deutsche Einheit wurden im Vorgriff auf den Bundesverkehrswegeplan 

1992 (BVWP 1992) bereits im April 1991 vom Bundeskabinett zustimmend zur Kenntnis ge-

nommen und standen damit für den BVWP 1992 fest. Darin wird zu den „Verkehrsprojekten 

Deutsche Einheit“ folgendes ausgeführt: 

„Diesen Projekten kommt eine Schlüsselfunktion für das Zusammenwachsen der alten und 

neuen Bundesländer zu. Für diese „Verkehrsprojekte Deutsche Einheit“ sollte keine Zeit hin-

sichtlich Erstellung der Planunterlagen und Bauvorbereitung verloren gehen.“ 

Mit dem Vierten Gesetz zur Änderung des Fernstraßenausbaugesetzes (4. FStrAbÄndG) 

vom 15.11.1993 (BGBl. I 1877) ist der Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen als Anlage zu 

dem genannten Gesetz beschlossen worden. 

Grund für die Aufnahme der A 44 war, die Lücke im Autobahnnetz im Verlauf der weiträumi-

gen West-Ost-Verbindung zwischen den Räumen Rhein-Ruhr und der ostdeutschen Städte-

achse Erfurt-Dresden zu schließen. Als Teil der „Verkehrsprojekte Deutsche Einheit“ soll 

dieser Lückenschluss dazu beitragen, die an der A 4 liegenden mitteldeutschen Räume mit 
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Hilfe einer durchgängig leistungsfähigen Fernverkehrsstraße auf kurzer Distanz mit dem 

Westen Deutschlands zu verbinden, um das Zusammenwachsen von alten und neuen Bun-

desländern zu fördern. Zugleich soll auch das strukturschwache ehemalige Grenzgebiet im 

Osten des Landes Hessen verkehrlich besser erschlossen werden. Ausweislich der sprung-

haften Verkehrszuwächse auf der Bundesstraße B 7, die im Gefolge der innerdeutschen 

Grenzöffnung veranlasst waren, geht es darüber hinaus darum, deren Ortsdurchfahrten 

(Bischhausen und Oetmannshausen) zu entlasten. 

Der aktuelle Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen zum FStrAbG hat die A 44 in der Anlage 

nach § 1 Abs. 1 S. 2 FStrAbG als laufendes und fest disponiertes Vorhaben des vordringli-

chen Bedarfs gekennzeichnet. 

Die Gesamtplanung der A 44 gliedert sich in elf als Verkehrskosteneinheiten (VKE) bezeich-

nete Planungsabschnitte. Es handelt sich um die VKE 01, 11, 12, 20, 31, 32, 33, 40.1, 40.2, 

50 und 60. Für den Streckenabschnitt der VKE 31 ist bereits der Verkehr freigegeben. Die 

VKE 12, 20, 32 und 33 befinden sich im Bau. Der Planfeststellungsbeschluss für die VKE 01 

ist bestandskräftig und der für die VKE 40.1 am 28.10.2011 erlassen worden. Für die VKE 11 

und 60 sind Planfeststellungsverfahren eingeleitet, für die VKE 50 steht die Einleitung bevor. 

Der planfestgestellte Abschnitt der VKE 40.2 führt auf einer Gesamtlänge von 5,412 km 

durch das Tal der Sontra. Die Trasse beginnt im Norden östlich von Wehretal-Hoheneiche im 

Anschluss an den bereits planfestgestellten Teilabschnitt der VKE 40.1 bei Baukilometer 

47+228,159. Die Trasse verläuft östlich der DB-Strecke Göttingen-Bebra und der B 7/B 27 

am Westhang des Heuberges in südlicher Richtung und überquert danach den Talraum der 

Netra und die nach Osten führende B 7 mit einem Brückenbauwerk. Die folgende AS Sontra-

Wichmannshausen trägt zu einer Anbindung an die B 7 sowie B 27 und einer Entlastung des 

nachgeordneten Straßennetzes bei. Die anschließende östliche Umfahrung des Ortsteiles 

Wichmannshausen erfordert aufgrund der Höhenlage des Mittel-Berges und Heiden-Berges 

ein Tunnelbauwerk. Das Ulfetal wird durch die A 44 mittels eines Brückenbauwerkes ge-

quert, um dann weiter in südlicher Richtung in Anlehnung an die B 27 am Westhang des 

Pfaffenberges zu verlaufen. Der Teilabschnitt endet bei Baukilometer 52+640,000 bei mit der 

AS Sontra Nord ca. 2 km nördlich von Sontra auf Höhe des Gutes Wellingerode. 

Wesentliche Bestandteile des Vorhabens sind neben der Trasse (vgl. Unterlage Nr. 1, Erläu-

terungsbericht vom Juli 2009, S. 6): 

• die Netratalbrücke zur Überquerung der B 7, der Netra und deren Talraum, 
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• die Anschlussstelle Sontra-Wichmannshausen an die B 7 und B 27 im Netratal zwi-

schen dem Ortsteil Wehretal/Hoheneiche und dem Stadtteil 

Sontra/Wichmannshausen, 

• der Boyneburgtunnel mit zwei getrennten Röhren zur Umfahrung des Stadtteiles 

Sontra/Wichmannshausen, 

• die Ulfetalbrücke zur Überquerung der B 400, der Ulfe und deren Talraum, 

• die Anschlussstelle Sontra Nord an die B 27 zwischen dem Stadtteil 

Sontra/Wichmannshausen und der Stadt Sontra. 

Gegenstand der Planung sind ferner naturschutzfachliche Maßnahmen zur Vermeidung und 

Minimierung von Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sowie zur Kompensation der 

mit dem Vorhaben verbundenen unvermeidbaren Eingriffe in Natur und Landschaft. 

II Antragsziele  

Mit Antrag vom 15.04.2011 hat die Vorhabenträgerin im Rahmen der Anpassung der Ver-

kehrsprognose an das Jahr 2025 die maßgeblichen Planungsziele, die bereits den Anträgen 

vom 31.03.2006 und 04.09.2009 zugrunde lagen (vgl. Erläuterungsbericht vom 28.02.2006 

und vom Juli 2009), zusammengefasst und konkretisiert. Die wesentlichen Planungsziele 

sind: 

1. Ausbau des Transeuropäischen Verkehrsnetzes (TEN) sowie Lückenschluss im nati-

onalen Autobahnnetz in der weiträumigen West-Ost-Verbindung (Verkehrsprojekt 

Deutsche Einheit) und damit Vermeidung von Umwegen für Fernverkehre und Redu-

zierung der damit verbundenen Fahrzeitverluste und Schleichverkehre in der Region; 

2. Unterstützung der raumordnerischen Entwicklungsziele durch eine bedarfsgerechte 

verkehrliche Anbindung und Erschließung der Mittelzentren Eschwege und Sontra 

und damit Förderung der regionalen und überregionalen Wirtschaftsentwicklung; 

3. Entlastung des nachgeordneten Straßennetzes, insbesondere der Ortsdurchfahrten 

im Zuge der bestehenden Bundesstraßen B 7, B 27, B 400, durch die Bündelung re-

gionaler und großräumiger Durchgangsverkehre auf einer leistungsfähigen Bundes-

fernstraße und damit Reduzierung verkehrsbedingter Immissionen in den betroffenen 

Ortslagen; 
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4. Vermeidung der Neuzerschneidung und Neubelastung bisher unzerschnittener Land-

schafts- und Naturräume durch die Planung einer strukturangepassten Linienführung 

und somit eine räumlich enge Bündelung neuer und bestehender Verkehrstrassen; 

5. Bündelung von Verkehrsfunktionen (großräumige Verbindungs- und regionale Er-

schließungsfunktion) durch einen möglichst ortsnahen Verlauf entlang bestehender 

Siedlungs- und Entwicklungsbänder. Durch die Schaffung häufiger und leistungsfähi-

ger Verknüpfungspunkte mit dem nachgeordneten Netz soll die Nutzung der A 44 

auch für den Regionalverkehr attraktiv gemacht werden; 

6. Erhöhung der Verkehrssicherheit durch die Schaffung einer Bundesfernstraße mit 

angemessener Verkehrsqualität hinsichtlich Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. 

III Antragsbegründung 

Die Vorhabenträgerin hat ihren Antrag im Wesentlichen wie folgt begründet: 

Die Bundesautobahn A 44 zwischen Kassel und der A 4 bei Wommen sei im Bedarfsplan für 

die Bundesfernstraßen als Verkehrsprojekt Deutsche Einheit im „Vordringlichen Bedarf“ aus-

gewiesen und Bestandteil des transeuropäischen Verkehrsnetzes. Zudem dokumentiere die 

Aufnahme der Maßnahme in das Programm „Verkehrsprojekte Deutsche Einheit“ die Not-

wendigkeit der Realisierung dieser Maßnahme.  

Darüber hinaus komme dem Neubau der A 44 nach den Regionalen Raumordnungsplänen 

Nordhessen aus den Jahren 1995, 2000 und 2009 eine „besondere raumordnerische und 

entwicklungsplanerische Dringlichkeit“ zu. So habe das Vorhaben eine überregionale und 

regionale Erschließungsfunktion (vgl. Unterlage Nr. 1, S. 8 ff.). Das Vorhaben sei notwendig, 

um eine Verbesserung der wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten der Region durch 

eine leistungsfähige Verbindung der Ober- und Mittelzentren zu erreichen.  

Weitere Gründe würden in der Entlastung des nachgeordneten Netzes sowie seiner 

Ortsdurchfahrten und die damit verbundene Erhöhung der Verkehrssicherheit liegen. 

IV Vorhergehende Planungsstufen 

Dem Planfeststellungsverfahren sind verschiedene Planungsstufen vorausgegangen:  

1 Raumordnungsverfahren 

Das Raumordnungsverfahren für den hier planfestgestellten Abschnitt der VKE 40.2 wurde 

mit Verfügung vom 07.04.1997 durch das Regierungspräsidium Kassel eingeleitet und betraf 

den Raumordnungsabschnitt V, Oetmannshausen/B 27 – Wommen/A 4. Dieses Raumord-
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nungsverfahren wurde mit der Landesplanerischen Beurteilung vom 20.01.1998 abgeschlos-

sen.  

Die ermittelte Vorzugsvariante entspricht im Bereich der VKE 40.2 der zur Planfeststellung 

beantragten Linienführung. Hier hat es nur im Bereich östlich des Gutes Wellingerode nach-

träglich eine kleinräumige Optimierung der Trassenführung gegeben, um den Eingriff in den 

naturschutzfachlich hochwertigen Waldbereich (Fledermäuse, Vögel) zu reduzieren. Der 

Trassenführung wurde in der Landesplanerischen Beurteilung unter Beachtung der folgen-

den Maßgaben zugestimmt: 

- Lage, Ausgestaltung und Dimensionierung der Anschlussstellen sollen neben der Be-

rücksichtigung der Hauptverkehrsströme eine weitgehende Entlastung des nachge-

ordneten Straßennetzes – insbesondere soweit dies zur Entlastungen von Siedlun-

gen beiträgt – zum Ziel haben. 

- Die Anschlussstelle Wehretal/West (Bezeichnung hier: Anschlussstelle Eschwege) ist 

als Anschlussstelle in drei Richtungsbeziehungen zu verwirklichen. Es sind alle Mög-

lichkeiten zu prüfen, sie als Vollschluss auszubauen. Im Zusammenhang hiermit ist 

zu prüfen, ob es erforderlich ist, die geplante A 44 östlich von Hoheneiche in einem 

Tunnel zu führen. 

- Überschussmassen sollen dort vorrangig für Schallschutzmaßnahmen verwendet 

werden, wo Schallschutz auf Grund der gesetzlichen Grenzwerte nicht zwingend ge-

boten, aber von der Sache her wünschenswert ist. Dies gilt insbesondere für Erho-

lungsbereiche und das Gebiet der Kleingartenanlage Sontra. 

- Es ist dafür Sorge zu tragen, dass Boden- und Kulturdenkmale im Trassenbereich 

frühzeitig erfasst und erforderlichenfalls gesichert oder geborgen werden. 

2 Linienbestimmungsverfahren 

Das Linienbestimmungsverfahren wurde am 15.12.1998 abgeschlossen. Das Bundesminis-

terium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen bestätigte im Benehmen mit der obersten 

Landesplanungsbehörde gemäß § 16 FStrG die nach Durchführung des Raumordnungsver-

fahrens vorgeschlagene Linienführung für die A 44, vierstreifiger Neubau zwischen Kassel 

und Wommen/Herleshausen. 

Im Rahmen der Linienbestimmung erstellte das Bundesministerium für Verkehr eine „Gu-

tachterliche Stellungnahme zur Planung der A 44 Kassel-Eisenach im Vorfeld des förmlichen 

Linienbestimmungsverfahrens des BMV“ vom 15.12.1998. Diese kam zu dem Schluss, dass 
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die gewählte Linie im Hinblick auf die verkehrlichen, verkehrswirtschaftlichen und umwelt-

fachlichen Aspekte nachvollziehbar und sachgerecht seien. „Die Abwägung hätte nur dann 

zu einem anderen Ergebnis führen können, wenn den Fernverkehrsbelangen absolute Priori-

tät eingeräumt worden wäre. Dies wäre jedoch vor dem Hintergrund eines mengenmäßig 

nicht dominierten durchgehenden Fernverkehrs, der nach den geltenden Regeln auch hierfür 

ausreichenden Verkehrsqualität auf der Vorschlagstrasse und den umweltfachlich nicht ver-

tretbaren Eingriffen in großflächig zusammenhängende ungestörte Waldgebiete bei Realisie-

rung der präferierten Varianten im Söhre-Korridor und im Diagonal-Korridor, dem sog. Zwi-

schenkorridor, keine sachgerechte Lösung“ (vgl. Schönharting, Gutachterliche Stellungnah-

me zur Planung der A 44 Kassel - Eisenach im Vorfeld des förmlichen Linienbestimmungs-

verfahrens des BMV vom 15.12.1998, S. 6). 

V Ablauf des Planfeststellungsverfahrens 

1 Ursprünglicher Antrag 

Die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Amt für Straßen- und Verkehrswesen 

Eschwege, hat mit Schreiben vom 31.03.2006 bei der Anhörungsbehörde, dem Regierungs-

präsidium Kassel, die Planfeststellungsunterlagen eingereicht und gleichzeitig die Durchfüh-

rung des Anhörungsverfahrens beantragt. 

1.1 Auslegung der Planunterlagen 

Die Planunterlagen wurden vom 02.05.2006 bis zum 02.06.2006 (einschließlich) zeitgleich 

bei der Stadt Sontra und den Gemeinden Wehretal und Ringgau während der üblichen 

Dienststunden ausgelegt. Ort und Zeit der Auslegung wurden ortsüblich bekanntgemacht. In 

der Bekanntmachung wurde darauf hingewiesen, dass während des Auslegungszeitraumes 

und bis zu zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist (16.06.2006) jeder, dessen Belan-

ge durch das Vorhaben berührt wird, schriftlich oder zur Niederschrift beim Regierungspräsi-

dium Kassel oder den zuvor genannten Auslegungskommunen Einwendungen gegen den 

Plan erheben kann. 

Zudem wurden durch die Stadt Sontra und die Gemeinden Wehretal und Ringgau die nicht 

ortsansässigen Betroffenen von der Auslegung der Planunterlagen benachrichtigt. 

Hinsichtlich der Einzelheiten der Auslegung wird auf den Vorlagebericht vom 24.08.2010 

Bezug genommen. 
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1.2 Aufforderung zur Abgabe einer Stellungnahme 

Die Anhörungsbehörde hat mit Schreiben vom 10.04.2006 die Planunterlagen den Behörden 

und Stellen, deren Aufgabenbereich durch das Vorhaben berührt wird, zugestellt und gebe-

ten, bis zum 20.07.2006 Stellung zu nehmen. 

Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf den Vorlagebericht vom 24.08.2010 verwiesen. 

1.3 Beteiligung der Vereine und Verbände 

Mit Schreiben vom 10.04.2006 wurden den Vereinen und Verbänden nach § 29 BNatSchG 

i. d. F. vom 25.03.2002 (BGBl. I S. 1193) zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.06.2005 

(BGBl. I2005, S. 1818) und § 35 HENatG i. d. F. vom 16.04.1996 (GVBl I 1996, S. 145) zu-

letzt geändert durch Gesetz vom 29.11.2005 (GVBl. I 2005, S. 769) die Planunterlagen zu-

gestellt. Ihnen wurde Gelegenheit zur Stellungnahme bis zum 20.07.2006 gegeben.  

1.4 Einwendungen und Stellungnahmen 

Es gingen 26 Einwendungen von Privaten und 25 Stellungnahmen und Einwendungen von 

Trägern öffentlicher Belange, von Vereinen und Verbänden sowie Kommunen ein.  

Den Einwendungen wurden Ordnungsnummern zugeordnet, die auch in diesem Planfeststel-

lungsbeschluss verwendet wurden (vgl. Liste in Ordner 1, Regierungspräsidium Kassel, Ein-

wendungen mit Erwiderungen). 

Die privaten Einwendungen beruhen in der Hauptsache auf Betroffenheiten aufgrund der 

Inanspruchnahme von Grundstücken bzw. landwirtschaftlich genutzter Flächen, nicht akzep-

tierten Kompensationsmaßnahmen, unzureichenden Entschädigungsangeboten oder mit den 

Baumaßnahmen verbundenen Belastungen. 

Alle Einwendungen und Stellungnahmen von Privaten, Trägern öffentlicher Belange, Verei-

nen und Verbänden sowie der Kommunen wurden dem Amt für Straßen- und Verkehrswe-

sen in Eschwege mit Schreiben vom 21.07.2006, 28.07.2006, 04.08.2006, 29.06.2006, 

11.10.2006, 05.06.2007 und 08.11.2007 zwecks Erwiderung in Kopie übersandt.  

1.5 Erörterungstermin 

Für das planfestgestellte Vorhaben ist am 18.06.2008 und 19.06.2008 ein Erörterungstermin 

mit den Privaten durchgeführt worden, der zuvor bekannt gemacht worden war (vgl. Regie-

rungspräsidium Kassel, Vorlagebericht vom 24.8.2010, S. 9).  
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Am 18.06.2010 fand die Erörterung mit den privaten Personen, die Einwendungen erhoben 

hatten, statt. Getrennt davon wurden am 19.06.2008 die Einwendungen der Eigentümer von 

4 Wasserkraftanlagen, deren Wehranlagen Gegenstand von Kompensationsmaßnahmen 

sind, erörtert. Die Erörterung mit den Trägern öffentlicher Belange wurde von der Anhö-

rungsbehörde verschoben, da sich in dieser Phase des Verfahrens abzeichnete, dass eine 

Planänderung erforderlich werden würde, die vor allem öffentliche Belange betrifft.  

Im Rahmen der Erörterungstermine wurden alle aus den schriftlichen Einwendungen hervor-

gehenden Themen erörtert. Die Lärmsituation und Schadstoffbelastung durch das Vorhaben 

wurden grundsätzlich erläutert und im Anschluss eine Einzelerörterung der individuellen 

Betroffenheiten mit 15 Einwendern durchgeführt. 

Eine Einwendung hat sich im Rahmen der Einzelerörterung erledigt. Die anderen Einwen-

dungen – insbesondere die Forderung der Verlegung von Kompensationsmaßnahmen und 

nach Ersatzland – konnten im Termin nicht ausgeräumt werden, so dass alle Einwendungen 

aufrechterhalten wurden. Zu den Einzelheiten wird auf das Protokoll der Verhandlungsnie-

derschrift vom 18.06.2010 und 19.06.2010 verwiesen. 

Das Protokoll der Erörterungsverhandlungen wurde den Betroffenen übersandt.  

2 Erste Planänderung 

Mit Schreiben vom 04.09.2009 hat das Amt für Straßen- und Verkehrswesen Eschwege sei-

nen Planfeststellungsantrag geändert und die Änderungsunterlagen dem Regierungspräsidi-

um Kassel übermittelt. 

2.1 Gegenstand des Planänderungsantrages 

Gegenstand der 1. Planänderung war im Wesentlichen:  

- die Aktualisierung der Verkehrsuntersuchung mit Prognosehorizont 2020 und die 

damit verbundene Neubewertung der Betroffenheiten durch Umweltbelastungen (Luft 

und Lärm), 

- die Neufassung des Artenschutzbeitrags,  

- die Änderung der Verträglichkeitsprüfung für das FFH-Gebiet „Werra- und Wehretal“ 

aufgrund der erlassenen Natura 2000-VO des Landes Hessen und der Änderung der 

Gebietsgrenzen,  
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- Änderungen in der landschaftspflegerischen Begleitplanung und Aktualisierung der 

Grunderwerbsunterlagen aufgrund veränderter Grundstücksbetroffenheiten und  

- Veränderung von Baustelleneinrichtungsflächen, Änderung der Einmündung des 

Wirtschaftsweges an der B 400 und Herstellung eines Forstweges mit Wendeham-

mer.  

Die gegenüber dem Planungsstand des Jahres 2006 vorgenommen Änderungen der Pla-

nungsunterlagen wurden im Einzelnen kenntlich gemacht. Teilweise wurden die Unterlagen 

im Hinblick auf ihre bessere Lesbarkeit durch Neufassungen ersetzt. 

2.2 Auslegung der geänderten Planunterlagen 

Die Planunterlagen wurden vom 26.10.2009 bis zum 26.11.2009 (einschließlich) zeitgleich in 

der Stadt Sontra sowie den Gemeinden Wehretal und Ringgau während der üblichen Dienst-

stunden ausgelegt. In der Bekanntmachung wurde darauf hingewiesen, dass während des 

Auslegungszeitraumes und bis zu zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist 

(10.12.2009) jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, schriftlich oder zur 

Niederschrift beim Regierungspräsidium Kassel oder den zuvor genannten Auslegungs-

kommunen Einwendungen gegen den Plan erheben kann. 

Zudem wurden durch die Stadt Sontra sowie die Gemeinden Wehretal und Ringgau die nicht 

ortsansässigen Betroffenen von der Auslegung der Planunterlagen benachrichtigt. Die Be-

nachrichtigung erfolgte aber zu unterschiedlichen Zeitpunkten.  

Die Gemeinde Wehretal hat mit Schreiben vom 26.10.2009 die nicht ortsansässigen Betrof-

fenen benachrichtigt. In den Benachrichtigungsschreiben wurde darauf hingewiesen, dass 

die Planunterlagen für die Empfänger der Schreiben abweichend von dem in der Bekannt-

machung genannten Auslegungszeitraum vom 30.10.2009 bis zum 30.11.2009 zur Einsicht-

nahme ausliegen und die Einwendungsfrist am 14.12.2009 endet.  

Von der Gemeinde Ringgau konnten die Mitglieder einer Erbengemeinschaft erst mit Schrei-

ben vom 03.02.2011 von der Auslegung benachrichtigt werden. Sie wurden darauf hingewie-

sen, dass die Planunterlagen für die Empfänger der Schreiben abweichend von dem in der 

Bekanntmachung genannten Auslegungszeitraum vom 10.02.2010 bis zum 10.03.2010 zur 

Einsichtnahme ausliegen und die Einwendungsfrist am 24.03.2010 endet. 

Die Stadt Sontra hat mit Schreiben vom 04.11.2009 die nicht ortsansässigen Betroffenen 

benachrichtigt. In den Benachrichtigungsschreiben wurde darauf hingewiesen, dass die 

Planunterlagen für die Empfänger der Schreiben abweichend von dem in der Bekanntma-
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chung genannten Auslegungszeitraum vom 09.11.2009 bis zum 09.12.2009 zur Einsicht-

nahme ausliegen und die Einwendungsfrist am 23.12.2009 endet. 

Desweiteren wurde darauf hingewiesen, dass im Übrigen der Inhalt der beigefügten Be-

kanntmachung gilt.  

Hinsichtlich der Einzelheiten der Auslegung wird auf den Vorlagebericht vom 24.08.2010 

Bezug genommen. 

2.3 Aufforderung zur Abgabe einer Stellungnahme 

Die Anhörungsbehörde hat mit Schreiben vom 21.10.2009 die Planunterlagen den Behörden 

und Stellen, deren Aufgabenbereich durch das Vorhaben berührt wird, zugeleitet und gebe-

ten, bis zum 10.12.2009 Stellung zu nehmen. 

Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf den Vorlagebericht vom 24.08.2010 verwiesen. 

2.4 Beteiligung der Vereine und Verbände 

Die Vereine und Verbände wurden von der Anhörungsbehörde unter gleichzeitiger Übersen-

dung eines digitalen Planungsordners in CD-Form mit Schreiben vom 21.10.2009 auf die 

Auslegung der Planänderung und den Ablauf der Stellungnahmefrist am 10.12.2009 hinge-

wiesen. 

Der Rechtsanwalt des BUND, Landesverband Hessen e.V., hat mit Schreiben vom 

20.11.2009 das Regierungspräsidium Kassel gebeten, ihm verschiedene Sachverständigen-

gutachten zu übersenden. Das Amt für Straßen- und Verkehrswesen Eschwege hat ihm die 

Unterlagen mit Schreiben vom 30.11.2009 übersandt. 

2.5 Einwendungen und Stellungnahmen 

Es gingen 6 Einwendungen von Privaten und 21 Stellungnahmen und Einwendungen von 

Trägern öffentlicher Belange, Vereinen und Verbänden sowie Kommunen ein.  

Im Wesentlichen richteten sich die Einwendungen gegen die vorgesehenen Kompensati-

onsmaßnahmen, insbesondere die Maßnahme A17.1 (neu G17.1).  

Die zusammengestellten Einwendungen und Stellungnahmen wurden mit Schreiben vom 

28.12.2009 dem Amt für Straßen- und Verkehrswesen Eschwege mit der Bitte um Erwide-

rung zugesandt, wobei sich die Erwiderungen auf alle Einwendungen und Stellungnahmen, 

auch auf den Ausgangsplan und die 1. Planänderung beziehen sollten. 
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Mit Schreiben vom 05.01.2010 hat das RP Kassel die Stellungnahme der oberen Natur-

schutzbehörde und der oberen Forst- und Jagdbehörde an die Vorhabenträgerin nachge-

reicht.  

2.6 Erörterungstermin 

Für das planfestgestellte Vorhaben sind am 11.05.2010 und 17.05.2010 zwei Erörterungs-

termine mit den Kommunen, Behörden, Verbänden und Vereinigungen durchgeführt worden, 

die zuvor bekannt gemacht worden waren (vgl. Regierungspräsidium Kassel, Vorlagebericht 

vom 24.8.2010, S. 22).  

Am 11.05.2010 fand die Erörterung mit den Behörden und Stellen, deren Aufgabenbereich 

durch das Vorhaben berührt wird, den am Verfahren beteiligten Vereinen und Verbänden 

(außer dem BUND Landesverband Hessen e. V.) sowie den Kommunen, statt. Am 

17.05.2010 wurde das Vorhaben mit dem BUND, Landesverband Hessen e.V., erörtert.  

Von einer nochmaligen Erörterung mit Personen, die Privateinwendungen erhoben haben 

wurde vom Regierungspräsidium Kassel aufgrund des bereits am 18.06.2008 und 

19.06.2008 durchgeführten Erörterungstermin abgesehen. Im Planänderungsverfahren wur-

den nur 6 Einwendungen von Privaten erhoben, aus denen aus Sicht des Regierungspräsi-

diums kein weiterer Aufklärungsbedarf resultierte, der einer zusätzlichen mündlichen Erörte-

rung bedurfte. 

Die Protokolle der Erörterungsverhandlungen wurden den Betroffenen mit Schreiben vom 

18.06.2010 und 02.07.2010 übersandt.  

2.6.1 Erörterung mit Behörden, Vereinen, Verbänden u. Kommunen  

Im Erörterungstermin wurden verschiedene Detailfragen vor allem zu den Kompensations-

maßnahmen (z.B. A38 und A17.1) erörtert. Durch die Erwiderungen der Vorhabenträgerin, 

die Erörterung und die ergänzenden Stellungnahmen der Vorhabenträgerin konnten die 

meisten Punkte aus den Stellungnahmen und Einwendungen erledigt werden.  

Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf das Protokoll zum Erörterungstermin verwiesen. 

2.6.2 Erörterung mit dem BUND 

Im Erörterungstermin hat der BUND, Landesverband Hessen e.V., u. a. darauf hingewiesen, 

dass noch detailliertere Untersuchungen der Arten (Repitlien, Fledermäuse) notwendig sei-

en. 
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Im Hinblick auf die Beeinträchtigungen des FFH-Gebietes „Werra- und Wehretal“ forderte der 

BUND die Durchführung einer Alternativenprüfung unter Einbeziehung des „Netra-Korridors“ 

bzw. des Ausbaus der B 7. 

In Bezug auf die Anwendung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände forderte der 

BUND - insbesondere in Bezug auf die Zuordnung mittelbarer Beeinträchtigungen - eine 

striktere Trennung zwischen den Verbotstatbeständen des § 44 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 3 

BNatSchG. 

Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf das Protokoll zum Erörterungstermin vom 17.05.2010 

verwiesen. 

3 Vorlagebericht 

Die Anhörungsbehörde (RP Kassel) hat ihre Stellungnahme zum Ergebnis des Anhörungs-

verfahrens nach § 73 Abs. 9 HVwVfG – Vorlagebericht vom 24.08.2010 – und die dazugehö-

rigen Unterlagen dem Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwick-

lung (HMWVL) zugeleitet. Die in dem Vorlagebericht enthaltenden Anmerkungen sind bei der 

Planfeststellung berücksichtigt worden. 

4 Zweite Planänderung 

Die Vorhabenträgerin hat auf Grundlage der im Anhörungsverfahren gewonnenen Erkennt-

nisse eine Überprüfung seiner Datengrundlagen vorgenommen. Die hieraus resultierenden 

Ergebnisse haben zu einer Überprüfung und Änderung an technischen Bauwerken und an 

Vermeidungsbauwerken geführt. Der Änderungsantrag wurde mit Schreiben vom 14.04.2011 

an das HMWVL gestellt. 

4.1 Gegenstand des Planänderungsantrages 

Gegenstand der Planänderung war die Fortschreibung der Verkehrsprognose für das Jahr 

2025, aus der sich keine negativen Änderungen hinsichtlich der Auswirkungen des Vorha-

bens ergeben haben.  

Die Planänderung umfasste im Wesentlichen:  

- Errichtung des Vermeidungsbauwerkes 40.2-01 Unterführung „Am Heuberg“, 

- Veränderung des westlichen Böschungsverlaufes im Bereich Hoheneiche, 

- Errichtung von Kollisionsschutzwänden (ISW) im Bereich der Talbrücken und Unter-

führungen. 
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- Änderung des Artenschutzbeitrags und  

- Änderung der Verträglichkeitsprüfung für das FFH-Gebiet „Werra- und Wehretal“.  

In den Planunterlagen waren die gegenüber dem Planungsstand des Jahres 2009 (2. Plan-

änderung) vorgenommen Änderungen kenntlich gemacht.  

4.2 Auslegung der geänderten Planunterlagen 

Die Unterlagen der 2. Planänderung wurden ebenfalls ausgelegt. Die erneute Öffentlich-

keitsbeteiligung wurde durch das Regierungspräsidium Kassel im Wege der Amtshilfe für die 

Planfeststellungsbehörde durchgeführt.  

Nach Bekanntmachung (vgl. Regierungspräsidium Kassel, Kurzbericht vom 06.06.2011, 

S. 3) wurden die Planunterlagen vom 18.04.2011 bis zum 18.05.2011 (einschließlich) zeit-

gleich bei der Stadt Sontra und den Gemeinden Ringgau und Wehretal während der üblichen 

Dienststunden ausgelegt. In der Bekanntmachung wurde darauf hingewiesen, dass während 

des Auslegungszeitraumes und bis zu zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist 

(01.06.2011) jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, schriftlich oder zur 

Niederschrift beim Regierungspräsidium Kassel oder den zuvor genannten Auslegungs-

kommunen Einwendungen gegen den Plan erheben kann. 

Zudem wurden durch die Stadt Waldkappel sowie die Gemeinden Ringgau und Wehretal die 

nicht ortsansässigen Betroffenen von der Auslegung der Planunterlagen benachrichtigt.  

Hinsichtlich der Einzelheiten der Auslegung wird auf den Kurzbericht des Regierungspräsidi-

ums Kassel vom 16.06.2011 Bezug genommen. 

4.3 Aufforderung zur Abgabe einer Stellungnahme 

Mit Schreiben vom 14.04.2011 wurden die Planunterlagen durch das Regierungspräsidium 

Kassel im Wege der Amtshilfe für die Planfeststellungsbehörde den Behörden und Stellen, 

deren Aufgabenbereich durch die Änderungen des Vorhaben berührt wurden, zugeleitet und 

gebeten, bis zum 09.05.2011 Stellung zu nehmen. 

Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf den Kurzbericht des Regierungspräsidiums Kassel vom 

16.06.2011 verwiesen. 

4.4 Beteiligung der Vereine und Verbände 

Die Benachrichtigung der Vereinigungen erfolgte gemäß § 73 Abs. 8, Abs. 2 S. 2 und 3 

HVwVfG mit der ortsüblichen Bekanntmachung der Auslegung in den Kommunen. 
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Dem Hessischen Bauernverband e. V. sowie dem Kreisbauernverband Werra-Meißner e. V. 

wurde mit Schreiben vom 14.04.2011 jeweils eine Ausfertigung der Planunterlagen über-

sandt. Auf die Auslegung der Planänderung und den Ablauf der Einwendungsfrist wurde hin-

gewiesen. 

Darüber hinaus hat das Hessische Landesamt für Straßen- und Verkehrswesen mit Schrei-

ben vom 09.05.2011 dem Bevollmächtigten des BUND eine digitalisierte Ausfertigung der 

Planunterlagen übersandt. 

4.5 Einwendungen und Stellungnahmen 

Zu der 2. Planänderung wurden 4 Einwendungen Privater erhoben. Zudem gingen 9 Stel-

lungnahmen und Einwendungen von Trägern öffentlicher Belange, Vereinen und Verbänden 

sowie Kommunen ein.  

In den Einwendungen und Stellungnahmen wurde auf die früheren Einwendungen und Stel-

lungnahmen verweisen. Neue Themen wurden nicht angesprochen. Die Einwender haben 

sich gegen die vorgesehenen Kompensationsmaßnahmen gewandt.  

Die zusammengestellten Einwendungen und Stellungnahmen wurden mit Schreiben des 

Regierungspräsidiums Kassel im Wege der Amtshilfe für die Planfeststellungsbehörde vom 

09.06.2011 der Vorhabenträgerin mit der Bitte zur Abgabe einer Äußerung zugesandt. Mit E-

Mail vom 07.09.2011 wurde die Stellungnahme der oberen Naturschutzbehörde vom 

05.09.2011 nachgereicht. 

Die Erwiderung vom 10.11.2011 zur Stellungnahme der oberen Naturschutzbehörde vom 

05.09.2011 erfolgte mit E-Mail vom 17.11.2011. Die Erwiderungen zu den Stellungnahmen 

der Behörden und Kommunen wurden mit E-Mail vom 05.12.2011 übersandt. Die Erwide-

rungen zu den Einwendungen und der Stellungnahme des BUND, Landesverband Hessen 

e.V. erfolgten bis zum 07.12.2011.  

4.6 Existenzgefährdungen 

Das ASV Eschwege und die seit September 2010 mit der Baudurchführung einschließlich 

Grunderwerb beauftragte Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und –bau GmbH (DEGES) 

haben Gutachten zur Existenzgefährdung von Betrieben eingeholt. Die Gutachten wurden 

den Betroffenen zur Stellungnahme übersandt und dem HMWVL mit Schreiben vom 

15.06.2011 übermittelt. Zu den übermittelten Existenzgefährdungsgutachten wurden von drei 

Beteiligten Stellungnahmen abgegeben. Diese Stellungnahmen und eine Einwendung zu der 
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2. Planänderung wurden der DEGES mit der Bitte zur Abgabe einer Äußerung per E-Mail 

vom 06.07.2011 zugesandt.  

Die DEGES hat die Hessische Landgesellschaft mbH (HLG) beauftragt, den Betroffenen, 

deren Existenzgefährdungen bestätigt wurden, geeignetes Ersatzland anzubieten. Die HLG 

hat den betroffenen Landwirten mit Schreiben vom 19.12.2011 Ersatzlandangebote unter-

breitet. 

4.7 Erörterungstermin 

Das HMWVL hat in Ausübung pflichtgemäßen Ermessens gemäß § 17a Nr. 6 S. 3 FStrG 

i. V. m. § 73 Abs. 8 HVwVfG von der Durchführung eines weiteren Erörterungstermins im 

Anschluss an die Öffentlichkeitsbeteiligung abgesehen.  

5 Dritte Planänderung 

Das Hessische Landesamt für Straßen- und Verkehrswesen hat beim HMWVL mit Schreiben 

vom 04.11.2011 den 3. Planänderungsantrag gestellt. 

5.1 Gegenstand des Planänderungsantrages 

Die 3. Planänderung betraf Änderungen im Übersichtslageplan, Übersichtshöhenplan sowie 

in den Lageplänen, die aus der Überarbeitung der wassertechnischen Untersuchung resul-

tierten. Zudem wurden Änderungen in der Maßnahmenplanung vorgenommen, u. a. wurde 

aufgrund eines Ortstermins vom 29.06.2011 mit den Fachbehörden (vgl. Protokoll vom Orts-

termin vom 29.06.2011) der Zuschnitt der FFH-Gebietserweiterungsfläche konkretisiert und 

das entsprechende Maßnahmenblatt und –plan (FFH 46, Unterlage 12.2, Blatt Nr. 9) ange-

passt. Desweiteren erfolgte eine Anpassung der Darstellung älterer Höhenpläne an den 

Stand der 2. Planänderung aus dem Frühjahr 2011.  

5.2 Beteiligung 

Durch die 3. Planänderung wurden nur die Aufgabenbereiche der oberen Naturschutzbehör-

de und der oberen Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Kassel berührt. Neue oder 

stärkere Betroffenheiten privater Flächen oder zusätzliche Umweltauswirkungen hatte die 

3. Planänderung nicht zur Folge. Trotzdem wurden darüber hinaus die anerkannten Natur-

schutzvereinigungen zu den Änderungen der Maßnahmenplanung beteiligt. 

Die Planunterlagen wurden den Behörden und Vereinigungen gemäß § 73 Abs. 8 HVwVfG 

mit Schreiben des HMWVL vom 09.11.2011 zugeleitet; sie wurden gebeten, innerhalb von 

zwei Wochen Stellung zu nehmen. 
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5.3 Stellungnahmen 

Die obere Naturschutzbehörde und der BUND haben am 24.11.2011 Stellung genommen. 

Die Stellungnahmen wurden der Vorhabenträgerin am 25.11.2011 und 28.11.2011 mit der 

Bitte um Erwiderung weitergeleitet. Die Erwiderung zur Stellungnahme der oberen Natur-

schutzbehörde erfolgte am 08.12.2011. Die Stellungnahme des BUND wurde am 13.12.2011 

erwidert. Die obere Wasserbehörde hat mit Schreiben vom 07.12.2011 Stellung genommen. 

Einer Erwiderung durch die Vorhabenträgerin bedurfte es nicht.  

6 Beteiligung nach § 63 Abs. 2 Nr. 6 BNatSchG 

Mit Schreiben vom 09.11.2011 hat das HMWVL den anerkannten Naturschutzvereinigungen 

gemäß § 63 Abs. 2 Nr. 6 BNatSchG folgende einschlägige Sachverständigengutachten zur 

Einsicht- und Stellungnahme übersandt: 

• ÖKO-DATA Strausberg, BAB A 44 Kassel – Herleshausen VKE 40.2 Hoheneiche bis 

AS Sontra Nord, Fachgutachten zur Ermittlung der Irrelevanzschwelle als Teil der 

Bewertung der FFH-Verträglichkeit bei Stickstoffdepositionen bezogen auf das FFH-

Gebiet „Werra- und Wehretal“, 08.09.2011 

• AGROFOR, Qualitätssicherung für Bodenuntersuchungen zum Neubau der A 44 

VKE 40.1 und 40.2 

Der BUND hat mit Schreiben vom 24.11.2011 zur 3. Planänderung und den Gutachten Stel-

lung genommen. Die Stellungnahme wurde der Vorhabenträgerin am 28.11.2011 mit der 

Bitte um Erwiderung weitergeleitet. Die Erwiderung erfolgte am 13.12.2011. 

VI Ermittlungen der Planfeststellungsbehörde 

Die Planfeststellungsbehörde hat die eingereichten Planfeststellungsunterlagen, die Stel-

lungnahmen der Fachbehörden und Einwendungen geprüft und Aufklärungsbedarf festge-

stellt. Die Planfeststellungsbehörde hat daher zahlreiche Aufklärungsschreiben an die Vor-

habenträgerin und an einzelne Fachbehörden gerichtet. Gegenstand der Aufklärung waren 

unter anderem Fragen der Eigentumsbetroffenheiten, die FFH-Verträglichkeitsprüfungen, der 

Artenschutzbeitrag, die Landespflegerische Begleitplanung, Fragen des Immissionsschutzes 

und die wasserrechtliche Planung.  

Die Planfeststellungsbehörde hat insbesondere folgende Schreiben an die Vorhabenträgerin 

gerichtet: 
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- Aufklärungsschreiben vom 24.09.2010 (FFH, LBP, Altlasten, Wasser, Landwirtschaft, 

Eigentumsbetroffenheiten, Baulogistik und Umstufungskonzept),  

- Aufklärungsschreiben vom 05.05.2011 zur VKE 40.1 (Qualitätssicherung der boden-

kundlichen Untersuchungs-Ergebnisse), 

- Aufklärungsschreiben vom 05.08.2011 (FFH, LBP, Artenschutz, Immissionsschutz 

und Wasser) und  

- Aufklärungsschreiben vom 17.11.2011 (technische Alternativen). 

Darüber hinaus wurden zur Aufklärung des Sachverhalts Auskünfte von den Fachbehörden 

bzw. den entsprechenden Fachabteilungen eingeholt. In die Klärung offener Fragen im Zu-

sammenhang mit den Auswirkungen des Vorhabens wurden insbesondere die fachlich zu-

ständigen Abteilungen des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und 

Verbraucherschutz (HMUELV) einbezogen. Folgende Schreiben hat die Planfeststellungs-

behörde an Fachbehörden gerichtet: 

- Aufklärungsschreiben vom 20.09.2010 an das HMUELV (Grunddatenerfassung, Ein-

wendungen des BUND zur Gebietsabgrenzung), 

- Aufklärungsschreiben vom 15.11.2010 an die Vogelschutzwarte (Abgrenzung der lo-

kalen Population), 

- Aufklärungsschreiben vom 25.03.2011 an das HLUG (Prüfung der Bodenuntersu-

chungen), 

- Aufklärungsschreiben vom 19.05.2011 an das HMUELV (Erfassungsgutachten Am-

phibien, Lebensraumtypen und Großes Mausohr), 

- Aufklärungsschreiben vom 12.08.2011 an das HMUELV (Prognose der Entwicklung 

der N-Emissionen), 

- Aufklärungsschreiben vom 12.08.2011 an das HMUELV (Biotopverbund der Wildkat-

ze im Material zum Landschaftsprogramm Hessen), 

- Aufklärungsschreiben vom 28.11.2011 an die FENA (Erhaltungszustand der Flächen 

am Heuberg) 
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- Aufklärungsschreiben vom 14.12.2011 an das HMUELV (Bestätigung Gebietserwei-

terungsflächen). 

Darüber hinaus hat die Planfeststellungsbehörde zwei Ortstermine mit fachbehördlicher Be-

teiligung durchgeführt und die Ergebnisse in Protokollen dokumentiert. Am 06.07.2010 und 

07.07.2010 fand eine Begehung verschiedener Flächen des FFH-Gebietes „Werra- und 

Wehretal“ im Korridor der vom BUND in den Einwendungen vorgeschlagenen Varianten mit 

Vertretern des Regierungspräsidiums Kassel (obere Naturschutzbehörde) und einem Vertre-

ter von Hessen Forst - Forsteinrichtung und Naturschutz (FENA) statt, um den Bestand und 

die Zuordnung zu Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-RL zu überprüfen. Am 

29.06.2011 wurde eine Begehung der Eingriffsflächen im FFH-Gebiet „Werra- und Wehretal“ 

sowie der vorgesehenen Gebietserweiterungsflächen im Schlierbachswald (VKE 40.1) und 

östlich von Datterode (VKE 40.2) mit der Vorhabenträgerin, Vertretern des Hessischen Minis-

terium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (oberste Naturschutzbe-

hörde), Vertretern des Regierungspräsidiums Kassel (obere Naturschutzbehörde und obere 

Forstbehörde), einem Vertreter von Hessen Forst - Forsteinrichtung und Naturschutz (FENA) 

und des Forstamtes Wehretal durchgeführt. 

Mit Schreiben vom 09.12.2011 hat die Planfeststellungsbehörde den Entwurf der wasser-

rechtlichen Erlaubnisse mit den Nebenbestimmungen und Hinweisen, die Rahmen des Plan-

feststellungsbeschlusses vorgesehen sind, an das Regierungspräsidiums Kassel als obere 

Wasserbehörde zum Zwecke der Herstellung des nach § 19 Abs. 3 WHG erforderlichen Ein-

vernehmens übersandt. Mit Schreiben vom 15.12.2011 hat die obere Wasserbehörde ihr 

Einvernehmen zu den wasserrechtlichen Erlaubnissen erteilt. 

Die Planfeststellungsbehörde hat mit Schreiben vom 19.12.2011 den Entwurf der verfügen-

den Teiles des Planfeststellungsbeschlusses dem Hessischen Ministerium für Umwelt, Ener-

gie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (oberste Naturschutzbehörde) zur Herstellung 

des Benehmens gemäß § 17 Abs. 1 BNatSchG i. V. m. § 7 Abs. 3 HAGBNatSchG über-

sandt. Mit Schreiben vom 30.12.2011 hat die oberste Naturschutzbehörde zu dem Entwurf 

Stellung genommen und damit das Benehmen hergestellt. Die Stellungnahme wurde von der 

Planfeststellungsbehörde bei ihrer Entscheidung berücksichtigt. 
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C Entscheidungsgründe 

Das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung (HMWVL) stellt 

den Plan für den Neubau der Bundesautobahn A 44 zwischen Kassel und 

Herleshausen/Wommen im Teilabschnitt der VKE 40.2 zwischen Hoheneiche und der An-

schlussstelle Sontra Nord fest. 

I Verfahren 

Auf das vorliegende, vor dem 17.12.2006 begonnene Planfeststellungsverfahren finden nach 

der Übergangsvorschrift des § 24 Abs. 1 FStrG die §§ 17 ff. FStrG in der ab dem 17.12.2006 

geltenden Fassung in Verbindung mit dem HVwVfG Anwendung.  

Das Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetz (VerkPBG) ist gemäß den Übergangs-

regelungen des § 24 Abs. 1 Satz 2 FStrG, § 11 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 VerkPBG anzuwenden, 

da für das vorliegende Vorhaben ein Antrag auf Einleitung der Planfeststellung bei der Anhö-

rungsbehörde vor dem 16.12.2006 gestellt wurde. 

Gemäß § 17 Satz 1 FStrG dürfen Bundesfernstraßen nur gebaut werden, wenn der Plan 

vorher festgestellt ist. Bei der Planfeststellung sind die vom Vorhaben berührten öffentlichen 

und privaten Belange einschließlich der Umweltverträglichkeit im Rahmen der Abwägung zu 

berücksichtigen, § 17 Satz 2 FStrG. 

1 Zuständigkeit 

Das HMWVL ist gemäß § 17b Abs. 1 Nr. 6 Satz 1 FStrG in Verbindung mit § 46 Abs. 4 

HStrG als oberste Landesstraßenbaubehörde für die Feststellung des Planes sachlich und 

örtlich zuständig. 

2 Rechtswirkungen der Planfeststellung 

Gemäß § 17 FStrG i. V. m. § 75 Abs. 1 Satz 1, 1. Halbsatz HVwVfG wird durch die Planfest-

stellung die Zulässigkeit des Vorhabens einschließlich der notwendigen Folgemaßnahmen 

an anderen Anlagen im Hinblick auf alle von ihm berührten öffentlichen Belange festgestellt. 

Durch die Planfeststellung werden alle öffentlich-rechtlichen Beziehungen zwischen dem 

Träger des Vorhabens und den durch den Plan Betroffenen rechtsgestaltend geregelt, § 75 

Abs. 1 Satz 2 HVwVfG. Andere behördliche Entscheidungen, insbesondere öffentlich-

rechtliche Genehmigungen, Verleihungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Zustimmungen und 

Planfeststellungen sind gemäß § 75 Abs. 1 Satz 1, 2. Halbsatz HVwVfG neben der straßen-

rechtlichen Planfeststellung nicht erforderlich.  
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Von der Zulassungswirkung der straßenrechtlichen Planfeststellung ausgenommen sind die 

wasserrechtlichen Erlaubnisse und Bewilligungen nach § 8 WHG. Die Planfeststellungsbe-

hörde trifft diese wasserrechtlichen Entscheidungen als rechtlich selbstständiges Element 

neben der straßenrechtlichen Planfeststellung gemäß § 19 Abs. 1 und 3 WHG im Einver-

nehmen mit der oberen Wasserbehörde. Gemäß § 11, 1. Alt. HWG kann dies einheitlich un-

ter Anwendung der für die Planfeststellung geltenden Vorschriften in diesem Planfeststel-

lungsbeschluss erfolgen, da über die Erlaubnisse gleichzeitig entschieden wird. 

3 Erforderlichkeit der Umweltverträglichkeitsprüfun g 

Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 FStrG i. V. m. §§ 2, 3, 25 des Gesetzes über die Umweltverträg-

lichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung vom 24.02.2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 06.10.2011 (BGBl. I S. 1986), i. V. m. Nr. 14.3 der Anlage zu § 3 UVPG 

war für das hier planfestgestellte Vorhaben, den Neubau der Bundesautobahn A 44 zwi-

schen Kassel und Herleshausen/Wommen im Teilabschnitt der VKE 40.2 zwischen 

Hoheneiche und der Anschlussstelle Sontra Nord als unselbständiger Teil des Planfeststel-

lungsverfahrens eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen, § 2 Abs. 1 Satz 1 UVPG. 

Die Vorhabenträgerin hat im Planfeststellungsverfahren die nach § 6 UVPG erforderlichen 

Unterlagen eingereicht. Den Antragsunterlagen sind die erforderlichen Angaben zu den um-

weltrelevanten Auswirkungen des Vorhabens zu entnehmen. Den gemäß § 7 UVPG zu be-

teiligenden Behörden wurden die nach § 6 UVPG erforderlichen Unterlagen im Rahmen des 

durchgeführten Anhörungsverfahrens zugeleitet. Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß 

§ 9 Abs. 1 UVPG ist nach Maßgabe des § 17 FStrG i. V. m. § 73 HVwVfG erfolgt.  

4 Verfahrensablauf 

Die Planfeststellungsbehörde hat die Rechtmäßigkeit des Verfahrens geprüft. Das Verfahren 

ist rechtmäßig durchgeführt worden. Das Anhörungsverfahren wurden entsprechend den 

gesetzlichen Vorgaben der § 17a FStrG und § 73 HVwVfG durchgeführt. Einwendungen, die 

gegen den Ablauf des Verfahrens gerichtet waren, wurden nicht erhoben. Hinsichtlich des 

Ablaufs des Verfahrens wird auf die Darstellung unter B V verwiesen.  

Die von der Vorhabenträgerin zur Planfeststellung eingereichten Unterlagen ermöglichen die 

Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens. Die ausgelegten und gesondert zugestell-

ten Unterlagen (vgl. B V 1, 2, 4 und 5) erfüllen die an die sogenannte Anstoßwirkung zu stel-

lenden Anforderungen.  
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II Umweltverträglichkeitsprüfung 

Für das planfestgestellte Vorhaben, Neubau der Bundesautobahn A 44 Kassel-Herles-

hausen/Wommen, Teilabschnitt zwischen Hoheneiche und der Anschlussstelle Sontra Nord 

(VKE 40.2) wurde gemäß § 17 S. 2 FStrG i. V. m. §§ 2, 3 Abs. 1 Satz 1, 3b Abs. 1 UVPG 

sowie der Anlage I, Nr. 14.3 zum UVPG eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt. 

1 Verfahren 

Die Umweltverträglichkeitsprüfung ist gemäß den Regelungen des UVPG und der gemäß 

§ 24 UVPG erlassenen Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Ausführung des Gesetzes 

über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPVwV) vom 18.09.1995 (GMBl. I S. 671) als un-

selbständiger Teil des straßenrechtlichen Planfeststellungsverfahrens durchgeführt worden. 

Insoweit wird auf die Ausführungen unter C I 3 verwiesen. 

Die vorgelegten Unterlagen, die behördlichen Stellungnahmen und die Äußerungen der be-

troffenen Öffentlichkeit im Rahmen des Anhörungsverfahrens ermöglichen der Planfeststel-

lungsbehörde gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 UVPG unter Einbeziehung der vorgesehenen Maß-

nahmen eine umfassende und sachgerechte Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der 

Auswirkungen des planfestgestellten Vorhabens auf die Schutzgüter des UVPG. 

2 Untersuchungsgegenstand 

Gegenstand der Umweltverträglichkeitsprüfung ist das Vorhaben im Sinne des § 2 Abs. 2 

UVPG, also der Neubau der Bundesautobahn A 44 (Kassel-Herleshausen/Wommen), Teil-

abschnitt Hoheneiche bis Anschlussstelle Sontra Nord, von Bau-km 47+228 bis Bau-km 

52+640 (VKE 40.2) einschließlich der vorgesehenen Vermeidungs-, Minderungs-, Gestal-

tungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Ferner wurde für nachfolgende Abschnitte eine 

Prognose erstellt, ob der Verwirklichung der Fernstraße in den nachfolgenden Abschnitten 

keine von vornherein unüberwindbaren Hindernisse entgegenstehen.  

Gemäß § 1 UVPG ist sicherzustellen, dass bei Straßenbauvorhaben die Auswirkungen auf 

die Umwelt frühzeitig und umfassend ermittelt, beschrieben und bewertet werden und die 

Ergebnisse dieser Prüfung so früh wie möglich bei allen behördlichen Entscheidungen über 

die Zulässigkeit berücksichtigt werden. Nach § 2 Abs. 1 S. 2 UVPG umfasst die Umweltver-

träglichkeitsprüfung die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der unmittelbaren und mit-

telbaren Auswirkungen eines Vorhabens auf Menschen, Tiere, Pflanzen und die biologische 

Vielfalt, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft sowie auf Kultur- und sonstige Sachgü-

ter einschließlich der jeweiligen Wechselwirkungen. Dabei ist gemäß Ziffer 0.5.1.2 UVPVwV 
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im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung grundsätzlich der aktuelle Ist-Zustand zu er-

mitteln und zu beschreiben.  

Die Bestandserfassung und -bewertung der Umweltverträglichkeit für die Schutzgüter Bioto-

pe/Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt, Landschaftsbild/Erholungswert, Boden, Wasser, Kli-

ma/Luft sowie der gesetzlich und planerisch geschützten Bereiche ist in der allgemein ver-

ständlichen Zusammenfassung nach § 6 UVPG (vgl. Unterlage 1a) und im Erläuterungsbe-

richt zum Landschaftspflegerischen Begleitplan (vgl. Unterlage 12.0) erfolgt. Die Erfassun-

gen, die die Grundlage der Feststellungen des Landschaftspflegerischen Begleitplans bilden, 

erfolgten in den Jahren 1999, 2000, 2003, 2005, 2008 und zuletzt im Jahr 2010. Entspre-

chend der einschlägigen fachlichen und rechtlichen Vorgaben und Hinweise wird im Land-

schaftspflegerischen Begleitplan für das konkrete Vorhaben, den Autobahnabschnitt VKE 

40.2, eine  

1)  Bestandserfassung und -bewertung der Naturgüter, 

2)  Konfliktanalyse und Eingriffsbewertung, d. h. Darstellung der umweltrelevanten Wirk-

faktoren des Vorhabens, Ermittlung und Bewertung der vorhabenbedingten Eingriffe 

für die einzelnen Naturgüter, Untersuchung der Vermeidbarkeit von Eingriffen bzw. 

Beeinträchtigungen (Entwurfsoptimierung, Schutzmaßnahmen) und Darstellung der 

noch verbleibenden, nicht vermeidbaren Beeinträchtigungen, 

3)  Ableitung von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege (Aus-

gleichs- und Ersatzmaßnahmen), d. h. Maßnahmenkonzept mit Ermittlung und Bilan-

zierung des schutzgutbezogenen Ausgleichsbedarfs anhand der erfassten zu erwar-

tenden Eingriffe sowie Ermittlung und Bilanzierung von Ersatzmaßnahmen, sofern ein 

Ausgleich nicht möglich ist, Maßnahmenbeschreibung und Hinweise zur Maßnah-

mendurchführung (Kostenschätzung etc.), 

vorgenommen. Die Untersuchungs- und Bewertungsmethoden in den vorliegenden Doku-

menten entsprechen dem gegenwärtigen Stand der Wissenschaft und Technik und sind 

sachgerecht. Das gilt auch für den Untersuchungsraum, die Auswahl der Untersuchungsge-

genstände und die Erhebungstiefe. 

Zur Erfassung der UVP-relevanten Schutzgüter Mensch, Kultur- und sonstige Sachgüter so-

wie der Wechselwirkungen hat die Planfeststellungsbehörde die relevanten Informations-

grundlagen der Vorhabenträgerin einbezogen (vgl. Lärmtechnische Untersuchung, Unterla-

gen 11.1; Abschätzung der Schadstoffbelastungen, Unterlage 11.2; Ingenieurbüro Lohmeyer 

GmbH & Co. KG, Neubau BAB A 44 Kassel-Herleshausen, VKE 40.2, Hoheneiche bis AS 
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Sontra Nord, Aktualisierung des Luftschadstoffgutachtens, Oktober 2010; der artenschutz-

rechtliche Fachbeitrag, Unterlage 12.4; FFH-VP für das FFH-Gebiet „Werra-Wehretal“, Un-

terlage 12.5; FFH-Ausnahmeprüfung für das FFH-Gebiet „Werra-Wehretal“, Unterlage 

12.5.6). 

3 Gestufte Vorgehensweise 

Die Vorhabensträgerin hat im Zuge der Planung frühzeitig die entscheidungserheblichen 

Unterlagen über die Umweltauswirkungen erstellt. In den Jahren 1993 und 1996 wurden 

Umweltverträglichkeitsstudien zur geplanten Bundesautobahn A 44 Kassel-Eisenach ent-

sprechend den Vorgaben des damaligen UVPG sowie weiterer fachgesetzlicher und -plane-

rischer Anforderungen in zwei Arbeitsschritten umgesetzt: 

- Umweltverträglichkeitsstudie Stufe I (UVS Stufe I), (KOCKS Consult GmbH, Ver-

kehrswirtschaftlichkeitsuntersuchung mit integrierter Umweltverträglichkeitsstudie, 

Umweltverträglichkeitsstudie Stufe I, Juli 1993), 

- Umweltverträglichkeitsstudie Stufe II (UVS Stufe II), (KOCKS Consult GmbH, Erläute-

rungsbericht Umweltverträglichkeitsstudie II, Variantenvergleich, September 1996, S. 

I-355). 

Die bisherigen Planungsstufen und Verfahren hatten zum Ergebnis, dass im Bereich der 

VKE 40.2 eine Trassenführung im „Sontra-Korridor“ am besten geeignet ist, die mit dem be-

darfsgerechten Neubau der A 44 verfolgten Ziele und dadurch ausgelösten Konflikte zu lö-

sen (vgl. C III 3.2). Der „Netra-Korridor“ wurde aufgrund der zahlreichen Konfliktschwerpunk-

te bereits in der UVS-Stufe I ausgeschlossen. Die Varianten im „Ringgau-Korridor“ und „Dia-

gonal-Korridor“ wurden vor allem aufgrund ihrer starken Beeinträchtigung naturschutzfach-

lich bedeutsamer Bereiche und der geringen Entlastungseffekte für das nachgeordnete Netz 

im weiteren Verfahren abgelehnt. Im „Ringgau-Korridor“ kam die Gefährdung der Wasser-

gewinnung hinzu. Dieses Ergebnis ist für die Planfeststellungsbehörde nach Prüfung der 

entsprechenden Unterlagen nachvollziehbar.  

Im Planfeststellungsverfahren wurde aufgrund des zuvor durchgeführten Raumordnungsver-

fahrens gemäß § 16 Abs. 2 UVPG die Prüfung der Umweltverträglichkeit für das konkrete 

Vorhaben auf zusätzliche oder andere erhebliche Umweltauswirkungen des Vorhabens be-

schränkt. Der europäische Habitat- und Artenschutz und damit einhergehend eine spezielle 

Prüfung der Auswirkungen auf FFH- und Vogelschutzgebiete war bisher nicht Gegenstand 

der Alternativenprüfung. Dies wurde im Planfeststellungsverfahren, wie unter Gliederungs-

punkt C III 4.4.2 dargestellt, jedoch nachgeholt soweit Alternativen durch den Planfeststel-

lungsbeschluss zur A 44, VKE 40.1 vom 28.10.2011 und die sich daraus ergebenden 
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Zwangspunkte nicht bereits von vornherein ausgeschlossen waren. Diese Prüfungen haben 

zu keinem anderen Ergebnis als die vorhergehende Alternativenprüfung geführt. 

4 Geprüfte anderweitige Lösungsmöglichkeiten 

Die von der Vorhabenträgerin gemäß § 6 Abs.3 Nr. 5 UVPG in das Verfahren eingeführten 

Alternativen wurden von der Planfeststellungsbehörde unter Einbeziehung der im Verfahren 

erhobenen Einwendungen, behördlichen Stellungnahmen überprüft. Insoweit wird an dieser 

Stelle auf die fachplanerische Alternativenprüfung gemäß § 17 FStrG unter C III 3 und die 

FFH-Alternativenprüfung unter C III 4.4.2 verwiesen.  

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die in den Planfeststellungsunterlagen (vgl. Unter-

lage Nr. 1, Erläuterungsbericht vom Juli 2009, S. 38 ff.; Unterlage Nr. 1a, Allgemein ver-

ständliche, nichttechnische Zusammenfassung nach § 6 UVPG, S.16 ff.) im Bereich der 

VKE 40.2 innerhalb des Sontra-Korridors geprüften Varianten IV 4/V 7.1, IV 4/V 10.1 westlich 

der Sontra aufgrund der starken Eingriffe in bedeutsame Talbereiche der Sontra und aus 

verkehrlichen Gründen auszuschließen waren. Von den innerhalb des Sontra-Korridors öst-

lich der Sontra verlaufenden Varianten IV 4/V 14, IV 4/V 14.1, IV 4/V 14.2 und IV 4/V 13 war 

die Variante IV 4/V 13 aus umweltfachlichen Gründen, insbesondere aus Gründen des 

Lärmschutzes, auszuscheiden. Der aus den Varianten IV 4/V 14, IV 4/V 14.1 entwickelten 

Vorschlagslinie mit den Optimierungen der Variante IV 4/V 14.2 am Ende des Abschnittes 

VKE 40.2 war aufgrund der Vorteile hinsichtlich der Umweltschutzgüter Tiere/Pflanzen und 

Wasser sowie aus verkehrlichen Gründen der Vorzug zu geben. 

Weitere technische Varianten innerhalb der VKE 40.2 in Form einer Verschiebung der Plan-

feststellungsachse nach Westen im Bereich des Heuberg, der Errichtung eines Stützbauwer-

kes sowie einer Einhausung am Heuberg wurden aufgrund der daraus resultierenden erheb-

lichen Beeinträchtigung der Erhaltungsziele des FFH-Gebietes „Werra und Wehretal“ und 

der Erfüllung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände für Fledermausarten bzw. aus wirt-

schaftlichen Gründen verworfen (vgl. C III 4.4.2.2.1).  

5 Zusammenfassende Darstellung und Bewertung der Um weltauswirkungen  

Gemäß § 11 UVPG ist eine zusammenfassende Darstellung der Umweltauswirkungen des 

Vorhabens sowie der Maßnahmen, mit denen erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen 

vermieden, vermindert oder ausgeglichen werden, einschließlich der Ersatzmaßnahmen bei 

nicht ausgleichbaren, aber vorrangigen Eingriffen in Natur und Landschaft erarbeiten wor-

den. Grundlage dieser Darstellung sind:  
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• die von der Vorhabenträgerin eingereichten entscheidungserheblichen Unterlagen 

über die Umweltauswirkungen des Vorhabens, 

• Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange und der anerkannten Naturschutz-

verbände, 

• die Äußerung der Öffentlichkeit, 

•  zusammenfassende Darstellung der Umweltauswirkungen des Regierungspräsidi-

ums Kassel (vgl. Anlage C des Vorlageberichts vom 24.08.2010) und 

• die Ergebnisse eigener Ermittlungen der Planfeststellungsbehörde. 

Bei der zusammenfassenden Darstellung nach § 11 UVPG gemäß Nr. 0.5.2.1 UVPVwV ist 

auf detaillierte Angaben in den Antragsunterlagen oder im Plan Bezug genommen worden. 

5.1 Zusammenfassende Darstellung der Umweltauswirku ngen nach § 11 UVPG  

Zusammenfassend werden im Folgenden die Abgrenzung des Untersuchungsraumes, die 

Schutzgüter, die Umweltauswirkungen und die Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung 

sowie zur Kompensation beschrieben. 

5.1.1 Abgrenzung des Untersuchungsraumes 

Der Untersuchungsraum liegt in der Region Nordhessen im Werra-Meißner-Kreis im Bereich 

zwischen Hoheneiche und Sontra. Er wurde auf der Grundlage der naturräumlichen Charak-

teristik und topografischen Verhältnisse, der vorhabenbedingt zu erwartenden Wirkungen 

des Vorhabens auf den Naturhaushalt und das Landschaftsbild sowie unter Berücksichtigung 

der Bedeutung und projektspezifischen Empfindlichkeit der voraussichtlich betroffenen Wert- 

und Funktionselemente der Naturgüter abgegrenzt.  

Der Untersuchungsraum befindet sich in der naturräumlichen Haupteinheit „Fulda-Werra-

Bergland“ (357) und der naturräumlichen Untereinheit Sontra-Bergland (357.9). Der über-

wiegende Teil liegt in der Teileinheit Hosbach-Sontra-Bergland (357.90) und kleinerer Anteil 

in der Teileinheit Schlierbachswald (357.91).  

5.1.2 Schutzgut Mensch 

Im Hinblick auf das Schutzgut Mensch sind verschiedene Auswirkungen des Vorhabens zu 

unterscheiden. Neben dem siedlungsbezogenen Teil-Schutzgut „Wohnumfeld“ spielt für das 

Schutzgut Mensch das Teil-Schutzgut „Erholung“ eine Rolle. 
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Im Zuge der Umsetzung des Vorhabens sind im Wesentlichen folgende Auswirkungen auf 

das Schutzgut Mensch zu erwarten: 

• Beeinträchtigung der Wohnfunktion durch Verlärmung, 

• Beeinträchtigung der Wohnfunktion durch Luftschadstoffe, 

• Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion durch die Verstärkung der räumlich-

funktionalen Trennung der Ortslagen von den angrenzenden Erholungsgebieten 

und die Zerschneidung des siedlungsnahen Freiraumes sowie Lärm und Luft-

schadstoffe. 

5.1.2.1 Lärmauswirkungen 

Entlang des planfestgestellten Abschnittes der BAB A 44, VKE 40.2 befinden sich die Ortsla-

gen von Hoheneiche (Gemeinde Wehretal) und Wichmannshausen (Stadt Sontra). Im südli-

chen Bereich der VKE 40.2 befinden sich zudem mehrere im Außenbereich gelegene Ein-

zelgebäude, die der Gemarkung Mitterode der Stadt Sontra zuzuordnen sind.  

Es bestehen bereits in der Ist-Situation nachteilige Umweltauswirkungen für die Bevölkerung 

der Ortslagen durch Verkehrslärm. Aufgrund der im Talraum parallel zu dem Oberflächen-

gewässer der Sontra verlaufenden B 27 und der Bahnlinie Göttingen-Bebra sowie der von 

Osten an die B 27 anschließenden B 7 und B 400 ist im Untersuchungsgebiet eine Vorbelas-

tung durch Emissionen des Straßen- und Bahnverkehrs vorhanden, die sowohl die Ortslagen 

selbst, als auch einen Teil der siedlungsnahen Freiräume und die Einzelbebauung betreffen. 

Die südlichen Teile von Hoheneiche grenzen direkt an die Bahnlinie und die unmittelbar da-

neben befindliche B 27 an. Im Bereich der Ortslage von Wichmannshausen wird die B 27 zu 

einem großen Teil in einem Bogen unmittelbar entlang der Bebauungsgrenze geführt, wobei 

die Ortslage teilweise durch vorhanden Lärmschutzwände von der Bundesstraße abge-

schirmt wird. Die Einzelgebäude in der Gemarkung Mitterode der Stadt Sontra liegen in der 

Talaue der Sontra entweder zwischen der B 27 und der Bahnlinie Göttingen-Bebra oder 

knapp westlich der Bahnlinie, so dass diese von den Schallimmissionen dieser beiden Ver-

kehrswege betroffen sind. 

Von dem planfestgestellten Vorhaben gehen betriebsbedingt Lärmauswirkungen für die vor 

allem der Wohnfunktion dienenden Ortschaften aus. Diese sind im Erläuterungsbericht zur 

schalltechnischen Berechnung (vgl. Unterlage 11.1) dargestellt. Im Bereich der Ortslage von 

Hoheneiche werden aufgrund der topografischen Lage im Talraum mit den prognostizierten 

Verkehrsmengen die Grenzwerte der 16. BImSchV bereits ohne Lärmschutzmaßnahmen 

nicht erreicht. Durch die unmittelbar entlang der Trasse vorgesehenen Verwallungen, die die 

in der VKE 40.1 beginnenden Lärmschutzwälle fortsetzen und die Trasse zwischen Bau-km 
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47+228 und 47+800 gegenüber der Ortslage abschirmen, werden die betriebsbedingten 

Lärmauswirkungen auf einzelne Gebäude um bis zu 9 dB (A) reduziert. Im Bereich der Orts-

lage von Wichmannshausen werden betriebsbedingte Lärmauswirkungen der Trasse wei-

testgehend durch den im Osten der Ortslage verlaufenden Tunnel Boyneburg abgeschirmt. 

Lärmimmissionen im Bereich des nördlichen und südlichen Ortsrandes von 

Wichmannshausen entstehen im Bereich der beiden nördlich und südlich an den Tunnel an-

schließenden Brückenbauwerke sowie den sich anschließenden Bereichen mit offener Stre-

ckenführung. Die Grenzwerte der 16. BImSchV werden im Bereich der Bebauung von 

Wichmannshausen durch das planfestgestellte Vorhaben nicht überschritten. 

Hinsichtlich eines Wohngebäudes („Wohnhaus am Radweg“) in der Gemarkung Mitterode 

der Stadt Sontra werden die Grenzwerte der 16. BImSchv zur Nachtzeit geringfügig über-

schritten. Bezüglich der anderen Gebäude verbleiben die Lärmimmissionen unterhalb der 

Grenzwerte der 16. BImSchV. Die vorhabenbedingten Umweltauswirkungen für das „Wohn-

haus am Radweg“ werden durch die vorgesehenen Maßnahmen des passiven Schallschut-

zes gemindert. 

Die vorgesehenen Verwallungen entlang der Trasse im Bereich der Ortslage von 

Hoheneiche und südlich von Wichmannshausen sowie die Führung der Trasse in 

Einschnittslagen und in dem ca. 1.700 m langen Tunnel Boyneburg bewirken des Weiteren 

neben der landschaftsgerechten Einbindung des Trassenbereiches zusätzlich eine Verbes-

serung der Immissionspegel im Nahbereich der geplanten A 44. Im Bereich der siedlungsna-

hen Freiräume und Erholungsbereiche um die Ortslagen von Hoheneiche und 

Wichmannshausen sind betriebsbedingte Lärmauswirkungen des Vorhabens zu erwarten. Im 

Bereich der jeweils jenseits der B 27 im Bereich der Sontraaue liegenden siedlungsnahen 

Freiräume westlich und südlich der Ortsränder von Hoheneiche und westlich von 

Wichmannshausen wird die Trasse der A 44, VKE 40.2 jedoch gegenüber der vorhandenen 

B 27 weiter von der Sontraaue abgerückt. Diese Bereiche profitieren somit von der durch das 

Vorhaben bewirkten Entlastung der entlang der Ortslagen von Hoheneiche und 

Wichmannshausen verlaufenden B 27. Im Planfall 2025 ist für den Bereich der B 27 bei 

Hoheneiche mit einer Verkehrsabnahme um 87 % auf 2.500 Kfz/d bei einer Reduzierung des 

Schwerverkehrsanteils um 99 % und mit einer Verkehrsabnahme im Bereich der B 27 west-

lich von Wchmannshausen um 99 % auf 200 Kfz/d bei einer Reduzierung des Schwerver-

kehrsanteils um 97 % gegenüber dem Prognosenullfall 2025 zu rechnen (vgl. Modus 

Consult, Verkehrsuntersuchung A 44 Kassel – Herleshausen, Dimensionierungsprognose 

2025, Fortschreibung 2009, Juli 2010, S.  46, Plan 55 und 65). 
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Im Zuge der Realisierung des Vorhabens kann es baubedingt zu Beeinträchtigungen durch 

Lärm kommen, z. B. durch Sprengungen bei den Tunnelbauarbeiten, den Einsatz von Bau-

maschinen im Bereich der Trasse und den Transport von Erdmassen über das klassifizierte 

Straßennetz. Die Lärmauswirkungen auf die Bevölkerung hängen von den jeweiligen Bau-

fortschritten ab. Die baubedingten Lärmauswirkungen sind jedoch lediglich temporärer Natur. 

Es ist nicht davon auszugehen, dass es zu Beeinträchtigungen für die Wohnfunktion kommt, 

da die Transporte der Erdmassen zu den vorgesehenen Deponien überwiegend außerhalb 

der Ortslagen im Baufeld und auf den Bundesstraßen B 27 und B 400 außerhalb der Orts-

schaften erfolgt.   

5.1.2.2 Luftschadstoffe 

Im Erläuterungsbericht zur Abschätzung der Schadstoffbelastung (vgl. Unterlage 11.2) wird 

erläutert, dass in dem Untersuchungsraum innerhalb eines Jahres die Stundenmittelwerte 

der Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe über Grund zu weniger als 50 % unter 3 m/s liegen. 

Für den Untersuchungsraum ist daher von einer mittleren Windgeschwindigkeit von 3 m/s in 

10 m Höhe über Grund auszugehen. Die Vorbelastung durch Luftschadstoffe setzt sich zu-

sammen aus den Schadstoffquellen der Industrie, der Kraftwerks- und Müllverbrennung, 

dem Verkehr, Hausbrand und Kleingewerbe verursachten Emissionen.  

Gemäß dem von der Vorhabenträgerin im Zuge der 3. Planänderung vorgelegten Gutachten 

der Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH & Co. KG (vgl. Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH & Co. 

KG, Neubau BAB A 44 Kassel-Herleshausen, VKE 40.2, Hoheneiche bis AS Sontra Nord, 

Aktualisierung des Luftschadstoffgutachtens, Oktober 2010) sind bei der Betrachtung der 

betriebsbedingten Schadstoffauswirkungen durch den Straßenverkehr lediglich Stickstoffdio-

xid (NO2) und Feinstaub (PM10 und PM2,5) als zusätzliche Belastungsfaktoren von Bedeu-

tung, da die Zusatzbelastung bei anderen verkehrsbedingten Schadstoffen regelmäßig unter 

der Hintergrundbelastung liegt.  

Die Vorbelastung der NO2-Immissionen für den Untersuchungsraum wird für das Jahr 2025 

mit 18 µg/m³ im Jahresmittel prognostiziert, und lag im Jahr 2004 bei 24 µg/m³ (Ist-Zustand). 

Im Ist-Zustand und Prognosenullfall treten im Untersuchungsgebiet durch straßenverkehrs-

bedingte Beiträge die höchsten NO2-Immissionen straßennah entlang der Hauptverkehrs-

straßen B 27, B 7 und B 400 auf. Mit zunehmendem Abstand zu den Straßenrändern sind 

geringere NO2-Immissionen vorzufinden. Für den Prognosenullfall werden für das Jahr 2025 

im Bereich der bestehenden Wohnbebauung NO2-Immissionen berechnet, die bezogen auf 

den Grenzwert zum Schutz der menschlichen Gesundheit für NO2 von 40 µg/m³ im Jahres-

mittel als mittlere bis leicht erhöhte Konzentrationen einzustufen sind.  



Planfeststellungsbeschluss - 71 - C Entscheidungsgründe 

A 44, VKE 40.2  II Umweltverträglichkeitsprüfung 

 

Die vorhabenbedingten NO2-Immissionen im Untersuchungsgebiet werden vor allem durch 

die straßenverkehrsbedingten Emissionen im unmittelbaren Nahbereich der geplanten A 44 

und an den Tunnelportalen geprägt. An der nächstgelegenen bestehenden Bebauung zur 

geplanten A 44 sind NO2-Immissionen bis 22 µg/m³, überwiegend sogar unter 20 µg/m³ 

prognostiziert. Im Bereich der straßennahen Wohnbebauung entlang der B 27 werden im 

Planfall 2025 geringere NO2-Immisisonen im Vergleich zum Ist-Zustand und dem 

Prognosenullfall erwartet. Für die Wohnbebauung der Ortslagen ergeben sich durch das 

Vorhaben gegenüber dem Ist-Zustand und dem Prognosenullfall vergleichbare bzw. verrin-

gerte NO2-Immissionen. Die prognostizierten NO2-Kurzzeitbelastungen, PM10-Immissionen, 

PM2.5-Immissionen im Jahresmittel und die PM10-Kurzzeitbelastungen führen ebenfalls nicht 

zu Überschreitungen der geltenden Grenzwerte der 39. BImSchV zum Schutz der menschli-

chen Gesundheit. Hinsichtlich einer ausführlichen Darstellung der vorhabenbedingten Um-

weltauswirkungen wird auf den Erläuterungsbericht zur Abschätzung der Schadstoffbelas-

tung (vgl. Unterlage 11.2) und das Gutachten der Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH & Co. KG 

verwiesen. 

Baubedingt sind Umweltauswirkungen durch Luftschadstoffe möglich, z. B. in Form von 

Staubentwicklungen durch Bauarbeiten und Transporte im Bereich der Trasse und den Lkw-

Transport von Erdmassen über das klassifizierte Straßennetz. Anhaltspunkte für nachteilige 

Umweltauswirkungen für die Wohnfunktion infolge dieser Schadstoffentwicklungen liegen der 

Planfeststellungsbehörde jedoch nicht vor.  

5.1.2.3 Erholungsfunktion 

Die Bewertung des Untersuchungsraumes für die Erholung bezieht sich auf die ruhigen, 

landschaftsbezogenen Erholungsformen wie Spazierengehen, Wandern und Radfahren so-

wie Ruhe und Entspannung im Freien. Die landschaftsbezogene Erholung ist in einem hohen 

Maße auf Natur und Landschaft als Erlebnisraum angewiesen. Die Bewertung orientiert sich 

daher zum einen an der sinnlichen Wahrnehmung eines Landschaftsraumes, die das Land-

schaftsbild sowie Ruhe und Störungsarmut stark mit einbezieht, zum anderen an den Nut-

zungsmöglichkeiten innerhalb dieses Raumes für die Erholung (Wege, Ausblicke, Ruhe- und 

Rastplätze) sowie die Anbindung und die Nähe zum jeweiligen Wohnort. 

Eine hohe Bedeutung für die Kurzzeit- und Feierabenderholung haben generell die sied-

lungsnahen Freiräume um die Ortsränder. Ein großer Teil dieser siedlungsnahen Freiräume 

ist im Ist-Zustand von einer Vorbelastung durch Lärm und zum Teil auch durch Schadstoffe 

aufgrund der vorhandenen B 27, B 7 und B 400 geprägt. Erholungsschwerpunkte im Unter-

suchungsraum stellen die Auenlandschaften der Sontra und der Netra dar, die besonders 

von Radfahrern besucht werden. Auswirkungen auf die Erholungsfunktion ergeben sich hier 
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durch die Überquerungen der Radwege in den Talauen durch die beiden Talbrücken, wobei 

die Wege nach Abschluss der Bauphase weiter durch Erholungssuchende genutzt werden 

können. Während der Bauphase kommt es zu temporären Beeinträchtigungen durch 

Verlärmung und Staubemissionen sowie durch nicht nutzbare Wegeverbindungen. Schad-

stoffeinträge in diesem Bereich sind bei Normalbetrieb der Baufahrzeuge in der Regel ver-

nachlässigbar. 

Störend wirken auf den Erholungssuchenden die vorhandene Verkehrswege der Bahnlinie 

Göttingen-Bebra, die Hochspannungsleitung (Sichtbeziehungen) und die von der vorhande-

nen B 27 sowie der B 7 und B 400 ausgehenden Lärm- und Schadstoffimmissionen. Die ge-

plante Trasse der A 44 rückt gegenüber der vorhandenen Bundesstraße B 27 weiter von der 

Sontraaue ab. Aufgrund des erwarteten Rückgangs des Verkehrs auf den Bundesstraßen ist 

eine die Erholungsfunktion einschränkende Zunahme der Lärm- und Schadstoffauswirkun-

gen im Bereich der Sontraaue nicht zu erwarten. Der Verkehr auf der im Netratal verlaufen-

den B 7 wird infolge des Vorhabens ebenfalls abnehmen. Die Netra wird anlagebedingt 

durch die Netratalbrücke gequert, so dass in diesem Bereich kleinräumig Auswirkungen auf 

die Erholungsfunktion zu erwarten sind. 

Umweltauswirkungen hinsichtlich der Erholungsfunktion durch Beeinträchtigungen des 

Landschaftsbildes werden unter dem Schutzgut Landschaft/Erholung dargestellt (vgl. 

C II 5.1.9). 

5.1.3 Schutzgut Tiere  

Die Tierwelt des Untersuchungsraumes stellt sich nach den Ergebnissen der  durchgeführten 

Untersuchungen im Ist-Zustand wie folgt dar:  

In Bezug auf die Avifauna stellt sich das Untersuchungsgebiet als artenreich dar, mit einer 

Vielzahl an Arten, die in den Roten Listen Hessens und Deutschlands gelistet sind.  

Es wurden 85 Arten als Brutvögel ermittelt. Unter anderem wurden folgende in Hessen und 

Deutschland als „vom Aussterben bedroht“, „stark gefährdet“ oder „gefährdet“ eingestufte 

Brutvogelarten im Untersuchungsgebiet vorgefunden: Braunkehlchen, Raubwürger, Wende-

hals, Grauspecht, Baumfalke, Feldlerche, Turteltaube, Baumpieper, Eisvogel, Gartenrot-

schwanz, Mehlschwalbe, Rauchschwalbe, Türkentaube und Waldlaubsänger. Im Untersu-

chungsraum haben der Bereich östlich von Wichmannshausen (Mittel- und Heidenberg) so-

wie der Pfaffenberg eine hohe Bedeutung hinsichtlich des Brutvogelvorkommens des Wen-

dehalses und des Braunkehlchens sowie für Spechte. Den übrigen Bereichen des Untersu-
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chungsraumes ist im Hinblick auf die sonstigen Brutvogelarten lediglich eine mittlere Bedeu-

tung zuzuweisen. 

Im Untersuchungsgebiet sind drei Rastvogelgebiete vorhanden. Innerhalb der Sontraaue 

befinden sich ein rund 90 ha großes Rastvogelgebiet im südlichen Bereich des Untersu-

chungsraumes zwischen Wichmannshausen und Sontra und ein weiteres, ca. 50 ha großes 

Rastvogelgebiet, nördlich von Wichmannshausen. Das dritte Rastvogelgebiet befindet sich in 

der Netraaue zwischen Wichmannshausen und Datterode und weist eine Größe von knapp 

100 ha auf. Große Zugvögelschwärme konnten insgesamt im Untersuchungsgebiet nicht 

festgestellt werden, der Kiebitz als Leitart wurde lediglich in den Gebieten nördlich von 

Wichmannshausen und in der Netraaue ermittelt. Das Gebiet südlich von Wichmannshausen 

hat daher nur eine geringe Bedeutung als Rastgebiet, während den beiden Gebieten nördlich 

von Wichmannshausen und in der Netraaue eine mittlere Bedeutung als Rastgebiet zu-

kommt.  

Des Weiteren kommt dem Waldgebiet des Heuberges und dem Bereich der Fließgewässer 

der Sontra und Netra und Ulfe mit den angrenzenden Grünlandflächen eine besondere 

avifaunistische Bedeutung als Teilhabitat von Schwarzspecht, Waldkauz, Hohltaube und 

Baumpieper bzw. Wasseramsel, Eisvogel und Gebirgsstelze sowie Braunkehlchen zu. Alle 

anderen Bereiche des Untersuchungsgebietes sind als Funktionsräume allgemeiner Bedeu-

tung einzustufen. 

Im Untersuchungsraum wurden 55 Arten von Tagfalter- und Widderchenarten festgestellt. 

Bodenständige Vorkommen zehn weiterer Arten sind wahrscheinlich, auch wenn diese nicht 

nachgewiesen werden konnten. Die Tagfalter- und Widderchen-Fauna im Untersuchungs-

raum stellt sich daher als artenreich dar, wobei eine hohe Anzahl gefährdeter Arten auftritt.  

Im Untersuchungsraum besonders hervorzuheben sind der Bereich des Heubergs im Hin-

blick auf die weite Verbreitung und überdurchschnittliche Populationsdichte des Kleinen Eis-

vogels sowie der Bereich der Nordwestseite des Heuberges wegen einer großen Population 

des Rundaugen-Mohrenfalters. Die z. T. auf Muschelkalk liegenden Probeflächen im Bereich 

der Nordwestseite und auf der bewaldeten Kuppe des Heubergs weisen einen mittleren Ar-

tenreichtum und eine mittlere Anzahl gefährdeter Arten auf. Alle übrigen, vollständig auf 

Buntsandstein gelegenen Probeflächen sind dagegen als relativ artenarm einzustufen. Ge-

fährdete und/oder zurückgehende Arten kommen hier nur vereinzelt vor. 

Im Untersuchungsraum konnten insgesamt 13 Fledermausarten nachgewiesen werden. Es 

handelt sich hierbei um die dem Anhang II der FFH-RL zugeordneten Arten Bechstein-
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fledermaus und Großes Mausohr, um die nach der Roten Liste Hessens ebenfalls stark ge-

fährdeten Arten Große und Kleine Bartfledermaus, Rauhautfledermaus, Fransenfledermaus, 

Braunes und Graues Langohr sowie die Arten Wasserfledermaus, Kleiner und Großer 

Abendsegler, Zwergfledermaus und Mückenfledermaus.  

Die Bechsteinfledermaus besiedelt die bewaldeten Hänge auf beiden Seiten des Sontratals. 

Wochenstubenkolonien der Bechsteinfledermaus sind im Untersuchungsgebiet nicht vorhan-

den. Die Bechsteinfledermaus quert den Bereich der geplanten Trasse der VKE 40.2 ledig-

lich saisonal ab dem Spätsommer/Frühherbst im Zuge von Paarungsflügen, der Lebens-

raumerkundung von Jungtieren sowie auf dem Weg zu Überwinterungsquartieren. Eine re-

gelmäßige Querung der Trasse für Nahrungsflüge ist nicht anzunehmen.  

Eine Wochenstubenkolonie des Großen Mausohrs befindet sich im Abschnitt der VKE 40.2 

in Hoheneiche. Ausgehend von der Wochenstubenkolonie fliegt das Große Mausohr entlang 

von Gehölzlinien oder anderen Strukturen in alle Richtungen in die umgebenden Waldgebie-

te. Der überwiegende Teil der Kolonie verlässt dabei Hoheneiche in Richtung Westen über 

das Krummbachtal. Andere Teile der Kolonie fliegen im Bereich des Sontratals nach Osten 

und queren dabei den geplanten Abschnitt VKE 40.2. auf Höhe der Abfahrt/Bahnbrücke („Im 

Brückenthale“) sowie auf Höhe des alten Bahnhofes im Übergang zum Streckenabschnitt 

BAB A 44 VKE 40.2. Die Sontra stellt eine wichtige Ausbreitungslinie dar. Das Große 

Mausohr begibt sich fast ausschließlich im Wald auf Nahrungssuche und wurde im Pla-

nungsabschnitt in allen Waldbereichen nachgewiesen. 

Darüber hinaus wurden Flugwegebeziehungen im Bereich der geplanten Trasse für die 

Zwergfledermaus und die Kleine Bartfledermaus festgestellt.  

Der Untersuchungsraum ist Lebensraum für verschiedene Säugetiere. Die Bereiche nördlich 

der B 400 und östlich der B 27 sind nicht als Rotwildgebiet ausgewiesen. Hier kommt Rotwild 

lediglich als Wechselwild vor. Durch die hohe Verkehrsbelastung der vorhandenen B 27 

werden Wildwechsel von West nach Ost durch das Sontratal bereits im Ist-Zustand er-

schwert. Heimische Groß- und Mittelsäuger wie Reh, Wildschwein, Fuchs, Steinmarder, 

Waschbär und Dachs sind im gesamten Untersuchungsgebiet häufig; Baummarder, Herme-

lin, Mauswiesel, Iltis und Feldhase kommen eher selten vor. Zu den Wert- und Funktions-

elementen besonderer Bedeutung gehören die nördlich des Forsthauses Wellingerode gele-

genen Fernwechsel, die durch die Sontraaue führen. Aufgrund der vorhandenen Bundes-

straßen B 7, B 27 und B 400, die keine für den Wildwechsel geeigneten Tunnel oder Brücken 

vorweisen, sind die Wälder als flächige und die Wildwechsel als linienhafte Wert- und Funk-

tionselemente besonderer Bedeutung jedoch einer erheblichen Vorbelastung ausgesetzt. 
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Hervorzuheben sind insbesondere die nachgewiesenen Vorkommen von Wildkatze und Ha-

selmaus. Der Untersuchungsraum ist für die Wildkatze ein Teilgebiet des großräumigen Po-

pulationsareals „Nordosthessisches Bergland.“ Es wurden insgesamt sieben Individuen 

nachgewiesen, davon sechs männliche Individuen, denen der Untersuchungsraum als 

Streifgebiet dient. 

Nachweise für Amphibien im Untersuchungsraum liegen lediglich für die Arten Berg- und 

Teichmolch sowie Grasfrosch vor, die in einem Kleinstgewässer am Pfaffenberg ermittelt 

wurden. 

Bei den Erfassungen von Reptilien wurden die Zauneidechse und die Schlingnatter sowie 

weitere Arten im Untersuchungsraum nachgewiesen. 

Vorkommen der Zauneidechse und der Schlingnatter wurden auf einer Waldwiese und auf 

einer südexponierten Magerrasenbrache mit angrenzenden Saumbereichen am Heuberg 

sowie in einem aufgegebenen Steinbruch mit Magerrasenflächen beim Hofgut Wellingerode, 

welches als Reptilienhabitat bekannt ist, ermittelt. Als weitere Reptilienarten im Untersu-

chungsgebiet konnten als häufigste Art Blindschleichen mit 66 Beobachtungen sowie Wald-

eidechsen mit zwei Beobachtungen festgestellt werden. 

Von im Gewässerboden lebenden Organismen der Gruppe Makrozoobenthos wurden bei 

Untersuchungen in Sontra, Ulfe und Netra insgesamt 54 Arten ermittelt. Die Artenzahl 

schwankte in Abhängigkeit von der Probestelle zwischen 22 und 36 Arten. Als gefährdete 

Fischart wurde in allen drei Gewässern die Groppe, eine Art des Anhangs II der FFH-RL, 

gefunden. Die insgesamt relativ geringe Zahl an Arten ist auf die relativ geringe Gewässer-

strukturgüte und die fehlende Durchgängigkeit der Gewässer durch die vorhandenen Wehr-

anlagen zurückzuführen. 

Vorhagenbedingte Umweltauswirkungen für die Tierwelt kommen sowohl durch baubedingte, 

als auch durch anlage- und betriebsbedingte Einwirkungen in Betracht. Bau- und anlagebe-

dingte Beeinträchtigungen von Tierlebensräumen entstehen z. B. durch den Funktionsverlust 

von Lebensräumen und den Anschnitt von Wäldern und Gehölzen. Des Weiteren ist mit 

Auswirkungen durch betriebsbedingte Schadstoffeinträge und mit Zerschneidungen von 

Wechselbeziehungen zwischen Lokalpopulationen und/oder Teillebensräumen durch anlage- 

und betriebsbedingte Trennwirkungen zu rechnen. In größerem Abstand von der Trasse 

kommen zumindest für einzelne Arten oder Artengemeinschaften betriebsbedingte visuelle 

und akustische Störwirkungen in Betracht, durch die die Habitatqualität gemindert wird. Fer-
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ner sind baubedingte Beeinträchtigungen von faunistischen Funktionsräumen durch eine 

erhöhte Barriere- und Störwirkung durch Licht, Lärm, Erschütterung und Staub möglich. 

Im Einzelnen sind insbesondere folgende nachteilige Umweltauswirkungen für die Tierwelt 

zu erwarten: 

• Umweltauswirkungen für die Avifauna entstehen durch Flächenverluste im Bereich 

hochwertiger Lebensräume, durch Störung von Funktionsbeziehungen sowie in besonde-

rem Maße durch betriebsbedingte Störwirkungen. Bau-, anlage- und insbesondere be-

triebsbedingte Umweltauswirkungen von Revieren weit verbreiteter Arten sowie des 

Neuntöters sind insbesondere im Bereich des Heubergs und des Pfaffenbergs zu erwar-

ten. 

• Umweltauswirkungen für die Tagfalter ergeben sich durch den Verlust und die zuneh-

mende Isolation von Lebensräumen im Untersuchungsraum. Anlagebedingte Umwelt-

auswirkungen durch die Inanspruchnahme von Lebensräumen der Tagfaltervorkommen 

sind im Wesentlichen auf den Bereich des Heuberg beschränkt.  

• Umweltauswirkungen für Fledermäuse werden durch die bau- und anlagebedingte Zer-

schneidung von Flugwegen hervorgerufen, soweit es sich nicht um in großer Höhe flie-

gende Arten wie die Abendsegler-Arten handelt. Zerschneidungswirkungen treten insbe-

sondere entlang des Flugweges „Am Heuberg“ südlich des alten Bahnhofes in 

Hoheneiche in Richtung Heuberg (Großes Mausohr) und im Bereich des Pfaffenbergs 

ein. Die festgestellten Wochenstubenquartiere werden durch das Vorhaben nicht beein-

trächtigt. 

• Umweltauswirkungen für Säugetiere ergeben sich insbesondere hinsichtlich der Wildkat-

ze und der Haselmaus. Das Vorhaben führt zu einer Verstärkung der anlage- und be-

triebsbedingt bestehenden Zerschneidungswirkungen der in Nord-Süd-Richtung verlau-

fenden B 27 bezüglich des Populationsareals der Wildkatze. Ein Wanderkorridor der 

Wildkatze ist von anlagebedingten Zerschneidungswirkungen im südlichen Streckenab-

schnitt betroffen. Des Weiteren werden durch das Vorhaben Habitate der Haselmaus an-

lagebedingt in Anspruch genommen. 

• Umweltauswirkungen für Reptilien, insbesondere die Zauneidechse und die Schlingnat-

ter, ergeben sich durch den anlagebedingten Verlust von Habitaten im Bereich des Heu-

berges. 
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Hinsichtlich einer ausführlichen Darstellung des Ist-Zustandes sowie der konkreten Umwelt-

auswirkungen für einzelne Tierarten wird auf die Darstellung im Erläuterungsbericht des 

Landschaftspflegerischer Begleitplan (vgl. Unterlage 12.0), den Artenschutzbeitrag (vgl. Un-

terlage 12.4) sowie auf die vorgelegten Fachgutachten (vgl. BÖF, Avifaunistische Nacherfas-

sungen im Bereich der BAB A44 VKE 40.2, 14.10.2010, S. 11 u. a.) verwiesen. 

5.1.4 Schutzgut Pflanzen 

Die Auenbereiche von Sontra, Netra und Ulfe werden von großflächigen landwirtschaftlichen 

Nutzflächen, fast ausschließlich Äckern, geprägt. Nordöstlich und östlich von 

Wichmannshausen sowie im Bereich des Dreiecks zwischen B 400 und B 27 findet auf 

schwächer geneigten Unterhängen und leicht geneigten Plateaus ebenfalls großflächige 

Ackernutzung statt. Feldgehölze, Einzelbäume oder Grünland sind hier nur vereinzelt vorzu-

finden. 

Die Flächen im Bereich des Heubergs sind bewaldet und werden überwiegend forstwirt-

schaftlich genutzt. Nördlich davon liegen Streifen von Grünlandbrachen und Waldflächen, 

teilweise aus Erstaufforstungen. Die Waldflächen werden von Buche, östlich von Hoheneiche 

auch von Eiche dominiert. 

Östlich von Wichmannshausen liegt ein durch kleinflächige Nutzung stark strukturiertes Ge-

biet mit Grünland, Gebüsch, Feldgehölzen und Streuobstwiesen. Die dort vorhandenen Ero-

sionsrinnen sind weitgehend bewaldet, wobei sich der Gehölzanteil immer stärker ausweitet, 

teilweise durch nachlassendes Nutzungsinteresse, teilweise durch Erstaufforstungen und die 

Anlage von Weihnachtsbaumkulturen.  

Der südliche Teil des Untersuchungsgebietes ist östlich der B 27 fast vollständig bewaldet, 

nach Westen wird er durch die Talaue der Sontra geprägt. 

Der Wald im Untersuchungsraum unterliegt im Wesentlichen der forstlichen Nutzung, z. B. 

im Bereich der Nord- und Westseite des Pfaffenbergs. Die Laubholzbestände sind von Bu-

che dominiert, doch sind auch Bestände mit erheblichen Anteilen von Eiche vorhanden. 

Im Untersuchungsraum sind folgende Biotoptypen und -komplexe sowie Einzelpflanzen als 

Wert- und Funktionselemente besonderer Bedeutung vorhanden: 

• Fließgewässer mit ihren begleitenden Ufergehölzen und Hochstaudenfluren In den 

Talbereichen, 



Planfeststellungsbeschluss - 78 - C Entscheidungsgründe 

A 44, VKE 40.2  II Umweltverträglichkeitsprüfung 

 

• Hochstaudenfluren und Röhrichte sowie linienhafte Gehölzstrukturen mit angrenzen-

den Säumen als Trittsteinbiotope und Standorte gefährdeter Pflanzengesellschaften, 

• Waldränder als Grenzbiotop und Vernetzungselement, 

• Feldgehölze als Rückzugsgebiete und Trittsteinbiotope in den Tälern bzw. an deren 

Rändern und den angrenzenden Ackerflächen,  

• Waldgersten- und Orchideen-Buchenwälder, die Waldmeisterbuchen- und die Hain-

simsen-Buchenwälder, 

• Magerrasenbrachen und Wiesenbrachen trockener Ausprägung mit vielfältigen Säu-

men am Heuberg, 

• kleinflächig strukturierten Bereiche aus Grünland, Gebüsch, Streuobstwiesen, Streu-

obstbrachen und Feldgehölzen, teilweise angereichert mit Ruderalflächen und aus-

geprägten Säumen östlich von Wichmannshausen, 

• Hainsimsen- und Waldmeisterbuchenwälder sowie die Buchen- und Eichenwälder mit 

kleinflächigem Erlenwald und temporären Fließgewässern am Pfaffenberg,  

• verschiedene alte Einzelbäume in der Natur und/oder als Behausung für höhlenbe-

wohnende Tierarten. 

Hinsichtlich einer ausführlichen Darstellung des Ist-Zustandes der vorhandenen Biotope wird 

auf den Anhang 2 (Erläuterungsbericht Biotoptypenkartierung) zum Erläuterungsbericht des 

Landschaftspflegerischen Begleitplans (vgl. Unterlage 12.0) verwiesen. 

Durch das Vorhaben kommt es im Trassennahbereich bau- und anlagebedingt zum Verlust 

und zur Zerschneidung bzw. Verinselung von Biotopen infolge Versiegelung und Flächenbe-

anspruchung. Zu weiteren Beeinträchtigungen kommt es durch den Betrieb der BAB A 44 in 

Form von Schad- und Nährstoffeintrag sowie auf Grund von Veränderungen von Standorten 

durch Waldanschnitt und verändertem Grundwasserhaushalt. Konfliktbereiche ergeben sich 

im Trassennahbereich bei allen gefährdeten, seltenen und naturnahen Biotopen. Zu nennen 

sind hier insbesondere die Waldbereiche am Heuberg und am Pfaffenberg, die Streuobst-

wiesen und -brachen sowie die Fließgewässer Netra und Ulfe. 

Bau- und anlagebedingt werden durch die Trasse und durch geplante Kompensationsmaß-

nahmen verstreut im Gebiet nach § 30 BNatSchG geschützte Biotope zerstört oder erheblich 

beeinträchtigt. 
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5.1.5 Schutzgut biologische Vielfalt 

Die Untersuchung und Darstellung der Umweltauswirkungen auf das Schutzgut der biologi-

schen Vielfalt erfolgte bereits im Rahmen der Darstellung der Schutzgüter Tiere und Pflan-

zen. Der Untersuchungsraum ist Lebensraum einer Vielzahl unterschiedlicher Tier- und 

Pflanzenarten. 

Hinsichtlich der Tierarten Haselmaus, Schlingnatter und Zauneidechse kommt es durch das 

Vorhaben zum Eintritt von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen des § 44 BNatSchG. 

Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Populationen der Arten Haselmaus, 

Schlingnatter und Zauneidechse tritt vorhabenbedingt jedoch nicht ein. Durch die planfestge-

stellten landschaftspflegerischen Maßnahmen wird vielmehr sichergestellt, dass die Lebens-

raumbedingungen der Arten im Wirkbereich des Vorhabens insgesamt verbessert werden 

und die Arten im Untersuchungsraum erhalten bleiben.  

Soweit es durch das Vorhaben zu nachteiligen Umweltauswirkungen hinsichtlich der Pflan-

zenarten kommt, wird durch die planfestgestellten landschaftspflegerischen Maßnahmen 

sichergestellt, dass die Vielfalt der Pflanzen im Untersuchungsgebiet insgesamt erhalten 

bleibt. 

5.1.6 Schutzgut Boden 

Die geologischen Gegebenheiten des Untersuchungsgebiets werden vorwiegend durch 

Formationen des Buntsandsteins und des Muschelkalks geprägt. Die Buntsandsteinformati-

onen sind überwiegend der geologischen Einheit Boyneburger-Scholle zuzuordnen, die im 

Süden an den Sontraer Graben angrenzt und sich im Nordwesten bis zum Netraer Graben 

erstreckt. Die nördlich gelegenen Buntsandsteingebiete mit Muschelkalkresten (Wellenkalk) 

am Heuberg sind der geologischen Einheit des Ringgaus zuzuordnen. Der Wellenkalk wird 

von wellig-plattigen Kalkmergelsteinen aufgebaut und ist zum Teil durch periglaziale Frost-

verwitterung tiefgründig gelockert. 

Im Tal der Netra nordöstlich von Wichmannshausen ist ein breiter Streifen aus Lösslehm auf 

den mäßig geneigten Unterhängen vorhanden. Des Weiteren sind größere Lössansammlun-

gen im Bereich südlich der Einmündung der Ulfe in die Sontra und stellenweise an den Un-

terhängen südlich von Wichmannshausen zu finden. Als jüngste Bodenbildungen haben sich 

in den größeren Bachläufen Auenböden entwickelt.  

Je nach vorherrschendem geologischem Ausgangssubstrat haben sich im Untersuchungs-

raum unterschiedliche Böden gebildet. Im Bereich des Buntsandsteins sind Braunerden 

(z. T. podsolig bis podsoliert) und in den flachgründigeren Bereichen Regosole, die durch 
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tonigen Lehm und teilweise hohen Sandanteil geprägt sind, entstanden. Im Muschelkalkge-

biet des Heubergs sind Rendzinen und Braunerde-Rendzinen vorzufinden. An den von Löss 

gebildeten unteren Hängen südlich von Wichmannshausen haben sich Pseudogley-

Parabraunerden entwickelt. In den Erosionsrinnen finden sich Kolluvisole, entlang der 

Datterpfeife und kleinflächig auch im Sontratal sind Gleye entstanden. In den Tälern von 

Netra, Ulfe und Sontra haben sich Vegen entwickelt. 

Wert- und Funktionselemente von besonderer Bedeutung sind die Vegen im Auen- und Tal-

bereich der Sontra, die Auengleye im Auenbereich von Ulfe und Netra, Teilflächen der 

Sontraaue mit Gleyböden, die Rendzinen am Heuberg, Regosole auf Teilflächen nördlich 

des Heubergs sowie  Pseudogley-Parabraunerden am Nordhang des Pfaffenberges mit 

Übergang zur Ulfeaue. Weitere Wert- und Funktionselemente von besonderer Bedeutung 

sind die Bodenschutzwälder, die sich im Untersuchungsraum insbesondere an den Hängen 

im Bereich des Heuberges, des Pfaffenberges und entlang des Ulfetals befinden.  

Die anderen im Untersuchungsraum vorhandenen natürlichen Böden sind Wert- und Funkti-

onselemente mit allgemeiner Bedeutung. Die anthropogen veränderten Böden im Bö-

schungsbereich der bestehenden Straßen sind aufgrund ihrer Vorbelastungen (Schadstoff-

belastung, gestörter Profilaufbau) als Wert- und Funktionselemente mit geringer Bedeutung 

einzustufen. 

Beeinträchtigungen der Bodenfunktion entstehen insbesondere anlagebedingt durch Versie-

gelung und Überformung gewachsener Bodenstrukturen im unmittelbaren Trassenbereich. 

Baubedingte Beeinträchtigungen ergeben sich durch Verdichtung im Bereich von Arbeits-

streifen und Baustelleneinrichtungen. Im unmittelbaren Trassenbereich sind durch Flächen-

versiegelungen Braunerden, Kolluvisole und Braunerde-Rendzinen als Wert- und Funktions-

elemente allgemeiner Bedeutung mit mehr als 8 ha am Stärksten betroffen, während Vegen, 

Auengleye und Pseudogley-Parabraunerde als Wert- und Funktionselemente mit besonderer 

Bedeutung mit ca. 1,5 ha geringer betroffen sind. Des Weiteren ist das Schutzgut Boden 

betriebsbedingt durch Schadstoffeinträge betroffen.  

5.1.7 Schutzgut Wasser 

5.1.7.1 Grundwasser 

Im Untersuchungsraum kommt Grundwasser in zwei, in der Regel voneinander getrennten, 

Großstockwerken vor. In den Schichten des Buntsandsteins und des Muschelkalks ist ein 

Süßwasserstockwerk entwickelt, im Liegenden der Buntsandsteinformation treten dagegen 

versalzene Grundwässer auf. Über Brüche und Verwerfungen kann sich örtlich das minerali-
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sierte Grundwasser mit dem Süßwasser mischen. Die Sandsteinfolgen des Unteren und Mitt-

leren Buntsandsteins gehören im Untersuchungsgebiet zu den Kluftgrundwasserleitern, die  

Kalk- und Mergelgesteine des Muschelkalks sind Karstgrundwasserleiter. 

Im Untersuchungsraum liegt das Vorhaben einschließlich eines Teils der landschaftspflegeri-

schen Maßnahmen in den festgesetzten Schutzgebieten von zwei Trinkwassergewinnungs-

anlagen (vgl. Unterlage 13.2a, Blatt 1), deren Einzugsgebiete sich zum Teil überschneiden. 

Es handelt sich hierbei um: 

• Wasserschutzgebiet für die Trinkwassergewinnungsanlage „Tiefbrunnen 

Hoheneiche“ in der Gemarkung Hoheneiche zugunsten der Gemeinde Wehretal, 

Verordnung des Regierungspräsidiums Kassel vom 17.08.2009 (Staatsanzeiger für 

das Land Hessen Nr. 44/2009, S. 2434), 

• Wasserschutzgebiet für die Trinkwassergewinnungsanlage „Brunnen 17“ der Stadt 

Sontra, Verordnung des Regierungspräsidiums Kassel vom 21.01.1994 (Staatsan-

zeiger für das Land Hessen Nr. 8/1994, S. 668). 

Der Tunnel Boyneburg (BW 40.2-02) befindet sich an seinem nördlichen Ende auf einer 

Strecke von ca. 250 m in der Wasserschutzzone III des „Brunnen 17“ der Stadt Sontra und 

bindet temporär, je nach Stand des Grundwassers, in grundwasserführende Bodenschichten 

ein. Grundwasserleiter mit einer großen Ergiebigkeit kommen im Untersuchungsraum nicht 

vor. 

Mit dem Vorhaben verbunden ist der Verlust von Infiltrationsflächen über qualifizierten 

Grundwasserleitern durch Vollversiegelung im Bereich der Straßenflächen und anderer bi-

tuminös befestigten Flächen sowie abgedichteter Mittelstreifen, Mittelstreifenüberfahrten, 

Bankette und Regenrückhaltebecken und durch Teilversiegelungen durch wassergebundene 

bzw. vergleichbare Befestigung und die Überbauung durch Brücken. Entsprechende Um-

weltauswirkungen ergeben sich durch baubedingte temporäre Beeinträchtigungen wie Ar-

beitsstreifen und Baufelder.  

5.1.7.2 Oberflächengewässer 

Prägende Fließgewässer des Untersuchungsraumes sind die Sontra, die als Gewässer 

2. Ordnung eingestuft ist, sowie die Netra und die Ulfe, die als Gewässer 3. Ordnung nörd-

lich bzw. südlich von Wichmannshausen in die Sontra münden. Die Mühlgräben der Sontra 

bei Wichmannshausen und Hoheneiche sowie die naturnah ausgeprägte, jedoch lediglich 

temporär wasserführende Datterpfeife sind ebenfalls als Gewässer 3. Ordnung eingestuft. 
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Der Flusslauf der Sontra ist aufgrund der überwiegend geraden Linienführung und der hier-

durch bedingten Vertiefung des Querprofils merklich geschädigt. Bei Wichmannshausen ist 

die Gewässerstruktur durch die vorhandene Bebauung teilweise stark geschädigt. Die Ufer-

Begleitvegetation wechselt zwischen Gehölzgruppen, Ruderalflur und vereinzelt Röhricht- 

und Hochstaudenfluren; über längere Abschnitte zusammenhängende Gehölzsäume sind 

jedoch selten. Im Süden des Untersuchungsgebiets sind beidseitig der Sontra dichte 

Gehölzsäume vorhanden. Diese Bereiche sind, auch wegen einer mäßig beeinträchtigten 

Gewässerstruktur, als die naturnahesten Bereiche der Sontra im Untersuchungsraum anzu-

sehen. Im Bereich der Ulfe wirken sich die Begradigung und die intensive landwirtschaftliche 

Nutzung am Rand des Gewässers ungünstig aus und führen zu einer überwiegend deutlich 

beeinträchtigten Gewässerstruktur. Die Uferbegleitvegetation weist kaum geschlossene, 

aber naturnahe Gehölzsäume auf. Entsprechend stellt sich die Situation am Gewässerlauf 

der Netra dar, der abschnittsweise nur mäßig beeinträchtigt ist und keine merklich geschä-

digten Bereiche aufweist.  

Darüber hinaus sind im Untersuchungsraum im Bereich des Pfaffenbergs gegenüber dem 

Ulfenhof und am Forsthaus Wellingerode temporär wasserführende Gräben, ein permanent 

Wasser führender Bach in der Aue beim Ulfenhof sowie ein permanent wasserführender 

Bach bei der Bahnüberführung südwestlich von Wichmannshausen vorhanden, die gemäß 

§ 2 Abs. 2 Satz 1 WHG, § 1 Abs. 2 HWG nicht als Gewässer im Sinne Gesetzes eingestuft 

sind. Im Untersuchungsgebiet befinden sich zwei als naturfern einzustufende Teiche, ein 

fischereilich genutzter Teich innerhalb der Sontraaue und ein Teich in dem bewaldeten Ge-

biet am Pfaffenberg. Eine naturnahe Quelle befindet sich im Gebiet des Pfaffenbergs und 

eine weitere gefasste Quelle südlich des Heubergs.  

Als Oberflächengewässer mit besonderer Bedeutung sind der Teilabschnitt der Netra südlich 

des Heubergs, der Bachverlauf Datterpfeife und der Bach am Ulfenhof sowie die ungefasste 

Quelle am Pfaffenberg einzustufen, den anderen Oberflächengewässern kommt lediglich 

eine allgemeine Bedeutung zu. 

Anlagebedingte Umweltauswirkungen werden durch bauliche Anlagen der Trasse (Brücken-

pfeiler Netra- und Ulfetalbrücke, Regenrückhaltebecken Nr. 3, Zufahrtsweg zum Gut 

Wellingerode) und landschaftspflegerische Maßnahmen (Wehrumbauten und Fischauf-

stiegsanlagen) in den Überschwemmungsgebieten der Sontra, der Netra und der Ulfe und 

den damit verbundenen Verlust von Retentionsraum sowie durch die Verlegung der Netra 

hervorgerufen. Betriebsbedingte Umweltauswirkungen durch Schadstoff- und Streusalzein-

träge können sich insbesondere im Bereich der Überquerung der Netra und der Ulfe durch 

Brückenbauwerke ergeben. Durch Materiallagerungen auf Baueinrichtungsflächen innerhalb 
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der Überschwemmungsgebiete kann es bei Hochwasser zu Veränderungen im Abflussge-

schehen kommen. 

5.1.8 Schutzgut Klima/Luft 

Der Untersuchungsraum liegt klimatisch im Übergangsbereich zwischen den ozeanisch und 

subkontinental geprägten Klimaten und zählt zum Klimaraum „Westliches Mitteldeutschland“. 

Es zeichnet sich aus durch ein mildes, sommerwarmes Klima mit relativ geringen Nieder-

schlägen. Die Jahresdurchschnittstemperatur liegt zwischen 7,5 und 8,5° Celsius. Die mittle-

ren jährlichen Niederschläge betragen 600 bis 650 mm.  

Zu den Gebieten mit klimatischer Ausgleichsfunktion gehören die Kaltluftentstehungsgebiete 

mit den zugehörigen Abflussbahnen. Als Kaltluftentstehungsgebiete dienen alle offenen Flä-

chen, d. h. Wiesen, Ackerflächen und Brachflächen mit niedriger oder nicht vorhandener 

Vegetation. Auf diesen Flächen wird in wolkenlosen und windschwachen Nächten (= Strah-

lungsnächten) bodennahe Kaltluft produziert. Die kältere Luft fließt dann aus den Kaltluftent-

stehungsgebieten der Topografie folgend ab und sammelt sich zu größeren Kaltluftabfluss-

bahnen/-strömen in den Tälern. Nennenswerte Kaltluftmengen mit Einzugsgebietsgrößen 

zwischen 1-3 km² entstehen auf den landwirtschaftlich genutzten Flächen entlang der Netra 

bis Datterode und der Ulfe bis Krauthausen. Von dort fließt die produzierte Kaltluft in Kaltluft-

abflussbahnen in den Tälern der Netra und Ulfe in Richtung Sontratal ab und weiter in einer 

größeren Kaltluftabflussbahn mit einem Einzugsgebiet von > 3 km² in Richtung Hoheneiche. 

Die Kaltluftabflussbahn von Sontra in Richtung Wichmannshausen und weiter in Richtung 

Hoheneiche sowie die dazugehörenden Kaltluftentstehungsgebiete stellen Wert- und Funkti-

onselemente von besonderer Bedeutung dar. 

Bedeutung für die Frischlufterneuerung – lufthygienische Ausgleichsfunktion – haben insbe-

sondere die Waldgebiete und großflächige Gehölzbestände. Die Wälder wirken als Luftfilter 

gegen großräumig wirksame Immissionen. Im nördlichen Bereich des Untersuchungsraumes 

befinden sich größere Waldgebiete im Bereich des Heubergs. Im Süden des Untersuchungs-

raumes sind größere Waldgebiete am Pfaffenberg vorhanden und kleinere Waldgebiete öst-

lich und südöstlich von Wichmannshausen. Die Bereiche am Pfaffenberg stellen Wald mit 

Klimaschutzfunktion dar. Größere Gehölzbestände befinden sich südöstlich von Hoheneiche 

sowie östlich und südöstlich von Wichmannshausen.  

In Bezug auf die lufthygienische Ausgleichswirkung werden die Waldgebiete im Untersu-

chungsraum als Wert- und Funktionselemente mit besonderer Bedeutung gewertet und die 

Gehölzbestände als Wert- und Funktionselemente allgemeiner Bedeutung. Ein direkter Sied-

lungsbezug besteht zwischen den Waldflächen am Heuberg und den Siedlungsflächen 
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Hoheneiche. Das Waldgebiet am Pfaffenberg, das in seiner Ausdehnung über den Untersu-

chungsraum hinausgeht, ist als Frischluftproduktionsfläche für die Stadt Sontra bedeutsam. 

Bedingt durch die Tallage der Siedlungen haben diese Waldflächen auch eine Ausgleichs-

funktion für die weiter nördlich, in Richtung des Kaltluftabflusses gelegene Ortslage von 

Wichmannshausen sowie weiter nördlich für die Ortslage von Hoheneiche.  

Umweltauswirkungen bezüglich der Frischluftproduktion und Filterfunktion können sich ins-

besondere im Bereich von Heuberg und Pfaffenberg durch den anlage- und baubedingten 

Anschnitt und Verlust von Waldflächen und die daraus resultierende Veränderung des Be-

standsklimas innerhalb eines Wirkbandes von 100 m im Umfeld der Trasse ergeben. Darü-

ber hinaus kommt es im Untersuchungsgebiet durch Versiegelungen zum Verlust von Flä-

chen für die Kaltluftproduktion (Ackerflächen, Wiesen, Brachen mit niedriger oder nicht vor-

handener Vegetation). Kaltluftentstehungsflächen, die eine Ausgleichsfunktion für Siedlungs-

flächen besitzen, werden durch das Vorhaben am Heuberg und am Pfaffenberg betroffen. 

Die Kaltluftbahnen entlang des Netratals sowie des Ulfetals werden von der Trasse im Be-

reich der Talbrücken gequert, aufgrund der ausreichend dimensionierten Brückenbauwerke 

tritt jedoch weder eine Hemmung noch eine Zerschneidung der Frischluftbahnen ein. Be-

triebsbedingte Umweltauswirkungen auf die Kalt- und Frischluftleitbahnen, Kalt- und Frisch-

luftsammelgebieten (Acker-/Grünlandflächen entsprechender Größe und Neigung, Waldflä-

chen) mit lufthygienischer und klimatischer Ausgleichsfunktion ergeben sich durch Schad-

stoffeinträge des Vorhabens, wobei jedoch gleichzeitig die von den vorhandenen Bundes-

straßen B 27, B 7 und B 400 ausgehenden Schadstoffeinwirkungen, die bereits im Ist-

Zustand innerhalb dieser Bereiche wirken, zurückgehen werden. 

5.1.9 Schutzgut Landschaft/Erholung 

Das Landschaftsbild im Untersuchungsgebiet lässt sich in vier Landschaftsbildeinheiten un-

terteilen: Die Talbereiche sind untergliedert in das Sontratal von Hoheneiche bis Forsthaus 

Wellingerode, das Netratal und das Ulfetal. Weitere Landschaftsbildeinheiten bilden der 

Heuberg mit den nördlich angrenzenden Wald- und Offenlandflächen, das Gebüsch- und 

Grünlandmosaik mit angrenzenden Ackerflächen östlich von Wichmannshausen sowie die 

Waldflächen des Pfaffenbergs mit den sich nördlich anschließenden Ackerflächen.  

Hinsichtlich einer ausführlichen Darstellung des Ist-Zustandes der Landschaftsbildeinheiten 

einschließlich ihrer Gliederungsprinzipien, Anordnung und qualitativen Ausprägung wird auf 

die Darstellung im Erläuterungsbericht des Landschaftspflegerischen Begleitplans (vgl. Un-

terlage 12.0 vom 31.07.2009, S. 42-47) verwiesen. 
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Für die Täler der Sontra, Netra und Ulfe sind die nur leicht geschwungenen Tallagen mit weit 

reichenden Sichtbeziehungen, die auch zu den angrenzenden Hanglagen und Kuppen be-

stehen und eine besondere Bedeutung für die Erholung (Radwege) aufweisen, charakteris-

tisch. Gleichzeitig sind die Auenbereiche von Sontra, Ulfe und Netra durch großflächige 

Ackerschläge geprägt, die kaum gliedernde und belebende Vegetationsstrukturen aufweisen. 

Die landwirtschaftlichen Nutzflächen in den Auen sowie die größeren Schläge an den Unter-

hängen und auf den Plateaus weisen durchgängig eine intensive Nutzung auf.  

Im Bereich des Heubergs ist der Wechsel von Wald in den steileren Lagen bzw. auf dem 

Heuberg und Grünland(brachen) in den Mulden und Randbereichen, durchsetzt mit 

Gehölzstreifen prägend. Des Weiteren sind die gut ausgeprägten und häufig vorkommenden 

Übergangsbereiche vom Wald zum Offenland charakteristisch.  

Charakteristisch für den Bereich des Gebüsch- und Grünlandmosaiks mit angrenzenden 

Ackerflächen östlich von Wichmannshausen sind insbesondere die großflächigen, gut ein-

sehbaren flacheren ackerbaulich genutzten Hangbereiche mit dem großen dazwischen lie-

genden kleinflächig strukturierten Grünland-Gehölz-Mosaik. Von besonderer Bedeutung sind 

die Sichtbeziehungen ausgehend von den Kuppen und Rippen östlich von Wichmanns-

hausen in die Tallagen. 

Im Bereich der Waldflächen des Pfaffenbergs mit angrenzenden Ackerflächen sind die hohe 

Einsehbarkeit des nördlichen, ackerbaulich genutzten Teils und der steil ansteigenden Wald-

bereiche vom westlichen Gegenhang sowie der großflächig vorkommende Laubwald charak-

teristisch. Dieser Landschaftsbildraum weist daher eine hohe Empfindlichkeit gegenüber 

Überformung und Verbauung sowie Zerschneidung auf. Von besonderer Bedeutung für das 

Landschaftsbild sind die Sichtbeziehungen über das Untersuchungsgebiet hinaus nach Wes-

ten und der Übergang vom Wald zur Aue in Höhe des Forsthaus Wellingerode. Innerhalb der 

Siedlungsflächen sind die Gesamtanlage Wichmannshausen sowie die Anlage in 

Hoheneiche als für das Landschaftsbild und die Erholung besonders bedeutende Bereiche 

herauszustellen. 

Anlagebedingte Umweltauswirkungen des Landschaftsbildes und der Erholungseignung re-

sultieren insbesondere aus einer Überformung der Landschaft und somit einer Veränderung 

der Eigenart vorhandener Landschaftsbildeinheiten. Durch Veränderungen der Oberflächen-

gestalt in den Landschaftsbildeinheiten werden weiträumige Sichtbeziehungen gestört. Da-

rüber hinaus ergeben sich betriebsbedingte Umweltauswirkungen hinsichtlich erholungsrele-

vanter Bereiche durch zusätzliche Verlärmung, visuellen Störreize und olfaktorischen Beein-

trächtigung durch Luftschadstoffe. 



Planfeststellungsbeschluss - 86 - C Entscheidungsgründe 

A 44, VKE 40.2  II Umweltverträglichkeitsprüfung 

 

In den Hangbereichen von Heuberg und Pfaffenberg schneidet die Trasse zum Teil großflä-

chig in den Hang ein. Aufgrund der guten Einsehbarkeit dieser Bereiche und der Größe der 

Böschungen und Stützbauwerke sind diese Umweltauswirkungen mit einer relativ großen 

Fernwirkung verbunden. Das Netra- und Ulfetal werden durch die Brückenbauwerke deutlich 

überformt, die Bauwerke sind innerhalb der Täler weit sichtbar. Die Baustelleneinrichtungs-

fläche und das Baufeld liegen zum großen Teil in der offenen Landschaft oder in Hanglagen 

und sind daher temporär einsehbar. Hieraus ergeben sich auch Umweltauswirkungen im 

Hinblick auf die Erholungsfunktion der Landschaft.  

Hinsichtlich einer ausführlichen Darstellung der durch das Vorhaben hervorgerufenen Um-

weltauswirkungen wird insbesondere auf den Erläuterungsbericht des Landschaftspflegeri-

schen Begleitplans (vgl. Unterlage 12.0 vom 31.07.2009, S. 86 ff.) verwiesen.  

5.1.10  Schutzgut sonstige Kultur- und Sachgüter  

Im Untersuchungsraum sind verschiedene Kulturdenkmäler ausgewiesen. Beispielhaft ist 

hier auf die historische Gesamtanlage von Wichmannshausen mit Häusern aus dem 17. und 

18. Jahrhundert, dem Bereich um die Kirche und das Schloss sowie das Empfangs- und La-

gergebäude des im Jahr 1876 errichteten Bahnhofs von Hoheneiche zu nennen. Erhebliche 

Umweltauswirkungen des Vorhabens auf Kultur- und sonstige Sachgüter sind aufgrund der 

räumlichen Trennung der Trasse von den Ortslagen jedoch nicht ersichtlich und können da-

her ausgeschlossen werden. 

5.1.11  Wechselwirkungen 

Wechselwirkungen sind kumulative bzw. synergetische Wirkungen (Wirkungsüberlagerun-

gen) verschiedener Auswirkungen in ihrem Zusammenwirken, Wirkungsketten sowie Verla-

gerungseffekte. Im Naturhaushalt besteht ein dichtes Wirkungsgefüge zwischen den einzel-

nen Schutzgütern Boden, Wasser, Luft/Klima, Pflanzen und Tiere. Die Umweltauswirkungen 

auf dieses Wirkungsgefüge wurden, soweit vorhanden bereits direkt oder indirekt im Rahmen 

der Betrachtung der Umweltauswirkung auf die einzelnen Schutzgüter mit behandelt.  

5.1.12  Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen 

Die räumliche Vermeidung von Umweltauswirkungen wurde durch die Auswahl der umwelt-

fachlich günstigsten Trassenführung aus den im Rahmen der UVS untersuchten Varianten 

umgesetzt.  

Das Vorhaben wurde insgesamt planerisch und technisch so optimiert, dass Beeinträchti-

gungen, insbesondere durch Flächeninanspruchnahmen, so weit wie möglich reduziert wer-
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den. Durch die vorhabensimmanenten Vermeidungs- und Optimierungsmaßnahmen konnten 

direkte Inanspruchnahmen von hoch- und sehr hochwertigen Biotoptypen, Lebensräumen 

und Funktionen vermieden bzw. erheblich gemindert werden. Optimierungsmaßnahmen sind 

beispielsweise: 

• Auswahl des Sonderquerschnitt (SQ) 27 aufgrund der besonderen Sensibilität und 

des hohen Konfliktpotenzials des Landschaftsraumes zwischen Kassel und 

Herleshausen, 

• enge Führung der Trasse in Einschnittslagen und parallel zur B 27 und der Bahnlinie 

im Bereich von Hoheneiche,  

• Überquerung des Netratals und des Ulfetal durch große Talbrücken,  

• bogenförmige Führung der Trasse durch einen Tunnel um die Ortslage von 

Wichmannshausen herum, 

• enge Führung der Trasse parallel zur B 27 und der Bahnlinie im Bereich der 

Sontraaue südlich des Ulfetals.  

Als Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen sind beispielsweise die folgenden Maß-

nahmen zu nennen: 

• Maßnahmen zur Schonung von Grundwasser und Oberflächengewässern durch Fas-

sung des Fahrbahnwassers und Ableitung über Absetz- und Regenrückhaltebecken, 

• Beschränkungen der Bauzeiten, 

• Maßnahmen zum Schutz von Tierarten durch Wildschutzzäune, Kollisionsschutzzäu-

ne und Gehölzanpflanzungen als Leiteinrichtungen, 

• trassenbegleitende (Schutz-)Pflanzungen zur landschaftsgerechten Einbindung der 

Trasse. 

Die für die Kompensation der Eingriffe in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild geplan-

ten landschaftspflegerischen Maßnahmen werden im Folgenden zusammengefasst. Hin-

sichtlich der Einzelheiten der Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung und Umsetzungsvorgaben 

der jeweiligen Maßnahmen wird auf die planfestgestellten Maßnahmenblätter des Erläute-

rungsberichts des Landschaftpflegerischen Begleitplanes, Unterlage 12.0 sowie auf die Auf-
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listung unter C III 6 verwiesen. Zur Kompensation sind insbesondere folgende Maßnahmen 

vorgesehen: 

- Schutzmaßnahmen, insbesondere Schutzzäune während der Bauphase zum Schutz 

von Vegetationsbeständen und Einzelbäumen sowie Reptilienschutzzäune, Wild-

schutz- und Wildleitzäune, Kollisionsschutzwände und -zäune für Fledermäuse 

(Maßnahmen S 21, S 22, S 23, S 24, S 34, S 35 und S 39), 

- Extensivierung von Grünland sowie Umwandlung von Ackerflächen in Grünlandflä-

chen (A 1.1, A 1.2, A 4.1, A 4.2, A 4.3, E 4.4, A 4.5 und A 4.6), 

- Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in den Auenbereichen von Sontra, Netra und Ulfe 

zur Förderung der Durchgängigkeit von Fließgewässern für Fische und Wirbellose 

und zur Herstellung naturnaher, gewässernaher und auentypischer Pflanzbestände 

sowie naturnaher Gewässerbereiche (E 6.1, E 6.2, E 6.3, E 6.4, E 6.5, E 6.6, E 6.7, E 

6.8, A 6.9, A 6.10, E 10 und V 27), 

- Entwicklung und Anlage/Pflanzungen von Gehölzstreifen und -strukturen sowie 

Gebüschpflanzungen (A 7.1, A 7.2, A 7.4, A 7.5, A 7.6, G 11, G 12.1, G 12.2, A 36, 

A 42.1, A 42.2 und A 45), 

- Anlage von Streuobststreifen und Regeneration von Streuobstbrachen (A 5.1, A 5.2 

und A 33), 

- Neuaufforstung und Entwicklung von Laubwald einschließlich Umbau in Laubwald 

(A 3.1, A 3.2, A 3.3a, A 3.3b, A 3.4, E 8.1, E 8.2, A 8.3, E 8.6, E 8.7, E 8.8, E 8.9 und 

E 8.10), 

- gesteuerter Nutzungsverzicht mit Totholzanreicherung in Waldbereichen (A 38.1, 

A 38.2, A 38.3 und A 38. 4), 

- Waldrandentwicklung sowie Voranbau in angeschnittenen Waldbeständen (A 8.3, 

A 8.4, A 20a, A 20b, E 8.5, E 8.7, E 9.1 und E 9.2), 

- Flächenentsiegelung und Regenerierung des Bodens im Bereich von 

Baustelllenflächen (A 18, A 19 und V 25). 

5.2 Bewertung der Umweltauswirkungen nach § 12 UVPG   

Die Umweltauswirkungen des Vorhabens gemäß § 12 UVPG wurden auf der Grundlage der 

zusammenfassenden, in den Planfeststellungsbeschluss integrierten Darstellung nach § 11 

UVPG bewertet. Maßstab für die Bewertung der vorhabenbedingten Umweltauswirkungen 

sind die in den jeweiligen Fachgesetzen normierten Umweltanforderungen. 

Das planfestgestellte Vorhaben ist zwar zum Teil mit erheblichen und nachhaltigen Auswir-

kungen auf einzelne Schutzgüter verbunden, die bei der materiellen Bewertung über die Zu-
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lässigkeit des Vorhabens im Hinblick auf eine wirksame Umweltvorsorge zu berücksichtigen 

sind. Die dargestellten Umweltauswirkungen stehen dem Vorhaben im Ergebnis jedoch nicht 

entgegen. 

Bezogen auf das Schutzgut Mensch werden Umwelteinwirkungen durch betriebsbedingte 

Immissionen für die Ortslagen von Hoheneiche und Wichmannshausen durch die planfest-

gestellten Verwallungen entlang der Trasse bzw. durch die Führung der Trasse im Tunnel 

östlich von Wichmannshausen stark reduziert. Eine Überschreitung der Lärmgrenzwerte der 

16. BImSchV oder der Grenzwerte der 39. BImSchV bezüglich Schadstoffimmissionen tritt 

hier nicht ein. Im Bereich des Gebäudes „Wohnhaus am Radweg“ in der Gemarkung Mitte-

rode werden durch die planfestgestellten passiven Lärmschutzmaßnahmen betriebsbedingte 

Überschreitungen der Grenzwerte der 16. BImSchV vermieden. Das Vorhaben führt zu einer 

deutlichen Reduzierung der von der B 27 ausgehenden Lärm- und Schadstoffbelastungen. 

Die bisher auf der B 27 befindlichen, unmittelbar entlang der Ortslagen von Hoheneiche und 

Wichmannshausen vorbeigeführten Verkehre werden nach Verwirklichung des Vorhabens 

auf die A 44 umgelenkt. Hierdurch werden die auf die Bevölkerung wirkenden Immissionen 

durch Lärm, Schadstoffe und Erschütterungen innerhalb der Ortslagen reduziert. Das Vorha-

ben führt daher hinsichtlich des Schutzgutes Mensch zu einer Verbesserung für die Wohn-

bevölkerung. Bei der Planung der Trasse der A 44 im Planfeststellungsabschnitt VKE 40.2 

wurde vor allem darauf geachtet, die Linien- und Gradientenführung so zu optimieren, dass 

die Immissionsbelastung der im Untersuchungsraum vorhandenen Ortschaften möglichst 

niedrig gehalten wird. Die Vorhabenträgerin hat die Trasse unter Berücksichtigung der topo-

grafischen Bedingungen und naturschutzfachlicher Belange so weit wie möglich von den 

Ortslagen abgerückt und vorhandenen Geländegegebenheiten zur Abschirmung genutzt. 

Darüber hinaus werden Einwirkung von Lärm- und Schadstoffimmissionen durch die geplan-

ten Tunnelbauwerke gemindert.  

Die verbleibenden unvermeidbaren Beeinträchtigungen für das Schutzgut Mensch hinsicht-

lich der Erholungsfunktion in Form der Überprägung des Landschaftsbildes sowie der trotz 

Immissionsschutzmaßnahmen verbleibenden Beeinträchtigungen durch Lärm und Schad-

stoffe durch den Betrieb und während der Bauphase sind im Hinblick auf die Bedeutung des 

Vorhabens für das Allgemeinwohl und unter Berücksichtigung der Umweltvorsorge hinnehm-

bar. 

Dauerhaft nachteilige Umweltauswirkungen im Hinblick auf das Schutzgut Tiere sind nicht zu 

erwarten. Das Vorhaben beachtet die Belange des Artenschutzes und des FFH-

Gebietsschutzes. Zwar werden hinsichtlich der Arten Haselmaus, Schlingnatter und Zaunei-

dechse vorhabenbedingt Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG erfüllt, jedoch ist aufgrund 
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der planfestgestellten landschaftspflegerischen Maßnahmen eine Verschlechterung des Er-

haltungszustandes der Populationen dieser Arten ausgeschlossen. Hinsichtlich der weiteren 

im Untersuchungsraum vorgefundenen Arten werden artenschutzrechtliche Verbotstatbe-

stände bereits aufgrund der konkreten Ausgestaltung des Vorhabens einschließlich der 

vorhabensimmanenten Vermeidungsmaßnahmen oder unter Beachtung der landschaftspfle-

gerischen Maßnahmen nicht erfüllt. Auf die Darstellung unter Ziffer C III 5 der Entschei-

dungsgründe wird Bezug genommen. 

Eine erhebliche Beeinträchtigung von Arten nach Anhang II der FFH-RL wird durch das Vor-

haben unter Berücksichtigung der planfestgestellten landschaftspflegerischen Maßnahmen 

und Schadensvermeidungsmaßnahmen ebenfalls nicht hervorgerufen. Auf die weiterführen-

de Darstellung unter Ziffer C III 4 wird insoweit verwiesen. 

Nachteilige Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen werden durch die planfestge-

stellten landschaftspflegerischen Maßnahmen sowie die weiteren getroffen Anordnungen 

möglichst vermieden. Soweit die Umweltauswirkungen unvermeidbar sind, werden sie in 

angemessener Frist beseitigt oder ausglichen oder Ersatz für gestörte Funktionen an ande-

ren Stellen geschaffen. Als verbleibende unvermeidbare Beeinträchtigungen sind hierbei die 

dauerhaften und temporären Flächeninanspruchnahmen und die hiermit verbundenen Zer-

schneidungswirkungen für die Fauna zu nennen. Soweit FFH-rechtlich geschützte Lebens-

raumtypen bau-, anlage- und betriebsbedingt von dem Vorhaben betroffen werden, wird dem 

Gebietsschutz durch die vorgesehenen Kompensationsmaßnahmen Rechnung getragen. 

Auf die weiterführende Darstellung unter Ziffer C III 4 der Entscheidungsgründe wird insoweit 

verwiesen. 

Dem Schutz des Grundwassers und der im Untersuchungsraum vorhandenen Gewässer 

wird durch die Planung ausreichend Rechnung getragen. Betriebsbedingte Auswirkungen 

auf das Grundwasser durch den Eintrag von Fahrbahnwasser werden im gesamten Bereich 

des Vorhabens durch die Anwendung der Maßgaben der RiStWag vermieden. Dem Schutz 

der Fließgewässer wird zum Beispiel durch die gedrosselte Einleitung über Regenrückhalte-

becken Rechnung getragen. 

Hinsichtlich der Schutzgüter Boden, Luft und Landschaftsbild sind als verbleibende unver-

meidbare Beeinträchtigungen die dauerhaften und temporären Flächeninanspruchnahmen, 

die hiermit verbundenen Auswirkungen für die Fauna, die Überprägung des Landschaftsbil-

des sowie die trotz der vorgesehenen Immissionsschutzmaßnahmen verbleibende Beein-

trächtigung durch Lärm und Schadstoffe durch den Betrieb zu nennen. Im Bereich der Bau-

stellenflächen wird der Boden nach temporärer Inanspruchnahme wieder hergestellt. 
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Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde wurde das Vorhaben insgesamt planerisch und 

technisch so optimiert, dass Beeinträchtigungen der genannten Schutzgüter so weit wie 

möglich reduziert werden. Es konnten Inanspruchnahmen von hochwertigen Biotoptypen, 

Lebensräumen und Funktionen vermieden bzw. erheblich gemindert werden. Auch die Lage 

von Baustellenflächen, Baustraßen und Lagerflächen sowie Bauzeiten wurde aus umwelt-

fachlichen Gesichtspunkten optimiert und auf ein Minimum beschränkt. 

Weitergehende Optimierungsmöglichkeiten in Bezug auf die Trassenführung sind nach Auf-

fassung der Planfeststellungsbehörde nicht vorhanden. Die vorgesehenen Schutz- und Si-

cherungsmaßnahmen sind im Hinblick auf die Schutzgüter des UVPG als Vermeidungs- und 

Verminderungsmaßnahmen insgesamt ausreichend. 

Die weiteren planfestgestellten Maßnahmen sind geeignet und ausreichend, um nicht ver-

meidbare Umweltauswirkungen zu kompensieren.  
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III Materielles Recht 

Das Vorhaben ist aufgrund der gesetzlichen Bedarfsfeststellung gerechtfertigt und kann nach 

Abwägung aller durch das Vorhaben berührten öffentlichen und privaten Belange nach Maß-

gabe der verfügten Auflagen und sonstigen Nebenbestimmungen zugelassen werden.  

1 Planrechtfertigung 

Das Vorhaben verfügt über die notwendige Planrechtfertigung 

1.1 Planungsziele 

Durch das planfestgestellte Vorhaben werden Ziele verfolgt, die den Zielsetzungen des eu-

ropäischen und nationalen Verkehrswegerechts entsprechen. Die wesentlichen Planungszie-

le der Vorhabenträgerin sind im Antrag auf 2. Planänderung vom 14.04.2011 zusammenge-

fasst worden: 

(1) Ausbau des Transeuropäischen Verkehrsnetzes (TEN) s owie Lückenschluss im 

nationalen Autobahnnetz in der weiträumigen West-Os t-Verbindung (Verkehrs-

projekt Deutsche Einheit Nr. 15) und damit Vermeidung von Umwegen für Fernver-

kehre und Reduzierung der damit verbundenen Fahrzeitverluste und Schleichverkehre 

in der Region. 

(2) Unterstützung der raumordnerischen Entwicklungsziel e durch eine bedarfsgerech-

te verkehrliche Anbindung und Erschließung der Mittelzentren Eschwege und Sontra 

und damit Förderung der regionalen und überregionalen Wirtschaftsentwicklung. 

(3) Entlastung des nachgeordneten Straßennetzes , insbesondere der Ortsdurchfahrten 

im Zuge der bestehenden Bundesstraßen B 7, B 27, B 400, durch die Bündelung regi-

onaler und großräumiger Durchgangsverkehre auf einer leistungsfähigen Bundesfern-

straße und damit Reduzierung verkehrsbedingter Immissionen in den betroffenen Orts-

lagen. 

(4) Vermeidung der Neuzerschneidung und Neubelastung bisher unzerschnittener 

Landschafts- und Naturräume durch die Planung einer strukturangepassten Linienfüh-

rung und somit eine räumlich enge Bündelung neuer und bestehender Verkehrstras-

sen. 

(5) Bündelung von Verkehrsfunktionen (großräumige Verbindungs- und regionale Er-

schließungsfunktion) durch einen möglichst ortsnahen Verlauf entlang bestehender 

Siedlungs- und Entwicklungsbänder. Durch die Schaffung häufiger und leistungsfähiger 
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Verknüpfungspunkte mit dem nachgeordneten Netz soll die Nutzung der A 44 auch für 

den Regionalverkehr attraktiv gemacht werden. 

(6) Erhöhung der Verkehrssicherheit durch die Schaffung einer Bundesfernstraße mit 

angemessener Verkehrsqualität hinsichtlich Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. 

Die Ziele leiten sich aus den gemeinschaftlichen Leitlinien für den Aufbau eines transeuropä-

ischen Verkehrswegenetzes (Entscheidung Nr. 1692/96/EG, zuletzt geändert durch die Ver-

ordnung Nr. 1791/2006 des Rates vom 20.11.2006), den Zielen des Verkehrsprojektes Deut-

sche Einheit Nr. 15 (BMV, Verkehrsprojekte Deutsche Einheit, September 1991), dem Bun-

desverkehrswegeplan (vgl. Einstufungsvorschlag zum Bundesverkehrswegeplan, Projekt-Nr. 

HE1002, Stand 09.04.1992), dem Regionalplan Nordhessen 2009 und dem Umstand ab, 

dass der durch das Vorhaben zu erschließende Werra-Meißner-Kreis als einziger noch ver-

bleibender Raum in Hessen Fördergebiet „C“ der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der 

regionalen Wirtschaftsstruktur“ 2007 – 2013 ist. 

Europäische Ziele (Ziele 1 und 2) 

Das Vorhaben hat als ein Abschnitt der A 44 zwischen der A 7 bei Kassel und der A 4 bei 

Wommen eine europäische Verbindungs- und Raumerschließungsfunktion. Es ist Bestand-

teil des transeuropäischen Verkehrsnetzes und erfüllt wichtige Gemeinschaftsziele, wie das 

reibungslose Funktionieren des Binnenmarktes und die Stärkung des wirtschaftlichen und 

sozialen Zusammenhalts. 

Die A 44 ist Teil des transeuropäischen Verkehrsnetzes (TEN). Der Ausbau des planfestge-

stellten Abschnitts der Verbindung der A 44 bei Kassel mit der A 4 bei Wommen ist in der 

Karte des Abschnitts 2.3 des Anhangs I der Entscheidung Nr. 1692/96/EG des europäischen 

Parlaments und des Rates vom 23.07.1996 über gemeinschaftliche Leitlinien für den Aufbau 

eines transeuropäischen Verkehrswegenetzes, zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) 

Nr. 1791/2006 des Rates vom 20.11.2006, enthalten. Das transeuropäische Straßennetz 

setzt sich gemäß Art. 9 Abs. 1 der Entscheidung Nr. 1692/96/EG aus Autobahnen und 

hochwertigen Straßen zusammen, die u.a. wichtige Funktionen im Fernverkehr erfüllen oder 

Verbindungen zu anderen Verkehrsträgern gewährleisten. Das Vorhaben, Neubau einer 

vierstreifigen Autobahn vom Ende des planfestgestellten Abschnitts VKE 40.1 im Bereich 

Hoheneiche bis AS Sontra/Nord, trägt dem Ziel des Ausbaus des transeuropäischen Ver-

kehrsnetzes Rechnung.  

Nach den Erwägungsgründen der Entscheidung Nr. 1692/96/EG ist die Realisierung des 

Vorhabens als Bestandteil des transeuropäischen Verkehrsnetzes von großem gemein-



Planfeststellungsbeschluss - 94 - C Entscheidungsgründe 

A 44, VKE 40.2  III Materielles Recht 

 

schaftlichen Interesse. Mit dem Auf- und Ausbau des transeuropäischen Verkehrsnetzes 

werden wichtige Gemeinschaftsziele, wie das reibungslose Funktionieren des Binnenmark-

tes und die Stärkung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts, verfolgt 

(1. Erwägungsgrund). Als weitere Ziele werden ein auf Dauer tragbarer Personen- und Gü-

terverkehr unter möglichst sozial- und umweltverträglichen sowie sicherheitsorientierten Be-

dingungen und die Integration aller Verkehrsträger unter Berücksichtigung ihrer komparati-

ven Vorteile genannt (2. Erwägungsgrund). 

Nach Art. 2 der Entscheidung Nr. 1692/96/EG, in der Fassung der Änderung durch die Ent-

scheidung Nr. 884/2004/EG vom 29.04.2004, ist der in der Karte des Abschnitts 2.3 des An-

hangs I dargestellte Abschnitt der A 44 zwischen der A 7 bei Kassel und der A 4 bei 

Wommen bis zum Jahr 2020 zu realisieren, um ein auf Dauer tragbares Personen- und Gü-

terverkehrssystem zu schaffen.  

Nach Art. 5 Buchstabe a) der Entscheidung Nr. 1692/96/EG hat das Vorhaben „Priorität“, da 

es dem Ausbau der Fernverkehrsverbindungen zwischen West und Ost (Kassel und Erfurt) 

im Zentrum Deutschlands bzw. Europas dient. Durch das Vorhaben soll eine Lücke zwischen 

den alten und den neuen Bundesländern Deutschlands geschlossen und die Engpasssituati-

on im West-Ost-Verkehr beseitigt werden. Weitergehend dient das Vorhaben somit dem Lü-

ckenschluss im Fernstraßennetz auf der Achse der Kanalhäfen – Ruhrgebiet – Kassel – Ei-

senach – Dresden – Görlitz – Polen und der Anbindung des strukturschwachen ehemaligen 

Grenzgebietes im Osten des Landes Hessen (vgl. Einstufungsvorschlag zum Bundesver-

kehrswegeplan, Projekt-Nr. HE1002, Stand 09.04.1992).  

Zudem leistet das Vorhaben als Teilabschnitt des Verkehrsprojektes Deutsche Einheit Nr. 15 

einen Beitrag zur Verbindung der Zentren Rhein/Main und Rhein/Ruhr mit Thüringen, Sach-

sen sowie dem polnischen Industriegebiet und auch in Richtung Südosteuropa (BMV, Ver-

kehrsprojekte Deutsche Einheit, September 1991). 

Schließlich dient das Vorhaben auch der europäischen Wirtschaftsförderung. Der durch das 

Vorhaben als Teilabschnitt der A 44 zu erschließende Werra-Meißner-Kreis ist als einziger 

noch verbleibender Raum in Hessen Fördergebiet „C“ der Gemeinschaftsaufgabe „Verbes-

serung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ 2007-2013 (vgl. Karte der GRW-Fördergebiete 

2007-2013). Hieraus ergibt sich die besondere wirtschafts- und strukturpolitische Aufgabe 

der neuen Verkehrsverbindung.  

Das Vorhaben hat danach eine wichtige europäische Verbindungs- und Raumerschließungs-

funktion und somit einen hohen Stellenwert für die Integration der Gemeinschaft. 
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Nationale Ziele (Ziele 1, 3 und 6) 

Das Vorhaben gehört als Bestandteil der A 44 zwischen der A 7 bei Kassel und der A 4 bei 

Wommen zusammen mit dem 6-streifigen Ausbau der A 4 Eisenach-Görlitz zum Verkehrs-

projekt Deutsche Einheit Nr. 15. Den Verkehrsprojekten Deutsche Einheit wird im Bundes-

verkehrswegeplan die besondere Funktion zugewiesen, im Interesse der Schaffung gleich-

wertiger Lebensverhältnisse in den alten und neuen Bundesländern den Grundstein für eine 

gemeinsame Verkehrsinfrastruktur zu legen. Durch die Schließung der Lücke im Autobahn-

netz soll das Zusammenwachsen der verbundenen Regionen in den östlichen und westli-

chen Bundesländern gefördert werden. 

Wichtige verkehrspolitische Ziele des Verkehrsprojektes Deutsche Einheit Nr. 15 sind es, die 

Verkehrssicherheit zu erhöhen, die bestehenden Verkehrsengpässe auf den Bundesfern-

straßen zu beseitigen und zur Entlastung des regionalen Straßennetzes beizutragen (BMV, 

Verkehrsprojekte Deutsche Einheit, September 1991). 

Zudem ist das Vorhaben im Bedarfsplan, der Anlage nach § 1 Abs. 1 Satz 2 FStrAbG, als 

laufendes und fest disponiertes Vorhaben des vordringlichen Bedarfs gekennzeichnet. Grund 

für die Aufnahme des Vorhabens in den Bedarfsplan war u.a. die Schließung der Lücke im 

Autobahnnetz im Verlauf der weiträumigen West-Ost-Verbindung zwischen den Räumen 

Rhein-Ruhr und der ostdeutschen Städteachse Erfurt-Dresden. Dieser Lückenschluss soll 

dazu beitragen, die an der A 4 liegenden mitteldeutschen Räume mit Hilfe einer durchgängig 

leistungsfähigen Fernverkehrsstraße auf kurzer Distanz mit dem Westen Deutschlands zu 

verbinden, um das Zusammenwachsen von alten und neuen Bundesländern zu fördern.  

Ferner ist es ein Ziel des Vorhabens, den Anforderungen an Sicherheit und Leichtigkeit des 

Verkehrs sowie an einer angemessenen Qualität des Verkehrsablaufes durch den Neubau 

einer vierstreifigen Bundesautobahn – wie im Bedarfsplan vorgesehen – Rechnung zu tra-

gen. 

Schließlich soll das Vorhaben der Ergänzung der bestehenden Verbindungen im nationalen 

Autobahnnetz Kassel - Gießen / Frankfurt am Main (A 49 / Verbindung zur A 5), Kassel / 

Göttingen - Nordhausen / Halle (A 38) und Fulda - Frankfurt am Main (A 66) dienen. 

Regionale Ziele (Ziele 2 bis 6) 

Mit der Verwirklichung des Verkehrsprojektes soll die Verkehrssicherheit erhöht, die beste-

henden Verkehrsengpässe auf den Bundesfernstraßen beseitigt und das regionale Straßen-

netz entlastet werden. Ausdrücklich genannt ist die Entlastung der von Sontra nach Eschwe-

ge verlaufenden B 27 (BMV, Verkehrsprojekte Deutsche Einheit, September 1991). 
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Ein weiterer Grund für die Aufnahme des Vorhabens in den Bedarfsplan war, das struktur-

schwache ehemalige Grenzgebiet im Osten des Landes Hessen besser verkehrlich zu er-

schließen, die Bundesfernstraßen B 7, B 27 und B 400 und deren Ortsdurchfahrten zu ent-

lasten, Kapazitätsengpässe abzubauen und Unfallgefahren zu minimieren (vgl. Einstufungs-

vorschlag zum Bundesverkehrswegeplan, Projekt-Nr. HE1002, Stand 09.04.1992, Techni-

sche Merkmale und Ziele des Projekts). 

Das Vorhaben entspricht ferner den verkehrlichen und verkehrspolitischen Zielen des Regio-

nalplans Nordhessen 2009. Es ist als Abschnitt der A 44 im Regionalplan Nordhessen als 

geplante Maßnahme in der Kategorie I aufgeführt und als Vorranggebiet ausgewiesen. Ihm 

kommt als Bestandteil der A 44 eine besondere verkehrliche Bedeutung für die Region 

Nordhessen zu (Regionalplan Nordhessen 2009, Abschnitt Straßenverkehr, Ziel 2). 

Nach den in der Regionalplanung von Nordhessen verankerten Grundsätzen sollen die je-

weiligen Verflechtungsbereiche in den Planungsregionen bedarfsgerecht durch Straßen er-

schlossen und an die zugehörigen zentralen Orte angebunden werden. Die konkrete Pla-

nung soll zu einer Bündelung der regionalen und überregionalen Verkehre entlang der Ent-

wicklungsbänder führen. Straßenbaumaßnahmen zur Verbesserung der Erreichbarkeit des 

zugehörigen Oberzentrums sollen vorgesehen werden (vgl. Regionalplan Nordhessen 2009, 

Abschnitt Straßenverkehr, Grundsatz 1). Daran anknüpfend soll das planfestgestellte Vorha-

ben als Teilabschnitt der A 44 die Mittelzentren Eschwege und Sontra untereinander verbin-

den und das Oberzentrum Kassel innerhalb einer durchschnittlichen Fahrzeit von 60 Minuten 

erreichbar sein. Die Mittelzentren Eschwege und Sontra sowie deren umliegende Stadtteile 

und Gemeinden sollen optimal mit der großräumigen Verkehrsachse A 44 verknüpft werden.  

Weiterhin sollen die Ortschaften mit unzumutbarer Verkehrs- und Immissionsbelastung vom 

Durchgangsverkehr entlastet werden (vgl. Regionalplan Nordhessen 2009, Abschnitt Stra-

ßenverkehr, Grundsatz 2). Dementsprechend wird durch das Vorhaben, mit seinen auf den 

Verkehr zugeschnittenen Anschlussstellen, eine Entlastung der Ortslagen von Bischhausen 

(B 7) und Oetmannshausen (B 7) sowie der Ortsrandlagen von Hoheneiche (B 27) und 

Wichmannshausen (B 27) angestrebt. 

Entsprechend dem Grundsatz, dass zur Vermeidung der weiteren Flächenzerschneidung 

durch neue Straßen eine räumlich enge Bündelung von bzw. mit Verkehrs- und Versor-

gungstrassen angestrebt werden soll (vgl. Regionalplan Nordhessen 2009, Abschnitt Stra-

ßenverkehr, Grundsatz 2), ist es ein weiteres Ziel, eine möglichst umweltschonende Trassie-

rung zu wählen.  
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Ferner kommt dem Bau der A 44 zwischen der A 7 bei Kassel und der A 4 bei Wommen und 

somit auch dem Vorhaben eine “besondere raumordnerische und entwicklungsplanerische 

Dringlichkeit“ zu. Die Oberzentren Fulda und Kassel sowie die Mittelzentren sollen durch 

leistungsfähige Fernstraßen für einen zügigen Verkehrsfluss untereinander verknüpft werden 

(Regionalplan Nordhessen 2009, Abschnitt Straßenverkehr, Grundsatz 3).  

Darüber hinaus wird in der Begründung zu den Grundsätzen des Regionalplanes Nordhes-

sen 2009 in Übereinstimmung mit den Zielen des planfestgestellten Vorhabens ausgeführt, 

dass es ein Ziel der A 44 sei, neben einer Verbesserung der überregionalen Verbindungs-

strukturen auch die Entlastung der innerregionalen Verbindungen, insbesondere der B 7, der 

B 27 und der B 400 mit den bestehenden Ortsdurchfahrten, zu erreichen. Zudem sei eine 

weitgehende Bündelung der überregionalen Verkehre der A 44 mit dem bereits bestehenden 

untergeordneten Netz (z. B. B 7 / A 44 und B 27 / A 44) anzustreben, um Neubelastungen 

unbebauter sowie bisher unbelasteter Räume - insbesondere bezogen auf Zerschneidungs-

wirkungen, Lärm- und Schadstoffimmissionen – zu vermeiden. 

1.2 Bedarf für das Vorhaben 

Der Bedarf für das Vorhaben, A 44 VKE 40.2, ist aufgrund der gesetzlichen Bedarfsfeststel-

lung gegeben, mit der rechtlichen Folge, dass das Vorhaben über die notwendige Planrecht-

fertigung verfügt. 

Die A 44 zwischen Kassel und der A 4 bei Wommen war bereits im Bedarfsplan für die Bun-

desfernstraßen zum FStrAbG i. d. F. vom 15.11.1993 (BGBl. I S. 1878) als Vorhaben des 

vordringlichen Bedarfs enthalten. Der aktuelle Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen zum 

FStrAbG hat die A 44 in der Anlage nach § 1 Abs. 1 Satz 2 FStrAbG als laufendes und fest 

disponiertes Vorhaben des vordringlichen Bedarfs gekennzeichnet. Es ist der Neubau einer 

vierstreifigen Bundesautobahn vorgesehen. 

Grund für die Aufnahme des Vorhabens war es, die Lücke im Autobahnnetz im Verlauf der 

weiträumigen West-Ost-Verbindung zwischen den Räumen Rhein-Ruhr und der ostdeut-

schen Städteachse Erfurt-Dresden zu schließen. Als Teil der „Verkehrsprojekte Deutsche 

Einheit“ soll dieser Lückenschluss dazu beitragen, die an der A 4 liegenden mitteldeutschen 

Räume mit Hilfe einer durchgängig leistungsfähigen Fernverkehrsstraße auf kurzer Distanz 

mit dem Westen Deutschlands zu verbinden, um das Zusammenwachsen von alten und 

neuen Bundesländern zu fördern. Zugleich soll auch das strukturschwache ehemalige 

Grenzgebiet im Osten des Landes Hessen verkehrlich besser erschlossen werden. Darüber 

hinaus geht es darum, das nachgeordnete Straßennetz mit seinen Ortsdurchfahrten zu ent-

lasten und die Verkehrssicherheit zu erhöhen.  
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Anhaltspunkte dafür, dass der Gesetzgeber die Grenzen seines gesetzgeberischen Ermes-

sens bei der Bedarfsfeststellung überschritten hat, sind auch nach Prüfung der erhobenen 

Einwendungen nicht ersichtlich. Es besteht im Hinblick auf die bestehende und künftig zu 

erwartende Verkehrsbelastung sowie im Hinblick auf die Notwendigkeit der verkehrlichen 

Erschließung dieses strukturschwachen Raumes weiterhin die Notwendigkeit, das Vorhaben 

zu realisieren. 

Die fortgeschriebene Dimensionierungsprognose für das Jahr 2025 bestätigt die Bedarfs-

feststellung des Gesetzgebers für die A 44, die maßgeblichen Planziele und die für die Di-

mensionierung der Planung zugrundegelegten Entwurfsparameter.  

Die Verkehrsuntersuchung für die A 44 im Abschnitt zwischen Kassel und Herleshausen, 

zuletzt 2007 als Dimensionierungsprognose 2020 veröffentlicht, ist auf Veranlassung des 

Vorhabenträgers auf den Prognosehorizont 2025 fortgeschrieben worden. Sie bildet jetzt den 

Analysezustand 2009 ab. Dabei berücksichtigt sie die veränderten Struktur- und Verkehrsda-

ten, wie z.B. die veränderte Raumstruktur, den aktuellen Einwohner- und Beschäftigungs-

stand, die Verkehrsbelastung im Prognosejahr 2025 und die Auswirkungen der Mautpflicht. 

Die Dimensionierungsprognose 2025 ist nach Prüfung durch die Planfeststellungsbehörde 

schlüssig und nachvollziehbar. Die Prognose schreibt die vorhergehenden Verkehrsprogno-

sen unter Berücksichtigung der tatsächlichen weiteren Entwicklungen fort. Die Gründe für die 

Aufnahme des Vorhabens in den Bedarfsplan bestehen somit weiter und werden durch die 

Dimensionierungsprognose 2025 von Modus Consult bestätigt. In gleicher Weise wird bestä-

tigt, dass die maßgeblichen Planungsziele erreicht werden (vgl. Modus Consult, Verkehrsun-

tersuchung A 44 Kassel – Herleshausen, Dimensionierungsprognose 2025, Fortschreibung 

2009, Juli 2010). 

Als durchschnittliche werktägliche Verkehrsbelastung (DTVw) auf der gesamten A 44 werden 

für das Jahr 2025 Werte von ca. 19.000 bis ca. 42.000 Kfz/d prognostiziert. Mit Rücksicht auf 

den prognostizierten Durchgangsverkehr von ca. 13.600 Kfz/d (4.800 SV/d) von der A 7 in 

Kassel bis zum Anschluss an die A 4 (vgl. Modus Consult, Verkehrsuntersuchung A 44 Kas-

sel – Herleshausen, Dimensionierungsprognose 2025, Fortschreibung 2009, Juli 2010, 

S. 55) hat die neue Autobahn einen erheblichen Verkehrswert bezogen auf ihre Funktion, 

eine Lücke im Autobahnnetz zu schließen und dadurch das Zusammenwachsen der verbun-

denen Regionen in den östlichen und westlichen Bundesländern zu fördern. Die Einwendung 

des BUND, die die europäische bzw. nationale Verbindungsfunktion aufgrund dieser Zahlen 

in Frage stellt, trägt der dargelegten Bedeutung des Vorhabens nicht ausreichend Rechnung. 

Das Vorhaben hat eine große Fernverkehrsrelevanz. Diese kommt neben dem Durchgangs-
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verkehr auch in dem Fernverkehrsanteil (Fahrten über 50 km) zum Ausdruck. Dieser beträgt 

auf der A 44 zwischen 47 % (westlich Kaufungen) und 88 % (westlich Herleshausen). Die 

meisten Streckenabschnitte weisen einen Fernverkehrsanteil von über 70 % aus (vgl. Modus 

Consult, Erwiderung zur Stellungnahme von RegioConsult vom 8. Mai 2001, September 

2011, S. 7). 

Unabhängig davon hat die A 44 eine besondere regionale Erschließungswirkung. So bleibt 

auch das Ziel einer Entlastung des vorhandenen Straßennetzes und damit verbunden die 

Erhöhung der Verkehrssicherheit von Bedeutung. Dies gilt namentlich für die B 7/B 27 bzw. 

B 27 mit ihrer Ortsrandlage im Bereich Hoheneiche und Wichmannshausen, die bislang den 

durchgehenden Fernverkehr zu bewältigen hat. Im Prognose-Nullfall 2025 wäre die B 7/B 27 

im Raum Hoheneiche mit ca. 19.300 Kfz/d belastet und die B 27 im Raum 

Wichmannshausen mit ca. 14.800 Kfz/d. Im Planfall 2025 ist für denselben Bereich mit einer 

Verkehrsabnahme um 87 % auf 2500 Kfz/d und 99 % auf 200 Kfz/d und zu rechnen (vgl. 

Modus Consult, Verkehrsuntersuchung A 44 Kassel – Herleshausen, Dimensionierungs-

prognose 2025, Fortschreibung 2009, Juli 2010, S. 41 und 46, Plan 55 und 65). 

Die in der Dimensionierungsprognose 2025 ermittelten Werte liegen gegenüber den früheren 

Prognosen teilweise deutlich niedriger. Gleichwohl kann entgegen der Einwendungen nicht 

die Rede davon sein, dass die mit dem Bedarfsplan verfolgten Ziele nicht mehr erreichbar 

wären. Zwischen den Anschlussstellen AS Eschwege und AS Wichmannshausen wird die 

Verkehrsbelastung ca. 33.000 Kfz/d mit einem Schwerverkehrsanteil von ca. 24 % (ca. 8.000 

SV/d) und zwischen den AS Wichmannshausen und AS Sontra Nord ca. 30.800 Kfz/d mit 

einem Schwerverkehrsanteil von ca. 24 % (ca. 7.500 SV/d) betragen. Die Verkehrsbelastung 

für den vorherigen Streckenabschnitt (VKE 40.1) zwischen der AS Waldkappel und der AS 

Eschwege wird im Jahr 2025 ca. 28.000 Kfz/d betragen mit einem Schwerverkehrsanteil von 

ca. 23% (ca. 6.500 SV/d) (vgl. Modus Consult, Verkehrsuntersuchung A 44 Kassel – 

Herleshausen, Dimensionierungsprognose 2025, Fortschreibung 2009, Juli 2010, Plan 61 

und 71). 

Zu der in der Stellungnahme des BUND enthaltenen Stellungnahme von RegioConsult vom 

08.05.2011 hat die Vorhabenträgerin eine Erwiderung durch Modus Consult vorgelegt (vgl. 

Modus Consult, Erwiderung zur Stellungnahme von RegioConsult vom 08.05.2011, Septem-

ber 2011). Nach Prüfung der Erwiderung durch die Planfeststellungsbehörde unter allen As-

pekten konnte die Kritik an der Dimensionierungsprognose 2025 von der Vorhabensträgerin 

ausgeräumt werden. Nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde liegt kein methodischer 

Mangel vor, der die Ergebnisse der Prognose in Zweifel ziehen könnte. 
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2 Dimensionierung 

Die Dimensionierung des Vorhabens entspricht nach Prüfung durch die Planfeststellungsbe-

hörde den einschlägigen technischen Regelwerken. Unter Wahrung der Planungsziele sind 

alle Möglichkeiten der Minimierung der Flächeninanspruchnahme ausgeschöpft worden. 

Bei der Planung hat die Vorhabenträgerin die für die Straßenplanung und den Straßenbau 

geltenden Richtlinien, wie die Richtlinien für die Anlage von Straßen, Teil: Linienführung 

(RAS-L), Ausgabe 1995, Teil: Querschnitte (RAS-Q), Ausgabe 1996, und Teil: Plangleiche 

Knotenpunkte (RAS-K-1), Ausgabe 1998, sowie die Richtlinien für die Anlage von Landstra-

ßen, Teil III: Knotenpunkte, Abschnitt 2: Planfreie Knotenpunkte, Ausgabe 1976 (RAL-K-2), 

angewandt. Außerdem wurden die Aktuellen Hinweise zur Gestaltung planfreier Knotenpunk-

te außerhalb bebauter Gebiete – Ergänzungen zu den RAL-K-2 (AHRAL- K-2, FGSV, 1993) - 

und die Entwurfshinweise für planfreie Knotenpunkte an Straßen der Kategoriengruppe B 

(Ergänzungen zu den RAL-K-2) (RAS-K-2-B, FGSV, 1995) und hierzu Kap. 2.4 des Hand-

buchs für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen (HBS, FGSV, 2009) berücksichtigt.  

Hinsichtlich der vom FGSV für die Autobahnen überarbeiteten „Richtlinien für die Anlage von 

Straßen“ (RAA), Ausgabe 2008, hat das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtent-

wicklung mit Schreiben vom 29.09.2009 zugestimmt, dass bei dem laufenden Vorhaben A 44 

von den Vorgaben der RAA abgewichen werden kann. Die Straßenplanung entspricht, wie 

die nachfolgenden Ausführungen belegen, den straßenbaulichen und verkehrlichen Anforde-

rungen. 

2.1  Planungs- und Entwurfsgrundlagen 

Der Abschnitt der Verkehrskosteneinheit (VKE) 40.2 hat eine Gesamtlänge von 5,412 km, 

wobei sich der Bauanfang östlich der Gemeinde Wehretal/Hoheneiche am Übergang zur 

VKE 40.1 befindet. Das Bauende liegt wiederum nördlich der Stadt Sontra und östlich des 

Gutes Wellingerode, im Bereich der AS Sontra Nord.  

Wesentliche Bestandteile der VKE 40.2 sind: 

• die Netratalbrücke zur Überquerung der B 7, der Netra und deren Talraum, 

• die Anschlussstelle Sontra-Wichmannshausen an die B 7 im Netratal zwischen dem 

Ortsteil Wehretal/Hoheneiche und dem Stadtteil Sontra/Wichmannshausen, 

• der Tunnel Boyneburg mit zwei getrennten Röhren zur Umfahrung des Stadtteiles 

Sontra/Wichmannshausen, 
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• die Ulfetalbrücke zur Überquerung der B 400, der Ulfe und deren Talraum, 

• die Anschlussstelle Sontra Nord an die B 27 zwischen dem Stadtteil 

Sontra/Wichmannshausen und der Stadt Sontra. 

Die für die A 44 prognostizierte Verkehrsbelastung erfordert den Neubau einer zweibahni-

gen, durch Mittelstreifen getrennten Bundesfernstraße. Dies steht mit der Entscheidung des 

Gesetzgebers im Einklang, die A 44 als Verbindung zwischen Kassel und Eisenach als eine 

vierstreifige Bundesautobahn zu bauen.  

Das Vorhaben ist als Abschnitt der A 44 nach den Richtlinien für integrierte Netzgestaltung, 

Ausgabe 2008, (RIN 2008), der Straßenkategorie AS I „Autobahn mit großräumiger Verbin-

dungsfunktion der Kategorie I“ zuzuordnen, da es der Verbindung zwischen den Oberzentren 

Kassel und Erfurt (vgl. RIN 2008, Bild 4 und Tabelle 4) bzw. auch den Metropolregionen Mit-

teldeutschland (Erfurt, Magdeburg, Leipzig, Dresden, Chemnitz und Halle) sowie Rhein-Ruhr 

(Dortmund, Bochum Wuppertal, Köln usw.) dient. Zudem übernimmt das Vorhaben aber 

auch eine wichtige überregionale Verbindungsfunktion der Kategorie II, indem es die Mittel-

zentren Eschwege und Sontra untereinander und mit dem Oberzentrum Kassel im Westen 

und Erfurt im Osten verbindet. Generell wird durch das Vorhaben eine Verbesserung der 

Erreichbarkeit zentraler Orte von den einzelnen Wohnstandorten in der Fläche erreicht.  

Durch die Festlegung der Verbindungsfunktionsstufe (nach RIN 2008) sind die maßgeben-

den Entwurfs-, Qualitäts- und Betriebsmerkmale für die Planung der Straßenbaumaßnahme 

bestimmt. Hierzu gehört auch der planfreie Ausbau der Knotenpunkte. 

Für den Teilabschnitt VKE 40.2 wurde unter Berücksichtigung der besonderen landschaftli-

chen und ökologischen Rahmenbedingungen eine Entwurfsgeschwindigkeit von Ve = 

80 km/h zu Grunde gelegt, obwohl nach der RAA bei Fernautobahnen (EKA1A) als Ge-

schwindigkeit bei Nässe von 130 km/h und für Überregionalautobahnen (EK1B) von 

120 km/h ausgegangen wird (Kap. 3.4 der RAA). Dieser Abweichung hat das Bundesministe-

rium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung mit Schreiben vom 29.09.2009 zugestimmt. 

Ausgehend von dieser Entwurfsgeschwindigkeit ergibt sich für die fahrdynamische Bemes-

sung sicherheitsrelevanter Entwurfselemente eine notwendige V85- Geschwindigkeit von 

100 km/h. Nach den RAS-L, Kap. 3.2, wird bei zweibahnigen Straßen und einer Entwurfsge-

schwindigkeit Ve < 100 km/h die V85 = Ve + 20 km/h ermittelt. Auf dieser Grundlage werden 

die Streckencharakteristik und damit das Fahrverhalten der Kraftfahrer aufeinander abge-

stimmt.  
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Es ist geplant, unter Anwendung und Berücksichtigung der Richtlinie für die Ausstattung und 

den Betrieb von Straßentunneln (RABT 2006) die betriebstechnischen Ausstattungen vom 

Tunnel Boyneburg auszuwählen. Dazu wird die Tunnelanlage mit einer erweiterten Ausstat-

tung (vgl. RABT 2006, Kapitel 5.3 ff.) ausgerüstet. Das bedeutet, dass die Mindestausstat-

tung um Dauerlichtzeichen und Wechselwegweiser (Schilderbrücken) und weitere Wechsel-

verkehrszeichen ergänzt wird. Zur Mindestausstattung gehören z.B. Überholverbote, Höhen-

angaben, der Zeichenvorrat zum Tunnel selbst (Z 327 StVO) und der an die örtliche Situation 

angepasste Geschwindigkeitstrichter. Mit Hilfe des Geschwindigkeitstrichters wird in einem 

Abstand zum Tunnelportal von max. 1000 m (vgl. RABT 2006, Bild 15) die Geschwindigkeit 

von 100 km/h auf eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h für den Tunnel herunter 

geregelt. Ein Vorteil der dynamischen Verkehrssteuerung, im Zusammenspiel mit den Wech-

selverkehrszeichen auf den Schilderbrücken, ist auch ein sofortiges Reagieren auf mögliche 

Gefahrensituationen durch weitere Geschwindigkeitsreduktionen bis zur Fahrstreifensper-

rung. 

2.2 Querschnitt 

Für das Vorhaben ist wegen der besonderen landschaftlichen und ökologischen Bedingun-

gen ein Sonderquerschnitt gewählt worden. 

Für Bundesfernstraßen in der Kategorie A I bzw. AS I ist bei den für die A 44 prognostizier-

ten Verkehrsstärken in der Regel der RQ 29,5 (Bild 5, RAS-Q 96) oder der RQ 31 (Bild 3, 

RAA 2008) vorzusehen. Als Querschnitt für die Trassierung ist hier u.a. aus ökologischen 

Gesichtspunkten und zur Schonung des Landschaftsraumes der Sonderquerschnitt SQ 27 

angewandt worden. Der in der Stellungnahme des BUND verwendete Regelquerschnitt 

RQ 26 war schon entsprechend dem Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau Nr. 40/1998 

aus Gründen der Sicherheit bei Straßen der Verbindungsfunktion A I bzw. AS I nicht an-

wendbar (vgl. ARS Nr. 40/1998 des BMV) und ist zudem mit Einführung der RAA am 

23.06.2009 ungültig geworden.  

2.3 Standstreifen und Böschungen 

Vor dem Hintergrund der Standstreifenbreite von 2,50 m beim Sonderquerschnitt SQ 27 

konnten die Bankette in den Einschnittsbereichen von 1,50 m auf die Mindestbreite von 

1,00 m reduziert werden (2.4.4 RAS-Q 96; 4.2.3.7, RAA 2008). Im Bereich der WSZ III wer-

den aufgrund der Schutzplanken und der Entwässerungseinrichtungen die Bankette mit einer 

Breite von jeweils 1,50 m ausgeführt.  
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Aufgrund der vorhandenen Baugrundverhältnisse konnte sowohl für Dammbauwerke als 

auch für Einschnitte in der Regel eine Böschungsneigung von 1:1,5 vorgesehen werden. 

Lediglich im Bereich von Hoheneiche ist aufgrund der dort gegebenen Anforderungen an den 

Untergrund eine flachere Böschungsneigung geplant (RAS-Q 96, Kap. 2.5; RAA 2008 

Kap. 4.2.4).  

2.4 Tunnel Boyneburg 

Zur Unterfahrung der Ausläufer des Mittel-, Heiden- und Eckberges sowie des Berges 

Boyneburg ist ein Tunnelbauwerk mit zwei getrennt aufzufahrenden Röhren erforderlich. Von 

der Vorhabensträgerin wurde dazu die in der Richtlinie zur Ausstattung und zum Betrieb von 

Straßentunneln, Ausgabe 2006, (RABT 2006), enthaltenen Grundsätze, Hinweise und Krite-

rien bei der Planung der Ausstattung sowie deren Betrieb berücksichtigt.  

Das Tunnelbauwerk hat eine Länge von ca. 1.700 m und wird ohne Standstreifen ausgebil-

det. Dies bedeutet, dass im Bereich der Tunnelbauwerke ein Regelquerschnitt RQ 26t (ab 

geminderte Regellösung ohne Seitenstreifen) entsprechend Bild 1 der Richtlinien zur Aus-

stattung und zum Betrieb von Straßentunneln, Ausgabe 2006, (RABT 2006), gewählt worden 

ist, der eine nutzbare Breite von 7,50 m pro Röhre vorsieht. Aufgrund der Anschlussstellensi-

tuation AS Sontra-Wichmannshausen wird der nördliche Tunnelbereich der Ost- und West-

röhre in einem Abschnitt um jeweils einen Fahrstreifen für den Verzögerungs- bzw. Be-

schleunigungsstreifen aufgeweitet. 

2.5 Anschlussstellen 

Die A 44 wird gemäß § 1 Abs. 3 FStrG frei von höhengleichen Kreuzungen und für Zu- und 

Abfahrten mit besonderen Anschlussstellen ausgestattet. Die Lage, die Ausgestaltung und 

die Dimensionierung der Anschlussstellen sollen dabei eine weitgehende Entlastung des 

nachgeordneten Straßennetzes zum Ziel haben. Die vorgelegte Planung der Anschlussstel-

len ist aufgrund eines mehrstufigen und iterativen Prozesses entwickelt worden. Dabei wur-

den die Zwangspunkte im Grundriss und im Aufriss, die verkehrssicherheitsrelevanten und  

auch die Zielgrößen, die sich aus naturschutzfachlicher Sicht ergeben, beachtet.  

2.5.1 Anschlussstelle Sontra-Wichmannshausen 

Die Anschlussstelle Sontra-Wichmannshausen befindet sich ungefähr bei Bau-Km 48+600 

nördlich vom Sontraer Stadtteil Wichmannshausen. Über diese Anschlussstelle werden die 

Verkehre, die über die B 7 aus oder in Richtung Osten und die Verkehre über die B 27 aus 

oder in Richtung Norden und Süden entstehen, abgewickelt.  
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Westlich der A 44 werden die B 7, B 27 und die westliche Rampe der Anschlussstelle mit 

Hilfe eines Kreisverkehrsplatzes miteinander verknüpft, wobei alle vier Anschlussäste sym-

metrisch an den Kreisverkehr herangeführt werden und die gestreckte Linienführung der 

B 27 an dieser Stelle unterbrochen wird.  

Desweiteren besitzt der Kreisverkehrsplatz folgende Vorteile (vgl. Weise, Durth u.a., Stra-

ßenbau, Planung und Entwurf, 2005): 

• Erhöhung der Leistungsfähigkeit, 

• Erhöhung der Verkehrssicherheit, 

• niedrigere, gleichmäßigere Geschwindigkeiten, 

• Verringerung der Gesamtwartezeiten, 

• Verringerung des Flächenbedarfes, 

• einfache Wendemöglichkeit, 

• einfache Vorfahrtsregelung.  

Die östliche Rampe kann aufgrund der Verkehrsstärken plangleich an die bestehende B 7 

angebunden werden. Im Bereich der B 7 wird dazu eine Linksabbiegerspur vorgesehen. Da 

dies eine Verbreiterung des vorhandenen Querschnittes der B 7 zur Folge hat, wird in das in 

diesem Bereich parallel zur B 7 verlaufende Gewässer Netra eingegriffen. Da auch die End-

feldlängen des Brückenbauwerkes Netratal, d.h. die Lage der Stützen, Auswirkungen auf 

den Gewässerbereich haben und diese technischen Parameter aber nicht so variabel sind, 

wird eine Verlegung der Netra notwendig. Der Beschleunigungsstreifen wie auch der Verzö-

gerungsstreifen liegen jeweils auf dem Überbau der Netratalbrücke und im Anfangsbereich 

der beiden Tunnelröhren.  

Auf der Fläche zwischen der östlichen Rampe und der Trasse der BAB A 44 ist auf einer 

Fläche von ca. 2.500 m2 ein Stützpunkt für den Winterdienst vorgesehen.  

Die Verkehrsprognose für 2025 ergab die nachfolgenden Verkehrsmengen (DTV) an der 

Anschlussstelle:  
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Die Vollanschlussstelle Sontra/Wichmannshausen ist sowohl aus verkehrlicher als auch aus 

straßennetzgestalterischer Sicht notwendig. Sie dient der Verknüpfung mit der B 7 und der 

B 27 und somit der Auf- und Abfahrt zur A 44 in bzw. aus Richtung Kassel und 

Herleshausen. Ihre Lage und ihre planerische Ausbildung sind in Bezug zu den Verkehrs-

knotenströmen nachvollziehbar.  

Mit dieser Anschlussstelle können die mit der A 44 im Raum Sontra und Ringgaukorridor 

angestrebte Verknüpfung mit dem nachgeordneten Verkehrsnetz und die regionalplaneri-

schen Ziele umgesetzt werden, d.h. es wird eine generelle Verbesserung der Verkehrsan-

bindungen für die Region bzw. dem ländlichen Raum erreicht (vgl. auch Landesplanerische 

Beurteilung vom 20.01.1998, Maßgabe a). Ohne eine solche Anbindung würden Lücken im 

Verknüpfungsbereich des untergeordneten Netzes mit der A 44 verbleiben und damit 

Umwegfahrten entstehen.  
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2.5.2 Anschlussstelle Sontra Nord 

Die Anschlussstelle Sontra Nord liegt nördlich der Stadt Sontra an der B 27. Hier werden die 

in diesem Bereich parallel verlaufenden A 44 und B 27 so miteinander verknüpft, dass die 

AS Sontra Nord mit der AS Eschwege in der Verkehrseinheit 40.1 in Kombination zu be-

trachten ist. Um eine möglichst große Bündelung und Verlagerung der Nord-Süd-Verkehre 

von der B 27 auf die A 44 zu erreichen, wird die B 27 im Bereich der Anschlussstelle unter-

brochen und direkt mit der A 44 verknüpft. Über die AS Eschwege werden die Nord-Süd-

Verkehre der B 27 auf die parallel verlaufende A 44 geführt. An der AS Sontra Nord können 

diese Verkehre die A 44 wieder in Richtung Süden auf die B 27 verlassen. Die in Süd-Nord 

Richtung fließenden Verkehre fahren über die AS Sontra Nord von der B 27 auf die A 44, 

benutzen die A 44 in nördliche Richtung und verlassen über die AS Eschwege die A 44, um 

über die B 27 wiederum in nördliche Richtung weiterzufahren. Aufgrund der ebengenannten 

Ausbildung der Verkehrsbeziehungen wird diese Anschlussstelle auch als eine Halban-

schlussstelle bezeichnet. Im Bereich der AS Sontra Nord wird aber auch die B 27 mit Hilfe 

eines plangleichen Knotenpunktes untergeordnet angebunden, so dass ein geringer Anteil 

der Verkehre auch diese Verkehrsbeziehung nutzen kann. Mit dieser Knotenpunktsform und 

der Kombination mit der AS Eschwege (VKE 40.1) können die Ortslagen von 

Wichmannshausen, Hoheneiche und Oetmannshausen vom Durchgangsverkehr bzw. vom 

Schleichverkehr massiv entlastet werden (vgl. auch Landesplanerische Beurteilung vom 

20.01.1998, Maßgabe a).  

Im Zuge der AS Sontra Nord ist ein zusätzliches Brückenbauwerk innerhalb der westlichen 

Rampe über die Fahrbahn der B 27 vorgesehen. Aus Gründen der Sicherheit und der Leich-

tigkeit des Verkehrs ist es dabei notwendig, die Einmündung zum Gut Wellingerode, westlich 

der geplanten Anschlussstelle, zu verlegen. Da im ursprünglichen Einmündungsbereich die 

Rampen der neuen Anschlussstelle verlaufen, wird der Knotenpunkt in den nördlichen An-

schlussstellenbereich verlegt. 

Zusätzlich wird auch eine Betriebsauffahrt auf die A 44 in Richtung Herleshausen vorgese-

hen. Damit wird auch den Forderungen der Einsatzdienste (Feuerwehr, Rettungsdienst) ent-

sprochen. Diese Betriebsauffahrt stellt ein Bestandteil des Gesamtsicherheitskonzepts für 

die A 44 dar. 

Für die Halbanschlussstelle Sontra Nord hat die Vorhabenträgerin nachvollziehbar die unter-

schiedlichen Zwangspunkte und verfolgten Planungsziele in einem mehrstufigen und iterati-

ven Prozess zu einer verkehrssicheren Knotenpunktsform abgewogen. Dabei wurden die 
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Zwangspunkte im Grundriss und im Aufriss, die verkehrssicherheitsrelevanten und auch die 

Zielgrößen, die sich aus naturschutzfachlicher Sicht ergeben, beachtet. 

Die einzelnen Verkehrsströme der AS Sontra Nord für das Prognosejahr 2025 sind in der 

nachfolgenden Grafik dargestellt. Man sieht hierbei deutlich, wie die Hauptverkehrsströme 

auf der B 27 in Süd-Nord-Richtung direkt auf die A 44 geleitet werden und auf der abgestuf-

ten B 27, nördlich der Anschlussstelle, nur noch ein geringer Anteil von ca. 10 % verbleibt. 

 

So sind die Lage und die planerische Ausbildung der Anschlussstelle in Bezug zu den Ver-

kehrsknotenströmen für die Planfeststellungsbehörde nachvollziehbar. 
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3 Planungsalternativen 

Das planfestgestellte Vorhaben ist nach eingehender Ermittlung und Abwägung aller vom 

Vorhaben berührten öffentlichen und privaten Belange durch die Planfeststellungsbehörde 

die geeignetste Lösung, um die Planungsziele zu erreichen. Die Planfeststellungsbehörde 

hat geprüft, ob die Planungsziele, welche mit der VKE 40.2 als Abschnitt der A 44 verfolgt 

werden, in anderer Weise hätten erreicht werden können. Nach eingehender Ermittlung, Be-

wertung und Abwägung aller ernsthaft in Betracht kommenden Alternativen steht fest, dass 

keiner der im Laufe des Planfeststellungsverfahrens unterbreiteten Alternativvorschläge und 

keine der sonstigen denkbaren Vorhabenvarianten geeignet ist, die mit dem Vorhaben ver-

folgten Ziele besser und in einer Weise zu verwirklichen, dass die mit dem planfestgestellten 

Vorhaben verbundenen Eingriffe und Belastungen hätten wesentlich vermindert werden kön-

nen. Sämtliche der im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens sowie vorgelagerter Pla-

nungsstufen und Verfahren untersuchten Planungsvarianten bleiben hinter der planfestge-

stellten Vorzugsvariante zurück. 

Soweit sich aus § 34 Abs. 3 BNatSchG und § 45 Abs. 7 BNatSchG zusätzliche Anforderun-

gen im Hinblick auf den europäischen Habitat- und Artenschutz ergeben, wird auf die Aus-

führungen unter C III 4.4.2 und C III 5 verwiesen. Dort ist dargelegt, dass auch unter diesem 

Rechtsregime keine zumutbare Alternative zum planfestgestellten Vorhaben besteht. 

3.1 Bisherige Variantenbewertungen und Folgerungen für das Planfeststellungsver-

fahren 

Der dem Abschnitt der VKE 40.2 vorausgehende Abschnitt der VKE 40.1 ist mit Planfeststel-

lungsbeschluss vom 28.10.2011 zugelassen worden und bildet hinsichtlich des Beginns des 

Abschnitts VKE 40.2 einen Zwangspunkt für die Alternativenprüfung. 

Die bereits genehmigte Planung des Abschnittes des VKE 40.1 steht den Alternativen der 

Diagonale, des Winterkastens, des Ringgau-Korridors und des Netra-Korridors, die im Ab-

schnitt der VKE 40.1 beginnen, entgegen, da sie eine andere Linienführung ausschließt. 

Diese Alternativen wurden bereits im Planfeststellungsbeschluss vom 28.10.2011, mit dem 

der Abschnitt VKE 40.1 zugelassen worden ist, eingehend geprüft und als ungeeignet oder 

nicht zumutbar abgelehnt. Auf die Ausführungen des Planfeststellungsbeschlusses vom 

28.10.2011 unter C III 3 und C III 4.5.2 ist insoweit zu verweisen.  

Auch das mit der landesplanerischen Beurteilung des Regierungspräsidiums Kassel vom 

20.01.1998 abgeschlossene Raumordnungsverfahren und die Linienbestimmung vom 

15.12.2008 hatten zum Ergebnis, dass die planfestgestellte Trassenführung im Bereich der 
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VKE 40.2 im „Sontra-Korridor“ am besten geeignet ist, die mit dem bedarfsgerechten Neu-

bau der A 44 verfolgten Ziele und dadurch ausgelösten Konflikte zu lösen. Dies ist zutref-

fend. 

Der „Netra-Korridor“ wurde aufgrund der zahlreichen Konfliktschwerpunkte bereits in der 

UVS-Stufe I (vgl. KOCKS Consult GmbH, Verkehrswirtschaftlichkeitsuntersuchung mit inte-

grierter Umweltverträglichkeitsstudie, Umweltverträglichkeitsstudie Stufe I, Juli 1993) ausge-

schlossen. Die Varianten im „Ringgau-Korridor“ und „Diagonal-Korridor“ wurden vor allem 

aufgrund ihrer starken Beeinträchtigung naturschutzfachlich bedeutsamer Bereiche und der 

geringen Entlastungseffekte für das nachgeordnete Netz im weiteren Verfahren abgelehnt 

(vgl. KOCKS Consult GmbH, Erläuterungsbericht zur Umweltverträglichkeitsstudie II, Varian-

tenvergleich, September 1996). Im „Ringgau-Korridor“ kam noch die Gefährdung der Was-

sergewinnung hinzu. Dieses Ergebnis ist für die Planfeststellungsbehörde nach Prüfung der 

entsprechenden Unterlagen nachvollziehbar. Allerdings war der europäische Habitat- und 

Artenschutz und damit einhergehend eine spezielle Prüfung der Auswirkungen auf FFH- und 

Vogelschutzgebiete nicht Gegenstand der Alternativenprüfung. Dies wurde im Planfeststel-

lungsverfahren, wie unter Gliederungspunkt C III 4.4.2 dargestellt, nachgeholt.  

3.2 Prüfung der Varianten im Planfeststellungsverfa hren 

Die im Planfeststellungsverfahren durchgeführte Variantenprüfung kommt zu dem Ergebnis, 

dass das planfestgestellte Vorhaben die beste Lösung zur Erreichung der Planungsziele 

darstellt. Dieses Ergebnis ist nachvollziehbar. 

Die Planungskorridore des Ringgau-Korridors, Netra-Korridors und der Diagonale wurden 

schon in früheren Verfahrensstufen als alternative Planungskorridore ausgeschieden, so 

dass es einer weiteren fachplanerischen Betrachtung auf Ebene der Planfeststellung nicht 

bedurfte. Zudem sind die Planungskorridore im Rahmen des Planfeststellungsbeschlusses 

zur VKE 40.1 vom 28.10.2011 (Kapitel C III 3 und 4.5.2) als nachrangig verworfen worden. 

Andere bzw. neue Erkenntnisse haben sich im Planfeststellungsverfahren zur VKE 40.2 nicht 

ergeben. 

Die Prüfung der Varianten des Sontra-Korridors kommt zu dem Ergebnis, dass die planfest-

gestellte Trassenführung vorzugswürdig ist. 

Die in den Planfeststellungsunterlagen, Erläuterungsbericht (S. 45 ff.) und der Unterlage 

nach § 6 UVPG (S. 17 ff.) geprüften Varianten IV 4/V 7.1, IV 4/V 10.1, IV 4/V 13, IV 4/V 14 

und IV 4/V 14.1 innerhalb des Sontra-Korridors verlaufen im Bereich der VKE 40.1 noch 

identisch. Erst im Bereich der VKE 40.2 nördlich der Ortslage Wichsmannshausen unter-
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scheiden sich die Varianten IV 4/V 7.1 und IV 4/V 10.1 von den Vorschlagsvarianten 

IV 4/V 14 und IV 4/V 14.1 und der Variante IV 4/V 13 durch eine unterschiedliche Linienfüh-

rung westlich bzw. östlich des Ortsteiles Wichmannshausen bzw. der Sontra.  

Die Varianten IV 4/V 7.1 und IV 4/V 10.1 wechseln bei Bau-km 48+000,000 die Seite der 

Sontra mit einem Brückenbauwerk über die B 7/B 27, die Eisenbahnstrecke Göttingen-Bebra 

und die Sontra (ca. 480 m). Im Anschluss wird der Huberich mit einem langen Tunnelbau-

werk (1650 m) unterfahren. Nördlich des Ulfenhofes wechselt die Trassenführung dann wie-

der die Seite der Sontra mit einem Brückenbauwerk über die Sontra, die Eisenbahnstrecke 

und die B 27 (ca. 710 m). Aufgrund dieser Trassenführung kommt es zu einer doppelten 

Querung des Auenbereichs der Sontra. Demgegenüber bleiben die Vorschlagsvarianten 

IV 4/V 14 und IV 4/V 14.1 sowie die Variante IV 4/V 13 auf der östlichen Seite der Sontra. 

Sie queren die Netra mit einem Brückenbauwerk (ca. 260 m) und unterfahren östlich von 

Wichmannshausen den Mittel-Berg und Heiden-Berg mit einem Tunnelbauwerk (ca. 

1700 m), welches bei der Variante IV 4/V 13 um ca. 600 m kürzer ist. Dafür ist aber ein Brü-

ckenbauwerk zur Querung der Datterpfeife und K 25 (ca. 100 m) erforderlich. Danach queren 

die Vorschlagslinien und die Variante IV 4/V 13 das Ulfetal mit einem Brückenbauwerk (ca. 

200 m). Im Bereich des Endes des Planungsabschnitts der VKE 40.2 laufen die Trassen 

entlang des Pfaffenberges in unterschiedlicher Entfernung zur B 27. Hier wurde zur Optimie-

rung der Trassenführung die Vorschlagsvariante V 14.2 entwickelt, die im geringsten Ab-

stand parallel entlang der B 27 verläuft. 
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Ausschnitt aus der Übersichtskarte zum Erläuterungsbericht 

Die Varianten IV 4/V 7.1, IV 4/V 10.1, IV 4/V 13, IV 4/V 14 und IV 4/V 14.1 wurden schon im 

Raumordnungsverfahren geprüft, mit dem Ergebnis, dass die Variante IV 4/V 13 aus umwelt-

fachlichen Gründen (insbesondere Lärmschutz) schon im Rahmen der Vorprüfung ausge-

schieden wurde und die Varianten IV 4/V 7.1 und IV 4/V 10.1 auf der westlichen Seite der 

Sontra aufgrund der starken Eingriffe in bedeutsame Talbereiche der Sontra sowie 

verkehrlicher Nachteile sich als nicht vorzugswürdig erwiesen haben.  

Auch im Planfeststellungsverfahren hat sich die Trassenführung der Varianten IV 4/V 14 und 

IV 4/V 14.1 auf der östlichen Seite der Sontra als Vorzugslinie herausgestellt.  
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Die Planfeststellungsbehörde hat unter Berücksichtigung der Unterlage nach § 6 UVPG (S. 

20 ff.) folgende schutzgutbezogene Reihung vorgenommen: 

Kriterium /Schutzgut  IV 4 / V 14.1 IV 4 / V 14 IV 4 / V 10.1 IV 4 / V 7.1 

1. Verkehr 1 1 3 3 

2. Wirtschaftlichkeit 4 1 3 2 

3. Raumordnung 1 2 2 4 

4. Umweltverträglichkeit, Teilabschnitt 

Bischhausen – Tunnelportal östlich Sontra 

1 3 2 4 

4.1 Mensch und menschliche Gesundheit 

4.1.1 Wohnen 

4.1.2 Landschaftsgebundene Erholung 

4.1.3 Kultur und Sachgüter 

3 

3 

3 

1 

4 

4 

4 

1 

1 

1 

1 

3 

2 

2 

2 

3 

4.2 Landschaftsbild 3 4 1 2 

4.3 Tiere und Pflanzen  1 2 3 4 

4.4 Klima und Luft (in VKE 40.2) 1 3 3 3 

4.5 Boden 3 4 1 2 

4.6 Wasser 

4.6.1 Grundwasser 

4.6.2 Oberflächengewässer 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

 

Nach Auswertung des schutzgutübergreifenden Vergleiches ist die Entscheidung des Vorha-

benträgers für die Varianten IV 4/V 14.1 und IV 4/V 14 im Bereich der VKE 40.2 nachvoll-

ziehbar. Wesentlich für die Entscheidung waren die Vorteile in Bezug auf Verkehr, Raum-

ordnung und die Umweltschutzgüter Tiere/Pflanzen und Wasser gegenüber den anderen 

Varianten (vgl. allgemeinverständliche, nichttechnische Zusammenfassung nach § 6 UVPG, 

S. 53 ff.).  
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Allerdings sind beide Varianten aus Sicht der Vorhabenträgerin u. a. vor dem Hintergrund 

der weiteren Trassenführung in der VKE 50 nicht optimal gewesen. Allein die Herstellungs-

kosten der Variante IV 4/V 14.1 war gegenüber der Variante IV 4/V 14 um 40 Mio. € höher, 

so dass die Wirtschaftlichkeit in Frage stand. Demgegenüber hatte die Variante IV 4/V 14 

umweltfachliche Nachteile. Aus diesem Grund hat es eine Optimierung der Vorschlagsvari-

ante im Bereich des Pfaffenberges gegeben und es wurde die Variante V 14.2 entwickelt.  

Die Optimierung führte im Bereich der VKE 40.2 zu einer Verschiebung im Bereich Pfaffen-

berg in Richtung B 7, um den Eingriff in den naturschutzfachlich hochwertigen Waldbereich 

(Fledermäuse, Vögel) zu reduzieren. Im weiteren Verlauf der Trassenführung (VKE 50) wer-

den aufgrund der deutlich kürzeren Tunnelführung entscheidende Vorteile bei den Kosten 

gegenüber der Variante IV 4/V 14.1 erwartet und im Hinblick auf die Variante IV 4/V 14 eine 

Zerschneidung des Kleingartengebietes Sontra verhindert. Insoweit ist es für die Plan-

feststellungsbehörde nachvollziehbar, dass im Bereich des Endes der VKE 40.2 eine Opti-

mierung der Planfeststellungstrasse stattgefunden hat. 

Schließlich bestehen keine unüberwindbaren Planungshindernisse für die Folgeabschnitte 

der VKE 50 und 60.  

Soweit Trassenalternativen vorgetragen worden sind, die eine Fortführung der Planung in 

der VKE 50 und 60 ausschließen, stellen diese kein unüberwindbares Planungshindernis 

dar. So steht die mit Planfeststellungsbeschluss vom 28.10.2011 (VKE 40.1) und in diesem 

Planfeststellungsbeschluss (VKE 40.2) genehmigte Planung abweichenden Trassenführun-

gen im Ringgau-Korridor oder Netra-Korridor entgegen.  
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4 Zulässigkeit des Vorhabens nach § 34 BNatSchG  

Das planfestgestellte Vorhaben ist nach § 34 des Gesetzes über Naturschutz und Land-

schaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) in der Fassung vom 29.07.2009 

(BGBl. I, S. 2542), zuletzt geändert durch Gesetz vom 06. Oktober 2011 (BGBl. I, S. 1986) 

zulässig.  

Die Prüfung der FFH-Verträglichkeit nach § 34 Abs. 2 BNatSchG für das FFH-Gebiet „Werra- 

und Wehretal“ (DE 4825-302) kommt zu dem Ergebnis, dass eine erhebliche Beeinträchti-

gung der Lebensraumtypen „Waldmeister-Buchenwald“ (LRT 9130) und „Orchideen-

Buchenwald“ (LRT 9150) nicht ausgeschlossen werden kann. Das Vorhaben konnte aber 

nach § 34 Abs. 3 BNatSchG zugelassen werden, da es aus zwingenden Gründen des über-

wiegenden öffentlichen Interesses notwendig ist und zumutbare Alternativen, den mit dem 

Projekt verfolgten Zweck an anderer Stelle ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen zu 

erreichen, nicht gegeben sind. 

Die zur Sicherung des Zusammenhanges des europäischen ökologischen Netzes Natu-

ra 2000 notwendigen Maßnahmen (Kohärenzsicherungsmaßnahmen) werden gemäß § 34 

Abs. 5 S. 1 BNatSchG planfestgestellt. 

4.1 Prüfungsmaßstab 

Die Planfeststellungsbehörde hat zunächst die Prüfung der Verträglichkeit des planfestge-

stellten Vorhabens gemäß § 34 Abs. 2 BNatSchG vorgenommen. Dazu ist untersucht wor-

den, ob das Vorhaben ein Natura 2000-Gebiet in seinen Erhaltungszielen und in seinen für 

den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen erheblich beeinträchtigen kann. 

Die Erhaltungsziele sind entsprechend der Legaldefinition in § 7 Abs. 1 Nr. 9 BNatSchG die 

in der Natura 2000-Verordnung des Landes Hessen (GVBl. I 2008, S. 30 ff.) für das jeweilige 

Natura 2000-Gebiet aufgeführten Ziele, die den Erhalt und die Wiederherstellung eines güns-

tigen Erhaltungszustands der Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-RL und Arten nach 

Anhang II der FFH-RL sicherstellen sollen. Zu den Natura 2000-Gebieten gehören entspre-

chend der Legaldefinition in § 7 Abs. 1 Nr. 8 BNatSchG die Gebiete von gemeinschaftlicher 

Bedeutung, also u. a. die FFH-Gebiete. Die Erhaltungsziele für das FFH-Gebiet „Werra- und 

Wehretal“ (DE 4825-302) sind in der Anlage 3a der Natura 2000-Verordnung des Landes 

Hessen S. 93 ff. aufgeführt.  

Schutzzweck sind die Erhaltung und die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszu-

stands der in der Natura 2000-Verordnung des Landes Hessen festgelegten Lebensraumty-

pen nach Anhang I der FFH-RL und Arten nach Anhang II der FFH-RL sowie die hierfür in 
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der Anlage 3a der Natura 2000-Verordnung aufgeführten konkreten Erhaltungsziele. Darüber 

hinaus setzt der günstige Erhaltungszustand eines natürlichen Lebensraums nach Art. 1 

Buchst. e FFH-RL voraus, dass sich die darin vorkommenden charakteristischen Arten in 

einem günstigen Erhaltungszustand befinden. Aus diesem Grund sind auch die vorhabenbe-

dingten Auswirkungen auf die charakteristischen Arten der geschützten Lebensraumtypen 

als für den Schutzzweck maßgebliche Bestandteile geprüft worden. 

Ferner beschränkt sich der Schutz auf das FFH-Gebiet in seinen durch § 2 i. V. m. der Anla-

ge 1a der Natura 2000-Verordnung des Landes Hessen festgelegten Grenzen. Die Unter-

schutzstellung knüpft, wie sich aus Art. 1 Buchst. j und l FFH-RL ergibt, an die durch Verord-

nung bestimmte, klar abgrenzte Fläche des Gebietes an. Zudem befinden sich maßgebliche 

Gebietsbestandteile nur innerhalb der Grenzen des untersuchten FFH-Gebietes. Aus diesem 

Grund waren entgegen der Stellungnahmen des BUND nicht die Auswirkungen des Vorha-

bens auf gebietsexterne Flächen zu prüfen. Gebietsexterne Flächen, die von unter den Ge-

bietsschutz fallenden Vorkommen von Arten des Anhangs II der FFH-RL zur Nahrungssuche 

oder als Teillebensraum genutzt werden, unterliegen nicht dem besonderen Gebietsschutz. 

Wenn allerdings die dem Gebietsschutz unterliegenden Vorkommen der Arten auf die betref-

fenden gebietsexternen Flächen zwingend angewiesen sind, um in einem günstigen Erhal-

tungszustand zu verbleiben, wäre das FFH-Gebiet um diese Flächen zu erweitern und daher 

diese Flächen in die FFH-Verträglichkeitsprüfung einzubeziehen (vgl. BVerwG, Urteil vom 

14.04.2010 – 9 A 5.08 – UA Rn. 32). Anhaltspunkte für eine fehlerhafte Abgrenzung der ge-

prüften FFH-Gebiete liegen aber entsprechend der Stellungnahme der obersten Natur-

schutzbehörde zu den Stellungnahmen des BUND nicht vor (Stellungnahme des Hessischen 

Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 23.3.2011, 

S. 3 mit in der Anlage beiliegenden Stellungnahmen des Regierungspräsidiums Kassel vom 

30.11.2010). 

Vor dem Hintergrund des Schutzzweckes, der Erhaltung und Wiederherstellung eines güns-

tigen Erhaltungszustands der in der Natura 2000-Verordnung des Landes Hessen festgeleg-

ten Arten nach Anhang II der FFH-RL kann es notwendig sein, auch großräumige Funktions- 

und Austauschbeziehungen zwischen verschiedenen Gebietsteilen und Gebieten zu schüt-

zen. Dies betrifft Arten mit großen Aktionsradien, wenn ohne den Schutz ihrer großräumigen 

Funktions- und Austauschbeziehungen der günstige Erhaltungszustand dieser unter den 

besonderen Gebietsschutz fallenden Arten gefährdet wäre. Insoweit sind z. B. die Flugwege 

des Großen Mausohrs zwischen den als FFH-Gebiet ausgewiesenen Wochenstubenkolo-

nien in dem Ort Hoheneiche und den im FFH-Gebiet befindlichen Jagdhabitaten als unge-

schriebene Erhaltungsziele geprüft worden. 
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4.2 Beurteilungskriterien für die Erheblichkeit der  Auswirkungen des Vorhabens 

Die folgenden Bewertungskriterien wurden von der Planfeststellungsbehörde für die Beurtei-

lung der Erheblichkeit zugrunde gelegt. 

4.2.1 Bewertung der Auswirkungen auf Lebensraumtype n 

Für die Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens auf die Lebensraumtypen wurden die 

Wirkfaktoren unmittelbare Flächeninanspruchnahme, Stickstoffeintrag, Waldrandanschnitt 

und Auswirkungen auf die charakteristischen Arten betrachtet. 

4.2.1.1 Bewertung von unmittelbaren Flächenverluste n 

Für die Bewertung der Erheblichkeit des unmittelbaren Flächenverlustes ist der günstige 

Erhaltungszustand der geschützten Lebensräume im Sinne der Legaldefinition des Art. 1 

Buchst. e FFH-RL das maßgebliche Beurteilungskriterium; ein günstiger Erhaltungszustand 

muss trotz Durchführung des Vorhabens stabil bleiben (BVerwG, Urteil vom 17.01.2007 – 

9 A 20.05 – BVerwGE 128, 1, Rn. 43). Für die Beurteilung, ob ein Flächenverlust noch Baga-

tellcharakter hat oder als erheblich zu bewerten ist, hat die Planfeststellungsbehörde den 

Endbericht von Lambrecht, H. & Trautner, J., „Fachinformationssystem und Fachkonventio-

nen zur Bestimmung der Erheblichkeit im Rahmen der FFH-VP“ vom Juni 2007 zugrunde 

gelegt. Dem darin unterbreiteten Fachkonventionsvorschlag liegt nach der Seite 33 die An-

nahme zugrunde, dass LRT-Flächenverluste in der Regel eine erhebliche Beeinträchtigung 

darstellen. Ausnahmen von der Grundannahme knüpft der Konventionsvorschlag an fünf 

Voraussetzungen, die kumulativ zu erfüllen sind. Dabei wird neben qualitativ funktionellen 

Besonderheiten und Kumulationswirkungen entscheidend auf Orientierungswerte des abso-

luten und relativen Flächenverlustes abgestellt. Diese Werte hat die Planfeststellungsbehör-

de als Bewertungsmaßstab für die Erheblichkeit der unmittelbaren Flächeninanspruchnahme 

von Lebensraumtypen zugrundegelegt. 

4.2.1.2 Bewertung von vorhabenbedingten Stickstoffe inträgen 

Vorhabenbedingte Auswirkungen durch Stickstoffdepositionen sind auf Grundlage des Kon-

zeptes der Critical Loads bewertet worden. 

4.2.1.2.1 Konzept der Critical Loads 

Zu hohe Stickstoffeinträge können zur Eutrophierung (Überangebot von Nährstoffen) und 

Versauerung von Lebensräumen führen. Vor diesem Hintergrund wurden sog. Critical Loads 

entwickelt. Sie bestimmen naturwissenschaftlich begründete Stickstoffeintragsraten, bis zu 

deren Erreichung nach derzeitigem Kenntnisstand langfristig mit Sicherheit keine signifikant 
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schädlichen Effekte an Ökosystemen und Teilen davon zu erwarten sind. Es wird dabei zwi-

schen sog. empirischen und modellierten (dynamischen) Critical Loads unterschieden. 

Als empirische Critical Loads werden die im ICP-Manual veröffentlichten Arbeiten von der 

Arbeitsgruppe Bobbink bezeichnet, die auf Erfahrungen und Felduntersuchungen beruhen 

(vgl. Bobbink/Ashmore/Braun/Flückinger/Wyngaert/Van Den, Empirical nitrogen critical loads 

for natural and semi-natural ecosystems, update 2002; Manual on Methodologies and 

Criteria for Modelling and Mapping Critical Loads & Levels and Air Pollution Effects, Risiks 

and Trends, www.icpmapping.org, Kap. 5.2 Empirical Critical Loads). Sie benennen für 25 

repräsentative europäische Vegetationstypen Spannbreiten des Critical Loads für 

eutrophierenden Stickstoffeintrag. Die empirischen Critical Loads werden auch als „Berner 

Liste“ bezeichnet, da in Bern vom 11. bis 13.11.2002 die empirischen Critical Loads im 

Rahmen eines Expertenworkshops beraten und angenommen wurden (SAEFL, Empirical 

Critical Loads for Nitrogen, Expert Workshop, 2003). Die Liste trägt den aktuellen, auf euro-

päischer Ebene verfügbaren Wissensstand zusammen, basiert jedoch auf einer vergleichs-

weise dünnen Datenbasis empirischer Untersuchungen. Den Wissenslücken wird in der Liste 

durch die Einstufung der Critical Loads in drei Klassen Rechnung getragen: „zuverlässig“, 

„weitestgehend zuverlässig“ und „Expertenurteil“. 2010 wurde in Noordwijkerhout (Nieder-

lande) ein weiterer Experten-Workshop durchgeführt mit dem Ziel der Revision der "Berner 

Liste", so dass diese revidierte Liste den gegenwärtigen Erkenntnisstand widerspiegelt 

(Bobbink R, Hettelingh J-P (2011) (Hrsg.): Review and revision of empirical critical loads and 

dose-response relationships. Proceedings of an expert workshop in Nordwijkerhout 23-25 

June 2010. National Institute for Public Health and the Environment Bilthoven, Netherlands, 

http://www.b-ware.eu/content/project/publicaties/Review-revision-empirical-critical-loads-

2011.pdf). Belastbare wissenschaftliche Studien, aus denen sich eindeutig empirisch belegte 

Wirkungsschwellen ableiten ließen, lagen auch 2010 für diverse Waldtypen noch nicht vor.  

Die modellgestützte Ermittlung dynamischer Critical Loads berücksichtigt sowohl 

eutrophierende als auch versauernde Stickstoffeinträge. Sie trägt zudem gebiets- und stand-

ortspezifisch dem vorhandenen natürlichen Regenerierungspotenzial der Vegetation Rech-

nung.  

Die Modellierung erfolgt auf der Grundlage des BERN-Modells in Verbindung mit dem 

DECOMP-Modell. Das BERN-Modell berechnet Belastbarkeitsschwellen (Critical Limits) für 

Pflanzengesellschaften und -arten, z. B. einem kritischen pH-Wert. Es basiert auf der Aus-

wertung von über 27.000 Vegetations- und Standortaufnahmen in Mitteleuropa. Das 

DECOMP-Modell berechnet unter Berücksichtigung der Critical Limits für insgesamt 175 na-

turnahe bzw. halbnatürliche Vegetationsgesellschaften in Deutschland Critical Loads. Somit 



Planfeststellungsbeschluss - 118 - C Entscheidungsgründe 

A 44, VKE 40.2  III Materielles Recht 

 

werden durch die Modellierung die international angewandten und erprobten Methoden (em-

pirische CL nach Berner Liste, einfache Massenbilanzmethode) miteinander kombiniert und 

um pflanzenspezifische Schwellenwerte ergänzt. Die Modelle wurden von der ÖKO-DATA 

Gesellschaft für Ökosystemanalayse und Umweltdatenmanagement mbH im Rahmen eines 

FuE-Vorhabens des Umweltbundesamtes entwickelt (Schlutow/Hübner, „The Bern Model: 

Bioindication for Ecosystem Regerneration towards Natural Conditions, UBA-Texte 22/04, 

Umweltbundesamt 2004).  

Soweit in der Stellungnahme des BUND vom 14.11.2011 Kritik an der Modellierung von 

ÖKO-DATA geübt wird, ist diese entsprechend der Erwiderung der Vorhabenträgerin vom 

13.12.2011 zurückzuweisen. So ist die von ÖKO-DATA für ihr Modell herangezogene Da-

tengrundlage transparent und wissenschaftlich belastbar. Auch beruht das BERN-Modell 

nicht auf der vom BUND behaupteten Kernthese, nach der N-Einträge den durchwurzelten 

Bodenraum i. d. R. ohne schädliche Wechselwirkungen passieren würden (vgl. Erwiderung 

der Vorhabenträgerin vom 13.12.2011 auf die Stellungnahme des BUND vom 24.11.2011).  

Sowohl die empirischen, als auch die modellierten Critical Loads stellen anerkannte fachwis-

senschaftlich begründete Beurteilungsgrundlagen dar. Die modellierten Critical Loads weisen 

jedoch einen wesentlich höheren Differenzierungsgrad auf, da die standörtliche Situation 

(z. B. hinsichtlich Klima, Boden, Vegetation, Bewirtschaftung) betrachtet und zudem zwi-

schen Eutrophierungs- und Versauerungsgefährdung unterschieden wird. Daneben wird eine 

im Vergleich zu den empirischen Critical Loads größere Anzahl an Lebensraumtypen abge-

deckt.  

Die Planfeststellungsbehörde hat zunächst in einem ersten Schritt die Einhaltung der empiri-

schen Critical Loads geprüft. Soweit für Lebensraumtypen keine empirischen Critical Loads 

vorliegen (dies betrifft z. B. den prioritären Lebensraumtyp 91E0) oder der empirsche Critical 

Load in einer Größenordnung von über 3 % bzw. der Wert von 0,3 kg N/ha/a für den nied-

rigsten empirischen Critical Load von 10 kg N/ha/a durch die vorhabenbezogene Zusatzbe-

lastung überschritten wird, erfolgt eine vertiefende Prüfung der Planungsauswirkungen auf 

der Grundlage der modellierten (dynamischen) Critical Loads (s. auch C III 4.2.1.2.4 Ermitt-

lung der Empfindlichkeit der Lebensraumtypen). 

Die Ermittlung und Bewertung der Stickstoffeinträge wurde anhand folgender Arbeitsschritte 

vorgenommen: 

• Ermittlung der Hintergrundbelastung des FFH-Gebietes durch die Stickstoffgesamt-

deposition anhand des im Internet verfügbaren UBA-Datensatzes. 



Planfeststellungsbeschluss - 119 - C Entscheidungsgründe 

A 44, VKE 40.2  III Materielles Recht 

 

• Ermittlung der durch den Bau und Betrieb der A 44 zu erwartenden vorhabenbeding-

ten Zusatzbelastung auf Grundlage der Modellierung der Stickstoffdepositionen. 

• Ermittlung der Stickstoffempfindlichkeit der potenziell betroffenen Lebensraumtypen 

anhand von empirischen und – wie oben beschrieben – in ausgewählten Fällen an-

hand der standortspezifisch modellierten Critical Loads. 

• Ermittlung des Flächenumfangs und der Intensität der Betroffenheit von Lebensraum-

typen im FFH-Gebiet durch räumliche Überlagerung der im FFH-Gebiet kartierten 

Lebensraumtypen mit der ermittelten Höhe der Zusatzbelastung an Stickstoffeinträ-

gen. 

• Bewertung der Erheblichkeit der Betroffenheit der Erhaltungsziele des FFH-Gebietes 

anhand der Prüfung des Überschreitens der Irrelevanzschwelle (Zusatzbelastung 

> 3% des Critical Loads) sowie einer standortspezifischen Einzelfallprüfung. 

4.2.1.2.2 Ermittlung der Hintergrundbelastung 

Grundlage für die Ermittlung der Hintergrundbelastung in der Ist-Situation bildet der Vorbe-

lastungsdatensatz Stickstoff für das Jahr 2007. Dieser wurde im Rahmen des BMU/UBA 

FuE-Vorhabens 3707 64 200 „Erfassung, Prognose und Bewertung von Stoffeinträgen und 

ihren Wirkungen in Deutschland“ bestimmt. Dieser Datensatz bildet eine wichtige Grundlage 

u. a. für die Beurteilung von Auswirkungen durch projektbedingte Stickstoffdepositionen, wie 

zum Beispiel beim Bau oder der Erweiterung bestimmter Anlagen (vgl. Erläuterungen des 

Umweltbundesamtes zum Vorbelastungsdatensatz Stickstoff, Stand 12.04.2011, S. 1). 

Die Hintergrundbelastung im Prognosenullfall und im Planungsfall 2025 wurde durch ÖKO-

DATA auf der Grundlage des MFR-Szenariums (Most Feasible Reduction) ermittelt. Das 

MFR-Szenarium berücksichtigt bei der zukünftigen Emissionsentwicklung die gegenwärtig 

vorhandenen technischen Reduzierungsmöglichkeiten der Stickstoffemissionen (z. B. An-

wendung des aktuell besten technischen Standards bei der Abluftfilterung). Wegen der sich 

über diesen Stand weiter entwickelnden Umwelttechnik ist dieser Ansatz als konservativ ein-

zustufen. Die Depositionsermittlung erfolgte auf der Basis des EMEP Lagrange-Modells, das 

für Europa vom International Institute for Applied Systems Analysis Laxenburg in Österreich 

2007 zur Verfügung gestellt wurde. Die Daten wurden von ÖKO-DATA anhand der realen, 

vom Umweltbundesamt ermittelten Depositionswerte des Jahres 2007 korrigiert (vgl. ÖKO-

DATA Strausberg, Fachgutachten zur Ermittlung der Irrelevanzschwelle als Teil der Bewer-

tung der FFH-Verträglichkeit bei Stickstoffdepositionen bezogen auf das FFH-Gebiet „Werra- 

und Wehretal“, 08.09.2011, S. 41). 
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Zudem hat ÖKO-DATA belegt, dass die gefundenen Ergebnisse eine hohe Übereinstimmung 

mit der vom Umweltbundesamt modellierten, noch nicht veröffentlichten Hintergrundbelas-

tung für das Jahr 2020 im Planungsbereich aufweisen. Die Hintergrundbelastung 2020 wur-

de im Rahmen eines Forschungsvorhabens (Förderkennzeichen BMU/UBA 351 01 081) er-

mittelt, in das die Gutachterin Frau Dr. Schlutow von ÖKO-DATA eingebunden ist. Da die für 

das Vorhabengebiet ermittelten Werte von ÖKO-DATA einen um fünf Jahre längeren Be-

trachtungszeitraum als die UBA-Modellierung besitzen, sind sie im Ergebnis als konservativ 

einzustufen (vgl. Erwiderung vom 13.12.2011 zur Stellungnahme des BUND vom 

24.11.2011, beiliegend Schreiben der Vorhabenträgerin zur VKE 40.1 vom 18.10.2011). 

Nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde stellt diese Vorgehensweise neben der Bei-

behaltung der Hintergrundbelastung 2007 im Planungsfall entgegen der Stellungnahme des 

BUND vom 24.11.2011 eine angemessene Methodik dar. Die für sie herangezogenen wis-

senschaftlichen Verfahren entsprechen dem aktuellen Stand des Wissens auf dem Gebiet 

der zukünftigen Stickstoffentwicklung. Aus diesem Grund ist es sachgerecht, für die Zukunft 

von einer entsprechenden Entwicklung der Stickstoffdepositionen auszugehen. Dies bestä-

tigt auch die Stellungnahme des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirt-

schaft und Verbraucherschutz vom 30.08.2011. Es lägen zwischenzeitlich weitere Rechts-

vorschriften vor, die die verstärkte Minderung der Stickstoffbelastung zum Ziel haben und bis 

zum Jahr 2020 bzw. 2025 mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Tragen kommen (vgl. Aufklä-

rungsschreiben vom 12.08.2011 beantwortet mit Stellungnahme des Hessischen Ministeri-

ums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 30.08.2011). Auch aus 

diesem Grund ist die im Vergleich zur UBA-Modellierung als noch konservativer einzustufen-

de Prognose von ÖKO-DATA nicht zu beanstanden. 

Fachliche Einwände, die geeignet wären, die Plausibilität der Vorgehensweise in Zweifel zu 

ziehen, wurden weder von den Fachbehörden, noch vom ehrenamtlichen Naturschutz vor-

gebracht (vgl. Erwiderung vom 13.12.2011 zur Stellungnahme des BUND vom 24.11.2011, 

beiliegend Schreiben der Vorhabenträgerin zur VKE 40.1 vom 18.10.2011). 

4.2.1.2.3 Ermittlung der Zusatzbelastung 

Die vorhabenbedingte Zusatzbelastung wurde durch das Ingenieurbüro Lohmeyer ermittelt 

(Ingenieurbüro Lohmeyer, Neubau der BAB A 44 Kassel-Herleshausen, VKE 40.2 

Hoheneiche bis AS Sontra Nord, Aktualisierung des Luftschadstoffgutachtens, Oktober 

2010).  

Die Emissionsberechnung erfolgte auf der Grundlage des vom Umweltbundesamt herausge-

gebenen „Handbuch für Emissionsfaktoren des Straßenverkehrs HBEFA“ Version 3.1 aus 
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dem Jahr 2010. Aufgrund der besonderen Ausbreitungsverhältnisse im Untersuchungsgebiet 

wurde das Berechnungsverfahren PROKAS (Programmsystem) angewandt, wobei das drei-

dimensionale Ausbreitungsmodell LASAT (Lagrangemodell in Anlehnung an das Modell der 

TA-Luft) verwendet wurde. Zur Ermittlung der Immissionen wurden die Emissionen des Ver-

kehrs auf den berücksichtigten Straßen und die Ausbreitung der freigesetzten Schadstoffe in 

der Luft berechnet. Die Schadstoffausbreitung wurde dabei für die Kombination aus Emissi-

onssituationen, Windrichtung, Windgeschwindigkeit und atmosphärischen Stabilitätsbedin-

gungen unter Berücksichtigung der Topografie und der Kaltluftabflüsse (Kaltluftabflussmodell 

KALM) simuliert.  

Aufbauend auf der Ausbreitungsrechnung zur Bestimmung der NOx-Immissionen und der 

Immissionen reduzierter Stickstoffverbindungen (v. a. Ammoniak – NH3) aus dem Straßen-

verkehr wurde die trockene N-Deposition modelliert, die beim Straßenverkehr als maßgeb-

lich eingestuft wird. Dabei ergibt sich die Zusatzbelastung jeweils aus der Differenz zwischen 

dem Prognosenullfall und dem Planungsfall. 

Die Depositiongeschwindigkeiten wurden dem Datenkolletiv von Gauger (Gauger et. al., 

Umweltbundesamt Forschungsbericht 204 63 252, Nationale Umsetzung der UNECE-

Luftreinhaltekonvention (Wirkungen), September 2008) für das zu betrachtende Untersu-

chungsgebiet entnommen, da es ortsbezogene Depositionsgeschwindigkeiten enthält. 

Der 2011 veröffentlichte Datensatz des Umweltbundesamtes enthält für Zulassungsverfah-

ren den Hinweis auf die Verwendung der Richtlinie VDI 3782 Blatt 5 (VDI, 2006). Darauf 

stützt sich auch der BUND in seiner Stellungnahme vom 24.11.2011 und hält die verwendete 

Methode für unzulässig. Der Einwand des BUND ist aber unberechtigt, da die 

Depositiongeschwindigkeiten nach dem Datenkolletiv von Gauger nach wie vor Anwendung 

finden können. Es handelt insoweit nur um eine Empfehlung des Umweltbundesamtes für 

eine bestimmte Methode. 

In der Richtlinie VDI 3782 Blatt 5 (VDI, 2006) werden Depositionsgeschwindigkeiten für NO 

von 0,05 cm/s und für NO2 von 0.3 cm/s als großräumiges Mittel (Mesoskala) angegeben. 

Für NH3 werden Depositionsgeschwindigkeiten für Wald von 2 cm/s und für Gras von 

1,5 cm/s angegeben. Die ortsbezogenen Depositionsgeschwindigkeiten nach Gauger lauten: 

für NO 0,05 cm/s, für NO2 ca. 0,2 cm/s, für NH3 über Laubwald 3 cm/s und NH3 über Wiesen 

und Weiden 1,2 cm/s (vgl. Ingenieurbüro Lohmeyer, Neubau der BAB A 44 Kassel-

Herleshausen, VKE 40.2 Hoheneiche bis AS Sontra Nord, Aktualisierung des Luftschadstoff-

gutachtens, Oktober 2010, S. 11).  
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Das Ingenieurbüro Lohmeyer hat an den Beurteilungspunkten für die Bodenproben über-

prüft, ob und in welchem Maße sich die prognostizierte Zusatzdeposition bei Verwendung 

der VDI-Richtwerte ändern würde. Es ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die Abweichun-

gen im Fernbereich bei bis zu 0,05 kg N/ha/a und im Nahbereich bei bis zu 0,1 kg N/ha/a 

liegen. Aus fachlicher Sicht würde sich keine wesentliche Änderung der Prognose der ver-

kehrsbedingten Stickstoffeinträge ergeben (Stellungnahme des Ingenieurbüros Lohmeyer 

vom 22.07.2011). Dies ist für die Planfeststellungsbehörde nachvollziehbar, zumal die ge-

ringste belastbare Stufung für verkehrsbedingte Zusatzbelastungen an Stickstoffeintrag in 

Böden bei 0,5 kg N/ha/a und damit über der Abweichung liegt (vgl. Ingenieurbüro Lohmeyer, 

Neubau der BAB A 44 Kassel-Herleshausen, VKE 40.2 Hoheneiche bis AS Sontra Nord, 

Aktualisierung des Luftschadstoffgutachtens, Oktober 2010, S. 42; Stellungnahme des Inge-

nieurbüros Lohmeyer vom 22.07.2011, S. 2). 

4.2.1.2.4 Ermittlung der Empfindlichkeit der Lebens raumtypen  

Für die Ermittlung der Empfindlichkeit der meisten Lebensraumtypen gegenüber 

eutrophierendem Stickstoffeintrag können die empirischen Critical Loads einen Rahmen bil-

den. Da die sog. „Berner Liste“ selbst keinen Bezug zu FFH-Lebensraumtypen herstellt, 

wurde eine entsprechende Übersetzung der Critical Loads der Berner Liste in Bezug auf 

FFH-Lebensraumtypen (LRT) aus der Vollzugshilfe zur Ermittlung erheblicher und irrelevan-

ter Stoffeinträge in Natura 2000-Gebiete des Landesumweltamtes Brandenburg zugrunde 

gelegt (vgl. Landesumweltamt Brandenburg, Vollzugshilfe zur Ermittlung erheblicher und 

irrelevanter Stoffeinträge in Natura 2000-Gebiete, 2008). 

Im Anhang 1 B der Vollzugshilfe des Landesumweltamtes Brandenburg werden für Halbtro-

ckenrasen (z. B. für den LRT 6210) ein empirischer Critical Load von 15-25 kg N/ha/a in der 

Bewertungsstufe „zuverlässig“, für Mähwiesen tiefer und mittlerer Lagen (z. B. für den LRT 

6510) ein empirischer Critical Load von 20-30 kg N/ha/a in der Bewertungsstufe „Experten-

votum“ und für die gemäßigten Wälder (z. B. für die Wald-LRT 9110, 9130 und 9150) ein 

empirischer Critical Load von 10-20 kg N/ha/a in der Bewertungsstufe „weitestgehend zuver-

lässig“ angegeben. 

Für alle im Nahbereich der Trasse liegenden Lebensraumtypen, für die infolge des Vorha-

bens der niedrigste empirische Critical Load voraussichtlich um über 3% überschritten wird 

bzw. die vorhabenbedingte Zusatzbelastung 0,30 kg N/ha/a beträgt, hat ÖKO-DATA eine 

standortspezifische Einzelfallprüfung mit Hilfe der dynamischen Critical Loads durchgeführt 

(vgl. ÖKO-DATA Strausberg, Fachgutachten zur Ermittlung der Irrelevanzschwelle als Teil 
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der Bewertung der FFH-Verträglichkeit bei Stickstoffdepositionen bezogen auf das FFH-

Gebiet „Werra- und Wehretal“, 08.09.2011).  

Diese Modellierung wurde speziell für die im Wirkbereich der Trasse gelegenen LRT-

Vorkommen der FFH-Gebiete „Trimberg von Reichensachsen“ und „Werra- und Wehretal“ 

durchgeführt. Das Untersuchungsgebiet umfasst einen ca. 600 bis 700 m breiten Korridor 

entlang der geplanten Trasse, in dem mit 0,31 kg N/ha/a und mehr vorhabenbedingten Zu-

satzeinträgen zu rechnen ist. Der Zusatzeintrag von 0,30 kg N/ha/a entspricht 3 % des nied-

rigsten empirischen Critical Loads von 10 kg N/ha/a und ist als nicht signifikant anzusehen. 

Für die VKE 40.2 wurden fünf Beurteilungspunkte auf der Grundlage der Ausbreitungsbe-

rechnung der vorhabenbezogenen Zusatzbelastungen und einer Vegetationskartierung be-

stimmt. Auf jeder Teilfläche eines LRT, der mit einer höheren Zusatzbelastung als 0,30 kg 

N/ha/a betroffen ist, wurde zumindest ein repräsentativer Beurteilungspunkt festgelegt. Diese 

Beurteilungspunkte repräsentieren nach dem Gutachten die verschiedenen Lebensraumty-

pen, die einer Zusatzbelastung ausgesetzt sein könnten und der geplanten Trasse am 

nächsten liegen. Daher kommt ihre Untersuchung einer „Worst-Case“-Betrachtung gleich. 

Die fünf Beurteilungspunkte wurden in den FFH-Gebieten so verteilt, dass alle vorkommen-

den LRT in der relevanten Wirkungszone vorhabenbedingter N-Immissionen in Kombination 

mit den entsprechenden Bodenformen, auf denen sie vorkommen, abgedeckt wurden (vgl. 

ÖKO-DATA Strausberg, Fachgutachten zur Ermittlung der Irrelevanzschwelle als Teil der 

Bewertung der FFH-Verträglichkeit bei Stickstoffdepositionen bezogen auf das FFH-Gebiet 

„Werra- und Wehretal“ 08.09.2011, S. 8).  

4.2.1.2.5 Ermittlung des Flächenumfanges 

Mittels einer GIS-technischen Verschneidung wurde der Flächenumfang der Betroffenheit 

von LRT-Flächen durch das Gutachterbüro, in der FFH-Verträglichkeitsprüfung ermittelt. 

4.2.1.2.6 Beurteilung der Erheblichkeit der Beeintr ächtigung 

Die Planfeststellungsbehörde folgt der Einschätzung der Fachgutachter, wonach im Grund-

satz keine erheblichen Beeinträchtigungen des Stoffhaushaltes und der Ökologie von LRT-

Flächen zu besorgen sind, wenn die zugrunde gelegten Critical Loads in der zukünftig prog-

nostizierten Gesamtbelastung nicht überschritten werden oder bei Überschreitung der Criti-

cal Loads die Zusatzbelastungen irrelevant sind.  

Irrelevant sind Zusatzbelastungen in der Größenordnung von maximal 3 % eines Critical 

Loads. Nach gesicherter fachwissenschaftlicher Einschätzung sind Zusatzbelastungen in 

dieser Größenordnung nicht in der Lage, signifikante Veränderungen des Ist-Zustandes aus-
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zulösen oder die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes signifikant einzu-

schränken (Kieler Institut für Landschaftsökologie, Bewertung von Stickstoffeinträgen im 

Kontext der FFH-Verträglichkeitsstudie, 2008, S. 36 f.; ÖKO-DATA Strausberg, Fachgutach-

ten zur Ermittlung der Irrelevanzschwelle als Teil der Bewertung der FFH-Verträglichkeit bei 

Stickstoffdepositionen bezogen auf das FFH-Gebiet „Werra- und Wehretal“, 08.09.2011, 

S. 37 f.; Balla/Müller-Pfannenstiel/Lüttmann/Uhl, NuR 2010, S. 616 ff.; Kieler Institut für 

Landschaftsökologie, Stellungnahme zur Begründung der Angemessenheit einer Bagatell-

schwelle von 3 % des jeweiligen lebensraumtypischen Critical Loads für düngende Stick-

stoffeinträge im Rahmen der FFH-Verträglichkeitsprüfung, 2011). Daher wurde von einer 

generellen Irrelevanzschwelle von 3 % des Critical Loads ausgegangen. 

Überschreitet die Zusatzbelastung der geplanten A 44 die Irrelevanzschwelle von 3 % im 

Bereich vorkommender FFH-Lebensraumtypen, so lässt sich eine lediglich bagatellhafte Be-

einträchtigung zum einen nur dann annehmen, wenn der durch die Zusatzbelastung konkret 

betroffene Flächenumfang sehr gering ist. Dies ist der Fall, wenn eine Fläche des geschütz-

ten Lebensraumtyps betroffen ist, die sowohl absolut als auch in Relation zur Gesamtfläche 

dieses Lebensraumtyps im Schutzgebiet ohne Bedeutung ist. Als Orientierung, welche Grö-

ßenordnung der durch Stickstoffeinträge beeinträchtigten Flächen noch als Bagatelle bzw. 

schon als erheblich zu bewerten ist, wurde auf die Bagatellflächen-Vorschläge für den direk-

ten Flächenverlust von Lambrecht, H. & Trautner, J., Fachinformationssystem und Fachkon-

ventionen zur Bestimmung der Erheblichkeit im Rahmen der FFH-VP vom Juni 2007 Bezug 

genommen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die dort angenommenen Orientierungswerte 

im Hinblick auf den direkten Flächenverlust entwickelt wurden. 

Da eine Beeinträchtigung durch Stickstoffeintrag nicht schwerer wiegt als ein direkter Flä-

chenverlust, lässt sich folgern, dass jedenfalls bei Einhaltung der für den direkten Flächen-

verlust geltenden Bagatellschwellen auch für den Wirkfaktor Stickstoffeintrag keine erhebli-

che Beeinträchtigung vorliegt. Inwieweit für Stickstoffeintrag gegenüber den Bagatellschwel-

len für direkten Flächenverlust – etwa anhand des Ansatzes gradueller Funktionsbeeinträch-

tigungen – großzügigere Bagatellschwellen angesetzt werden können, ist fachlich bisher 

nicht eindeutig geklärt. Daher wurden für den Wirkfaktor Stickstoffeintrag im Sinne einer 

„Worst-Case-Betrachtung“ die für den direkten Flächenverlust vorgeschlagenen Bagatell-

schwellen zugrunde gelegt. 

Zum anderen ist eine irrelevante Beeinträchtigung trotz Überschreitung des empirischen Cri-

tical Loads nur dann zu verneinen, wenn ein standortspezifischer Critical Load ermittelt wur-

de und dieser entweder nicht von der Gesamtbelastung im Planungsfall überschritten wird 

oder eine vertiefende Einzelprüfung unter Einbeziehung der konkreten standörtlichen Ver-



Planfeststellungsbeschluss - 125 - C Entscheidungsgründe 

A 44, VKE 40.2  III Materielles Recht 

 

hältnisse (z. B. Bodenchemie, Klima) eine erhebliche Beeinträchtigung des betreffenden Le-

bensraumtyps ausschließt. 

4.2.1.3 Bewertung der Auswirkungen durch Waldrandan schnitt 

Durch die für das Vorhaben notwendige Rodung von Waldbeständen entstehen in geschlos-

senen Waldbestände Schneisen und angeschnittene Waldbestände. Damit verbunden sind 

u. a. eine verstärkte Sonneneinstrahlung auf den Waldbestand und höhere Windgeschwin-

digkeiten, die zu negativen Veränderungen der Waldvegetation führen können.  

Die Auswirkungen durch den Waldrandanschnitt auf die besonders empfindlichen Buchen-

waldlebensraumtypen LRT 9110, 9130 und 9150 wurden fachgutachterlich einer Einzelfall-

prüfung unterzogen und in Abhängigkeit vom Waldtyp und der Exposition des Anschnittes 

bewertet (vgl. Unterlage 12.5, FFH-Verträglichkeitsprüfung für das Gebiet „Werra- und 

Wehretal“ (DE 4825-302) in der Fassung vom 14.03.2011, S. 60, 159).  

Als Orientierung, welche Größenordnung der durch Waldrandanschnitt beeinträchtigten Flä-

chen als Bagatelle bzw. als erheblich zu bewerten ist, wurde – ebenso wie bei den Auswir-

kungen durch Stickstoffeinträge – auf die Bagatellflächen-Vorschläge für den direkten Flä-

chenverlust von Lambrecht, H. & Trautner, J., Fachinformationssystem und Fachkonventio-

nen zur Bestimmung der Erheblichkeit im Rahmen der FFH-VP vom Juni 2007 Bezug ge-

nommen. Die für den direkten Flächenverlust vorgeschlagenen Bagatellschwellen wurden 

somit im Sinne einer „Worst-Case-Betrachtung“ auch für die Auswirkungen durch den Wald-

randanschnitt zugrunde gelegt. 

4.2.1.4 Bewertung der Auswirkungen auf charakterist ische Arten  

Als maßgebliche Bestandteile der in der Natura 2000-VO festgelegten Lebensraumtypen 

sind u. a. die darin vorkommenden charakteristischen Arten geschützt. Dementsprechend ist 

durch die Planfeststellungsbehörde geprüft worden, für welche Lebensraumtypen charakte-

ristische Arten zu betrachten sind und ob sich durch das Vorhaben der Erhaltungszustand 

der charakteristischen Arten verschlechtern wird. Ergänzend ist vorsorglich geprüft worden, 

ob mit den Auswirkungen auf charakteristische Arten erhebliche Beeinträchtigungen für den 

Lebensraumtyp verbunden sein können.  

4.2.1.4.1 Auswahl der charakteristischen Arten 

Charakteristische Arten der in dem FFH-Gebiet „Wehre- und Werratal“ betroffenen Lebens-

raumtypen 9110, 9130 und 9150 sind der Schwarz- und Grauspecht. Weitere Arten sind 
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nach den Stellungnahmen der oberen Naturschutzbehörde nicht als charakteristische Arten 

einzustufen. 

Für die Buchenwaldlebensräume LRT 9110, 9130 und 9150 ist aus Sicht der oberen Natur-

schutzbehörde vorrangig der Schwarzspecht als charakteristische Art zu bewerten. Zusätz-

lich kann, wie in der FFH-Verträglichkeitsprüfung zum FFH-Gebiet „Werra- und Wehretal“ 

zugrunde gelegt wurde, auch der Grauspecht als charakteristische Art eingestuft werden. 

Beide Arten, Schwarzspecht und Grauspecht, sind für die Buchenwälder repräsentativ, be-

finden sich in einem günstigen Erhaltungszustand und sind durch das Schaffen von Höhlen 

maßgeblich an einer strukturreichen Gestaltung des Lebensraums beteiligt (vgl. Stellung-

nahme des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucher-

schutz vom 23.3.2011, mit in der Anlage beiliegender Stellungnahme des Regierungspräsi-

diums Kassel vom 30.11.2010, FFH-Gebiet „Werra und Wehretal“, S. 2). Darüber hinaus 

bedarf es – wie in der FFH-Verträglichkeitsprüfung für das Gebiet „Werra- und Wehretal“ 

enthalten – keiner pauschalen Einbeziehung von durch die Erhaltungsziele geschützten An-

hang II-Arten (Großes Mausohr und Bechsteinfledermaus) als charakteristische Arten. Diese 

sind ohnehin Gegenstand der FFH-Verträglichkeitsprüfung und unterliegen hierbei als An-

hang II-Arten strengeren Maßstäben. Eine doppelte Betrachtung ist nach Auffassung von 

Trautner, der sich die Planfeststellungsbehörde anschließt, insoweit nicht erforderlich (Traut-

ner, Die Krux der charakteristischen Arten, NuR 2010, S. 96). Darüber hinaus wird auch ent-

gegen der Auffassung des BUND eine Hinzuziehung weiterer charakteristischer Arten weder 

fachlich noch rechtlich als erforderlich angesehen. So müssen nicht alle in einem Lebens-

raum vorkommenden Arten untersucht werden, sondern nur diejenigen, ohne die eine Betrof-

fenheit des Lebensraumtypes nicht adäquat erfasst wird (vgl. in Bezug auf die A 44, VKE 32, 

BVerwG, Urteil vom 14.04.2010 – 9 A 5.08 – UA Rn. 55).  

Für den Offenlandlebensraum LRT *6212 sind in der FFH-Verträglichkeitsprüfung „Werra- 

und Wehretal“ der Schwarzfleckige Bläuling (Maculinea arion) und der Skabiosen-

Scheckenfalter (Euphydryas aurinia) als charakteristische Arten eingestuft worden (vgl. Un-

terlage 12.5, S. 131). Beide Arten kommen aber auf der in räumlicher Nähe liegenden Fläche 

des LRT *6212 am Kirchberg nicht vor (vgl. Unterlage 12.5, S. 131). Darüber hinaus sind 

nach Auffassung der oberen Naturschutzbehörde durch die Ansprache des Lebensraumes 

im Rahmen der Kartierung und über deren Bewertung alle den Lebensraumtyp prägenden 

Arten berücksichtigt, so dass es zusätzlich keiner Aufnahme von charakteristischen Arten 

bedarf (vgl. Stellungnahme des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirt-

schaft und Verbraucherschutz vom 23.3.2011, mit in der Anlage beiliegender Stellungnahme 
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der Regierungspräsidiums Kassel vom 30.11.2010, FFH-Gebiet „Werra und Wehretal“ S. 2). 

Dieser Auffassung schließt sich die Planfeststellungsbehörde an. 

4.2.1.4.2 Bewertung der Auswirkungen auf die charak teristischen Spechtarten 

Schwarz- und Grauspecht 

Maßstab für die Prüfung der Planfeststellungsbehörde ist, dass der Erhaltungszustand der 

charakteristischen Arten nach Art. 1 Buchst. e FFH-RL im Sinne des Buchstaben i) günstig 

bleibt. Demnach hat die Planfeststellungsbehörde geprüft,  

• ob der Schwarz- und Grauspecht ein lebensfähiges Element des natürlichen Lebens-

raumes, dem sie angehören, bilden und auch langfristig bilden werden, und 

• das natürliche Verbreitungsgebiet dieser Spechtarten weder abnimmt noch in abseh-

barer Zeit abnehmen wird und  

• ein genügend großer Lebensraum vorhanden ist und wahrscheinlich weiterhin vor-

handen sein wird, um langfristig ein Überleben der Populationen dieser Spechtarten 

zu sichern. 

Diesbezüglich sind die anlage- und baubedingten Auswirkungen sowie die betriebsbedingten 

Auswirkungen in den FFH-Gebieten geprüft worden.  

4.2.1.4.2.1 Anlage- und baubedingte Auswirkungen 

Anlage- und baubedingte Auswirkungen sind mit unmittelbaren Verlusten von Habitatflächen 

verbunden. Nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde führen Verluste von Habitat-

flächen aber nicht ohne Weiteres zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der 

charakteristischen Arten. Maßgeblich ist, ob die Stabilität der Population erhalten bleibt. Die 

Stabilität umschreibt die Fähigkeit der Art, nach einer Störung wieder zum ursprünglichen 

Gleichgewicht zurückzukehren. Ist eine Population für ihren dauerhaften Bestand auf die 

verlorengehende Fläche nicht angewiesen oder kann sie auf andere Flächen mit vergleich-

barer Qualität und Größe ausweichen, bleibt ein günstiger Erhaltungszustand erhalten (vgl. 

BVerwG, Urteil vom 12.03.2008 – 9 A 3.06 – UA Rn. 132). In diesem Sinne hat die Plan-

feststellungsbehörde eine auf die jeweilige Spechtart bezogene Prüfung vorgenommen und 

Umfang sowie Bedeutung der in Anspruch genommenen Flächen geprüft. 
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4.2.1.4.2.2 Betriebsbedingte Auswirkungen  

Die betriebsbedingten Auswirkungen wurden unter Anwendung der aktuellen wissenschaftli-

chen Methodik nach der Arbeitshilfe „Vögel und Straßenverkehr“ ermittelt (vgl. Garniel A. & 

Mierwald, U., Arbeitshilfe Vögel und Straßenverkehr, 30.04.2010).  

Danach werden für die einzelnen Vogelarten Effektdistanzen als „Worst-Case-Szenario“ be-

stimmt, ab denen keine Beeinträchtigungen durch Lärm- und Störwirkungen mehr auftreten. 

Die beiden Spechtarten, Schwarz- und Grauspecht, sind in die „Gruppe 2“ – Brutvögel mit 

mittlerer Lärmempfindlichkeit“ eingestuft. Die Effektdistanzen liegen beim Schwarzspecht bei 

300 m und beim Grauspecht bei 400 m. Innerhalb dieses Bereiches nimmt die 

Habitateignung um 20 % bzw. innerhalb der 58 dB(A)-Isophone um 40 % ab. Die Abnahme 

der Habitateignung im Nahbereich der Trasse (innerhalb des 100 m-Bandes) ist abhängig 

von der Verkehrsbelastung. Sie beträgt bei einer Verkehrsbelastung von 33.000 Kfz/d im 

Bereich der VKE 40.2 um bis zu 80 % (vgl. Garniel A. & Mierwald, U., Arbeitshilfe Vögel und 

Straßenverkehr, 30.04.2010, S. 104 f., Tab. 5 u. 7). Einen Totalausfall der beiden Arten wird 

es auch im Nahbereich der Trasse nicht geben, da selbst hier kein vollständiger betriebsbe-

dingter Verlust der Habitateignung eintritt. 

Dies wird durch konkrete Untersuchungen im Umfeld des Frankfurter Flughafens belegt. Hier 

wurden Vorkommen von Revieren des Schwarz- und Grauspechtes im Nahbereich der A 3 

nachgewiesen, obwohl dort die Geräuschsituation tagsüber bei mindestens 60 dB(A) lag und 

zusätzlich Maximalpegel von bis zu 79 dB(A) durch den Lärm startender Flugzeuge auftraten 

(vgl. Unterlage aus dem Planfeststellungsverfahren zum Ausbau des Flughafens Frankfurt 

Main, G2, Teil VII, Verträglichkeitsstudie für das EU Vogelschutzgebiet DE-6017-401 

„Mönchbruch und Wälder bei Mörfelden-Walldorf und Groß-Gerau“ vom 02.11.2004, S. 70 

und Anhang VII.1 Messbericht „Derzeitige Geräuschsituation in den Vogellebensräumen im 

Umfeld des Flughafens Frankfurt Main“ vom 08.09.2004, Messpunkt 3.1, S. 12). Diese 

Nachweise bestätigen, dass bei Spechten für ihre Lebensraumqualität weniger die Lärmsitu-

ation, als vielmehr das Vorliegen ansonsten geeigneter Habitatqualitäten entscheidend ist. 

Insbesondere musste nicht, wie vom BUND gefordert, der Endbericht von Lambrecht, H. & 

Trautner, J., „Fachinformationssystem und Fachkonventionen zur Bestimmung der Erheb-

lichkeit im Rahmen der FFH-VP“ vom Juni 2007 für die Bewertung der Auswirkungen auf die 

charakteristischen Arten zugrunde gelegt werden. Die Fachkonvention enthält nur Bagatell-

schwellen für unmittelbare Auswirkungen durch Flächeninanspruchnahme und nicht für mit-

telbare Beeinträchtigungen durch Lärm. Zudem sind die flächenbezogenen Bagatellschwel-

len für Tierarten nicht für die Beurteilung von Beeinträchtigungen der Lebensraumtypen in-
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folge der Störung charakteristischer Arten anwendbar. Für Tierarten wurde von den Fach-

gutachtern eine populationsbezogene Beurteilung der Beeinträchtigungen anhand der kon-

kreten Erkenntnisse über den Raum vorgenommen, um eine differenzierte Bewertung der 

beeinträchtigten Lebensräume vornehmen zu können. Dies ist für die Planfeststellungsbe-

hörde nachvollziehbar und entspricht zudem den für Arten enthaltenen Prüfvorgaben des 

Art. 1 Buchst. i FFH-RL, der ebenfalls einen populationsbezogenen Ansatz aufweist.  

4.2.1.4.3 Rückwirkungen auf den Lebensraumtyp (Verl ust des Strukturreichtums) 

Durch die Planfeststellungsbehörde wurde ergänzend geprüft, ob auf den durch das Vorha-

ben beeinträchtigten Flächen der Waldlebensraumtypen ein vollständiger Verlust von Le-

bensraumfunktionen für die Spechtarten zu prognostizieren ist und dadurch eine Verringe-

rung des Strukturreichtums innerhalb der Effektdistanzen eintritt, die als erheblich zu bewer-

ten ist. Dabei ist nicht jede Verschiebung der Reviergrenzen als erhebliche Beeinträchtigung 

für den Lebensraum zu werten. 

Die charakteristischen Spechte gehören, wie dargelegt, zu den Arten mit mittlerer Lärmemp-

findlichkeit, bei denen Lärm am erkennbaren Straßeneffekt zwar beteiligt ist, aber auch wei-

tere Wirkungen der Trasse und des Verkehrs eine wichtige Rolle spielen (vgl. Garniel A. & 

Mierwald, U., Arbeitshilfe Vögel und Straßenverkehr, 30.04.2010, S. 14). So ist nach der 

Realisierung des Vorhabens mit einer prognostizierten Verkehrsstärke von bis zu 33.000 

Kfz/d selbst innerhalb der ersten 100 m vom Fahrbahnrand weiterhin die Anlage von Baum-

höhlen zu erwarten, da die Abnahme der Habitateignung für Arten der Gruppe 2 bei einer 

Verkehrsmenge von 30.001 bis 50.000 Kfz/d maximal 80%, nicht aber 100% beträgt (vgl. 

Garniel A. & Mierwald, U., Arbeitshilfe Vögel und Straßenverkehr, 30.04.2010, S. 105 Tab. 

7). 

Auch aus den Übersichten des Schlussberichtes des FuE-Vorhabens „Vögel und Verkehrs-

lärm“ wird anhand der empirisch ermittelten Verteilung der Arten Schwarzspecht und Grau-

specht an Autobahnen und Bundesstraßen ersichtlich, dass die beiden Spechtarten noch im 

unmittelbaren Nahbereich von Autobahnen vorkommen (vgl. Garniel, A., Daunicht W. D., 

Mierwald, U. & U. Ojowski, Vögel und Verkehrslärm, Quantifizierung und Bewältigung ent-

scheidungserheblicher Auswirkungen von Verkehrslärm auf die Avifauna, 2007, Schwarz-

specht S. 83, Abb. 21 und Grauspecht S. 130). Die vorgenannten Reviernachweise im unmit-

telbaren Umfeld der A 3 am Frankfurter Flughafen bestätigen dies. Daher werden diese Zu-

sammenhänge im Folgenden nicht erneut vertiefend dargestellt. 
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4.2.2 Bewertung der Auswirkungen für Anhang II-Arte n 

Für die Bewertung der Erheblichkeit der Auswirkungen ist der günstige Erhaltungszustand 

der geschützten Arten nach Anhang II der FFH-RL im Sinne der Legaldefinition des Art. 1 

Buchst. i FFH-RL das maßgebliche Beurteilungskriterium; ein günstiger Erhaltungszustand 

muss trotz Durchführung des Vorhabens stabil bleiben (BVerwG, Urteil vom 17.01.2007 – 

9 A 20.05 – BVerwGE 128, 1, Rn. 43). 

Demnach hat die Planfeststellungsbehörde geprüft,  

• ob aufgrund der vorhandenen Daten zur Populationsdynamik der Art anzunehmen ist, 

dass die Art ein lebensfähiges Element des natürlichen Lebensraumes, dem sie an-

gehören, bildet und auch langfristig bilden wird, und 

• das natürliche Verbreitungsgebiet dieser Art weder abnimmt noch in absehbarer Zeit 

abnehmen wird und  

• ein genügend großer Lebensraum vorhanden ist und wahrscheinlich weiterhin vor-

handen sein wird, um langfristig ein Überleben der Populationen dieser Art zu si-

chern. 

Für die Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens auf die betroffenen Anhang II-Arten 

Großes Mausohr und Bechsteinfledermaus wurden für die Wirkfaktoren der unmittelbaren 

Flächeninanspruchnahme von Lebensraum, der Zerschneidung von Flugwegen und der be-

triebsbedingten Beeinträchtigungen die nachfolgend dargestellten Bewertungskriterien her-

angezogen. Soweit möglich, wurde ferner auf Monitoringdaten zur Ermittlung der Populati-

onsdynamik zurückgegriffen. 

4.2.2.1 Bewertung von unmittelbaren Flächenverluste n 

Anlage- und baubedingte Flächeninanspruchnahmen sind mit unmittelbaren Verlusten von 

Lebensraum der Art verbunden. Nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde führen Ver-

luste des Lebensraumes aber nicht ohne weiteres zu einer Verschlechterung des Erhal-

tungszustandes der Art. Maßgebliches Beurteilungskriterium ist, dass die Stabilität der Popu-

lation erhalten bleibt (vgl. C III 4.2.1.4.2.1). In diesem Sinne hat die Planfeststellungsbehörde 

eine auf die jeweilige Art bezogene Prüfung vorgenommen und Umfang sowie Bedeutung 

der in Anspruch genommenen Flächen untersucht. 

Entgegen der Auffassung des BUND ist von einer Anwendung der Fachkonvention von 

Lambrecht, H. & Trautner, J., Fachinformationssystem und Fachkonventionen zur Bestim-
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mung der Erheblichkeit im Rahmen der FFH-VP vom Juni 2007 als Hilfestellung für die Beur-

teilung der Erheblichkeit abgesehen worden. Aufgrund der Vielzahl spezieller Untersuchun-

gen für die betroffenen Anhang II-Arten konnte eine differenzierte Bewertung der beeinträch-

tigten Lebensräume vorgenommen werden. Hierbei wurde berücksichtigt, dass nicht jede 

durch die Erhaltungsziele als Lebensraum der Art geschützte Fläche die gleiche Bedeutung 

für die Entwicklung oder Sicherung des Erhaltungszustandes der Art besitzt. Vielmehr hängt 

es von der Bedeutung des beeinträchtigten Lebensraumes ab, ob die Auswirkungen als eine 

erhebliche Beeinträchtigung zu bewerten sind. 

4.2.2.2 Bewertung von Zerschneidungen 

Die Prüfung umfasst auch Zerschneidungswirkungen, die durch die Trassenführung für die 

Fledermausarten bedingt ist. Die Zerschneidung kann dazu führen, dass die Tiere mit Fahr-

zeugen kollidieren, ihre Wanderbeziehungen unterbrochen werden oder sie ihre Lebens- und 

Nahrungshabitate nicht mehr erreichen. Dabei ist die Erheblichkeit der Zerschneidungswir-

kungen entsprechend der Bedeutung der Querungsbereiche fachgutachterlich im Einzelfall 

beurteilt worden. Die Beeinträchtigungen können durch geeignete Maßnahmen, z. B. Leit-

strukturen und Schutzeinrichtungen, vermieden werden. Dazu ist ein Konzept zur Vermei-

dung dieser Beeinträchtigungen durch die Vorhabenträgerin aufgestellt worden. Dieses ist 

auf seine Wirksamkeit für die im Planungsgebiet vorkommenden und von Zerschneidungs-

wirkungen betroffenen Fledermausarten Großes Mausohr und Bechsteinfledermaus vom 

Gutachterbüro ITN überprüft und als geeignet bewertet worden (vgl. ITN, BAB A 44 Kassel – 

Herleshausen, VKE 40.2, Hoheneiche bis AS Sontra Nord, Fledermauskundliche Untersu-

chungen, 2010, S. 73). Die Planfeststellungsbehörde hat dieses Konzept und dessen Bewer-

tung in ihrer Prüfung nachvollzogen und es dem Beschluss zugrunde gelegt. 

4.2.2.3 Bewertung von (bau-)betriebsbedingten Beein trächtigungen 

Bei der Prüfung von (bau-)betriebsbedingten Beeinträchtigungen sind Kollisionswirkungen 

sowie Licht- und Lärmimmissionen berücksichtigt worden. 

Betriebsbedingte Kollisionen können sich vor allem in den Querungsbereichen der Trasse 

ergeben, wenn traditionelle Flugwege zerschnitten werden. Dabei ist die Erheblichkeit ent-

sprechend der Bedeutung der Querungsbereiche im Einzelfall zu beurteilen. Die Beeinträch-

tigungen können durch geeignete Maßnahmen, so z. B. die Errichtung von Leitstrukturen 

und Kollisionsschutzeinrichtungen vermieden werden. Dazu wurde ein Konzept zur Vermei-

dung dieser Beeinträchtigungen durch die Vorhabenträgerin aufgestellt. Seine Wirksamkeit 

wurde hinsichtlich der Fledermausarten durch das Gutachterbüro ITN überprüft (vgl. ITN, 

BAB A 44 Kassel – Herleshausen, VKE 40.1, AS Waldkappel bis Hoheneiche, 
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Fledermauskundliche Untersuchungen, 2010, S. 69 ff.). Auf dieses Gutachten ist im vorlie-

genden Planfeststellungsbeschluss bei der Bewertung des Eingriffs abgestellt worden.  

Im Zeitraum zwischen März und Oktober kann es durch nächtliche Bauarbeiten und den 

nächtlichen Fahrzeugbetrieb für die Fledermausarten Großes Mausohr und 

Bechsteinfledermaus zu Störungen durch Lichtemissionen kommen. Dies kann dazu führen, 

dass vorher als Jagdhabitat genutzte Lebensräume nicht mehr angeflogen oder bestimmte 

Flugwege nicht mehr genutzt werden. Baubedingte Beeinträchtigungen können durch ein 

Nachtbauverbot oder durch Fokussierung der Lichtwirkungen auf die Baustelle sowie Ab-

schirmung mittels lichtdichter Wände vermieden werden (vgl. Auflagen A V 2.2 Nr. 5 und 6). 

Durch den nächtlichen Verkehrsbetrieb bedingte Störungen durch Lichtemissionen können 

durch Kollisionsschutzwände vermieden werden. 

Darüber hinaus hat der Verkehrslärm im Nahbereich der Trasse möglicherweise Auswirkun-

gen auf den Jagderfolg von Fledermäusen, da die Geräusche der Beute durch den Lärm 

maskiert werden können. So kann nach den in Laboruntersuchungen gewonnenen Erkennt-

nissen von Schaub und Siemers der Verkehrslärm zu einem Meideverhalten und zu längeren 

Suchzeiten führen. Der Wirkbereich von Schall in Bezug auf die erfolgreiche Beutedetektion 

des Großen Mausohrs ist bis in 25 m Entfernung nachzuweisen. Einwirkungen auf die Such-

zeit, die mit dem Verkehrslärm ansteigt, sind bis in Entfernungen von 50 m gemessen wor-

den (vgl. Siemers/Schaub, Foraging bats avoid noise, The Journal of Experimental Biology, 

2008; dies., Hunting at the highway: traffic noise reduce foraging efficiency in acoustic 

predators, Proceedings of the Royal society, 2010). Die Bechsteinfledermaus wurde von den 

Fachgutachtern der FFH-VP ähnlich sensitiv für Verkehrslärm eingestuft (vgl. Unterlage 12.5, 

S. 329). Dementsprechend unterstellt die Planfeststellungsbehörde bei ihrer Prüfung, dass 

die Auswirkungen auf das Große Mausohr und die Bechsteinfledermaus in einer Entfernung 

von bis zu 50 m vom Fahrbahnrand relevant sind und in geeigneten Jagdhabitaten dieser 

Bereich nur noch eingeschränkt für die Arten nutzbar ist. 

4.3 Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen des FF H-Gebietes Nr. 4825-302 „Werra- 

und Wehretal“ 

Die Planfeststellungsbehörde kommt nach Prüfung der Verträglichkeit des Vorhabens mit 

den Erhaltungszielen des FFH-Gebietes Nr. 4825-302 „Werra- und Wehretal“ zu dem Ergeb-

nis, dass eine erhebliche Beeinträchtigung der Lebensraumtypen „Waldmeister-Buchenwald“ 

(LRT 9130) und „Orchideen-Buchenwald“ (LRT 9150) nicht ausgeschlossen werden kann.  
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4.3.1 Allgemeine Gebietsbeschreibung  

Das FFH-Gebiet umfasst mit seiner Größe von 24.482 ha weite Teile des Werra-Meißner-

Kreises. Es besteht aus verschiedenen Teilflächen, die sich von Sontra im Süden bis 

Witzenhausen im Norden, Großalmerode im Westen bis zur hessisch-thüringischen Landes-

grenze bei Wanfried im Osten erstrecken.  

Das Gebiet liegt in der kontinentalen biogeographischen Region. Naturräumlich wird das 

Gebiet im nördlichen Teil dem „Unteren Werraland“ (358), im südlichen Teil dem „Fulda-

Werra-Bergland“ (357) und im östlichen Teil der Nordwestlichen Randplatte des Thüringer 

Beckens“ (483) – damit den Haupteinheitengruppen „Osthessisches Bergland (D47)“ und 

„Thüringer Becken mit Randplatten (D18)“ – zugeordnet. 

Die geologische Beschaffenheit des Gebietes ist außergewöhnlich heterogen. Infolge von 

tertiärem Vulkanismus entstanden die Basaltkuppen des Hohen Meißners und des Hirsch-

berges. Dagegen sind die Grabensysteme, welche die Region dominieren und aus Bunt-

sandstein bestehen, eine Folge tiefgreifender tektonischer Verwerfungen. Die wechselnden 

geologischen Verhältnisse sind eine zentrale Ursache für die Vielfalt der Pflanzen- und Tier-

welt des Gebietes. Insbesondere bedingen sie den Unterschied zwischen den artenärmeren 

Wald-, Heide- und Borstgrasrasengesellschaften im nordwestlichen Bereich bei Großalme-

rode sowie den zentral, östlich und südlich gelegenen, vielfältigen Kalkbuchenwäldern und 

Kalkhalbtrockenrasen.  

Infolge der abwechslungsreichen geologischen Verhältnisse finden sich im Gebiet auch sehr 

unterschiedliche Bodenarten. Als charakteristisch für den überwiegenden Teil des Gebietes 

sind auf silikatischem Ausgangsgestein basenarme, sandige bis lehmige Braunerden und 

Podsol-Braunerden zu nennen. In feinbodenarmen Kuppen- und Hanglagen sind zudem 

Ranker-Braunerden auf Sandstein und Rendzinen auf Kalkstein zu finden. In Bereichen, in 

denen Kalkgesteine den Untergrund bilden, sind zudem fruchtbare, humose Schwarzböden 

anzutreffen. 

Großräumig betrachtet ist das FFH-Gebiet Werra- und Wehretal der kontinental geprägten 

Klimazone zuzurechnen. Jedoch variieren die kleinklimatischen Verhältnisse in Abhängigkeit 

von Höhenlage und Exposition. 

Die großen Buchenwälder des Gebietes, die in erheblichem Umfang als LRT 9110 und 9130 

eingestuft sind, dienen den in Anhang II der FFH-Richtlinie aufgelisteten Fledermausarten 

Großes Mausohr (Myotis myotis) und Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) als Jagdhabi-

tat. In den klimatisch begünstigten Arealen der Täler von Werra und Wehre liegen die größ-
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ten in Hessen bekannten Wochenstuben des Großen Mausohrs. Das FFH-Gebiet „Werra-

und Wehretal“ ist für den Bestand beider Fledermausarten daher von hessenweiter Bedeu-

tung. Im Gebiet finden sich weiterhin vereinzelte Vorkommen des Frauenschuhs 

(Cypripedium calceolus) und des Dünnfarns (Trichomanes speciosum). Zudem besitzt das 

Gebiet eine hohe Relevanz als Lebensraum seltener, landes-, bundes- und europaweit be-

sonders geschützter Vogelarten. Ferner werden z. B. die Kalkhalbtrockenrasen von zahlrei-

chen seltenen Tagfaltern besiedelt, von denen der in Anhang II der FFH-Richtlinie aufgeliste-

te Skabiosen-Scheckenfalter (Euphydryas aurinia) sowie der in Hessen vom Aussterben 

bedrohte Thymian-Ameisenbläuling (Maculinea arion) exemplarisch genannt seien. 

4.3.2 Ausweisung und Erweiterung des FFH-Gebietes 

Das FFH-Gebiet „Werra- und Wehretal“ wurde seit 1999 in vier Tranchen an die EU-

Kommission gemeldet.  

Die letzte Nachmeldung erfolgte am 29.11.2004. Dabei wurden u. a. die Wochenstuben des 

Großen Mausohrs in Bischhausen und Hoheneiche in das FFH-Gebiet einbezogen. 

Das FFH-Gebiet wurde im Dezember 2004 durch die EU-Kommission in die Liste der Gebie-

te von gemeinschaftlicher Bedeutung in der kontinentalen biogeografischen Region aufge-

nommen (Entscheidung vom 7.12.2004, Amtsblatt der EU vom 28.12.2004, L382/1 ff.).  

Mit der Entscheidung der EU-Kommission vom 13.11.2007 (ABl. L 12/383 vom 15.01.2008) 

wurde das FFH-Gebiet Werra- und Wehretal als Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung in 

der kontinentalen biogeografischen Region festgelegt.  

In den Jahren 2007-2008 wurde im Zuge der Erarbeitung der Natura 2000-Verordnung eine 

Überarbeitung der Gebietsgrenzen vorgenommen, da in der Verordnung eine andere Kar-

tengrundlage (Flurkarte 1:5.000 mit Flurstücksgrenzen) als im Meldeverfahren (Topographi-

sche Karte 1:25.000) verwendet wurde. Dabei handelte es sich neben der technischen An-

passung der Grenzen an die Kartengrundlage um eine Korrektur der Abgrenzung im Bereich 

abgeschnittener zusammenhängender Laubwaldbereiche. Die angepassten Grenzen wurden 

in der Verordnung über die Natura 2000-Gebiete in Hessen (GVBl. I 2008, S. 30 ff.) festge-

legt. 

4.3.3 Erhaltungsziele 

Nach der Verordnung über die Natura 2000-Gebiete in Hessen (GVBl. I 2008, S. 30 ff.) wer-

den durch das FFH-Gebiet 22 Lebensraumtypen des Anhanges I und 5 Arten des Anhan-

ges II der FFH-RL geschützt: 
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• Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus 
Armleuchteralgen, LRT 3140, 

• Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation das Magnopatmions oder 
Hydrocharitions, LRT 3150, 

• Trockene europäische Heiden, LRT 4030, 

• Formationen von Juniperus communis auf Kalkheiden und –rasen, LRT 5130, 

• Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-
Brometalia), LRT 6210, Subtyp Submediterrane Halbtrockenrasen, besondere 
Bestände mit bemerkenswerten Orchideen, *LRT 6212, 

• Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen 
Festland) auf Silikatböden, LRT *6230, 

• Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonigschluffigen Böden 
(Molinion caeruleae), LRT 6410, 

• Feuchte Hochstaudensäume der planaren bis alpinen Höhenstufe inkl. Wald-
säume, bzw. Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan, LRT 6430, 

• Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis), 
LRT 6510, 

• Kalktuffquellen (Cratoneurion), LRT *7220, 

• Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas, LRT 8150, 

• Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas, LRT 
*8160, 

• Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation, LRT 8210, 

• Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation, LRT 8220, 

• Silikatfelsen mit Pioniervegetation des Sedo-Scleranthion oder des Sedo albi-
Veronicion dillenii, LRT 8230, 

• nicht touristisch erschlossene Höhlen, LRT 8310, 

• Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum), LRT 9110, 

• Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum), LRT 9130, 

• Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion), LRT 
9150, 

• Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum, LRT 9170, 

• Schlucht- und Hangmischwälder der Tilio-Acerion, LRT *9180, 

• Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae), LRT *91E0, 

• Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii), 

• Großes Mausohr (Myotis myotis), 
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• Gelbbauchunke (Bombina variegata), 

• Frauenschuh (Cypripedium calceolus) und 

• Prächtiger Dünnfarn (Trichomanes speciosum).  

 

Im Rahmen der Grunddatenerfassung sind darüber hinaus Bestände des Lebensraumtyps 

LRT 3260 (Fließgewässer der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion 

fluitantis) und der Art des Anhanges II Skabiosen-Scheckenfalter (Euphydryas aurinia) er-

fasst worden (WAGU, FFH-Gebiet „Werra- und Wehretal“ Grundlagenerhebung Natura 2000 

Nr. 4825-302, 2011, S. 17, 76).  

Nach der Natura 2000-Verordnung (S. 94 ff.) sind für die Lebensraumtypen des Anhanges I 

und die Arten des Anhanges II der FFH-RL folgende Erhaltungsziele festgelegt worden: 

Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteral-

gen, LRT 3140: 

• Erhaltung der biotopprägenden Gewässerqualität.  

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation das Magnopatmions oder Hydrocharitions, 

LRT 3150: 

• Erhaltung der biotopprägenden Gewässerqualität,  

• Erhaltung der für den Lebensraumtyp charakteristischen Gewässervegetation 
und der Verlandungszonen.  

 

Trockene europäische Heiden, LRT 4030: 

• Erhaltung des Offenlandcharakters der Standorte,  

• Erhaltung einer bestandsprägenden, die Nährstoffarmut begünstigenden Bewirt-
schaftung.  

 

Formationen von Juniperus communis auf Kalkheiden und –rasen, LRT 5130: 

• Erhaltung des Offenlandcharakters mit einem landschaftsprägenden Wachol-
derbestand,  

• Erhaltung einer bestandsprägenden, die Nährstoffarmut begünstigenden Bewirt-
schaftung. 
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Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia), LRT 

6210/6212 und Submediterrane Halbtrockenrasen, besondere Bestände mit bemerkenswer-

ten Orchideen, *LRT 6212: 

• Erhaltung des Offenlandcharakters der Standorte,  

• Erhaltung einer bestandserhaltenden, die Nährstoffarmut begünstigenden Be-
wirtschaftung,  

• Erhaltung des Orchideenreichtums.  

 

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf 

Silikatböden, LRT *6230: 

• Erhaltung des Offenlandcharakters und eines für den LRT günstigen Nährstoff-
haushaltes,  

• Erhaltung eines typischen Wasserhaushalts,  

• Erhaltung einer bestandsprägenden, die Nährstoffarmut begünstigenden Bewirt-
schaftung, die sich an traditionellen Nutzungsformen orientiert. 

 

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonigschluffigen Böden (Molinion 

caeruleae), LRT 6410: 

• Erhaltung des Offenlandcharakters der Standorte und eines für den LRT günsti-
gen Nährstoffhaushaltes,  

• Erhaltung des Wasserhaushalts,  

• Erhaltung einer bestandsprägenden, die Nährstoffarmut begünstigenden Bewirt-
schaftung. 

 

Feuchte Hochstaudensäume der planaren bis alpinen Höhenstufe inkl. Waldsäume, bzw. 

Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan, LRT 6430/6431: 

• Erhaltung des biotopprägenden gebietstypischen Wasserhaushalts. 

 

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis), LRT 6510: 

• Erhaltung eines für den LRT günstigen Nährstoffhaushaltes, 

• Erhaltung einer bestandsprägenden Bewirtschaftung. 
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Kalktuffquellen (Cratoneurion), LRT *7220: 

• Erhaltung eines gebietstypischen Wasserhaushaltes und eines für den LRT 
günstigen Nährstoffhaushaltes,  

• Erhaltung typischer Habitate und Strukturen (z. B. Quellrinnen, Tuffbildung).  

 

Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas, LRT 8150, und Kalkhaltige Schutt-

halden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas, LRT *8160: 

• Gewährleistung der natürlichen Entwicklung und Dynamik,  

• Erhaltung offener, besonnter Standorte. 

 

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation, LRT 8210, Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation, LRT 

8220 und Silikatfelsen mit Pioniervegetation des Sedo-Scleranthion oder des Sedo albi-

Veronicion dillenii, LRT 8230: 

• Erhaltung des biotopprägenden, gebietstypischen Licht-, Wasser-, Temperatur- 
und Nährstoffhaushaltes, 

• Erhaltung der Störungsarmut.  

 

Nicht touristisch erschlossene Höhlen, LRT 8310: 

• Erhaltung der Funktion der ausgewiesenen Höhle für die LRT-charakteristische 
Tier- und Pflanzenwelt, 

• Erhaltung und Zugänglichkeit für die Höhlenfauna bei gleichzeitiger Absicherung 
der Eingänge vor unbefugtem Betreten, 

• Erhaltung des typischen Höhlenklimas und des Wasserhaushalts, 

• Erhaltung typischer geologischer Prozesse. 

 

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum), LRT 9110; Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-

Fagetum), LRT 9130; Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-

Fagion), LRT 9150: 
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• Erhaltung naturnaher und strukturreicher Bestände mit stehendem und liegen-
dem Totholz, Höhlenbäumen und lebensraumtypischen Baumarten in ihren ver-
schiedenen Entwicklungsstufen und Altersphasen. 

 

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum, LRT 9170 und Schlucht- und Hang-

mischwälder der Tilio-Acerion, LRT *9180: 

• Erhaltung naturnaher und strukturreicher Bestände mit stehendem und liegen-
dem Totholz, Höhlenbäumen und lebensraumtypischen Baumarten mit einem 
einzelbaum- oder gruppenweisen Mosaik verschiedener Entwicklungsstufen und 
Altersphasen. 

 

Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae), LRT *91E0: 

• Erhaltung naturnaher und strukturreicher Bestände mit stehendem und liegen-
dem Totholz, Höhlenbäumen und lebensraumtypischen Baumarten mit einem 
einzelbaum- oder gruppenweisen Mosaik verschiedener Entwicklungsstufen und 
Altersphasen,  

• Erhaltung einer bestandsprägenden Gewässerdynamik.  

 

Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) 

• Erhaltung von alten strukturreichen Laub- und Laubmischwäldern mit Höhlen-
bäumen als Sommerlebensraum und Jagdhabitat,  

• Erhaltung funktionsfähiger Sommerquartiere,  

• Erhaltung ungestörter Winterquartiere. 

 

Großes Mausohr (Myotis myotis) 

• Erhaltung von alten großflächigen, strukturreichen, laubholzreichen Wäldern mit 
Totholz und Höhlenbäumen bevorzugt als Buchenhallenwälder als Sommerle-
bensraum und Jagdhabitat,  

• Erhaltung von Gehölzstrukturen entlang der Hauptflugrouten im Offenland,  

• Erhaltung von funktionsfähigen Sommerquartieren, 

• Erhaltung ungestörter Winterquartiere,  

• Erhaltung von Wochenstubenquartieren, in denen keine fledermausschädlichen 
Holzschutzmittel zum Einsatz kommen. 
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Gelbbauchunke (Bombina variegata): 

• Erhaltung von Brachen oder von Flächen im Umfeld der Gewässerhabitate, de-
ren Bewirtschaftung artverträglich ist, 

• Erhaltung von Lebensraumkomplexen mit besonnten, flachen, möglichst fisch-
freien Kleingewässern.  

 

Frauenschuh (Cypripedium calceolus): 

• Erhaltung von strukturreichen Wäldern (insb. Buchenwälder, Buchenmischwäl-
der, Kiefernwälder, Kiefern-Eichen-Wälder, Eichen-Eschen-Wälder) mit Auflich-
tungen und (Innen-)Säumen, 

• Erhaltung von Saumstandorten und mit (halb)lichten Standortverhältnissen.  

 

Prächtiger Dünnfarn (Trichomanes speciosum): 

• Erhaltung besiedelter Felsstandorte sowie lichtarmer Felsspalten und Höhlen im 
Umfeld, 

• Erhaltung der hydrologischen Verhältnisse (Oberflächen- und Grundwasser) im 
Umfeld der Standorte. 

 

Über die Verordnung hinaus sind in der Grunddatenerfassung auf S. 100 ff. für folgende neu 

aufgetretene Lebensraumtypen und Arten Erhaltungsziele bzw. Schutzziele vorgeschlagen 

worden:  

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des 

Callitricho-Batrachion, LRT 3260: 

• Erhaltung der Gewässerqualität und einer natürlichen oder naturnahen Fließge-
wässerdynamik,  

• Erhaltung der Durchgängigkeit für Gewässerorganismen,  

• Erhaltung eines funktionalen Zusammenhanges mit auetypischen Kontaktle-
bensräumen. 
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Skabiosen-Scheckenfalter (Euphydryas aurinia): 

• Erhaltung von Magerrasen und Wiesen mit stabilen Beständen der Futterpflan-
zen Teufelsabbiß (Succisa pratensis), Knautie (Knautia arvensis) bzw. Tauben-
Skabiose (Scabiosa columbaria),  

• Beibehaltung oder Wiedereinführung einer den ökologischen Ansprüchen der 
Art förderlichen, die Nährstoffarmut begünstigenden Bewirtschaftung der Mager-
rasen und Wiesen. 

 

4.3.4 Bewertung des Bestandes im FFH-Gebiet 

In den folgenden Tabellen ist eine Bewertung des Bestandes und des Vorkommens der Le-

bensraumtypen und Anhang II-Arten im FFH-Gebiet entsprechend der Grunddatenerfassung 

aus dem Jahr 2011 zu entnehmen: 

Tabelle Lebensraumtypen 

Code 

FFH 
Name 

Fläche in 

ha 
Fläche 

in % 

R

e

p 

rel. Größe  
Erh.  

Zus. 

Ges. 

Wertst.  
Jahr  

 

N L D N L D 

3140 

Oligo- bis mesotrophe kalkhal-

tige Gewässer mit benthischer 

Vegetation aus Armleuchteral-

gen 

0,04 0,00 B 1 1 1 C C C C 2004 
SDB 

0,08 0,00 C 1 1 - C C C - 2008 
GDE 

3150 

Natürliche eutrophe Seen mit 

einer Vegetation des 

Magnopotamions oder 

Hydrocharitions 

0,52 0,00 C 1 1 1 C C C C 2004 
SDB 

0,67 0,00 C 1 1 - C C C - 2008 
GDE 

3260 

Flüsse der planaren bis mon-

tanen Stufe mit Vegetation des 

Ranunculion fluitantis und des 

Callitricho-Batrachion 

30,00 0,12 B 3 1 1 B B B B 2004 
SDB 

25,58 0,10 C 3 1 - B B C - 2008 
GDE 

4030 Trockene europäische Heiden 
3,04 0,01 B 1 1 1 C B C C 2004 

SDB 

1,91 0,01 B 1 1 - B B C - 2008 
GDE 

5130 
Formationen von Juniperus 

communis- auf Kalkheiden und 

-rasen 

0,02 0,00 C 1 1 1 C C C C 2004 
SDB 

0,02 0,00 D 1 1 - C C C - 2008 
GDE 
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Code 

FFH 
Name 

Fläche in 

ha 
Fläche 

in % 

R

e

p 

rel. Größe  
Erh.  

Zus. 

Ges. 

Wertst.  
Jahr  

 

N L D N L D 

6210/ 

62121 

Naturnahe Kalk-Trockenrasen 

und deren Verbuschungs-

stadien (Festuco-Brometalia), 

bzw. Submediterrane Halbtro-

ckenrasen 

30,00 0,12 C 1 1 1 B C C C 2001 
SDB 

15,85 0,06 C 1 1 - C C C - 2008 
GDE 

*6212 

Submediterrane Halbtrocken-

rasen, besondere Bestände 

mit bemerkenswerten Orchi-

deen 

- - - - - - - - - - - 
SDB 

3,77 0,02 C 1 1 - B C C - 2008 
GDE 

*6230 

Artenreiche montane 

Borstgrasrasen- (und submon-

tan auf dem europäischen 

Festland) auf Silikatböden 

9,00 0,04 B 1 1 1 B B B B 2001 
SDB 

9,30 0,04 B 2 1 - B B C - 2008 
GDE 

6410 

Pfeifengraswiesen auf kalkrei-

chem -Boden, torfigen und 

tonig-schluffigen Böden 

(Molinion caeruleae) 

0,20 0,00 C 1 1 1 B C C C 2004 
SDB 

- - - - - - - - - - 2008 
GDE 

6430/ 

64312 

Feuchte Hochstaudensäume 

der planaren bis alpinen 

Höhenstufe inkl. Waldsäume, 

bzw. Feuchte Hochstaudenflu-

ren, planar bis montan 

5,00 0,02 B 1 1 1 B C C C 2004 
SDB 

5,80 0,02 C 1 1 - B C C - 2008 
GDE 

6510 Magere Flachland-Mähwiesen 

(Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis) 

10,00 0,04 B 1 1 1 B B C B 2001 SDB 

22,57 0,09 C 1 1 - C C C - 2008 GDE 

*7220 Kalktuffquellen (Cratoneurion) 0,05 0,00 A 1 1 1 B B C B 2001 SDB 

1,14 0,00 A 4 3 - B A B - 2008 GDE 

7230 Kalkreiche Niedermoore - - - - - - - - - - - SDB 

0,02 0,00 D 1 1 - C C C - 2008 GDE 

8150 
Kieselhaltige Schutthalden der 

Berglagen Mitteleuropas 

1,43 0,01 C 1 1 1 C C C C 2004 
SDB 

1,47 0,01 C 1 1 - C C C - 2008 
GDE 
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Code 

FFH 
Name 

Fläche in 

ha 
Fläche 

in % 

R

e

p 

rel. Größe  
Erh.  

Zus. 

Ges. 

Wertst.  
Jahr  

 

N L D N L D 

*8160 
Kalkhaltige Schutthalden der 

collinen bis montanen Stufe 

Mitteleuropas 

1,00 0,00 B 3 3 1 B B C B 2001 
SDB 

1,12 0,00 C 2 1 - C C C - 2008 
GDE 

8210 
Kalkfelsen mit Felsspaltenve-

getation 

1,00 0,00 B 3 3 1 B B C B 2001 
SDB 

0,51 0,00 C 2 1 - C C C - 2008 
GDE 

8220 
Silikatfelsen mit Felsspalten-

vegetation 

0,04 0,00 C 1 1 1 C C C C 2004 
SDB 

0,02 0,00 D 1 1 - C C C - 2008 
GDE 

8230 

Silikatfelsen mit Pioniervegeta-

tion des Sedo-Scleranthion 

oder des Sedo albi-Veronicion 

dillenii 

0,01 0,00 C 1 1 1 C C C C 2004 
SDB 

0,01 0,00 D 1 1 - C C C - 2008 
GDE 

8310 
Nicht touristisch erschlossene 

Höhlen 

0,17 0,00 A 5 3 1 B A A B 2003 
SDB 

0,02 0,00 B 3 1 - B B C - 2003 
GDE 

9110 
Hainsimsen-Buchenwald 

(Luzulo-Fagetum) 

6.510,00 26,93 A 3 2 1 B A B A 2001 
SDB 

4.359,72 17,81 A 3 2 - B A B - 2008 
GDE 

9130 
Waldmeister-Buchenwald 

(Asperulo-Fagetum) 

1.200,00 4,96 A 3 3 1 B B C A 2001 
SDB 

3.019,96 12,34 A 3 3 - B A B - 2008 
GDE 

9150 
Mitteleuropäischer Orchideen-

Kalk-Buchenwald 

(Cephalanthero-Fagion) 

100,00 0,41 B 3 3 1 B B B B 2001 
SDB 

68,60 0,28 B 3 3 - B B B - 2008 
GDE 

9160 

Sternmieren-Eichen-

Hainbuchenwald (Stellario-

Carpinetum) 

- - - - - - - - - - - 
SDB 

1,08 0,00 D 1 1  B C C  2010 
GDE 

9170 
Labkraut-Eichen-

Hainbuchenwald Galio-

Carpinetum 

13,50 0,06 B 1 1 1 C C C C 2004 
SDB 

16,99 0,07 B 2 2 - C C C - 2008 
GDE 

*9180 
Schlucht- und Hangmischwäl-

80,00 0,33 B 3 2 1 B A B B 2001 
SDB 
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Code 

FFH 
Name 

Fläche in 

ha 
Fläche 

in % 

R

e

p 

rel. Größe  
Erh.  

Zus. 

Ges. 

Wertst.  
Jahr  

 

N L D N L D 

der Tilio-Acerion 38,25 0,16 B 3 2 - B B B - 2008 
GDE 

*91E0 

Auenwälder mit Alnus 

glutinosa und Fraxinus excel-

sior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) 

31,37 0,13 B 1 1 1 C C C B 2004 
SDB 

60,18 0,25 C 2 1 - C C C - 2008 
GDE 

Vergleich der LRT und ihrer Wertstufen nach Standarddatenbogen (SDB) und Grunddatenerhebung (GDE). Hin-

weise: 1 Zuordnung des LRT 6210; 2 Die von der FENA gelieferten Daten klassifizieren die Hochstaudenfluren als 

LRT 6430. Da eine Datenbankeingabe des LRT 6430 nicht möglich ist, werden die Flächen des LRT 6430 denen 

des LRT 6431 zugeschlagen. 

Tabelle Anhang II-Arten 

Tax 
Code 

FFH 
Name Stat 

Pop 

Gr 

rel. Größe Er 

Zu 

Bio 

Bd 

Ges 

Beurt Gr Jahr Qu 

N  L N L D 

AMP 
BOMB 

VARI 

Bombina variegata  

(Gelbbauchunke) 

r p 1 1 1 C o C C C - 2000 SDB 

r p 1 1 1 C o C C C - 2007 GDE 

MAM 
MYOT 

BECH 

Myotis bechsteini  

(Bechsteinfledermaus) 

r 
101-

250 
4 4 2 A h A A A - 2004 SDB 

* * * * * * * * * * * * GDE 

MAM 
MYOT 

MYOT 

Myotis myotis 

(Großes Mausohr) 

r 
1001-

10000 
5 5 2 A h A A A k 2000 SDB 

* * * * * * * * * * * * GDE 

PFLA 
CYPR 

CALC 

Cypripedium calcaeolus 

(Frauenschuh) 

r r 3 2 1 B h A B C g 2001 SDB 

r v 3 2 1 B h B B C - 2007 GDE 

PFLA 
TRIC 

SPEC 

Trichomanes speciosum 

(Prächtiger Dünnfarn) 

r r 5 4 3 A n A A A g 1998 SDB 

r v 5 4 3 A n A A A - 2002 GDE 

Tax = Taxon, Stat = Status (n = Brutnachweis, r = resident), Pop Gr = Populationsgröße (c = häufig, p = vorhan-

den, r = selten, v = sehr selten), rel. Größe (Population im Bezugsraum: 1 = <2%, 2 = 2-5%, 3 = 5-16%, 4 = 16-

50%, 5 = >50%, D = nicht signifikant), Er Zu = Erhaltungszustand (A = hervorragend, B = gut, C = mittel bis be-

schränkt), Bio Bd = Biogeographische Bedeutung (d = disjunkte Teilareale, h = Hauptverbreitungsgebiet, n = 

nördl. Arealgrenze, o = östl. Arealgrenze), Ges Wertst = Gesamt-Beurteilung (Bedeutung des Gebietes: A = hohe, 

B = mittlere, C = geringe), Gr = Grund (g = gefährdet, k = internationale Konventionen), Qu = Quelle. 

4.3.5 Beschreibung des Bestandes und des Vorkommens  der von den Erhaltungs-

zielen erfassten Lebensraumtypen und Arten 

Aufgrund der Größe des FFH-Gebietes ist eine Beschreibung des Bestandes ausschließlich 

für die möglicherweise vom Vorhaben beeinträchtigten Lebensraumtypen nach Anhang I und 

der Arten nach Anhang II der FFH-RL vorgenommen worden. Grundlage dieser Beschrei-
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bung bildet die im Auftrag des Regierungspräsidiums Kassel durchgeführte Grunddatener-

fassung für das FFH-Gebiet „Werra- und Wehretal“. 

4.3.5.1 Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-RL 

Der Bestand und das Vorkommen der Lebensraumtypen lassen sich wie folgt beschreiben: 

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum), LRT 9110: 

Das Gesamtareal, welches die Hainsimsen-Buchenwälder des LRT 9110 im FFH-Gebiet 

Werra- und Wehretal einnehmen, beläuft sich auf rund 4.360 ha. Der Lebensraumtyp ist da-

mit der häufigste Lebensraum im FFH-Gebiet. Er kommt auf den zum Werratal abfallenden 

Hängen des Kaufunger Waldes in großflächig zusammenhängenden Beständen vor. Darü-

ber hinaus liegen zahlreiche als LRT klassifizierte Waldflächen am Ostabfall des Meißners 

sowie beiderseits des Wehretales. In den zentralen Gebietsteilen und insbesondere östlich 

der Werra geht der Anteil des LRT 9110 an den Waldflächen deutlich zurück. An die Stelle 

der bodensauren Hainsimsen-Wälder treten vermehrt kalkreiche Waldmeister-Buchenwälder 

des LRT 9130.  

Der Erhaltungszustand der Buchenwaldflächen wird nach der Grunddatenerfassung insge-

samt mit „B“ als gut eingestuft, wobei der Bestand von 0,2 % mit „A“ als hervorragend, von 

77,4 % mit „B“ als gut und von 22,4 % mit „C“ als mittel bis schlecht bewertet wird.  

Von einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes des LRT 9110 ist auszugehen, wenn 

seine Flächengröße auf weniger als 3.924 ha abnimmt oder der Anteil der in den Wertstufen 

„A“ und „B“ erhaltenen Teilflächen eine Mindestgröße von 3.064 ha unterschreitet (vgl. 

WAGU, FFH-Gebiet Werra- und Wehretal, Grunddatenerhebung Natura 2000, Nr. 4825-302, 

2011, S. 51 ff.).  

Im Bereich der VKE 40.2 befinden sich einzelne Bestände im Bereich Hubertsliete und am 

Heuberg. Die Bestände weisen einen guten Erhaltungszustand „B“ auf (vgl. WAGU, FFH-

Gebiet „Werra- und Wehretal“ Grundlagenerhebung Natura 2000 Nr. 4825-302, 2011, Detail-

karten Waldspitzen, Blatt 3, Lebensraumtypen; Unterlage 12.5, S. 125 f.). 

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum), LRT 9130: 

Das Gesamtareal, welches die Waldmeister-Buchenwälder des LRT 9130 im FFH-Gebiet 

Werra- und Wehretal einnehmen, beläuft sich auf rund 3.020 ha. Der Lebensraumtyp ist da-

mit der zweithäufigste Lebensraum im FFH-Gebiet. Während Waldmeister-Buchenwald-

bestände im Kaufunger Wald nur selten und kleinflächig anzutreffen sind, nehmen sie in öst-
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licher gelegenen Teilen des Gebietes sehr große Flächen ein. Entlang der thüringisch-

hessischen Landesgrenze, nördlich von Eschwege, in den Wäldern um Witzenhausen sowie 

in der Südspitze des Gebietes bei Sontra bilden sie den vorherrschenden Lebensraumtyp.  

Der Erhaltungszustand der Buchenwaldflächen wird nach der Grunddatenerfassung insge-

samt mit „B“ als gut eingestuft, wobei der Bestand von 0,4 % mit „A“ als hervorragend, von 

86,9 % mit „B“ als gut und von 12,7 % mit „C“ als mittel bis schlecht bewertet wird.  

Von einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes des LRT 9130 ist auszugehen, wenn 

seine Flächengröße auf weniger als 2.718 ha zurückgeht oder die Anteile der in hervorra-

gendem und gutem Zustand erhaltenen Teilflächen auf eine Größe von weniger als 2.373 ha 

abnehmen (vgl. WAGU, FFH-Gebiet Werra- und Wehretal, Grunddatenerhebung Natura 

2000, Nr. 4825-302, 2011, S. 53 ff.).  

Im Bereich der VKE 40.2 liegen Bestände im Bereich des Heuberges und am Kirchberg. Der 

Erhaltungszustand der Bestände im Eingriffsbereich ist entgegen der in der Stellungnahme 

vom 24.11.2011 geäußerten Auffassung des BUND mit „B“ (gut) bewertet worden (vgl. 

WAGU, FFH-Gebiet „Werra- und Wehretal“ Grundlagenerhebung Natura 2000 Nr. 4825-302, 

2011, Detailkarten Waldspitzen, Blatt 3, Lebensraumtypen Unterlage 12.5, S. 125 f.; Hessen-

Forst, Servicezentrum Forsteinrichtung und Naturschutz [FENA], Stellungnahme vom 

02.12.2011). 

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion), LRT 9150: 

Das Gesamtareal, welches die mitteleuropäischen Orchideen-Kalk-Buchenwälder des 

LRT 9150 im FFH-Gebiet Werra- und Wehretal einnehmen, beläuft sich auf rund 68,6 ha. 

Dieser Lebensraumtyp kommt deutlich seltener als die beiden vorgenannten LRT vor. Sein 

Verbreitungsschwerpunkt liegt östlich der Werra. 

Der Erhaltungszustand der Buchenwaldflächen wird nach der Grunddatenerfassung insge-

samt mit „B“ als gut eingestuft, wobei der Bestand von 6 % mit „A“ als hervorragend, von 

66 % mit „B“ als gut und von 28 % mit „C“ als mittel bis schlecht bewertet wird.  

Von einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes des LRT 9150 ist auszugehen, wenn 

seine Flächengröße auf weniger als 61,74 ha zurückgeht oder die Anteile der in hervorra-

gendem und gutem Zustand erhaltenen Teilflächen auf eine Größe von weniger als 44,28 ha 

abnehmen (vgl. WAGU, FFH-Gebiet Werra- und Wehretal, Grunddatenerhebung Natura 

2000, Nr. 4825-302, 2011, S. 56 ff.).  
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Im Bereich der VKE 40.2 liegen die Bestände im Bereich Heuberges. Der Erhaltungszustand 

der im Eingriffsbereich liegenden Teilflächen am Heuberg ist entgegen der in der Stellung-

nahme vom 24.11.2011 geäußerten Auffassung des BUND mit „B“ (gut) bewertet worden 

(vgl. WAGU, FFH-Gebiet „Werra- und Wehretal“ Grundlagenerhebung Natura 2000 Nr. 

4825-302, 2011, Detailkarten Waldspitzen, Blatt 3, Lebensraumtypen; Unterlage 12.5, 

S. 125 f.; Hessen-Forst, Servicezentrum Forsteinrichtung und Naturschutz [FENA], Stellung-

nahme vom 02.12.2011). 

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis), LRT 6510: 

Die Gesamtfläche, welche magere Flachland-Mähwiesen im FFH-Gebiet Werra- und 

Wehretal einnimmt, beläuft sich auf rund 22 ha. Recht großflächige, extensiv genutzte Mäh-

wiesen sind am Sommerberg zwischen Waldkappel und Hessisch Lichtenau erhalten. Weite-

re Vorkommensschwerpunkte des LRT liegen westlich und nördlich von Germerode, am 

Langerberg bei Hitzerode sowie am Rand der Grenze zum Naturschutzgebiet Hessische 

Schweiz bei Meinhard. 

Der Erhaltungszustand der Flachland-Mähwiesen wird nach der Grunddatenerfassung ins-

gesamt mit „C“ als mittel bis schlecht eingestuft, wobei der Bestand von 27,9 % mit „B“ als 

gut und von 72,1 % mit „C“ als mittel bis schlecht bewertet wird. Sehr gut erhaltene LRT-

Areale fehlen dem Gebiet aktuell. 

Von einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes des LRT 6510 ist auszugehen, wenn 

seine Flächengröße auf weniger als 20,31 ha zurückgeht oder die Anteile der in hervorra-

gendem und gutem Zustand erhaltenen Teilflächen auf eine Größe von weniger als 5,67 ha 

abnehmen (vgl. WAGU, FFH-Gebiet Werra- und Wehretal, Grunddatenerhebung Natura 

2000, Nr. 4825-302, 2011, S. 39ff.). 

Das Vorkommen im weiteren Umfeld der VKE 40.2 beschränkt sich auf eine Fläche am Gro-

ßen Steinberg. Der Erhaltungszustand der Fläche ist als gut mit „B“ eingestuft worden (vgl. 

Unterlage 12.5, S. 125 f.). 

Submediterrane Halbtrockenrasen (Mesobromion) besonders orchideenreiche Bestände, 

LRT *6212: 

Die Gesamtfläche, welche submediterrane Halbtrockenrasen im FFH-Gebiet Werra- und 

Wehretal einnehmen, beläuft sich auf rund 3,8 ha. Die größeren Flächen des LRT *6210 

liegen am Kirchberg und am Rand des Gelstertals nahe der Ortschaft Hundelshausen. 
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Der Erhaltungszustand der Halbtrockenrasen wird nach der Grunddatenerfassung insgesamt 

mit „B“ als gut eingestuft, wobei der Bestand von 27 % mit „A“ als hervorragend, von 66 % 

mit „B“ als gut und von 7 % mit „C“ als mittel bis schlecht bewertet wird. 

Von einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes des LRT *6212 ist auszugehen, wenn 

seine Flächengröße auf weniger als 3,39 ha zurückgeht oder die Anteile der in hervorragen-

dem und gutem Zustand erhaltenen Teilflächen auf eine Größe von weniger als 3,15 ha ab-

nehmen (vgl. WAGU, FFH-Gebiet Werra- und Wehretal, Grunddatenerhebung Natura 2000, 

Nr. 4825-302, 2011, S. 29 ff.). 

Das Vorkommen im weiteren Umfeld der VKE 40.2 beschränkt sich auf die Flächen am 

Kirchberg. Der Erhaltungszustand der Flächen ist überwiegend als hervorragend mit „A“ so-

wie gut mit „B“ und nur teilweise mit „mittel bis schlecht, C“ eingestuft worden (vgl. Unterlage 

12.5, S. 125 f.). 

4.3.5.2 Arten nach Anhang II der FFH-RL 

Der Bestand und das Vorkommen der Arten lassen sich wie folgt beschreiben: 

Großes Mausohr (Myotis myotis) 

Zum FFH-Gebiet gehören mindestens acht Wochenstubenquartiere des Großen Mausohrs. 

Die Population zählt ca. 3.000 adulte Weibchen und wird als hervorragend eingestuft. Nach 

Aussage der Fachgutachter der Grunddatenerfassung sind ca. 71,6 % der Fläche des ge-

samten FFH-Gebietes bzw. ca. 79,5 % seiner Waldfläche als Jagdgebiet geeignet 

(17.337 ha). Die im FFH-Gebiet vorgefundenen Habitatstrukturen wurden im Rahmen der 

Grunddatenerfassung als hervorragend eingestuft. Innerhalb des FFH-Gebietes konnte eine 

hohe Stetigkeit der Art nachgewiesen werden. Auf ca. 90 % aller langen Transekte konnte 

die Art mit 9,5 % aller Fledermausnachweise detektiert werden. Die Fokussierung auf be-

sonders geeignete Waldbestände erbrachte eine noch höhere Aktivitätsdichte mit 13,5 % 

aller Fledermausnachweise. Auch die Netzfänge bestätigten die hohe Stetigkeit der Art im 

FFH-Gebiet, so dass auch die Populationsstruktur als hervorragend eingestuft wurde. Insge-

samt wurde der Erhaltungszustand mit „A“ als hervorragend bewertet (vgl. Simon & Widdig, 

Fledermauskundliche Erfassung im Rahmen der Grunddatenerfassung im FFH-Gebiet „Wer-

ra- und Wehretal“ 4825-302, 22.05.2005, S. 40 f.). 

Die Wälder im Umfeld der geplanten VKE 40.2 werden als Teillebensraum der Kolonie 

Hoheneiche (2010: ca. 303 adulte Weibchen) genutzt, die auf dem Dachboden eines Privat-

gebäudes in ca. 0,5 km Entfernung zur geplanten Trasse siedelt.  
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Die Fledermausuntersuchungen aus den Jahren 1999, 2003 und 2010 haben ergeben, dass 

das Große Mausohr ausgehend von dem Koloniestandort in Hoheneiche entlang von 

Gehölzlinien oder anderen Strukturen aus den Orten in alle Richtungen in die umgebenden 

Waldgebiete fliegt, wobei das Gros der Tiere den Ort nach Westen über das Krummbachtal 

verlässt. Dabei wird auch von einem Teil der Kolonie der Bereich des Sontratals nach Osten 

in Richtung der geplanten VKE 40.2 gequert (vgl. Bach & Limpens, Fachbeitrag Fledermäu-

se – Faunistische Sonderuntersuchung zum LBP BAB A 44 (VKE 40.2, Hoheneiche – 

Sontra-Nord), 1999; FÖÄ, Geländeerhebungen für die FFH-VU Werra- und Wehretal in den 

Abschnitten VKE 40.1 – VKE 40.2, Ergebnisse der Fledermaus-Geländeerfassungen 2003; 

ITN, BAB A 44 Kassel – Herleshausen, VKE 40.2, Hoheneiche bis AS Sontra Nord, 

Fledermauskundliche Untersuchungen, 2010, S. 63). 

Für die Kolonie in Hoheneiche konnte in den Untersuchungen im Jahr 2010 der bekannte 

Flugweg auf Höhe der Abfahrt/Bahnbrücke („Im Brückenthale“) nach Osten bestätigt und 

durch einen weiteren wesentlichen Querungspunkt auf Höhe des alten Bahnhofes im Über-

gang zum Streckenabschnitt BAB A 44 VKE 40.2 ergänzt werden. Auch die Sontra stellt wei-

terhin eine wichtige Ausbreitungslinie dar. Der überwiegende Teil der Tiere verlässt jedoch 

nach wie vor den Ort über das Krumbachtal nach Westen (vgl. ITN, BAB A 44 Kassel – 

Herleshausen, VKE 40.2, Hoheneiche bis AS Sontra Nord, Fledermauskundliche Untersu-

chungen, 2010, S. 49, 63).  

Auf Grundlage der Untersuchungen im Jahr 2010 konnte darüber hinaus festgestellt werden, 

dass sich das Große Mausohr im Planungsabschnitt fast ausschließlich im Wald auf Nah-

rungssuche begibt und dort in allen Waldbereichen nachgewiesen wurde (vgl. ITN, BAB A 44 

Kassel – Herleshausen, VKE 40.2, Hoheneiche bis AS Sontra Nord, Fledermauskundliche 

Untersuchungen, 2010, S. 49). 

Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) 

Im Rahmen der Grunddatenerfassung ist festgestellt worden, dass die Art eine hohe Stetig-

keit im FFH-Gebiet aufweist. Auf ca. 86 % aller langen Transekte konnte die Bechstein-

fledermaus nachgewiesen werden. In dem intensiv untersuchten Bereich zwischen Wald-

kappel und Küchen konnte sogar eine sehr große Dichte der Wochenstubenkolonien mit 

einer hohen Anzahl adulter Weibchen nachgewiesen werden. Der Erhaltungszustand der 

Populationsgröße und -struktur wurde in den für die Bechsteinfledermaus geeigneten Wald-

bereichen als hervorragend und die vorgefundenen Habitatstrukturen als gut eingestuft. Ins-

gesamt wurde der Erhaltungszustand der Bechsteinfledermaus im FFH-Gebiet mit „A“ als 

hervorragend eingestuft (Simon & Widdig, Erfassung des Vorkommens der Bechstein-
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fledermaus im Rahmen der Grunddatenerfassung im FFH-Gebiet 4825-302 „Werra- und 

Wehretal“, 2008, S. 16 f.). 

Im Bereich der VKE 40.2 ist nach den Ergebnissen der Fledermausuntersuchungen im Jahr 

2010 davon auszugehen, dass die bewaldeten Hänge beidseitig der Sontra vollständig von 

Männchen der Art besiedelt werden. Hinweise auf eine Wochenstubenkolonie haben sich 

nicht ergeben, so dass ein Wochenstubenvorkommen von Seiten der Fachgutachter im Be-

reich der VKE 40.2 ausgeschlossen wurde. So weisen nach Einschätzung der Gutachter die 

Wälder beidseitig der Sontra nicht die gleiche qualitative Eignung auf wie die Wälder um 

Bischhausen, wo am Trimberg, am Edderstalgraben und am Honigberg je eine Kolonie 

nachgewiesen wurde (vgl. ITN, BAB A 44 Kassel – Herleshausen, VKE 40.2, Hoheneiche bis 

AS Sontra Nord, Fledermauskundliche Untersuchungen, 2010, S. 61).  

Die Untersuchungen im Jahr 2010 zeigen eine sehr deutliche Präferenz der Art für die Laub- 

und Laubmischwälder im untersuchten Bereich. Im Zuge der Netzfänge an Gehölzlinien und 

Ufergalerien im Offenland konnten keine Bechsteinfledermäuse gefangen werden. Akusti-

sche Hinweise (Batcorder, Horchboxen, Transektbegehungen) auf eine Nutzung der Land-

schaft abseits des Waldes waren auf einzelne akustische Nachweise östlich Hoheneiche 

sowie im Wiesental am Fuße des Großen Steinberges begrenzt (vgl. ITN, BAB A 44 Kassel 

– Herleshausen, VKE 40.2, Hoheneiche bis AS Sontra Nord, Fledermauskundliche Untersu-

chungen, 2010, S. 61). 

Abgesehen von der in der Raum-Zeit-Aktivität sehr konstanten und kleinräumigen Wochen-

stubenphase kommt es ab dem Spätsommer/Frühherbst zu weiträumigeren Flügen von 

Bechsteinfledermäusen, denen die Motivation zur Paarung (v. a. adulte Weibchen), zur Le-

bensraumerkundung (Jungtiere) und ab Oktober zur Überwinterung (alle) zugrunde liegt. 

Diese saisonal weiträumigeren Flüge finden über Distanzen von 20-30 km und mehr statt 

und sind insbesondere mit einer hohen Dispersion über alle Himmelsrichtungen verteilt. So 

fokussieren sich beispielsweise die adulten Weibchen einer Wochenstubenkolonie niemals 

auf ein Paarungsgebiet, sondern verteilen sich individuell und großräumig. Aus diesem 

Grund werden von den Fachgutachtern saisonal bedingte Querungen des Sontratals an den 

Gehölzlinien der Erosionsrinnen, der Bachläufe und in der Verlängerung von Waldnasen 

erwartet (vgl. ITN, BAB A 44 Kassel – Herleshausen, VKE 40.2, Hoheneiche bis AS Sontra 

Nord, Fledermauskundliche Untersuchungen, 2010, S. 62). 

4.3.6 Vorhabenbedingte Auswirkungen 

Bei der Prüfung der vorhabenbedingten Auswirkungen wird zwischen anlage-, bau- und be-

triebsbedingten Auswirkungen unterschieden. 
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Anlagebedingte Auswirkungen 

Zu den anlagebedingten Auswirkungen zählt der dauerhafte Verlust/Funktionsverlust von 

Lebensraumtypen des Anhanges I der FFH-RL und von Lebensräumen für Tiere und Pflan-

zen des Anhanges II der FFH-RL durch Versiegelung, Flächeninanspruchnahme, Barriere-

wirkungen bzw. Verinselung von Flächen und Veränderung abiotischer Standortfaktoren.  

Insoweit ist zu prüfen, ob eine dauerhafte Inanspruchnahme von Flächen innerhalb des FFH-

Gebietes durch die Überbauung von Flächen durch die Straße selbst sowie durch alle weite-

ren zur Straße gehörenden Anlagen wie Böschungen, Regenrückhaltebecken usw. stattfin-

det. Dies betrifft insbesondere den Bereich des Heubergs. 

Ferner sind anlagebedingte Barrierewirkungen durch die Zerschneidung oder Unterbrechung 

von Wechsel- oder Austauschbeziehungen von Tieren möglich und zu prüfen. So kann es 

z. B. außerhalb des FFH-Gebietes durch die Trasse zu Beeinträchtigungen von Flugwegen 

des Großen Mausohrs von dem Quartierstandort in Hoheneiche zu den Jagdhabitaten kom-

men. 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Zu den betriebsbedingten Auswirkungen gehören in erster Linie die Funktionsabnahme bzw. 

der Funktionsverlust von Lebensraumtypen des Anhanges I der FFH-RL und von Lebens-

räumen für Tiere und Pflanzen des Anhanges II der FFH-RL durch Stickstoffdepositionen, 

Lärm- und Lichtimmissionen. Darüber hinaus kann es zu Gefährdungen durch den fließen-

den Straßenverkehr für Tiere kommen (Kollisionen).  

Insoweit sind vor allem die Auswirkungen der zusätzlichen Stickstoffdepositionen des Vorha-

bens auf die Lebensraumtypen zu prüfen. Die Lärm- und Lichtimmissionen spielen insbe-

sondere bei charakteristischen Vogelarten und den Fledermausarten des Anhangs II eine 

Rolle. Nicht zuletzt ist zu prüfen, inwieweit es zu Gefährdungen der Tiere durch den fließen-

den Straßenverkehr kommen kann. 

Baubedingte Auswirkungen 

Zu den baubedingten Auswirkungen gehören der temporäre oder dauerhafte Verlust und 

Funktionsverlust von Lebensraumtypen des Anhanges I der FFH-RL und von Lebensräumen 

für Tiere und Pflanzen des Anhanges II der FFH-RL, der im Rahmen der Bautätigkeit für die 

geplante A 44-Trasse verursacht wird. Sie sind i. d. R. temporär, also zeitlich befristet. Die 

Wirkungen entsprechen zum Teil den anlage- und betriebsbedingten Wirkungen, sind aber 
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zugleich spezifisch ausgeprägt. Oft besteht eine reduzierte Wirkintensität. Zum Teil treten 

aber auch besonders ausgeprägte Wirkungen wie Staubemissionen hinzu. 

Insbesondere ist z. B. zu prüfen, ob durch den erforderlichen Baustreifen temporär Flächen 

des FFH-Gebietes verloren gehen, die als Lebensraumtyp oder potentielles Jagdhabitat ge-

schützt sind oder ob durch die nächtlichen Bauarbeiten das Große Mausohr bei seinen Flü-

gen von der Wochenstubenkolonie zu den Jagdhabitaten beeinträchtigt werden kann. 

4.3.7 Auswirkungen auf die Lebensraumtypen (LRT) na ch Anhang I FFH-RL 

Die Prüfung der vorhabenbedingten Auswirkungen führt zu dem Ergebnis, dass erhebliche 

Beeinträchtigungen des LRT 9130 und des LRT 9150 anzunehmen sind. 

4.3.7.1 Datengrundlagen 

Folgende Untersuchungen zur Ermittlung des Bestandes und der Beurteilung der Auswir-

kungen auf die Lebensraumtypen nach Anhang I FFH-RL werden der FFH-

Verträglichkeitsprüfung zugrunde gelegt: 

• BÖF, BAB A 44 Kassel-Herleshausen, VKE 40.1 – VKE 40.2, AS Waldkappel bis 

Hoheneiche sowie Bereiche möglicher Alternativen, LRT-Nacherfassung und LRT-

Überprüfung, Nacherfassung Habitatstrukturen für Fledermäuse, LRT-Erfassung auf 

möglichen Maßnahmenflächen außerhalb FFH-Gebiet Werra-Wehretal, 2010, 

• Protokoll vom Ortstermin am 29.06.2011, 

• Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 24.09.2010, beantwortet mit 

Schreiben der Vorhabenträgerin vom 10.11.2011, 

• Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 05.08.2011, beantwortet mit 

Schreiben der Vorhabenträgerin vom 07.12.2011, 

• ÖKO-DATA Strausberg, BAB A 44 Kassel-Herleshausen, VKE 40.2 Hoheneiche bis 

AS Sontra Nord, Fachgutachten zur Ermittlung der Irrelevanzschwelle als Teil der 

Bewertung der FFH-Verträglichkeit von Stickstoffdepositionen bezogen auf das FFH-

Gebiet „Werra- und Wehretal“, 08.09.2011,  

• Ingenieurbüro Lohmeyer, Neubau der BAB A 44 Kassel-Herleshausen, VKE 40.2 

Hoheneiche bis AS Sontra Nord, Aktualisierung des Luftschadstoffgutachtens, Okto-

ber 2010 und 
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• Ingenieurbüros Lohmeyer, Stellungnahme vom 22.07.2011. 

4.3.7.2 Auswirkungen auf den LRT 9130 (Waldmeister- Buchenwald) 

Durch das Vorhaben kommt es auf einer Fläche von 0,69 ha zu einer erheblichen Beein-

trächtigung der für den Lebensraumtyp festgelegten Erhaltungsziele: 

• Erhaltung naturnaher und strukturreicher Bestände mit stehendem und liegen-
dem Totholz, Höhlenbäumen und lebensraumtypischen Baumarten in ihren ver-
schiedenen Entwicklungsstufen und Altersphasen. 

 

4.3.7.2.1 Bau- und anlagebedingte Auswirkungen  

Am Heuberg wird eine Teilfläche des LRT 9130 im Umfang von insgesamt ca. 0,26 ha durch 

Auswirkungen aufgrund des Waldrandanschnitts beeinträchtigt. Weitere anlage- bzw. bau-

bedingte Auswirkungen auf die Vorkommen des LRT 9130 sind nicht zu erwarten. 

Durch die anlage- und baubedingte Flächeninanspruchnahme außerhalb des FFH-Gebietes 

und der damit verbundenen Rodungsmaßnahmen kann es im Bereich des Waldrandan-

schnittes zu Veränderungen der Waldvegetation auf einer Fläche von ca. 0,26 ha kommen 

(vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 24.09.2010, beantwortet mit 

Schreiben der Vorhabenträgerin vom 10.11.2011, S. 1; Aufklärungsschreiben der Plan-

feststellungsbehörde vom 05.08.2011, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 

07.12.2011, S. 1). Bei dem betroffenen Bestand handelt es sich um Altbestände mit Zwi-

schenstand und/oder Verjüngung unter Schirm. In dem durch Rodung des bisherigen Wald-

randes „geöffneten“ Bestand sind kleinklimatische Änderungen durch Licht- und Windeinwir-

kungen nicht auszuschließen. Es handelt sich um eine lediglich graduelle Funktionsbeein-

trächtigung, da der Waldrandanschnitt westexponiert stattfindet und somit die Sonnenein-

strahlung weniger intensiv sein wird. Dabei wird eine Wirktiefe der mit dem Waldanschnitt 

einhergehenden Waldrandeffekte bis zu maximal 50 m in den Bestand angenommen (vgl. 

Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 24.09.2010, beantwortet mit 

Schreiben der Vorhabenträgerin vom 10.11.2011, S. 1). 

4.3.7.2.2 Auswirkungen aufgrund von Stickstoffdepos itionen 

Der LRT 9130 im Bereich des Heuberges wird nach der Prognose der Vorhabenträgerin auf 

einer Fläche von ca. 0,47 ha durch Stickstoffdepositionen beeinträchtigt. 
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Die Beurteilung der Auswirkungen wurde nachvollziehbar anhand des Konzeptes der Critical 

Loads vorgenommen. Nach den Angaben der Berner Liste liegt der Critical Load für den 

LRT 9130 bei 10-20 kg N/ha/a.  

Die ermittelten vorhabenbedingten Zusatzbelastungen auf den Teilflächen des LRT 9130 im 

Bereich des Heuberges überschreiten die 3 %-Irrelevanzschwelle von 0,30 kg N/ha/a für den 

zugrundegelegten niedrigsten empirischen Critical Load von 10 kg N/ha/a. Die Zusatzbelas-

tung liegt in einer Größenordnung zwischen 1,5 und 0,3 kg N/ha/a (vgl. ÖKO-DATA Straus-

berg, BAB A 44 Kassel-Herleshausen, VKE 40.2 Hoheneiche bis AS Sontra Nord, Fachgut-

achten zur Ermittlung der Irrelevanzschwelle als Teil der Bewertung der FFH-Verträglichkeit 

von Stickstoffdepositionen bezogen auf das FFH-Gebiet „Werra- und Wehretal“, 08.09.2011, 

S. 43, Tab. 18). 

Aus diesem Grund und aufgrund der großen Spannweite der empirischen Critical Loads 

wurde vorsorglich für die im Trassennahbereich gelegenen repräsentativen Vorkommen des 

LRT 9130 (Probepunkte 29, 33 und 40) ein standortspezifischer Critical Load ermittelt. Die-

ser liegt für eutrophierend wirkenden Stickstoff bei 18,4 kg N/ha/a an den Probepunkten 29 

und 33 bzw. bei 18,6 kg N/ha/a am Probepunkt 40 (vgl. ÖKO-DATA Strausberg, BAB A 44 

Kassel-Herleshausen, VKE 40.2 Hoheneiche bis AS Sontra Nord, Fachgutachten zur Ermitt-

lung der Irrelevanzschwelle als Teil der Bewertung der FFH-Verträglichkeit von Stickstoffde-

positionen bezogen auf das FFH-Gebiet „Werra- und Wehretal“, 08.09.2011, S. 54, Tab. 24).  

Die Hintergrundbelastung im Jahr 2007 lag bei 20,2 kg N/ha/a, die von ÖKO-DATA ermittelte 

Hintergrundbelastung für den Planungsfall 2025 bei 17,4 kg N/ha/a (vgl. ÖKO-DATA Straus-

berg, BAB A 44 Kassel – Herleshausen, VKE 40.2, Hoheneiche bis AS Sontra Nord, Fach-

gutachten zur Ermittlung der Irrelevanzschwelle als Teil der Bewertung der FFH-

Verträglichkeit von Stickstoffdepositionen bezogen auf das FFH-Gebiet „Werra- und 

Wehretal“, 08.09.2011, S. 41 Tab. 14 und Tab. 16). Die Hintergrundbelastung liegt damit im 

Jahr 2007 über dem Critical Load für eutrophierend wirkenden Stickstoffeintrag und im Pla-

nungsfall 2025 darunter. Am Standort des Probepunkts 29 beträgt die Zusatzbelastung für 

den LRT 9130 bis zu 1,54 kg N/ha/a (ebd., S 43 Tab. 18). Durch sie wird trotz der gegenüber 

der Ist-Situation 2007 rückläufigen Hintergrundbelastung im Planungsfall 2025 der Critical 

Load für eutrophierend wirkenden Stickstoffeintrag von 18,4 kg N/ha/a noch überschritten.  

Die Schwelle für die Irrelevanz von zusätzlichen Stickstoffeinträgen liegt nach fachwissen-

schaftlicher Einschätzung bei 3 % des Critical Loads (vgl. Unterlage 12.5, S. 77 m. w. N.), 

was für die Standorte des LRT 9130 mit einem Critical Load von 18,4 bzw. 18,6 kg N/ha/a 

einer Zusatzbelastung von ca. 0,55 kg N/ha/a entspricht.  
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Vorhabenbedingte Zusatzbelastungen durch Stickstoffdepositionen von > 0,55 kg N/ha/a 

treten nach den Berechnungen durch das Ingenieurbüro Lohmeyer nur im Bereich des Heu-

berges auf insgesamt ca. 0,47 ha auf. Betroffen sind zwei Teilflächen des Lebensraumtyps 

(vgl. Unterlage Nr. 12.5.5, Plan Stickstoffdeposition, Blatt Nr. 03; vgl. Aufklärungsschreiben 

der Planfeststellungsbehörde vom 05.08.2011, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträ-

gerin vom 07.12.2011, S. 1). Auf beiden betroffenen Flächen wird daher vorsorglich – trotz 

der im Planungsfall 2025 gegenüber der Ist-Situation geringeren Gesamtbelastung – eine 

relevante Beeinträchtigung des LRT 9130 durch die betriebsbedingten Auswirkungen der 

geplanten A 44, VKE 40.2 nicht ausgeschlossen.  

Dies stellt eine „Worst-Case-Betrachtung“ dar, da sich nach fachgutachterlicher Einschät-

zung die relevanten Auswirkungen ausschließlich auf denjenigen Anteil dieser Flächen be-

schränken, wo eine vorhabenbedingte Zusatzdeposition von mehr als 0,93 kg N/ha/a zu er-

warten ist. Erst ab dieser Zusatzbelastung wird unter Zugrundelegung der Hintergrundbelas-

tung im Jahr 2025 der Critical Load für eutrophierend wirkenden Stickstoff überschritten, so 

dass auch erst ab dieser Größenordnung die vorhabenbedingte Zusatzbelastung einen er-

heblichen Beitrag zum Risiko für die betroffenen Flächen dieses Standort- bzw. Vegetations-

typs leistet (vgl. ÖKO-DATA Strausberg, BAB A 44 Kassel-Herleshausen, VKE 40.2, 

Hoheneiche bis AS Sontra Nord, Fachgutachten zur Ermittlung der Irrelevanzschwelle als 

Teil der Bewertung der FFH-Verträglichkeit von Stickstoffdepositionen bezogen auf das FFH-

Gebiet „Werra- und Wehretal“, 08.09.2011, S. 58). 

Die übrigen trassennahen Teilflächen dieses LRT liegen unterhalb der Zusatzbelastung von 

0,55 kg N/ha/a. In ihnen ist daher – unabhängig von der Höhe der Hintergrundbelastung im 

Planungsfall 2025 – von keiner relevanten Beeinträchtigung durch vorhabenbedingte Stick-

stoffeinträge auszugehen. Für die fehlende Signifikanz der hier nur geringfügigen Zusatzbe-

lastung spricht zudem, dass sich an den betreffenden Standorten ein Fließgleichgewicht des 

Stickstoffkreislaufes auf hohem Niveau eingestellt hat. Daher wird es nicht zu einem anstei-

genden Überschuss pflanzenverfügbarer Stickstoffverbindungen in der Bodenlösung inner-

halb des Wurzelraumes kommen, solange der Deckungsgrad der Baumschicht nicht großflä-

chig verändert wird. Zusätzliche überschüssige N-Einträge werden mit dem Sickerwasser 

ausgewaschen. Geringe vorhabenbedingte Zusatzdepositionen können somit keine signifi-

kanten zusätzlichen Effekte verursachen (vgl. ÖKO-DATA Strausberg, BAB A 44 Kassel-

Herleshausen, VKE 40.2, Hoheneiche bis AS Sontra Nord, Fachgutachten zur Ermittlung der 

Irrelevanzschwelle als Teil der Bewertung der FFH-Verträglichkeit von Stickstoffdepositionen 

bezogen auf das FFH-Gebiet „Werra- und Wehretal“, 08.09.2011, S. 51, 52 f. und 59). Hinzu 

kommt, dass im Planungsfall 2025 auf den betreffenden Standorten der Critical Load für 
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eutrophierend wirkenden Stickstoff auch im Zusammenwirken mit dem Vorhaben nicht mehr 

überschritten sein wird. Auch aus diesem Grund ist hier von keiner relevanten Beeinträchti-

gung der vorhabenbedingten Stickstoffauswirkungen auszugehen. 

Fachgutachterlich wurde auch der versauernd wirkende Stickstoffeintrag überprüft. Hier lag 

die Hintergrundbelastung im Jahr 2007 unterhalb des Critical Loads für versauernden Stick-

stoffeintrag. Sie wird auch im Planungsfall 2025 darunter liegen (ebd., S. 57 Tab. 25 und 

S. 59 Tab. 27). Daher ist keine relevante Beeinträchtigung des LRT 9130 durch vorhabenbe-

dingte Versauerungseffekte zu prognostizieren  

4.3.7.2.3 Auswirkungen auf die charakteristischen A rten des LRT 9130 

Auswirkungen des Vorhabens auf den Erhaltungszustand des Schwarzspechtes und der 

Grauspechtes als charakteristische Art des Lebensraumtyps 9130 sind auszuschließen. 

Aus Sicht der oberen Naturschutzbehörde sind der Schwarzspecht und der Grauspecht die 

charakteristischen Arten der Buchenwaldlebensräume LRT 9110, 9130 und 9150. Entgegen 

der Auffassung des BUND wird eine Hinzuziehung weiterer Arten als nicht erforderlich ange-

sehen (vgl. Stellungnahme des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft 

und Verbraucherschutz vom 23.3.2011, mit in der Anlage beiliegenden Stellungnahme des 

Regierungspräsidiums Kassel vom 30.11.2010, FFH-Gebiet „Werra und Wehretal“ VKE 40.2, 

S. 1 mit Verweis auf die Stellungnahme zur VKE 40.1, S. 2). 

Im Jahr 2005 wurde am Heuberg ein nicht besetztes Höhlenzentrum des Schwarzspechtes 

aufgrund von Habitatrequisiten kartiert (vgl. Planungsbüro für Landschafts- & Tierökologie 

Lederer, Ergänzungskartierung von streng geschützten Vogelarten [Eulen, Spechte, Groß-

vögel] im Bereich der geplanten A 44- Abschnitte VKE 40.1, 40.2, 50 und 60, 2005, S. 10). 

Im Jahr 2010 konnte im Rahmen der Nachkartierung ein Schwarzspecht am Heuberg in 

ca. 550 m Entfernung zur Trasse und am Kirchberg in ca. 900 m Entfernung nachgewiesen 

werden (BÖF, Avifaunistische Nacherfassungen im Bereich der BAB A 44 VKE 40.2, 2010). 

Der Grauspecht konnte im Bereich der VKE 40.2 weder im Jahr 2005 noch im Jahr 2010 im 

FFH-Gebiet nachgewiesen werden. Er konnte lediglich einmal im Jahr 1998 am Heuberg 

festgestellt werden (vgl. Müller, Bestandserfassung Avifauna im Rahmen der Grundlagener-

hebung zum LBP BAB A 44, Verkehrseinheit 40.2, 1999). Außerhalb des FFH-Gebietes 

konnten Reviere beider Arten zusätzlich am Pfaffenberg nachgewiesen werden. 
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Anlage- und baubedingte Auswirkungen 

Anlage- und baubedingt gehen innerhalb des FFH-Gebietes keine Habitate des Schwarz- 

und Grauspechtes verloren.  

Betriebsbedingte Auswirkungen durch Verkehrslärm (K onflikt B 5.3 beim LRT 9130) 

Es kommt zu geringen Auswirkungen auf Randbereiche eines Revieres des Schwarzspech-

tes und des Grauspechtes am Heuberg.  

Die betriebsbedingten Auswirkungen wurden unter Anwendung der aktuellsten wissenschaft-

lichen Methodik nach der Arbeitshilfe „Vögel und Straßenverkehr“ ermittelt (vgl. KIfL, Ar-

beitshilfe Vögel und Straßenverkehr, 30.04.2010). Danach werden für die einzelnen Vogelar-

ten Effektdistanzen als „Worst-Case-Szenario“ bestimmt, ab denen keine Beeinträchtigungen 

mehr auftreten. Die beiden Spechtarten, Schwarz- und Grauspecht, sind in die „Gruppe 2“ – 

Brutvögel mit mittlerer Lärmempfindlichkeit“ eingestuft. Die Effektdistanzen liegen beim 

Schwarzspecht bei 300 m und beim Grauspecht bei 400 m. Innerhalb dieses Bereiches 

nimmt die Habitateignung um 20 % ab. Innerhalb der 58 dB(A) – Isophone beträgt die Ab-

nahme der Habitateignung 40 % und innerhalb des 100 m Bandes 80 % (vgl. KIfL, Arbeitshil-

fe Vögel und Straßenverkehr, 30.04.2010, S. 104 f., Tab. 5 u. 7).  

Der Schwarzspecht wurde 2010 mit je einem Revier im Bereich des Heuberges und des 

Kirchberges nachgewiesen. Die Reviere liegen in einem Abstand von ca. 550 m bzw. 900 m 

zur geplanten Trasse. Aufgrund dieser Entfernung sind Störungen der Revierzentren auszu-

schließen. Angesichts der Größe der Reviere des Schwarzspechtes von ca. 250-400 ha 

können zwar geringe Störungen im Revierrandbereich nicht ausgeschlossen werden. Dies ist 

aber nur für das Revier am Heuberg anzunehmen, da hier als Lebensraum geeigneter Wald 

bis an die geplante Trasse reicht. 

Der Grauspecht wurde am Heuberg in den Jahren 2005 und 2010 nicht mehr nachgewiesen. 

Allerdings ist aufgrund einer Kartierung aus dem Jahr 1998 und aufgrund der Größe des 

Revieres des Grauspechtes von ca. 200 ha nicht auszuschließen, dass die Waldbereiche 

des Heuberges noch Bestandteil eines Revieres der Art sind. Vor diesem Hintergrund wer-

den vorsorglich geringe Störungen im Randbereich des Revieres am Heuberg nicht ausge-

schlossen.  

Ergänzend wurde von den Fachgutachtern auch eine Betrachtung des Verkehrslärms auf der 

Grundlage der 54/55 dB(A)-Isophone durchgeführt, um die Kontinuität innerhalb des VKE-

übergreifenden Gutachtens zu wahren. Diese Untersuchung kommt ebenfalls zum Ergebnis 
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der Nichterheblichkeit, ist aber nicht entscheidungserheblich (vgl. Unterlage Nr. 12.5, 

S. 332 ff.). Sie wird dem vorliegenden Planfeststellungsbeschluss nicht zugrunde gelegt, da 

inzwischen mit der Arbeitshilfe „Vögel und Straßenverkehr“ ein aktuellerer Kenntnisstand zur 

Bewertung der Auswirkungen durch Lärm vorliegt (vgl. BVerwG, Urteil vom 14.04.2010 – 9 A 

5.08 – UA Rn. 96). 

Bewertung der Auswirkungen 

Die betriebsbedingten Auswirkungen führen zu keiner relevanten Beeinträchtigung des Er-

haltungszustandes des Schwarzspechtes und des Grauspechtes.  

Die genannten Arten besitzen eine Reviergröße von ca. 250-400 ha beim Schwarzspecht 

und von ca. 200 ha beim Grauspecht. Daher können lediglich Störungen im Randbereich der 

Reviere am Heuberg nicht ausgeschlossen werden. Das Revierzentrum des Schwarzspech-

tes liegt zudem außerhalb der Effektdistanz. Ein aktueller Nachweis eines Revierzentrums 

für den Grauspecht liegt nicht vor. Der Erhaltungszustand der Population im Sinne des 

Art. 1 i) FFH-RL bleibt günstig. 

Mit der lediglich randlichen Beeinträchtigung eines Revieres des Schwarzspechtes und 

Grauspechtes am Heuberg ist keine zusätzliche relevante Beeinträchtigung von Flächen des 

LRT 9130 verbunden. 

Die LRT-Flächen, die innerhalb der Effektdistanzen für den Schwarzspecht und Grauspecht 

liegen, sind zudem relativ klein. In den gestörten Bereichen ist nach Auffassung der Fach-

gutachter nur mit einer Reduktion der uneingeschränkt nutzbaren Habitatfläche des 

Schwarzspechtes und Grauspechtes zu rechnen, aber keinesfalls mit einem vollständigen 

Ausfall dieser Arten und damit auch mit ihrer Höhlenbauaktivität. Daher kann eine relevante 

Beeinträchtigung des LRT durch das Vorhaben ausgeschlossen werden (vgl. Unterlage 12.5, 

S. 331). 

Diese Einschätzung wird unterstützt durch die Ausführungen in Kapitel C III 4.2.1.4.3, wo-

nach auch im Schlussbericht des FuE-Vorhabens „Vögel und Verkehrslärm“ ein Totalausfall 

der genannten Spechtarten im Nahbereich von Autobahnen verneint wird. Eine relevante 

Auswirkung des Vorhabens auf die Strukturvielfalt von Wald-Lebensraumtypen ist im Ergeb-

nis somit nicht zu erwarten. 
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4.3.7.2.4 Schadensvermeidungsmaßnahmen 

Waldrandanschnitt 

Eine Verringerung der negativen Standortveränderungen im Bereich des Waldrandanschnitts 

kann nach der nachvollziehbaren Auffassung der Fachgutachter durch die Waldrandunter-

pflanzungsmaßnahmen nicht erreicht werden. Aufgrund der westexponierten Steilhanglage 

auf Muschelkalk hat eine Pflanzung nur geringe Erfolgsaussichten. Zudem stellt sich auf-

grund des Seitenlichteinfalls eine Naturverjüngung relativ schnell ein (vgl. Unterlage 12.5, 

S. 313; Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 24.09.2010, beantwortet mit 

Schreiben der Vorhabenträgerin vom 10.11.2011, S. 1). 

Gebietserweiterung 

Die geplante Gebietserweiterung des FFH-Gebietes „Werra- und Wehretal im Bereich 

Datterode ist nicht als Schadensvermeidungsmaßnahme, sondern als Kohärenzmaßnahme 

einzustufen (vgl. Planfeststellungsbeschluss vom 28.10.2011 zur A 44 VKE 40.1, S. 252). 

Deshalb kann sie von der Planfeststellungsbehörde im Rahmen der Verträglichkeitsprüfung 

nicht berücksichtigt werden. 

4.3.7.2.5 Zusammenfassende Bewertung der Erheblichk eit der Beeinträchtigungen 

Der LRT 9130 wird auf zwei Teilflächen am Heuberg im Umfang ca. 0,69 ha erheblich beein-

trächtigt.  

Die beeinträchtigte Fläche durch Waldrandanschnitt liegt bei ca. 0,26 ha. Zusätzlich wird 

eine Fläche im Umfang von ca. 0,47 ha durch die vorhabenbedingten Stickstoffdepositionen 

beeinträchtigt, von der 0,04 ha zugleich aufgrund des Waldrandanschnitts betroffen sind. Die 

in der Summe zu erwartende LRT-Beeinträchtigung umfasst somit 0,69 ha (0,47 ha + 

0,26 ha - 0,04 ha).  

Dies stellt eine „Worst-Case-Betrachtung“ dar, weil – wie im Kapitel C III 4.3.7.2.2 ausge-

führt – die im Planungsfall 2025 zu erwartende Unterschreitung des LRT-spezifischen Critical 

Loads noch nicht berücksichtigt ist. Würde der bis zum Jahr 2025 prognostizierte Rückgang 

der Hintergrundbelastung einbezogen werden, wäre eine relevante Auswirkung des Vorha-

bens nicht bereits bei einer Zusatzbelastung von über 0,55 kg N/ha/a, sondern erst bei einer 

Zusatzbelastung von über 0,93 kg N/ha/a zu erwarten. Dies ginge mit einer geringeren flä-

chenhaften Betroffenheit des LRT einher. 
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Der Umfang der vorsorglich als beeinträchtigt eingestuften Fläche von 0,69 ha liegt deutlich 

oberhalb der Bagatellschwelle von 0,25 ha für den LRT 9130 und ist deshalb als erheblich zu 

bewerten. Der LRT 9130 nimmt im FFH-Gebiet eine Fläche von ca. 3.020 ha ein; der Anteil 

der beeinträchtigten Fläche beträgt 0,02 %. Die Bagatellschwelle liegt nach der Fachkonven-

tion (vgl. Lambrecht/Trautner, Fachinformationssystem und Fachkonventionen zur Bestim-

mung der Erheblichkeit im Rahmen der FFH-VP-Endbericht zum Teil Fachkonventionen, 

2007) in Abhängigkeit von der relativen Betroffenheit (0,5-1,0 %/0,1-0,5 %/< 0,1 %) des Ge-

samtvorkommens des LRT im Gebiet bei 0,025 ha/0,125 ha/0,25 ha. Aufgrund der relativen 

Betroffenheit von < 0,1 % liegt die Bagatellschwelle bei 0,25 ha und damit deutlich unter der 

beeinträchtigten Fläche von 0,69 ha. Daher wird eine erhebliche Beeinträchtigung des 

LRT 9130 auf insgesamt 0,69 ha Fläche prognostiziert. 

4.3.7.3 Auswirkungen auf den LRT 9150 (Mitteleuropä ischer Orchideen-Kalk-

Buchenwald) 

Durch das Vorhaben kommt es auf einer Fläche von insgesamt 0,22 ha zu einer erheblichen 

Beeinträchtigung der für den Lebensraumtyp festgelegten Erhaltungsziele: 

• Erhaltung naturnaher und strukturreicher Bestände mit stehendem und liegen-
dem Totholz, Höhlenbäumen und lebensraumtypischen Baumarten in ihren ver-
schiedenen Entwicklungsstufen und Altersphasen. 

 

4.3.7.3.1 Bau- und anlagebedingte Auswirkungen  

Am Heuberg wird eine Teilfläche des LRT 9150 im Umfang von insgesamt ca. 0,18 ha durch 

Auswirkungen aufgrund des Waldrandanschnitts beeinträchtigt. Weitere anlage- bzw. bau-

bedingte Auswirkungen auf die Vorkommen des LRT 9150 sind nicht zu erwarten. 

Bei dem vom Waldrandanschnitt betroffenen Bestand handelt es sich um Buchenaltbestände 

mit teilweiser Naturverjüngung und einzelnen beigemischten Kiefern. In dem vorhabenbe-

dingt „geöffneten“ Bestand sind kleinklimatische Änderungen durch Licht- und Windeinwir-

kungen nicht auszuschließen. Allerdings sind Waldrandeffekte beim LRT 9150 tendenziell 

als gering einzustufen, da es sich bereits derzeit um einen lichten, gut besonnten Waldbe-

stand handelt. Eine Wirktiefe der mit dem Waldanschnitt einhergehenden Waldrandeffekte 

wird bis zu maximal 50 m angenommen (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbe-

hörde vom 24.09.2010, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 10.11.2011, 

S. 2, Unterlage 12.5, S. 316 f.). 
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4.3.7.3.2 Auswirkungen aufgrund von Stickstoffdepos itionen 

Der LRT 9150 im Bereich des Heuberges wird nach der Prognose des Vorhabenträgers auf 

einer Fläche von ca. 0,04 ha durch Stickstoffdepositionen beeinträchtigt. 

Die Beurteilung der Auswirkungen wurde nachvollziehbar anhand des Konzeptes der Critical 

Loads vorgenommen. Nach den Angaben der Berner Liste liegt der Critical Load für den 

LRT 9150 bei 10-20 kg N/ha/a.  

Die ermittelten vorhabenbedingten Zusatzbelastungen auf den Teilflächen des LRT 9150 im 

Bereich des Heuberges überschreiten die 3 %-Irrelevanzschwelle von 0,30 kg N/ha/a für den 

zugrundegelegten niedrigsten empirischen Critical Load von 10 kg N/ha/a. Die Zusatzbelas-

tung liegt bei maximal 0,71 kg N/ha/a (vgl. ÖKO-DATA Strausberg, BAB A 44 Kassel-

Herleshausen, VKE 40.2 Hoheneiche bis AS Sontra Nord, Fachgutachten zur Ermittlung der 

Irrelevanzschwelle als Teil der Bewertung der FFH-Verträglichkeit von Stickstoffdepositionen 

bezogen auf das FFH-Gebiet „Werra- und Wehretal“, 08.09.2011, S. 43, Tab. 18). 

Aus diesem Grund und aufgrund der großen Spannweite der empirischen Critical Loads 

wurde vorsorglich für die im Trassennahbereich gelegenen repräsentativen Vorkommen des 

LRT 9150 (Probepunkt am Standort 28) ein standortspezifischer Critical Load ermittelt. Die-

ser liegt bei 18,1 kg N/ha/a für eutrophierend wirkenden Stickstoff (vgl. ÖKO-DATA Straus-

berg, BAB A 44 Kassel-Herleshausen, VKE 40.2 Hoheneiche bis AS Sontra Nord, Fachgut-

achten zur Ermittlung der Irrelevanzschwelle als Teil der Bewertung der FFH-Verträglichkeit 

von Stickstoffdepositionen bezogen auf das FFH-Gebiet „Werra- und Wehretal“, 08.09.2011, 

S. 54, Tab. 24).  

Die Hintergrundbelastung im Jahr 2007 lag bei 20,2 kg N/ha/a, die von ÖKO-DATA ermittelte 

Hintergrundbelastung für den Planungsfall 2025 bei 17,4 kg N/ha/a (vgl. ÖKO-DATA Straus-

berg, BAB A 44 Kassel – Herleshausen, VKE 40.2, Hoheneiche bis AS Sontra Nord, Fach-

gutachten zur Ermittlung der Irrelevanzschwelle als Teil der Bewertung der FFH-

Verträglichkeit von Stickstoffdepositionen bezogen auf das FFH-Gebiet „Werra- und 

Wehretal“, 08.09.2011, S. 41 Tab. 14 und Tab. 16). Die Hintergrundbelastung liegt damit im 

Jahr 2007 über dem Critical Load für eutrophierend wirkenden Stickstoffeintrag und im Pla-

nungsfall 2025 darunter.  

Die Schwelle für die Irrelevanz von zusätzlichen Stickstoffeinträgen liegt nach fachwissen-

schaftlicher Einschätzung der Gutachter bei 3 % des Critical Loads (vgl. Unterlage 12.5, 

S. 77 m. w. N.), was für die Standorte des LRT 9150 mit einem Critical Load von 18,1 kg 

N/ha/a einer Zusatzbelastung von 0,54 kg N/ha/a entspricht. 
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Die vorhabenbedingten Zusatzbelastungen durch Stickstoffdepositionen von > 0,54 kg 

N/ha/a treten nach den Berechnungen durch das Ingenieurbüro Lohmeyer nur im Bereich 

des Heuberges auf einer LRT-Teilfläche von ca. 0,04 ha auf (vgl. Aufklärungsschreiben der 

Planfeststellungsbehörde vom 05.08.2011, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin 

vom 07.12.2011, S. 1; Unterlage Nr. 12.5.5, Plan Stickstoffdeposition, Blatt Nr. 03). Hier wird 

im vorliegenden Planfeststellungsbeschluss vorsorglich von einer relevanten betriebsbeding-

ten Auswirkung ausgegangen. Auf den übrigen trassennahen Teilflächen dieses LRT liegt 

die vorhabenbedingte Zusatzbelastung unterhalb der Schwelle von 0,54 kg N/Ha/a. Auf ih-

nen ist daher von keiner relevanten Beeinträchtigung durch betriebsbedingte Stickstoffemis-

sionen auszugehen. Zudem ist nach der Bewertung von ÖKO-DATA die Durchwurzelungs-

zone seit Jahrzehnten stickstoffgesättigt, so dass sich die Vegetation – auch trotz des in der 

Vorbelastung 2007 geringfügig überschrittenen Critical Loads für eutrophierend wirkenden 

Stickstoff – bei einem Nährstoffgleichgewicht von Basen, Stickstoff und Kohlenstoff zu einer 

naturnahen Waldgesellschaft entwickeln konnte. Überschüssige N-Einträge wurden bereits 

mit dem Sickerwasser ausgewaschen. Inzwischen ist die Belastung soweit gesunken, dass 

die N-Konzentration im Sickerwasser im Wertebereich unbelasteter Referenzstandorte liegt. 

Auch die geringfügige vorhabenbedingte Zusatzdeposition wird zu keiner Verschlechterung 

des Erhaltungszustandes führen (vgl. ÖKO-DATA Strausberg, BAB A 44 Kassel – 

Herleshausen, VKE 40.2, Hoheneiche bis AS Sontra Nord, Fachgutachten zur Ermittlung der 

Irrelevanzschwelle als Teil der Bewertung der FFH-Verträglichkeit von Stickstoffdepositionen 

bezogen auf das FFH-Gebiet „Werra- und Wehretal“, 08.09.2011, S. 57 f.).  

Darüber hinaus wird der prognostizierte Rückgang der N-Hintergrunddeposition dazu führen, 

dass die Gesamtbelastung aus Zusatzbelastung und Hintergrunddeposition den Critical Load 

im Planungsfall nicht mehr überschreitet. Auf allen Teilflächen wird die Gesamtbelastung im 

Planungsfall 2025 unter der Hintergrundbelastung 2007 liegen, so dass der Erholungstrend 

durch das Vorhaben nicht aufgehalten wird. Der Erhaltungszustand wird sich somit auch im 

Planungsfall deutlich verbessern. 

Fachgutachterlich wurde auch der versauernd wirkende Stickstoffeintrag überprüft. Hier lag 

die Hintergrundbelastung im Jahr 2007 unterhalb des Critical Loads für versauernden Stick-

stoffeintrag. Sie wird auch im Planungsfall 2025 darunter liegen (ebd., S. 57 Tab. 25 und 

S. 59 Tab. 27). Daher ist keine relevante Beeinträchtigung des LRT 9150 durch vorhabenbe-

dingte Versauerungseffekte zu prognostizieren. 
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4.3.7.3.3 Auswirkungen auf die charakteristischen A rten des LRT 9150 

Auswirkungen des Vorhabens auf den Erhaltungszustand des Schwarzspechtes und des 

Grauspechtes als charakteristische Art des Lebensraumtyps 9150 sind, wie beim LRT 9130 

bereits dargelegt ist, auszuschließen. 

Mit der Lärmbeeinträchtigung eines Revieres des Schwarzspechtes und Grauspechtes ist 

darüber hinaus auch keine Beeinträchtigung von Flächen des LRT 9150 verbunden. Zwar 

liegen geringe Flächenanteile des LRT 9150 am Heuberg innerhalb der Effektdistanz des 

Schwarzspechtes und des Grauspechtes. Allerdings ist in den gestörten Bereichen nur mit 

einer Reduktion der uneingeschränkt nutzbaren Habitatfläche der beiden charakteristischen 

Arten, keinesfalls aber mit dem vollständigen Ausfall dieser „natürlichen Höhlenbauer“ zu 

rechnen (vgl. Unterlage 12.5, S. 331). 

4.3.7.3.4 Schadensvermeidungsmaßnahmen 

Waldrandanschnitt 

Eine Verringerung der negativen Standortveränderungen im Bereich des Waldrandanschnitts 

kann nach Auffassung der Fachgutachter durch die Waldrandunterpflanzungsmaßnahmen 

nicht erreicht werden. Aufgrund der westexponierten Steilhanglage auf Muschelkalk habe 

eine Pflanzung nur geringe Erfolgsaussichten. Zudem stelle sich aufgrund des Seitenlichtein-

falls eine Naturverjüngung relativ schnell ein (vgl. Unterlage 12.5, S. 317; vgl. Aufklärungs-

schreiben der Planfeststellungsbehörde vom 24.09.2010, beantwortet mit Schreiben der 

Vorhabenträgerin vom 10.11.2011, S. 1). 

Gebietserweiterung 

Die Gebietserweiterung des FFH-Gebietes „Werra- und Wehretal im Bereich Datterode ist, 

wie zum LRT 9130 ausgeführt, nicht als Schadensvermeidungsmaßnahme, sondern als Ko-

härenzmaßnahme einzustufen. Deshalb wird sie von der Planfeststellungsbehörde im Rah-

men der Verträglichkeitsprüfung nicht berücksichtigt. 

4.3.7.3.5 Zusammenfassende Bewertung der Erheblichk eit der Beeinträchtigungen 

Der LRT 9150 wird auf einer Teilfläche am Heuberg im Umfang ca. 0,22 ha erheblich beein-

trächtigt.  

Die beeinträchtigte Fläche durch Waldrandanschnitt liegt bei ca. 0,18 ha. Weiterhin wird vor-

sorglich davon ausgegangen, dass eine Fläche im Umfang von ca. 0,04 ha durch zusätzliche 
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Stickstoffdepositionen beeinträchtigt wird, so dass die vom Vorhaben betroffene Fläche ins-

gesamt 0,22 ha (0,18 ha + 0,04 ha) umfasst.   

Hierbei stellt die Bewertung der vorhabenbedingten Stickstoffauswirkungen eine „Worst-

Case-Betrachtung“ dar. So wird im Planungsfall 2025 der Critical Load nach fachgutachterli-

cher Prognose nicht mehr überschritten sein. Aus diesem Grund ist nicht anzunehmen, dass 

sich das Vorhaben relevant auf die Erhaltungsziele des LRT 9150 auswirken kann. Zudem 

ist fachgutachterlich belegt, dass auf den betreffenden Standorten der eingetragene Luft-

stickstoff schadlos ausgewaschen wird. 

Der Umfang der beeinträchtigten Fläche liegt deutlich oberhalb der Bagatellschwelle von 

0,05 ha für den LRT 9150 und ist deshalb als erheblich zu bewerten. Der LRT 9150 nimmt im 

FFH-Gebiet eine Fläche von ca. 68 ha ein, so dass der Anteil der beeinträchtigten Fläche 

von 0,22 ha bei 0,3 % liegt. Die Bagatellschwelle liegt nach der Fachkonvention (vgl. 

Lambrecht/Trautner, Fachinformationssystem und Fachkonventionen zur Bestimmung der 

Erheblichkeit im Rahmen der FFH-VP – Endbericht zum Teil Fachkonventionen, 2007) in 

Abhängigkeit von der relativen Betroffenheit (0,5-1,0 %/0,1-0,5 %/< 0,1 %) des Gesamtvor-

kommens des LRT im Gebiet bei 0,01 ha/0,05 ha/0,10 ha. Aufgrund der relativen Betroffen-

heit von 0,3 % liegt die Bagatellschwelle bei 0,05 ha. Sie wird im vorliegenden Fall durch die 

beeinträchtigte Fläche von 0,22 ha deutlich überschritten. 

4.3.7.4 Auswirkungen auf den LRT 9110 (Hainsimsen-B uchenwald) 

Durch das Vorhaben kommt es zu keiner erheblichen Beeinträchtigung der für den Lebens-

raumtyp festgelegten Erhaltungsziele: 

• Erhaltung naturnaher und strukturreicher Bestände mit stehendem und liegen-
dem Totholz, Höhlenbäumen und lebensraumtypischen Baumarten in ihren ver-
schiedenen Entwicklungsstufen und Altersphasen. 

4.3.7.4.1 Bau- und anlagebedingte Auswirkungen 

Aufgrund der Realisierung des Vorhabens sind weder anlage- noch baubedingte Auswirkun-

gen auf die Vorkommen des LRT 9110 zu erwarten. Der LRT befindet sich mindestens in ca. 

150 m Entfernung zur Trasse. 

4.3.7.4.2 Auswirkungen aufgrund von Stickstoffdepos itionen 

Relevante Auswirkungen durch Stickstoffdepositionen auf die Vorkommen des LRT 9110 

lassen sich nach Prüfung der Planfeststellungsbehörde ausschließen. 
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Die Beurteilung der Auswirkungen wurde nachvollziehbar anhand des Konzeptes der Critical 

Loads vorgenommen. Nach den Angaben der Berner Liste liegt der empirische Critical Load 

für den LRT 9110 bei 10-20 kg N/ha/a. Die ermittelten vorhabenbedingten Zusatzbelastun-

gen auf den Teilflächen des LRT 9110 im Bereich des Heuberges überschreiten die 3 %-

Irrelevanzschwelle von 0,30 kg N/ha/a für den zugrundegelegten niedrigsten empirischen 

Critical Load von 10 kg N/ha/a. Die ermittelte vorhabenbedingte Zusatzbelastung liegt bei 

maximal 0,31 kg N/ha/a (vgl. ÖKO-DATA Strausberg, BAB A 44 Kassel-Herleshausen, VKE 

40.2 Hoheneiche bis AS Sontra Nord, Fachgutachten zur Ermittlung der Irrelevanzschwelle 

als Teil der Bewertung der FFH-Verträglichkeit von Stickstoffdepositionen bezogen auf das 

FFH-Gebiet „Werra- und Wehretal“, 08.09.2011, S. 43, Tab. 18). 

Aus diesem Grund und aufgrund der großen Spannweite der empirischen Critical Loads 

wurde vorsorglich für die im Trassennahbereich gelegenen repräsentativen Vorkommen des 

LRT 9110 (Probepunkt 32) ein standortspezifischer Critical Load ermittelt. Dieser liegt bei 

18,3 kg N/ha/a für eutrophierend wirkenden Stickstoff (vgl. ÖKO-DATA Strausberg, BAB A 44 

Kassel-Herleshausen, VKE 40.2 Hoheneiche bis AS Sontra Nord, Fachgutachten zur Ermitt-

lung der Irrelevanzschwelle als Teil der Bewertung der FFH-Verträglichkeit von Stickstoffde-

positionen bezogen auf das FFH-Gebiet „Werra- und Wehretal“, 08.09.2011, S. 54, Tab. 24).  

Die Hintergrundbelastung im Jahr 2007 lag bei 21,5 kg N/ha/a, die von ÖKO-DATA ermittelte 

Hintergrundbelastung für den Planungsfall 2025 bei 18,5 kg N/ha/a (vgl. ÖKO-DATA Straus-

berg, BAB A 44 Kassel-Herleshausen, VKE 40.2, Hoheneiche bis AS Sontra Nord, Fachgut-

achten zur Ermittlung der Irrelevanzschwelle als Teil der Bewertung der FFH-Verträglichkeit 

von Stickstoffdepositionen bezogen auf das FFH-Gebiet „Werra- und Wehretal“, 08.09.2011, 

S. 41 Tab. 14 und Tab. 16). Die Hintergrundbelastung im Jahr 2007 und im Planungsfall 

2025 liegt damit über dem Critical Load für eutrophierend wirkenden Stickstoffeintrag.  

Im vorliegenden Fall wird aber die Schwelle für die Irrelevanz von zusätzlichen Stickstoffein-

trägen von 3 % des Critical Loads für eutrophierend wirkenden Stickstoff nicht überschritten 

(vgl. zur 3 %-Irrelevanzschwelle, Unterlage 12.5, S. 77 m. w. N.). Für die Standorte des 

LRT 9110 mit einem Critical Load von 18,3 kg N/ha/a liegt die 3 %-Irrelevanz-Schwelle bei 

einer Zusatzbelastung von 0,55 kg N/ha/a. Die vorhabenbedingte Zusatzbelastung unter-

schreitet mit maximal 0,31 kg N/ha/a diesen Wert deutlich (vgl. ÖKO-DATA Strausberg, BAB 

A 44 Kassel-Herleshausen, VKE 40.2 Hoheneiche bis AS Sontra Nord, Fachgutachten zur 

Ermittlung der Irrelevanzschwelle als Teil der Bewertung der FFH-Verträglichkeit von Stick-

stoffdepositionen bezogen auf das FFH-Gebiet „Werra- und Wehretal“, 08.09.2011, S. 43, 

Tab. 18; Unterlage Nr. 12.5.5, Plan Stickstoffdeposition, Blatt Nr. 03). 
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Auch ist fachgutachterlich auf Grundlage der konkreten Betrachtung des Standortes festge-

stellt worden, dass die Stickstoffaufnahmekapazität gesättigt ist. Der Überschuss wird immo-

bilisiert bzw. z. T. ausgewaschen. Gleichzeitig führt auch Licht- und Wärmemangel am Bo-

den unter dem geschlossenen Kronendach der Buchen zu einer Hemmung der Mineralisie-

rung, so dass auch eine Mobilisierung durch Mineralisierung des N-Vorrates im Humus und 

eine daraus folgende Ausbreitung von Eutrophierungszeigern nicht zu befürchten ist. Somit 

kann auch die geringe vorhabenbedingte Zusatzdeposition von max. 0,31 kg N/ha/a keine 

signifikanten zusätzlichen Effekte verursachen. (vgl. ÖKO-DATA Strausberg, BAB A 44 Kas-

sel-Herleshausen, VKE 40.2, Hoheneiche bis AS Sontra Nord, Fachgutachten zur Ermittlung 

der Irrelevanzschwelle als Teil der Bewertung der FFH-Verträglichkeit von Stickstoffdeposi-

tionen bezogen auf das FFH-Gebiet „Werra- und Wehretal“, 08.09.2011, S. 58).  

Bezogen auf die Auswirkungen durch vorhabenbedingte versauernde Stickstoffeinträge ist 

ebenfalls von keiner relevanten Auswirkung auszugehen. So wurde fachgutachterlich nach-

gewiesen, dass der Critical Load für versauernden Stickstoffeintrag weder in der Ist-Situation 

2007, noch im Planungsfall 2025 überschritten wird (vgl. ÖKO-DATA Strausberg, BAB A 44 

Kassel-Herleshausen, VKE 40.2, Hoheneiche bis AS Sontra Nord, Fachgutachten zur Ermitt-

lung der Irrelevanzschwelle als Teil der Bewertung der FFH-Verträglichkeit von Stickstoffde-

positionen bezogen auf das FFH-Gebiet „Werra- und Wehretal“, 08.09.2011, S. 57 Tab. 25 

und S. 59 Tab. 27). 

4.3.7.4.3 Auswirkungen auf die charakteristischen A rten des LRT 9110 

Auswirkungen des Vorhabens auf den Erhaltungszustand des Schwarzspechtes und des 

Grauspechtes als charakteristische Art des Lebensraumtyps 9110 sind, wie beim LRT 9130 

bereits dargelegt ist, auszuschließen. 

Mit der Lärmbeeinträchtigung eines Revieres des Schwarzspechtes und des Grauspechtes 

ist darüber hinaus auch keine Beeinträchtigung von Flächen des LRT 9110 verbunden. Es 

liegen zwar geringe Flächenanteile des LRT 9110 am Heuberg innerhalb der Effektdistanz 

des Schwarzspechtes und des Grauspechtes. Allerdings ist in den gestörten Bereichen nach 

Auffassung der Fachgutachter nur mit einer Reduktion der Siedlungsdichte der beiden cha-

rakteristischen Arten, aber keinesfalls mit ihrem vollständigen Ausfall zu rechnen (vgl. Unter-

lage 12.5, S. 331). 

4.3.7.4.4 Bewertung der Auswirkungen 

Das Vorhaben führt zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen des LRT 9110 und seiner 

charakteristischen Arten. 
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4.3.7.5 Auswirkungen auf den LRT *6212 (Submediterr aner Halbtrockenrasen in priori-

tärer Ausprägung) 

Durch das Vorhaben kommt es zu keiner erheblichen Beeinträchtigung der für den Lebens-

raumtyp festgelegten Erhaltungsziele: 

• Erhaltung des Offenlandcharakters der Standorte 

• Erhaltung einer bestandserhaltenden, die Nährstoffarmut begünstigenden Be-
wirtschaftung 

 

Aufgrund der Realisierung des Vorhabens sind weder bau- und anlagebedingte Auswirkun-

gen, noch Auswirkungen durch Stickstoffdepositionen auf die Vorkommen des LRT *6212 

am Osthang des Kirchberges zu erwarten. Der LRT befindet sich in ca. 500 m Entfernung 

zur Trasse. Die Zusatzbelastungen betragen max. 0,10 kg N/ha/a, so dass schon aufgrund 

der Entfernung signifikante zusätzliche Stickstoffeinträge auszuschließen sind (vgl. Unterlage 

12.5, S. 320).  

4.3.7.6 Auswirkungen auf den LRT 6510 (magere Flach landmähwiesen) 

Durch das Vorhaben kommt es zu keiner erheblichen Beeinträchtigung der für den Lebens-

raumtyp festgelegten Erhaltungsziele: 

• Erhaltung eines für den LRT günstigen Nährstoffhaushaltes, 

• Erhaltung einer bestandsprägenden Bewirtschaftung. 

 

Aufgrund der Realisierung des Vorhabens sind weder anlage- und baubedingte Auswirkun-

gen noch Auswirkungen durch Stickstoffdepositionen auf die Vorkommen des LRT 6510 zu 

erwarten. Der LRT befindet sich in einer Entfernung von mindestens 1000 m zur Trasse, so 

dass schon aufgrund der Entfernung erhebliche zusätzliche Stickstoffeinträge auszuschlie-

ßen sind (vgl. Unterlage 12.5, S. 320). 

4.3.8 Auswirkungen auf die Arten nach Anhang II FFH -RL 

4.3.8.1 Großes Mausohr 

Durch das Vorhaben kommt es zu keiner erheblichen Beeinträchtigung der für das Große 

Mausohr festgelegten Erhaltungsziele: 
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• Erhaltung von alten großflächigen, strukturreichen, laubholzreichen Wäldern mit 
Totholz und Höhlenbäumen bevorzugt als Buchenhallenwälder als Sommerle-
bensraum und Jagdhabitat,  

• Erhaltung von Gehölzstrukturen entlang der Hauptflugrouten im Offenland,  

• Erhaltung von funktionsfähigen Sommerquartieren, 

• Erhaltung ungestörter Winterquartiere,  

• Erhaltung von Wochenstubenquartieren, in denen keine fledermausschädlichen 
Holzschutzmittel zum Einsatz kommen. 

 

Als ungeschriebene Erhaltungsziele werden von der Planfeststellungsbehörde betrachtet: 

• Erhaltung von Flugwegen zwischen den Gebietsbestandteilen. 

 

4.3.8.1.1 Datengrundlage 

Folgende Untersuchungen sind der vorliegenden FFH-Verträglichkeitsprüfung zugrunde ge-

legt: 

• Bach & Limpens, Fachbeitrag Fledermäuse – Faunistische Sonderuntersuchung zum 

LBP BAB A 44 (VKE 40.2, Hoheneiche-Sontra Nord), 1999, 

• Bach & Limpens, Fachbeitrag Fledermäuse – Faunistische Sonderuntersuchung, Su-

che nach Kompensationsräumen im Bereich der BAB A 44 (VKE 40.1/40.2), 2000, 

• FÖÄ, Geländeerhebungen für die FFH-VU Werra- und Wehretal in den Abschnitten 

VKE 40.1 – VKE 40.2, Ergebnisse der Fledermaus-Geländeerfassungen 2003, 

• Simon & Widdig, Grundlagendatenermittlung und Schaffung einer einheitlichen Da-

tenbasis für die FFH-VP Werra- und Wehretal – Datenbasis,15.03.2005, 

• Simon & Widdig, Fledermauskundliche Erfassung im Rahmen der Grunddatenerfas-

sung im FFH-Gebiet „Werra- und Wehretal“ 4825-302, 22.05.2005, 

• Simon & Widdig, Monitoring der Wochenstuben des Großen Mausohrs im Bereich 

des FFH-Gebietes 4825-302 „Werra- und Wehretal“, 2008, 12.11.2008, 

• ITN, BAB A 44 Kassel-Herleshausen, VKE 40.2, AS Waldkappel bis Hoheneiche, 

Fledermauskundliche Untersuchungen, 2010, 
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• BÖF, BAB A 44 Kassel-Herleshausen, VKE 40.1 – VKE 40.2, AS Waldkappel bis 

Hoheneiche sowie Bereiche möglicher Alternativen, LRT-Nacherfassung und LRT-

Überprüfung, Nacherfassung Habitatstrukturen für Fledermäuse, LRT-Erfassung auf 

möglichen Maßnahmenflächen außerhalb FFH-Gebiet Werra-Wehretal, 2010. 

4.3.8.1.2 Auswirkungen 

Das Vorhaben wirkt sich nach Prüfung der Planfeststellungsbehörde auf die Flugwege des 

Großen Mausohrs zwischen dem Wochenstubenquartier in Hoheneiche und den Jagdhabita-

ten bzw. Sommerlebensräumen im FFH-Gebiet sowie auf die Jagdhabitate im FFH-Gebiet 

am Heuberg aus. 

- Auswirkungen auf die Wochenstuben 

Die Wochenstubenkolonie in Hoheneiche sowie deren unmittelbares Umfeld werden nicht 

beeinträchtigt. Das Quartier liegt in einer Entfernung von ca. 500 m zur Trasse und ist durch 

gewachsene Siedlungsstrukturen abgeschirmt (vgl. Unterlage 12.5, S. 321.)  

- Auswirkungen auf den Sommerlebensraum und die Jag dhabitate 

Durch das Vorhaben kommt es zu bau- und anlagebedingten Flächenverlusten von maßgeb-

lichen Jagdhabitaten und Sommerlebensräumen im Umfang von ca. 0,13 ha. 

Durch die detaillierten Untersuchungen im Jahr 2010 im Offenland sowie im Wald konnte 

belegt werden, dass sich die Großen Mausohren im Planungsabschnitt fast ausschließlich im 

Wald auf Nahrungssuche begeben. So werden die durch die Erhaltungsziele geschützten 

Wälder um die Wochenstubenkolonie Hoheneiche von der Art intensiv als Nahrungshabitate 

genutzt, wobei die meisten Tiere die Wälder beidseitig der Trasse nur auf dem Hin- und 

Rückflug bejagen, ansonsten jedoch Nahrungshabitate in großer Entfernung intensiv nutzen 

(vgl. ITN, BAB A 44 Kassel-Herleshausen, VKE 40.2, Hoheneiche bis AS Sontra Nord, 

Fledermauskundliche Untersuchungen, 2010, S. 63). 

Entgegen der Einwendungen des BUND konnten innerhalb des Offenlandes, insbesondere 

entlang der geplanten Trasse, keine Nahrungshabitate identifiziert werden. Die Antreffzeiten 

in der Nacht (Ein- und Ausflugphase) und die sehr kurzen Kontaktzeiten deuten darauf hin, 

dass die Flugaktivität an den Gehölzstrukturen fast ausschließlich auf Transferflüge zurück-

zuführen ist (vgl. ITN, BAB A 44 Kassel-Herleshausen, VKE 40.2, Hoheneiche bis AS Sontra 

Nord, Fledermauskundliche Untersuchungen, 2010, S. 63 f.). In diesem Zusammenhang 

kann somit auch weder von unvollständigen Erhaltungszielen, noch von einer fehlerhaften 

Gebietsabgrenzung ausgegangen werden. Vielmehr steht außer Frage, dass die für das 
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Große Mausohr wesentlichen Habitatelemente unter Schutz gestellt sind (vgl. Stellungnahme 

des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

vom 23.3.2011, S. 3 sowie die in der Anlage beiliegende Stellungnahme der Regierungsprä-

sidiums Kassel vom 30.11.2010, FFH-Gebiet „Werra- und Wehretal“ VKE 40.2). 

Im FFH-Gebiet geht bau- und anlagebedingt eine Fläche im Umfang von ca. 0,13 ha struk-

turreichen Laubwaldes mit Totholz und Höhlenbäumen am Fuße des Heuberges verloren, 

die als Jagdhabitat und als Sommerlebensraum dient (vgl. Unterlage 12.5, S. 321; Aufklä-

rungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 05.08.2011, beantwortet mit Schreiben 

der Vorhabenträgerin vom 07.12.2011, S. 2). 

Zudem kann es im Zeitraum von März bis Oktober in den Querungsbereichen der Trasse 

durch nächtliche Bauarbeiten zu Störungen durch Lichtemissionen kommen, die aber nur 

punktuelle Wirkungen haben. 

Auswirkungen auf die Jagdhabitate bzw. den Jagderfolg des großen Mausohrs durch be-

triebsbedingte Schadstoff-, Lärm- oder/und Lichtimmissionen können ausgeschlossen wer-

den. 

Nach der nachvollziehbaren Aussage der Fachgutachter sind keine negativen Auswirkungen 

durch Schadstoffimmissionen auf die Jagdhabitate des Großen Mausohrs zu erwarten.  

Hinsichtlich der Lärmauswirkungen wird von Seiten der Fachgutachter davon ausgegangen, 

dass die Auswirkungen von Schall in Bezug auf die erfolgreiche Beutedetektion des Großen 

Mausohrs bis in 25 m Entfernung von der Trasse mit eindeutiger Wirkung und bis in 50 m 

Entfernung von der Trasse mit Wirkungen auf die Suchzeit nachzuweisen sind (vgl. Unterla-

ge 12.5, S. 324 mit Bezugnahme auf Siemers/Schaub, Hunting at the highway: traffic noise 

reduces foraging efficiency in acoustic predators, 2010). Dies würde zu einem verringerten 

Jagderfolg führen. Jedoch sind im vorliegenden Fall für die Jagdhabitate keine Auswirkungen 

durch Lärmimmissionen und Lichtimmissionen zu erwarten, da der einzige innerhalb der be-

schriebenen Effektdistanzen befindliche Bereich am Fuße des Heuberges aufgrund des Re-

liefs und des dichten Bewuchses keine Eignung als Jagdhabitat für das Große Mausohrs 

aufweist (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 05.08.2011, beant-

wortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 07.12.2011, S. 3). 

- Auswirkungen auf die Flugwege zwischen den Gebiet sbestandteilen 

Das Vorhaben kann sich auf die Flugwege des Großen Mausohrs zwischen Wochenstuben-

quartier und den Jagdhabitaten bzw. Sommerlebensräumen nachteilig auswirken, da mit 
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dem Straßenbauvorhaben und deren Betrieb anlagebedingte Barriere- und Zerschneidungs-

wirkungen sowie betriebsbedingte Kollisionsgefahren verbunden sind.  

Die Flugwege befinden sich zwar außerhalb des FFH-Gebietes, unterfallen aber aufgrund 

ihrer Bedeutung für den günstigen Erhaltungszustand der Kolonien als Weg von der Wo-

chenstube zu den Jagdhabitaten unter das Schutzregime des Gebietes. Sind daher in der 

vorliegenden FFH-Verträglichkeitsprüfung als ungeschriebenes Erhaltungsziel betrachtet 

worden.  

Zu den in den Untersuchungen insbesondere im Jahr 2010 (ITN) nachgewiesenen Flugwe-

gen die Trasse querend in das FFH-Gebiet „Werra- und Wehretal“ gehören:  

• Flugweg „Im Brückentale“ auf Höhe der Kolonie Hoheneiche in Richtung Spitzenberg,  

• Flugweg „Am Heuberg“ südlich des alten Bahnhofes in Hoheneiche in Richtung Heu-

berg und 

• Flugweg im Netratal. 

Diese Flugwege sind durch die Trassenführung im Bereich der VKE 40.2 betroffen, wobei 

sich der Flugweg „Im Brückentale“ im Übergangsbereich der VKE 40.1 zur VKE 40.2 befin-

det. Diffuse Überflüge einzelner Großer Mausohren über die Trasse finden in sehr geringem 

Maße statt, da die Großen Mausohren entlang der Gehölzlinien fliegen. Nur im Bereich öst-

lich von Hoheneiche zwischen Südportal des Tunnels Spitzenberg und dem Flugweg im Brü-

ckenthale finden in etwas stärkerem Maße diffuse Querungen der Kolonie Hoheneiche statt. 

Dieser Bereich betrifft aber den bereits planfestgestellten Abschnitt der VKE 40.1 (ITN, BAB 

A 44 Kassel-Herleshausen, VKE 40.2, AS Waldkappel bis Hoheneiche, 

Fledermauskundliche Untersuchungen, 2010, S. 46 ff. u. 71). 

4.3.8.1.3 Schadensvermeidungsmaßnahmen 

Das vorgesehene Schadensvermeidungskonzept aus Querungshilfen sowie Leit- und Sperr-

einrichtungen wurde unter Anwendung der MAQ 2008 (FGSV, Merkblatt zur Anlage von 

Querungshilfen für Tiere und zur Vernetzung von Lebensräumen an Straßen, 2008) und des 

„Sächsischen Leitfadens“ (Brinkmann et al., Planung und Gestaltung von Querungshilfen für 

Fledermäuse, 2008) vom Gutachterbüro ITN geprüft und deren Wirksamkeit bestätigt (vgl. 

ITN, BAB A 44 Kassel-Herleshausen, VKE 40.2, AS Waldkappel bis Hoheneiche, 

Fledermauskundliche Untersuchungen, 2010, S. 73). Die Maßnahmen entsprechen dem 

aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik, so dass nach Aussage der Fachgutachter 
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die Flugwege des Großen Mausohrs aufrecht erhalten werden (vgl. Unterlage 12.5, S. 327, 

335 ff.).  

- Unterführungsbauwerke, Maßnahmen M 1.7 bis M 1.9 

Zur Aufrechterhaltung des betroffenen Flugweges des Großen Mausohrs „Im Brückenthale“ 

ist bereits im Planfeststellungsbeschluss zur VKE 40.1 die erforderliche Unterführung plan-

festgestellt worden:  

• Unterführung eines Wirtschaftsweges „Im Brückenthale“ (BW 40.1-14), Bau-km 

47+216,09, LH ca. 4,50 m, LW ca. 20,50 m, mit Kollisionsschutzwand einer Länge 

östlich von 120 m und Lärmschutzwand westlich von 80 m. 

Im Bereich der VKE 40.2 sind folgende Unterführungen als Querungsmöglichkeit vorgese-

hen: 

• Unterführung „Am Heuberg“ (V-BW 40.2-01), Bau-km 47+758 bis 47+792, LH ca. 

4,70 m, LW ca. 30 m, mit Kollisionsschutzwänden einer Länge östlich von 86 m und 

westlich von 90 m 

• Unterführung Wirtschaftsweg „Am Backofen“ (V-BW 40.2-04), Bau-km 51+936,770 

bis 51*968,190, LH ca. 4,70 m, LW 29,50 m, mit Kollisionsschutzwänden einer Länge 

nördlich und südlich von jeweils ca. 95 m  

Die Unterführungen entsprechen der MAQ (2008) und dem Sächsischen Leitfaden. Nach 

MAQ (2008) soll die lichte Höhe von Unterführungen > 4,50 m und die lichte Weite ≥ 5 m 

betragen (FGSV, Merkblatt zur Anlage von Querungshilfen für Tiere und zur Vernetzung von 

Lebensräumen an Straßen, 2008, S. 28). Nach dem Sächsischen Leitfaden wird eine lichte 

Höhe von 4,50 m und eine lichte Weite von 4-6 m für das Große Mausohr empfohlen (Brink-

mann et al., Planung und Gestaltung von Querungshilfen für Fledermäuse, 2008, S. 81). 

Diese Maße werden durch die geplanten Unterführungsbauwerke eingehalten. Um störende 

Lichteinwirkungen zu vermeiden, werden in den Unterführungen keine Beleuchtungseinrich-

tungen vorgesehen.  

Darüber hinaus erfahren die Unterführungen eine Optimierung durch die Kombination mit 

Kollisionsschutzwänden. So sind im Bereich von Unterführungen lichtundurchlässige und 

schallreduzierende Kollisionsschutzwände auf dem Bauwerk geplant. Diese dienen dem 

Zweck, die Tiere davon abzuhalten, bei ihren Pendelflügen zwischen Quartier und Jagdhabi-

tat in den Verkehr zu geraten. Sie sind parallel zur Straße geplant und mindestens 4 m hoch 
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(FGSV, Merkblatt zur Anlage von Querungshilfen für Tiere und zur Vernetzung von Lebens-

räumen an Straßen, MAQ 2008, S. 36). 

Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde ist das als Maßnahme M 1.9 bezeichnete Brücken-

bauwerk Unterführung Wirtschaftsweg „Am Backofen“ aus Gesichtspunkten des FFH-

Gebietsschutzes nicht erforderlich, da die auf diese Weise erhaltenen Strukturen nicht dem 

Gebietsschutz des FFH-Gebietes „Werra- und Wehretal“ unterliegen. Es handelt sich nicht 

um einen geschützten Flugweg des Großen Mausohres. Das Brückenbauwerk erhöht aber 

die Durchlässigkeit der Trasse für die Art. 

- Netratalbrücke,  Maßnahme  M 3.4  

Durch die topographisch bedingte Netratalbrücke (BW 40.2-01, LH ≥ 4,50 m, LW ca. 263 m). 

wird der entlang des Netraltales nachgewiesene Flugweg uneingeschränkt erhalten (vgl. 

Unterlage 12.5, S. 337). Die effektive lichte Höhe im Bereich der Netra (Oberkante Uferbö-

schung bis Unterkante Brückenkonstruktion) beträgt 5,50 m. Am Anfang der Brücke im Be-

reich des Waldsaums und auf Höhe der Netra werden beidseitig etwa 30 m über die Uferbö-

schung hinausgehend Kollisionsschutzwände auf den Spritzschutz aufgebracht, so dass eine 

Gesamthöhe von 4 m über Fahrbahnniveau entsteht. Im Rahmen des Neubaues wird die 

Netra aus ihrem alten Verlauf in ein neues Bachbett verlegt. Bachbegleitende Gehölze, die 

als Leitlinie für die Fledermäuse dienen, werden neu angelegt und an die bestehenden 

Strukturen, die erhalten bleiben, funktional angeschlossen (Maßnahme M 7, Unterlage 

12.5.3, Maßnahmenplan, Blatt 4).  

- Tunnel Boyneburg, Maßnahme M 3.5 

Durch den topographisch bedingten Tunnel Boyneburg (BW 40.2-02) mit einer nutzbaren 

Länge von ca. 1.714 m (östliche Tunnelröhre), bzw. 1.682 m (westliche Tunnelröhre) können 

vorhandene Wald- und Gehölzstrukturen, die für das Große Mausohr als Jagdgebiet und 

Flugwege außerhalb des FFH-Gebietes dienen, erhalten werden. Die Bereiche der Tunnel-

portale werden mit Kollisionsschutzzäunen abgeschirmt. Die auf diese Weise erhaltenen 

Strukturen unterliegen nicht dem Gebietsschutz des FFH-Gebietes „Werra- und Wehretal“. 

Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde wäre der Tunnel nicht als Maßnahme aus Gesichts-

punkten des FFH-Gebietsschutzes erforderlich (vgl. Unterlage 12.5, S. 337 f.). 

- Ulfetalbrücke, Maßnahme M 3.6  

Durch die topographisch bedingte Ulfetalbrücke (BW 40.2-03, ≥ 4,70 m, LW ca. 205 m, mit 

Kollisionsschutzwänden einer Länge von nördlich 85 m und südlich von 75 m) können Flug-

Schmittfull
Hervorheben
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wege-Verbindungen, die (potenziell) entlang der Ulfe zwischen dem Wochenstubenquartier 

Hoheneiche und den Jagdgebieten in den Wäldern auf beiden Seiten des Ulfetales beste-

hen, erhalten werden. Die Bestandserfassungen bezüglich der Fledermausflugwege haben 

aber bislang keine Nachweise bedeutsamer Flugrouten entlang der Ulfe ergeben. Die auf 

diese Weise erhaltenen Strukturen unterliegen nicht dem Gebietsschutz des FFH-Gebietes 

„Werra- und Wehretal“. Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde wäre die Brücke nicht als 

Maßnahme aus Gesichtspunkten des FFH-Gebietsschutzes erforderlich (vgl. Unterlage 12.5, 

S. 337 f.). 

- Verwallung, Maßnahme M 5 

Von Baubeginn bis Bau km 48+350  ist eine Verwallung an der Trasse auf der Westseite, 

d. h. am Unterhang, vorgesehen. Alleine oder ergänzt durch eine Bepflanzung (Maßnahme 

M7) erfüllt die Verwallung mit einer Endhöhe von über 4 m ab Fahrbahn in Kombination mit 

Kollisionsschutzzäunen in Höhe von 2 m (Maßnahme M 6) dieselben Anforderungen wie 

Schutzwände. Die Wälle dienen dem Kollisionsschutz sowie als Leitstruktur und erreichen 

gleichzeitig eine abschirmende Wirkung von Licht- und Lärmimmissionen (vgl. Unterlage 

12.5, S. 339). 

- Kollisionsschutzzäune, Maßnahme M 6 

Aus Gründen des Kollissionsschutzes sind ergänzend zu den Kollisionsschutzwänden im 

gesamten Verlauf der VKE 40.2 Kollisionsschutzzäune und Verwallungen mit Kollisions-

schutzzäunen geplant. Die Kollisionschutzzäune sind mindestens 4 m hoch und im Bereich 

der Verwallungen / Einschnittslagen von ≥ 3 m mindestens 2 m hoch. Auf diese Weise kön-

nen nach Aussage der Gutachter unmittelbar nach der Errichtung ausreichende Mindestflug-

höhen provoziert werden. Die Planung entspricht den Vorgaben der MAQ 2008 (FGSV, 

Merkblatt zur Anlage von Querungshilfen für Tiere und zur Vernetzung von Lebensräumen 

an Straßen, MAQ 2008, S. 36). 

- Leitpflanzungen, Maßnahme M 7  

Das Große Mausohr nutzt linienhafte Gehölze als Leitlinien / Flugwege oder zumindest als 

„Landmarken“. Sie dienen dazu, die Tiere beim Pendeln zwischen Wochenstube und Jagd-

habitaten zu den Querungshilfen und den Tunnelabschnitten zu führen. 

Die Leitpflanzungen müssen der MAQ 2008 mindestens 3 m hoch sein und rechtzeitig vor 

der Verkehrsfreigabe funktionsfähig sein, um ihre Wirkung zu entfalten (FGSV, Merkblatt zur 

Anlage von Querungshilfen für Tiere und zur Vernetzung von Lebensräumen an Straßen, 
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MAQ 2008, S. 36). Entsprechend der Planung der Vorhabenträgerin sind Leitpflanzungen mit 

einer Endhöhe von > 4 m vorgesehen. Die Leitpflanzungen sind innerhalb kürzester Frist 

nach Fertigstellung des Erdbaues für die Straße mit möglichst großen Gehölzen (Hoch-

stämme und Heister) durchzuführen (vgl. Maßnahme M 7 gleich Landespflegerischer Be-

gleitplan, März 2011, A 6.9, A 7.2, A 17.2 und A 45). In Bereich der gesamten Trasse sind 

Kollisionsschutzzäune vorgesehen, die die Funktion der Pflanzungen übernehmen können 

bzw. einen Kollisionsschutz sicherstellen, bis eine Wuchshöhe von mindestens 3 m für die 

Leitfunktion bzw. 4 m für die Kollisionsschutzfunktion und ein lückenloser Wuchs erreicht ist. 

- Optimierter Bauablauf, Bauzeitenbeschränkung (Maß nahme M 8) 

Um den Bauablauf zu optimieren, hat die Vorhabenträgerin Beschränkungen vorgeschlagen 

(Maßnahme M 8), die durch die Planfeststellungsbehörde im Rahmen der Auflagen A V 2.2 

Nr. 4-7 konkretisiert werden.  

Die Auflage A V 2.2 Nr. 4 stellt eine schnellstmögliche Herstellung der Vermeidungsbauwer-

ke sicher und ermöglicht es den Tieren sich an die geänderte Situation bis zur Verkehrsfrei-

gabe zu gewöhnen. 

Die Auflagen A V 2.2 Nr. 5 und 6 dienen der Vermeidung von Störungen der Flugwege durch 

Lichtimmissionen. 

Durch die Auflage A V 2.2 Nr. 7 werden die für die Fledermäuse als Leitlinie oder Jagdhabi-

tat relevanten Landschaftselemente, die im Rahmen des Autobahnbaus erhalten bleiben 

sollen, im Zuge der Baustelleneinrichtung als Bautabuzonen vor Ort gekennzeichnet und 

durch (temporäre) Schutzzäune oder -wände abgeschirmt. Sie dienen dem Erhalt der Flug-

wege und Jagdhabitate und der Vermeidung einer baubedingten Beeinträchtigung. Die Flä-

chen sind in den Maßnahmenplänen des LAP darzustellen und werden im Zuge der Ausfüh-

rungsplanung konkretisiert.  

- Belassen von Gehölzen entlang der B 7, Maßnahme M  9 

Ziel der Maßnahme ist, durch den Erhalt der bestehenden dichten Gehölze entlang der B 7 

eine Leitstruktur für das Große Mausohr auch schon während der Bauphase zu erhalten. Der 

durchgehende Gehölzstreifen westlich des bis zu rd. 100 m breiten baubedingt gehölzfreien 

Streifens bietet eine Leitstruktur zu dem Unterführungsbauwerk „Am Heuberg“ (V-BW 40.2-

01) sowie zur Netratalbrücke während der Bauphase sowie nach Inbetriebnahme (Maßnah-

me M 9; vgl. Unterlage 12.0, Maßnahme V43). 
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Um Beeinträchtigungen während der Bauzeit auszuschließen, werden am Böschungsfuß 

temporäre Schutzzäune errichtet. 

4.3.8.1.4 Bewertung der Auswirkungen 

Erhebliche Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des Großen Mausohrs können ausge-

schlossen werden. 

Vorhabenbedingt kommt es zur Inanspruchnahme von geschützten Sommerlebensräumen 

und Jagdhabitaten der Art im Umfang von ca. 0,13 ha. Diese sind jedoch aus den nachfol-

gend genannten Gründen als nicht erheblich zu bewerten.  

Die Inanspruchnahme von ca. 0,13 ha ist um ein Vielfaches geringer als der Schwankungs-

bereich der Größe eines Kernjagdhabitats für ein einzelnes Individuum der Art, der bei ca. 4 

bis 5 ha liegt (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 05.08.2011, be-

antwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 07.12.2011, S. 2). Weiterhin wird davon 

ausgegangen, dass die Tiere zwar auch die Wälder beidseitig der Trasse auf dem Hin- und 

Rückflug bejagen, jedoch die aufgesuchten Nahrungshabitate in größerer Entfernung 

schwerpunktmäßig nutzen (vgl. ITN, BAB A 44 Kassel-Herleshausen, VKE 40.2, Hoheneiche 

bis AS Sontra Nord, Fledermauskundliche Untersuchungen, 2010, S. 63). Daher folgt die 

Planfeststellungsbehörde dem Ergebnis der fachgutachterlichen Bewertung, dass die ge-

nannte Auswirkung vor diesem Hintergrund zu keiner erheblichen Beeinträchtigung des Gro-

ßen Mausohrs führt. 

Ohne dass es hierauf entscheidend ankommt, wird die Bewertung fachgutachterlich auch 

darauf gestützt, dass weniger als 1 % der geschützten Jagdhabitate des Großen Mausohrs 

verloren gehen. Im FFH-Gebiet gibt es nach Angaben der Fachgutachter ca. 17.000 ha 

Laub- und Mischwald, der durch die Erhaltungsziele geschützt ist. Davon liegen im Aktions-

raum (10 km-Radius) der Wochenstubenkolonie Hoheneiche ca. 4.400 ha (vgl. Unterlage 

12.5, S. 149 ff., 321 ff.). Der vorhabenbedingte Verlust von 0,13 ha liegt deutlich unter 1 % 

der maßgeblichen Jagdhabitate, so dass auch aus diesem Grund keine erhebliche Beein-

trächtigung infolge des Vorhabens zu erwarten ist. 

Mögliche anlage-, bau- und betriebsbedingten Beeinträchtigungen der Flugwege des Großen 

Mausohrs werden durch das Schadensvermeidungskonzept wirksam vermieden (vgl. ITN, 

BAB A 44 Kassel-Herleshausen, VKE 40.2, Hoheneiche bis AS Sontra Nord, 

Fledermauskundliche Untersuchungen, 2010, S. 73; Unterlage 12.5, S. 368). Daher ist auch 

diesbezüglich von keiner erheblichen Beeinträchtigung auszugehen. 
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4.3.8.2 Bechsteinfledermaus 

Durch das Vorhaben kommt es zu keiner erheblichen Beeinträchtigung der für die 

Bechsteinfledermaus festgelegten Erhaltungsziele: 

• Erhaltung von alten strukturreichen Laub- und Laubmischwäldern mit Höhlenbäumen 

als Sommerlebensraum und Jagdhabitat, 

• Erhaltung funktionsfähiger Sommerquartiere, 

• Erhaltung ungestörter Winterquartiere. 
 

4.3.8.2.1 Datengrundlage 

Folgende Datengrundlagen sind der vorliegenden FFH-Verträglichkeitsprüfung zugrunde 

gelegt: 

• ITN, BAB A 44 Kassel-Herleshausen, VKE 40.2, Hoheneiche bis AS Sontra Nord, 

Fledermauskundliche Untersuchungen, 2010, 

• BÖF, BAB A 44 Kassel-Herleshausen, VKE 40.1 – VKE 40.2, AS Waldkappel bis 

Hoheneiche sowie Bereiche möglicher Alternativen, LRT-Nacherfassung und LRT-

Überprüfung, Nacherfassung Habitatstrukturen für Fledermäuse, LRT-Erfassung auf 

möglichen Maßnahmenflächen außerhalb FFH-Gebiet Werra-Wehretal, 2010. 

4.3.8.2.2 Auswirkungen 

Das Vorhaben kann sich auf den potentiellen Sommerlebensraum und auf Jagdhabitate von 

Männchen sowie im geringen Maße auf die Flugwege der Bechsteinfledermaus auswirken. 

- Auswirkungen auf alte strukturreiche Laub- und La ubmischwälder  mit Höhlenbäu-

men als Sommerlebensraum und Jagdhabitat 

Durch das Vorhaben kommt es innerhalb des FFH-Gebietes „Werra-und Wehretal“ im Um-

fang von ca. 0,13 ha zu bau- und anlagebedingten Flächenverlusten von durch die Erhal-

tungsziele geschützten alten strukturreichen Laub- und Laubmischwäldern mit Höhlenbäu-

men als Sommerlebensraum und Jagdhabitat. 

Wochenstubenkolonien sind von anlage- und baubedingten Flächenverlusten nicht betroffen. 

Männchennachweise liegen ebenfalls nicht in den betroffenen Flächen (vgl. Unterlage 12.5, 

S. 329). 
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Die Planfeststellungsbehörde folgt ferner der Einschätzung der Fachgutachter, dass keine 

relevanten negativen betriebsbedingten Auswirkungen durch Lärm-, Licht- und Schadstoff-

immissionen auf die Jagdhabitate und den Sommerlebensraum der Bechsteinfledermaus 

(Männchen) zu erwarten sind (vgl. Unterlage 12.5, S. 329).  

- Auswirkungen auf die Sommerquartiere 

Quartierbäume von Bechsteinfledermäusen werden vorhabenbedingt nicht beeinträchtigt 

(vgl. Unterlage 12.5, S. 328).  

- Auswirkungen auf die Winterquartiere 

Winterquartiere der Bechsteinfledermaus werden durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt. 

- Auswirkungen auf die Flugwege 

Während der Wochenstubenphase ist von keinen Auswirkungen auf die dem Gebietsschutz 

unterfallenden Flugwegen auszugehen, da sich keine Wochenstubenkolonien im Abschnitt 

der VKE 40.2 befinden. 

Nach der Wochenstubenphase kommt es ab Spätsommer/Frühherbst zu weiträumigen Flü-

gen von Bechsteinfledermäusen zur Paarung, Lebensraumerkundung (Jungtiere) und ab 

Oktober auch zur Überwinterung. Ob diese Austauschbeziehungen dem Gebietsschutz un-

terfallen, kann dahingestellt bleiben. Es handelt sich dabei um sehr weiträumige Flüge über 

Distanzen von 20-30 km und mehr außerhalb des FFH-Gebietes. Sie finden in alle Himmels-

richtungen verteilt statt. Welche Flugwege für diese Flüge benutzt werden, ist unbekannt. 

Fachgutachterlich werden hierbei saisonal bedingte Querungen des Sontratals nicht ausge-

schlossen, die den Bereich der Gehölzlinien der Erosionsrinnen, die Bachläufe und die Ver-

längerung der „Waldnasen“ betreffen können (vgl. ITN, BAB A 44 Kassel – Herleshausen, 

VKE 40.1, AS Waldkappel bis Hoheneiche, Fledermauskundliche Untersuchungen, 2010, S. 

62). Aufgrund der großräumigen Verteilung der Flugbewegungen ist somit nicht auszuschlie-

ßen, dass es an den vorhabenbedingt zerschnittenen Gehölzlinien der Erosionsrinnen ver-

einzelt zu Barrierewirkungen bzw. einer erhöhten Kollisionsgefährdung von Einzeltieren 

kommen kann.  

4.3.8.2.3 Schadensvermeidungsmaßnahmen 

Die für das Große Mausohr vorgesehenen schadensvermeidenden Schutzmaßnahmen 

kommen auch der Bechsteinfledermaus zugute. Die geplanten Unterführungen, der 

Boyneburgtunnel, die Netratalbrücke sowie Ulfetalbrücke und die lückenlos begleitenden 
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Leiteinrichtungen (Kollisionsschutzwände- und zäune, Verwallungen, Schutzpflanzungen) 

stellen im gesamten Trassenverlauf eine gefahrlose Querung auch für diese Art sicher (vgl. 

Unterlage 12.5, S. 330).  

4.3.8.2.4 Zusammenfassende Bewertung der Erheblichk eit der Auswirkungen 

Die Auswirkungen des Vorhabens führen zu keiner erheblichen Beeinträchtigung der 

Bechsteinfledermaus. 

Flächenverluste von alten strukturreichen Laub- und Laubmischwälder mit Höhlenbäumen 

als Sommerlebensraum und Jagdhabitat innerhalb des FFH-Gebietes sind in einem Umfang 

von ca. 0,13 ha zu erwarten. Hierbei sind die baubedingten Beeinträchtigungen in der Flä-

chenbilanz als dauerhafter Flächenverlust berücksichtigt worden. Die betroffenen Waldflä-

chen liegen außerhalb der Aktionsräume von Wochenstubenkolonien. Allenfalls für männli-

che Tiere kann eine Nutzung dieses Bereichs nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Es 

handelt sich daher um keine essentiellen Nahrungshabitate (vgl. ITN, BAB A 44 Kassel-

Herleshausen, VKE 40.2, Hoheneiche bis AS Sontra Nord, Fledermauskundliche Untersu-

chungen, 2010, S. 62). Im Ergebnis führt der Waldflächenverlust zu keiner erheblichen Be-

einträchtigung der Bechsteinfledermaus (vgl. Unterlage 12.5, S. 289).  

Die Bechsteinfledermaus profitiert zudem von den für das Große Mausohr vorgesehenen 

Schadensvermeidungsmaßnahmen, wie Unterführungsbauwerke sowie begleitende Kollisi-

onsschutz- und Leiteinrichtungen. Durch sie werden die saisonalen Transferflüge außerhalb 

des FFH-Gebietes ungestört aufrechterhalten (vgl. Unterlage 12.5, S. 330). 

4.3.9 Auswirkungen durch andere Verkehrskosteneinhe iten der A 44 

Auswirkungen durch andere Verkehrskosteneinheiten der geplanten A 44 sind nicht zu er-

warten. Die von der Vorhabenträgerin vorgenommene VKE-übergreifende Betrachtung der 

Auswirkungen auf das FFH-Gebiet „Werra- und Wehretal“ hat ergeben, dass in der Gesamt-

schau keine erhebliche Beeinträchtigung der Erhaltungsziele zu prognostizieren ist. 

In der FFH-VP wurde geprüft, ob kumulative Effekte eintreten können, die zu einer Änderung 

der bisherigen VKE-bezogenen Bewertung führen (vgl. Unterlage 12.5, S. 469 ff.). Die vor-

genommene Prüfung ist für die Planfeststellungsbehörde nachvollziehbar. 

Kumulative Effekte treten weder beim Großen Mausohr noch bei der Bechsteinfledermaus in 

einer Art und Weise auf, die zu einer Änderung der Bewertung der Nichterheblichkeit der 

Auswirkungen führen würden.  
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So werden bezogen auf das Große Mausohr durch die VKE 40.1 und VKE 40.2 als Jagdha-

bitat geeignete Flächen der Kolonie Hoheneiche in Anspruch genommen. Es handelt sich in 

der VKE 40.1 um ca. 1,5 ha und in der VKE 40.2 um ca. 0,13 ha. Der anlagebedingte Verlust 

liegt danach bei insgesamt ca. 1,63 ha. Angesichts der geringen Gesamtinanspruchnahme 

ist es nachvollziehbar, hierdurch von keiner Änderung der Bewertung der Auswirkungen 

auszugehen. Dasselbe gilt für die Gesamtinanspruchnahme als Jagdhabitat geeigneter Flä-

chen der Bechsteinfledermaus im Umfang von insgesamt ca. 1,63 ha. 

Hinsichtlich der Flugwege beider Arten sind bereits aufgrund der Schadensvermeidungs-

maßnahmen keine kumulativen Auswirkungen zu erwarten.  

Auch hinsichtlich der Auswirkungen auf die charakteristischen Spechtarten sind entgegen 

der Stellungnahme des BUND keine Kumulationseffekte zu erwarten. In der Gesamtschau 

über alle Abschnitte der A 44 ist aufgrund der Größe des FFH-Gebietes und der im FFH-

Gebiet vorhandenen potenziellen Habitatflächen nicht von einer nachhaltigen Reduktion der 

Populationen des Schwarz- und des Grauspechtes im Gebiet auszugehen. Für beide Arten 

wird dauerhaft eine lebensfähige Population im FFH-Gebiet bestehen bleiben. Dies ist auch 

deshalb anzunehmen, weil beide Arten gemäß Roter Liste des Werra-Meißner-Kreises in der 

Region aktuell als ungefährdet eingestuft sind. Die innerhalb der Effektdistanzen liegenden 

LRT-Flächen sind zudem relativ klein. Dort ist zwar dauerhaft von einer Reduktion der Sied-

lungsdichte der beiden charakteristischen Spechtarten auszugehen. Ein vollständiger Ausfall 

der Arten und damit ein vollständiger Ausfall der Höhlenbauaktivität in den gestörten Berei-

chen ist jedoch nicht zu erwarten. Insofern ist auch in diesen Flächen nicht von erheblichen 

Beeinträchtigungen auszugehen (vgl. Unterlage 12.5, S. 474). 

4.4 FFH-Ausnahmeprüfung für das FFH-Gebiet „Werra- und Wehretal“ 

Das planfestgestellte Vorhaben kann abweichend von § 34 Abs. 2 BNatSchG zugelassen 

werden. Es ist aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, ein-

schließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art, notwendig, § 34 Abs. 3 Nr. 1 BNatSchG 

(C III 4.4.1). Zumutbare Alternativen, den mit dem Vorhaben verfolgten Zweck an anderer 

Stelle ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen zu erreichen, bestehen nicht, § 34 Abs. 

3 Nr. 2 BNatSchG (C III 4.4.2). Die zur Sicherung des Zusammenhangs des Netzes Natura 

2000 notwendigen Maßnahmen sind planfestgestellt worden, § 34 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG 

(C III 4.4.3).  
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4.4.1 Zwingende Gründe des überwiegenden öffentlich en Interesses 

Die mit dem Vorhaben verfolgten öffentlichen Interessen beruhen auf einem durch Vernunft 

und Verantwortungsbewusstsein geleiteten staatlichen Handeln. Das Vorhaben erfüllt die 

unter C III 1.1 dargestellten Planungsziele, deren Erreichung im öffentlichen Interesse liegt. 

Die Planungsziele sind Gegenstand gemeinschafts- und bundesrechtlicher Regelungen 

(Entscheidung Nr. 1692/96/EG, § 1 Abs. 1 Satz 2 FStrAbG, Verkehrsprojekt Deutsche Ein-

heit Nr. 15). Sie entsprechen darüber hinaus den Zielen der Raumordnung. 

4.4.1.1 Zwingende Gründe des öffentlichen Interesse s 

Das Vorhaben ist Bestandteil des Verkehrsprojektes Deutsche Einheit Nr. 15. Dies umfasst 

den Neubau der Bundesautobahn A 44 zwischen der A 7 bei Kassel und der A 4 bei 

Wommen und den Ausbau der A 4 bis nach Görlitz. Das Verkehrsprojekt Deutsche Einheit 

Nr. 15 hat nach dem Bundesverkehrswegeplan die besondere Funktion, zur Schaffung 

gleichwertiger Lebensverhältnisse in den alten und neuen Bundesländern durch eine ge-

meinsame Verkehrsinfrastruktur beizutragen. Durch die Schließung der bestehenden Lücke 

im Autobahnnetz zwischen Kassel und Eisenach soll das Zusammenwachsen insbesondere 

der durch die A 44 verbundenen Regionen Ruhrgebiet und Sachsen ermöglicht werden. Die 

Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse liegt im besonderen öffentlichen Interesse, 

Art. 72 Abs. 2 GG. 

Die A 44 zwischen Kassel und der A 4 bei Wommen war bereits im Bedarfsplan für die Bun-

desfernstraßen zum FStrAbG i. d. F. vom 15.11.1993 (BGBl I S. 1878) als Vorhaben des 

vordringlichen Bedarfs enthalten. Der aktuelle Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen zum 

FStrAbG hat die A 44 in der Anlage nach § 1 Abs. 1 Satz 2 FStrAbG als laufendes und fest 

disponiertes Vorhaben des vordringlichen Bedarfs gekennzeichnet. Diese Entscheidung des 

Gesetzgebers hat ein hohes Gewicht. 

Die von der Vorhabenträgerin vorgelegte vorhabenbezogene Dimensionierungsprognose 

2025 bestätigt den Verkehrsbedarf, der für die Aufnahme des Vorhabens in den Bedarfsplan 

mit ausschlaggebend war (vgl. Modus Consult, Verkehrsuntersuchung A 44 Kassel – 

Herleshausen, Dimensionierungsprognose 2025, Fortschreibung 2009, Juli 2010). Die 

durchschnittliche werktägliche Verkehrsbelastung (DTVw) auf der A 44 wird danach im Pla-

nungsfall 2025 zwischen ca. 19.000 und ca. 42.000 Kfz/d liegen. Der prognostizierte Durch-

gangsverkehr von ca. 13.600 Kfz/d (4.800 SV/d) von der A 7 in Kassel bis zum Anschluss an 

die A 4 (vgl. Modus Consult, Verkehrsuntersuchung A 44 Kassel – Herleshausen, Dimensio-

nierungsprognose 2025, Fortschreibung 2009, Juli 2010, S. 55) bestätigt den hohen Ver-

kehrswert der neuen Autobahn für ihre Funktion, eine Lücke im Autobahnnetz zu schließen 
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und dadurch das Zusammenwachsen der verbundenen Regionen in den östlichen und west-

lichen Bundesländern zu fördern. Die Verkehrsbelastung für den Streckenabschnitt der 

VKE 40.2 zwischen Hoheneiche und der Anschlussstelle Wichmannshausen wird im Jahr 

2025 ca. 33.000 Kfz/d bei einem Schwerverkehrsanteil von ca. 24 % (ca. 8.000 SV/d) betra-

gen. Zwischen den Anschlussstellen Wichmannshausen und Sontra Nord ist von einer Ver-

kehrsbelastung mit ca. 30.800 Kfz/d bei einem Schwerverkehrsanteil von ca. 24 % (ca. 7.500 

SV/d) auszugehen (vgl. Modus Consult, Verkehrsuntersuchung A 44 Kassel – Herleshausen, 

Dimensionierungsprognose 2025, Fortschreibung 2009, Juli 2010, Plan 61 und 71). 

Das Vorhaben hat als Abschnitt der A 44 zwischen der A 7 bei Kassel und der A 4 bei 

Wommen eine europäische Verbindungs- und Raumerschließungsfunktion. Es ist Bestand-

teil des transeuropäischen Verkehrsnetzes. Seine Umsetzung erfüllt wichtige Gemein-

schaftsziele hinsichtlich der reibungslosen Funktion des Binnenmarktes und der Stärkung 

des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts in der Gemeinschaft. Das Vorhaben trägt, 

wie dargelegt, dem Ziel des Ausbaus des transeuropäischen Verkehrsnetzes Rechnung.  

Das Vorhaben dient der regionalen Erschließung und der Wirtschaftsförderung. Die A 44 hat 

besondere verkehrliche Bedeutung für die Region Nordhessen (Regionalplan Nordhessen 

2000, Abschnitt Straßenverkehr, Ziel; Regionalplan Nordhessen 2009, Abschnitt Straßenver-

kehr, Ziel 2). Sie bündelt die regionalen und überregionalen Verkehre entlang der Entwick-

lungsbänder und verbessert die Erreichbarkeit der Oberzentren und der Mittelzentren 

Eschwege und Sontra durch leistungsfähige Fernstraßen für einen zügigen Verkehrsfluss 

(vgl. Regionalplan Nordhessen 2009, Abschnitt Straßenverkehr, Grundsatz 1 und Grund-

satz 3). Darüber hinaus wird der wirtschaftsschwache Werra-Meißner-Kreis durch das Vor-

haben erschlossen. Der Werra-Meißner-Kreis ist als einziger noch verbleibender Raum in 

Hessen Fördergebiet „C“ der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirt-

schaftsstruktur“ 2007-2013 (vgl. Karte der GRW-Fördergebiete 2007-2013). Das Vorhaben 

ermöglicht den Anschluss des wirtschafts- und strukturschwachen Kreises an das internatio-

nale Verkehrsnetz mit der Folge einer Ansiedlung von Gewerbebetrieben und einer damit 

verbundenen deutlichen Verbesserung der Wirtschaftsstruktur. 

Das Verkehrsprojekt erhöht schließlich zusammen mit der planfestgestellten VKE 40.1 die 

Verkehrssicherheit, beseitigt die bestehenden Verkehrsengpässe auf den Bundesfernstra-

ßen und entlastet das regionale Straßennetz. Dies gilt namentlich für die B 7 mit ihren 

Ortsdurchfahrten im planfestgestellten Abschnitt der VKE 40.1, die bislang den durchgehen-

den Fernverkehr zu bewältigen hat, aber in gleicher Weise für die B 27 im Bereich der 

VKE 40.2. Im Prognose-Nullfall 2025 wäre die B 27 im Raum Hoheneiche mit ca. 19.300 

Kfz/d und bei Wichmannshausen mit ca. 14.800 Kfz/d belastet. Im Planungsfall 2025 ist für 



Planfeststellungsbeschluss - 183 - C Entscheidungsgründe 

A 44, VKE 40.2  III Materielles Recht 

 

denselben Bereich mit einer Verkehrsabnahme um 95 % auf 1.000 bzw. 99 % auf 200 Kfz/d 

zu rechnen (vgl. Modus Consult, Verkehrsuntersuchung A 44 Kassel – Herleshausen, Di-

mensionierungsprognose 2025, Fortschreibung 2009, Juli 2010, S. 46, Plan 55 und 65).  

4.4.1.2 Überwiegen 

Die dargelegten zwingenden Gründe des öffentlichen Interesses an der Verwirklichung des 

Vorhabens überwiegen das Interesse an der Integrität des FFH-Gebiets „Werra- und 

Wehretal“.  

Durch das Vorhaben werden Teilflächen der nichtprioritären LRT 9150 und LRT 9130 erheb-

lich beeinträchtigt. Die beeinträchtigten Teilflächen liegen am Rand des FFH-Gebietes im 

Bereich des Heuberges und sind mit jeweils 0,69 ha und 0,22 ha klein. Der Gesamtbestand 

an Waldmeister-Buchenwald im FFH-Gebiet umfasst ca. 3.020 ha und der des Orchideen-

Buchenwaldes ca. 68 ha, so dass die beeinträchtigten Flächen lediglich einen Anteil von 

0,02 % bzw. 0,3 % der in dem FFH-Gebiet insgesamt vorhandenen LRT-Fläche ausmachen. 

Die beeinträchtigten Flächen haben zudem keine besondere Bedeutung für den Erhalt und 

die weitere Entwicklung des Gebietes.  

Bei der Bewertung der Beeinträchtigung ist weiter zu berücksichtigen, dass die festgestellte 

erhebliche Beeinträchtigung der Teilflächen des LRT 9130 und LRT 9150 ohne zeitliche und 

fachliche Funktionslücke durch die vorgesehene Gebietserweiterung ausgeglichen wird. Die 

geplante Gebietserweiterung bei Datterode setzt an bestehende Waldflächen in unmittelba-

rer Nachbarschaft des FFH-Gebietes an. Die Waldflächen entsprechen bereits heute hin-

sichtlich Struktur und Funktion dem LRT 9130 und LRT 9150. Die Kohärenzsicherungsmaß-

nahme stärkt somit unmittelbar die Integrität der betroffenen Erhaltungsziele. Sie sichert den 

Erhalt und die weitere Entwicklung der Lebensräume im FFH-Gebiet ohne zeitliche Lücke. 

4.4.1.3 Nullvariante 

Da zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses für das planfestgestellte 

Vorhaben streiten, scheidet die Nullvariante aus (BVerwG, Urt. vom 17.01.2007 – 9 A 20.05 

–, Juris RdNr. 142). Gemessen an den Planungszielen stellt die „Nullvariante“ keine Alterna-

tive zur Erreichung des mit der Planung verfolgten Zwecks dar. Sie ist durch ein gänzliches 

Absehen von dem Vorhaben gekennzeichnet. Ein Verzicht auf das Vorhaben scheidet schon 

wegen der durch die Aufnahme in den vordringlichen Bedarf zum Ausdruck kommenden 

besonderen verkehrlichen Bedeutung des Vorhabens aus. Zudem hat das Vorhaben als ein 

Abschnitt der A 44 eine europäische Verbindungs- und Raumerschließungsfunktion und ist 

Bestandteil des transeuropäischen Verkehrsnetzes. Es dient der Erfüllung wichtiger Gemein-
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schaftsziele, wie dem reibungslosen Funktionieren des Binnenmarktes und der Stärkung des 

wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts. Diese Planungsziele würden mit der „Nullvari-

ante“ vollständig verfehlt. Die Nichtdurchführung des Vorhabens stellt demnach keine Pla-

nungsalternative dar. 

4.4.2 Keine zumutbaren Alternativen 

Zumutbare Alternativen im Sinne des § 34 Abs. 3 Nr. 2 BNatSchG, den mit Vorhaben der 

A 44 verfolgten Zweck an anderer Stelle ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen zu 

erreichen, sind nicht gegeben. 

Der dem Abschnitt der VKE 40.2 vorausgehende Abschnitt der VKE 40.1 ist mit Planfeststel-

lungsbeschluss vom 28.10.2011 zugelassen worden und stellt einen Zwangspunkt für den 

Beginn der VKE 40.2 dar. Die bereits genehmigte Planung des Abschnittes des VKE 40.1 

steht insoweit Alternativen, die im Abschnitt der VKE 40.1 beginnen, entgegen. 

Nach Prüfung der Planfeststellungsbehörde bestehen keine zumutbaren technischen Alter-

nativen zur Optimierung der Trasse der A 44 VKE 40.2 (C III 4.4.2.2). Ebenso wenig beste-

hen zumutbare Alternativen für eine andere Trassenführung in dem Abschnitt der VKE 40.2 

zwischen Hoheneiche und der AS Sontra Nord (C III 4.4.2.3). Schließlich ergeben sich auch 

unter dem Aspekt der Vorentscheidung für die weitere Linienführung in den Folgeabschnitten 

der VKE 50 und 60 keine zumutbaren Trassenalternativen zu dem planfestgestellten Vorha-

ben (C III 4.4.2.4). 

4.4.2.1 Prüfungsmaßstab 

Die Planfeststellungsbehörde hat geprüft, ob unter Anwendung des strengen Vermeidungs-

gebots, wie es aus dem Natura 2000-Regime folgt, Alternativen gibt, die die Planungsziele 

unter Inkaufnahme von zumutbaren Abstrichen erreichen, aber eine erhebliche Beeinträchti-

gung von Erhaltungszielen des Netzes Natura 2000 vermeiden. Die geprüften Alternativen 

wurden darauf untersucht, ob sie Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-RL oder Arten 

des Anhangs II der FFH-RL erheblich beeinträchtigen können. Soweit Betroffenheiten ermit-

telt wurden, erfolgte eine weitere Unterscheidung danach, ob diese Erhaltungsziele prioritäre 

oder nicht prioritäre Lebensraumtypen oder Arten betreffen. Nach dem Schutzkonzept der 

FFH-Richtlinie ist neben der Prüfung der Betroffenheit prioritärer Gebietsbestandteile nicht 

auch die Wertigkeit und Anzahl der betroffenen Lebensraumtypen oder Arten sowie die je-

weilige Beeinträchtigungsintensität zu ermitteln. Eine solche Differenzierung der Beeinträch-

tigungen ist auf der Grundlage der Vorgaben der FFH-Richtlinie nicht geboten, da in der 
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FFH-Richtlinie weder qualitativ, noch quantitativ ein Rangverhältnis festgelegt ist (vgl. 

BVerwG, Urteil vom 12.08.2008 – 9 A 3.06 – UA Rn. 170). 

Es ist ausreichend, die in Betracht kommenden Planungsalternativen anhand einer Grobana-

lyse und -trassierung zu prüfen. Entgegen der Stellungnahme des BUND vom 31.05.2011 

obliegt es weder der Vorhabenträgerin noch der Planfeststellungsbehörde Alternativtrassen 

zu entwickeln, wenn sich – wie im vorliegenden Fall – solche Alternativen nicht aufdrängen. 

Alternativen würden sich erst dann aufdrängen, wenn sie eine erhebliche Beeinträchtigung 

des Netzes Natura 2000 gänzlich vermieden und unter Einbeziehung naturschutzexterner 

Belange zumutbar wären. Solche Alternativen bestehen nicht. 

4.4.2.1.1 Methodik zur Beurteilung der Alternativen  aus Sicht des Natura 2000-

Gebietsschutzes 

Zur Beurteilung erheblicher Beeinträchtigungen von FFH-Lebensraumtypen wurden folgende 

Größen flächenhaft bilanziert (siehe Unterlage 12.5.6.1): 

• Direkter Flächenverlust durch die Trasse und Nebenflächen einschließlich notwendi-

ger Böschungen, 

• Beeinträchtigung durch trassennahen Schad- und Stickstoffeintrag innerhalb eines 

300 m-Puffers ab Fahrbahnrand. 

Für die Beurteilung von Beeinträchtigungen durch trassennahen Schad- und Stickstoffeintrag 

wurde aus Gründen des sehr hohen Aufwandes von konkreten modellgestützten 

Prognoserechnungen zur Bestimmung der Stickstoffeinträge für die technischen Alternativen 

und entlang der Alternativtrassen abgesehen. Stattdessen wurde vereinfacht von einem 

Wirkband von 300 m beidseitig der Trassierungen ausgegangen, welches auf Grundlage der 

Erfahrungen aus den Prognoserechnungen zu den Stickstoffeinträgen entlang der Vorzugs-

trasse abgeleitet wurde. Dadurch wurden – mit Ausnahme von Sonderfällen (z. B. stärkerer 

Einfluss durch Kaltluftabflussbahnen) über die 300 m – alle relevanten Stickstoffeinträge 

oberhalb von 0,3 kg N/ha/a erfasst. In den Gutachten zur Ermittlung der Irrelevanzschwellen 

von ÖKO-DATA wurde ein vergleichbares Wirkband als relevanter Bereich zugrunde gelegt 

(vgl. ÖKO-DATA Strausberg, Fachgutachten zur Ermittlung der Irrelevanzschwelle als Teil 

der Bewertung der FFH-Verträglichkeit bei Stickstoffdepositionen bezogen auf das FFH-

Gebiet „Werra- und Wehretal“, 08.09.2011, Kap.3 Untersuchungsgebiet, ca. 600 bis 700 m 

breiter Korridor). Insoweit ist auch die Kritik des BUND in der Stellungnahme vom 

31.05.2011, die methodische Vorgehensweise sei fehlerhaft und im Mittel 200 m anzuwen-

den, unberechtigt. Sie beachtet dabei nicht, dass es um eine Abschätzung des Beeinträchti-
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gungspotenzials geht und diese nicht mit der Durchführung einer Verträglichkeitsprüfung 

gleichgesetzt werden kann. 

Mögliche Beeinträchtigungen durch Waldrandanschnitt werden durch das 300 m-Wirkband 

für Stickstoffeinträge miterfasst. Dieser Wirkfaktor musste daher nicht separat ermittelt und 

bewertet werden.  

Beeinträchtigungen von charakteristischen Arten wurden nicht gesondert ermittelt, da keine 

vergleichbare Datengrundlage für alle Alternativen zur Verfügung stand. Zudem wurde davon 

ausgegangen, dass die in Frage kommenden charakteristischen Arten (insbesondere die 

Spechtarten Schwarz- und Grauspecht) aufgrund der Größe des Gesamtbestandes der zu 

betrachtenden Wald-LRT durch keine der Alternativtrassen in ihrem günstigen Erhaltungszu-

stand beeinträchtigt werden.  

Die Beurteilung erheblicher Beeinträchtigungen von Anhang II-Fledermausarten wurde pri-

mär über den Flächenumfang der konkret betroffenen Jagdgebiete sowie ergänzend – so-

weit bekannt – die Nähe der Trassen zu Wochenstuben sowie die Zerschneidung relevanter 

Flugwege betrachtet. Zur Ermittlung der flächenhaften Betroffenheiten von Jagdgebieten 

wurden folgende Größen flächenhaft bilanziert (siehe Unterlage 12.5.6.1, Anhang): 

• Direkter Flächenverlust durch die Trasse und Nebenflächen einschließlich notwendi-

ger Böschungen (Jagdgebiete gemäß Erhaltungszielformulierung), 

• Beeinträchtigung durch trassennahe Verlärmung innerhalb eines 50 m-Puffers ab 

Fahrbahnrand. 

Für die Planfeststellungsbehörde sind die Erhaltungsziele für die Prüfung maßgeblich. Daher 

wurden abweichend von der Vorhabenträgerin nur alte, strukturreiche Laub- und Mischwäl-

der als nach den Erhaltungszielen geschützter Lebensraum für die Fledermäuse betrachtet. 

Bei der Bechsteinfledermaus wurde zusätzlich auf die Beeinträchtigung der bekannten Kolo-

nieaktionsräume (Nahrungssuchgebiete) abgestellt, da dieser Bereich für die Reproduktion 

und damit den Erhalt der Population von besonderer Bedeutung sind. 

Bei allen Alternativen wurden bei der Prüfung der Auswirkungen auf Fledermäuse zudem die 

in der FFH-VP „Werra- und Wehretal“ (Unterlage 12.5) zugrunde gelegten Bagatellschwellen 

angewandt. Hiernach sind Flächeninanspruchnahmen von (potenziellen) Jagdgebietsflächen 

von maximal 1 % des jeweils betroffenen Aktionsraums einer Kolonie im Grundsatz als uner-

heblich einzustufen. Daraus ergaben sich koloniespezifische 1%-Bagatellschwellen von 

49 ha für die Kolonie Hartmuthsachsen, 40 ha für die Kolonie Waldkappel, 39 ha für die Ko-
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lonie Bischhausen und 45 ha für die Kolonie Hoheneiche. Bei der Bechsteinfledermaus wur-

de für die durch die Alternativen betroffenen bekannten Kolonien Honigberg und 

Schinzenberg-Berg/Hassel die Flächengröße eines individuellen Nahrungshabitates als 

Erheblichkeitsschwelle zugrunde gelegt. Es wurde dabei die Größe von 2,5 ha zugrunde 

gelegt (vgl. Unterlage 12.5.6.1, S. 34 f., 40, 59). Die Kolonien Trimberg und Edderstalgraben 

mussten nicht gesondert betrachtet werden, da die Alternativen im Bereich dieser Kolonien 

identisch mit der Vorzugstrasse verlaufen. 

Bezogen auf das Große Mausohr wurde bei allen Alternativen von keiner Betroffenheit von 

Wochenstubenquartieren ausgegangen. Bekannte Wochenstubenquartiere der Art liegen in 

Bischhausen und Hoheneiche. Aufgrund der Lage innerhalb geschlossener Ortschaften ist 

eine unmittelbare bau- oder betriebsbedingte Störung dieser Quartiere nicht zu erwarten. 

Fachgutachterlich wurde grundsätzlich davon ausgegangen, dass die Funktion der Flugwege 

des Großen Mausohrs mit Hilfe entsprechender Vermeidungsmaßnahmen aufrecht erhalten 

werden kann. Eine Ausnahme wurde nur bei mehrfacher Zerschneidung desselben Flugwe-

ges gemacht (vgl. Unterlage 12.5.6.1, S. 45). 

Weiterhin wurden in der Alternativenprüfung keine baubedingten Beeinträchtigungen be-

trachtet. Aufgrund der bei der Alternativenprüfung lediglich erforderlichen Grobanalyse wären 

hierzu keine aussagekräftigen Ergebnisse zu erwarten. 

Die zur Nachvollziehbarkeit der Alternativenprüfung erforderliche kartografische Darstellung 

der Lage der einzelnen Trassenvarianten, der in die Analyse einbezogenen Wirkzonen von 

50 m und 300 m Breite sowie der relevanten Natura 2000-Gebiete ist in der Unterlage 

12.5.6.1, Karten 12.5.6.2 bis 12.5.6.7 enthalten. 

4.4.2.1.2 Maßstab für die Zumutbarkeit von Alternat iven 

Die Vorhabenträgerin darf von einer technisch an sich möglichen und rechtlich zulässigen 

Alternativlösung Abstand nehmen, wenn diese ihr unverhältnismäßige Opfer abverlangt oder 

andere Gemeinwohlbelange erheblich beeinträchtigt. Vor dem Hintergrund des in Art. 5 

Abs. 4 EUV (Konsolidierte Fassung des Vertrags über die Europäische Union, ABl. C 83/13 

vom 30.03.2010) verankerten Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit dürfen auch im Anwen-

dungsbereich des FFH-Rechts keine unverhältnismäßigen Opfer abverlangt werden. Ob 

Kosten oder sonstige Belastungen und Nachteile außer Verhältnis zu dem nach § 34 Abs. 3 

Nr. 2 BNatSchG festgelegten Schutzregime stehen, ist am Gewicht der beeinträchtigten ge-

meinschaftsrechtlichen Schutzgüter zu messen. Richtschnur hierfür sind die Schwere der 

Gebietsbeeinträchtigung, Anzahl und Bedeutung etwa betroffener Lebensraumtypen oder 
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Arten sowie der Grad der Unvereinbarkeit mit den Erhaltungszielen. Je größer der „Gewinn“ 

einer Alternativlösung für die Wahrung der Erhaltungsziele ist, desto umfassender ist der 

Anspruch an Vermeidungsmaßnahmen auch unter Einschluss der hierfür erforderlichen fi-

nanziellen Mittel (vgl. BVerwG, Urteil vom 17.05.2002 – 4 A 28.01 – juris, Rn. 37, 41). 

4.4.2.2 Technische Alternativen 

Es bestehen keine zumutbaren technischen Alternativen gemäß § 34 Abs. 3 Nr. 2 

BNatSchG, die zu einer Vermeidung der erheblichen Beeinträchtigung durch Waldrandan-

schnitt und Stickstoffbeeinträchtigungen des LRT 9130 im Umfang von 0,69 ha und des LRT 

9150 im Umfang von 0,22 ha im Bereich des Heuberges führen (vgl. Aufklärungsschreiben 

der Planfeststellungsbehörde vom 17.11.2011, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträ-

gerin vom 30.11.2011). 

4.4.2.2.1 Beschreibung der technischen Alternativen  

Die Planfeststellungsbehörde hat geprüft, ob es Möglichkeiten gibt, diese erheblichen Beein-

trächtigungen zu vermeiden oder zu reduzieren (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststel-

lungsbehörde vom 17.11.2011, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 

30.11.2011). 

4.4.2.2.1.1 Verschiebung der Planfeststellungsachse  nach Westen (Alternative 1) 

Es wurde untersucht, ob durch die Verschiebung der Planfeststellungsachse am Heuberg 

nach Westen eine Vermeidung der erheblichen Beeinträchtigungen der LRT 9130 und 9150 

erreicht werden kann.  

Eine Verschiebung der Planfeststellungsachse wäre bis max. 40 m nach Westen möglich 

und hätte eine Veränderung der Trassierung von ca. Bau-km 47+300 bis 50+000 zur Folge. 

Dies würde dazu führen, dass am Anfang der Trassenführung, die an die B 7/B 27 angren-

zenden gehölzbestandenen Böschungsstrukturen, die als Leitstruktur für das ebenfalls durch 

Erhaltungsziele des FFH-Gebietes „Werra- und Wehretal“ geschützte Große Mausohr dienen 

(vgl. Maßnahme V43), vollständig zerstört werden müssten. Zusätzlich müsste zwischen der 

bestehenden B 7/B 27 eine Stützwandkonstruktion errichtet werden. Zudem würde die Tras-

se näher an die Ortslage Hoheneiche heranrücken. Im weiteren Verlauf müssten die 

Netratalbrücke und die Anschlussstelle Sontra-Wichmannshausen ebenfalls nach Westen 

verschoben werden. Die Verschiebung der Anschlussstelle erforderte eine bereichsweise 

Verlegung der vorhandenen B7/B 27, des Kreisverkehrsplatzes und des Regenrückhaltebe-

ckens nach Westen in das Überschwemmungsgebiet der Sontra-Aue. Das Tunnelportal vom 
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Tunnel Boyneburg würde ebenfalls nach Westen näher an die Ortslage rücken. Die Mehr-

kosten für die Herstellung der Alternative betragen ca. 7,27 Mio. €.  

Die Alternative würde zu einer Vermeidung des Waldrandanschnittes und zu einer Reduzie-

rung der Stickstoffdepositionen führen.  

Hinsichtlich des LRT 9150 würde durch die Vermeidung der Auswirkungen des Waldrandan-

schnitts eine erhebliche Beeinträchtigung des LRT 9150 entfallen, da sich die Auswirkungen 

durch Stickstoffdepositionen auf eine Fläche von max. 0,04 ha beschränken.  

Die Bagatellschwelle für Flächenverluste nach Lambrecht/Trautner liegt angesichts der Grö-

ße des LRT 9150 im FFH-Gebiet von ca. 68 ha und einer beeinträchtigten Fläche von 

0,06 % bei 0,10 ha.  

Im Hinblick auf den LRT 9130 würde zwar auch die Beeinträchtigung durch Waldrandan-

schnitt im Umfang von 0,26 ha entfallen, allerdings könnte eine Vermeidung der erheblichen 

Beeinträchtigung durch Stickstoffdeposition im Umfang von 0,47 ha nicht ausgeschlossen 

werden.  

Andererseits würde die Maßnahme zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Erhaltungszie-

le des Großen Mausohrs führen und artenschutzrechtlich Zugriffsverbote für weitere Fleder-

mausarten auslösen. Die Gehölze auf der Böschung zwischen alter B 7/B 27 und A 44, die 

nach der Maßnahme V43 als Leitstruktur für das Große Mausohr erhalten bleiben sollten, 

würden komplett entfallen. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Großen Mausohrs wäre 

ohne die Schadensbegrenzungsmaßnahme nicht mehr auszuschließen. Zudem wäre für die 

Arten Kleine Bartfledermaus, Braunes Langohr, Wasserfledermaus, Fransenfledermaus und 

Zwergfledermaus eine Erfüllung der Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG nicht aus-

zuschließen (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 17.11.2011, be-

antwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 30.11.2011, S. 4 f.).  

Die Verschiebung der Planfeststellungsachse nach Westen stellt somit keine geeignete Al-

ternative dar, da sie eine Verringerung der Betroffenheit der LRT 9150 und 9130 nur unter 

Inkaufnahme einer erheblichen Beeinträchtigung eines anderen Erhaltungszieles erreicht 

und der Erfüllung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände erreicht.  

4.4.2.2.1.2 Stützbauwerk am Heuberg (Alternative 2)  

Bei dieser technischen Alternative bleibt der Achsverlauf der Planfeststellungstrasse beste-

hen. 
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Bei einer maximalen Eingriffsvermeidung im östlichen Böschungsbereich der Trasse wäre 

ein Stützbauwerk von 250 m Länge notwendig. Dadurch könnte erreicht werden, dass der 

östliche Böschungseingriff um ca. 40 m reduziert wird. Die Mehrkosten für die Herstellung 

der Alternative betragen ca. 6,46 Mio. €. 

 

Mit Hilfe dieser Alternative könnten, in gleicher Weise wie bei der Alternative 1, negative 

Auswirkungen durch den Waldrandanschnitt vermieden werden, sodass nur noch Auswir-

kungen durch Stickstoffdepositionen zu erwarten wären.  

Allerdings können die erheblichen Beeinträchtigungen der LRT 9130 und LRT 9150 durch 

Stickstoffdepositionen nicht ausgeschlossen werden. Aus den bisherigen Ergebnissen der 

Ausbreitungsberechnungen ist abzuleiten, dass mit einer bis zu 18 m hohen steilen Stütz-

wand der direkte Schadstofftransport nach Osten eingeschränkt würde. Dies führte zwar, in 

diesem Bereich des FFH-Gebietes auf der Länge der Stützwand, die die Fahrbahn mindes-

tens 10 m überragt, zu merkbaren Minderungen der Immissionen und auch der Depositionen 

(ca. 1 kg N/ha/a), so dass eine erhebliche Beeinträchtigung der LRT-Flächen im Bereich der 

Stützwand vermieden werden könnte. Jedoch würden die in diesem Bereich die verkehrsbe-

dingten Schadstoffemissionen verstärkt dem Straßenverlauf folgen. Da die Windstatistik eher 

südwestliche Winde als nordöstliche Winde aufweist, würden sie vermehrt nach Norden ge-

führt. An dem nördlichem Ende der hohen Stützwand etwa bei Bau-km 48+100 würde es 

deshalb zu zusätzlichen Stickstoffeinträgen kommen, die den LRT 9130 in diesem Bereich 

stärker belasteten (ca. 0,6 kg N/ha/a). Insoweit käme es am westlichen Rand des FFH-
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Gebietes zu einer Verlagerung der Bereiche mit erhöhtem Stickstoffeintrag von Süden nach 

Norden, so dass eine erhebliche Beeinträchtigung des LRT 9130 nicht ausgeschlossen wer-

den kann (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 17.11.2011, beant-

wortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 30.11.2011, S. 5). 

Da die Auswirkungen durch den Waldrandanschnitt außerhalb des FFH-Gebietes vermieden 

werden können und die Beeinträchtigungen des LRT 9150 durch Stickstoffdepositionen un-

terhalb der Bagatellschwelle für Flächenverluste liegen (vgl. Beurteilung der Variante 1), 

könnte eine erhebliche Beeinträchtigung des LRT 9150 vermieden werden. Zudem würden 

keine negativen Auswirkungen auf das Große Mausohr und andere Fledermausarten entste-

hen. 

4.4.2.2.1.3 Einhausung/Tunnel am Heuberg (Alternati ve 3) 

Diese technische Alternative hat den gleichen Achsverlauf wie die Planfeststellungstrasse, 

jedoch mit einer Einhausung bzw. Tunnelführung von ca. Bau-km 47+700 bis 48+700 auf 

einer Länge von 1.000 m für beide Richtungsfahrbahnen.  

Die Einhausung bzw. Tunnelführung hat zum Ziel, die Auswirkungen durch Stickstoffdeposi-

tionen und Waldrandanschnitt auf die LRT 9130 und 9150 zu vermeiden, so dass erhebliche 

Beeinträchtigungen von Erhaltungszielen des FFH-Gebietes „Werra- und Wehretal“ ausge-

schlossen werden könnten. Die Mehrkosten für die Herstellung der Alternative betragen ca. 

50 Mio. €. 

Durch eine Einhausung bzw. Tunnelführung im Bereich von Hoheneiche könnten die erhebli-

chen Beeinträchtigungen durch Waldrandanschnitt wie auch Stickstoffdepositionen der LRT 

9130 und 9150 ausgeschlossen werden. 

4.4.2.2.2 Zumutbarkeit der Alternativen 

Die Alternativen 2 und 3 sind in Anbetracht der Mehrkosten nicht zumutbar.  

Durch die zur Planfeststellung beantragte Trassenführung werden Teilflächen der nichtpriori-

tären Lebensräume Waldmeister-Buchenwald und Orchideen-Buchenwald erheblich beein-

trächtigt. Die Teilflächen liegen am Rand des FFH-Gebietes am Heuberg. Sie sind mit je-

weils 0,69 ha und 0,22 ha klein. Bezogen auf den Bestand an Waldmeister-Buchenwald von 

ca. 3.020 ha bzw. an Orchideen-Buchenwald von ca. 68 ha liegt der erheblich beeinträchtigte 

Flächenumfang bei 0,02 % bzw. 0,3 % der in dem FFH-Gebiet insgesamt vorhandenen LRT-

Fläche. Die erheblich beeinträchtigte Fläche hat keine besondere funktionale Bedeutung für 

den Erhalt und die weitere Entwicklung des Gebietes. Die erhebliche Beeinträchtigung der 
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Teilflächen der Lebensraumtypen lässt sich durch Gebietserweiterungen wirksam kompen-

sieren. Die geplante Gebietserweiterung im Bereich Datterode setzt an eine bestehende 

Waldflächen in unmittelbarer Nachbarschaft des FFH-Gebietes an, die bereits heute hinsicht-

lich Struktur und Funktion dem betroffenen Lebensraumtypen entsprechen und auf diese 

Weise den Erhalt und die weitere Entwicklung des Lebensraumtyps im FFH-Gebiet ohne 

zeitliche Lücke sichert. 

Die Alternative 2 führt zwar zu einer Vermeidung der erheblichen Beeinträchtigungen durch 

Waldrandanschnitt des LRT 9150 und LRT 9130. Die erhebliche Beeinträchtigung des 

LRT 9130 im Umfang von 0,47 ha durch vorhabenbedingte Stickstoffdepositionen kann sie 

jedoch nicht ausschließen. Zudem belaufen sich die zusätzlichen Herstellungskosten für die 

Alternative  2 auf ca. 6,46 Mio. €. Diese Kosten sind im Verhältnis zum sehr geringen Ge-

winn für das FFH-Gebiet bzw. das Netz Natura 2000 als unverhältnismäßig hoch zu bewer-

ten. 

Mit der Alternative 3 könnten zwar erhebliche Beeinträchtigungen der LRT 9150 und 9130 

ausgeschlossen werden, für die Herstellung einer Einhausung/eines Tunnels zur Vermei-

dung der Beeinträchtigungen durch den Waldrandanschnitt und Stickstoffdepositionen wären 

aber Zusatzkosten von ca. 50 Mio. € aufzuwenden. Diese im Vergleich zur Alternative 2 sehr 

viel höheren Kosten sind im Verhältnis zum immer noch geringen Gewinn für das FFH-

Gebiet bzw. das Netz Natura 2000 als unverhältnismäßig hoch zu bewerten. Daher liegt im 

Ergebnis keine zumutbare technische Alternative vor. 

4.4.2.3 Alternativen in der Trassenführung in der V KE 40.2 

Es bestehen keine zumutbaren Alternativen in der Trassenführung im Abschnitt der 

VKE 40.2 gemäß § 34 Abs. 3 Nr. 2 BNatSchG, den mit dem Vorhaben verfolgten Zweck oh-

ne oder mit geringeren Beeinträchtigungen zu erreichen. 

So stellen die Varianten IV 4/V 7.1 und IV 4/V 10.1 westlich der Sontra keine geeigneten 

zumutbaren Alternativen dar.  

Die Varianten queren bei Bau-km 48+000,000 die B 7/B 27, die Eisenbahnstrecke Göttingen-

Bebra und die Sontra um dann den Huberich mit einem 1.650 m langen Tunnelbauwerk zu 

unterfahren. Nördlich des Ulfenhofes würde die Trasse dann wieder unter Querung der 

Sontra, der Eisenbahnstrecke Göttingen-Bebra und der B 27 auf die Planfeststellungstrasse 

bei Bau-km 51+800,000 führen. 
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Durch die Trassenführung lassen sich nach Prüfung der Planfeststellungsbehörde erhebliche 

Beeinträchtigungen des LRT 9130 durch vorhabenbedingte Stickstoffdepositionen am Heu-

berg sowie am Huberich aufgrund der geringen Entfernung zur Trasse (ca. 150-200 m) nicht 

ausschließen. Zudem würde es zu einer mehrfachen Zerschneidung der Sontra als Flugweg 

des Großen Mausohrs kommen. 

4.4.2.4 Keine zumutbaren Alternativen unter Einbezi ehung der Folgeabschnitte 

Unter Einbeziehung des bereits planfestgestellten Abschnittes der VKE 40.1 sowie der Fol-

geabschnitte VKE 50 und 60 bestehen keine zumutbaren Alternativen im Sinne von § 34 

Abs. 3 Nr. 2 BNatSchG.  

Der dem Abschnitt der VKE 40.2 vorausgehende Abschnitt der VKE 40.1 ist mit Planfeststel-

lungsbeschluss vom 28.10.2011 zugelassen worden und stellt einen Zwangspunkt für die 

Alternativenprüfung dar. 

Die bereits genehmigte Planung des Abschnittes des VKE 40.1 steht den Alternativen des 

Netra-Korridors, die im Abschnitt der VKE 40.1 beginnen, entgegen, da sie eine andere Li-

nienführung ausschließt. Über die Eignung und Zumutbarkeit der Alternativen ist bereits in 

dem Verfahren zur VKE 40.1 entschieden, so dass es keiner erneuten Bewertung bedarf. Es 

wird insoweit auf die Prüfung im Planfeststellungsbeschluss zur VKE 40.1 Kap. C III 4.5.2.4, 

S. 296 ff. verwiesen. Andere bzw. neue Erkenntnisse haben sich im Planfeststellungsverfah-

ren zur A 44 VKE 40.2 nicht ergeben. 

Auch die modifizierte RegioConsult-Alternative 2011 stellt entgegen der Auffassung des 

BUND für die VKE 40.2 keine geeignete zumutbare Alternative dar.  

Die Planfeststellungsbehörde hat bereits für den planfestgestellten Abschnitt der VKE 40.1 

die modifizierte RegioConsult-Alternative 2011 als mögliche Alternative geprüft (Stellung-

nahme des BUND vom 31.05.2011 S. 34 und Anlage 5, RegioConsult, Entwicklung einer 

Alternative zur A 44 im Netrakorridor Fortschreibung 2011 und Kurzstellungnahme zur VU 

A 44 für den Netrakorridor von Modus Consult, S. 4 Abbildung 1; vgl. zur Lage der Trasse 

auf der B 27/B 7, RegioConsult, Stellungnahme zum Planfeststellungsbeschluss für den 

Neubau der A 44 vom 28.10.2011, Teilabschnitt zwischen Anschlussstelle Waldkappel und 

Hoheneiche (VKE 40.1), 30.11.2011, S. 56, Abbildung 4) und aus Gründen der Verkehrssi-

cherheit und möglicher erheblicher Beeinträchtigungen des LRT 9110 des FFH-Gebietes 

„Werra- und Wehretal“ im Bereich Lerchenberg als zumutbare Alternative ausgeschieden 

(vgl. Planfeststellungsbeschluss zur A 44, VKE 40.1, Kap. C III 4.5.2.3, S. 294 f.).  
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Auch im Bereich des Heuberges in der VKE 40.2 können erhebliche Beeinträchtigungen des 

FFH-Gebietes „Werra- und Wehretal“ nicht ausgeschlossen werden. Eine Trassenführung 

auf der B 27/B 7, wie von RegioConsult vorgeschlagen (vgl. RegioConsult, Stellungnahme 

zum Planfeststellungsbeschluss für den Neubau der A 44 vom 28.10.2011, Teilabschnitt 

zwischen Anschlussstelle Waldkappel und Hoheneiche [VKE 40.1], S. 55 ff., Abbildung 4), 

würde aufgrund des geringen Abstandes des FFH-Gebietes „Werra- und Wehretal“ zur 

B 27/B 7 (unter 200 m) zu erheblichen Beeinträchtigungen zumindest des LRT 9130 durch 

Stickstoffdepositionen führen. Auch wären erhebliche Beeinträchtigungen des Großen 

Mausohrs aufgrund der mehrfachen Zerschneidung von Flugwegen durch die Trassenfüh-

rung und Anschlussstelle im Bereich der Kurve nicht auszuschließen (vgl. Aufklärungs-

schreiben der Planfeststellungsbehörde vom 13.01.2012, beantwortet mit Schreiben der 

Vorhabenträgerin vom 20.01.2012).  

Darüber hinaus würden Gründe der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs gegen diese 

Variante sprechen. Der Verlauf der Variante in der VKE 40.1 und VKE 40.2 ist fahrdyna-

misch ungünstig, da es auf einem Teilabschnitt der BAB 44 zweimal zu erheblichen Rich-

tungswechseln mit Radien von R = 500 m in der Achstrassierung kommt. Durch die zwi-

schengeschaltete lange Gerade wird der Verkehrsteilnehmer eine zu hohe Geschwindigkeit 

vorwählen und damit wird ein Verkehrssicherheitsrisiko auf der Geraden und im Übergang 

auf die jeweiligen Radien R = 500 m entstehen. Verstärkt wird dieses Sicherheitsrisiko durch 

die Lage der Anschlussstelle. Aufgrund der Topographie und der vorhandenen klassifizierten 

Straßen B 7 und B 27 ist eine notwendige Anschlussstelle mit der A 44 im Bereich der Kurve 

zu planen. Die Anschlussstelle ist unter sicherheitstechnischen Bedingungen kritisch zu be-

trachten, da die Verkehrsteilnehmer auf den Auffahrrampen den sich auf der BAB befindli-

chen Verkehr erst sehr spät sehen. Aufgrund der begrenzten Sichtverhältnisse dürfte eine 

Verlängerung der Einfädelspuren bis in gerade verlaufende Trassenbereiche zwingend not-

wendig sein, was durch eine detaillierte Sichtweitenermittlung zu prüfen wäre (vgl. Aufklä-

rungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 13.01.2012, beantwortet mit Schreiben 

der Vorhabenträgerin vom 20.01.2012). 

Die Variante ist zudem mit unverhältnismäßigen Wirkungen auf das Eigentum und das vor-

handene Straßennetz verbunden, die zur Unzumutbarkeit führen.  

Die Variante würde zu einem erheblichen Eingriff in privates Eigentum führen. So befindet 

sich im westlichen Bereich zwischen der B 7/B 27 und dem Bahnkörper ein Einzelgebäude 

mit Wohnnutzung. Dieses würde beim dargestellten Verlauf der Variante überplant und 

müsste somit abgerissen werden. Bei einer detaillierteren Planung könnte mit Hilfe anderer 

Trassierungselemente und Stützkonstruktionen für den Erddamm der A 44 das Haus erhal-
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ten bleiben. Allerdings würde die derzeitige Zufahrt des Grundstückes überbaut, so dass 

keine Erschließung mehr vorhanden wäre (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststellungs-

behörde vom 13.01.2012, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 20.01.2012). 

Darüber hinaus wäre bei Erhalt des Hauses aufgrund der zusätzlichen Lärmbeeinträchtigun-

gen eine weitere Wohnnutzung in Frage gestellt. 

Ferner würde im gesamten Verlauf der VKE 40.2 die B 7/B 27 und in Richtung Osten die B 7 

durch die Variante überbaut. Dies führte zur Zerschneidung des nachgeordneten 

klassifzierten Straßennetzes, so dass keine zwischengemeindliche Verbindung von 

Hoheneiche nach Wichmannshausen mehr bestünde. Um diese Zerschneidung auszuglei-

chen müsste die K 8 von Hoheneiche nach Süden verlängert und planfrei über die Eisen-

bahntrasse geführt werden (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 

13.01.2012, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 20.01.2012). 

Darüber hinaus würde die von RegioConsult vorgeschlagene Alternative in ihrem weiteren 

Verlauf im Netratal zu einer erheblichen Beeinträchtigung weiterer Lebensraumtypen  des 

FFH-Gebietes "Wald südöstlich von Netra" (insbesondere des LRT 9130) durch Stickstoffbe-

einträchtigungen führen. Aufgrund der Trassenführung südlich von Netra und 

Rittmannshausen würde die Trasse in einer Entfernung von unter 200 m an das FFH-Gebiet 

herangeführt (vgl. Anlage 5, RegioConsult, Entwicklung einer Alternative zur A 44 im 

Netrakorridor Fortschreibung 2011 und Kurzstellungnahme zur VU A 44 für den 

Netrakorridor von Modus Consult, S. 5 Abbildung 3). Dabei wird vom BUND in Kauf genom-

men, dass die Autobahn sehr nah an die Bebauung der Ortslagen Netra und 

Rittmannshausen heranrückt, so dass erhebliche Beeinträchtigungen sowohl für die Bewoh-

ner der Ortsteile als auch für das FFH-Gebiet zu erwarten sind.  

4.4.3 Kohärenzausgleich 

Die zur Sicherung des Zusammenhangs des Netzes Natura 2000 gemäß § 34 Abs. 5 

BNatSchG notwendigen Maßnahmen sind entsprechend Maßnahmenblatt FFH 46 und Maß-

nahmenplan (Unterlage 12.2, Blatt 7) ergänzt durch die Auflage unter A V 2.3 planfestgestellt 

worden. 

Die Maßnahmenflächen sind am 29.06.2011 mit den zuständigen Behörden begangen und 

Größe sowie Zuschnitt der Flächen abgestimmt worden (vgl. Protokoll vom Ortstermin am 

29.06.2011). 
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4.4.3.1 Maßstab 

Als Maßnahmen kommen die Wiederherstellung des beeinträchtigten oder die Verbesserung 

des verbleibenden Lebensraumes, die Neuanlage eines Lebensraums und die Beantragung 

der Eingliederung eines neuen Gebiets in das Netz Natura 2000 in Betracht. 

Für Kohärenzmaßnahmen zur Aufrechterhaltung des Netzes Natua 2000 ist entscheidend, 

dass ein ausreichender räumlicher und zeitlicher funktionaler Zusammenhang zwischen Ge-

bietsbeeinträchtigung und Kohärenzmaßnahmen besteht. Dabei genügt es für die Eignung 

einer Kohärenzmaßnahme, dass nach aktuellem wissenschaftlichen Erkenntnisstand eine 

hohe Wahrscheinlichkeit ihrer Wirksamkeit besteht. In quantitativer Hinsicht ist ein vollstän-

diger Ausgleich der funktionalen Beeinträchtigungen zu gewährleisten.  

4.4.3.2 Naturschutzfachliche Eignung 

Die Anforderungen an die naturschutzfachliche Eignung der Maßnahme werden erfüllt. 

Als Kohärenzsicherungsmaßnahme ist entgegen der Auffassung des BUND die Einbezie-

hung bereits bestehender LRT in ein FFH-Gebiet möglich. Der EG-Auslegungsleitfaden vom 

Januar 2007 nennt auf S. 16 neben der Wiederherstellung des beeinträchtigten, der Verbes-

serung des verbleibenden Lebensraums und der Neuanlage eines Lebensraums auch die 

Beantragung der Eingliederung eines neuen Gebiets in das Netz "Natura 2000" als Beispiele 

für Kohärenzsicherungsmaßnahmen (vgl. Europäische Kommission, Auslegungsleitfaden zu 

Artikel 6 Absatz 4 der Habitat-Richtlinie‘ 92/43/EWG, Januar 2007).  

Die für die Gebietserweiterung ausgewählte Fläche nördlich von Datterode liegt im ausrei-

chenden räumlichen Zusammenhang. Die Fläche befindet sich in einer Entfernung von ca. 

2,5 km zum Eingriffsort und in unmittelbarer Nachbarschaft zum beeinträchtigten FFH-Gebiet 

„Werra und Wehretal“.  

Bei der für die Gebietserweiterung vorgesehenen Fläche für Waldmeister-Buchenwald und 

Orchideen-Buchenwald handelt es sich um eine lichten Buchenwald auf südexponiertem 

Hang mit überwiegend flachgründigem Kalkverwitterungsboden. Auf der kleineren Teilfläche 

mit Orchideen-Buchenwald weist die Buche z. T. Stockausschläge auf und ist in ihrer 

Wuchsleistung deutlich eingeschränkt. Das Alter liegt nach Forsteinrichtungsdaten bei 112-

143 Jahren. Die Krautschicht weist zahlreiche für den Orchideen-Buchenwald relevante Ar-

ten auf. Die restliche Fläche ist dem Waldmeister-Buchenwald zuzuordnen. Es handelt sich 

um einen Buchenhochwald mit weitgehend geschlossenem Kronendach. Das Alter liegt nach 

Forsteinrichtungsdaten bei 113-168 Jahren. Die Buche ist gut wüchsig und zeigt die für den 

LRT 9130 typischen Strukturen. Die Krautschicht ist spärlich entwickelt und weist sowohl 
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einige typische Arten des Waldmeister-Buchenwaldes als auch an lichteren Stellen Arten des 

Orchideenbuchenwaldes auf (vgl. Protokoll vom Ortstermin am 29.06.2011). 

Die vorgeschlagene FFH-Gebietserweiterungsfläche hat eine Größe von insgesamt 4,29 ha, 

davon haben 3,54 ha eine Ausprägung als LRT 9130 und 0,75 ha eine Ausprägung als 

LRT 9150. Die zu erwartenden erheblichen Beeinträchtigungen durch Stickstoffeintrag und 

Waldrandanschnitt von insgesamt 0,69 ha des LRT 9130 und 0,22 ha des LRT 9150 werden 

durch die Erweiterungsfläche um ein Vielfaches kompensiert.  

Der Umfang ist auch entgegen der Auffassung des BUND ausreichend. Hinsichtlich des Um-

fanges der Kohärenzsicherungsmaßnahmen gibt der EG-Auslegungsleitfaden vom Janu-

ar 2007 auf S. 20 an, dass das Ausgleichsverhältnis in der Regel gut über 1:1 liegen sollte. 

Dies ist durch den beantragten Maßnahmenumfang gewährleistet. Darüber hinaus werden 

durch das Vorhaben keine Flächen direkt in Anspruch genommen bzw. zerstört.  

Nach Durchführung eines Ortstermins an dem sowohl die Eingriffsfläche, als auch die Erwei-

terungsfläche begangen wurde, ist durch die Vertreter der obersten und oberen 

Naturschutzbehöde sowie der FENA (Forsteinrichtung und Naturschutz) festgestellt worden, 

dass die spezifischen Funktionen und notwendigen Strukturen des erheblich beeinträchtigten 

Bestandes des LRT 9130 und LRT 9150 durch die Erweiterungsfläche nördlich von 

Datterode unmittelbar und ohne weitere Maßnahmen übernommen werden können. Der 

günstige Erhaltungszustand des Bestandes der LRT 9130 und 9150 im FFH-Gebiet im Sinne 

Art. 1 e FFH-RL kann durch die Erweiterungsfläche gewahrt werden (vgl. Protokoll vom Orts-

termin am 29.6.2011). 

Die für die Gebietserweiterung vorgesehenen Flächen liegen auf öffentlichen Grundstücken 

und werden dinglich gesichert. Das vorgesehene Maßnahmenblatt FFH 46 wurde durch die 

Auflage unter A V 2.3 konkretisiert. 

Im Ortstermin am 29.06.2011 wurde unter FFH-Gesichtspunkten eine deutliche Reduzierung 

des Maßnahmenflächenumfanges abgestimmt und ein Nutzungsverzicht vorgesehen. Mit E-

Mail vom 16.12.2011 hat das Hessische Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und 

Verbraucherschutz bestätigt, dass das FFH-Gebiet „Werra- und Wehretal“ um die im Rah-

men des o. g. Ortstermins abgegrenzte Fläche erweitert wird.  

Die Fläche wird durch Änderung der Natura 2000-Verordnung in das Schutzgebietssystem 

Natura 2000 aufgenommen. Eine entsprechende Anpassung des Standarddatenbogens er-

folgt im Rahmen der Meldung nach § 34 Abs. 5 S. 2 BNatSchG oder unmittelbar durch die 

zuständige Naturschutzbehörde. 
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5 Artenschutz 

Der gesetzliche Artenschutz steht der Zulassung des Vorhabens nicht entgegen.  

Nach § 44 Abs. 5 Sätze 1, 5 BNatSchG gelten die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 

BNatSchG nicht für besonders geschützte Arten (§ 7 Abs. 2 Satz 1 Nr. 13 BNatSchG), die 

weder eine Europäische Vogelart sind noch in Anhang IV Buchstabe a) oder b) der Richtline 

92/43/EWG aufgeführt sind. Die vorhabenbedingten Wirkungen auf diese Arten werden 

ebenso wie der allgemeine Artenschutz (§ 39 BNatSchG) im Zusammenhang mit der Zulas-

sung des Eingriffs in Natur und Landschaft nach § 17 Abs. 1 BNatSchG behandelt (vgl. unter 

C III 6). 

Das planfestgestellte Vorhaben VKE 40.2 (Neubau der BAB 44 Kassel-Herleshausen zwi-

schen der Anschlussstelle Hoheneiche bis AS Sontra-Nord) verletzt die artenschutzrechtli-

chen Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 BNatSchG für die Anhang-IV-Arten 

Haselmaus (Muscardinus avellanarius), Schlingnatter (Coronella austriaca) und Zauneidech-

se (Lacerta agilis). Die planfestgestellten vorgezogenen Ausgleichs- und Vermeidungsmaß-

nahmen schließen den vorhabenbedingten Eintritt weiterer artenschutzrechtlicher Zugriffs-

verbote aus.  

Die erforderlichen Ausnahmen von den artenschutzrechtlichen Zugriffsverboten konnten 

nach § 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 5, Satz 2 BNatSchG zugelassen werden (A III 1.4), da für das 

planfestgestellte Vorhaben zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses 

streiten, zumutbare Alternativen nicht bestehen und sich der Erhaltungszustand der Popula-

tionen der betroffenen Arten (Haselmaus, Schlingnatter, Zauneidechse) vorhabenbedingt – 

auch unter Berücksichtigung der planfestgestellten Maßnahmen zur Erhaltung/Verbesserung 

des Erhaltungszustandes (FCS-Maßnahmen) - nicht verschlechtern wird.  

5.1 Bestandsermittlung 

Die vom Vorhabenträger vorgelegten Unterlagen erlauben eine ausreichende sachgerechte 

Ermittlung und Bewertung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände. Den entsprechen-

den Gutachten und Stellungnahmen ist die Häufigkeit und Verteilung der geschützten Arten 

im Untersuchungsraum sowie deren Lebensstätten zu entnehmen (BVerwG, Beschl. vom 13. 

März 2008 – 9 VR 9.07 – Rn. 31). Eine darüber hinaus gehende Erstellung eines lückenlo-

sen Arteninventars war daher nicht geboten. Die Prüfung der artenschutzrechtlichen Zu-

griffsverbote erfolgte auf der Grundlage der 2010 aktuell erhobenen faunistischen Bestands-

daten sowie des Artenschutzbeitrages zum LBP des Büros für angewandte Ökologie und 

Forstplanung (BÖF) (Unterlage 12.4) in der zweiten Überarbeitung vom April 2011 ein-
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schließlich der in der Unterlage im Anhang genannten Untersuchungen. Die zu früheren 

Zeitpunkten erhobenen Daten wurden, soweit ihre Berücksichtigung angezeigt war, in die 

Prüfung einbezogen. Die an den konkreten naturräumlichen Gegebenheiten orientierte Aus-

wertung des Vorhabenträgers lässt sichere Rückschlüsse auf die faunistische Ausstattung 

des Untersuchungsraums zu. Die gewählten Erfassungsmethoden entsprechen dem Stand 

der Technik. Die verwendeten Daten stellen eine hinreichende und aktuelle Grundlage für 

die artenschutzrechtliche Bewertung dar. Gegenteilige Einwendungen des ehrenamtlichen 

Naturschutzes sind zurückzuweisen. Im Einzelnen wurden folgende Unterlagen in die Prü-

fung einbezogen: 

• Unterlage 12.4, Artenschutzbeitrag im Abschnitt VKE 40.1 in der Fassung vom April 

2011 (2. Planänderung), 

• Unterlage 12.0, Landschaftspflegerischer Begleitplan in der Fassung vom Juli 2009 

(1. Planänderung, zitiert als „Unterlage 12.0 – Fass. 2009“), 

• Unterlage 12.0, Landschaftspflegerischer Begleitplan in der Fassung vom April 2011 

(2. Planänderung, zitiert als „Unterlage 12.0“) und 

• Unterlage 12.5, FFH-Verträglichkeitsprüfung für das FFH-Gebiet Werra- und 

Wehretal (DE 4825-302) in der Fassung vom 14.03.2011 (2. Planänderung) 

Die Bestandserfassung umfasste eine flächendeckende Biotoptypenkartierung (im Jahr 1998 

und 1999 mit Aktualisierungen 2005) sowie folgende faunistische Kartierungen der Arten-

gruppen bzw. Arten Vögel, Fledermäuse, Reptilien, Totholzkäfer, Tagfalter und Widderchen, 

Wildkatze und Haselmaus im Zeitraum von 1999-2010; 

• BIL, Büro für Ingenieurbiologie und Landschaftsplanung (1999): Untersuchung der 

Gewässerstrukturen und des Makrozoobenthos der Datterpfeife bei 

Wichmannshausen zum LBP zum Neubau der BAB A 44 Kassel-Herleshausen, Ver-

kehrseinheit 40.2. Witzenhausen. 

• MÜLLER, A. (1999): Bestandserfassung Avifauna im Rahmen der Grundlagenerhe-

bung zum LBP BAB A 44 Verkehrseinheit 40.2., Soest. 

• SEIFERT, C. (1999): Tagfalter- und Widderchenkartierung zum Faunistischen Son-

dergutachten zum LBP zum Neubau der BAB A 44 Kassel-Herleshausen, VKE 40.2, 

Witzenhausen. 
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• BACH, L., LIMPENS, H. & SIMON, M. (1999): Fachbeitrag Fledermäuse – Faunisti-

sche Sonderuntersuchung zum LBP BAB A44 (VKE 40.2 Hoheneiche – Sontra-

Nord). Unveröffentlichtes Gutachten i. A. des ASV Eschwege. 

• BACH, L., LIMPENS, H. & SIMON, M. (2000): Fachbeitrag Fledermäuse – Faunisti-

sche Sonderuntersuchung. Fledermauskundliche Untersuchung in möglichen Kom-

pensationsräumen im Bereich der BAB A44 (VKE 40.1/40.2). Unveröffentlichtes Gut-

achten i. A. des ASV Eschwege. 

• FÖA (2003): Geländeerhebungen für die FFH-VU Werra- und Wehretal in den Ab-

schnitten VKE 40.1 – VKE40.2: Ergebnisse der Fledermaus-Geländeerfassungen 

2003. Unveröffentlichtes Gutachten i.A.des ASV Eschwege. 

• FÖA (2005): Ergänzung der Kartierungen und Befragungen zum Vorkommen der 

Wildkatze (Felis silvestris SCHREBER 1777) in ausgewählten Bereichen der geplan-

ten BAB A44, VKE 40.2, VKE 50 und VKE 60. 

• MÜLLER, A. (2005): Kartierung von streng geschützten Vogelarten im Bereich der 

geplanten A 44, unveröff. Gutachten i. A. von Bosch & Partner GmbH. 

• LEDERER,W./ Planungsbüro für Landschafts- & Tierökologie Lederer (2005): Ergän-

zungskartierung von streng geschützte Vogelarten (Eulen, Spechte, Großvögel) im 

Bereich der geplanten A44-Abschnitte VKE 40.1, 40.2, 50 und 60.- Unveröff. Gutach-

ten im Auftrag ARGE FÖA Landschaftsplanung / Bosch & Partner GmbH. 

• ROWOLD, W. A., KRAMER-ROWOLD, E.M. (2005): Untersuchungen zum Vorkom-

men der Schlingnatter (Coronella austriaca LAURENTI 1768) in ausgewählten Berei-

chen der geplanten BAB A44, VKE 40.1 und VKE 40.2. I.A. von FÖA Landschafts-

planung. 

• BÖF (2008): Faunistische Erfassungen 2008. Baumhöhlen, Avifauna, Tagfalter und 

Libellen VKE 40.1 und 40.2 sowie angrenzender Räume. Unveröffentlichtes Gutach-

ten im Auftrag des Amtes für Straßen- und Verkehrswesen Eschwege. Stand 

2.12.2008. 

• BÖF (2010): Avifaunistische Nacherfassungen im Bereich der BAB A44 VKE 40.2. 

Erstellt i.A. des HLSV, Wiesbaden. 
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• BÖF (2010): Faunistische und floristische Nacherfassungen im Bereich der BAB A 44 

–VKE 40.2. Unveröffentlichtes Gutachten im Auftrag des HLSV Wiesbaden. 

• INSTITUT FÜR TIERÖKOLOGIE UND NATURBILDUNG (ITN) (2010): Erfassung der 

Wildkatze (Felis silvestris silvestris) entlang des geplanten Autobahnneubaus A 44 

Kassel-Herleshausen. VKE 40.1+40.2, VKE 50 und VKE 60.- Erstellt i.A. des HLSV, 

Wiesbaden. 

• INSTITUT FÜR TIERÖKOLOGIE UND NATURBILDUNG (ITN) (2010): Biotopver-

bundkonzept für die Wildkatze (Felis silvestris silvestris) in Hessen, November 2010. 

• INSTITUT FÜR TIERÖKOLOGIE UND NATURBILDUNG (ITN) (2010): 

Fledermauskundliche Untersuchungen zum Neubau der BAB A44 Kassel - 

Herleshausen. Überprüfung und Aktualisierung des bisherigen Kenntnisstandes. VKE 

40/2, Hoheneiche bis Sontra-Nord. .- Erstellt i.A. des HLSV, Wiesbaden. 

5.2 Verbotstatbestände 

5.2.1 Säugetiere 

5.2.1.1 Wildkatze ( Felis silvestris) 

Die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG stehen dem planfestgestellten Vorhaben für 

die Anhang IV-Art Wildkatze (Felis silvestris) nicht entgegen. 

5.2.1.1.1 Bestandssituation 

Das Verbreitungsareal der hessischen Wildkatzen – Kernpopulation des Meißner-Umland-

Gebietes erstreckte sich 1976 bis 1990 bis in den Planungsraum der VKE 40. 2 und 40.1, in 

dem die Wildkatze mit einer Restpopulation die Verfolgungen bis in das 20. Jahrhundert 

überlebt hat. 

Die Waldgebiete entlang der Trasse der A 44 bilden einen Teillebensraum der nordosthessi-

schen-thüringischen Wildkatzenpopulation (Unterlage 12.4, S. 5). Innerhalb dieser quert die 

geplante Trasse der A 44 das größte hessische Populationsareal „nordosthessisches Berg-

land“ der Wildkatze (ITN, Biotopverbundkonzept für die Wildkatze in Hessen, November 

2010, S. 12 und Übersichtskarte). Im Populationsareal verlaufen landesweite, als Suchräume 

konzipierte Schwerpunktachsen („prioritäre Hauptkorridore“) des Biotopverbundes für die Art 

(Stellungnahme des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Ver-

braucherschutz vom 12.08.2011). Ein solcher prioritärer Hauptkorridor wird von dem plan-
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festgestellten Vorhaben im Übergangsbereich zur VKE 50 auf maximal 50 % seiner Breite 

angeschnitten. 

Kernhabitat der Wildkatze ist der Wald (Institut für Tierökologie und Naturbildung, Erfassung 

der Wildkatze entlang des geplanten Autobahnneubaus A 44 Kassel-Herleshausen VKE 

40.1+40.2, VKE 50 und VKE 60, Dezember 2010 [ITN 2010], S. 21). Entsprechend ist der 

Untersuchungsraum in den Waldbereichen flächig von der Wildkatze besiedelt. Sie wurde in 

den Waldgebieten beidseitig der Trasse der VKE 40.2 mehrfach nachgewiesen (ITN 2010, 

S. 21 ff.). Hierbei handelt es sich um sieben verschiedene Individuen, davon ein Weibchen in 

den Waldbeständen am Kirchberg (ITN 2010, S. 23). Die Nachweise betreffen sowohl resi-

dente wie migrierende Wildkatzen. Konkrete Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art sind in 

den Wäldern beidseitig des Wehretals nicht nachgewiesen worden.  

Innerhalb des großräumigen Populationsareals verläuft die geplante Trasse der A 44, VKE 

40.2 in der durch – für die Wildkatze als Habitat wenig geeignetem – Offenland geprägten 

Sontratalniederung. Daher ist hinsichtlich des Barriereeffektes die näherungsweise Bünde-

lung der geplanten Trassen mit den bestehenden Bundesstraßen als günstigste Varianten-

führung zu betrachten, zumal kaum Wald betroffen ist, der als Kernhabitat für die Wildkatze 

anzusehen ist (ITN 2010, S. 21 ff.).  

Im Untersuchungsraum der VKE 40.2 stellen die in Nord-Süd-Richtung verlaufende struktur-

arme Sontraaue sowie die z. T. parallel verlaufende B 7/27 und die Bahntrasse zusammen 

mit den bestehenden Siedlungsbändern von Wichmannshausen und Hoheneiche einen Wi-

derstand in der Ausbreitung der Art dar. Die A 44 VKE 40.2 führt in weiten Teilbereichen der 

5,4 km langen Strecke durch eine weitgehend intensiv genutzte Ackerlandschaft. Diese stellt 

randliche Wildkatzenlebensräume mit meist nur geringer bis fehlender Nahrungsverfügbar-

keit, also ungünstige Nahrungshabitate und keine Kernlebensräume dar. Dennoch ist nicht 

auszuschließen, dass über die bestehenden Bundesstraßen eine zumindest sporadische 

Querung über die B 7/27 im Zuge der Migration erfolgt (Unterlage 12.4, S. 5; Erwiderung der 

Vorhabenträgerin vom 07.12.2011 S. 12 zu der Stellungnahme des BUND vom 31.05.2011). 

Jedoch konnten konkrete Querungsnachweise im geplanten Trassenbereich der Struktur- 

und deckungsarmen Sontraaue mit ihrer zusätzlichen Prägung durch Siedlungen nicht nach-

gewiesen werden. Fachgutachterlich wird vermutet, dass Wildkatzen den Raum insgesamt 

abseits der Siedlungslagen queren, dort wo Waldgebiete in den Tälern von Wehre, Ulfe und 

Sontra näher zueinander liegen bzw. über Gehölzstrukturen miteinander verbunden sind 

(Unterlage 12.4, S. 5). Entsprechende Voraussetzungen liegen beispielsweise im Netratal an 

der östlich der geplanten A44-Trasse abzweigenden B 7 vor. Hier sind Querungen der Art 

über die Bundesstraße belegt (ITN 2010, S. 23).  
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Die Wildkatze ist in der Roten Liste Deutschland mit „3!“ (gefährdet) und in der Roten Liste 

Hessen mit „2“ (stark gefährdet) bewertet. Der Erhaltungszustand der Art in Hessen wird von 

der FENA mit „U1 (unzureichend)“ und für Deutschland und Europa mit „U2 (schlecht)“ an-

gegeben [Leitfaden für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen Fassung Mai 2011 (Leit-

faden 2011), Anhang 4, S. 3]. 

In Nordhessen ist im Umfeld des Vorhabens bereits seit 2004 u. a. im Bereich Kaufunger 

Wald, Stiftswald Kaufungen, Söhre, Meißner, Ringgau, Stölzinger Gebirge, Seulingswald und 

Riedforst eine flächendeckende Verbreitung der Art sicher nachgewiesen (Planungsbüro 

Georgii, BAB A 44 Kassel – Herleshausen, Neubau VKE 50 und VKE 60, Durchlässigkeit für 

Wildkatze und Luchs, Dezember 2007, S. 5). Eine kleinräumigere Abgrenzung zur Bestim-

mung der Lokalpopulation ist bei diesem flächendeckenden Vorkommen nicht sachgerecht.  

Vor dem Hintergrund der aktuellen Verbreitung der Art ist fachgutachterlich der Erhaltungs-

zustand der lokalen Population mit „B (gut)“ bewertet (Unterlage 12.4, S. 5). 

5.2.1.1.2 Wirkungen des Vorhabens 

Das planfestgestellte Vorhaben (VKE 40.2) nimmt Randbereiche des Streifgebiets der Wild-

katze in Anspruch und hat Änderungen der durch Vorbelastung bereits vorhandenen Zer-

schneidungswirkung der Wildkatzenlebensräume zur Folge.  

5.2.1.1.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG tritt vorhabenbedingt für die Wildkat-

ze nicht ein. Es kommt weder zu einem Nachstellen, Fangen, Verletzen oder Töten von 

Wildkatzen noch werden Entwicklungsformen der Wildkatze aus der Natur entnommen, be-

schädigt oder zerstört. Aus der Vorhabenbeschreibung ergibt sich, dass eine Verwirklichung 

des Tatbestandes allein durch betriebsbedingte Wirkungen des Vorhabens zu erwarten wä-

re. Gegenüber der Bestandstrasse der B 7/27 ist anzunehmen, dass die Trasse der A 44 für 

den Fall das Kollisionsrisiko erhöht, dass möglicherweise Individuen sporadisch queren, 

auch wenn keine konkreten Querungsnachweise vorliegen. Dieses Risiko kann sich aber 

auch dann nicht realisieren, wenn unterstellt wird, dass derzeit solche vereinzelten Querun-

gen stattfinden, da Kollisionen durch geeignete Vermeidungsmaßnahmen ausgeschlossen 

werden (Unterlage 12.4, S. 6). Durch die planfestgestellte Maßnahme S23, S24, V29 und 

S34 (wildkatzensichere Schutzzäune entlang der gesamten Trasse) wird ein Queren der 

Autobahn und damit eine Kollision von Wildkatzen mit Kraftfahrzeugen ausgeschlossen. Der 

Zaun hat eine Höhe von mindestens 200 cm (vgl. Unterlage 12.0, Maßnahmenblatt V29 S. 

195).  



Planfeststellungsbeschluss - 204 - C Entscheidungsgründe 

A 44, VKE 40.2  III Materielles Recht 

 

5.2.1.1.4 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Das Vorhaben führt nicht zu einer erheblichen Störung der Wildkatze. Der Erhaltungszustand 

der lokalen Population der Wildkatze verschlechtert sich vorhabenbedingt nicht.  

Vorhabenbedingt sind Störwirkungen durch Lärm, Licht und insbesondere Zerschneidungs-

wirkungen festzustellen. Diese Störungen sind aber nicht erheblich, da sie entweder nur un-

wesentlich über bereits bestehende Störungen hinausgehen oder – soweit es um die Zer-

schneidungswirkung geht – einen Raum betreffen, der bereits aufgrund der großräumigen 

und deckungsarmen Landwirtschaftsflächen zwischen den östlich und westlich der Trasse 

liegenden Waldhabitaten für Querungen der Wildkatze nur gering geeignet ist. Dies gilt auch 

für den Anschnitt des prioritären Hauptkorridors im Übergang zur VKE 50, der in dem betref-

fenden Bereich durch weite Distanzen zwischen den angrenzenden Waldflächen gekenn-

zeichnet ist. Hinzu kommt, dass infolge der durch die Eingriffsregelung begründeten 

Querungsbauwerke V-BW 40.2-01 und BW 40.2-04 in Verbindung mit den Maßnahmen 

A7.5, A7.6, A42.1 und A42.2. auch für die Wildkatze im Hinblick auf den Populations- und 

Migrationsraum insgesamt ausreichende Querungsmöglickeiten im Abschnitt 40.2 verblei-

ben. Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus der Unterlage 12.4, S. 6. Die dort prognosti-

zierte Störung infolge angenommener sporadischer Querungen über die B7/B27 betrifft ggf. 

einzelne Individuen. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verbietet aber nur Störungen, die zu einer 

Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population führen. Der Schluss in 

der Unterlage 12.4, dass die Einschränkung der Möglichkeiten einer bereits jetzt – wenn 

überhaupt – nur sporadisch erfolgenden Querung den Erhaltungszustand der lokalen Popu-

lation verschlechtern könnten, ist angesichts der Größe der lokalen Population und der be-

stehenden Hauptwanderkorridore nicht begründet.  

Licht- und Lärmwirkungen 

Das prognostizierte Verkehrsaufkommen ist mit Störwirkungen durch Lärm und Licht von der 

Trasse der A 44 verbunden, die zu randlichen Meidungseffekten durch die Wildkatzen führen 

können (Unterlage 12.4, S. 6). Die betriebsbedingten Licht- und Lärmimmissionen führen 

aber zu keinen erheblichen Störungen der Art, da die Vorbelastungen durch die B 7/27 und 

die B 400 sowie durch die vorhandenen Siedlungsbänder Hoheneiche und 

Wichmannshausen bereits sehr groß sind und sich durch das Vorhaben der VKE 40.2 nur 

geringfügige Veränderungen in den Randbereichen der Wälder am Heuberg und am Pfaf-

fenberg ergeben. Durch den Verlauf der Trasse in weiten Teilen in Einschnittslage, durch 

Wälle entlang der Trasse und durch die Boyneburg-Tunnelführung über 1.700 m Länge so-

wie durch Fledermauskollisionsschutzwände und zahlreiche Querungsbauwerke ist das 
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Lärmband entlang der Trasse weit weniger stark ausgebildet, als bei offener, ebenerdiger 

Führung (Erwiderung der Vorhabenträgerin vom 07.12.2011 zu der Stellungnahme des 

BUND vom 31.05.2011, S.12). Die Trasse der B 7/27 und die Siedlungsbereiche von 

Hoheneiche und Wichmannshausen haben bereits im Bestand vergleichbare Störwirkungen, 

ohne dass dies einen nachweisbaren Einfluss auf die lokale Population der Wildkatze hätte. 

Hierdurch und durch die Lage der Hauptlebensräume der Art in den weiter entfernten Berei-

chen zu den Siedlungen und den bestehenden Verkehrswegen sowie der geplanten A44-

Trasse sind erhebliche Störungen ausgeschlossen (Unterlage 12.4, S. 6). 

Zerschneidungswirkung 

Auch die vorhabenbedingte Änderung der durch Vorbelastung bereits vorhandenen 

Barrierewirkung der Wildkatzenlebensräume kann keine erhebliche Beeinträchtigung des 

Erhaltungszustandes der lokalen Population bewirken. Der Fachgutachter führt selbst aus, 

dass anzunehmen ist, dass die Art aufgrund der starken anthropogenen Prägung des Pla-

nungsraumes lediglich sporadisch die Sontraniederung quert. Der mögliche Wegfall dieses 

geringfügigen Austausches und auch der damit verbundene Wegfall des Streifgebietes ein-

zelner Tiere kann gemessen an der großräumig zusammenhängenden Lokalpopulation zu 

keiner erheblichen Beeinträchtigung des Erhaltungszustandes führen. Hierfür spricht auch, 

dass trotz der schon derzeit lediglich sporadisch möglichen Austauschbeziehung über die 

Sontraaue ein günstiger Erhaltungszustand der Lokalpopulation vorliegt. Die insgesamt un-

tergeordnete Bedeutung der Talniederung für den Individuenaustausch hat der Gutachter 

zudem auch mit der Ausführung belegt, dass Wildkatzen den Raum insgesamt abseits der 

Siedlungslagen queren, dort wo Waldgebiete in den Tälern von Wehre, Ulfe und Sontra nä-

her zueinander liegen bzw. über Gehölzstrukturen miteinander verbunden sind (Unterlage 

12.4, S. 5). Entsprechende Voraussetzungen liegen jedoch weniger in der 

Sontratalniederung mit der hier geplanten A 44, VKE 40.2 vor. In diesem Bereich verläuft die 

Trasse über große Streckenanteile in der Umgebung der Siedlungslagen von 

Wichmannshausen und Hoheneiche. In dem verbleibenden Trassenbereich grenzen offene, 

gehölzarme Landwirtschaftsflächen an, durch die die Waldränder in über 300 m – zum Teil 

bis zu 600 m – Entfernung zueinander liegen. Diese Bereiche werden lediglich durch die 

parallel zum Talraum verlaufenden Gehölzstreifen an der Sontra und der Bahnlinie struktu-

riert. Quer zum Talraum verlaufende, die Waldränder vernetzende Gehölzbänder hingegen 

fehlen. Aus diesem Grund ist aus Sicht der Planfeststellungsbehörde die Einschätzung der 

Vorhabenträgerin plausibel, dass in dem betreffenden Planungsraum von einer lediglich spo-

radischen Querung der Talniederung auszugehen ist. Hierauf kann es jedoch bei der Sicher-

stellung des günstigen Erhaltungszustandes der Lokalpopulation nicht ankommen. Dies gilt 
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umso mehr, da beidseits der Trasse großräumige Waldlebensräume verbleiben, innerhalb 

derer im Zuge der Untersuchungen zur A 44, VKE 40.2 funktionale Austauschbeziehungen 

über bestehende Bundesstraßen östlich Wichmannshausen über das Netratal hinweg nach-

gewiesen werden konnten (Unterlage 12.4, S. 5). Zusammenfassend sind keine Gründe er-

kennbar, warum in dem großräumigen Populationsareal die vermuteten vereinzelten Aus-

tauschbeziehungen an den anthropogen stark überformten Siedlungs- und Verkehrsbändern 

mit den hier befindlichen weiträumigen Offenlandstrukturen für die Sicherung des günstigen 

Erhaltungszustandes der Lokalpopulation entscheidend sein sollen. Hierfür spricht auch, 

dass durch das Vorhaben nur im Übergang zur VKE 50 der landesweit bedeutsame Vernet-

zungskorridor für die Wildkatze vorhabenbedingt beansprucht wird. Vielmehr bleiben im Kor-

ridorbereich die unmittelbar an die VKE 40.2 angrenzenden vergleichsweise engen Talräume 

unberührt und zudem noch weitere, für den günstigen Erhaltungszustand bedeutsame Funk-

tionsbeziehungen in dem großräumigen Populationsareal erhalten. 

Angesichts dieses Erkenntnisstandes kann die vorhabenbedingte Änderung der durch Vor-

belastung geprägten Raumnutzung keine erhebliche Störung der Art bewirken. Dies gilt ins-

besondere unter Berücksichtigung der der Planung zugrundeliegenden Vermeidungsmaß-

nahmen, welche die Barrierewirkung im Planungsraum herabsetzen. Diese nachfolgend nä-

her beschriebenen Maßnahmen umfassen die Errichtung von Querungsbauwerken in Form 

von (Tal-)Brücken sowie Unterführungen und sind entweder topografisch begründet oder für 

die Querung der Sontraaue durch Groß- und Mittelsäuger erforderlich (vgl. C III 6). Die Maß-

nahmen wurden entsprechend den fachgutachterlichen Empfehlungen räumlich so konzipiert 

und durch Leitstrukturen ergänzt, dass sie auch die Funktion des Planungsraumes als mögli-

ches Streifgebiet einzelner Wildkatzen erhalten. Die Leit- bzw. Vernetzungsstrukturen um-

fassen Gehölzpflanzungen und stellen sicher, dass gegenüber der Ist-Situation die 

Barrierewirkung der derzeit strukturarmen und daher deckungsarmen Landwirtschaftsflächen 

des Sontratales deutlich gemindert wird.  

Zusammenfassend eröffnen die vorgesehenen Querungsbauwerke und die Vernetzungs-

strukturen auch der Wildkatze im Planungsfall ausreichende Möglichkeiten, den 

Trassenbereich zu queren. Auf dem insgesamt 5,4 km langen Abschnitt der A 44 verbleiben 

abzüglich des Tunnel Boyneburg (BW 40.2-02) 3,7 km Strecke, die mit Schutz- und Leitein-

richtungen entlang der Trasse versehen sind. Mit der Unterführung Wirtschaftsweg „Am 

Backofen“ (BW 40.2-04) und dem Unterführungsbauwerk „Am Heuberg“ (V_BW 40.2-01) 

werden für die Art sichere Querungsmöglichkeiten eröffnet. Dabei dient das Bauwerk 40.2-04 

der Minderung der Zerschneidungswirkung sowie der Aufrechterhaltung der Austauschbe-

ziehungen zwischen dem Pfaffenberg und dem westlich gelegenen Waldbestand des Kirch-
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berges und Großen Steinberges für Wildtiere. Damit der hier verlaufende „Wildtierpfad“ seine 

Funktion erfüllen kann, sind nördlich der B 27 in der Sontraaue sowie den angrenzenden 

Hängen am Ulfenhof mit den Maßnahmen A7.5 und A7.6 Strukturen vorgesehen, die für 

Wildtiere Deckung bieten und zu dem Wildpfad hinleiten (Unterlage 12.4, S. 7). Von diesen 

Strukturen profitiert auch die Wildkatze. 

Auch die Talbrücken (Netratalbrücke BW 40.2-01 und Ulfetalbrücke BW 40.2-03) eröffnen 

trotz der Nähe zur Wohnbebauung Querungsmöglichkeiten. Mit den Maßnahmen A 42.1 und 

A42.2 in der Sontra- und Netraaue werden mit Bezug zum Unterführungsbauwerk „Am Heu-

berg“ (V_BW 40.2-01) Leitstrukturen geschaffen, die ausreichend Deckung bieten, um einen 

möglichst sicheren Austausch zwischen den Waldgebieten des Heubergs und des Großen 

Steinbergs gewähren.  

Der Einwand (ONB, Stellungahme vom 05. 07. 2011, S.7/8; BUND, Schreiben vom 31. 05. 

2011, S. 9 ff.), dass die Schutzmaßnahmen in Form von Leitstrukturen (A7.5, A7.6 (sog. 

Wildpfad am Ulfenhof) und A42.1 in Verbindung mit A42.2 mit einer Breite von lediglich 20 m 

nicht ausreichend für die Wildkatze geeignet seien, begründen keine Zweifel an der Wirk-

samkeit der Vernetzungsmaßnahmen. Eine Verbreiterung der Maßnahmen auf 50 m ist nicht 

notwendig. Zwar war in früheren Planungsständen der Vorhabenträgerin ursprünglich eine 

Breite von 50 m vorgesehen, mangels fachlicher Begründung war die Maßnahmenplanung 

auf 20 m Breite reduziert worden (Erwiderung der Vorhabenträgerin vom 10. 11. 2011 auf die 

Stellungnahme der ONB vom 05.09.2011 S.4) und somit die Inanspruchnahme landwirt-

schaftlich genutzten Eigentums vermieden worden. Nach der Erwiderung der Vorhabenträ-

gerin zur Stellungnahme der oberen Naturschutzbehörde vom 10.11.2011 sind 20 m Breite 

zudem auch deswegen ausreichend, weil die weitgehend durchgehenden Gehölzstreifen 

vom Wald nördlich des Ulfenhofes bis zur Unterführung „Am Backofen“ die erforderlichen 

Deckungsmöglichkeiten für die Wildkatze bieten. Diese Einschätzung ist für die Planfeststel-

lungsbehörde fachlich nachvollziehbar. Zu berücksichtigen ist, dass der Vernetzungsbereich 

aktuell in erster Linie durch über 600 m breite gehölzfreie Landwirtschaftsflächen mit weni-

gen, parallel zum Talraum verlaufenden Gehölzstreifen geprägt ist. Insofern stellt die Ent-

wicklung vernetzender Gehölzstrukturen eine maßgebliche Aufwertung des Bereichs für die 

Art dar. Dass es im hier betrachteten Raum bei der Vernetzung der großräumigen Waldflä-

chen auf die Breite der Leitstrukturen nicht maßgeblich ankommt, belegt der Bereich der B 7 

östlich der A44-Trasse. Für diesen sind fachgutachterlich – anders als für das Sontra-Tal mit 

der geplanten A 44, VKE 40.2 – mit seinen deckungsarmen Strukturen Querungsnachweise 

erbracht. Geprägt ist dieser Bereich dadurch, dass durchgängig die Waldlebensräume ver-

netzende, größere Gehölzstrukturen fehlen. Wenn sogar deckungsarme Bereiche über ge-
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wisse Distanzen gequert werden, ist mit ausreichend hoher Wahrscheinlichkeit anzunehmen, 

dass die 20 m breite Gehölzpflanzung – insbesondere bei ausreichender Gehölzdichte – für 

die sporadische Durchwanderung des Talraumes geeignet ist. Ihrer Funktion als Trittstein-

biotop für einen längeren Aufenthaltszeitraum bedarf es hingegen nicht. 

Der Umfang der Störungen in diesem Bereich (räumlich versetzt ein Hofgrundstück, ein 

Bahnwärtergrundstück, Schienentrasse, B 27, geplante A 44) wird zudem nicht so einge-

schätzt, dass eine Verbreiterung der Pflanzung erforderlich wäre, zumal die Fahrzeugdichte 

auf der B 27 von bisher 7.500 Kfz/d (Analyse 2009) nach Fertigstellung der A 44 auf nur 

noch 1.000 Kfz/d (Prognose Planfall 2025) abnimmt, das Hofgrundstück in über 70 m und da 

Bahnwärterhäuschen in mindestens 50 m Entfernung zur geplanten Leitstruktur liegt. Es 

existieren keine Belege dafür, dass eine bestimmte Störungsintensität eine notwendige Brei-

te von Leitstrukturen mit mehr als 20 m erfordert. Höchst vorsorglich hat die Planfeststel-

lungsbehörde ergänzend zum Maßnahmenblatt A8.10 die Nebenbestimmung aufgenommen, 

dass in der Tiefenlinie entlang des Bachlaufes eine zweireihige dichte Bepflanzung mit Erle 

erfolgt, um der Wildkatze verbesserte Deckung durch eine höhere Dichte der 

Gehölzpflanzung des in 50 m Distanz befindlichen Bahnwärterhäuschens zu bieten. 

Ergänzend zu den Maßnahmen sieht die ONB (Stellungnahme vom 05.09.2011) das Erfor-

dernis der Sicherung der Funktionalität der Maßnahmen durch Erfolgskontrollen und 

Monitoring im Bereich des Artenschutzes. Mit E-Mail vom 30.12.2011 begründet die oberste 

Naturschutzbehörde das Erfordernis einer Wirkungskontrolle mit Risikomanagement mit der 

Reduzierung der ursprünglichen in der Planung vorgesehenen Breite der Vernetzungsstruk-

turen von 50 auf 20 m Breite. 

Die Herstellung und die Funktionsfähigkeit der entwickelten Gehölzstreifen werden durch 

Nebenbestimmungen sichergestellt (vgl. Nebenbestimmungen unter A V 2.1). Sie schließen 

eine unzureichende Wirksamkeit durch Pflanzausfälle oder zu geringe Gehölzdichte aus. 

Darüber hinaus besteht nach der ordnungsgemäßen Herstellung die Verpflichtung zur Un-

terhaltung der Maßnahmen (vgl. Nebenbestimmung unter 2.1). Hieran schließt sich die Kon-

trolle nach § 17 Abs. 7 BNatSchG an, die keiner gesonderten Regelung im Planfeststel-

lungsbeschluss bedarf. Ausreichend hierfür sind entsprechende Ausführungen im LAP.  

Eines darüber hinausgehenden Monitorings mit Risikomanagement bedarf es auch deswe-

gen nicht, weil es sich bei den planfestgestellten Vernetzungsmaßnahmen um allgemeine, 

wenig spezifische Biotopentwicklungen (Gehölzentwicklung) handelt, bei denen es auf keine 

konkrete Entwicklung der Artzusammensetzung ankommt. Daher ist die Umsetzung nicht mit 

Prognose-Unsicherheiten verbunden. Vielmehr sind die Überprüfung der funktionsgerechten 
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Herstellung im Zuge der Abnahme, die vorgesehene Entwicklungskontrolle und die Unterhal-

tungskontrolle nach § 17 Abs. 7 BNatSchG ausreichend.  

Nach § 17 Abs. 7 BNatSchG ist eine Überprüfung der funktionsgerechten Herstellung der 

Leitstruktur im Zuge der Abnahme und die Unterhaltungskontrolle durchzuführen. Eine darü-

ber hinausgehende Kontrolle bzw. ein Risikomanagement ist nach Auffassung der Plan-

feststellungsbehörde nicht erforderlich, da fachgutachterlich das flächenhafte Vorkommen 

der Art in den Wäldern beidseits der geplanten Trasse belegt ist und somit ideale Vorausset-

zungen für die Vernetzung und einen Austausch der Wildkatzen bestehen. Generell ermög-

licht die Maßnahme eine verbesserte Anbindung der Waldflächen östlich und westlich der 

vorhandenen B7 gegenüber der bestehenden Situation, die aktuell durch einen hohen Anteil 

an Offenland mit Barrierewirkung für die Wildkatze voneinander getrennt sind. An der ausrei-

chenden Breite der hier geplanten Leitstrukturen bestehen wie oben dargelegt angesichts 

der nachgewiesenen Querungen im eher strukturarmen Bereich der B7 östlich der geplanten 

A 44 und den nur sporadisch vorkommenden Querungen keine Zweifel.  

Soweit der BUND weiter eingewendet hat, dass die beiden Querungsbauwerke nicht den 

Werten des Merkblatts zur Anlage von Querungshilfen für Tiere und zur Vernetzung von Le-

bensräumen an Straßen (MAQ 2008) entsprächen, ist festzustellen, dass die MAQ-Angaben 

Richtwerte für eine optimale Ausgestaltung sind. Sie schließen es aber nicht aus, auch Bau-

werke mit einer abweichenden Dimensionierung als funktionsfähige Querungshilfen anzuer-

kennen. Das MAQ 2008 gibt als Idealwert für wildkatzengerechte Querungsbauwerke eine 

Breite von 50 m und eine lichte Höhe von 5 bis 10 m vor (S. 24). Das Bauwerk V-BW 40.2-01 

(Am Heuberg) hat eine lichte Weite von 30 m. Das Bauwerk BW40.2-04 hat eine lichte Weite 

von 29,5 m. Die Ausgestaltung ist ausreichend, um ein Queren der Wildkatze zu ermögli-

chen. Zur Überzeugung der Planfeststellungsbehörde ist aufgrund von Untersuchungen an 

anderen Autobahnen nachgewiesen, dass Wildkatzen selbst Röhren mit einem Durchmesser 

von 2 m zum Queren nutzen [SIMON (2011): Untersuchung zum Vorkommen der Wildkatze 

(Felis silvestris silvestris) und zur Nutzung bestehender Querungshilfen an der BAB 3 Frank-

furt-Köln im Abschnitt Niedernhausen-Idstein – Entwurf 2011-01]. Zudem hat die Vorhaben-

trägerin hat in ihrer Erwiderung vom 05.09.2011, S. 13 dargelegt, dass in der Dimensionie-

rung von den MAQ-Standards bei Einzelbauwerken zugunsten einer erhöhten Durchlässig-

keit der Trasse abgewichen werden kann. Die Abstände zwischen den Durchlässen sind in 

dem planfestgestellten Abschnitt gering. Auf dem 5,4 km langen Abschnitt der auf 1,7 km 

vom Tunnel Boyneburg unterfahren wird, sind auf der übrigen Strecke neben zwei Talbrü-

cken zwei größere Durchlässe vorhanden. Auf diese Argumentation der Vorhabenträgerin 

kommt es nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde nicht an, da die Wildkatze in dem 
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planfestgestellten Abschnitt und der vorherrschenden Agrarlandschaft mit den ungünstigen 

Nahrungshabitaten keinen Kernlebensraum vorfindet und Querungensnachweise nicht vor-

liegen. Auch Hauptwanderkorridore der Wildkatze betreffen ausschließlich den Übergangs-

bereich zur VKE 50. Vielmehr sind die in diesem Abschnitt eröffneten 

Querungsmöglichkeiten in Bezug auf den dargestellten Sachverhalt als ausreichend zu be-

werten. 

5.2.1.1.5 § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Das Verbot, Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu zerstören/zu beschädigen, tritt vorhaben-

bedingt nicht ein. Eine bauliche Inanspruchnahme von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

durch das Vorhaben erfolgt nicht. Vorhabenbedingt gehen lediglich Randlebensräume der 

Wildkatze verloren. Auf diesen Flächen wurde kein Nachweis erbracht, dass Ruhe- oder 

Fortpflanzungsstätten der Art bestehen und somit verloren gegen könnten. In Anbetracht der 

durchschnittlichen Größe des Streifgebiets einer Wildkatze zwischen 300 und 1500 ha (Un-

terlage 12.4, S. 6) haben diese Flächenverluste keine Auswirkung auf einzelne Individuen 

oder die lokale Population (Unterlage 12.4, S. 6). Der Gutachter leitet aus der Zerschnei-

dungswirkung der Trasse einen möglichen Verlust von bestehenden Revieren (Aufgabe der 

Streifgebiete Unterlage 12.4, S.6) ab. Dabei handelt es sich um eine Worst-Case-

Betrachtung. Selbst wenn man sie zugrunde legte, erfüllte der angenommene mögliche Ver-

lust einer Fortpflanzungs- und Ruhestätte im Sinne des § 44 Abs. 3 Nr. 3 BNatSchG (vgl. 

Leitfaden 2011, S. 18) dennoch nicht den Zerstörungstatbestand. Die ökologische Funktion 

dieser Fortpflanzungs- und Ruhestätten bliebe in Anbetracht der weiterhin unberührten groß-

flächigen Waldhabitate der Art im räumlichen Zusammenhang gewahrt (Unterlage 12.4, 

S. 6). 

5.2.1.2 Luchs ( Lynx lynx) 

Das planfestgestellte Vorhaben erfordert keine Zulassung von Ausnahmen von den Zugriffs-

verboten des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG für die Anhang IV-Art Luchs (Lynx lynx). 

5.2.1.2.1 Bestandssituation 

Der Untersuchungsraum bildet für den Luchs derzeit einen Translokations- und Migrations- 

sowie einen Nahrungsraum (Unterlage 12.4, S. 10). Fortpflanzungs- und Ruhestätten beste-

hen im Bereich der Trasse nicht; die dem Vorhaben nächstgelegene Beobachtung eines 

Luchses erfolgte mehrere Kilometer östlich der Trasse bei Datterode. Die umgebenden Wäl-

der gehören nach den fachgutachterlichen Vermutungen zum Streifgebiet eines Luchses. 

Der Luchs ist in der Roten Liste Deutschland mit „2“ und in der Roten Liste Hessen mit „0“ 

bewertet. Der Erhaltungszustand der Art wird von der FENA für Deutschland und Europa mit 
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„U2 (schlecht)“ und für Hessen mit U1“ angegeben (Leitfaden 2011, Anhang 4, S. 3). Ent-

sprechend des ungeklärten Verbreitungsbildes und unsicheren Populationsstatus der Art 

lassen sich für den Untersuchungsraum weder eine lokale Population noch ihr Erhaltungszu-

stand bestimmen (Unterlage 12.4, S. 10).  

5.2.1.2.2 Wirkungen des Vorhabens 

Das planfestgestellte Vorhaben (VKE 40.2) hat keine artenschutzrechtlich relevanten Aus-

wirkungen auf den Luchs. Fortpflanzungs- und Ruhestätten konnten im Untersuchungsgebiet 

nicht ermittelt werden. Die A 44 VKE 40.2 führt in weiten Teilbereichen der 5,4 km langen 

Strecke durch eine weitgehend intensiv genutzte Ackerlandschaft, die keinen geeigneten 

Lebensraum für den Luchs darstellt. Erhebliche Störungen durch Neuverlärmung oder Licht-

immissionen sind daher weitgehend ausgeschlossen. Im Übrigen zeigt der Luchs kein aus-

geprägtes Meideverhalten (Unterlage 12.4, S. 10). Ebenso sind erhebliche Störungen infolge 

der vorhabenbedingten Änderung der bestehenden Barrierewirkung der B 7/B 27 ausge-

schlossen (Unterlage 12.4, S. 10, 11). Der wildkatzensichere Schutzzaun (S23, S24, V29 

und S34) hat auch für den Luchs, sofern die Nutzung des Untersuchungsraum als Streifge-

biet erfolgen sollte, die Funktion einer Leiteinrichtung und vermindert für das lediglich spora-

disch im Untersuchungsraum zu vermutende Tier das Kollisionsrisiko. Aus diesem Grund 

und wegen der Seltenheit des Vorkommens ist es auch nicht erforderlich, die planfestgestell-

ten wildkatzensicheren Wildschutzzäune zu erhöhen, wie der BUND mit Einwendung vom 

31.05.2011 fordert. Die Zäune ermöglichen als Leitstrukturen in Verbindung mit den Durch-

lässen ein Streifen der Art und stellen sicher, dass sich ein Kollisionsrisiko nicht signifikant 

erhöht. Für den Fall einer Nutzung des Untersuchungsgebietes als Streifgebiet, stehen mit 

den Querungsbauwerken „Am Backofen“ (BW 40.2-04) und „Am Heuberg“ (V_BW 40.2-01), 

den Talbrücken über die Netra (BW 40.2-01) und Ulfe (BW 40.2-03) und dem Tunnel 

Boyneburg (BW 40.2-02) ausreichende Querungsmöglichkeiten zur Verfügung. Die hohe 

Durchlässigkeit der Trasse, rechtfertigt in Verbindung mit dem lediglich sporadisch im Unter-

suchungsraum vermuteten Tier ein Abweichen von den MAQ-Richtwerten (Unterlage 12.4, 

S. 11, Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 05.08.2011, beantwortet mit 

Schreiben der Vorhabenträgerin vom 07.12.2011, S. 23). Der Einwand des BUND (Stellung-

nahme vom 31.05.2012, S. 13) ist zurückzuweisen. Auch eine Abgrenzung der lokalen Popu-

lation käme mangels Nachweisen der Art zu keinen anderen Ergebnissen bezüglich der Fra-

ge, ob artenschutzrechtliche Verbotstatbestände verwirklicht sind. Im Untersuchungsraum ist 

der nächste Nachweis der Art mehrere Kilometer entfernt von der Trasse bei Datterode er-

folgt (Unterlage 12.4, S. 10). Auch die vom BUND vorgetragenen Daten (Reproduktions-

nachweis in 2010 und regelmäßige Beobachtung von Einzeltieren im Werra-Meißner-Kreis in 

den vergangenen zehn Jahren belegt keine Verbreitung der Art im Untersuchungsraum. Sie 
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wird auch vom BUND nicht behauptet. Die abweichende Einschätzung des BUND ist nicht 

geeignet, die fachgutachterliche Bewertung in Frage zu stellen. Da eine vorhabenbedingte 

Tötung oder Störung der Art aufgrund der festgestellten Datenlage ausgeschlossen ist, ist es 

auch ohne Bedeutung, ob der Erhaltungszustand der lokalen Population, wie vom Gutachter 

erfolgt, mangels ausreichender Daten nicht, oder wie vom BUND vorgeschlagen mit „mittel 

bis schlecht“ zu bewerten ist. Die Planfeststellungsbehörde geht entsprechend der FENA-

Daten nicht von einem günstigen Erhaltungszustand der lokalen Population der Art aus. Da-

rüber hinaus stellen die vorgesehenen Querungsbauwerke dem Luchs ggf. Vernetzungs-

strukturen zur Verfügung (Unterlage 12.4, S.11). Die Vorschläge des MAQ für den Luchs 

können mangels praktischer Erfahrung mit der Art nicht als strikt einzuhaltende Werte anzu-

sehen sein (vgl. auch MAQ, S. 36). Sie stellen vielmehr lediglich Empfehlungen dar, die im 

Einzelfall einer gutachterlichen Konkretisierung unterliegen. Zudem ist im konkreten Fall 

fachgutachterlich belegt, dass auch die hohe Durchlässigkeit der Trasse für die Art ein Ab-

weichen von den für den Luchs genannten MAQ-Richtwerten rechtfertigt (Unterlage 12.4, 

S. 11). Im Ergebnis steht fest, dass der vorhabenbedingte Eintritt von artenschutzrechtlichen 

Verbotstatbeständen für den Luchs ausgeschlossen ist.  

5.2.1.3 Haselmaus (Muscardinus avellanarius) 

Das planfestgestellte Vorhaben erfordert die Zulassung von Ausnahmen von den arten-

schutzrechtlichen Zugriffsverboten des § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 BNatSchG für die Anhang 

IV-Art Haselmaus (Muscardinus avellanarius). Das Störungsverbot des § 44 Abs. 1 Nr. 2 

BNatSchG wird dagegen vorhabenbedingt für die Art nicht verwirklicht. 

5.2.1.3.1 Bestandssituation 

Die Art wurde in sämtlichen hessischen naturräumlichen Haupteinheitengruppen nachgewie-

sen und ist in Mitteleuropa weit verbreitet. Hessen liegt inmitten des mehr oder minder ge-

schlossenen rezenten Areals, das mit der Zone der Mischwälder zusammenfällt (Unterlage 

12.4, S. 11, 12). Die Haselmaus ist nachtaktiv und bevorzugt abwechslungsreiche 

Gehölzbestände und Krautsäume. Sie baut im Sommer kugelförmige, frei stehende Nester in 

1 bis 2 m Höhe, selten am Boden. Im Rahmen der faunistischen Nacherfassung (BÖF 

2010b) wurden Nachweise in allen Waldbeständen entlang der Trasse, insbesondere im 

Bereich des Heubergs, erbracht. Darüber hinaus liegen auch Nachweise am südlichen Rand 

des Heidenbergs, am nördlichen Rand des Pfaffenbergs und am Pfaffenberg beim Forsthaus 

Wellingerode vor. Die lokale Population der Haselmaus wird aufgrund der Nachweise in den 

untersuchten Teilabschnitten der BAB A 44 mit einem guten Erhaltungszustand bewertet 

(Unterlage 12.4, S. 13). Die Haselmaus gehört in Deutschland zu den nicht seltenen 
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Nagetierarten. Eine besondere Verantwortung Deutschlands für die Art besteht nicht (BfN, 

Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000, Band 2, S. 453). Die Haselmaus ist in 

der Roten Liste Deutschland mit „G“ und in der Roten Liste Hessen mit „D“ bewertet. Der 

Erhaltungszustand der Art ist für Hessen, Deutschland und Europa nicht feststellbar (Leitfa-

den 2011, Anhang 4, S. 3).  

5.2.1.3.2 Wirkungen des Vorhabens 

Das planfestgestellte Vorhaben (VKE 40.2) überbaut Waldbestände die im Randbereich der 

Trasse liegen, insbesondere im Bereich des Heuberges. Damit werden Bereiche überbaut, 

die geeignete Habitatstrukturen für die Haselmaus enthalten, sodass von einer Betroffenheit 

von Fortpflanzungs- und Ruhestätten auszugehen ist. Die Inanspruchnahme von 

Habitatstrukturen umfasst insgesamt 13 ha, davon sind rd. 6,5 ha Laub- und Mischwaldbe-

stände sowie 6,5 ha Gehölzstrukturen. Die Strukturen am Heuberg werden als gut geeignet 

eingestuft und mit zwei Individuen pro ha berücksichtigt, was eine Betroffenheit von 13 Re-

vieren ergibt. Die Strukturen am Pfaffenberg sind weniger gut ausgeprägt und die Flächen 

mit einem Individuum pro ha berücksichtigt, was eine Betroffenheit von sieben Revieren 

ergibt. Insgesamt wird eine Betroffenheit von 20 Revieren angenommen (Unterlage 12.4, 

S. 13). 

5.2.1.3.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Das Verbot, der Haselmaus nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen, zu töten oder ihre 

Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, tritt vorhabenbedingt ein. Zwar können 

kollisionsbedingte Verluste der Art aufgrund ihrer Lebensweise ausgeschlossen werden (Un-

terlage 12.4, S. 15). Dagegen ist mit Individuenverlusten bei einer Zerstörung/Beschädigung 

von Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Rahmen der Freimachung des Baufeldes bzw. der 

Verbringung der Tiere zu rechnen (Unterlage 12.4, S. 13). Dem Eintritt des Tötungsverbots 

wird zum einen durch das rechtzeitige, d. h. zeitgleich mit dem Entfernen der Sträucher bzw. 

des Unterwuchses erfolgende Ausbringen von vier Nisthilfen je 100 lfm beidseits der Trasse 

entgegengewirkt. Hierdurch wird sichergestellt, dass den nach dem Winterschlaf abwan-

dernden Tieren geeignete Nistmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Ergänzend dazu werden 

zum anderen im Eingriffsbereich im Frühjahr ein Jahr vor der Rodung im Zuge der Baufeld-

freimachung Haselmauskästen (30 Stk/ha) an Bäumen aufgehängt und im Juni bzw. Juli bis 

Ende Oktober kontrolliert. Besetzte Kästen werden mit den Haselmäusen in geeignete Flä-

chen verbracht (Maßnahme V28.1 des LBP, Unterlage 12.0, S. 190). Diese Zahl liegt deut-

lich oberhalb der Anzahl der betroffenen 20 Reviere und orientiert sich an dem Erfordernis, 

die Haselmäuse möglichst vollständig aus dem Eingriffsbereich abzufangen. Die durch das 

Ausbringen von Nistkästen und das Umsiedeln mit Hilfe von Kästen (V28.1) abgefangenen 
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Haselmäuse werden in angrenzende bereits geeignete sowie zu entwickelnde Ersatzlebens-

räume (A8.3, A8.4, V47, A20a, A7.1, A3.3a und A3.3b) verbracht.  

Die Flächen (A8.3 und A8.4) weisen größere Anteile an Sträuchern auf, so dass infolge der 

vorgezogenen Entnahme der Fichte zum Zeitpunkt der Umsiedlung geeignete Strukturen 

und ausreichend Nahrungsangebot vorliegen (Unterlage 12.4, S. 14). Die Maßnahmen A8.3 

und A8.4 haben einen Umfang von insgesamt 1,07 ha. 

Die Maßnahmenflächen V47 stellen ohne weitergehende Maßnahmen geeignete Habitate 

dar, die für die Art ohne Zeitverlust unmittelbar zu Baubeginn zur Verfügung stehen und von 

denen aus eine Übersiedlung in die angrenzenden zu entwickelnden Flächen mit FCS-

Maßnahmen möglich sind. Die Maßnahmen V47 umfassen insgesamt 7,37 ha. Gegen die 

Maßnahmen V 47 hat die obere Naturschutzbehörde in ihrer Stellungnahme vom 05.09.2011 

eingewandt, dass für Teilflächen der Maßnahme (Plan 12.2 Blatt 1a, Blatt 2 a und Blatt 4) 

Aufwertungsmaßnahmen erforderlich seien, um eine ausreichende Habitatqualität für die Art 

zu erreichen. Teilweise (Blatt 4) weise die Fläche sogar keine Eignung für die Art auf. Der 

Gesamtumfang der Flächen, denen die obere Naturschutzbehörde lediglich eine teilweise 

oder keine Eignung zuerkennt, umfasst insgesamt 3,69 ha. Die Vorhabenträgerin hat hierzu 

mit Schreiben vom 10.11.2011 erwidert, dass diese Teilflächen der Maßnahme V47 (Plan 

12.2 Blatt 1a, Blatt 2 a und Blatt 4) aufgrund der Bewertung der oberen Naturschutzbehörde 

für die Umsiedlung der Haselmäuse nicht berücksichtigt werden. Insgesamt stünden auch 

bei Nichtberücksichtigung der Teilflächen ausreichend geeignete Flächen für die Umsiedlung 

der Haselmaus zur Verfügung. Dies seien neben den verbleibenden Teilflächen der Maß-

nahme V47 in einem Umfang von 3,68 ha, die Maßnahmenflächen A8.3 und A8.4, (1,07 ha), 

A20 a (3,55 ha), A7.1 (0,81 ha), A3.3a (0,99 ha) und A3.3b (0,84 ha), sodass zum Zeitpunkt 

der Umsiedlung entsprechend den Darlegungen in den Maßnahmenblättern geeignete Struk-

turen und ausreichend Nahrungsangebot vorlägen. Auf schon besiedelten Flächen oder auf 

Flächen mit unzureichendem Futterangebot führt die durch Nebenbestimmung A V 2.3 

Nr. 21 sichergestellte Zufütterung dazu, dass die Populationsdichte erhöht werden kann, 

d. h. die ausgesetzten Tiere nicht durch die dort bereits lebenden Haselmäuse verdrängt 

werden. Darüber hinaus hat die Planfeststellungsbehörde mit der Nebenbestimmung A V 2.3 

Nr. 21 die Anordnung getroffen, dass die Haselmäuse soweit erforderlich auch auf die Flä-

chen A20.a, A7.1, A3.3a und A3.3b verbracht werden.  

Bei den Flächen A3.3a und A3.3b, die auch als Ersatzaufforstungsflächen dienen, ist im vor-

liegenden Planfeststellungsbeschluss der Forderung der oberen Naturschutzbehörde nach-

gekommen worden, die Ausgestaltung vermehrt auf naturschutzfachliche Belange – speziell 

hierbei auf die Haselmaus – auszurichten. Durch die Nebenbestimmung A V 2.3 Nr. 4 wird 
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sichergestellt, dass die Maßnahmenflächen mit der Baumart Eiche und einer Zwischenpflan-

zung mit der Eberesche mit ausreichend weiten Abständen aufgeforstet und mit blühenden 

und fruchtenden Sträuchern ergänzend bepflanzt werden. Der entstehende Wald erhält so 

eine lichte Ausprägung und stellt gegenüber der Ist-Situation eine verbesserte Nahrungs- 

und Habitatgrundlage für die Haselmaus sowie für andere Kleinsäuger dar. 

Diese Maßnahmen schließen aber eine Tötung von Individuen nicht vollständig aus (Unter-

lage 12.4, S. 14). Die Annahme der Haselmauskästen durch die Art ist zwar gut, so dass 

davon auszugehen ist, dass die überwiegende Zahl der im Eingriffsbereich siedelnden Ha-

selmäuse auf diese Weise umgesiedelt werden können. Soweit damit eine Entnahme von 

Entwicklungsformen der Haselmaus verbunden ist, erfolgt keine Entnahme aus der Natur, da 

die Tiere unmittelbar von ihren alten in neue Habitate verbracht werden; die „zu entnehmen-

den“ Haselmauskästen werden zwar von ihrem ursprünglichen Standort entfernt, verbleiben 

aber mit den transportierten Tieren in der Natur; erfüllen also ihre Funktion im Naturhaushalt 

weiterhin (Kratsch, in: Schumacher/Fischer-Hüftle, BNatSchG 2.A., § 44 RdNr. 40; Heugel, 

in: Lütkes/Ewer, BNatSchG, § 44 RdNr. 18). Jedoch reicht die Entwicklungszeit zur Herstel-

lung der Ersatzlebensräume möglicherweise nicht aus, um innerhalb von wenigen Jahren 

geeignete Strukturen mit ausreichender Sicherheit herzustellen (Unterlage 12.4, S. 14). 

5.2.1.3.4 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Das Vorhaben bewirkt keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Popula-

tion. Erhebliche Störungen der Art aufgrund des Vorhabens können daher ausgeschlossen 

werden (Unterlage 12.4, S. 15). Betriebsbedingte Störungen durch Verkehrsimmissionen 

oder während der Überwinterungszeit sind nicht erheblich. Sie würden – wenn überhaupt – 

nur wenige Individuen betreffen und könnten sich daher nicht erheblich auf die lokale Popu-

lation auswirken (Unterlage 12.4, S. 15). Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes 

der lokalen Population tritt auch nicht durch die im Rahmen der Umsiedlung nicht vollständig 

auszuschließende Tötung einzelner Exemplare der Art ein. Obwohl keine konkreten Er-

kenntnisse vorliegen, wird die Erfolgswahrscheinlichkeit der Umsiedlung als hoch bis sehr 

hoch angesehen (Unterlage 12.4, S. 14). Aufgrund der planfestgestellten Maßnahmen ist 

daher gesichert davon auszugehen, dass die lokale Population ein lebensfähiges Element 

ihres Lebensraums bildet, das lokale Verbreitungsgebiet beständig bleibt und der künftige 

Lebensraum für den Fortbestand der lokalen Population ausreichend ist. 

5.2.1.3.5 § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Das Verbot, Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu zerstören/zu beschädigen, tritt vorhaben-

bedingt ein. Baubedingt gehen insbesondere am Heuberg, aber auch am Pfaffenberg insge-



Planfeststellungsbeschluss - 216 - C Entscheidungsgründe 

A 44, VKE 40.2  III Materielles Recht 

 

samt ca. 20 Reviere verloren. Hieraus resultiert auch ein entsprechender Verlust von rund 

13 ha Fortpflanzungs- und Ruhestätten (Unterlage 12.4, S. 13). Aufgrund des kleinen Akti-

onsradius der Haselmaus (4.000 m2; Unterlage 12.4, S. 12), der Barrierewirkung selbst klei-

ner Hindernisse und den nicht in ausreichendem Umfang nachgewiesenen eingriffsnahen 

Umsiedlungsmöglichkeiten fehlt es an der Möglichkeit, dass die betroffenen Tiere auswei-

chen können (Unterlage 12.4, S. 13). Es ist daher von einem Verlust von Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten auszugehen, da die verloren gehenden ökologischen Funktionen nicht voll-

umfänglich im räumlichen Zusammenhang gewahrt bleiben (Unterlage 12.4, S. 14). Soweit 

die betroffenen Tiere in den Eingriffsflächen vor Baubeginn durch Haselmauskästen einge-

sammelt und in neue Habitate verbracht werden, können sie dort neue Lebens- und Ruhe-

stätten begründen bzw. die im Rahmen der planfestgestellten Maßnahme ausgebrachten 

Nisthilfen nutzen. Mit dieser Maßnahme werden im räumlichen Zusammenhang die Funktio-

nen der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten wiederhergestellt. Allerdings ist diese 

Maßnahme nur teilweise vorgezogen wirksam, da Aufwertungsmaßnahmen erforderlich sind, 

um eine entsprechende Habitateignung herzustellen (Unterlage 12.4, S. 16), was bis zu fünf 

Jahre in Anspruch nehmen kann. Eine Entnahme der Fortpflanzungsstätte durch die Verset-

zung liegt nicht vor (vgl. oben zu § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG). 

5.2.1.3.6 Keine Verschlechterung des Erhaltungszust andes 

Trotz des Eintritts der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 BNatSchG ver-

schlechtert sich der Erhaltungszustand der Populationen der Haselmaus nicht, § 45 Abs. 7 

Satz 2 BNatSchG. Durch den vorgesehenen Waldumbau, die Waldrandentwicklung und die 

Gebüschpflanzung mit Krautsaum (Maßnahmen A3.1-3.4. A7.1, E8.1und E8.2, E8.7 und 

E8.9 sowie A20a und A20b werden in ausreichendem Umfang von 14,82 ha Lebensräume 

der Haselmaus aufgewertet und neu geschaffen, so dass mittelfristig eine Stützung der loka-

len Populationen erfolgt (Unterlage 12.4, S.16). In Anbetracht des Verlustes von ca. 20 Re-

vieren und der zum Baubeginn wirksamen Maßnahmen V47 (Teilflächen), A8.3 und A8.4 

und teilweise A20 a, A7.1, A3.3a und A3.3b, werden – auch unter Berücksichtigung einer 

möglichen zeitlich verzögerten Wirksamkeit – in ausreichender Weise notwendige Habitate 

für die Art aufgewertet, um ihren Erhaltungszustand dauerhaft zu wahren.  

5.2.1.3.7 Durchführbarkeit der Maßnahmen 

Den planfestgestellten Maßnahmen für die Haselmaus stehen auch keine eigentumsrechtli-

chen Hindernisse entgegen. 

Die Umsetzung der Haselmäuse erfolgt zu Beginn der Baumaßnahme. Mit der Durchführung 

der Maßnahmen zur Stützung des Erhaltungszustandes der lokalen Population der Hasel-
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maus wird unmittelbar nach Erlass des Planfeststellungsbeschlusses begonnen. Die Maß-

nahmenflächen stehen im Eigentum Dritter. Der mit der Umsetzung der Maßnahme verbun-

dene Eingriff in privates Grundeigentum kann nicht vermieden werden. Es handelt es sich 

um unverzichtbare Maßnahmen zur Kompensation der vorhabenbedingt verwirklichten Ver-

botstatbestände für mehrere Arten. Der Umfang der Flächen rechtfertigt sich insbesondere 

auch dadurch, dass vorhabenbedingt 13 ha hochwertige bis weniger gut geeignete Hasel-

maushabitate in Anspruch genommen werden, deren Verlust erst zeitlich nachlaufend mit 

einer Verzögerung von bis zu fünf Jahren nach Eingriff kompensiert werden kann. Durch die 

Maßnahmen wird der Lebensraum der lokalen Population deutlich aufgewertet und damit der 

Erhaltungszustand der Art insgesamt gefördert. Die Maßnahmen erfolgen zwar überwiegend 

auf landwirtschaftlich genutzten Flächen, die insbesondere, soweit Wald oder 

Gehölzstrukturen hergestellt werden dauerhaft einer landwirtschaftlichen Nutzung entzogen 

werden. Die Maßnahmen sind aus den dargelegten naturschutzfachlichen Gründen im öf-

fentlichen Interesse erforderlich. Daher ist es sachgerecht, die Eigentümerinteressen im kon-

kreten Fall zurücktreten zu lassen und die für die Umsetzung der Maßnahmen erforderlichen 

Grundstücke in Anspruch zu nehmen.  

5.2.1.4 Fledermäuse 

Durch das Vorhaben werden keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 

Abs. 1 BNatSchG für die im Untersuchungsraum nachgewiesenen Fledermausarten erfüllt. 

Die Flächen im Untersuchungsraum der VKE 40.2 stellen gut geeignete Fledermaushabitate 

dar. So wurden 12 Fledermausarten eindeutig nachgewiesen. Das Sontratal ist allerdings 

bereits jetzt aufgrund der Trassenführung der bestehenden Bundesstraße B 27 zerschnitten. 

Diese Zerschneidung, die vor allem Jagdhabitate und Flugwege einzelner Fledermausarten 

betrifft, wird durch das planfestgestellte Vorhaben in den Bereichen am Heuberg und am 

Pfaffenberg vertieft.  

Um den Eintritt der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände in § 44 Abs. 1 BNatSchG zu 

verhindern, sind die in den folgenden Abschnitten erläuterten Maßnahmen vorgesehen. 

5.2.1.4.1 Vermeidungs-, Schutz- und Kompensationsma ßnahmen 

Mit den planfestgestellten Vermeidungs-, Schutz- und Kompensationsmaßnahmen wird eine 

sichere Querung der Autobahn durch die betroffenen Fledermausarten gewährleistet. Popu-

lationswirksame Beeinträchtigungen sind aufgrund der planfestgestellten Maßnahmen nicht 

zu erwarten, so dass die in den Stellungnahmen des BUND bekundeten Zweifel an der Wirk-

samkeit der Maßnahmen ausgeräumt werden konnten (vgl. ITN, BAB A 44 Kassel bis 
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Herleshausen VKE 40.2 Hoheneiche bis AS Sontra Nord, Fledermauskundliche Untersu-

chungen, 2010, S. 42 und 61 f.).  

Die im Folgenden beschriebenen planfestgestellten Maßnahmen sind durch das Gutachter-

büro ITN geprüft und in ihrer Wirksamkeit bestätigt worden. 

Die planfestgestellte Trasse ist durch zahlreiche Querungsbauwerke (vgl. VBW 40.2-01: Un-

terführung Am Heuberg, BW 40.2-01: Netratalbrücke, BW 40.2-02: Boyneburgtunnel, BW 

40.2-03: Ulfetalbrücke und BW 40.2-04: Unterführung Wirtschaftsweg Am Backofen) ge-

kennzeichnet. Sie machen über 40 % der Gesamtstrecke aus. Hinzu kommt die bereits im 

Rahmen der VKE 40.1 planfestgestellte Unterführung „Im Brückenthale“ im Übergang VKE 

40.1 zur VKE 40.2. Die Brücken und Unterführungen werden durch lichtundurchlässige und 

schallreduzierende Kollisionsschutzwände mit 4 m Höhe optimiert (V-ISW 40.2-01 bis 40.2-

05; Maßnahme S24). Entlang der Trasse werden außerdem ein 4 m hoher bzw. in 

Einschnittslagen von mehr als 3 m Tiefe, ein 2 m hoher Kollisionsschutzzaun für Fledermäu-

se errichtet (vgl. Maßnahmen S23 und V29, S34).  

Ergänzend zu den Kollisionschutzzäunen werden im Bereich Heuberg östlich der Trasse 

10 m breite Gehölzstrukturen als Leitstruktur angepflanzt (Maßnahme A7.2, 0,65 ha). Zudem 

sind Bepflanzungen der Böschung vorgesehen (Maßnahme A17.2, 2,99 ha) Darüber hinaus 

werden in diesem Bereich westlich der Trasse die bestehenden Gehölzstrukturen an der 

Böschung der B 27 erhalten (Maßnahme V43). Im Bereich der verlegten Netra wird eine 

neue Ufer- und Auenvegetation entwickelt, die als Leitstruktur für Fledermäuse dient (A6.9, 

1,25 ha). Am Pfaffenberg ist die Pflanzung von 13 m breiten Gehölzstrukturen zusätzlich zu 

den Kollisionsschutzzäunen vorgesehen (Maßnahme A45, 1,52 ha). 

Mit diesen Maßnahmen werden für alle Fledermausarten Kollisionen verhindert und relevan-

te Flugwege zwischen ihren Quartieren und Jagdgebieten erhalten. Vorhandene Leitstruktu-

ren der Fledermäuse werden soweit wie möglich gesichert und von baubedingten Eingriffen 

ausgenommen (vgl. Maßnahme V43).  

Zum Schutz der Fledermäuse vor einer baubedingten Tötung bzw. Störung wurden weitere 

Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen in den Auflagen unter A V 2.2 angeordnet. 

Baumfällarbeiten zur Baufeldfreimachung dürfen nur im Zeitraum zwischen 1. November und 

28. Februar erfolgen (A V 2.2 Nr. 1). Vor Durchführung der Baumfällarbeiten sind die zu fäl-

lenden Bäume auf Fledermaushöhlen und -besatz zu prüfen. Unbesetzte Höhlen sind zu 

verschließen. Vorgefundene Tiere sind in geeignete Winterquartiere zu verbringen (A V 2.2 

Nr. 2). Um Störungen der Flugwege und Jagdhabitate in der Zeit vom 01.03. bis 31.10. zu 
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vermeiden, ist grundsätzlich in der Zeit von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang auf die 

Durchführung von Baumaßnahmen in den Bereichen der Flugwege am Heuberg, im Netratal, 

im Ulfetal und am Pfaffenberg zu verzichten (A V 2.2 Nr. 5). Eine Ausnahme von diesem 

Verbot ist unter Einhaltung der in der Auflage A V 2.2 Nr. 6 verfügten Maßnahmen grund-

sätzlich möglich. 

5.2.1.4.2 Verlust geeigneter Quartierbäume 

Das planfestgestellte Vorhaben führt zu einer vorsorglich angenommenen Inanspruchnahme 

von Quartierbäumen in dem Bereich des Heuberges und des Pfaffenberges. Die Gutachter 

haben in diesen Bereichen eine aktuelle Quartiernutzung nicht nachgewiesen. Sie gehen 

aber aufgrund der Eignung der festgestellten Lebensstätten für mehrere Fledermausarten 

von einer Nutzung als Quartier aus und tragen somit auch den Stellungnahmen des BUND 

Rechnung. Diesem „Quartierverlust“ tritt der Planfeststellungsbeschluss vorsorglich mit der 

Ausbringung von 10 Fledermauskästen pro Hektar auf insgesamt 6,2 ha entgegen (Maß-

nahmen A38.1, A38.2, A38.3 und A38.4).  

Die Maßnahmenflächen, auf denen Fledermauskästen ausgebracht werden, sind nach gu-

tachterlichen Einschätzung aufgrund des Alters, der Struktur und Ausprägung des Waldbe-

standes als Quartier- wie auch als Nahrungsraum geeignet und in ihrem Umfang ausrei-

chend (vgl. E-Mail der Vorhabenträgerin vom 15.12.2011). Sie befinden sich im räumlich 

funktionalen Zusammenhang, da sie innerhalb des Aktionsraumes der Arten liegen (vgl. E-

Mail der Vorhabenträgerin vom 20.01.2012). Sie dienen darüber hinaus der dauerhaften 

Entwicklung geeigneter Altholzbestände für Fledermäuse. Hierdurch wird entgegen der Stel-

lungnahme des BUND vom 10.12.2009 ein etwaiger Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten vorgezogenen ausgeglichen.  

5.2.1.4.3 Aufwertung von Habitaten im Rahmen des la ndespflegerischen Kompensati-

onskonzepts 

Darüber hinaus sind im Rahmen des landespflegerischen Kompensationskonzepts zahlrei-

che Maßnahmen im Umfang von insgesamt ca. 21 ha planfestgestellt worden, die die Jagd-

habitate und Strukturen der Fledermäuse im Untersuchungsraum dauerhaft aufwerten und 

vergrößern.  

Die Maßnahmen A2.1 (0,18 ha), A2.2 (0,50 ha) und A2.3 (0,25 ha) dienen der Entwicklung 

von artenreichen Kraut bzw. Strauch- und Krautsäumen und verbessern Habitatstrukturen für 

Fledermäuse auf insgesamt 0,93 ha.  
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Auf Flächen der Maßnahmen A3.1 (0,43 ha), A3.2 (3,20 ha), A3.3a (0,99 ha), A3.3b 

(0,84 ha) und A3.4 (1,58 ha) werden auf insgesamt 7,04 ha neuer Laubwald angelegt, der 

eine hohe Habitatfunktion für Fledermäuse aufweist. 

Die Anlage von Streuobststreifen bzw. einer Streuobstwiese durch die Maßnahmen A5.1 

(0,33 ha), A5.2 (0,03 ha) und A5.3 (0,65 ha) bietet neue Strukturen und Habitate für Fleder-

mäuse auf einer Fläche von insgesamt 1,01 ha. 

Die Maßnahmen A7.1 (0,81 ha), A7.4 (0,28 ha), A7.5 (0,43 ha) und A7.6 (1,22 ha) dienen 

der Entwicklung einer mehrreihigen Gebüschpflanzungen zum Teil mit Krautsaum. Sie stel-

len Vernetzungselemente, Jagdhabitate und Leitstrukturen für Fledermäuse auf einer Fläche 

von insgesamt 2,74 ha dar.  

Die Waldumbaumaßnahmen (Fichten- bzw. Douglasienbestand in Laubwald) E8.1 (1,31 ha), 

E8.2 (0,51 ha), E8.3 (0,33 ha), A8.4 (0,74 ha), E8.5 (0,31 ha), E8.6 (1,98 ha), E8.7 (0,77 ha) 

E8.8 (0,67 ha), E8.9 (0,76 ha) und E8.10 (1,86 ha) am Heuberg, östlich Wichmannshausen 

und am Pfaffenberg schaffen Habitate von hoher Bedeutung für Fledermäuse auf insgesamt 

9,24 ha. 

5.2.1.4.4 Durchführbarkeit der Maßnahmen 

Den planfestgestellten Maßnahmen für die Fledermäuse stehen auch keine eigentumsrecht-

lichen Hindernisse entgegen. 

Die Maßnahmen A6.9, A7.2, A17.2 und A45 sind unverzichtbare vorgezogene Ausgleichs-

maßnahmen zur Vermeidung des Eintritts von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen 

bei der Bechsteinfledermaus, dem Braunen Langohr, der Fransenfledermaus, der Großen 

Bartfledermaus, dem Großem Mausohr, der Kleinen Bartfledermaus, der Wasserfledermaus 

und der Zwergfledermaus.  

Die Maßnahmen A2.1, A2.2, A2.3, A3.1, A3.2, A3.3a, A3.3b, A3.4, A5.1, A5.2, A5.3, A7.1, 

A7.4, A7.5, A7.6, E 8.1., E8.2, E8.3, A8.4, E8.5, E8.6, E8.7, E8.8, E8.9 und E8.10 sind funk-

tionale Ergänzungen zur Verbesserung der Qualität von Jagdhabitaten und der Nahrungssi-

tuation von Fledermäusen. Sie beruhen auf dem fachgutachterlichen Kompensationskonzept 

für die Eingriffsregelung mit besonderem Schwerpunkt Fledermausschutz und sind unver-

zichtbar. Dies ist aufgrund der Bedeutung des Raums für Fledermäuse begründet. 

Durch die Maßnahmen wird der Lebensraum der lokalen Populationen aufgewertet und da-

mit der Erhaltungszustand der Arten insgesamt gefördert. Die Maßnahmen erfolgen zwar 

zum Teil auf landwirtschaftlich genutzten Fremdflächen, die – insbesondere soweit Wald 
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oder Gehölzstrukturen hergestellt werden – dauerhaft einer landwirtschaftlichen Nutzung 

entzogen werden. Die Maßnahmen sind jedoch aus den dargelegten naturschutzfachlichen 

Gründen im öffentlichen Interesse erforderlich. Daher ist es sachgerecht, die Eigentümerinte-

ressen im konkreten Fall zurücktreten zu lassen und die für die Umsetzung der Maßnahmen 

erforderlichen Grundstücke in Anspruch zu nehmen. Die Vorhabenträgerin hat den vorha-

benbedingt in ihrer Existenz Betroffenen geeignetes Ersatzland angeboten und sich bereit 

erklärt, dieses Angebot auch weiterhin zur Abwendung der Existenzgefährdung aufrecht zu 

erhalten. Wegen der Einzelheiten wird insoweit auf die eigentümerbezogene Darstellung 

unter C III 15 verwiesen. 

5.2.1.4.5 Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) 

Das planfestgestellte Vorhaben erfordert keine Zulassung von Ausnahmen von den Verboten 

des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG für die Anhang IV-Art Bechsteinfledermaus (Myotis 

bechsteinii). 

5.2.1.4.5.1 Bestandssituation 

Die Bechsteinfledermaus ist eine typische Waldfledermaus. Ihre Wochenstuben, als auch die 

Jagdgebiete befinden sich innerhalb geschlossener Waldgebiete, die kaum verlassen wer-

den. Als Quartier werden Baumhöhlen und auch Fledermauskästen genutzt (vgl Unterlage 

12.4, S. 22). Die bewaldeten Hänge beidseitig des Sontratals werden entsprechend den 

Hinweisen des BUND vollständig von der Art besiedelt. Im Bereich der VKE 40.2 wurden 

ausschließlich Männchen in den Laub- und Laubmischwäldern am Heuberg, Pfaffenberg und 

Großen Steinberg nachgewiesen. An Gehölzlinien und Ufergalerien im Offenland konnten 

keine Bechsteinfledermäuse gefangen werden. Akustische Nachweise beschränken sich auf 

das strukturierte Offenland östlich der B 27 auf Höhe Hoheneiche, am Pfaffenberg und am 

nordöstlichen Fuße des Großen Steinberg. Quartierbäume oder eine Wochenstubenkolonie 

konnten im Untersuchungsraum der VKE 40.2 entgegen der Hinweise des BUND nicht 

nachgewiesen werden (vgl. ITN, BAB A 44 Kassel bis Herleshausen VKE 40.2 Hoheneiche 

bis AS Sontra Nord, Fledermauskundliche Untersuchungen, 2010, S. 42 und 61 f.).  

Die Art ist in allen Bundesländern nachgewiesen und hat einen Verbreitungsschwerpunkt in 

Hessen (Unterlage 12.4, S. 22). Der Erhaltungszustand der Art wird für ganz Hessen mit „FV 

(günstig)“ und für Deutschland mit „U1 (unzureichend)“ und für Europa mit „XU (unbekannt, 

aber nicht günstig)“ angegeben (Leitfaden 2011, Anhang 4, S. 3). Das Vorkommen der 

Bechsteinfledermaus im Trassenabschnitt der VKE 40.2 wurde mit „C“ (mittel-schlecht) be-

wertet, da u. a. keine Wochenstubenkolonie vorkommt (Unterlage Nr. 12.4, S. 23). Der Erhal-

tungszustand der Population im FFH-Gebiet „Werra- und Wehretal“ wird mit „A“ (hervorra-
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gend) bewertet (vgl. WAGU, FFH-Gebiet „Werra- und Wehretal“ Grundlagenerhebung Natu-

ra 2000 Nr. 4825-302, 2011).   

5.2.1.4.5.2 Wirkungen des Vorhabens 

Vorhabenbedingt wird vorsorglich von einem Verlust von Ruhe- und Paarungsquartieren 

ausgegangen, sofern Wald betroffen ist. Begründet wird dies damit, dass die Art in den 

Waldbereichen vorkommt und Baumhöhlen als Ruhestätten regelmäßig nutzt (vgl. Aufklä-

rungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 05.08.2011, beantwortet mit Schreiben 

der Vorhabenträgerin vom 07.12.2011, S.25).  

Vorhabenbedingte Auswirkungen auf die Flugwege der Bechsteinfledermaus werden vor-

sorglich angenommen. Eine regelmäßige Querung der Trasse für Nahrungsflüge ist nicht 

anzunehmen. Allerdings kommt es nach der Wochenstubenphase ab Spätsom-

mer/Frühherbst zu weiträumigen Flügen von Bechsteinfledermäusen zur Paarung, Lebens-

raumerkundung (Jungtiere) und ab Oktober auch zur Überwinterung. Es handelt sich dabei 

um Flüge über Distanzen von 20-30 km und mehr. Sie finden in alle Himmelsrichtungen ver-

teilt statt. Welche Flugwege für diese Flüge benutzt werden, ist unbekannt. Fachgutachterlich 

werden hierbei saisonal bedingte Querungen des Sontratals nicht ausgeschlossen, die vor 

allem den Bereich der Verlängerung von „Waldnasen“ betreffen können (vgl. ITN, BAB A 44 

Kassel bis Herleshausen VKE 40.2 Hoheneiche bis AS Sontra Nord, Fledermauskundliche 

Untersuchungen, 2010, S. 62). Die Durchlässigkeit der Trasse für Fledermäuse wird durch 

planfestgestellten Querungsbauwerke gewährleistet.  

Ferner wurden entgegen der Stellungnahme des BUND die während der Bau- und Betriebs-

phase entstehenden Lärm- und Lichtwirkungen in einem Band von bis zu jeweils 50 m rechts 

und links der planfestgestellten Autobahntrasse berücksichtigt. Aufgrund des Verlaufs der 

Trasse im Einschnitt, insbesondere in den Waldbeständen, können betriebsbedingte erhebli-

che Störungen der Jagdhabitate ausgeschlossen werden. Lediglich baubedingte Störungen 

sind nicht auszuschließen (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 

05.08.2011, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 07.12.2011, S. 24 f.; Erwi-

derung der Vorhabenträgerin vom 07.12.2011 zur Stellungnahme des BUND vom 

31.05.2011, S. 15 f.). 

5.2.1.4.5.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Das planfestgestellte Vorhaben führt für die Bechsteinfledermaus nicht zur Verwirklichung 

des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG. Es ist von keiner signifikanten Erhöhung des Kollisionsrisi-

kos auszugehen.  
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Um die Jagdhabitate zu erreichen, ist eine Querung der Trasse durch die Männchen der 

Bechsteinfledermaus nicht erforderlich. Lediglich im Rahmen der „Schwärmphase“ im 

Herbst, wo eine großräumige und individuelle Verteilung stattfindet, kann es zu einer Que-

rung des Trassenbereichs durch einzelne Individuen kommen (vgl. ITN, BAB A 44 Kassel bis 

Herleshausen VKE 40.2 Hoheneiche bis AS Sontra Nord, Fledermauskundliche Untersu-

chungen, 2010, S. 62). Aus der Betroffenheit einzelner Individuen während der „Schwärm-

phase“ lässt sich nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde keine signifikante Erhöhung 

des Kollisionsrisikos ableiten. 

Darüber hinaus bieten die planfestgestellten Querungsbauwerke (Unterführungen, Talbrü-

cken und Tunnel) ausreichende Querungsmöglichkeiten und sind durch entsprechende Leit-

strukturen (Maßnahmen A7.2, V43 und A45) an die Waldlebensräume angebunden. Auf-

grund der Ausstattung der Trasse mit Schutzwänden und -zäunen (Maßnahmen S23, S24, 

V29 und S34) sowie Erdwällen sind Querungen in Bereichen, in denen eine individuelle Kol-

lisionsgefahr besteht ausgeschlossen.  

Tötungen von Individuen im Zusammenhang mit der Entnahme, Beschädigung oder Zerstö-

rung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten sind aufgrund der planfestgestellten zeitlichen 

Beschränkung von Baumfällarbeiten und der vorhergehenden Kontrolle von Baumhöhlen auf 

Besatz ausgeschlossen (A V 2.2 Nr. 2, Unterlage 12.4, S. 23).  

5.2.1.4.5.4 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird sich vorhabenbedingt nicht verschlech-

tern. Entsprechend sind erhebliche Störungen der Bechsteinfledermaus durch das planfest-

gestellte Vorhaben ausgeschlossen (Unterlage 12.4, S. 24).  

Um die Jagdhabitate zu erreichen, ist eine Querung der Trasse durch die Männchen der 

Bechsteinfledermaus nicht erforderlich. Dementsprechend wurden keine Flugwege, die die 

Trasse queren, nachgewiesen. Zudem wird durch die planfestgestellten Querungsbauwerke 

und die Errichtung von Kollisionsschutzwänden und -zäunen sowie den Kompensations-

maßnahmen mit Leitlinienfunktion entlang der Trasse erheblichen Störungen entgegenge-

wirkt. Diese Schutzmaßnahmen vermeiden Störungen aufgrund der Zerschneidungswirkun-

gen. Mögliche erhebliche Störungen durch baubedingte Lärm- und Lichteinwirkungen wer-

den durch die vorgesehenen Bauzeitbeschränkungen einschließlich der Regelung zu nächt-

lichen Bauarbeiten in störungsempfindlichen Bereichen vermieden (A V 2.2 Nr. 5). Betriebs-

bedingt sind entgegen der Stellungnahme des BUND keine erheblichen Störungen zu erwar-

ten, da sich die geplante Trasse nahezu komplett in Einschnittslage befindet und im Bereich 

der Bauwerke Kollisionsschutzwände vorgesehen sind, die eine lärm- und lichtbedingte Be-
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einträchtigung vermeiden. Einzig in einem sehr kurzem Abschnitt am Heuberg (Bau-km 

48+050 bis 48+100; Offenland) und in einem vergleichbaren Abschnitt am Pfaffenberg (Bau-

km 51+400 bis 51+500, Offenland) ist östlich der Trasse keine Böschung oder Wand ge-

plant. Es handelt sich dort aber um Offenlandbereiche von untergeordneter Bedeutung (vgl. 

Erwiderung der Vorhabenträgerin vom 07.12.2011 zur Stellungnahme des BUND vom 

31.05.2011, S. 15). 

Schließlich werten die im LBP vorgesehenen Maßnahmen (vgl. C III 5.2.1.4.3), unabhängig 

von einer artenschutzrechtlichen Notwendigkeit, zusätzlich die Jagdhabitate und Strukturen 

der Fledermäuse dauerhaft auf. 

5.2.1.4.5.5 § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Das planfestgestellte Vorhaben verstößt bezüglich der Bechsteinfledermaus nicht gegen das 

Verbot, Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu zerstören, zu beschädigen oder aus der Natur 

zu entnehmen (Unterlage 12.4, S. 23). Von den Fachgutachtern wird unterstellt, dass durch 

die vorhabenbedingte Entfernung von alten bis mittelalten Laub- und Laubmischwäldern 

(ca. 10 ha) auch regelmäßig genutzte Ruhe- und Paarungsquartiere verloren gehen können, 

da eine belastbare Zuordnung von Tagesquartieren nur unter sehr aufwendigen Untersu-

chungen möglich sei. Daher wurde prognostiziert, dass Ruhequartiere einzelner Individuen 

im Zuge der Rodung der Waldbestände beseitig werden (vgl. Aufklärungsschreiben der Plan-

feststellungsbehörde vom 05.08.2011, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 

07.12.2011, Kap. C 4). Mit der vorsorglichen Ausbringung von zehn Fledermauskästen pro 

Hektar (insgesamt 62 Kästen auf 6,2 ha) und dem gesteuerten Nutzungsverzicht auf einer 

Waldfläche von insgesamt ca. 5 ha (Maßnahmen A38.1, A38.2, A38.3 und A38.4) wird die 

ökologische Funktion der betroffenen (potentiellen) Fortpflanzungs- und Ruhestätten im 

räumlichen Zusammenhang gewahrt (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehör-

de vom 05.08.2011, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 07.12.2011, 

S. 26 f.). Die Maßnahmenflächen sind nach gutachterlichen Einschätzung aufgrund des Al-

ters, der Struktur und Ausprägung als Quartier- wie auch als Nahrungsraum geeignet und in 

ihrem Umfang ausreichend (vgl. E-Mail der Vorhabenträgerin vom 15.12.2011). Dieser Be-

wertung schließt sich die Planfeststellungsbehörde an. 

  



Planfeststellungsbeschluss - 225 - C Entscheidungsgründe 

A 44, VKE 40.2  III Materielles Recht 

 

5.2.1.4.6 Braunes Langohr (Plecotus auritus) 

Das planfestgestellte Vorhaben erfordert keine Zulassung von Ausnahmen von den Verboten 

des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis Nr. 3 für die Anhang IV-Art „Braunes Langohr“ (Plecotus auritus). 

5.2.1.4.6.1 Bestandssituation 

Das Braune Langohr gilt, wie die Bechsteinfledermaus, als typische Waldfledermaus und 

wird in verschiedensten Waldtypen angetroffen. Sie nutzt vor allem Baumhöhlen, vereinzelt 

auch Gebäude als Sommerquartier. Die Nahrungsräume liegen überwiegend 1-2 km vom 

Quartier entfernt, in oder an Wäldern, in Obstwiesen, Parkanlagen, Gärten und entlang von 

Hecken sowie an Gewässern (vgl. ITN, BAB A 44 Kassel bis Herleshausen VKE 40.2 

Hoheneiche bis AS Sontra Nord, Fledermauskundliche Untersuchungen, 2010, S. 59). 

Das Braune Langohr ist im Umfeld der planfestgestellten Trasse sicher nachgewiesen. Wäh-

rend FÖA (2003) keinen Nachweis des Braunen Langohrs erbrachte, konnten Bach & 

Limpens (1999) ein Quartier der Art in einem Gutsgebäude in der Kirche Wichmannshausen 

nachweisen sowie einen Quartierhinweis für das Gut Wellingerode erlangen. Nachweise von 

Jagdgebieten liegen u. a. aus dem Umfeld des Guts Wellingerode, an der Ulfe nördlich von 

Krauthausen, an den Waldrändern des Pfaffenbergs vor (vgl. Bach & Limpens, Fachbeitrag 

Fledermäuse, Faunistische Sonderuntersuchung zum LBP BAB A44 [VKE 40.2 Hoheneiche-

Sontra Nord], 1999; FÖA, Geländeerhebungen für die FFH-VU Werra-Wehretal in den Ab-

schnitten VKE 40.1-VKE 40.2, 2003). In der aktuellen Untersuchung aus dem Jahr 2010 von 

ITN wurden die akustisch nicht trennbaren Langohren am Mittelberg östlich von 

Wichmannshausen verhört und mittels Batcorder im Bereich westlicher, südlicher und östli-

cher Ortsrand von Hoheneiche erfasst. Ein adultes Männchen wurde am Pfaffenberg gefan-

gen. Hinweise auf Reproduktion im Untersuchungsgebiet liegen nicht vor, jedoch ist eine 

Reproduktion in den Wäldern des Untersuchungsgebiets anzunehmen. Die von Bach & 

Limpens 1999 ermittelten Quartiere konnten nicht bestätigt werden (vgl. ITN, BAB A 44 Kas-

sel bis Herleshausen VKE 40.2 Hoheneiche bis AS Sontra Nord, Fledermauskundliche Un-

tersuchungen, 2010, S. 59).  

Das Braune Langohr kommt in Deutschland flächendeckend vor und gilt in Hessen als ver-

gleichsweise häufig anzutreffende Art (Unterlage 12.4, S. 57). Der Erhaltungszustand der Art 

wird für Hessen und für Deutschland mit „FV (günstig)“, für Europa mit „U1 (unzureichend)“ 

angegeben (Leitfaden 2011, Anhang 4, S. 4). Der Erhaltungszustand der lokalen Population 

im Bereich der VKE 40.2 wird mit „C“ (mittel-schlecht) bewertet (vgl. Unterlage 12.4, S. 58). 
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5.2.1.4.6.2 Wirkungen des Vorhabens 

Vorhabenbedingt sind vorsorglich Verluste von Tagesquartieren durch die Entnahme von 

höhlenreichen Baumbeständen im Bereich am Heuberg und am Pfaffenberg zu erwarten. 

Aufgrund der trassenbedingten Zerschneidung des Sontratals und durch die bau- und be-

triebsbedingten Lärm- und Lichtwirkungen sind Beeinträchtigungen der Jagdhabitate der Art 

nicht auszuschließen. 

5.2.1.4.6.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Das planfestgestellte Vorhaben verwirklicht nicht den Tatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 

BNatSchG.  

Durch das Vorhaben können Flugwege der Art betroffen sein. Aufgrund der planfestgestell-

ten Querungsbauwerke, Schutzmaßnahmen (Maßnahmen S23, S24, V29, S34 und Erdwäl-

le) und Leitstrukturen (Maßnahmen A7.2, V43 und A45) liegt das Kollisionsrisiko mit Kraft-

fahrzeugen nicht über dem allgemeinen Lebensrisiko der Art, so dass tatbestandsmäßige 

Tötungen ausgeschlossen werden können (Unterlage 12.4, S. 59 f.).  

Im Zusammenhang mit der Zerstörung, Beschädigung und Entnahme von Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten sind tatbestandsmäßige Tötungen ebenfalls auszuschließen. Durch die 

planfestgestellten Maßnahmen zur Untersuchung von Bäumen vor dem Fällen und dem Ver-

schließen von ungenutzten Baumhöhlen ist sichergestellt, dass Tötungen im Zusammen-

hang mit der Zerstörung von Fortpflanzungsstätten nicht erfolgen (A V 2.2 Nr. 2; Unterlage 

12.4, S. 58). 

5.2.1.4.6.4  § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Vorhabenbedingt verschlechtert sich der Erhaltungszustand der lokalen Population aufgrund 

der vorgesehenen konfliktvermeidenden Maßnahmen nicht.  

Durch das Vorhaben kann es zu Störungen der Jagdhabitate, von Flugwegen und vorsorg-

lich unterstellter Quartierstandorte am Heuberg und am Pfaffenberg kommen. Die Störungen 

sind jedoch entgegen der Stellungnahme des BUND vom 20.07.2006 aufgrund der planfest-

gestellten Maßnahmen, der Größe der verbleibenden geeigneten Waldbestände sowie der 

geringen Nachweisdichte in diesen Bereichen als nicht erheblich zu bewerten. 

So ermöglichen die planfestgestellten Querungsbauwerke, Schutzmaßnahmen (Maßnahmen 

S23, S24, V29, S34 und Erdwälle) und Leitstrukturen (Maßnahmen A7.2, V43 und A45) der 

Art ausreichende Verbindungswege. Mögliche erhebliche Störungen durch baubedingte 

Lärm- und Lichteinwirkungen werden durch die vorgesehenen Bauzeitbeschränkungen ein-
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schließlich der Regelung zu nächtlichen Bauarbeiten in störungsempfindlichen Bereichen 

vermieden (A V 2.2 Nr. 5). Auch betriebsbedingt sind keine erheblichen Störungen zu erwar-

ten, da sich die geplante Trasse nahezu komplett in Einschnittslage befindet und im Bereich 

der Bauwerke Kollisionsschutzwände vorgesehen sind, die eine lärm- und lichtbedingte Be-

einträchtigung vermeiden (vgl. Erwiderung der Vorhabenträgerin vom 07.12.2011 zur Stel-

lungnahme des BUND vom 31.05.2011, S. 19).  

Schließlich werten die im LBP vorgesehenen Maßnahmen (vgl. C III 5.2.1.4.3), unabhängig 

von einer artenschutzrechtlichen Notwendigkeit, zusätzlich die Jagdhabitate und Strukturen 

der Fledermäuse dauerhaft auf. 

5.2.1.4.6.5  § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Eine ausnahmepflichtige Zerstörung, Beschädigung oder Entnahme von Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten erfolgt nicht.  

Eine Schädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungsstätten kann ausgeschlossen werden, 

da die im Jahr 1999 nachgewiesenen Quartiere und die Langohrnachweise aus dem Jahr 

2010 am Mittelberg von der Trassenführung nicht berührt werden. 

Aufgrund des Vorkommens am Heuberg und Pfaffenberg wird von den Fachgutachtern vor-

sorglich unterstellt, dass durch die vorhabenbedingte Entfernung von alten bis mittelalten 

Laub- und Laubmischwäldern (ca. 10 ha) auch regelmäßig genutzte Ruhestätten (Tages-

quartiere) verloren gehen können (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde 

vom 05.08.2011, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 07.12.2011, S. 25). 

Insoweit wird auch der Stellungnahme des BUND vom 20.07.2006 Rechnung getragen. Mit 

der vorsorglichen Ausbringung von zehn Fledermauskästen pro Hektar (insgesamt 62 Käs-

ten auf 6,2 ha) und dem gesteuerten Nutzungsverzicht auf einer Waldfläche von ca. 5 ha 

(Maßnahmen A38.1, A38.2, A38.3 und A38.4) wird die ökologische Funktion der betroffenen 

(potentiellen) Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt (vgl. 

Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 05.08.2011, beantwortet mit 

Schreiben der Vorhabenträgerin vom 07.12.2011, S. 26 f.). Die Maßnahmenflächen sind 

nach gutachterlichen Einschätzung aufgrund des Alters, der Struktur und Ausprägung des 

Waldbestandes als Quartier- wie auch als Nahrungsraum geeignet und in ihrem Umfang 

ausreichend (vgl. E-Mail der Vorhabenträgerin vom 15.12.2011). Sie befinden sich im räum-

lich funktionalen Zusammenhang, da sie innerhalb des Aktionsraumes der Art liegen (vgl. E-

Mail der Vorhabenträgerin vom 20.01.2012). Dieser Bewertung schließt sich die Planfeststel-

lungsbehörde an. 
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5.2.1.4.7 Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 

Das planfestgestellte Vorhaben verwirklicht keines der in § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis Nr. 3 

BNatSchG aufgestellten Verbote für die Anhang IV-Art „Breitflügelfledermaus“ (Eptesicus 

serotinus). 

Die Breitflügelfledermaus ist eine typische Gebäude bewohnende Art. Sie gilt als ortstreu 

und nutzt überwiegend das Offenland als Nahrungsraum. Aus den Untersuchungen 1999 

und 2003 lagen Einzelnachweise der Art für das Untersuchungsgebiet vor. Daraus kann je-

doch entgegen der Stellungnahmen des BUND vom 20.07.2006 und 10.12.2009 nicht auf ein 

dauerhaftes Vorkommen geschlossen werden. So konnte das Vorkommen der Breitflügelfle-

dermaus nach den aktuellen Untersuchungen im Jahr 2010 nicht bestätigt werden (vgl. ITN, 

BAB A 44 Kassel bis Herleshausen VKE 40.2 Hoheneiche bis AS Sontra Nord, 

Fledermauskundliche Untersuchungen, 2010, S. 52). Die Art ist im Untersuchungsraum nicht 

resident bzw. nutzt ihn nur gelegentlich, deshalb können die Verbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 

bis 3 BNatSchG vorhabenbedingt für die Breitflügelfledermaus nicht eintreten (vgl. Unterlage 

Nr. 12.4, S 20 f.). 

5.2.1.4.8 Fransenfledermaus (Myotis nattereri) 

Das planfestgestellte Vorhaben VKE 40.1 verwirklicht keines der Zugriffsverbote des § 44 

Abs. 1 BNatSchG für die Anhang IV-Art „Fransenfledermaus“ (Myotis nattereri). 

5.2.1.4.8.1  Bestand 

Die Fransenfledermaus zeigt eine enge Bindung an Wälder, nutzt allerdings auch Quartiere 

im Siedlungsraum. Die Nahrungsräume liegen in Wäldern, in reich strukturierten, halboffenen 

Parklandschaften mit Hecken, Baumgruppen und Streuobstwiesen, häufig an oder in Ge-

wässernähe. Zu den bevorzugten Jagdhabitaten im Siedlungsraum zählen Großviehställe 

(vgl. ITN, BAB A 44 Kassel bis Herleshausen VKE 40.2 Hoheneiche bis AS Sontra Nord, 

Fledermauskundliche Untersuchungen, 2010, S. 54). 

Im Untersuchungsgebiet konnten keine Wochenstuben, sondern nur adulte Männchen der 

Fransenfledermaus nachgewiesen werden. Im Jahr 1999 konnten Bach & Limpens die Fran-

senfledermaus mit einzelnen Beobachtungen am Heuberg, am Rand des Pfaffenbergs und 

in der Sontraaue nachweisen. Eine Wochenstube (15 Weibchen) wurde am Ortsrand von 

Wichmannshausen gefunden. Im Jahr 2003 gelang FÖA ein Netzfangnachweis eines Männ-

chens am Pfaffenberg (vgl. Bach & Limpens, Fachbeitrag Fledermäuse, Faunistische Son-

deruntersuchung zum LBP BAB A44 [VKE 40.2 Hoheneiche-Sontra Nord], 1999; FÖA, Ge-

ländeerhebungen für die FFH-VU Werra-Wehretal in den Abschnitten VKE 40.1-VKE 40.2, 
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2003). Im Rahmen der Untersuchung im Jahr 2010 konnte die Fransenfledermaus im Unter-

suchungsgebiet sieben Mal mittels Netzfang nachgewiesen werden, wobei ausschließlich 

Männchen gefangen wurden. Die Fänge waren am Großen Steinberg, am Heuberg, am 

Kirchberg und am Pfaffenberg. Die Art wurde am Heuberg, am Pfaffenberg und am Forst-

haus Wellingerode verhört und mittels Batcorder am östlichen Fuße des Winterkastens, „In 

der Koppelhude“ und entlang der geplanten Trasse auf Höhe Hoheneiche registriert. Quar-

tiernachweise liegen nicht vor. Die Wochenstube in Wichmannshausen konnte nicht bestätigt 

werden (vgl. ITN, BAB A 44 Kassel bis Herleshausen VKE 40.2 Hoheneiche bis AS Sontra 

Nord, Fledermauskundliche Untersuchungen, 2010, S. 54 f.).  

Die Fransenfledermaus ist in ganz Deutschland bis auf den Nordwesten vertreten und in 

Hessen in allen Naturräumen nachgewiesen (Unterlage 12.4, S. 38). Der Erhaltungszustand 

der Art wird für Hessen und für Deutschland mit „FV (günstig)“, für Europa mit „U1 (unzurei-

chend)“ angegeben (Leitfaden 2011, Anhang 4, S. 4). Eine Bewertung der lokalen Population 

wurde fehlender Nachweise von Wochenstuben, Populationsgröße und -struktur nicht vorge-

nommen (vgl. Unterlage 12.4, S. 39). 

5.2.1.4.8.2 Wirkungen des Vorhabens 

Vorhabenbedingt sind vorsorglich Verluste von Tagesquartieren durch die Entnahme von 

höhlenreichen Baumbeständen im Bereich am Heuberg und am Pfaffenberg zu erwarten. 

Aufgrund der trassenbedingten Zerschneidung des Sontratals und durch die bau- und be-

triebsbedingten Lärm- und Lichtwirkungen sind Beeinträchtigungen der Jagdhabitate der Art 

nicht auszuschließen. 

5.2.1.4.8.3  § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Das planfestgestellte Vorhaben verwirklicht nicht den Tatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 

BNatSchG. Durch das Vorhaben sind zwar Flugwegeverbindungen der Art betroffen, auf-

grund der planfestgestellten Querungsbauwerke, Schutzmaßnahmen (Maßnahmen S23, 

S24, V29, S34 und Erdwälle) und Leitstrukturen (Maßnahmen A6.9, A7.2, V43 und A45) liegt 

das Kollisionsrisiko mit Kraftfahrzeugen aber nicht über dem allgemeinen Lebensrisiko der 

Art, so dass tatbestandsmäßige Tötungen ausgeschlossen werden können (Unterlage 12.4, 

S. 59 f.).  

Im Zusammenhang mit der Zerstörung, Beschädigung und Entnahme von Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten sind tatbestandsmäßige Tötungen ebenfalls auszuschließen. Durch die 

planfestgestellten Maßnahmen zur Untersuchung von Bäumen vor dem Fällen und dem Ver-

schließen von ungenutzten Baumhöhlen ist sichergestellt, dass Tötungen im Zusammen-
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hang mit der Zerstörung von Fortpflanzungsstätten nicht erfolgen (A V 2.2 Nr. 2; Unterlage 

12.4, S. 41).  

5.2.1.4.8.4  § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Das Vorhaben bewirkt keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Art. Erhebliche 

Störungen der Art sind auszuschließen (vgl. Erwiderung der Vorhabenträgerin vom 

07.12.2011 zur Stellungnahme des BUND vom 31.05.2011, S. 17 f.).  

Unter Bezugnahme auf die Stellungnahme des BUND vom 31.05.2011 hat die Vorhabenträ-

gerin nachvollziehbar dargelegt, dass es aufgrund der Flächenbetroffenheit von 16 ha zu 

keiner erheblichen Störung kommt. Die betroffenen Flächen haben keine essentielle Nah-

rungsraumfunktion. Zudem ging die Flächenberechnung von einer fiktiven Untersuchungs-

gebietsgrenze (woraus sich rechnerisch ein Lebensraum von 136 ha Größe ergibt) aus, die 

real für die Tiere nicht existiert. Tatsächlich steht in dieser waldreichen Region ein Vielfaches 

mehr an Ausweichfläche zur Verfügung, dies gilt insbesondere für die hier nur nachgewiese-

nen Männchen, die geringere Lebensraumansprüche als Weibchen und ein deutlich größe-

res Ausweichpotential haben (vgl. Erwiderung der Vorhabenträgerin vom 07.12.2011 zur 

Stellungnahme des BUND vom 31.05.2011, S. 17 f.; Aufklärungsschreiben der Planfeststel-

lungsbehörde vom 05.08.2011, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 

07.12.2011, S. 25).  

Darüber hinaus werten die im LBP vorgesehenen Maßnahmen (vgl. C III 5.2.1.4.3), unab-

hängig von einer artenschutzrechtlichen Notwendigkeit, zusätzlich die Jagdhabitate und 

Strukturen der Fledermäuse dauerhaft auf. 

Ferner treten durch das Vorhaben Zerschneidungswirkungen ein, die durch konfliktvermei-

dende Maßnahmen reduziert bzw. vermieden werden können. So ermöglichen die dem plan-

festgestellten Vorhaben immanenten Querungsmöglichkeiten und zusätzliche Unterfüh-

rungsbauwerke (Unterführung „Am Backofen“ und „Am Heuberg), die Errichtung von Kollisi-

onsschutzwänden und -zäunen (S23, S24, V29 und S34) sowie die Kompensationsmaß-

nahmen mit Leitlinienfunktion entlang der Trasse (A6.9, A7.2 und V43) der Art ausreichende 

Verbindungswege.  

Mögliche erhebliche Störungen durch baubedingte Lärm- und Lichteinwirkungen werden 

durch die vorgesehenen Bauzeitbeschränkungen einschließlich der Regelung zu nächtlichen 

Bauarbeiten in störungsempfindlichen Bereichen vermieden (A V 2.2 Nr. 5). Auch betriebs-

bedingt sind keine erheblichen Störungen zu erwarten, da sich die geplante Trasse nahezu 

komplett in Einschnittslage befindet und im Bereich der Bauwerke Kollisionsschutzwände 
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vorgesehen sind, die eine lärm- und lichtbedingte Beeinträchtigung vermeiden. Eine erhebli-

che Störung der Art durch Lärm- und Lichteinwirkungen, Zerschneidung oder Inanspruch-

nahme von Jagdhabitaten ist aufgrund der vorgesehenen Maßnahmen auszuschließen. 

5.2.1.4.8.5  § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG steht der Zulassung des Vorhabens nicht entgegen. Ausnah-

men von dem Verbot, Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art zu beschädigen oder zu zer-

stören, bedarf es nicht.  

Vorsorglich wurde der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten durch den Verlust höh-

lenreicher Bäume (Tagesquartiere) nicht ausgeschlossen und insoweit den Stellungnahmen 

des BUND vom 20.07.2006 und 10.12.2009 Rechnung getragen. Wie im Zusammenhang mit 

anderen Fledermausarten beschrieben, kann aber der potentielle Verlust von Tagesquartie-

ren im räumlichen Zusammenhang vorgezogen ausgeglichen werden. Durch die planfestge-

stellten Maßnahmen (A38.1, A38.2, A38.3 und A38.4) wird vorlaufend zum Eingriff ein aus-

reichendes zusätzliches Quartierpotenzial im Nahbereich geschaffen, so dass die ökologi-

sche Funktion der betroffenen (potentiellen) Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen 

Zusammenhang gewahrt bleibt (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 

05.08.2011, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 07.12.2011, S. 26 f.). Die 

Maßnahmenflächen sind nach gutachterlichen Einschätzung aufgrund des Alters, der Struk-

tur und Ausprägung des Waldbestandes als Quartier- wie auch als Nahrungsraum geeignet 

und in ihrem Umfang ausreichend (vgl. E-Mail der Vorhabenträgerin vom 15.12.2011). Die-

ser Bewertung schließt sich die Planfeststellungsbehörde an. 

5.2.1.4.9 Graues Langohr (Plecotus austriacus) 

Die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG werden vorhabenbedingt nicht für die Anhang 

IV-Art Graues Langohr (Plecotus austriacus) verwirklicht. 

Die Art hat ihre Wochenstuben ausschließlich in oder an Gebäuden. Einzelne Männchen 

verbringen den Tag auch in Baumhöhlen und Fledermauskästen sowie Höhlen und Stollen. 

Das Graue Langohr jagt im Siedlungsraum und Gärten, entlang von Hecken und Baumalleen 

und um Obstbäume. Zur Nutzung von Wäldern gibt es unterschiedliche Einschätzungen (vgl. 

ITN, BAB A 44 Kassel bis Herleshausen VKE 40.2 Hoheneiche bis AS Sontra Nord, 

Fledermauskundliche Untersuchungen, 2010, S. 59 f.). 

Das Graue Langohr ist im Untersuchungsgebiet bisher nicht sicher nachgewiesen. Da die 

beiden Schwesternarten Braunes und Graues Langohr akustisch nicht sicher voneinander zu 

trennen sind, lässt sich nicht abschließend klären, ob bei den akustisch registrierten Nach-
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weisen auch Rufe des Grauen Langohrs dabei sind. Im Rahmen der fledermauskundlichen 

Kartierungen in der VKE 40.1 konnte am westlichen Ortsrand von Bischhausen ein adultes 

Männchen der Art gefangen werden. Aus diesem Grund ist ein Vorkommen in der VKE 40.2 

nicht auszuschließen.  

Die in Mitteleuropa verbreitete Art besiedelt in Deutschland bevorzugt Kulturlandschaften in 

Mittelgebirgslagen. In Hessen sind 14 Wochenstubenkolonien der Art bekannt. Der Erhal-

tungszustand der Art wird für Hessen und für Deutschland mit „U1 (ungünstig - unzurei-

chend)“, für Europa mit „XU1 (unbekannt, aber nicht günstig)“ angegeben (Leitfaden 2011, 

Anhang 4, S. 4). Der Erhaltungszustand wird aufgrund der geringen Nachweisdichte mit „C“ 

(mittel-schlecht) bewertet (vgl. Unterlage Nr. 12.4 S. 61).  

Die Verbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG können vorhabenbedingt für das Graue 

Langohr nicht eintreten, da keine Quartiere der Art nachgewiesen wurden, sie nur sporadisch 

vorkommt und ausreichend große, für die Art geeignete Offenlandbereiche vorhanden sind 

(vgl. Unterlage Nr. 12.4, S 62). 

5.2.1.4.10 Große Bartfledermaus (Myotis brandtii) 

Das planfestgestellte Vorhaben VKE 40.1 verwirklicht keines der Zugriffsverbote in § 44 

Abs. 1 BNatSchG für die Anhang IV-Art Große Bartfledermaus (Myotis brandtii). 

5.2.1.4.10.1  Bestand 

Die Große Bartfledermaus ist eine sehr mobile Art. Sommerquartiere sind Spalten an Ge-

bäuden und Bäumen. Die Winterquartiere befinden sich in Höhlen, Stollen und Kellern. Die 

Jagdhabitate befinden sich in Laubwäldern, an Gewässern oder entlang von linearen Struk-

turen (Unterlage 12.4, S. 39).  

Akustische Nachweise der akustisch nicht zu trennenden Gruppe der Bartfledermäuse (Klei-

ne und Große Bartfledermaus) liegen nahezu flächendeckend entlang der Trasse vor. Für 

das Vorkommen der Großen Bartfledermaus im Untersuchungsgebiet besteht bisher nur aus 

dem Jahr 2010 ein gesicherter Netzfangnachweis eines Männchens am östlichen Ortsrand 

von Wichmannshausen. Hinweise auf eine Kolonie ergaben sich nicht (vgl. ITN, BAB A 44 

Kassel bis Herleshausen VKE 40.2 Hoheneiche bis AS Sontra Nord, Fledermauskundliche 

Untersuchungen, 2010, S. 54).  

Der Erhaltungszustand der Art wird für Europa, Hessen und für Deutschland mit „U1 (un-

günstig bis unzureichend)“ angegeben (Leitfaden 2011, Anhang 4, S. 3). Sie gehört in Hes-

sen zu den sehr seltenen Fledermausarten mit wenigen Nachweisen und ohne regionalen 
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Schwerpunkt. Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird mit „C“ (mittel-schlecht) 

angegeben (Unterlage 12.4, S. 63).  

5.2.1.4.10.2 Wirkungen des Vorhabens 

Vorhabenbedingt sind Verluste von Tagesquartieren durch die Entnahme von höhlenreichen 

Baumbeständen im Bereich am Heuberg und am Pfaffenberg zu erwarten. Aufgrund der 

trassenbedingten Zerschneidung des Sontratals und durch die bau- und betriebsbedingten 

Lärm- und Lichtwirkungen sind Beeinträchtigungen der Jagdhabitate einzelner Individuen der 

Art nicht auszuschließen. 

5.2.1.4.10.3  § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Das planfestgestellte Vorhaben verwirklicht nicht den Tatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 

BNatSchG. Durch das Vorhaben können zwar Flugwegeverbindungen von Einzeltieren der 

Art betroffen sein, aufgrund der fehlenden gesicherter Nachweise der Art im Untersuchungs-

gebiet lässt sich aber kein signifikant erhöhtes Kollisionsrisiko für die Art ableiten (vgl. Unter-

lage Nr. 12.4, S. 65). Zudem wird nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde durch die 

planfestgestellten Querungsbauwerke, Schutzmaßnahmen (Maßnahmen S23, S24, V29, 

S34 und Erdwälle) und Leitstrukturen (Maßnahmen A7.2, V43 und A45) das Kollisionsrisiko 

mit Kraftfahrzeugen soweit reduziert, dass tatbestandsmäßige Tötungen ausgeschlossen 

werden können.  

Im Zusammenhang mit der Zerstörung, Beschädigung und Entnahme von Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten sind tatbestandsmäßige Tötungen ebenfalls auszuschließen. Durch die 

planfestgestellten Maßnahmen zur Untersuchung von Bäumen vor dem Fällen und dem Ver-

schließen von ungenutzten Baumhöhlen ist sichergestellt, dass Tötungen im Zusammen-

hang mit der Zerstörung von Fortpflanzungsstätten nicht erfolgen (A V 2.2 Nr. 2). 

5.2.1.4.10.4  § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Das Vorhaben bewirkt keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Art. Erhebliche 

Störungen der Art sind auszuschließen.  

Durch die Planfeststellungstrasse sind die Jagdgebiete entlang der Gewässer oder im struk-

turierten Offenland am Heidenberg nur im geringen Umfang betroffen, da die Bereiche unter-

tunnelt oder durch die Netra- und Ulfetalbrücke weiterhin nutzbar sind. Zudem kommt die Art 

nur sporadisch im Untersuchungsgebiet vor und kann auf die vorhandenen Jagdgebiete, 

z. B. am Zeugmantel, am Spitzenberg und am Pfaffenberg ausweichen, weshalb von keiner 

erheblichen Störung auszugehen ist (vgl. Unterlage Nr. 12.4, S. 64). Darüber hinaus kann 
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durch das vorgesehene Maßnahmenkonzept eine erhebliche Störung der Art durch Lärm- 

und Lichteinwirkungen, Zerschneidung oder Inanspruchnahme von Jagdhabitaten ausge-

schlossen werden. 

Schließlich werten die im LBP vorgesehenen Maßnahmen (vgl. C III 5.2.1.4.3), unabhängig 

von einer artenschutzrechtlichen Notwendigkeit, zusätzlich die Jagdhabitate und Strukturen 

der Fledermäuse dauerhaft auf. 

5.2.1.4.10.5    § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG steht der Zulassung des Vorhabens nicht entgegen. Ausnah-

men von dem Verbot, Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art zu beschädigen oder zu zer-

stören, bedarf es nicht. Der vorsorglich nicht auszuschließende Verlust von Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten durch den Verlust höhlenreicher Bäume (Tagesquartiere) wird, wie im Zu-

sammenhang mit anderen Fledermausarten beschrieben, im räumlichen Zusammenhang 

vorgezogen ausgeglichen. Durch die planfestgestellten Maßnahmen (A38.1, A38.2, A38.3 

und A38.4) wird vor dem Eingriff ein ausreichendes zusätzliches Quartierpotenzial im Nahbe-

reich geschaffen, so dass die ökologische Funktion der betroffenen (potentiellen) Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt bleibt. 

5.2.1.4.11 Großes Mausohr (Myotis myotis) 

Die Zugriffsverbote in § 44 Abs. 1 BNatSchG werden durch das planfestgestellte Vorhaben 

VKE 40.1 hinsichtlich der Anhang IV-Art Großes Mausohr (Myotis myotis) nicht verwirklicht. 

5.2.1.4.11.1  Bestand 

Das Große Mausohr ist in ganz Deutschland vertreten und in Hessen nachgewiesen. Die 

meisten Nachweise des Großen Mausohrs finden sich in der naturräumlichen Haupteinheit 

D47. Das FFH-Gebiet Werra- und Wehretal stellt eines der hessenweit bedeutsamsten Ge-

biete für das Große Mausohr dar (Unterlage 12.4, S. 43). In Mitteleuropa befinden sich die 

Sommerquartiere der Art überwiegend in Dachböden und Dachstöcken (vgl. Dietz et. al., 

Handbuch der Fledermäuse Europas, S. 254). Der Erhaltungszustand der Art wird für Hes-

sen und für Deutschland mit „FV (günstig)“, für Europa mit „XX (unbekannt)“ angegeben 

(Leitfaden 2011, Anhang 4, S. 4).  

Im Untersuchungsgebiet konnte eine Wochenstubenkolonie in Bischhausen festgestellt wer-

den. Ausgehend von der Kolonie in Hoheneiche wird die geplante Trasse der A 44 von der 

Art im Abschnitt der VKE 40.2 gequert, um in die Nahrungshabitate in den umliegenden 

Wäldern zu gelangen. Der Anteil der Großen Mausohren, die die Trasse queren wurde im 
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Vergleich zu den Mausohren, die weg von der Trasse flogen auf einen deutlich geringeren 

Anteil geschätzt. Bach & Limpens (1998) schätzten für die Kolonie in Hoheneiche sogar ei-

nen Wert von 80% der Individuen, die nach Westen in die Waldgebiete Winterkas-

ten/Wehrberg flogen. Weitere Große Mausohren nutzten das Gewässersystem von Wehre 

und Sontra zur Ausbreitung (vgl. Bach & Limpens, Fachbeitrag Fledermäuse, Faunistische 

Sonderuntersuchung zum LBP BAB A44 [VKE 40.2 Hoheneiche-Sontra Nord], 1999). 2003 

wurden die Ergebnisse von Bach & Limpens (1999) hinsichtlich der Flugwege des Großen 

Mausohrs überprüft und im Wesentlichen bestätigt, so dass – wie es allgemein für frequen-

tierte Flugwege von Fledermäusen bekannt ist – von einer traditionellen Nutzung einiger 

Flugwege gesprochen wurde (FÖA, Geländeerhebungen für die FFH-VU Werra-Wehretal in 

den Abschnitten VKE 40.1-VKE 40.2, 2003). Die Untersuchungen aus dem Jahr 2010 durch 

ITN konnten die bekannten Flugwege bestätigen und durch einen weiteren wesentlichen 

Querungspunkt auf Höhe des alten Bahnhofes am Beginn des Streckenabschnitts der 

VKE 40.2 ergänzen. Allerdings ist die Verteilung der Mausohren von Hoheneiche auf die 

Gehölzstrukturen diffuser als bisher angenommen. Die Sontra ist wie die Wehre eine wichti-

ge Ausbreitungslinie. Das Gros der Tiere verlässt nach wie vor den Ort nach Westen über 

das Krummbachtal (vgl. ITN, BAB A 44 Kassel bis Herleshausen VKE 40.2 Hoheneiche bis 

AS Sontra Nord, Fledermauskundliche Untersuchungen, 2010, S. 62 ff.).  

Das Große Mausohr nutzt für die Jagd vor allem mittelalte bis alte Laubwälder und alte Na-

delwälder. Die im Untersuchungsraum vorkommenden Wälder werden bei geeigneten Struk-

turen auf dem Hin- und Rückflug als Nahrungshabitat genutzt, ansonsten werden Jagdgebie-

te in größerer Entfernung aufgesucht. Für die Offenlandbereiche konnte entgegen der Stel-

lungnahme des BUND keine regelmäßige Nutzung als Nahrungshabitat festgestellt werden 

(vgl. ITN, BAB A 44 Kassel bis Herleshausen VKE 40.2 Hoheneiche bis AS Sontra Nord, 

Fledermauskundliche Untersuchungen, 2010, S. 63.). 

Der Erhaltungszustand für den Naturraum wird mit „A“ (hervorragend) und der der lokalen 

Population in der VKE 40.2 mit „B (gut)“ bewertet (Unterlage 12.4, S. 30).  

5.2.1.4.11.2  Vorhabenbedingte Wirkungen 

Von der planfestgestellten Trasse geht vor allem eine Zerschneidungswirkung für die Flug-

wege des Großen Mausohrs zu den weiter entfernt liegenden Jagdhabitaten aus. 

Vorhabenbedingt wird vorsorglich von einem Verlust von Tagesquartieren ausgegangen, 

sofern Wald betroffen ist. Begründet wird dies damit, dass die Art in den Waldbereichen vor-

kommt und regelmäßig Baumhöhlen als Ruhestätten nutzt (vgl. Aufklärungsschreiben der 
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Planfeststellungsbehörde vom 05.08.2011, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin 

vom 07.12.2011, S. 25). 

5.2.1.4.11.3     § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Das planfestgestellte Vorhaben führt für das Große Mausohr nicht zur Verwirklichung des 

Verbotstatbestandes des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG. Es ist von keiner signifikanten Erhö-

hung des Kollisionsrisikos auszugehen. Um die Jagdhabitate zu erreichen, ist eine Querung 

der Trasse durch das Große Mausohr erforderlich, so dass eine signifikante Erhöhung des 

betriebsbedingten Kollisionsrisikos mit dem fließenden Verkehr nicht auszuschließen ist. 

Durch die vorgesehenen konfliktvermeidenden Maßnahmen können die Flugbeziehungen 

aufrechterhalten werden, so dass durch das Vorhaben keine signifikante Erhöhung des Kolli-

sionsrisikos eintreten wird. So bieten die planfestgestellten Querungsbauwerke ausreichende 

Querungsmöglichkeiten und sind durch entsprechende Leitstrukturen (Maßnahmen A6.9, 

A7.2, A17.2, V43 und A45) eingebunden. Aufgrund der Ausstattung der Trasse mit Schutz-

wänden und -zäunen (Maßnahmen S23, S24, V29 und S34) sowie Erdwällen sind Querun-

gen in Bereichen, in denen eine individuelle Kollisionsgefahr besteht ausgeschlossen. Tö-

tungen von Individuen im Zusammenhang mit der Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung 

von Fortpflanzungs- und Ruhestätten sind aufgrund der planfestgestellten zeitlichen Be-

schränkung von Baumfällarbeiten und der vorhergehenden Kontrolle von Baumhöhlen auf 

Besatz ausgeschlossen (A V 2.2 Nr. 2; Unterlage 12.4, S. 23).  

5.2.1.4.11.4     § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird sich vorhabenbedingt nicht verschlech-

tern. Erhebliche Störungen des Großen Mausohrs durch das planfestgestellte Vorhaben 

können durch die planfestgestellten konfliktvermeidenden Maßnahmen ausgeschlossen 

werden. 

Durch die planfestgestellten Querungsbauwerke einschließlich der Schutzwände und -zäune 

(Maßnahmen S23, S24, V29 und S34) sowie die Erdwälle und entsprechenden Leitstruktu-

ren (Maßnahmen A7.2, A17.2, V43 und A45) kann eine erhebliche Störung durch die Zer-

schneidung der Flugwege wirksam vermieden werden. Dies gilt insbesondere für die in der 

Stellungnahme des BUND genannten Flugwege in Höhe der Ortslage Hoheneiche (Unterfüh-

rung „Im Brückenthale“, VKE 40.1, Planfeststellungbeschluss vom 28.10.2011), am Heuberg 

(Unterführung „Am Heuberg“) und im Netratal (Netratalbrücke).  

Die vorhabenbedingte Inanspruchnahme von Jagdhabitaten der Art zur Herstellung der 

Trasse bewirkt keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population. 
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Aufgrund der Untersuchungen im Jahr 2010 steht fest, dass sich die Großen Mausohren fast 

ausschließlich im Wald auf Nahrungssuche begeben und die allermeisten Tiere die Wälder 

beidseitig der Trasse nur auf dem Hin- und Rückflug bejagen und ansonsten jedoch Nah-

rungshabitate in großer Entfernung aufsuchen, so dass der trassenbedingte Verlust von 

Nahrungshabitaten nicht geeignet ist, eine erhebliche Störung zu bewirken (vgl. ITN, BAB 

A 44 Kassel bis Herleshausen VKE 40.2 Hoheneiche bis AS Sontra Nord, 

Fledermauskundliche Untersuchungen, 2010, S. 63).  

Mögliche erhebliche Störungen durch baubedingte Lärm- und Lichteinwirkungen werden 

durch die vorgesehenen Bauzeitbeschränkungen einschließlich der Regelung zu nächtlichen 

Bauarbeiten in störungsempfindlichen Bereichen vermieden (A V 2.2 Nr. 5). Betriebsbedingt 

sind entgegen der Stellungnahme des BUND keine erheblichen Störungen zu erwarten, da 

sich die geplante Trasse nahezu komplett in Einschnittslage befindet und im Bereich der 

Bauwerke Kollisionsschutzwände vorgesehen sind, die eine lärm- und lichtbedingte Beein-

trächtigung vermeiden. Einzig in einem sehr kurzem Abschnitt am Heuberg (Bau-km 48+050 

bis 48+100) und in einem vergleichbaren Abschnitt am Pfaffenberg (Bau-km 51+400 bis 

51+500) ist östlich der Trasse keine Böschung oder Wand geplant. Es handelt sich dort aber 

um Habitate, die keine oder nur eine untergeordnete Rolle spielen (vgl. Erwiderung der Vor-

habenträgerin vom 07.12.2011 zur Stellungnahme des BUND vom 31.05.2011, S. 16 f.; vgl. 

Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 05.08.2011, beantwortet mit 

Schreiben der Vorhabenträgerin vom 07.12.2011, S. 24 f.). 

Schließlich werten die im LBP vorgesehenen Maßnahmen (vgl. C III 5.2.1.4.3), unabhängig 

von einer artenschutzrechtlichen Notwendigkeit, zusätzlich die Jagdhabitate und Strukturen 

der Fledermäuse dauerhaft auf. 

5.2.1.4.11.5     § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Eine ausnahmepflichtige Zerstörung, Beschädigung oder Entnahme von Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten erfolgt nicht.  

Eine Schädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungsstätten kann ausgeschlossen werden, 

da das Quartier in Hoheneiche nicht berührt wird. 

Aufgrund des Vorkommens der Art und Nutzung von Baumhöhlen als Tagesquartiere wird 

von den Fachgutachtern vorsorglich unterstellt, dass durch die vorhabenbedingte Entfernung 

von alten bis mittelalten Laub- und Laubmischwäldern am Heuberg und am Pfaffenberg 

(ca. 10 ha) auch regelmäßig genutzte Ruhestätten (Tagesquartiere) verloren gehen können 

(vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 05.08.2011, beantwortet mit 
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Schreiben der Vorhabenträgerin vom 07.12.2011, S. 25). Auf diese Weise wird auch der 

Stellungnahme des BUND vom 20.07.2006 Rechnung getragen. Mit der vorsorglichen Aus-

bringung von zehn Fledermauskästen pro Hektar (insgesamt 62 Kästen auf 6,2 ha) und dem 

gesteuerten Nutzungsverzicht auf einer Waldfläche von ca. 5 ha (Maßnahmen A38.1, A38.2, 

A38.3 und A38.4) wird die ökologische Funktion der betroffenen (potentiellen) Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt (vgl. Aufklärungsschreiben 

der Planfeststellungsbehörde vom 05.08.2011, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträ-

gerin vom 07.12.2011, S. 26 f.). Die Maßnahmenflächen sind nach gutachterlichen Einschät-

zung aufgrund des Alters, der Struktur und Ausprägung des Waldbestandes als Quartier- wie 

auch als Nahrungsraum geeignet und in ihrem Umfang ausreichend (vgl. E-Mail der Vorha-

benträgerin vom 15.12.2011). Dieser Bewertung schließt sich die Planfeststellungsbehörde 

an. 

5.2.1.4.12 Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 

Das planfestgestellte Vorhaben verwirklicht die Zugriffsverbote in § 44 Abs. 1 BNatSchG für 

die Anhang IV-Art Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) nicht. 

5.2.1.4.12.1  Bestand 

Der Große Abendsegler ist eine typische Waldfledermaus, deren Sommer- und Winterquar-

tiere in Baumhöhlen von Wäldern und Parkanlagen liegen. Als Nahrungsräume bevorzugt 

die Art offene Lebensräume, die einen hindernisfreien Flug ermöglichen. Die Tiere jagen 

über der Baumkronenhöhe von Wäldern, Wasserflächen, abgeernteten Feldern und Wiesen, 

Waldrändern und Wiesen sowie über beleuchteten Siedlungsflächen (vgl. ITN, BAB A 44 

Kassel bis Herleshausen VKE 40.2 Hoheneiche bis AS Sontra Nord, Fledermauskundliche 

Untersuchungen, 2010, S. 56). 

Nachweise des Großen Abendseglers waren u. a. aus dem Bereich Pfaffenberg, Gut 

Boyneburgk und Wichmannshausen aus den Untersuchungen in den Jahren 1999 und 2003 

bekannt. Diese Nachweise konnten in den Untersuchungen im Jahr 2010 weitgehend bestä-

tigt werden. Detektornachweise wurden östlich von Wichmannshausen und am östlichen 

Ortsrand von Hoheneiche erbracht und etwa die Hälfte der durch Batcorder registrierten Ru-

fe im Bereich Hoheneiche stammte vom Großen Abendsegler (vgl. ITN, BAB A 44 Kassel bis 

Herleshausen VKE 40.2 Hoheneiche bis AS Sontra Nord, Fledermauskundliche Untersu-

chungen, 2010, S. 56).  

Der Große Abendsegler kommt bundesweit vor. Der Reproduktionsschwerpunkt der Art be-

findet sich in Nordostdeutschland. In Süddeutschland sind vor allem Sommerquartiere von 
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Männchen sowie Winterquartiere bekannt. Hessen liegt außerhalb des eigentlichen Repro-

duktionsgebietes der Art. Mit Wochenstubenquartieren ist daher nur ausnahmsweise zu 

rechnen. Der Erhaltungszustand der Art wird für Hessen mit „FV (günstig)“ und für Deutsch-

land und Europa mit „U1 (unzureichend)“ angegeben (Leitfaden 2011, Anhang IV, S. 4). Der 

Erhaltungszustand der lokalen Population in der VKE 40.2 wird mit „C“ (mittel-schlecht) ein-

gestuft (Unterlage 12.4, S. 46).  

5.2.1.4.12.2     Vorhabensbedingte Wirkungen 

Durch das planfestgestellte Vorhaben werden als Fortpflanzungs- und Ruhestätten geeigne-

te Bäume beseitigt. 

5.2.1.4.12.3  § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Der Tatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird vorhabenbedingt nicht verwirklicht. 

Schon aufgrund der großen Flughöhe des Abendseglers im Nahrungshabitat und auf den 

Flugwegen kann eine signifikante Erhöhung des Kollisionsrisikos für die Art ausgeschlossen 

werden (Unterlage 12.4, S. 47). Tötungen im Zusammenhang mit der Beschädigung, Ent-

nahme oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten sind ebenfalls ausgeschlos-

sen. Durch die planfestgestellte Begrenzung des Zeitraumes für Baumfällarbeiten sowie die 

durchzuführende Untersuchung der zu fällenden Bäume vor ihrer Rodung steht fest (A V 2.2 

Nr. 2), dass Tötungen nicht eintreten werden. 

5.2.1.4.12.4  § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Auch der Tatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG tritt für die Art Großer Abendsegler 

nicht ein. Vorhabenbedingt verschlechtert sich der Erhaltungszustand der lokalen Population 

nicht.  

Am Heuberg und am Pfaffenberg gehen vorhabenbedingt Jagdgebiete der Art verloren, was 

sich aufgrund des sehr großen Aktionsraumes der Art nicht auswirkt. So ist entgegen der 

Stellungnahme des BUND vom 20.07.2006 davon auszugehen, dass die Art auf geeignete 

Jagdhabitate im Umfeld der geplanten Trasse ausweichen kann (Unterlage 12.4, S. 47) und 

deshalb keine erhebliche Störung vorliegt.  

Schließlich werten die im LBP vorgesehenen Maßnahmen (vgl. C III 5.2.1.4.3), unabhängig 

von einer artenschutzrechtlichen Notwendigkeit, zusätzlich die Jagdhabitate und Strukturen 

der Fledermäuse dauerhaft auf. 
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5.2.1.4.12.5  § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Eine ausnahmepflichtige Zerstörung, Beschädigung oder Entnahme von Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten erfolgt nicht.  

Die Quartiere des Großen Abendseglers sind nicht bekannt. Aufgrund des Vorkommens der 

Art und der Nutzung von Baumhöhlen als Tagesquartiere wird von den Fachgutachtern vor-

sorglich unterstellt, dass durch die vorhabenbedingte Rodung von alten bis mittelalten Laub- 

und Laubmischwäldern am Heuberg und am Pfaffenberg (ca. 10 ha) auch regelmäßig ge-

nutzte Ruhestätten (Tagesquartiere) verloren gehen können (vgl. Aufklärungsschreiben der 

Planfeststellungsbehörde vom 05.08.2011, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin 

vom 07.12.2011, S. 25). Mit der vorsorglichen Ausbringung von zehn Fledermauskästen pro 

Hektar (insgesamt 62 Kästen auf 6,2 ha) und dem gesteuerten Nutzungsverzicht auf einer 

Waldfläche von insgesamt 5 ha (Maßnahmen A38.1, A38.2, A38.3 und A38.4) wird die öko-

logische Funktion der betroffenen (potentiellen) Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumli-

chen Zusammenhang gewahrt (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 

05.08.2011, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 07.12.2011, S. 26 f.). Die 

Maßnahmenflächen sind nach gutachterlichen Einschätzung aufgrund des Alters, der Struk-

tur und Ausprägung des Waldbestandes als Quartier- wie auch als Nahrungsraum geeignet 

und in ihrem Umfang ausreichend (vgl. E-Mail der Vorhabenträgerin vom 15.12.2011). Die-

ser Bewertung schließt sich die Planfeststellungsbehörde an. 

5.2.1.4.13 Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus) 

Vorhabenbedingt werden die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG für die Anhang IV-

Art Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus) nicht verwirklicht. 

5.2.1.4.13.1     Bestand 

Die Kleine Bartfledermaus ist anpassungsfähig und kommt in Wäldern, Siedlungsbereichen, 

der offenen Kulturlandschaft oder an Gewässern vor. Als Jagdhabitate werden Waldränder, 

Gewässerufer, Hecken und Gärten bevorzugt. Die Sommerquartiere sind meist in Spalten 

oder Dachstühlen von Gebäuden (Unterlage 12.4, S. 51).  

Bach & Limpens konnten im Jahr 1999 für die Kleine Bartfledermaus eine Wochenstube mit 

20 Individuen in Wichmannshausen, ein Quartier mit 2-4 Individuen am Forsthaus 

Wellingerode und ein nicht lokalisiertes Quartier in Hoheneiche erfassen. Jagdgebiete konn-

ten u. a. am Pfaffenberg, am Heuberg und an den Gewässern Ulfe, Netra und Sontra ermit-

telt werden sowie einige Flugstraßen (vgl. Bach & Limpens, Fachbeitrag Fledermäuse, Fau-

nistische Sonderuntersuchung zum LBP BAB A44 [VKE 40.2 Hoheneiche-Sontra Nord], 
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1999). Die Untersuchung von FÖA im Jahr 2003 ergab einen Einzelnachweis am Heuberg 

(FÖA, Geländeerhebungen für die FFH-VU Werra-Wehretal in den Abschnitten VKE 40.1-

VKE 40.2, 2003). 

Durch Erfassung im Jahr 2010 konnten der Nachweis je einer Wochenstube im Schloss 

Boyneburgk und in Hoheneiche sowie Netzfangnachweise am östlichen Ortsrand von 

Wichmannshausen und östlich von Hoheneiche Richtung Heuberg erbracht werden. Akusti-

sche Nachweise der akustisch nicht zu trennenden Bartfledermäuse liegen nahezu flächen-

deckend entlang der geplanten Trasse vor, insbesondere an linienhaften Strukturen wie He-

cken oder Baumreihen sowie an Gewässern. Die Kleine Bartfledermaus ist nach der Zwerg-

fledermaus eine der häufigsten Fledermausarten im Untersuchungsgebiet (vgl. ITN, BAB 

A 44 Kassel bis Herleshausen VKE 40.2 Hoheneiche bis AS Sontra Nord, 

Fledermauskundliche Untersuchungen, 2010, S. 53).  

Die Kleine Bartfledermaus ist in ganz Deutschland und flächendeckend in Hessen vertreten. 

Gesicherte Winternachweise liegen bisher aus West- und Nordhessen vor. Die Art bevorzugt 

Spalten an Gebäuden als Sommerquartiere (Unterlage 12.4, S. 50). Der Erhaltungszustand 

der Art wird für ganz Hessen mit „FV (günstig)“ und für Deutschland und Europa mit „U1 (un-

zureichend)“ angegeben (Leitfaden 2011, Anhang 4, S. 4). Die lokale Population hat den 

Erhaltungszustand „gut (B)“ (Unterlage 12.4, S. 51). 

5.2.1.4.13.2     Wirkungen des Vorhabens 

Vorhabenbedingt sind vereinzelt Verluste von Tagesquartieren durch die Entnahme von höh-

lenreichen Baumbeständen im Trassenbereich zu erwarten. Aufgrund der trassenbedingten 

Zerschneidung des Sontratals und durch die bau- und betriebsbedingten Lärm- und Lichtwir-

kungen sind Beeinträchtigungen der Jagdhabitate der Art nicht auszuschließen. 

5.2.1.4.13.3  § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Das planfestgestellte Vorhaben verwirklicht nicht den Tatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 

BNatSchG. Durch das Vorhaben können zwar Flugwegeverbindungen der Art betroffen sein, 

aufgrund der planfestgestellten Querungsbauwerke, Schutzmaßnahmen (Maßnahmen S23, 

S24, V29, S34 und Erdwälle) und Leitstrukturen (Maßnahmen A7.2, A17.2, V43 und A45) 

das Kollisionsrisiko mit Kraftfahrzeugen soweit reduziert, dass tatbestandsmäßige Tötungen 

ausgeschlossen werden können.  

Im Zusammenhang mit der Zerstörung, Beschädigung und Entnahme von Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten sind tatbestandsmäßige Tötungen ebenfalls auszuschließen. Durch die 

planfestgestellten Maßnahmen zur Untersuchung von Bäumen vor dem Fällen und dem Ver-
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schließen von ungenutzten Baumhöhlen ist sichergestellt, dass Tötungen im Zusammen-

hang mit der Zerstörung von Fortpflanzungsstätten nicht erfolgen (A V 2.2 Nr. 2). 

5.2.1.4.13.4  § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Das Vorhaben bewirkt keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Popula-

tion der Art. Erhebliche Störungen sind somit auszuschließen.  

Durch das planfestgestellte Vorhaben können Störungen von Jagdhabitaten nicht ausge-

schlossen werden. Essentielle Nahrungshabitate sind aber nicht betroffen. Zudem werden 

durch die geplante Trasse die Flugwege der Art zerschnitten. Durch das vorgesehene Maß-

nahmenkonzept kann aber eine erhebliche Störung der Art durch die Zerschneidung von 

Flugwegen und Lärm- und Lichteinwirkungen ausgeschlossen werden (vgl. Unterlage Nr. 

12.4, S. 35). 

Schließlich werten die im LBP vorgesehenen Maßnahmen (vgl. C III 5.2.1.4.3), unabhängig 

von einer artenschutzrechtlichen Notwendigkeit, zusätzlich die Jagdhabitate und Strukturen 

der Fledermäuse dauerhaft auf. 

5.2.1.4.13.5     § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG steht der Zulassung des Vorhabens nicht entgegen. Ausnah-

men von dem Verbot, Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art zu beschädigen oder zu zer-

stören, bedarf es nicht.  

Der Gutachter geht davon aus, dass die lokalisierten Quartiere nicht beeinträchtigt werden 

und Verluste von Männchenquartieren nur vereinzelt anzunehmen sind, da die Art keine en-

ge Bindung an Wälder aufweist bzw. ihre Quartiere meist in Gebäuden sind. Der vorsorglich 

angenommene Verlust einzelner Ruhe- und Fortpflanzungsstätten durch den Verlust höhlen-

reicher Bäume (Tagesquartiere) kann, wie im Zusammenhang mit anderen Fledermausarten 

beschrieben, durch die planfestgestellten Maßnahmen (A38.1, A38.2, A38.3 und A38.4) 

ausgeglichen werden, so dass die ökologische Funktion der betroffenen (potentiellen) Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt bleibt (vgl. Aufklä-

rungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 05.08.2011, beantwortet mit Schreiben 

der Vorhabenträgerin vom 07.12.2011, S. 26 f.). Die Maßnahmenflächen sind nach gutach-

terlichen Einschätzung aufgrund des Alters, der Struktur und Ausprägung des Waldbestan-

des als Quartier- wie auch als Nahrungsraum geeignet und in ihrem Umfang ausreichend 

(vgl. E-Mail der Vorhabenträgerin vom 15.12.2011). Dieser Bewertung schließt sich die Plan-

feststellungsbehörde an. 
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5.2.1.4.14 Kleiner Abendsegler (Nyctalus leisleri) 

Das planfestgestellte Vorhaben verwirklicht keines der Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 

BNatSchG für die Anhang IV-Art Kleiner Abendsegler (Nyctalus leisleri). 

5.2.1.4.14.1  Bestand 

Für den Kleinen Abendsegler liegen aus den meisten Bundesländern Nachweise für Wo-

chenstuben vor. Wochenstubennachweise sind auch in Hessen erbracht worden. Sommer-

quartiere verteilen sich auf die gesamte Landesfläche, allerdings mit einem Schwerpunkt im 

Norden. Winterquartiere des Kleinen Abendseglers konnten in Hessen bislang nicht nach-

gewiesen werden. Bevorzugte Sommerquartiere sind Baumhöhlen und Baumspalten. Wo-

chenstuben und Einzeltiere wechseln regelmäßig das genutzte Quartier mit der Folge, dass 

Quartierkomplexe entstehen. Der Kleine Abendsegler ist ein Fernwanderer. Die Tiere entfer-

nen sich bis zu 15 km vom Quartier und wechseln rasch von einem Jagdgebiet zum nächs-

ten. Die Art nutzt lineare Landschaftsstrukturen bzw. Zwangspässe, z. B. in Hohlwegen oder 

im Innenraum von Alleen, als Flugweg (Unterlage 12.4, S. 55).  

Bach & Limpens konnten im Jahr 1999 den Kleinen Abendsegler im Untersuchungsgebiet 

nicht nachweisen, während aus der Untersuchung von FÖA aus dem Jahr 2003 ein Einzel-

nachweis am Heuberg vorliegt (vgl. Bach & Limpens, Fachbeitrag Fledermäuse, Faunisti-

sche Sonderuntersuchung zum LBP BAB A44 [VKE 40.2 Hoheneiche-Sontra Nord], 1999; 

FÖA, Geländeerhebungen für die FFH-VU Werra-Wehretal in den Abschnitten VKE 40.1-

VKE 40.2, 2003). 

Die Untersuchung im Jahr 2010 von ITN erbrachte den Netzfangnachweis von zwei adulten 

Männchen am Kirchberg. Akustisch wurde die Art östlich von Wichmannshausen sowie am 

östlichen Waldrand des Großen Steinbergs verhört. An sieben der 19 Batcorder-Standorte 

im Bereich Hoheneiche konnte der Kleine Abendsegler registriert werden. Durch die 

fledermauskundlichen Erhebungen in der VKE 40.1 wurden Netzfangnachweise reproduzie-

render Weibchen an der Wehre nördlich Hoheneiche und am Mühlgraben westlich von 

Bischhausen erbracht. Der Kleine Abendsegler ist im Untersuchungsgebiet stetig, aber ohne 

Wochenstubenkolonie vertreten (vgl. ITN, BAB A 44 Kassel bis Herleshausen VKE 40.2 

Hoheneiche bis AS Sontra Nord, Fledermauskundliche Untersuchungen, 2010, S. 55). 

Der Erhaltungszustand der Art wird für Hessen mit „FV (günstig)“ und für Deutschland und 

Europa mit „U1 (unzureichend)“ angegeben (Leitfaden 2011, Anhang 4, S. 4). Der Erhal-

tungszustand der lokalen Population ist „gut (B)“ (Unterlage 12.4, S. 56). 
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5.2.1.4.14.2 Vorhabenbedingte Wirkungen 

Durch das planfestgestellte Vorhaben werden als Fortpflanzungs- und Ruhestätten geeigne-

te Bäume beseitigt. 

5.2.1.4.14.3  § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Der Tatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird vorhabenbedingt nicht verwirklicht. 

Schon aufgrund der vereinzelten Nachweise und des schnellen, meist geradlinigen Flugs 

dicht über oder unter den Baumkronen oder entlang von Waldwegen und Schneisen wäh-

rend der Beutejagd ist von keinem signifikant erhöhten Kollisionsrisiko auszugehen (Unterla-

ge 12.4, S. 44).  

Tötungen im Zusammenhang mit der Beschädigung, Entnahme oder Zerstörung von Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten sind ebenfalls ausgeschlossen. Durch die planfestgestellte Be-

grenzung des Zeitraumes für Baumfällarbeiten sowie die durchzuführende Untersuchung der 

zu fällenden Bäume vor ihrer Rodung steht fest (A V 2.2 Nr. 2), dass Tötungen nicht eintre-

ten werden. 

5.2.1.4.14.4  § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Auch der Tatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG tritt für die Art Großer Abendsegler 

nicht ein. Vorhabenbedingt verschlechtert sich der Erhaltungszustand der lokalen Population 

nicht.  

Entgegen der Stellungnahme des BUND vom 20.07.2006 ist von keiner erheblichen Störung 

der Art auszugehen. Das Gebiet hat zwar eine Bedeutung als Nahrungshabitat. Der kleine 

Abendsegler ist aber eine Art mit großen Aktionsräumen, so dass die Art auf geeignete 

Jagdhabitate im Umfeld der geplanten Trasse ausweichen kann. Es handelt sich hierbei um 

die Waldbereiche am Zeugmantel und Spitzenberg (Unterlage 12.4, S. 43).  

Schließlich werten die im LBP vorgesehenen Maßnahmen (vgl. C III 5.2.1.4.3), unabhängig 

von einer artenschutzrechtlichen Notwendigkeit, zusätzlich die Jagdhabitate und Strukturen 

der Fledermäuse dauerhaft auf. 

5.2.1.4.14.5  § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Eine ausnahmepflichtige Zerstörung, Beschädigung oder Entnahme von Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten erfolgt nicht.  

Die Quartiere des Kleinen Abendseglers sind nicht bekannt. Aufgrund des Vorkommens der 

Art und der Nutzung von Baumhöhlen als Tagesquartiere wird von den Fachgutachtern vor-
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sorglich unterstellt, dass durch die vorhabenbedingte Rodung von alten bis mittelalten Laub- 

und Laubmischwäldern am Heuberg und am Pfaffenberg (ca. 10 ha) auch regelmäßig ge-

nutzte Ruhestätten (Tagesquartiere) verloren gehen können (vgl. Aufklärungsschreiben der 

Planfeststellungsbehörde vom 05.08.2011, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin 

vom 07.12.2011, S. 25). Insoweit wird auch der Stellungnahme des BUND vom 20.07.2006 

Rechnung getragen. Mit der vorsorglichen Ausbringung von zehn Fledermauskästen pro 

Hektar (insgesamt 62 Kästen auf 6,2 ha) und dem gesteuerten Nutzungsverzicht auf einer 

Waldfläche von insgesamt 5 ha (Maßnahmen A38.1, A38.2, A38.3 und A38.4) wird die öko-

logische Funktion der betroffenen (potentiellen) Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumli-

chen Zusammenhang gewahrt (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 

05.08.2011, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 07.12.2011, S. 26 f.). Die 

Maßnahmenflächen sind nach gutachterlichen Einschätzung aufgrund des Alters, der Struk-

tur und Ausprägung des Waldbestandes als Quartier- wie auch als Nahrungsraum geeignet 

und in ihrem Umfang ausreichend (vgl. E-Mail der Vorhabenträgerin vom 15.12.2011). Die-

ser Bewertung schließt sich die Planfeststellungsbehörde an. 

5.2.1.4.15 Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus)  

Die Zugriffsverbote in § 44 Abs. 1 BNatSchG werden vorhabenbedingt für die Anhang IV-Art 

Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) nicht verwirklicht. 

Die Mückenfledermaus ist in Süd- und Mitteleuropa verbreitet. Sie nutzt Außenverkleidungen 

von Häusern, Flachdachverkleidungen und Hohlwände, aber auch Baumhöhlen als Quartier. 

Die Art ist auf Auwälder, Niederungen und Gewässer jeder Größenordnung angewiesen 

(Dietz, et. al., Handbuch der Fledermäuse Europas, S. 292). Nach dem gegenwärtigen 

Kenntnisstand ist der Verbreitungsschwerpunkt der Art das Oberrheinische- und Rhein-Main-

Tiefland. Für Europa, Hessen und Deutschland ist der Erhaltungszustand der Art unbekannt 

(Leitfaden 2011, Anhang 4, S. 4).  

Aus der vorangegangenen Untersuchung von Bach & Limpens aus dem Jahr 1999 ist ein 

Einzelnachweis der Mückenfledermaus an der Sontra beim Gut Wellingerode bekannt. Die 

Untersuchung von FÖA im Jahr 2003 erbrachte keine Nachweise der Art (vgl. Bach & 

Limpens, Fachbeitrag Fledermäuse, Faunistische Sonderuntersuchung zum LBP BAB A44 

[VKE 40.2 Hoheneiche-Sontra Nord], 1999; FÖA, Geländeerhebungen für die FFH-VU Wer-

ra-Wehretal in den Abschnitten VKE 40.1-VKE 40.2, 2003). 

In der Untersuchung von ITN aus dem Jahr 2010 wurde die Mückenfledermaus einmalig am 

nördlichen Rand des Untersuchungsgebiets mittels Batcorder unter der Brücke der B7 über 

die Sontra nordöstlich von Hoheneiche verhört (vgl. ITN, BAB A 44 Kassel bis Herleshausen 
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VKE 40.2 Hoheneiche bis AS Sontra Nord, Fledermauskundliche Untersuchungen, 2010, 

S. 58 f.). 

Eine Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population ist aufgrund der geringen 

Nachweisdichte nicht möglich (Unterlage 12.4, S. 55). 

Die Art nutzt den Untersuchungsraum nur gelegentlich. Hinweise auf Quartiere liegen nicht 

vor. Deshalb kann davon ausgegangen werden, dass die Verbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 

BNatSchG vorhabenbedingt für die Mückenfledermaus nicht eintreten (vgl. Unterlage 

Nr. 12.4, S. 56). 

5.2.1.4.16 Nordfledermaus (Eptecsicus nilssonii) 

Das planfestgestellte Vorhaben verwirklicht keines der Zugriffsverbote in § 44 Abs. 1 

BNatSchG für die Anhang IV-Art Nordfledermaus (Eptecsicus nilssonii). 

Die Nordfledermaus konnte im Bereich der VKE 40.2 nicht nachgewiesen werden (vgl. ITN, 

BAB A 44 Kassel bis Herleshausen VKE 40.2 Hoheneiche bis AS Sontra Nord, 

Fledermauskundliche Untersuchungen, 2010, S. 51). Sie nutzt aufgrund des Nachweises in 

der VKE 40.1 diesem Bereich allenfalls sporadisch. Darüber hinaus fliegt die Nordfledermaus 

in überwiegend großen Flughöhen (vgl. Unterlage Nr. 12.4, S. 18). 

5.2.1.4.17 Rauhhautfledermaus ( Pipistrellus nathusii) 

Das planfestgestellte Vorhaben VKE 40.1 verwirklicht keines der Zugriffsverbote in 

§ 44 Abs. 1 BNatSchG für die Anhang IV-Art Rauhhautfledermaus (Pipistrellus nathusii). 

5.2.1.4.17.1    Bestand 

Die Rauhhautfledermaus ist in allen Bundesländern nachgewiesen. Wochenstuben sind al-

lerdings nur aus Norddeutschland bekannt. Die Art ist eine typische Waldfledermaus, die ihre 

Quartiere in Baumhöhlen und -spalten sucht (Unterlage 12.4, S. 48). In Hessen sind keine 

Fortpflanzungskolonien bekannt. Der Erhaltungszustand der Art wird für Europa, Hessen und 

für Deutschland mit „FV (günstig)“ angegeben (Leitfaden 2011, Anhang 4, S. 3).  

Bach & Limpens erbrachten keinen Nachweis der Rauhautfledermaus. Aus der Untersu-

chung von FÖA lagen Einzelnachweise der Art im Untersuchungsgebiet vor (vgl. Bach & 

Limpens, Fachbeitrag Fledermäuse, Faunistische Sonderuntersuchung zum LBP BAB A44 

[VKE 40.2 Hoheneiche-Sontra Nord], 1999; FÖA, Geländeerhebungen für die FFH-VU Wer-

ra-Wehretal in den Abschnitten VKE 40.1-VKE 40.2, 2003).  
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Durch die Untersuchung von ITN im Jahr 2010 konnte die Rauhautfledermaus östlich von 

Hoheneiche am Rand des Zeugmantels mittels Detektor und durch Horchboxen bzw. 

Batcorder an der Wehre nördlich von Hoheneiche, auf der geplanten Trasse östlich von 

Hoheneiche und südlich von Hoheneiche nahe der Sontra nachgewiesen werden (vgl. ITN, 

BAB A 44 Kassel bis Herleshausen VKE 40.2 Hoheneiche bis AS Sontra Nord, 

Fledermauskundliche Untersuchungen, 2010, S. 57). 

Aufgrund der geringen Nachweisdichte wurde der Erhaltungszustand der lokalen Population 

nicht ermittelt (Unterlage 12.4, S. 48). 

Die Rauhautfledermaus kommt nur sporadisch in der spätsommerlichen Migrationsphase 

(zwischen Sommer- und Winterlebensraum) im Untersuchungsgebiet vor. Aus diesem Grund 

wird davon ausgegangen, dass kein erhöhtes Kollisionsrisiko für die Art nach § 42 Abs. 1 

Nr. 1 BNatSchG besteht. Auch der Verlust geeigneter Jagdhabitate stellt während der Sai-

sonwanderung keine erhebliche Störung nach § 42 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG dar, zumal die 

Art auch nur sporadisch vorkommt. Der Verlust von potentiellen Quartierbäume in der Migra-

tionsphase kann entgegen der Stellungnahme des BUND vom 10.12.2009 im räumlichen 

Zusammenhang nach § 42 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG durch die planfestgestellten Maßnahmen 

(A38.1, A38.2, A38.3 und A38.4) ausgeglichen werden, so dass deren ökologische Funktion 

im räumlichen Zusammenhang gewahrt bleibt (vgl. Unterlage 12.4, S. 49 f.). 

5.2.1.4.18 Wasserfledermaus ( Myotis daubentonii) 

Die Zugriffsverbote in § 44 Abs. 1 BNatSchG werden durch das planfestgestellte Vorhaben 

für die Anhang IV-Art Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) nicht verwirklicht. 

5.2.1.4.18.1    Bestand 

Die Wasserfledermaus ist in Deutschland flächendeckend verbreitet. In Hessen verteilen sich 

die Nachweise auf die gesamte Landesfläche, ohne dass deutliche Schwerpunktvorkommen 

erkennbar wären. Die Art bevorzugt Quartiere in hohlen Bäumen, vereinzelt werden auch 

Gebäudequartiere gewählt (Unterlage 12.4, S. 25). Der Erhaltungszustand wird für Europa, 

Hessen und Deutschland mit „FV (günstig)“ angegeben (Leitfaden 2011, Anhang 4, S. 3).  

Durch vorangegangene Untersuchungen im Jahr 1999 wurden ein Quartier im Bereich des 

Südhangs des Heidenbergs, und ein Zwischenquartier beim Gut Wellingerode ermittelt und 

Jagdgebiete über der Sontra und vereinzelt der Netra nachgewiesen. Flugstraßen konnten 

entlang der Ulfe und Sontra und im Bereich des Guts Wellingerode gefunden werden (vgl. 

Bach & Limpens, Fachbeitrag Fledermäuse, Faunistische Sonderuntersuchung zum LBP 

BAB A44 [VKE 40.2 Hoheneiche-Sontra Nord], 1999). Im Jahr 2003 wurden keine Nachwei-
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se der Wasserfledermaus erbracht (FÖA, Geländeerhebungen für die FFH-VU Werra-

Wehretal in den Abschnitten VKE 40.1-VKE 40.2, 2003).  

In der aktuellen Untersuchung konnte die Wasserfledermaus mittels Netzfangs an der Ulfe 

südlich Wichmannshausen sowie über der Sontra südlich Hoheneiche nachgewiesen wer-

den. Akustische Nachweise wurden insbesondere an der Sontra im Bereich Ulfenhof sowie 

südlich Hoheneiche und an der Netra südlich des Heubergs registriert, aber auch rund um 

Hoheneiche (Sontra, Wehre, Gehölzstrukturen östlich der B 27 auf Höhe Hoheneiche, z. B. 

in der Koppelhude). Quartiernachweise liegen nicht vor. Die Wasserfledermaus ist als Art der 

Gewässer in hoher Dichte im Untersuchungsgebiet vorhanden (vgl. ITN, BAB A 44 Kassel 

bis Herleshausen VKE 40.2 Hoheneiche bis AS Sontra Nord, Fledermauskundliche Untersu-

chungen, 2010, S. 52 f.). 

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wurde aufgrund fehlender Nachweise von 

Wochenstuben, Populationsgröße und -struktur nicht vorgenommen (Unterlage 12.4, S. 26). 

5.2.1.4.18.2     Wirkungen des Vorhabens 

Vorhabenbedingt sind vereinzelt Verluste von Tagesquartieren durch die Entnahme von höh-

lenreichen Baumbeständen im Trassenbereich zu erwarten. Aufgrund der trassenbedingten 

Zerschneidung des Sontratals und durch die bau- und betriebsbedingten Lärm- und Lichtwir-

kungen sind Beeinträchtigungen der Jagdhabitate der Art nicht auszuschließen. 

5.2.1.4.18.3  § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Das planfestgestellte Vorhaben verwirklicht nicht den Tatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 

BNatSchG. Durch das Vorhaben können zwar Flugwegeverbindungen der Art betroffen sein, 

aufgrund der planfestgestellten Querungsbauwerke, Schutzmaßnahmen (Maßnahmen S23, 

S24, V29, S34 und Erdwälle) und Leitstrukturen (Maßnahmen A6.9, A7.2, V43 und A45) das 

Kollisionsrisiko mit Kraftfahrzeugen soweit reduziert, dass tatbestandsmäßige Tötungen 

ausgeschlossen werden können.  

Im Zusammenhang mit der Zerstörung, Beschädigung und Entnahme von Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten sind tatbestandsmäßige Tötungen ebenfalls auszuschließen. Durch die 

planfestgestellten Maßnahmen zur Untersuchung von Bäumen vor dem Fällen und dem Ver-

schließen von ungenutzten Baumhöhlen ist sichergestellt, dass Tötungen im Zusammen-

hang mit der Zerstörung von Fortpflanzungsstätten nicht erfolgen (A V 2.2 Nr. 2). 
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5.2.1.4.18.4  § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Das Vorhaben bewirkt keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Popula-

tion. Erhebliche Störungen sind somit auszuschließen.  

Die durch das Vorhaben in Anspruch genommenen Flächen mit geeigneten Jagdhabitaten 

sind so gering, dass keine erhebliche Störung zu prognostizieren ist. Durch die planfestge-

stellten Querungsbauwerke, Schutzmaßnahmen (Maßnahmen S23, S24, V29, S34 und Erd-

wälle) und Leitstrukturen (Maßnahmen A6.9, A7.2, V43 und A45) werden zudem erhebliche 

Störungen durch die Zerschneidung von Flugwegen ausgeschlossen (vgl. Unterlage 

Nr. 12.4, S. 27). 

5.2.1.4.18.5     § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG steht der Zulassung des Vorhabens nicht entgegen. Ausnah-

men von dem Verbot, Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art zu beschädigen oder zu zer-

stören, bedarf es nicht.  

Der Gutachter geht davon aus, dass die lokalisierten Quartiere am Südhang des Heiden-

bergs und am Gut Wellingerode nicht beeinträchtigt werden. Allerdings wird von Seiten der 

Gutachter vorsorglich unterstellt, dass Verluste von Tagesquartieren am Heuberg und am 

Pfaffenberg durch die Rodung der Waldbestände nicht auszuschließen sind. Insoweit wird 

der Stellungnahme des BUND vom 10.12.2009 Rechnung getragen. Der Verlust dieser Ru-

he- und Fortpflanzungsstätten kann durch die planfestgestellten Maßnahmen (A38.1, A38.2, 

A38.3 und A38.4) ausgeglichen werden, so dass die ökologische Funktion der betroffenen 

(potentiellen) Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt bleibt 

(vgl. Unterlage 12.4, S. 26; Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 

05.08.2011, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 07.12.2011, S. 26 f.).  

5.2.1.4.19 Zwergfledermaus ( Pipistrellus pipistrellus) 

Das planfestgestellte Vorhaben verwirklicht keines der Zugriffsverbote in § 44 Abs. 1 

BNatSchG für die Anhang IV-Art Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus). 

5.2.1.4.19.1  Bestand 

Die Zwergfledermaus ist die am häufigsten nachgewiesene Art in Deutschland und in Hes-

sen. Sie kommt flächendeckend vor. Die Art ist ein typischer Spaltenbewohner an Gebäuden 

und jagt an Gehölzbeständen in Gewässernähe, an Kleingehölzen sowie in Laub- und 

Mischwäldern. Eine flächige Gefährdung der Art ist gegenwärtig nicht anzunehmen. In Hes-
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sen, in Europa und in Deutschland ist der Erhaltungszustand der Art mit „FV (günstig)“ be-

wertet (Leitfaden 2011, Anhang 4, S. 4). 

Im Jahr 1999 wiesen Bach & Limpens die Zwergfledermaus im Schwerpunkt entlang der 

Bachtäler und in der Ortschaft Wichmannshausen nach, weniger in den Wäldern. Kleinere 

Quartiere wurden im Gut Wellingerode und in Wichmannshausen ermittelt. Flugwege wurden 

u. a. vom Gut Wellingerode entlang der Bahnlinie nach Norden mit Querung der B 27 auf 

Höhe des Ulfenhofes und von Hoheneiche über die Sontra mit Querung der B 7/B 27 hinter 

dem Gewerbegebiet Hoheneiche nachgewiesen (vgl. Bach & Limpens, Fachbeitrag Fleder-

mäuse, Faunistische Sonderuntersuchung zum LBP BAB A44 [VKE 40.2 Hoheneiche-Sontra 

Nord], 1999). 

Im Rahmen der Erfassung im Jahr 2010 konnte ein nahezu flächendeckendes Vorkommen 

der Zwergfledermaus ermittelt werden mit einem Schwerpunkt der Jagdgebiete in den Bach-

tälern (Sontra, Ulfe, Netra) und an Waldrändern. Die Zwergfledermaus war mit Abstand die 

häufigste Art bei den Detektorbegehungen und konnte an allen Horchbox- und Batcorder-

Standorten verhört werden. Netzfangnachweise wurden am Pfaffenberg, an der Sontra zwi-

schen Hoheneiche und Wichmannshausen und östlich von Wichmannshausen erbracht. 

Wochenstuben und sonstige Sommerquartiere wurden in den Ortschaften Hoheneiche und 

Wichmannshausen gefunden. Die B 27 querende Tiere konnten im Bereich des Gewerbege-

biets/Bahnhofs Hoheneiche nachgewiesen werden. Die Zwergfledermaus ist mit Abstand die 

häufigste Art im Untersuchungsgebiet und reproduziert auch hier (vgl. ITN, BAB A 44 Kassel 

bis Herleshausen VKE 40.2 Hoheneiche bis AS Sontra Nord, Fledermauskundliche Untersu-

chungen, 2010, S. 57 f.). 

Der Erhaltungszustand der lokalen Population ist „hervorragend (A)“ (Unterlage 12.4, S. 52).  

5.2.1.4.19.2     Wirkungen des Vorhabens 

Vorhabenbedingt sind aufgrund der Zerschneidung des Sontratals und durch die bau- und 

betriebsbedingten Lärm- und Lichtwirkungen Beeinträchtigungen der Jagdhabitate der Art 

nicht auszuschließen. 

5.2.1.4.19.3     § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Das planfestgestellte Vorhaben verwirklicht nicht den Tatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 

BNatSchG. Durch das Vorhaben können zwar Flugwegeverbindungen der Art betroffen sein, 

aufgrund der planfestgestellten Querungsbauwerke, Schutzmaßnahmen (Maßnahmen S23, 

S24, V29, S34 und Erdwälle) und Leitstrukturen (Maßnahmen A7.2, V43 und A45) wird das 
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Kollisionsrisiko mit Kraftfahrzeugen soweit reduziert, dass tatbestandsmäßige Tötungen 

ausgeschlossen werden können (vgl. Unterlage 12.4, S. 54). 

5.2.1.4.19.4     § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Das Vorhaben bewirkt keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Art. Erhebliche 

Störungen der Art sind auszuschließen.  

In Teilflächen gehen geeignete Jagdhabitate am Heuberg und am Pfaffenberg für die Art 

verloren. Von dem Vorhaben sind aber im Verhältnis zu den geeigneten Strukturen im Um-

feld nur geringe Teile der Jagdhabitate berührt. Quartiere und quartiernahe Balzgebiete wer-

den durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt. Die Funktion der Sontra als Flugweg bleibt 

erhalten, nur die von dem Quartier Hoheneiche ausgehenden Flugwege Richtung Osten 

werden durch die Trasse zerschnitten. Diese werden aber durch die planfestgestellten 

Querungsbauwerke (hier V-BW 40.2-01, Unterführung „Am Heuberg“), Schutzmaßnahmen 

(Maßnahmen S23, S24, V29, S34 und Erdwälle) und Leitstrukturen (Maßnahmen A6.9, A7.2, 

V43 und A45) aufrechterhalten, so dass keine erheblichen Störungen eintreten (vgl. Unterla-

ge Nr. 12.4, S. 53).  

Unabhängig von einer artenschutzrechtlichen Notwendigkeit werten die im LBP vorgesehe-

nen Maßnahmen (vgl. C III 5.2.1.4.3) die Jagdhabitate und Strukturen der Fledermäuse dau-

erhaft auf.  

5.2.1.4.19.5     § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG steht der Zulassung des Vorhabens nicht entgegen. Ausnah-

men von dem Verbot, Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art zu beschädigen oder zu zer-

stören, bedarf es nicht, da nachgewiesene Quartiere der Art nicht betroffen sind.  

Zudem bedurfte es keiner vorsorglichen Berücksichtigung des Verlustes potentieller Tages-

quartiere in Baumhöhlen, da die Art überwiegend Quartiere an Gebäuden nutzt und der mög-

liche Verlust einzelner Tagesquartiere in Baumhöhlen im räumlich funktionalen Zusammen-

hang aufgefangen werden kann (Unterlage 12.4, S. 52). 

5.2.2 Amphibien 

1.2.2.1 Gelbbauchunke ( Bombina variegata) 

Für die Anhang IV-Art Gelbbauchunke (Bombina variegata) werden aufgrund des Vorhabens 

keine Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG verwirklicht. 
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Die Gelbbauchunke kommt heute praktisch nur noch Abbaugruben vor. Ihre Verbreitung in 

Hessen ist lückig und die bestehenden Populationen sind von einander genetisch isoliert. Im 

Werra-Meißner-Kreis sind vier genetisch verinselte Vorkommen der Art bekannt (Unterlage 

12.4, S. 233). In Hessen ist der Erhaltungszustand der Art mit „U1 (unzureichend)“, in 

Deutschland und Europa mit  „U2 (schlecht)“ bewertet (Leitfaden 2011, Anhang 4, S. 4). Die 

Gelbbauchunke ist in den Roten Listen Deutschlands und Hessens jeweils mit „2“ bewertet. 

Im Einwirkungsbereich des Vorhabens konnten keine Vorkommen der Amphibienart Gelb-

bauchunke nachgewiesen wurden. Auch bei der Nacherfassung 2010 (BÖF 2010b) am Pfaf-

fenberg konnten keine Nachweise der Art erbracht werden. Konfliktvermeidende Maßnah-

men, wie die vom Vorhabenträger vorgesehene Kontrolle der Eingriffsfläche Pfaffenberg 

(S32) werden höchst vorsorglich ergriffen, da diese Pionierart aufgrund ihrer hohen Lebens-

erwartung lange Zeit ohne geeignete Laichgewässer überdauert und schnell neue entstan-

dene Laichgewässer annehmen kann. Der Eintritt der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote 

ist aufgrund des fehlenden Nachweises der Art im Untersuchungsgebiet ausgeschlossen. 

5.2.3 Reptilien 

Im Untersuchungsraum der VKE 40.2 wurden Vorkommen der Reptilienarten Zauneidechse 

und Schlingnatter nachgewiesen. Für beide Arten ist aufgrund der vorhabenbedingten Inan-

spruchnahme von Lebensräumen in den Offenlandbereichen nördlich des Heuberges, am 

südlichen Rand des Heuberges und am Steinbruch nördlich des Gutes Wellingerode davon 

auszugehen, dass Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Arten zerstört werden und aufgrund 

der anlagebedingten Zerschneidungswirkung eine Verschlechterung des Erhaltungszustand 

der jeweiligen lokalen Population der Arten zu erwarten ist. Im näheren Umfeld zum Vorha-

ben sind keine geeigneten Strukturen vorhanden. Geeignete Lebensräume liegen außerhalb 

des Aktionsraums der Art, so dass die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt werden kann. 

5.2.3.1 Maßnahmen 

Durch die planfestgestellten Maßnahmen zur Herstellung und Verbesserung von artgerech-

ten Habitaten (Anlage von Steingruben, -haufen und Geröllfeldern, Stärkung von Verbund- 

und Vernetzungsbeziehungen, Optimierung von südexponierten Böschungsbereichen) ist 

eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Populationen der Arten in ihrem natürli-

chen Verbreitungsgebiet allerdings auszuschließen, § 45 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG. Die Rep-

tilien werden unmittelbar nach Erlass des Planfeststellungsbeschlusses aus den Eingriffsle-

bensräumen über einen Zeitraum von zwei Jahren in die angelegten bzw. anzulegenden 

Geröllfelder, Steinhaufen und –gruben sowie die sie umgebenden Versteck- und Verbundflä-
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chen umgesiedelt. Die Maßnahmen A14.1 (östlich der A 44 am Heuberg) und A2.3 haben 

nicht die Wirkung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF), sondern sichern und 

verbessern den Erhaltungszustand der beiden Reptilienarten (FCS-Maßnahmen). Insbeson-

dere die Maßnahme A14.1 wird kurzfristig zu einer deutlich verbesserten Habitatausstattung 

für die Schlingnatter und Zauneidechse im Raum östlich der A 44 am Heuberg führen und in 

Zusammenhang mit den CEF-Maßnahmen (A1.2, A2.2, A4.1, A4.2, A8.3, A36 und A37) im 

oder angrenzend an den Eingriffsbereich im Aktionsradius derselben Lokalpopulation dazu 

führen, dass eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Populationen der Zaunei-

dechse und der Schlingnatter ausgeschlossen ist. Aufgrund der geringen Wanderfreudigkeit 

von Zauneidechse und Schlingnatter sowie der Barrierewirkung bewirtschafteter Äcker ist 

eine selbstständige Besiedlung der Maßnahmenflächen innerhalb von zwei Jahren durch 

diese Arten nicht ausreichend wahrscheinlich (Unterlage 12.4, S. 72, 76). Das Fangen und 

die anschließende Umsetzung in neue Lebensräume erlauben aufgrund des begrenzten 

Zeitraums keine Prognose der vollständigen Wirksamkeit als vorgezogener Ausgleich (Unter-

lage 12.4, S. 72, 76). Aus diesem Grund kann nicht mit hinreichender Sicherheit davon aus-

gegangen werden, dass die ökologischen Funktionen der verloren gehenden Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt bleiben. 

Durch die Ansaat und Sukzession auf Anschnittsböschungen und der Entwicklung von 

Krautsaum (Maßnahme A14.1, A2.3) sowie durch die CEF-Maßnahmen (A1.2, A2.2, A4.1, 

A4.2, A8.3, A36 und A37) werden Lebensräume von der Schlingnatter und der Zauneidech-

se aufgewertet. Die geschaffenen Strukturen sind mindestens gleichwertig zu den derzeitig 

besiedelten Bereichen. Kleinräumig wird ein verzahntes Biotopmosaik aus Offenland und 

Gebüschen sowie Gesteinshalden geschaffen. 

5.2.3.2 Durchführbarkeit der Maßnahmen 

Den planfestgestellten Maßnahmen für die Reptilien stehen auch keine rechtlich nicht über-

windbaren Hindernisse entgegen. Die Verknüpfung der CEF-Maßnahmen A1.2, A2.2, A4.1, 

A4.2, A8.3, A36 und A37 und der FCF Maßnahmen A2.3 und A14.1 können unmittelbar nach 

Erlass des Planfeststellungsbeschlusses hergestellt werden und sind entweder vor dem Ein-

griff hergestellt oder teilweise kurzfristig herstellbar. Geeignete Alternativen, die eine geringe-

re Inanspruchnahme privater Grundstücke und/oder landwirtschaftlich genutzter Flächen 

nach sich ziehen würden, bestehen nicht. Durch die Maßnahmen wird der Lebensraum der 

lokalen Populationen aufgewertet und damit der Erhaltungszustand der Arten insgesamt ge-

fördert. Die Maßnahmen erfolgen zwar überwiegend auf landwirtschaftlich genutzten Fremd-

flächen, die insbesondere, soweit Wald oder Gehölzstrukturen hergestellt werden dauerhaft 

einer landwirtschaftlichen Nutzung entzogen werden. Die Maßnahmen sind aus den darge-
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legten naturschutzfachlichen Gründen im öffentlichen Interesse erforderlich. Daher ist es 

sachgerecht, die Eigentümerinteressen im konkreten Fall zurücktreten zu lassen und die für 

die Umsetzung der Maßnahmen erforderlichen Grundstücke in Anspruch zu nehmen. Wegen 

der Einzelheiten wird insoweit auf die eigentümerbezogene Darstellung unter C III 15 verwie-

sen. 

5.2.3.3 Zauneidechse ( Lacerta agilis) 

Das planfestgestellte Vorhaben VKE 40.2 verwirklicht die Verbote in § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 

Nr. 3 BNatSchG für die Anhang IV-Art Zauneidechse (Lacerta agilis). 

5.2.3.3.1 Bestand 

Die ortstreue Zauneidechse ist eine der häufigsten Reptilienarten in Deutschland. Für die 

Wärme liebende Art ist ein Habitat mit Mosaik aus vegetationsfreien und bewachsenen Flä-

chen mit linearen Strukturen wichtig. Der Verbreitungsschwerpunkt der Art liegt in Hessen in 

südlichen Landesteilen (Unterlage 12.4, S. 73). In Hessen wird der Erhaltungszustand der 

Art mit „FV (günstig)“, in Deutschland und Europa mit „U1 (unzureichend)“ bewertet (Leitfa-

den 2011, Anhang 4, S. 4). Die Zauneidechse ist in den Roten Listen Deutschland und Hes-

sen jeweils mit „3“ bewertet. Im Untersuchungsraum kommt die Zauneidechse in den trocke-

nen, sonnenexponierten Bereichen des Heubergs vor. Der Erhaltungszustand der lokalen 

Populationen der Art ist „gut (B)“ (Unterlage 12.4, S. 74).  

5.2.3.3.2 Vorhabenbedingte Wirkungen 

Der planfestgestellte Abschnitt VKE 40.2 nimmt anlagebedingt Lebensräume der Art in den 

Offenlandbereichen nördlich des Heuberges, am südlichen Rand des Heuberges und am 

Steinbruch nördlich des Gutes Wellingerode in Anspruch (Unterlage 12.4, S. 74). 

5.2.3.3.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Das Vorhaben erfüllt den Tatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG. Verluste von Indivi-

duen durch den Betrieb der Straße sind zwar aufgrund der Schutzmaßnahmen (S35) ausge-

schlossen (Unterlage 12.4, S. 75). Tötungen aufgrund von Beschädigungen, Entnahmen 

oder Zerstörungen von Fortpflanzungs- und Ruhestätten sind dagegen nicht auszuschließen. 

Die planfestgestellten Schutzmaßnahmen bewirken keine selbständige Umsiedlung der 

Zauneidechse. Der Erfolg des Einsammelns und Umsetzens der Tiere in die bereits herge-

stellten oder herzustellenden neuen bzw. verbesserten Habitate ist nach den gutachterlichen 

Feststellungen trotz der umfangreichen CEF-Maßnahmen (A1.2, A2.2, A4.1, A4.2, A8.3, A36 

und A37) nicht in vollem Umfang sicher. Die Maßnahmen wahren die ökologischen Funktio-

nen der beeinträchtigten Fortpflanzungs- und Ruhestätten nicht im räumlichen Zusammen-
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hang (Unterlage 12.4, S. 74 f.). Tötungen der Art bleiben daher tatbestandsmäßig. Das Fan-

gen der Tiere (als milderes Mittel zur Tötung) mit dem Ziel ihrer Umsiedlung bedarf keine 

eigenständig Zulassung einer Ausnahme von § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG. Die Entnahme 

der Tiere erfolgt nicht dauerhaft, sondern gerade um sie als Bestandteil ihres natürlichen 

Lebensraums, dem sie angehören zu erhalten. Durch die Entnahme wird die ökologische 

Funktionalität gerade gesichert (vgl. Kratsch, in: Schumacher/Fischer-Hüftle, BNatSchG 2.A., 

§ 44 RdNr. 40; Heugel, in: Lütkes/Ewer, BNatSchG, § 44 RdNr. 18). 

Soweit die obere Naturschutzbehörde und der BUND vortragen (Schreiben vom 05.09.2011, 

S. 7; Stellungnahme des BUND vom 31.05.2011, S. 20 f.), dass die Herstellung und die 

Funktionsfähigkeit der Maßnahmen durch Nebenbestimmungen sicherzustellen sei und die-

ses Erfordernis damit begründet, dass Maßnahmen aus nicht prognostizierbaren Gründen 

nicht erfolgreich sein können, handelt es sich insoweit um eine Funktionskontrolle. Diesem 

Erfordernis wird entsprochen. Die hergestellten Maßnahmenflächen müssen durch die obere 

Naturschutzbehörde abgenommen werden (vgl. Nebenbestimmung unter A V 2.1 Nr. 6). Da-

rüber hinaus besteht nach der ordnungsgemäßen Herstellung die Verpflichtung zur Unterhal-

tung der Maßnahmen (vgl. Nebenbestimmung unter A V 2.1 Nr. 4). Hieran schließt sich die 

Kontrolle nach § 17 Abs. 7 BNatSchG an, die keiner gesonderten Regelung im Planfeststel-

lungsbeschluss bedarf. Ausreichend hierfür sind entsprechende Ausführungen im LAP.  

Eines darüber hinausgehenden Monitorings mit Risikomanagement bedarf es nicht, weil es 

sich bei den planfestgestellten ökologischen Maßnahmen ausschließlich um allgemeine, 

wenig spezifische Biotopentwicklungen (z.B. Wiesenextensivierung) handelt, bei denen es 

auf keine konkrete Artzusammensetzung ankommt. Daher ist die Umsetzung der Entwick-

lungsziele nicht mit Prognose-Unsicherheiten verbunden, die mit erhöhten Anforderungen an 

die Überwachung bzw. Kontrolle verbunden sind. Vielmehr sind die Überprüfung der funkti-

onsgerechten Herstellung im Zuge der Abnahme, der vorgesehene Entwicklungskontrolle 

und der Unterhaltungskontrolle nach § 17 Abs. 7 BNatSchG ausreichend.  

Gleiches gilt insbesondere im Hinblick auf die Maßnahmen für die Zauneidechse. Bei dieser 

Art liegen sehr gute Kenntnisse über die Habitatanforderungen vor (Runge et al 2010: Rah-

menbedingungen für die Wirksamkeit von Maßnahmen des Artenschutzes bei Infrastruktur-

vorhaben; Blatt A 170). Die erfolgreiche Vermehrung der umgesiedelten Tiere in die entwi-

ckelten Habitate steht somit bei Sicherstellung von deren erforderlichen Qualität außer Fra-

ge. Insofern stellt die artgerechte Herstellung der Fläche, die im Zuge der Abnahme geprüft 

wird, sowie die Verpflichtung zur Unterhaltung der Maßnahmenfläche und deren Kontrolle 

nach § 17 Abs. 7 BNatSchG eine ausreichende Überprüfung der Funktionalität dar. 
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5.2.3.3.4 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Das Vorhaben erfüllt nicht den Störungstatbestand im Sinne von § 44 Abs. 1 Nr. 2 

BNatSchG. Aufgrund des geringen Aktionsradius (100 m) der Art erfolgt keine Störung, die 

über die mit dem Abfangen der Art im Zusammenhang stehenden unbekannten Erfolgswahr-

scheinlichkeit und Verbringung in neu angelegte Habitate hinausgeht (Unterlage 12.4, S. 75).  

5.2.3.3.5 § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Das Vorhaben erfüllt den Tatbestand der Zerstörung, Beschädigung oder Entnahme von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Sinne von § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG. Vorhabenbe-

dingt werden Fortpflanzungs- und Ruhestätten in den Offenlandbereichen nördlich des Heu-

berges, am südlichen Rand des Heuberges und am Steinbruch nördlich des Gutes 

Wellingerode in Anspruch genommen. Aufgrund der Ortstreue der Art, ihres Aktionsradius 

und der Qualität der den Eingriffsbereich umgebenden Habitate ist ein Fortbestand der öko-

logischen Funktionen der verloren gehenden Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art im 

räumlichen Zusammenhang nicht zu erwarten. Der Tatbestand ist daher erfüllt. Die planfest-

gestellten Maßnahmen zur Umsetzung der Tiere in neu hergestellte/verbesserte bzw. neu 

herzustellende/zu verbessernde Lebensräume wirkt erst auf der Ebene der Wahrung des 

Erhaltungszustandes der Populationen im Sinne des § 45 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG. 

5.2.3.3.6 Keine Verschlechterung des Erhaltungszust andes 

Trotz des Eintritts der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 BNatSchG ver-

schlechtert sich der Erhaltungszustand der Population der Zauneidechse nicht, § 45 Abs. 7 

Satz 2 BNatSchG. Auf die Ausführungen unter C III 5.2.3.1 wird verwiesen. 

5.2.3.4 Schlingnatter ( Coronella austriaca) 

Das planfestgestellte Vorhaben VKE 40.1 verwirklicht die Verbote in § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 

Nr. 3 BNatSchG für die Anhang IV-Art Schlingnatter (Coronella austriaca). 

5.2.3.4.1 Bestand 

Die Trockenheit liebende (xerophile), ortstreue Art mit einem maximalen Aktionsradius von 

460 bis 480 m besiedelt bevorzugt steinige bis felsige, schnell abtrocknende, sonnenexpo-

nierte Standorte. Der Verbreitungsschwerpunkt der Art in Deutschland liegt in den Mittelge-

birgsräumen Süd- und Südwestdeutschlands. Die Schlingnatter ist in ganz Hessen verbreitet 

und besiedelt vorwiegend Südlagen entlang der größeren Flüsse und ihrer Nebentäler (Un-

terlage 12.4, S. 69). In Hessen ist der Erhaltungszustand der Art mit „FV (günstig)“, in 

Deutschland und Europa mit „U1 (unzureichend)“ bewertet (Leitfaden 2011, Anhang 4, S. 4). 
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Die Schlingnatter ist in der Roten Liste Deutschland mit „2“ und in und der Roten Liste Hes-

sens mit „3“ bewertet. Im Untersuchungsgebiet kommt die Schlingnatter im Bereich nördli-

chen und südlichen Bereich des Heuberges und am Steinbruch nördlich des Gutes 

Wellingerode vor. Die nachgewiesenen Exemplare der Art gehören zu einer lokalen Popula-

tion (Unterlage 12.4, S. 69 f.; Unterlage 12.1.4, Blatt 2, Karte „Bestandserfassung sonstige 

Arten und Flora“ vom 20.10.2010; BÖF, Faunistische und Floristische Nacherfassung, No-

vember 2010, S. 9 ff.). Der Erhaltungszustand der lokalen Population ist „gut (B)“ (Unterlage 

12.4, S. 70).  

5.2.3.4.2 Vorhabenbedingte Wirkungen 

Der planfestgestellte Abschnitt VKE 40.2 nimmt anlagebedingt Lebensräume der Art im nörd-

lichen und südlichen Bereich des Heuberges und am Steinbruch nördlich des Gutes 

Wellingerode in Anspruch (Unterlage 12.4, S. 70). 

5.2.3.4.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Das Vorhaben erfüllt den Tatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG. Verluste von Indivi-

duen durch den Betrieb der Straße sind aufgrund der Schutzmaßnahmen (S35), der Anlage 

von Reptilienschutzzäunen mit Überkletterschutz ausgeschlossen (Unterlage 12.4, S. 71). 

Tötungen aufgrund von Beschädigungen, Entnahmen oder Zerstörungen von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten sind dagegen nicht auszuschließen. Die planfestgestellten Schutz-

maßnahmen bewirken keine selbständige Umsiedlung der Schlingnatter. Der Erfolg des Ein-

sammelns und Umsetzens der Tiere in die bereits hergestellten oder herzustellenden neuen 

bzw. verbesserten Habitate ist nach den gutachterlichen Feststellungen nicht sicher, so dass 

diese Maßnahme nicht die ökologischen Funktionen der beeinträchtigten Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten unmittelbar zeitlich im räumlichen Zusammenhang übernimmt (Unterlage 

12.4, S. 70). CEF-Maßnahmen A1.2, A2.2, A4.1, 4.2, A8.3, A36 und A37 als vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahmen können Individuenverluste vermindern, aber nicht ausschließen. 

Tötungen der Art bleiben daher tatbestandsmäßig. Das Fangen der Tiere (als milderes Mittel 

zur Tötung) mit dem Ziel ihrer Umsiedlung bedarf keine eigenständig Zulassung einer Aus-

nahme von § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG. Die Entnahme der Tiere erfolgt nicht dauerhaft, 

sondern gerade um sie als Bestandteil ihres natürlichen Lebensraums, dem sie angehören 

zu erhalten. Durch die Entnahme wird die ökologische Funktionalität gerade gesichert (vgl. 

Kratsch, in: Schumacher/Fischer-Hüftle, BNatSchG 2.A., § 44 RdNr. 40; Heugel, in: 

Lütkes/Ewer, BNatSchG, § 44 RdNr. 18). 
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5.2.3.4.4 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Das Vorhaben erfüllt nicht den Störungstatbestand im Sinne von § 44 Abs. 1 Nr. 2 

BNatSchG. Aufgrund der mir rd. 100 m geringen Aktionsradius der Art findet eine Störung 

über die mit dem Abfangen der Art im Zusammenhang stehenden unbekannten Erfolgswahr-

scheinlichkeit (Unterlage 12.4 S. 75) nicht statt. Der Erhaltungszustand der lokalen Populati-

on der Schlingnatter  wird sich voraussichtlich nicht verschlechtern (Unterlage 12.4, S. 75). 

5.2.3.4.5 § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Das Vorhaben erfüllt den Tatbestand der Zerstörung, Beschädigung oder Entnahme von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Sinne von § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG.  Vorhabenbe-

dingte erfolgt eine Inanspruchnahme von Fortpflanzungs- und Ruhestätten  im nördlichen 

und südlichen Bereich des Heuberges und am Steinbruch nördlich des Gutes Wellingerode 

(Unterlage 12.4, S. 70) Aufgrund der Ortstreue der Art, ihres begrenzten Aktionsradius und 

der Qualität der den Eingriffsbereich umgebenden Habitate ist der Fortbestand der ökologi-

schen Funktionen der verloren gehenden Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art im räumli-

chen Zusammenhang nicht zu erwarten. Auch die vorgesehene Umsiedlung in die neu er-

stellten/verbesserten Lebensräume verspricht nicht mit Gewissheit Erfolg (Unterlage 12.4, 

S. 70). § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ist daher erfüllt. Die planfestgestellten Maßnahmen zur 

Umsetzung der Tiere in neu hergestellte/verbesserte bzw. neu herzustellende/zu verbes-

sernde Lebensräume wirkt erst auf der Ebene der Wahrung des Erhaltungszustandes der 

Populationen im Sinne des § 45 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG. 

5.2.3.4.6 Keine Verschlechterung des Erhaltungszust andes 

Trotz des Eintritts der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 BNatSchG ver-

schlechtert sich der Erhaltungszustand der Population der Schlingnatter nicht, § 45 Abs. 7 

Satz 2 BNatSchG. Auf die Ausführungen unter C III 5.2.3.1 wird verwiesen. 

5.2.4 Europäische Vogelarten 

Durch das Vorhaben werden bezogen auf die europäischen Vogelarten keine Verbotstatbe-

stände des § 44 Abs.1 BNatSchG erfüllt.  

Für alle Vogelarten werden durch die reliefbedingte Gestaltung der Trassenführung in die-

sem Abschnitt erhebliche Minderungen der Störwirkungen erreicht. Der gesamte Strecken-

abschnitt wird entweder in Einschnittslage geführt, oder es erfolgt eine Abschirmung der 

Trasse durch Wälle. Auch die Netratalbrücke, die Ulfetalbrücke und der Tunnel Boyneburg 

reduzieren die potentiellen betriebsbedingten Störwirkungen (Unterlage 12.0, S. 3). Die Her-

stellung von Gehölzstreifen und –flächen entlang der Trasse mindert Kollisionsgefahren und 
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schafft Leitstrukturen, die zudem visuelle und akustische Störreize mindern. Aus der Sicht 

der Planfeststellungsbehörde handelt es sich bei der Anlage von Gehölzstreifen, der Anlage 

und Entwicklung von Gehölzflächen und Gehölzabpflanzungen (A2.1, A2.2, A2.3, A3.1, A3.2, 

A3.3a, A3.3b, A3.4, A4.3, A5.1, E6.6, A6.9, A7.1, A7.2, A7.4, A7.5, A7.6, E 8.2, A8.3, A8.4, 

E8.5, E8.6, E8.7, E8.8, A8.9, E8.10, A36, A42.1, A42.2, A45) um artschutzrechtlich gebotene 

Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz der Avifauna. Durch die Maßnahmen wird der Le-

bensraum der lokalen Populationen aufgewertet und damit der Erhaltungszustand der Arten 

insgesamt gefördert. Die Maßnahmen erfolgen überwiegend auf landwirtschaftlich genutzten 

Fremdflächen, die insbesondere, soweit Wald oder Gehölzstrukturen hergestellt werden 

dauerhaft einer landwirtschaftlichen Nutzung entzogen werden. Die Maßnahmen sind aus 

den dargelegten naturschutzfachlichen Gründen im öffentlichen Interesse erforderlich. Daher 

ist es sachgerecht, die Eigentümerinteressen zurücktreten zu lassen und die für die Umset-

zung der Maßnahmen erforderlichen Grundstücke in Anspruch zu nehmen. Die Vorhaben-

trägerin hat den vorhabenbedingt in ihrer Existenz Betroffenen, geeignetes Ersatzland ange-

boten und sich bereit erklärt, dieses Angebot auch weiterhin zur Abwendung der Existenzge-

fährdung aufrecht zu erhalten. Wegen der Einzelheiten wird insoweit auf die eigentümerbe-

zogene Darstellung unter C III 15 verwiesen. 

5.2.4.1 Verwendung der Arbeitshilfe „Vögel und Stra ßenverkehr 2010“ bei Prüfung 

des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  

Störungen im Sinne von § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG sind Ereignisse, die – im Unterschied 

zur Verletzung – die körperliche Unversehrtheit eines Tieres nicht direkt beeinträchtigen, 

aber eine physiologische oder eine Verhaltensänderung bewirken, die sich nachteilig aus-

wirkt (z.B. durch erhöhten Energieverbrauch infolge von Fluchtreaktionen). Entsprechend 

sind Intensität, Dauer und Frequenz von Störungen maßgeblich für die Beurteilung der Aus-

wirkungen von Störungen auf eine Art. Störungen können akustische oder optische Signale 

infolge von Bewegung, Lärm, Licht oder durch Schadstoffe sein, aber auch die Verkleinerung 

von Jagdhabitaten, die Unterbrechung von Flugrouten, die Zerschneidung/Trennung von 

Habitaten oder Silhouettenwirkung (vgl. Leitfaden 2011, S. 18). Für die Bewertung der Wir-

kung von Straßenverkehrslärm auf Vögel hat das Kieler Institut für Landschaftsökologie eine 

Arbeitshilfe „Vögel und Straßenverkehr“ erarbeitet (KIFL 2010), die eine Beurteilung der 

kombinierten Auswirkungen von Lärm und optischen Störungen als typischen Wirkfaktoren 

für den Betrieb von Straßen ermöglicht. Die Arbeitshilfe ermöglicht dagegen keine Beurtei-

lung für die Wirkfaktoren bauzeitliche Störungen, Habitatverlust durch Überbauung, Verände-

rung der Horizontkulisse und Veränderung der Vogelhabitate durch Stoffeinträge (KIFL 2010, 

S. IX). Für den Faktor Lärm/optische Stimuli erfolgt die Wirkungsprognose für das planfest-

gestellte Vorhaben auf der Grundlage dieser Arbeitshilfe. Für die weiteren (möglichen) Stör-
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wirkungen greift die Planfeststellungsbehörde für ihre Beurteilung auf die fachgutachterliche 

Einschätzung in den von der Vorhabenträgerin vorgelegten Unterlagen, die Stellungnahmen 

der Fachbehörden sowie erhobene Einwendungen zurück. 

Die Beurteilung der Lärmauswirkung erfolgt durch eine Gegenüberstellung der Lärmempfind-

lichkeit der Vogelart und des nach der RLS 90 ermittelten Beurteilungspegels sowie den 

Verkehrszahlen (KIFL 2010, S. 1). Die Vögel werden – entsprechend ihrer Lärmempfindlich-

keit - in sechs Gruppen eingeteilt (KIFL 2010, S. 3/4): 

 

Gruppe Beschreibung Bewertung Prognoseinstrument 

Brutvogel 1  Lärm ist der Wirkfaktor mit der 
größten Reichweite sehr lärmempfindlich Kritischer Schallpegel,  

Fluchtdistanz 

Brutvogel 2 Lärm beeinflusst die räumliche 
Verteilung an Straßen 

Mittlere Lärmempfindlich-
keit 

Kritischer Schallpegel,  
Effektdistanz 

Brutvogel 3 
Hintergrundlärm für zu erhöhten 

Verlusten durch Prädation, Beein-
trächtigung der Reproduktion 

Erhöhtes Prädationsrisiko 

Brutvogel 4 
Lärm hat geringen Anteil auf die 
räumliche Verteilung an Straßen 

Untergeordnete Lärm-
empfindlichkeit Effektdistanz 

Brutvogel 5 Lärm hat am Brutplatz keine Be-
deutung 

Ohne (lärm-) spezifisches 
Abstandsverhalten 

Effektdistanz,  
Fluchtdistanz,  

Artspezifischer Störradius 
Rastvögel   Artspezifischer Störradius 

 

Kritischer Schallpegel ist der Mittelungspegel nach RLS-90, dessen Überschreitung, eine 

ökologisch relevante Einschränkung der akustischen Kommunikation und damit von wesent-

lichen Lebensfunktionen einer Brutvogelart nach sich ziehen kann (KIFL 2010, S. 4). Es wer-

den für die Nacht der Pegel 47 dB(A) und für den Tag die Pegel 52, 55 und 58 dB(A) als kri-

tische Schallpegel verwendet (KIFL 2010, S. 5). Effektdistanz ist die maximale Reichweite 

des erkennbar negativen Einflusses von Straßen auf die räumliche Verteilung einer Vogelart. 

Sie liegt zwischen 100 und 500 m (KIFL 2010, S. 6). Die in der Arbeitshilfe einzelnen Vogel-

arten zugeordneten Effektdistanzen sind bezogen auf die Faktoren Lärm und optische Stö-

rungen konservativ, führen also zu einer Überschätzung der Wirkungen (KIFL 2010, S. 8). 

Fluchtdistanz ist der Abstand, den ein Tier zu bedrohlichen Lebewesen wie natürlichen Fein-

den und Menschen einhält, ohne dass es die Flucht ergreift (KIFL 2010, S. 8). Störradius ist 

die Distanz, bis zu der sich natürliche Feinde oder Menschen der Kolonie bzw. dem Rastvo-

geltrupp nähern können, ohne dass zumindest ein Teil der Vögel auffliegt (KIFL 2010, S. 8). 

Die Straßen werden entsprechend der Verkehrsmenge/Tag (24h) in fünf Klassen eingeteilt: 

bis einschließlich 10.000 Kfz/d von 10.001 Kfz/d bis 20.000 Kfz/d, von 20.001 Kfz/d bis 

30.000 Kfz/d, von 30.001 Kfz/d bis 50.000 Kfz/d und über 50.000 Kfz/d (KIFL 2010, S. 9). Im 
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Analyse-Nullfall 2009 hat die Verkehrsuntersuchung für den Abschnitt der VKE 40.1 Ver-

kehrszahlen von 10.500 Kfz/d bis 16.200 Kfz/d ermittelt. Für den Prognosenullfall wird auf 

diesem Abschnitt ein Verkehr von 11.100 Kfz/d bis 19.300 Kfz/d erwartet. Im Planfall liegen 

die Verkehrszahlen auf der planfestgestellten Trasse zwischen 33.000 Kfz/d im Bereich von 

Hoheneiche und 30.800 Kfz/d ab AS Sontra/Wichmannshausen südwärts (MODUS 

CONSULT, Dimensionierungsprognose 2025, Fortschreibung 2009, Oktober 2010, Plan 65). 

Die planfestgestellte Autobahntrasse liegt zwischen 100 und 200 m östlich der bestehenden 

B 7 /B 27 und im weiteren Verlauf, ab der Einmündung der B 400 in die B 27, etwa 50 m bis 

250 m östlich der Trasse der B 27. In dem Bereich (Sontratal) besteht außerdem eine Belas-

tung durch die Bahnstrecke Eschwege-Fulda. 

5.2.4.2 Vereinfacht geprüfte Vogelarten 

Die Planfeststellungsbehörde ist nach Überprüfung der vereinfacht geprüften europäischen 

Vogelarten zu dem Ergebnis gekommen, dass keiner der Verbotstatbestände des § 44 

Abs. 1 BNatSchG erfüllt wird. 

Die Vorhabenträgerin hat im Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag entsprechend der im Arten-

schutzleitfaden für Hessen vorgeschlagenen Vorgehensweise die im Untersuchungsraum 

aufgrund der Bestandserfassungen 2010 ermittelten Europäischen Vogelarten, die sich nach 

der Einschätzung der Staatlichen Vogelschutzwarte für das Land Hessen in einem günstigen 

Erhaltungszustand befinden (Leitfaden, Anhang 3, S. 10 ff.) oder in dem Untersuchungsraum 

nicht nachgewiesen worden sind, einer vereinfachten tabellarischen Prüfung unterzogen 

(Leitfaden, S. 28), wobei insbesondere – auf der Grundlage der Arbeitshilfe von 

Garniel/Mierwald, Vögel und Straßenverkehr, Stand 30.04.2010 – auch die Auswirkungen 

des zu erwartenden Verkehrslärms auf die ermittelten Reviere betrachtet wurden (Unterlage 

12.4, S. 204 bis 304). Auf der Grundlage dieser Prüfung wurde mit Gewissheit der vorha-

benbedingte Eintritt der Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG für 69 Vogelarten 

(Schwarzspecht, Waldkauz, Kleiber, Sumpfmeise, Sperber, Haubenmeise, Fichtenkreuz-

schnabel, Mäusebussard, Mönchgrasmücke, Amsel, Buchfink, Singdrossel, Zilpzalp, Zaun-

könig, Kohlmeise, Blaumeise, Rotkehlchen, Star, Gartenbauläufer, Weidenmeise, Mistel-

drossel, Schwarzmeise, Gimpel, Waldbaumläufer, Buntspecht, Eichelhäher, Fitis, Nachtigall, 

Heckenbraunelle, Grünling, Grauschnäpper, Turmfalke, Schleiereule, Hausrotschwanz, 

Haustaube, Ringeltaube, Rabenkrähe, Elster, Neuntöter, Grünspecht, Goldammer, Dorn-

grasmücke, Bachstelze, Braunkelchen, Wendehals, Erlenzeisig, Feldschwirl, Sumpfrohrsän-

ger, Gebirgsstelze, Wasseramsel, Dohle, Kormoran, Graureiher, Mittelspecht, Schwarzmilan, 

Schwarzstorch, Uhu, Kiebitz, Schafstelze, Steinschmätzer, Rotdrossel, Flussuferläufer, 

Rohrweihe, Waldschnepfe) ausgeschlossen. Für die Arten Waldkauz, Sperber, Mäusebus-
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sard, Turmfalke, Schleiereule und Grünspecht wurde der vorhabenbedingte Eintritt der Zu-

griffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG in Verbindung mit den konfliktvermeidenden Maß-

nahmen S34, V29, S23, S24, für den Neuntöter in Verbindung mit den CEF-Maßnahmen 

A7.1, A7.2 A7.4, A7.5, A7.6 und A42.1 (Unterlage 12.4, S. 236, 237) und für den Grünspecht 

in Verbindung mit der CEF-Maßnahme A33 (Unterlage 12.4 S. 237, 238) ausgeschlossen. 

Die Planfeststellungsbehörde schließt sich dieser Einschätzung, gegen die – abgesehen 

vom Wendehals (Einwendung des BUND vom 31.05.2011, S. 20) – weder vom amtlichen 

noch vom ehrenamtlichen Naturschutz Bedenken erhoben worden sind, an. Aufgrund der 

Häufigkeit ihres Vorkommens, der Anpassungsfähigkeit dieser Arten, der konkreten Lebens-

raumsituation vor Ort und/oder geringen vorhabenbedingten Betroffenheit der genannten 

Arten kann – auch in Anbetracht der positiven Wirkungen der für (andere) Vogelarten plan-

festgestellten landschaftspflegerischen Maßnahmen – gesichert davon ausgegangen wer-

den, dass der Tötungstatbestand ausgeschlossen ist, die ökologischen Funktionen ihrer 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin gewahrt sind und 

keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population eintritt. Daher kann 

auf die Feststellungen der Unterlage 12.4, S. 204 bis 304 verwiesen werden.  

Zum Wendehals hat der BUND eingewandt, dass die Art im Artenschutzfachbeitrag nicht in 

einem eigenen Formblatt abgehandelt, sondern tabellarisch im Rahmen der artengruppen-

bezogenen Prüfung (Kapitel 6.2.3) abgearbeitet worden sei. Die hieran geknüpfte Behaup-

tung, dass es zum Eintritt von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen für den Wende-

hals komme, ist unzutreffend (Erwiderung der Vorhabenträgerin vom 7.12.2011 S. 26) Zwar 

trifft es zu, dass die Reviernachweise für den Wendehals in 200 m bzw. 250 m Entfernung zu 

dem südlichen und nördlichen Tunnelausgang liegen, jedoch berücksichtigt der Vortrag 

nicht, dass der Wendehals eine Störungsempfindlichkeit gegenüber Straßen nur bis zu ei-

nem Abstand von bis zu 100 m zum Fahrbahnrand aufweist (Garniel & Mierwald 2010). 

Störwirkungen, die zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Popula-

tion führen, werden daher für die nachgewiesenen Brutpaare aufgrund des Tunnel 

Boyneburg ausgeschlossen. Aufgrund der Lage der nachgewiesenen Brutpaare am Heiden-

berg und Mittelberg können Kollisionen für die beiden Brutpaare aufgrund der Führung der 

Trasse im Tunnel Boyneburg ebenfalls ausgeschlossen werden. Eine Erhöhung des Tö-

tungsrisikos ist schon deshalb ausgeschlossen, da die sich unmittelbar an die Tunnelaus-

gänge anschließenden Netra -  und Ulfetalbrücke mit Kollisionsschutzwänden versehen sind. 

Schließlich wurden im Untersuchungsraum zahlreiche europäische Vogelarten nachgewie-

sen, die teilweise nur als Nahrungsgast (z.B. Graureiher, Kormoran, Mittelspecht, Rotmilan, 

Schwarzmilan, Schwarzstorch, Uhu, Wespenbussard) oder Durchzügler (z.B. Flussuferläu-
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fer, Kiebitz, Rohrweihe) vorkommen. Für diese Arten ist nach Überprüfung der Planfeststel-

lungsbehörde der Eintritt der Verbotstatbestände ausgeschlossen.  

5.2.4.3 Vertieft geprüfte europäische Vogelarten 

Die Planfeststellungsbehörde ist nach Überprüfung der vertieft geprüften europäischen Vo-

gelarten zu dem Ergebnis gekommen, dass keiner der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 

BNatSchG erfüllt wird. 

Für 39 europäische Vogelarten erfolgte in der Unterlage 12.4 eine vertiefte artbezogene Be-

trachtung (Unterlage 12.4, S. 77 bis 203). Von diesen wurde nach den Feststellungen im 

artenschutzrechtlichen Fachbeitrag bei 6 Arten im Rahmen der Nacherfassung 2010 (BÖF 

2010a) kein Nachweis der Art im Untersuchungsgebiet erbracht. Dieses sind Baumfalke (Un-

terlage 12.4, S.134 bis 135), Reiherente (Unterlage 12.4, S.100 bis 102), Rotmilan (Unterla-

ge 12.4, S.155 bis157), Teichhuhn (Unterlage 12.4, S.142 bis 144), Wanderfalke (Unterlage 

12.4, S.132 bis 133) und Wespenbussard (Unterlage 12.4, S.164 bis 165). Es ist daher – 

auch in Anbetracht der vorhergehenden Erfassungen – gesichert davon auszugehen, dass 

die Arten nicht Gegenstand von vorhabenbedingten Verbotseintritten sein können. 

Für 15 Arten wurden im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag festgestellt, dass sie schon auf-

grund der planerischen Ausgestaltung des Vorhabens (Trassenführung in Einschnittslage, 

Abschirmung der Trasse durch Wälle, Tunnel Boyneburg und den Talbrücken über die Netra 

und Ulfe) und der verfügten Bauzeitenregelungen vorhabenbedingt nicht von den Verbots-

tatbeständen des § 44 Abs. 1 BNatSchG betroffen sind. Dieses sind die Vogelarten: Birken-

zeisig (Unterlage 12.4 S. 112 bis 114), Eisvogel (Unterlage 12.4, S.77 – 79), Feldsperling 

(Unterlage 12.4 S. 161 bis 163), Haussperling (Unterlage 12.4. S. 158 bis 160), Heidelerche 

(Unterlage 12.4 S. 153 bis 154), Kernbeißer (Unterlage 12.4. S.115 bis 117), Kolkrabe (Un-

terlage 12.4. S. 12 bis 122), Kuckuck (Unterlage 12.4. S. 123 bis 125), Mauersegler (Unter-

lage 12.4. S. 94 bis 95), Mehlschwalbe (Unterlage 12.4 S. 126 bis 127), Rauchschwalbe (Un-

terlage 12.4 S. 148 bis 149), Rohrammmer ( Unterlage 12.4. S. 130 bis 131), Stockente (Un-

terlage 12.4; S. 88 bis 90), Türkentaube (Unterlage 12.4. S. 185 bis 186) und Wacholder-

drossel (Unterlage 12.4. S. 197 bis 199). Diese Arten bedürfen ebenfalls keiner näheren Be-

trachtung. Auf die Ausführungen der Unterlage 12.4 kann verwiesen werden.  

Für 11 Arten sind Verbotstatbestände deshalb nicht erfüllt, weil entweder die ökologische 

Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang aufgrund der 

Landschaftsausstattung gewahrt bleibt oder die Vogelart (z.B. Stieglitz) jährlich neue Nester 

baut oder ein Ausweichen der Art im räumlich funktionalen Zusammenhang möglich ist (§ 44 

Abs.1 Nr. 3 BNatSchG). Durch den artenschutzrechtlich optimierten Bauablauf werden 
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Individuenverluste im Zusammenhang mit der Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestät-

ten ausgeschlossen (V28.3). Hierbei handelt es sich um die Arten Bluthänfling (Unterlage 

12.4, S. 106 bis 108), Eisvogel (Unterlage 12.4, S. 85 bis 87), Gartenrotschwanz (Unterlage 

12.4. S.166 bis 168), Gelbspötter (Unterlage 12.4.S.145 bis 147), Girlitz (Unterlage 12.4, 

S. 181 bis 184), Grauspecht (Unterlage 12.4, S. 172 bis 174), Hohltaube (Unterlage 12.4, 

S.118 bis 120), Klappergrasmücke ( Unterlage 12.4, S. 194 bis 196), Kleinspecht (Unterlage 

12.4, S. 175 bis 177), Stieglitz (Unterlage 12.4, S. 109 bis 111) und Waldlaubsänger (Unter-

lage 12.4, S. 169 bis 171). Auch diese Arten bedürfen keiner näheren Betrachtung. Auf die 

Ausführungen der Unterlage 12.4 kann verwiesen werden.  

Insgesamt 7 europäische Vogelarten (Baumpieper, Feldlerche, Habicht, Trauerschnäpper, 

Turteltaube, Waldohreule und Wiesenpieper) sind vertieft zu betrachten, entweder weil CEF-

Maßnahmen erforderlich sind, um den günstigen Erhaltungszustand der lokalen Population 

der Art zu wahren, oder Einwendungen und Stellungnahmen eine vertiefende Auseinander-

setzung erfordern. 

5.2.4.3.1 Baumpieper ( Anthus trivialis) 

Die europäische Vogelart „Baumpieper“ (Anthus trivialis) wird durch das planfestgestellte 

Vorhaben nicht in einer Weise berührt, die zu einer Verwirklichung der artenschutzrechtli-

chen Verbotstatbestände in § 44 Abs. 1 BNatSchG führt. 

5.2.4.3.1.1 Bestand 

Der Baumpieper benötigt eine gut ausgebildete, reich strukturierte Krautschicht für den Nist-

standort (Bodenbrüter) und die Nahrungssuche (Insekten, Raupen, Spinnen, u.a.). Die Art 

nutzt ihre Nester in der folgenden Brutsaison wieder. Die Ortstreue wird als hoch eingestuft 

(Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten vom 27. 09. 2010; 

Erlass des Ministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz des Landes Bran-

denburg vom Januar 2011). Die Art wurde 2010 nicht von Garniel & Mierwald, Vögel und 

Straßenverkehr, bewertet. Der Gutachter geht aber innerhalb von 200 m vom Fahrbahnrand 

von einer Empfindlichkeit gegenüber (akustischen und optischen) Störwirkungen aus (Unter-

lage 12.4, S. 93). Der Bestand des Baumpiepers wird für die Bundesrepublik mit ca. 500.000 

bis 700.000 Brutpaaren, für Hessen mit 5.000 – 8.000 Brutpaaren angegeben. In der Roten 

Liste des Werra-Meißner-Kreises wird der Baumpieper auf der Vorwarnliste geführt. Grund-

sätzlich gilt die Art nicht als selten, jedoch sind starke Bestandsabnahmen zu verzeichnen.  

Nach Einschätzung der Staatlichen Vogelschutzwarte (E-Mail der Vogelschutzwarte vom 

18.11.2010) lässt sich die lokale Population auf Ebene des Naturraums abgrenzen. Eine 
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Einstufung des Erhaltungszustands der lokalen Population auf Naturraumebene kann auf-

grund fehlender Kenntnisse zur Verbreitung sowie der langfristig starken, bzw. kurzfristig 

leichten Abnahme in der Bestandsentwicklung in Hessen nicht vorgenommen werden (Unter-

lage 12.4, S. 91). 

5.2.4.3.1.2 Wirkungen des Vorhabens 

Reviernachweise am Heuberg und am Pfaffenberg liegen innerhalb der Effektdistanz von 

200 m, sodass infolge von Störwirkungen eine Einschränkung der Habitateignung für zwei 

Baumpieper Brutreviere entsteht (Unterlage 12.4, S. 93). Eine unmittelbare Inanspruchnah-

me von Fortpflanzungs- und Ruhestätten erfolgt vorhabenbedingt nicht.  

5.2.4.3.1.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Das Tötungsverbot tritt vorhabenbedingt nicht ein. Aufgrund des schnellen und wendigen 

Fluges der Art ist die Gefahr von Kollisionen im Straßenverkehr gering. Individuenverluste 

werden ausgeschlossen (Unterlage 12.4, S. 93). Durch die Beschränkung der Baufeldfrei-

machung auf Zeiträume außerhalb der Brutzeit der Art (Ende April bis Ende September; Er-

lass des Ministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz des Landes Branden-

burg vom Januar 2011) ist sichergestellt, dass keine Tötung von Individuen der Art erfolgt 

(Unterlage 12.4, S. 92). 

5.2.4.3.1.4 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Der vorhabenbedingte Eintritt einer erheblichen Störung ist ausgeschlossen. Der 

Baumpieper ist eine Art, die in Anlehnung an die Untersuchungen von GARNIEL et al. 

(2010) zu der Gruppe mit einer schwachen Lärmempfindlichkeit gehört. Für diese Ar-

ten sind nach aktuellem Kenntnisstand andere Faktoren für das Verbreitungsmuster 

an Straßen entscheidend als Störungen durch Lärm (GARNIEL et al. 2010). Durch die 

vorgesehen Vermeidungsmaßnahmen A7.2 (dichte Gehölzpflanzungen als Leitstruktur 

für Fledermäuse) soll nach Auffassung der Vorhabenträgerin unter Berücksichtigung 

der Maßnahme und unter Verweis auf vorhandene Ausweichmöglichkeiten der Stö-

rungstatbestand im Ergebnis nicht eintreten. Mit Stellungnahme vom 31.05.2011 

(S. 17) hat der BUND darauf hingewiesen, dass die Maßnahmenplanung ungeeignet 

sei, da dichte Gehölpflanzungen (A7.2.) keinen wirksamen Schallschutz leisten. Auch 

sei nicht ohne weiteres davon auszugehen, dass geeignete Ausweichhabitate für den 

Baumpieper im räumlichen Zusammenhang vorhanden seien. In der Erwiderung vom 

10.11.2011 bestätigt die Vorhabenträgerin, dass die Prüfung im Artblatt widersprüch-

lich und in der Begründung unvollständig sei. Die Vorhabenträgerin kommt nach der 

Überprüfung zu dem Ergebnis, dass keine erhebliche Störung der lokalen Population 
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des Baumpiepers vorhabenbedingt eintrete. Diesem Ergebnis schließt sich die Plan-

feststellungsbehörde an. Zwar ist für das Revier am Heuberg aufgrund der Störwir-

kungen in den ersten 100 m von der geplanten Trasse ein Verlust der Habitatfunktion 

zu 80% anzunehmen und auf den nächsten 100 m bis zur kritischen Effektdistanz 

(200 m)  eine Beeinträchtigung um 30 % (rd. 1,4 ha), die den Offenland-

Waldrandkomplex des Baumpieperreviers betreffen. Dieser Sachverhalt würde zu dem 

Ergebnis führen, dass der Erhalt des Revieres nicht mit Sicherheit angenommen wer-

den kann. Da die Trassenführung aber im Einschnitt geführt wird, ist nicht von Störun-

gen durch Lärmwirkungen in einem erheblichen Umfang auszugehen. Im Zusammen-

hang mit der dichten Gehölzpflanzung (Endhöhe 4 m) auf der Oberkante der Bö-

schung ist unter Berücksichtigung der Einschnittslage der Trassenführung von einer 

wirksamen Minimierung der Störwirkungen durch die Einschnittslage der Trasse in 

Verbindung mit der Maßnahme A7.2 auszugehen. Der Verkehr auf der Autobahn kann 

von den Baumpiepern in dem Fall nur von Singwarten in Nähe der Böschungskante 

wahrgenommen werden. Je weiter die Singwarten von den Böschungen entfernt sind 

und je tiefer der Einschnitt ist, desto eher sei der Verkehr auch von höheren Singwar-

ten nicht mehr einzusehen. Der verbleibende Bereich am Heuberg wird im Ergebnis 

als Revier für das Brutpaar bestehen bleiben.  

Das Revier am Pfaffenberg leibt ebenfalls erhalten. Zwischen der geplanten BAB, die 

in diesem Bereich im Einschnitt liegt und dem Nachweis am Pfaffenberg verbleibt ein 

Waldstreifen von rd. 50 m. Der Verkehr auf der Autobahn kann von den Baumpiepern 

nicht wahrgenommen werden. Der Nachweis am Pfaffenberg liegt zwar innerhalb der 

Effektdistanz von 200 m, durch die Einschnittslage der Trasse und dem verbleibenden 

Waldstreifen zwischen Autobahn und Nachweis wird die Störwirkung des Verkehrs auf 

die Art jedoch vermindert. 

5.2.4.3.1.5 § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Der Zerstörungstatbestand wird vorhabenbedingt nicht verwirklicht, da anlage- und 

baubedingt keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten des Baumpiepers in Anspruch ge-

nommen werden. 

5.2.4.3.2 Feldlerche ( Alauda arvensis) 

Für die europäische Vogelart Feldlerche (Alauda arvensis) ist die Zulassung von Ausnahmen 

von den artenschutzrechtlichen Zugriffsverboten vorhabenbedingt nicht erforderlich. 
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5.2.4.3.2.1 Bestand 

Die Feldlerche ist eine typische Art der offenen Feldflur und ein typischer Kulturfolger. Sie 

brütet am Boden, auf Grünländern und Äckern oder Ackerrandstreifen auf trockenen bis 

wechselfeuchten Böden. Optimale Bedingungen liegen bei einer Vegetationshöhe von 15 bis 

25 cm und einer Bodenbedeckung von 20 bis 50 % vor. Die Feldlerche ist brutort- und part-

nertreu. Zwischen dem Nest und seinem direkten Umfeld besteht eine enge ökologisch-

funktionale Verflechtung, was insbesondere in der Zeit der Jungenaufzucht von Bedeutung 

ist. Die Nester werden innerhalb des jeweiligen Reviers, die eine durchschnittliche Größe 

von 0,5 - 0,8 ha aufweisen, jährlich neu angelegt (Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, 

Rheinland-Pfalz und Saarland, Stellungnahme vom 14.09.2011, Nr. 10); Angaben zu den in 

Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten vom 27.09.2010; Erlass des Ministeriums 

für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg vom Januar 2011). 

Die Feldlerche gehört zur Gruppe 4 der auf ihre Lärmempfindlichkeit untersuchten Brutvögel 

mit einer artspezifischen Effektdistanz von 500 m (Garniel & Mierwald, Vögel und Straßen-

verkehr 2010, S. 97, 108/109). Der Bestand der Feldlerche in Deutschland wird mit 2,1 bis 

3,2 Mio. Brutpaaren angegeben (Unterlage 12.4, S. 94). Für Hessen ist der Bestand der 

Feldlerche durch die Staatliche Vogelschutzwarte untersucht worden. Danach ist in Hessen 

von einem Gesamtbestand von etwa 225.000 Revieren (+/- 10%) auszugehen, der sich auf 

17 lokale Populationen verteilt (Staatliche Vogelschutzwarte/Planungsgruppe Natur und 

Landschaft, Ermittlung und Abgrenzung der lokalen Populationen der Feldlerche (Alauda 

arvensis) in Hessen, 2010, S. 12, 17). Der Erhaltungszustand der Art ist in Hessen „unzurei-

chend-ungünstig“ Leitfaden 2011, Anhang 3, S. 12). In der Roten Liste Deutschland wird die 

Art mit „3“, in der Roten Liste Hessens mit „V“ bewertet. Im Untersuchungsbereich wurden 

bei der Kartierung 2009, die sich auf den nördlichen Bereich der VKE 40.2 beschränkte, 2 

Feldlerchenreviere gefunden (Bosch & Partner 2009), 2010 wurden insgesamt 14 Feldler-

chenreviere(BÖF 2010a) ermittelt. Die Nachweise erfolgten auf den Ackerflächen südlich von 

Hoheneiche sowie nördlich und nordöstlich von Wichmannshausen mit je zwei Brutpaaren. 

Am Mittelberg wurde ein Revier kartiert, südlich von Wichannshausen in der Sontraaue vier 

Reviere. Zwei Nachweise erfolgten nordöstlich des Ulfehofes, ein weiterer nachweis südlich 

des Ulfehofes.  

Der Bestand der Feldlerche wird in Hessen in 17 lokale Populationen aufgeteilt. Die Feldler-

chen im Untersuchungsgebiet sind der lokalen Population des Fulda-Werra-Berglandes (Nr. 

5) zuzuordnen. Die lokale Population Nr. 5 verteilt sich 1.684,9 km², davon 720,9 km² Offen-

landanteil. Die Staatliche Vogelschutzwarte hat eine Siedlungsdichte von 1,5 bis 2,5 Revie-

ren/10 ha einen Bestand der lokalen Population von 11.000 bis 18.000 Revieren ermittelt 

(Staatliche Vogelschutzwarte/Planungsgruppe Natur und Landschaft, Ermittlung und Ab-
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grenzung der lokalen Populationen der Feldlerche (Alauda arvensis) in Hessen, 2010, S. 17, 

18). Die Vorhabenträgerin hat den Erhaltungszustand der lokalen Population mit „gut (B)“ 

bewertet (Unterlage 12.4, S. 83).  

5.2.4.3.2.2 Wirkungen des Vorhabens 

Es ist von einer vorhabenbedingten Inanspruchnahme von drei Revieren der Feldlerche 

durch den Trassenbau auszugehen (Unterlage 12.4, S. 83). 

5.2.4.3.2.3 § 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG 

Das Tötungsverbot wird vorhabenbedingt nicht verwirklicht. Individuenverluste durch Kollisi-

onen, die über das allgemeine Lebensrisiko hinausgehen, sind ausgeschlossen. Die Art mei-

det aufgrund ihrer Störungsempfindlichkeit den trassennahen Bereich (Unterlage 12.4, 

S. 83). Tötungen von Exemplaren der Art im Zusammenhang mit der Zerstö-

rung/Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten werden durch Beschränkung der 

Baufeldfreimachung auf Zeiten außerhalb der Brutzeit der Feldlerche (Anfang März bis Mitte 

August; vgl. Erlass des Ministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz des 

Landes Brandenburg vom Januar 2011; sowie Maßnahme V28.3) vermieden. Etwaige 

Zweitbruten auf vorbereiteten Baufeldern werden entsprechend der Anforderung in der Un-

terlage 12.4, S. 84 durch die Nebenbestimmung A.V.2.2 Ziff. 1 verhindert. 

5.2.4.3.2.4 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Der vorhabenbedingte Eintritt einer erheblichen Störung ist ausgeschlossen. Der Erhaltungs-

zustand der lokalen Population der europäischen Vogelart Feldlerche verschlechtert sich 

aufgrund des planfestgestellten Vorhabens nicht. Innerhalb der Effektdistanz von 500 m 

wurden 2010 14 Reviere der Art festgestellt. Davon liegen 2 Reviere im Bereich des Tunnel 

Boyneburg, sodass in diesem Bereich die Berücksichtigung der Effektdistanz entfällt (Unter-

lage 12.4, S. 84). Rechnerisch kommt es – in Anwendung der Berechnungsmethode von 

Garniel/Mierwald, Vögel und Straßenverkehr 2010, S. 24 – zu zwei bzw. max. drei störungs-

bedingten Einschränkungen der Habitateignung aufgrund von verkehrsbedingten Lärmim-

missionen während der Fortpflanzungszeit. Aufgrund der reliefbedingten Trassenführung in 

Einschnittslage, Abschirmung der Trasse mit Wällen und der Netratal- und Ulfetalbrücke in 

Verbindung mit Kollisionsschutzwänden, werden Störwirkungen gegenüber einer ebenerdi-

gen Trassenführung stark abgeschwächt. Im Ergebnis treten nach Überzeugung der Plan-

feststellungshörde keine vorhabenbedingten erheblichen Störungen durch betriebsbedingte 

Wirkungen ein. Eine Verschlechterung des derzeit guten Erhaltungszustandes der lokalen 

Population der Feldlerche aufgrund betriebsbedingter Störungen kann somit ausgeschlossen 

werden. Selbst wenn ein störungsbedingter Verlust von drei Revieren unterstellt wird, stellt 
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dieser Anteil an einer lokalen Population von mindestens 11.000 Revieren einen Anteil von 

0,05 % dar. Selbst wenn man alle störungsbedingt betroffenen 12 Reviere einstellt, hat dies 

keine Auswirkung auf den Erhaltungszustand der lokalen Population. Bei der Feldlerche 

handelt es sich um eine flächig verbreitete Art, deren Population einer natürlichen Schwan-

kung von 10 bis 20% unterliegt. Entsprechend sind negative Rückwirkungen auf den Erhal-

tungszustand der Art auszuschließen (Unterlage 12.4, S. 83/84).  

5.2.4.3.2.5 § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Das Zerstörungsverbot wird vorhabenbedingt nicht verwirklicht (Unterlage 12.4, S. 83). Die 

Planfeststellungsbehörde wertet die anlagenbedingt im Trassenbereich entstehenden Ver-

luste von 3 Revierbereichen (nordöstlich von Wichmannshausen ein Revier und südlich von 

Wichmannshausen in der Sontraaue zwei Reviere) nicht als eine Zerstörung von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten im Sinne von § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG. 

In Anbetracht der Tatsache, dass die Feldlerche ihre Nester jährlich neu errichtet, ist die Art 

auf eine Wiedernutzung nicht angewiesen. Eine Zerstörung/Beschädigung von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten werden durch Beschränkung der Baufeldfreimachung auf Zeiten 

außerhalb der Brutzeit der Feldlerche (Anfang März bis Mitte August; vgl. Erlass des Ministe-

riums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg vom Januar 

2011; sowie Maßnahme V28.3) vermieden. Infolge der angeordneten Bauzeitenregelung 

erfolgt damit nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde keine Beschädigung der Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten, da die Feldlerche zwar ortstreu, die jährliche Verteilung der 

Reviere/ihre Verdichtung ganz wesentlich von der Art und Weise/Änderungen des Feld-

fruchtanbaus auf diesen Flächen bestimmt wird. Damit kann sowohl von Dichteschwankun-

gen, als auch von deutlichen Verschiebungen (räumlichen Ausweichen) von Revieren aus-

gegangen werden. Diese Verschiebungen sind auf den verbleibenden Ackerflächen auch 

möglich, da betriebsbedingte Störungen auf den Ackerflächen die im Trassenbereich liegen, 

durch die Netratal- und Ulfetalbrücke und der störungsmindernden Wirkung der Kollisions-

schutzwände gemindert werden. Im Ergebnis wird daher nach Überzeugung der Planfeststel-

lungsbehörde, trotz der relativ kleinen Größe der Reviere von durchschnittlich 0,5-0,8 ha und 

der mittleren bis hohen Brutplatztreue aufgrund der in unmittelbarer Nähe der Reviere ver-

bleibenden Ackerfläche nicht von einer Zerstörung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

ausgegangen. Trotz des Verlustes von Ackerflächen durch das Vorhaben und der nachge-

wiesenen Besiedlung innerhalb des Untersuchungsgebietes kann ein Ausweichen der betrof-

fenen Brutpaare auf benachbarte Ackerflächen angenommen werden. Im Übrigen ist der 

Verbreitungsraum der lokalen Population so groß ist, dass in Anbetracht der Betroffenheit ein 

Ausweichen im räumlichen Zusammenhang und ausreichend Möglichkeiten zur Wahrung der 
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ökologischen Funktion der betroffenen Fortpflanzungsstätten besteht (Staatliche Vogel-

schutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland, Stellungnahme vom 14.10.2011, Nr. 

10). Der räumliche Zusammenhang wird dabei grundsätzlich durch das Verbreitungsgebiet 

der lokalen Population bestimmt. Im Übrigen kommt die Anlage von sog. Feldlerchenfenstern 

der Art zu gute und verbessert das Habitatangebot der Art im Umfeld des Eingriffs (Auflage 

A V 2.3 Nr. 20). Da derartige Strukturen in der modernen Agrarlandschaft Seltenheitswert 

besitzen, gleichzeitig aber Idealhabitate für Feldflurarten sind, werden sie zur Erhöhung der 

Lerchendichte beitragen: Der Stellungnahme der ONB vom 05.09.2011, die die ursprünglich 

vorgesehene Maßnahme (A41) zur Bewältigung der skizzierten Problemstellungen in der 

VKE 40.2 aufgrund ihrer Lage für ungeeignet erachtet, wird damit Rechnung getragen 

5.2.4.3.3 Habicht ( Accipiter gentilis) 

Aufgrund des planfestgestellten Vorhabens werden keine Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 

BNatSchG für die europäische Vogelart Habicht (Accipiter gentilis) verwirklicht. 

5.2.4.3.3.1 Bestand 

Die Brutplätze des Habichts befinden sich zumeist in Hochwäldern mit altem Baumbestand, 

vorzugsweise mit freier Abflugmöglichkeit durch Schneisen. Die Art weist eine hohe Revier-

treue auf. Nester werden mehrfach genutzt, innerhalb eines Reviers können mehrere Wech-

selnester vorkommen. Der Lebensraum eines Brutpaares liegt bei ca. 18-80 km² (Unterlage 

12.4, S. 77). Die Art gilt als weniger lärmempfindlich. Ihre Lärmempfindlichkeit der untersuch-

ten Brutvögel liegt bei einer artspezifischen Effektdistanz von 200 m (Garniel & Mierwald, 

Vögel und Straßenverkehr 2010). In Deutschland wird die Anzahl der Brutpaare des Ha-

bichts auf ca. 11.000 bis 13.000, in Hessen auf 500 bis 800 Paare geschätzt (Unterlage 12.4, 

S. 77). Die Staatliche Vogelschutzwarte (Leitfaden 2011, Anhang 3, S. 14) bewertet den Er-

haltungszustand des Habichts in Hessen mit „ungünstig bis unzureichend“. Im Untersu-

chungsgebiet ist die Art mit einem Revier am Pfaffenberg (2008, BÖF 2010a) und als Nah-

rungsgast nachgewiesen (1999, 2005, 2008).  

5.2.4.3.3.2 Wirkungen des Vorhabens 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten des Habichts werden vorhabenbedingt nicht in Anspruch 

genommen. Der in 2008 nachgewiesene Horst am Pfaffenberg liegt 800 m von der Trasse 

entfernt und wurde an den Standort des 2010 nachgewiesenen Horst am Pfaffenberg ver-

legt. Der aktuell besetzte Horst am Pfaffenberg liegt etwa 100 m von der Trasse entfernt und  

innerhalb der artspezifischen Effektdistanz. 
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5.2.4.3.3.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Die Verwirklichung des Tötungsverbotes ist ausgeschlossen. Zwar handelt es sich bei dem 

Habicht um eine kollisionsgefährdete Art, da der Habicht auch direkt neben der Straße jagt. 

Die Trasse verläuft am Heuberg und südlich der Ulfeaue in Einschnittslage, so dass Querun-

gen in größeren Höhen erfolgt. Durch die angeordneten Wildschutzzäune (S34, V29), sowie 

der Kollisionsschutzzäune und –wände wird ein direktes Einfliegen in die Trasse verhindert. 

Aufgrund des sehr wendigen Fluges der Art kann ein erhöhtes Kollisionsrisiko der Art ausge-

schlossen werden (Unterlage 12.4, S. 79). Durch die zeitliche Begrenzung der Freimachung 

des Baufeldes auf Zeiträume außerhalb der Brutzeit des Habichts (Anfang März bis Mitte 

August; vgl. Erlass des Ministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz des 

Landes Brandenburg vom Januar 2011) werden Verluste von Individuen durch das Fällen 

von Horstbäumen ausgeschlossen (Unterlage 12.4, S. 78).  

5.2.4.3.3.4 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Eine vorhabenbedingte Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

des Habichts ist ausgeschlossen. Eine erhebliche Störung der Art ist nicht zu erwarten. Der 

nächstgelegene Nachweis zur Trasse liegt am Pfaffenberg (100 m). Hier handelt es sich um 

einen Horst (Unterlage 12.4, S. 78).  Der Revierbereich am Pfaffenberg umfasst geeignete 

Habitate der Art auch innerhalb der Effektdistanz, so dass eine randliche Störung dieses 

Reviers durch Beeinträchtigung der Habitateignung nicht ausgeschlossen ist (Unterlage 

12.4, S. 78). Aufgrund des großen Aktionsraums des Habichts (bis zu 80 km² pro Revier, 

(Unterlage 12.4, S. 78) sind diese randlichen Störungen allerdings nicht geeignet, eine Ver-

schlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population zu bewirken (Unterlage 12.4, 

S. 78). Zudem wird auch an stark gestörten Horstplätzen mitunter festgehalten. Störwirkun-

gen auf jagende Habichts infolge bau- und betriebsbedingter Lärmemissionen sind aufgrund 

der Vorbelastungen (Lärmwirkung der Bundesstraße) und der relativ hohen Toleranz der Art 

in den Jagdhabitaten nicht erheblich. 

5.2.4.3.3.5 § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Das Vorhaben verwirklicht das Zerstörungsverbot nicht. Anlagebedingt werden keine Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten, d.h. aktuell besetzte Horste des Habichts beschädigt oder zer-

stört. Der Habicht stellt keine besonderen Anforderungen an seinen Horstplatz. Im Übrigen 

wären im Umfeld der Trasse ausreichend Ausweichflächen mit Altbeständen vorhanden, die 

die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang übernehmen können (z. B. der 

2008 nachgewiesene, aktuell aber unbesetzten Horst). 
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5.2.4.3.4 Trauerschnäpper ( Ficedula hypoleuca) 

Die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG werden vorhabenbe-

dingt für die europäische Vogelart Trauerschnäpper (Ficedula hypoleuca) nicht verwirklicht. 

5.2.4.3.4.1 Bestand 

Der Trauerschnäpper brütet in lichten, alten und unterholzarmen Laub-, Misch- und Nadel-

wäldern (Unterlage 12.4, S. 138). Die Art ist Geburtsorttreu und besetzt dieselben Neststan-

dorte wieder, soweit sich die Habitatstrukturen nicht verändert haben (Staatliche Vogel-

schutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland, Stellungnahme vom 14.09.2011, 

Nr. 7). Die Nester selbst werden von der Art in Baumhöhlen oder Nistkästen jährlich neu an-

gelegt (Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten vom 27. Sep-

tember 2010; Erlass des Ministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz des 

Landes Brandenburg vom Januar 2011). Die Art gehört zur Gruppe 4 der auf ihre Lärmemp-

findlichkeit untersuchten Brutvögel. Für sie wird eine Fluchtdistanz von 200 m angegeben 

(Garniel & Mierwald, Vögel und Straßenverkehr 2010, S. 100, 109). Der bundesweite Be-

stand der Art wird auf 180.000 bis 250.000 Brutpaare, der Hessens auf mehr als 10.000 

Brutpaare (Leitfaden 2011, Anlage 3, S. 25; HGON, Vögel, in Hessen, 2011: 6.000 bis 

12.000) eingeschätzt. Die Staatliche Vogelschutzwarte wertet den Erhaltungszustand der Art 

in Hessen mit „ungenügend-unzureichend“ (Leitfaden 2011, Anlage 3, S. 25). Die lokale Po-

pulation war Gegenstand der avifaunistischen Untersuchungen von 1999 und 2010. 2010 

wurden für den Trauerschnäpper insgesamt sechs Brutpaare nachgewiesen. Der Erhal-

tungszustand der lokalen Population auf Naturraumebene kann aufgrund fehlender Kennt-

nisse zur Verbreitung sowie der langfristig leichten Abnahme, bzw. kurzfristig gleich bleiben-

den Bestandsentwicklung in Hessen nicht vorgenommen werden (Unterlage 12.4, S. 138). 

5.2.4.3.4.2  Wirkungen des Vorhabens 

Anlage- und baubedingt wird ein Revier des Trauerschnäppers in Anspruch genommen (Un-

terlage 12.4, S. 139). Das Revier der Art (östlich Hoheneiche) liegt innerhalb der  200 m  

Effektdistanz zum Fahrbahnrand (Unterlage 12.4, S. 140). 

5.2.4.3.4.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Der Tötungstatbestand tritt für den Trauerschnäpper nicht ein. Eine signifikante Erhöhung 

des Kollisionsrisikos tritt aufgrund des Verlaufs der Trasse östlich von Hoheneiche und süd-

lich der Ulfeaue im Einschnitt und den Querungen in größerer Höhe (Unterlage 12.4, S. 141) 

nicht ein. Die Baufeldfreimachung erfolgt außerhalb der Brutzeit des Trauerschnäppers (Mit-

te April bis Mitte August; Erlass des Ministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucher-
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schutz des Landes Brandenburg vom Januar 2011). Dadurch werden Individuenverluste im 

Zusammenhang mit der Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten mit Gewissheit 

ausgeschlossen (Unterlage 12.4, S. 139). 

5.2.4.3.4.4 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert sich vorhabenbedingt nicht. Die 

von dem Betrieb des planfestgestellten Vorhabens ausgehenden Störwirkungen auf ein 

Brutpaar, dessen Revier innerhalb der Effektdistanz liegt, sind für die Art nicht erheblich. 

Eine Verschlechterung des derzeitigen Erhaltungszustandes der lokalen Population des 

Trauerschnäppers, die auf Naturraumebene abzugrenzen ist, wird ausgeschlossen.  Ergän-

zend wirksame Maßnahmen des LBP (A7.2 dichte Gehölzpflanzungen als Leitstruktur für die 

Fledermäuse) sowie dem Tunnel Boyneburg werden die Licht- und Lärmintensität abge-

schwächt.  

5.2.4.3.4.5 § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Das Verbot, Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu zerstören / zu beschädigen, tritt vorhaben-

bedingt nicht ein. Das Brutpaar östlich Hoheneiche wurde zwar im Böschungsbereich der 

BAB A 44 nachgewiesen, so dass anlagebedingt Fortpflanzungs- und Ruhestätten zerstört 

werden könnten. Da die Art aber keine hohe Brutplatztreue aufweist, ist aufgrund des vorge-

sehenen artenschutzrechtlich optimierten Bauablaufs ausgeschlossen, dass Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten zerstört werden. Aufgrund des vorhabenbedingten Verlustes von weiteren 

Höhlenbäumen durch das Vorhaben, sind geeignete Ausweichmöglichkeiten im räumlichen 

Zusammenhang vermindert (Unterlage 12.4, S. 139). Durch die Maßnahme der Regenerati-

on einer Streuobstbrache (Maßnahme A33) wird für den Trauerschnäpper ein ergänzendes 

Nistplatzangebot geschaffen. Aufgrund der vorhandenen Landschaftsausstattung im Zu-

sammenhang mit der Maßnahme A33 kommt es weder zu einem vollständigen Verlust aller 

geeigneten Brutplätze und bleibt überdies die ökologische Funktion Fortpflanzungs- und Ru-

hestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt (Unterlage 12.4, S. 139).  

5.2.4.3.5 Turteltaube ( Streptopelia turtur) 

Durch das Vorhaben werden artenschutzrechtliche Zugriffsverbote für die europäische Vo-

gelart Turteltaube (Streptopelia turtur) nicht verwirklicht. 

5.2.4.3.5.1 Bestand 

Die Brutplätze der Turteltaube liegen vorwiegend in Feldgehölzen, baumreichen Hecken und 

Gebüschen, an gebüschreichen Waldrändern oder in dichten Laub- und Mischwäldern (Un-

terlage 12.4, S. 187). Die Turteltaube legt jährlich neue Nester an (Angaben zu den in Meck-
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lenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten vom 27. September 2010; Erlass des Ministeri-

ums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg vom Januar 

2011) und weist eine durchschnittliche bis hohe Brutorttreue auf (Unterlage 12.4, S. 187). 

Die Art gehört zur Gruppe 2 der auf ihre Lärmempfindlichkeit untersuchten Brutvögel. Für die 

Art werden eine Effektdistanz von 500 m und ein kritischer Schallpegel von 58 dB(A) ange-

geben (Garniel & Mierwald, Vögel und Straßenverkehr 2010, S. 101, 104). In Deutschland 

wird von einem Bestand von 51.000 bis 77.000, in Hessen von 2.000 bis 4.000 Brutpaaren 

ausgegangen (Leitfaden 2011, Anlage 3, S. 26; HGON, Vögel, in Hessen, 2011, S. 216: 

4.000 bis 6.000). In der Roten Liste Deutschland hat die Art den Status „3“, in der Hessens 

„V“. Der Erhaltungszustand der Art wird von der Staatlichen Vogelschutzwarte für Hessen mit 

„ungünstig-unzureichend“ angegeben. Die Art war Gegenstand der avifaunistischen Erhe-

bung 1999 und 2010 (BÖF 2010a). Im Rahmen der Überprüfung der avifaunistischen Be-

standsdaten im Jahr 2010 wurden im Untersuchungsgebiet sechs Reviere nachgewiesen.  

Der Erhaltungszustand der lokalen Population ist gut (B) (Unterlage 12.4, S. 187). 

5.2.4.3.5.2 Wirkungen des Vorhabens 

Das Vorhaben führt zu keiner direkten Schädigung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten, da 

die Art ihre Nester jährlich neu baut. Anlagebedingt gehen Waldrandbereiche und Gehölze 

verloren, die zu einem Revier eines Brutpaares am Pfaffenberg gehören und als Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten dienen können. Das am Heidenberg nachgewiesene Brutpaar ist  

aufgrund der Führung der Trasse im Tunnel nicht betroffen. Ferner ist innerhalb der artspezi-

fischen Effektdistanz von 500 m von Störwirkungen für die Art auszugehen. Innerhalb dieser 

Effektdistanz liegen insgesamt 5 Brutpaare (Unterlage 12.4, S. 189). 

5.2.4.3.5.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Der Tötungstatbestand tritt für die Art nicht ein. Aufgrund der hohen Flughöhe sind 

Individuenverluste, die über das allgemeine Lebensrisiko hinausgehen, nicht zu erwarten. 

Eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos ist ausgeschlossen (Unterlage 12.4, S. 190). 

Aufgrund der Baufeldfreimachung ausschließlich außerhalb der Brutzeit der Turteltaube (En-

de April bis Ende August; Erlass des Ministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucher-

schutz des Landes Brandenburg vom Januar 2011) können Individuenverluste im Zusam-

menhang mit der Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ausgeschlossen werden 

(Unterlage 12.4, S. 188). 
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5.2.4.3.5.4  § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Vorhabenbedingt verschlechtert sich der Erhaltungszustand der lokalen Population 

nicht. Die lokale Population ist innerhalb des Naturraums D 47 nach Anlage 1 der 

Kompensationsverordnung abzugrenzen (E-Mail der Staatlichen Vogelschutzwarte für 

Hessen, Rheinland Pfalz und das Saarland vom 18.11.2010; Staatliche Vogelschutz-

warte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland, Stellungnahme vom 14.09.2011, 

Nr. 4, 12). Unter Berücksichtigung der konfliktvermeidenden Maßnahmen, des guten 

Erhaltungszustandes und der Abgrenzung der lokalen Population auf Naturraumebene 

ist keine erhebliche Störung während der Fortpflanzungs-, Aufzucht- oder Mauserzeit 

der Art mit einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population zu 

prognostizieren (Unterlage 12.4, S. 189). Der BUND wendet mit seiner Stellungnahme 

vom 31.05.2011 ein, dass in zwei Fällen über die Zerstörung der Fortpflanzungs- und 

Ruhestätte am Pfaffenberg hinaus, zwei weitere Zerstörungen bzw. Beschädigungen 

von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, infolge des Verlustes der Habitateignung durch 

lärmbedingte Störungen zu befürchten seien. Nach dem Artenschutzrechtlichen fach-

beitrag (Unterlage 12.4, S.189) liegen zwei Brutpaare innerhalb des 100 m Wirkban-

des, sodass eine Minderung der Habitateignung für 2 Reviere (Waldrand nördlich des 

Ulfetals am südl. Tunnelportal, Brutpaar östlich Hoheneiche) ermittelt wurde. Zwei wei-

tere Brutpaare (südöstlich von Hoheneiche und am Ulfenhof) wurden in einer Entfer-

nung von 250 m bzw. 300 m von der Trasse nachgewiesen. Eine Einschränkung der 

Habitateignung durch Lärmwirkungen ist unter Berücksichtigung der konfliktvermei-

denden Maßnahmen nicht gegeben. Einer Einschränkung der Habitateignung für das 

Brutpaar am Waldrand nördlich des Ulfetals am südl. Tunnelportal wird durch die an 

das südliche Tunnelportal anschießende Ulfetalbrücke i. V. m. den Kollisionsschutz-

wänden entgegengewirkt. Einer Einschränkung der Habitateignung des Brutpaares 

östlich Hoheneiche, südöstlich von Hoheneiche und am Ulfenhof wirken die 

Einschnittslage der Trassenführung bzw. die Erdwälle ebenfalls hinreichend wirksam 

entgegen. Darüber hinaus ist unter Berücksichtigung des guten Erhaltungszustandes 

und der Abgrenzung der lokalen Population auf Naturraumebene keine Verschlechte-

rung des Erhaltungszustandes der lokalen Population zu prognostizieren.   

5.2.4.3.5.5 § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Das Verbot, Brut-, Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu zerstören / zu beschädigen, tritt vor-

habenbedingt nicht ein.  

Anlagebedingt gehen Waldrandbereiche und Gehölze verloren, die zu einem Revier eines 

Brutpaares am Pfaffenberg gehören und als Fortpflanzungs- und Ruhestätten dienen können 
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(Unterlage 12.4 S.188). Angrenzend an das anlagebedingt in Anspruch genommene Revier 

am nördlichen Rand des Pfaffenberges stehen als Fortpflanzungsstätten geeignete 

Gehölzbestände ausreichend zur Verfügung, so dass die Funktion der betroffenen Fortpflan-

zungs- und Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang gewahrt bleibt (Unterlage 12.4, S. 

188). Das am Heidenberg nachgewiesene Brutpaar ist aufgrund der Führung der Trasse im 

Tunnel nicht betroffen. 

Dem Einwand des BUND, das der Zerstörungsverbot für 3 Brutpaare (Revier am Pfaffen-

berg, Waldrand nördlich des Ulfetals am südl. Tunnelportal, Brutpaar östlich Hoheneiche, 

sowie der Verlust eines Reviers infolge der Einschränkung der Habitateignung für die Brut-

paare südöstlich von Hoheneiche und am Ulfenhof) verwirklicht sei (Stellungnahme des 

BUND vom 31.05.2011 S. 18), ist die Vorhabenträgerin überzeugend entgegengetreten. In 

der Erwiderung vom 07.12.2011 wird nachvollziehbar dargelegt, dass die Art jährlich ihre 

Nester neu angelegt und infolgedessen eine Zerstörung oder Schädigung unter Berücksich-

tigung der Regelung des artenschutzrechtlich optimierten Bauablaufs (V28.3) nicht abzulei-

ten sei. Trotz des Verlustes der Gehölze und des Waldrandes nördlich des Pfaffenbergs, in 

dem der Nachweis eines Brutpaars 2010 erfolgte, sei nicht von einem vollständigen Verlust 

aller zur Brut geeigneten Plätze auszugehen, überdies bleibe aber die ökologische Funktion 

der Fortpflanzungs- und Ruhestätten gewahrt, da weitere geeignete Habitate am Pfaffenberg 

und am weiter nördlich gelegenen Heidenberg vorkommen. Nach Bauer et al. (2005) kom-

men Turteltauben in halboffenen Kulturlandschaften vor. Innerhalb des Untersuchungsraums 

und an diesen angrenzend sind entsprechende als Brutbiotop geeignete Strukturen vorhan-

den, so dass ein Ausweichen auf diese möglich ist. Einem weiteren Eintritt des Zerstörungs-

verbotes durch einen Verlust der Habitateignung infolge vorhabenbedingten Lärmwirkungen 

wirken die konfliktvermeidenden Maßnahmen hinreichend entgegen. 

5.2.4.3.6 Waldohreule ( Asio otus) 

Die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG werden vorhabenbe-

dingt für die europäische Vogelart Waldohreule (Asio otus) nicht verwirklicht. 

5.2.4.3.6.1  Bestand 

Die Waldohreule brütet in Hecken, Baumgruppen, und Feldgehölzen und besiedelt vorzugs-

weise Waldränder (Unterlage 12.4, S. 96). Die Ortstreue der Art wird mit durchschnittlich bis 

hoch angegeben. Ein Brutrevier kann eine Größe zwischen 20 und 100 ha aufweisen. Die 

Art gehört zur Gruppe 4 der auf ihre Lärmempfindlichkeit untersuchten Brutvögel. Für sie 

wird eine Fluchtdistanz von 200 m angegeben (Garniel & Mierwald, Vögel und Straßenver-

kehr 2010, S. 100, 109).  Der bundesweite Bestand der Art wird auf 26.000 bis 32.000 Brut-
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paare, der Hessens auf 600 - 1000 Brutpaare (HGON 2006). Die Staatliche Vogelschutzwar-

te wertet den Erhaltungszustand der Art in Hessen mit „ungünstig - unzureichend“ (VSW 

2008). Die lokale Population war Gegenstand der avifaunistischen Untersuchungen von 

1999 und 2010. 2010 wurde für die Waldohreule der Nachweis eines Reviers am Südrand 

des Heidenberg geführt. Nach Einschätzung der Staatlichen Vogelschutzwarte (VSW 2010) 

lässt sich die lokale Population auf Ebene des Naturraums, unter Berücksichtigung der Le-

bensraumansprüche der Art abgrenzen. Der Erhaltungszustand der lokalen Population auf 

Naturraumebene ist mit gut (B) bewertet (Unterlage 12.4, S. 96). Die Waldohreule wurde im 

Rahmen der Überprüfung der avifaunistischen Bestandsdaten 1999, 2005, 2008 und 2010 

nachgewiesen. In der Untersuchung 1999 wurden zwei Nachweise geführt, zum einen an der 

Sontra nördlich Wichmannshausen und zum anderen in einem Feldgehölz am Mittelberg 

östlich von Wichmannshausen. 2005 erfolgte kein Nachweis der Art. Im Rahmen der faunis-

tischen Nacherfassung 2008 wurde am Pfaffenberg ein Nachweis erbracht, In der Nacher-

fassung 2010 wurde ein Revier am Südrand des Heidenbergs erbracht, der sich mit dem 

Nachweis am Mittelberg 1999 deckt. Das 2008 ermittelte Revier war nicht besetzt. 

5.2.4.3.6.2  Wirkungen des Vorhabens 

Der Bereich mit dem am Mittelberg 1999 und 2010 lokalisierten Brutrevier wird durch das 

Vorhaben untertunnelt, sodass keine Beeinträchtigungen auftreten. Das 2008 nachgewiese-

ne Brutrevier am Pfaffenberg (BÖF 2008a)  war 2010 nicht besetzt. Die Fortpflanzungs- und 

Ruhestätte wird vorhabenbedingt auch nicht überbaut. Das weitere 1999 ermittelte Revier an 

der Sontra nördlich Wichmannshausen wurde in keinen der weiteren Erfassungen (2005, 

2008 und 2010) erneut nachgewiesen.  

5.2.4.3.6.3 § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG 

Das Vorhaben verwirklicht das Tötungsverbot nicht. Aufgrund des schnellen und wendigen 

Flugs der Art tritt vorhabenbedingt keine signifikante Erhöhung des Kollisionsrisikos ein. 

5.2.4.3.6.4 § 44 Abs.1 Nr. 2 BNatSchG 

Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population ist vorhabenbedingt 

ausgeschlossen.  

Soweit die Vorhabenträgerin ermittelt hat, dass der Bereich mit dem 1999 und 2010 am Mit-

telberg lokalisierten Brutrevier durch das Vorhaben untertunnelt wird und damit keine Beein-

trächtigungen auftreten, wendet der BUND mit Stellungnahme vom 31.05.2011 S.17/18 ein, 

dass sich das Revier am Mittelberg laut Kartierung 2010 mittlerweile in unmittelbarer Nähe 

(ca. 50 m Distanz) zum Tunnelausgang südlich des Mittelbergs befindet und somit nach 
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GARNIEL & MIERWALD (2010) von einer Habitatbeeinträchtigung um 80 % auszugehen sei. 

Hierzu stellt die Vorhabenträgerin in der Erwiderung vom 07.12.2011 klar, dass der in 2010 

erbrachte Nachweis  am Rande des Heidenberges in der Ulfeaue in direkter Nähe zur ge-

planten Trasse liege. Der Nachweispunkt stelle daher sehr wahrscheinlich die südliche 

Grenze des Waldohreulenreviers dar, das bei einer Reviergröße von 20 bis 100 ha den Hei-

denberg und den Mittelberg beinhaltet. Somit seien durch die betriebsbedingten Störungen 

Teilbereiche des Reviers betroffen, die weitaus größten Teilbereiche liegen jedoch außerhalb 

des kritischen Schallpegels von 58 dB(A). Der Bewertung der Vorhabenträgerin, dass sich 

daraus keine erhebliche Störung und damit eine Verschlechterung des Erhaltungszustands 

ableiten lasse, schließt sich die Planfeststellungsbehörde an. 

Das 2008 nachgewiesene Brutrevier am Pfaffenberg (BÖF 2008a) war 2010 nicht besetzt. 

Soweit für dieses Brutrevier am Pfaffenberg von der Vorhabenträgerin eine teilweise Über-

bauung sowie Störwirkungen auf verbleibende Bereiche des Revieres prognostiziert werden, 

wird diese Bewertung von der Planfeststellungsbehörde nicht geteilt, da ausschließlich tat-

sächlich genutzte Reviere dem Schutz des europäischen Artenschutzrechts unterliegen. Der 

Hinweis der Vorhabenträgerin, dass am Pfaffenberg eine suboptimale Lebensraumeignung 

dieses Bereichs vorliegt, begründet, warum das Revier bei der Erfassung 2010 nicht besetzt 

war. 

5.2.4.3.6.5 § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG 

Der Zerstörungstatbestand wird vorhabenbedingt nicht verwirklicht, da anlage- und 

baubedingt keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Waldohreule in Anspruch ge-

nommen werden. 

5.2.4.3.7 Wiesenpieper ( Anthus pratensis) 

Die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG werden vorhabenbe-

dingt für die europäische Vogelart Wiesenpieper (Anthus pratensis) nicht verwirklicht. 

5.2.4.3.7.1 Bestand 

Der Wiesenpieper ist ein Bodenbrüter und benötigt eine ausreichende Deckung für die Anla-

ge des Nestes. (Unterlage 12.4, S. 202). Die Art ist brutortstreu und legt jedes Jahr neue 

Nester an, die jedes Jahr an verschiedenen Stellen innerhalb des Brutreviers liegen können. 

Ein Brutrevier weist eine Größe zwischen 0,2 und max. 7 ha auf. Der bundesweite Bestand 

der Art wird auf 96.000 bis 130.000 Brutpaare, der Hessens auf 500 - 600 Brutpaare (RL 

2006) eingeschätzt. Die Staatliche Vogelschutzwarte wertet den Erhaltungszustand der Art in 

Hessen mit „ungünstig - schlecht“ (VSW 2009). Die lokale Population war Gegenstand der 
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avifaunistischen Untersuchungen von 1999 und 2010. 2010 wurde der Nachweis von zwei 

Brutpaaren, jeweils ein Brutpaar östlich Hoheneiche und östlich Wichmannshausen. Nach 

Einschätzung der Staatlichen Vogelschutzwarte (VSW 2010) lässt sich die lokale Population 

auf Ebene des Naturraums abgrenzen. Der Erhaltungszustand der lokalen Population auf 

Naturraumebene ist mit schlecht (C) bewertet (Unterlage 12.4, S. 202). 

5.2.4.3.7.2  Wirkungen des Vorhabens 

Das ermittelte Brutrevier östlich von Hoheneiche wird überbaut, sodass  für die brutplatztreue 

Art Fortpflanzungs- und Ruhestätten zerstört werden, indem das Habitat vorhabenbedingt 

überbaut wird. Das zweite Revier östlich Wichmannshausen ist durch das Vorhaben infolge 

der Untertunnelung des Mittelberges nicht betroffen.  

5.2.4.3.7.3 § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG 

Das Vorhaben verwirklicht das Tötungsverbot nicht. Der Verlauf der Trasse im Einschnitt, die 

Erdwälle östlich Hoheneiche, die Gehölzpflanzungen und die Bauwerke (Netratal-, 

Ulfetalbrücke und Tunnel Boyneburg) schirmen zum einen die Trasse ab und gewährleisten 

auch deren Durchlässigkeit. Ein signifikant erhöhtes Kollisionsrisiko entsteht aufgrund der 

o.g. Bauwerke nicht. 

5.2.4.3.7.4 § 44 Abs.1 Nr. 2 BNatSchG 

Vorhabenbedingt tritt eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

nicht ein. Eine lärmbedingte Störung der Art ist ausgeschlossen. Die kritische Effektdistanz 

der Art liegt bei 200 m. Das Revier östlich Wichmannshausen liegt ca. 300 m von der Trasse 

die in diesem Bereich in Tunnellage (Boyneburg) geführt wird, entfernt und somit außerhalb 

der Effektdistanz der Art. Das Revier östlich Hoheneiche mit einer Größe von 4,5 ha liegt mit 

einem Umfang von 2 ha vollständig in der Effektdistanz von 200 m. Unterstellt, dass trotz der 

Abschirmung der Trasse durch Erdwälle eine Beeinträchtigung des Habitates der Art durch 

Lärmwirkungen verbleibt, kann dieser durch die Maßnahmenplanung A 1.1 Grünlandextensi-

vierung und A1.2 Sicherstellung der Grünlandpflege auf Grünlandbrachen hinreichend ent-

gegengewirkt werden.  

Der BUND wendet mit seiner Stellungnahme vom 31.05.2011 S.19 ein, dass die genaue 

Lage der Maßnahmenflächen A1.1 und A1.2 am Heuberg zwar aus dem Lageplan der land-

schaftspflegerischen Maßnahmen (Unterlage 12.2 Blatt Nr. 1) ersichtlich sei. Diese Flächen 

aber im Bestand- und Konfliktplan zur FFH-VP (BOSCH & PARTNER et al. 2011; Unterlage 

12.5.2, Blatt 3) als "Aufforstungsflächen am östlichen Heuberg" dargestellt und als solche 

auch im Erläuterungsbericht, Kap. 6.6.1, als Plan/Projekt mit kumulativen Beeinträchtigungen 
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beschrieben seien. Es handele sich also um Flächen, die bereits mit einer Aufforstungspla-

nung belegt seien, sodass Maßnahmen der Grünlandextensivierung und -pflege als Maß-

nahmen für den Wiesenpieper hier nicht durchgeführt werden können. Die Vorhabenträgerin 

stellt hierzu in der Erwiderung vom 07.12.2011 S. 23 fest, dass die in der FFH-VP "Werra- 

und Wehretal" dargestellten Flächen östlich Hoheneiche nach Aussagen des Forstamtes 

Wehretal keine Aufforstungsflächen, sondern potenziell aufforstbare Flächen darstellen, die 

ursprünglich vom Forstamt als mögliche Aufforstungsflächen im Rahmen der Planung zur 

BAB A44 gemeldet wurden. Die Maßnahmen A1.1 (Grünlandextensivierung) und A1.2 (Si-

cherstellung Grünlandpflege auf Grünlandbrache) sind seit 2006 Bestandteil der Planungs-

unterlagen, Anmerkungen des Forstamtes Wehretal im Rahmen der Beteiligung nicht  ein-

gegangen. 

5.2.4.3.7.5 § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG 

Das Verbot, Brut-, Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu zerstören / zu beschädigen, tritt vor-

habenbedingt nicht ein. Grünlandflächen des Reviers östlich von Hoheneiche werden vorha-

benbedingt überbaut. Das Revier weist derzeit eine Größe von 4,5 ha auf. Nach dem Bau 

der Trasse verbleiben rd. 2,5 ha, die  vollständig innerhalb der Effektdistanz (200 m) liegen. 

Da die Lärmwirkungen aufgrund der Führung der Trasse im Einschnitt und aufgrund der 

Erdwälle östlich von Hoheneiche begrenzt sind und ein Lebensraum von 2,5 ha verbleibt, der 

den Reviergrößen der Art von 0,2 und 2 ha entspricht, ist nicht von einem Verlust der Fort-

pflanzungs- und Ruhestätte auszugehen. 

5.2.5 Keine Alternativen 

Zu dem Vorhaben bestehen keine zumutbaren Alternativen i. S. d. § 45 Abs. 7 BNatSchG 

(vgl. C III 4.1.4 und C III 3). Das planfestgestellte Vorhaben beruht im Abschnitt VKE 40.2 auf 

der Linienbestimmung des BMVBS vom 15. Dezember 1998. Der Linienbestimmung war ein 

Raumordnungsverfahren vorausgegangen, das in der Landesplanerischen Beurteilung vom 

20.01.1998 (Abschnitt V - Oetmannshausen/B 27-Wommen/A 4) die Raumverträglichkeit der 

beabsichtigten Trasse bestätigt hat. Dem Raumordnungsverfahren waren Umweltverträg-

lichkeitsstudien vorausgegangen (vgl. C III 3). Soweit der BMVBS im Rahmen der Linienbe-

stimmung darauf hingewiesen hat, dass die zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Untersuchun-

gen noch nicht den Anforderungen, die aufgrund der FFH-Richtlinie zu stellen sind, genügen 

würden, ist dem durch eine umfassende FFH-Verträglichkeitsprüfung und - Abweichungsprü-

fung sowie eigene Untersuchungen zum besonderen Artenschutz, ohne dass dies das Er-

gebnis der Linienbestimmung in Frage stellen könnte, abgeholfen worden. Im Übrigen ent-

spricht das Vorhaben auch dem Ziel der Raumordnung Nr. 2 und dem Grundsatz der Raum-

ordnung Nr. 3 im Regionalplan Nordhessen vom 02.07.2009 (Abschnitt 5.1.3). Für die arten-
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schutzrechtliche Alternativenprüfung gelten vergleichbare Grundsätze wie für die 

Alternativenprüfung nach § 34 Abs. 3 Nr. 2 BNatSchG. Der Verweis auf Alternativlösungen 

ist unbehelflich, wenn diesen Lösungen entweder die FFH- und vogelschutzrechtlichen 

Schutzvorschriften ebenso wirksam als Zulassungssperre entgegenstehen wie der Vorzugs-

variante oder sie sich aus naturschutzexternen Gründen als unverhältnismäßig erweisen 

(Hess. VGH, Urt. vom 21.08.2009 - 11 C 318/08.T -, Juris RdNr. 692). Die unter C III 4.4 - 

insbesondere auch vom BUND vorgeschlagenen - geprüften Varianten haben sich danach 

ausnahmslos nicht als vorzugswürdig oder unverhältnismäßig erwiesen. Unter dem Ge-

sichtspunkt des Artenschutzes wurden keine Gesichtspunkte vorgetragen, die das Ergebnis 

dieser Alternativenprüfung in Zweifel ziehen könnten. Auch die Planfeststellungsbehörde 

konnte solche Gesichtspunkte nicht feststellen, so dass es auf einen zusätzlichen Vergleich 

in artenschutzrechtlicher Hinsicht nicht ankommt (BVerwG, Urt. vom 12. März 2008 - 9 A 

3.06 -, RdNr. 241). Unabhängig davon kann die Planfeststellungsbehörde aufgrund des Vor-

bringens im Rahmen des Anhörungsverfahrens davon ausgehen, dass gewichtige quantitati-

ve und/oder qualitative Unterschiede zwischen den Trassenvarianten im Hinblick auf das 

Artenschutzrecht nicht bestehen. Die planfestgestellte Trasse führt lediglich für drei Arten 

zum Eintritt von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen. Eine signifikante Schonung 

und damit Verbesserung der artenschutzrechtlich erstrebten Ziele wäre mit keiner der ge-

prüften Alternativen verbunden. Keine dieser Trassen erweist sich unter dem Gesichtspunkt 

des Artenschutzes als eindeutig vorzugswürdig, so dass auch eine weitere Sachaufklärung 

nicht geboten war (BVerwG, Urt. vom Juli 2008 - 9 A 14.07 -, RdNr. 135).  

5.2.6 Keine Verschlechterung des Erhaltungszustande s 

Der Erhaltungszustand der Populationen der Arten Haselmaus, Schlingnatter und Zaunei-

dechse verschlechtert sich vorhabenbedingt nicht. Die planfestgestellten landschaftspflegeri-

schen Maßnahmen stellen sicher, dass eine solche Verschlechterung nicht eintritt, sondern 

im Wirkungsbereich des Eingriffs die Lebensraumbedingungen der Arten verbessert werden. 

Es wird sichergestellt, dass die Arten (langfristig) ein lebensfähiges Element des natürlichen 

Lebensraums, dem sie angehören, bilden, ihr Verbreitungsgebiet nicht abnehmen wird und 

ein genügend Lebensraum vorhanden ist (Art. 1 Buchstabe i) FFH-Richtlinie). 

5.2.6.1 Haselmaus 

Die lokale Population der Haselmaus weist einen günstigen Erhaltungszustand auf. Der Er-

haltungszustand der Art in der kontinentalen biogeographischen Region in Hessen ist nicht 

bekannt. Trotz des Eintritts der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 

BNatSchG verschlechtert sich der Erhaltungszustand der Populationen der Haselmaus nicht, 

§ 45 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG. Durch die Anlage/Optimierung von Laubwald und Laubwald-
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rand sowie von Feldgehölzen (A3.1-3.4, A7.1, E8.1, E8.2, E8.7, E8.9, A20a und A20b) wer-

den in ausreichendem Umfang Lebensräume der Haselmaus aufgewertet und neu geschaf-

fen, so dass mittelfristig eine Stützung der lokalen Population erfolgt. Auf einer Fläche von 

14,82 ha werden Lebensräume für die Haselmaus neu geschaffen oder optimiert. In Anbe-

tracht des Verlustes von 20 Revieren und zum Zeitpunkt des Eingriffs bestehenden Umsied-

lungsmöglichkeiten auf die Flächen V47, A8.3, A8.4, A3.3a, A3.3b und A20.a werden - auch 

unter Berücksichtigung einer möglichen zeitlich verzögerten Wirksamkeit - in ausreichender 

Weise für die Art notwendige Habitate aufgewertet, um ihren Erhaltungszustand dauerhaft zu 

wahren. Unter Berücksichtigung der planfestgestellten Maßnahmen zur Sicherung des Erhal-

tungszustandes der Population ist gesichert davon auszugehen, dass sich der aktuell gute 

Erhaltungszustand der lokalen Population und somit auch der Erhaltungszustand der Popu-

lationen der Haselmaus nicht verschlechtert. 

5.2.6.2 Schlingnatter 

Die lokale Population der Schlingnatter weist einen günstigen Erhaltungszustand auf. Der 

Erhaltungszustand der Art in der kontinentalen biogeographischen Region in Hessen wird 

ebenfalls als günstig eingestuft. Durch die vorhabenbedingte Inanspruchnahme und Zer-

schneidung von Lebensräumen und bedeutsamen Verbundstrukturen ist jedoch eine Ver-

schlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population der Schlingnatter nicht aus-

zuschließen. Durch die planfestgestellten Maßnahmen zur Herstellung und Verbesserung 

von artgerechten Habitaten (Anlage von Steingruben, -haufen und Geröllfeldern, Stärkung 

von Verbund- und Vernetzungsbeziehungen, Optimierung von südexponierten Böschungs-

bereichen) ist eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Populationen der Arten in 

ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet auszuschließen, § 45 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG. Die 

Exemplare der Schlingnatter werden unmittelbar nach Erlass des Planfeststellungsbeschlus-

ses über einen Zeitraum von zwei Jahren aus den Lebensräumen im Eingriffsbereich in die 

angelegten bzw. anzulegenden Geröllfelder, Steinhaufen und –gruben sowie die sie umge-

benden Versteck- und Verbundflächen umgesiedelt. Die Maßnahmen A2.2, A2.3, A4.1, A4.2, 

A8.3, A14.1, A36 und A37 werden unmittelbar nach Planfeststellung hergestellt und die im 

Eingriffsbereich gefangenen Reptilien innerhalb von zwei Jahren hierher umgesiedelt. Durch 

diese Maßnahme ist sichergestellt, dass sich der aktuell gute Erhaltungszustand der lokalen 

Population und somit erst recht der der Populationen der Schlingnatter i. S. v. § 45 Abs. 7 

Satz 2 BNatSchG nicht verschlechtert. 

5.2.6.3 Zauneidechse 

Die lokale Population der Zauneidechse weist einen derzeit günstigen Erhaltungszustand 

auf. Der Erhaltungszustand der Art in der kontinentalen biogeographischen Region in Hes-
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sen wird ebenfalls als günstig eingestuft. Durch die vorhabensbedingte Inanspruchnahme 

und Zerschneidung von Lebensräumen und bedeutsamen Verbundstrukturen ist jedoch eine 

Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population der Zauneidechse nicht 

auszuschließen. Durch die planfestgestellten Maßnahmen zur Herstellung und Verbesserung 

von artgerechten Habitaten (Anlage von Steingruben, -haufen und Geröllfeldern, Stärkung 

von Verbund- und Vernetzungsbeziehungen, Optimierung von südexponierten Böschungs-

bereichen) ist eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Populationen der Arten in 

ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet allerdings auszuschließen, § 45 Abs. 7 Satz 2 

BNatSchG. Die Reptilien werden unmittelbar nach Erlass des Planfeststellungsbeschlusses 

aus den Eingriffslebensräumen über einen Zeitraum von zwei Jahren in die angelegten bzw. 

anzulegenden Geröllfelder, Steinhaufen und –gruben sowie die sie umgebenden Versteck- 

und Verbundflächen umgesiedelt. Die Maßnahmenflächen A2.2, A 2.3, A4.1, A4.2, A14.1, 

A36, und A37 und werden unmittelbar nach Planfeststellung hergestellt und die im Eingriffs-

bereich gefangenen Reptilien innerhalb von zwei Jahren hierher umgesiedelt. Durch diese 

Maßnahme ist sichergestellt, dass sich der aktuell gute Erhaltungszustand der lokalen Popu-

lation und somit auch der Populationen der Zauneidechse nicht verschlechtert. 
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6 Natur und Landschaft 

6.1 Naturschutzrechtliche Eingriffsgenehmigung nach  §§ 15, 17 des Bundesnatur-

schutzgesetzes (BNatSchG) 

Der mit dem Bauvorhaben verbundene Eingriff in Natur und Landschaft i.S.d. § 14 Abs. 1 

des BNatSchG wird nach §§ 17, 17c FStrG i. V. m. § 75 Abs. 1 S. 1 HVwVfG i. V. m. §§ 17, 

15 des Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – 

BNatSchG) in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Ge-

setz vom 06. Oktober 2011 (BGBl. I S. 1986) zugelassen.  

Das Benehmen gemäß § 17 Abs. 1 BNatSchG in Verbindung mit § 7 Abs. 3 HAGBNatSchG 

wurde mit dem Hessischen Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbrau-

cherschutz als oberster Naturschutzbehörde hergestellt. 

Das planfestgestellte Vorhaben berücksichtigt die Belange des Natur- und Landschaftschut-

zes angemessen. Die Anforderungen des nationalen und gemeinschaftlichen Naturschutz-

rechtes wurden beachtet. Eingriffe in Natur und Landschaft werden mit den im Landschafts-

pflegerischen Begleitplan getroffenen Maßnahmen vollständig kompensiert. 

Die Vorhabenträgerin hat neben einer Umweltverträglichkeitsstudie und eines artenschutz-

rechtlichen Fachbeitrags einen landschaftspflegerischen Begleitplan (Unterlage 12.0-12.1 

[Stand 2009] sowie Unterlage 12.0 mit Kap. 6.2, Kap.8, Kap.9 und Unterlage 12.2-12.3 

[Stand 2011]) entsprechend § 17 Abs. 4 BNatSchG vorgelegt, in denen die Auswirkungen 

des Vorhabens auf die Belange des Natur- und Landschaftsschutzes umfassend dargestellt 

und bewertet sind. Auf der Grundlage der so ermittelten vorhabenbedingten Beeinträchti-

gungen hat die Vorhabenträgerin Vermeidungs-, Minderungs- und Schutzmaßnahmen sowie 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen vorgeschlagen.  

Nach Prüfung des landschaftspflegerischen Begleitplanes (LBP) durch die Planfeststellungs-

behörde ist der Sachverhalt zutreffend erfasst und die durch das Vorhaben verursachten 

Veränderungen sind in einer angemessenen Methode ermittelt und bewertet worden. Die 

Planfeststellungsbehörde hat auf dieser Grundlage die erforderlichen Vermeidungs- und 

Kompensationsmaßnahmen festgestellt.  

Die beabsichtigten Maßnahmen zur Kompensation der erfolgenden Eingriffe erfüllen die ge-

setzlichen Anforderungen, die gemäß § 15 BNatSchG und ergänzend § 7 HAGBNatSchG an 

Kompensationsmaßnahmen zu stellen sind. So wurde berücksichtigt, dass für die landwirt-

schaftliche Nutzung besonders geeignete Böden nur im notwendigen Umfang in Anspruch 
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genommen worden sind (§ 15 Abs. 3 Satz 1 BNatSchG) und dass vorrangig Entsiegelungen 

von nicht benötigten versiegelten Flächen, Maßnahmen zur Wiedervernetzung von Lebens-

räumen oder Bewirtschaftungs- oder Pflegemaßnahmen, die der dauerhaften Aufwertung 

des Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes dienen (§ 15 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG) so-

weit wie möglich erfolgt sind. 

Desweiteren wurde die Landschaftsplanung nach § 10 und § 11 BNatSchG berücksichtigt.  

Das gesetzliche Gebot, die Flächeninanspruchnahme gering zu halten, wurde durch die mul-

tifunktionale Ausgestaltung der Maßnahmen, d.h. durch die Bündelung möglichst mehrerer 

Funktionen auf die jeweilige Maßnahmenflächen und durch die Überlagerung von Maßnah-

men des Artenschutzes und gesetzlichen Biotopschutzes mit Kompensationsmaßnahmen 

nach der Eingriffsregelung, beachtet. Die Maßnahmen sind sachlich-funktional, räumlich und 

zeitlich als Ausgleichs- bzw. Ersatzmaßnahmen geeignet, und die Maßnahmenflächen sind 

sowohl tatsächlich als auch rechtlich aufwertungsfähig.  

Die Maßnahmen sind ferner geeignet, durch den Eingriff beeinträchtigte Funktionen des Na-

turhaushaltes wiederherzustellen oder im Falle des Landschaftsbildes neu zu gestalten; sie 

stehen soweit wie möglich in einem räumlichen Zusammenhang zu den durch den Eingriff 

verursachten Beeinträchtigungen und werden auch in dem jeweils gebotenen zeitlichen Zu-

sammenhang wirksam. 

Soweit von Einwendern Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen abgelehnt werden, wird hierzu 

grundsätzlich festgestellt:  

Zur Einhaltung des Gebotes der Minimierung der Flächeninanspruchnahme ist im Rahmen 

der landschaftspflegerischen Begleitplanung geprüft worden, wie und an welcher Stelle das 

aus nichtvermeidbaren Eingriffen entstehende Kompensationsdefizit verwirklicht werden 

kann. Dies war durch die Integration verschiedener Maßnahmen möglich, die sachlich-

funktional, räumlich und zeitlich sowie sinnvoller- und zweckmäßigerweise in der Nähe des 

Eingriffsortes durchgeführt werden. So waren bereits aus FFH- und artenschutzrechtlichen 

Gründen sowie aufgrund der Anforderungen des gesetzlichen Biotopschutzes in einem gro-

ßen Umfang Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen erforderlich. Sie wurden soweit als 

möglich zugleich als Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen nach der Eingriffsrege-

lung anerkannt. Der noch verbleibende Kompensationsbedarf wurde ebenfalls zu einem 

Großteil in der Umgebung der geplanten Trasse umgesetzt, da durch das Zusammenwirken 

der Maßnahmen Synergie-Effekte und somit für die Arten eingriffsnah neue wertvolle Ent-
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wicklungsschwerpunkte geschaffen werden. Auch der forstrechtliche Ersatz wurde in die 

naturschutzrechtliche Eingriffskompensation integriert. 

Dabei sind in öffentlichem Eigentum befindliche Flächen in diese Kompensationsmaßnah-

men unter Berücksichtigung des Maßnahmenkonzeptes vorrangig einbezogen worden. So 

ist in diesem Zusammenhang von der Vorhabenträgerin bei der Maßnahmenplanung geprüft 

worden, ob und inwieweit die im öffentlichen Eigentum stehenden Flächen die an sie zu stel-

lenden naturschutzrechtlichen und -fachlichen Anforderungen erfüllen können, d.h., ob sie 

geeignet sind, in gleichartiger oder gleichwertiger Weise die betroffenen Funktionen auszu-

gleichen oder zu ersetzen. Danach sind nicht beplante, im öffentlichen Eigentum stehende 

Flächen als Ersatzflächen für die auf privaten Flächen vorgesehenen Ausgleichs- und Er-

satzmaßnahmen nicht geeignet.  

Soweit sich Beteiligte gegen die Inanspruchnahme ihrer Grundstücke zur Herstellung von 

Kompensationsmaßnahmen gewandt haben, wird zu der Notwendigkeit der Durchführung 

von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen festgestellt, dass § 15 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG die 

Vorhabenträgerin verpflichtet, unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des 

Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu 

ersetzen (Ersatzmaßnahmen). Diese so genannte Ausgleichsverpflichtung stellt striktes 

Recht dar und ist somit nicht Gegenstand planerischer Abwägung. In diesem Zusammen-

hang ist von Gewicht, dass die Vorhabenträgerin transparent über ihr Kompensationskon-

zept die Lage, den Umfang sowie die Eignung der Maßnahmenflächen – dies unter weitest-

gehender Berücksichtigung der Ergebnisse des im Jahr 2005 durchgeführten Moderations-

verfahrens zur Verminderung der Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen – belegt hat 

(vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 05.08.2011, beantwortet mit 

Schreiben der Vorhabenträgerin vom 07.12.2011). Zusammenfassend ist festzustellen, dass 

Eingriffe in Natur und Landschaft nicht vermeidbar sind. Der mit dem Eingriff verfolgte Zweck 

kann nicht mit geringeren Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft an einem anderen 

Ort erreicht werden. Ferner hat sich die Planfeststellungsbehörde davon überzeugt, dass alle 

Möglichkeiten der Vermeidung und Minimierung von vorhabenbedingten Auswirkungen er-

schöpft worden sind. 

Gemäß § 15 Abs. 5 BNatSchG konnte der Eingriff zugelassen werden, weil die Beeinträchti-

gungen nicht zu vermeiden, jedoch in angemessener Frist auszugleichen oder zu ersetzen 

sind und die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege bei der Abwägung aller 

Anforderung an Natur und Landschaft anderen Belangen nicht im Range vorgehen. 

Hierauf wird in den nachfolgenden Kapiteln näher eingegangen. 
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6.1.1 Konzeptioneller und methodischer Rahmen der L andschaftspflegerischen 

Begleitplanung 

Die Landschaftspflegerischen Begleitplanung erfolgte in üblicher Weise in den Arbeitsschrit-

ten Bestandserfassung, Konfliktermittlung und Eingriffsbewertung sowie einer aus den ermit-

telten erheblichen Beeinträchtigungen entwickelten Ableitung von Maßnahmen des Natur-

schutzes und der Landschaftspflege (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen). 

Die Bestandserfassung umfasste eine flächendeckende Biotoptypenkartierung (im Jahr 1998 

und 1999 mit Aktualisierungen 2005 sowie zu geschützten Einzelpflanzen 2010) sowie fol-

gende faunistische Kartierungen der Artengruppen bzw. Arten Vögel, Fledermäuse, Repti-

lien, Tagfaltern und Widderchen, Wildkatze und Haselmaus im Zeitraum von 1999-2010 und 

ergänzenden Untersuchung zu artenschutzrechtlich relevanten Arten der Amphibien, Nacht-

falter, Totholzkäfer (2010): 

• BIL, Büro für Ingenieurbiologie und Landschaftsplanung (1999): Untersuchung der 

Gewässerstrukturen und des Makrozoobenthos der Datterpfeife bei 

Wichmannshausen zum LBP zum Neubau der BAB A 44 Kassel-Herleshausen, Ver-

kehrseinheit 40.2. Witzenhausen. 

• MÜLLER, A. (1999): Bestandserfassung Avifauna im Rahmen der Grundlagenerhe-

bung zum LBP BAB A 44 Verkehrseinheit 40.2., Soest. 

• SEIFERT, C. (1999): Tagfalter- und Widderchenkartierung zum Faunistischen Son-

dergutachten zum LBP zum Neubau der BAB A 44 Kassel-Herleshausen, VKE 40.2, 

Witzenhausen. 

• BACH, L. & LIMPENS, H. (1999): Fachbeitrag Fledermäuse, Faunistische Sonderun-

tersuchungen zum LBP BAB A 44 (VKE 40.2 Hoheneiche-Sontra-Nord). 

• BACH, L., LIMPENS, H. & SIMON, M. (2000): Fachbeitrag Fledermäuse – Faunisti-

sche Sonderuntersuchung. Fledermauskundliche Untersuchung in möglichen Kom-

pensationsräumen im Bereich der BAB A44 (VKE 40.1/40.2). Unveröffentlichtes Gut-

achten i. A. des ASV Eschwege. 

• FÖA (2003): Geländeerhebungen für die FFH-VU Werra- und Wehretal in den Ab-

schnitten VKE 40.1 – VKE40.2: Ergebnisse der Fledermaus-Geländeerfassungen 

2003. Unveröffentlichtes Gutachten i.A.des ASV Eschwege. 
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• FÖA (2005): Ergänzung der Kartierungen und Befragungen zum Vorkommen der 

Wildkatze (Felis silvestris SCHREBER 1777) in ausgewählten Bereichen der geplan-

ten BAB A44, VKE 40.2, VKE 50 und VKE 60. 

• MÜLLER, A. (2005): Kartierung von streng geschützten Vogelarten im Bereich der 

geplanten A 44, unveröff. Gutachten i. A. von Bosch & Partner GmbH. 

• LEDERER,W./ Planungsbüro für Landschafts- & Tierökologie Lederer (2005): Ergän-

zungskartierung von streng geschützte Vogelarten (Eulen, Spechte, Großvögel) im 

Bereich der geplanten A44-Abschnitte VKE 40.1, 40.2, 50 und 60.- Unveröff. Gutach-

ten im Auftrag ARGE FÖA Landschaftsplanung / Bosch & Partner GmbH. 

• ROWOLD, W. A., KRAMER-ROWOLD, E.M. (2005): Untersuchungen zum Vorkom-

men der Schlingnatter (Coronella austriaca LAURENTI 1768) in ausgewählten Berei-

chen der geplanten BAB A44, VKE 40.1 und VKE 40.2. I.A. von FÖA Landschafts-

planung 

• BÖF (2008): Faunistische Erfassungen 2008. Baumhöhlen, Avifauna, Tagfalter und 

Libellen VKE 40.1 und 40.2 sowie angrenzender Räume. Unveröffentlichtes Gutach-

ten im Auftrag des Amtes für Straßen- und Verkehrswesen Eschwege. Stand 

2.12.2008. 

• BÖF (2010): Avifaunistische Nacherfassungen im Bereich der BAB A44 VKE 40.2. 

Erstellt i.A. des HLSV, Wiesbaden. 

• BÖF (2010): Faunistische und floristische Nacherfassungen im Bereich der BAB A 44 

–VKE 40.2. Unveröff. Gutachten im Auftrag des HLSV Wiesbaden. 

• INSTITUT FÜR TIERÖKOLOGIE UND NATURBILDUNG (ITN) (2010): Erfassung der 

Wildkatze (Felis silvestris silvestris) entlang des geplanten Autobahnneubaus A 44 

Kassel-Herleshausen. VKE 40.1+40.2, VKE 50 und VKE 60.- Erstellt i.A. des HLSV, 

Wiesbaden. 

• INSTITUT FÜR TIERÖKOLOGIE UND NATURBILDUNG (ITN) (2010): 

Fledermauskundliche Untersuchungen zum Neubau der BAB A44 Kassel - 

Herleshausen. Überprüfung und Aktualisierung des bisherigen Kenntnisstandes. VKE 

40/2, Hoheneiche bis Sontra-Nord. .- Erstellt i.A. des HLSV, Wiesbaden. 

Es fanden hierbei die jeweils aktuellen standardisierten Kartierungsmethoden Anwendung. 
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Auf Grundlage der aktualisierten Kartierungsergebnisse wurden die landespflegerischen Un-

terlagen durch folgende Planungsbeiträge ergänzt: 

• BÖF (2011): Neubau der BAB A 44 Kassel-Herleshausen VKE 40.2 Hoheneiche bis 

Sontra-Nord - Ergänzende Darlegung zum landschaftspflegerischen Begleitplan mit 

Dokumentation und Begründung der Änderungen infolge aktueller Kartierungen 

2010.- erstellt i.A. HLSV Wiesbaden 

• BÖF (2011): Neubau der BAB A 44 Kassel-Herleshausen VKE 40.2 Hoheneiche bis 

Sontra-Nord - Artenschutzbeitrag (ASB) Unterlage 12.4 - Erstellt i.A. des HLSV 

Wiesbaden 

Im Zuge der Konfliktermittlung sind die im Rahmen der Verhältnismäßigkeit möglichen Ver-

meidungs- und Minderungsmaßnahmen konzipiert worden. 

Als Basis für die Planung der sich aus den unvermeidbaren Beeinträchtigungen zu entwi-

ckelnden Kompensationsmaßnahmen diente nach den Darlegungen der Vorhabenträgerin 

(Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 05.08.2011, beantwortet mit 

Schreiben der Vorhabenträgerin vom 07.12.2011) ein bezogen auf den Naturraum erarbeite-

tes Leitbild (Bosch & Partner GmbH 1997: BAB 44 - Leitbildentwicklung für Kompensations-

konzept im Zuständigkeitsbereich ein übergeordnetes des ASV Eschweges). Dieses Leitbild 

wurde bezogen auf den Abschnitt der VKE 40.2 für die räumlichen Untereinheiten "Hosbach-

Sontra-Bergland“ (357.90) und "Schlierbachswald“ (357.91) innerhalb der Großlandschaft 

"Werra-Fulda- Bergland“ (357) auf Grundlage  

• der durch den Neubau potentiell betroffener Wert- und Funktionselemente, 

• der charakteristischen Naturräume und 

• des Landschaftsrahmenplans Nordhessen sowie der hier maßgeblichen vorliegenden 

Landschaftspläne der Gemeinden Wehretal, Sontra und  Ringau 

entwickelt und diente zur Herleitung eines übergeordneten Kompensationskonzeptes, wel-

ches das Grundgerüst für die konkrete Ableitung von Maßnahmen im Zuge der Konfliktana-

lyse darstellte. 

Der Landschaftsrahmenplan Nordhessen (2000) wurde dabei hinsichtlich seiner Zielformulie-

rungen zu den offenen Landschaften und Wäldern des Fulda-Werra-Berglandes sowie des 

Unteren Werralandes berücksichtigt. Zu benennen sind insbesondere: 
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• Erhalt und Entwicklung der reichstrukturierten Offenlandbereiche mit einer intensiven 

und extensiven Grünlandnutzung im Wechsel zur ackerbaulichen Nutzung und der 

reichstrukturierten Heckenlandschaft, insbesondere im Bereich des Meißner-

Westhanges und des östlichen Meißner-Vorlandes, 

• Erhalt von großen zusammenhängenden Waldgebieten, 

• Erhalt und Pflege von historisch bedeutsamen Lebensräumen wie Streuobstwiesen 

und ehemaligen Ackerterrassen, 

• Schutz der im Überschwemmungsbereich von Werra und Wehre sowie ihrer Neben-

flüsse befindlichen Ackerböden vor Erosion mittels einer ganzjährigen Vegetations-

bedeckung (z.B. Zwischenfrucht), sofern nicht die Umwandlung von Acker in Grün-

land möglich ist. 

Für den sich abzeichnenden notwendig werdenden Ersatz fand darüber hinaus auf Basis 

einer Strukturanalyse der Wehre (Umweltinstitut Höxter 1997: Defizitanalyse für das Fließ-

gewässersystem von Ober- und Mittellauf der Wehre.- Unveröffentl. Gutachten im Auftrag 

des ASV Kassel), welche übergreifend als Grundlage für mehere Autobahnabschnitte der A 

44 herangezogen wurde, eine Ermittlung von möglichen Kompensationsmaßnahmen im Be-

reich der Wehre, Sontra und des Hosbachs (IfÖL 2003: Ermittlung von Kompensationsmaß-

nahmen im Bereich der Wehre, Sontra und des Hosbachs zwischen Bischhausen und Rei-

chensachsen zum Neubau der BAB A44 VKE 40.1. Unveröffentlichtes Gutachten im Auftrag 

des ASV Eschwege) statt, woraus geeignete Entwicklungsschwerpunkte am Gewässer der 

Sontra (Wehrumbauten) und in der Netra-Aue (Extensivierungsmaßnahmen) in die Konzep-

tion der Kompensationsmaßnahmen übernommen wurden. Auch wenn von der anfänglichen 

Kompensationsplanung zur Auenaufwertung im Bereich der VKE 40.2 Abstriche zu ver-

zeichnen sind, so haben diese in Zusammenhang mit den vorhandenen Strukturen an der 

Sontra wichtige Trittsteinfunktionen inne. Dabei besteht insbesondere bei den Wehrumbau-

ten zur Durchgängigmachung der Sontra für die Fische und sonstigen Wasserorganismen 

des Fließgewässers eine gewisse Abhängigkeit voneinander, da die Zielsetzung bei Beste-

hen bleiben eines Wehres nicht erreicht werden kann. 

Die im Regionalplan Nordhessen (2009) aufgeführten Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für 

Natur und Landschaft überschneiden sich zu großen Teilen mit den Vorrang- und Vorbe-

haltsgebieten für die Land- und Forstwirtschaft. Hinsichtlich der hohen Bedeutung der land-

wirtschaftlichen Nutzflächen wurde bereits auf Grundlage des seinerzeit gültigen HENatG 

(Fassung vom 18. Juni 2002, § 6b Abs. 4) im Jahre 2005 das sogenannte Partizipationskon-
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zept  durchgeführt (FÖA Landschaftsplanung & BTE 2005: Neubauprojekt BAB A 44 – Mo-

deration mit Betroffenen und Landnutzern im Prozess der Flächenfindung über die land-

schaftspflegerischen Maßnahmen - VKE 40.1 bis VKE 60). Anlass und Zielsetzung des Mo-

derationsverfahrens waren:  

• die Verminderung der Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen,  

• der Erhalt bzw. Lösung der forstrechtlichen Kompensation unter Einhaltung des na-

turschutzrechtlichen Rahmens (Eingriffsregelung, verschärfend: FFH-Recht) sowie 

• das Einhalten des naturschutzrechtlichen Rahmens. 

Berücksichtigung fanden hierbei die Einwendungen der Beteiligten sowie verfügbare Flä-

chenangebote und Vorschläge. An der Moderation maßgeblich beteiligt waren land- und 

forstwirtschaftliche Vertreter (Verbände und Behörden, darunter Landwirtschaftsvertreter des 

Werra-Meissner-Kreises und des Bauernverbandes), Vertreter aus Naturschutz und Jagd 

(Verbände und Behörden), die betroffenen Kommunen sowie die Straßenbauverwaltung. Als 

Resultat erfolgte eine Neubewertung der Flächen unter Berücksichtigung funktionaler Bin-

dungen sowie der Leitbilder des Kompensationskonzeptes.  

Aufgrund der 2010 durchgeführten Aktualisierung der faunistischen Kartierung ergaben sich 

zum Teil neue räumlich-funktionale Umstände für die Planung ökologischer Maßnahmen.  

Nach Angabe der Vorhabenträgerin (Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde 

vom 05.08.2011, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 07.12.2011) ist im 

Ergebnis eine weitere Reduzierung der Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Nutzflächen 

nicht möglich. Die Möglichkeiten zur Entsiegelung wurden ausgeschöpft, ebenso wurde der 

Umfang an Kompensationsflächen für die gravierenden Trenneffekte der Trasse insbesonde-

re durch Wehrumbauten reduziert. Ein großer Teil der Maßnahmenflächen kann zudem wei-

terhin landwirtschaftlich genutzt werden (überwiegend als Weide oder Wiese). Die verblei-

benden Maßnahmen stellen das Minimalkonzept notwendiger Verbundsysteme verschiede-

ner Arten sowie Schaffung von Lebensräumen in funktionalem Zusammenhang dar. 

Zusammenfassend fußt die Kompensationsplanung nach Auffassung der Planfeststellungs-

behörde auf ein hinreichend fachlich hergeleitetes und dem Landschaftsraum entsprechen-

dem Konzept. Die vorliegende Landschaftsplanung fand dabei eine adäquate Berücksichti-

gung. Gleichzeitig ist entsprechend § 15 Abs. 3 Satz 1 BNatSchG die landwirtschaftliche 

Nutzung soweit wie möglich in der Planung der Maßnahmen und zusätzlich durch die Betei-

ligung der landwirtschaftlichen Vertreter in einem Moderationsverfahren in angemessener 
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Weise beachtet worden. Hierzu trägt auch die weitgehende multifunktionale Integration der 

verschiedenen Kompensationserfordernisse auf möglichst einer geringen Anzahl von Flä-

chen bei (s. unter C III 6.1.4). Im Planänderungsverfahren wurden weitere Anstrengungen 

unternommen, um die Inanspruchnahme von landwirtschaftliche Nutzflächen zu reduzieren. 

Zielsetzung war es, Existenzgefährdungen zu vermeiden, Alternativen für die Flächenaus-

wahl und Maßnahmenplanung zu entwickeln und im Sinne des Verhältnismäßigkeitsgrund-

satzes agrarstrukturelle Belange zu berücksichtigen. Dabei sind auch weitergehende Mög-

lichkeiten im Sinne des § 15 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG soweit wie fachlich sinnvoll ausge-

schöpft worden. Im Ergebnis werden einerseits die naturschutzfachlichen und rechtlichen 

Vorgaben der Eingriffsregelung, des gesetzlichen Biotopschutzes, des Artenschutzes und 

des FFH-Gebietsschutzes erfüllt und andererseits dem Rücksichtnahmegebot  bei der Inan-

spruchnahme von landwirtschaftlichen Flächen weitestgehend Rechnung getragen. 

Hinsichtlich der methodischen Umsetzung gelten gemäß § 8 Abs. 1 der Kompensationsver-

ordnung (KV) vom 1. September 2005 in Verbindung mit dem Schreiben der Hessischen 

Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung vom 20.03.2008 für dieses Ver-

fahren die bisherigen Vorschriften der Ausgleichsabgabenverordnung (AAV) vom 9. Februar 

1995 (GVBl. I S. 120), da vor dem Inkrafttreten der KV am 14.09.2005 die Planung der Kom-

pensationsmaßnahmen durch das Amt für Straßen- und Verkehrswesen Eschwege (die Plä-

ne tragen das ursprüngliche Aufstellungsdatum vom 03/2001) bereits zum überwiegenden 

Teil unter maßgeblicher behördlicher Mitwirkung vorlag. Demnach musste nach den landes-

rechtlichen Vorgaben nicht zwingend die KV als ein standardisiertes rechnerisches Verfah-

ren zur Anwendung kommen, vielmehr konnte eine verbal-argumentative Darstellung den 

Vorgaben entsprechen. 

6.1.2 Darstellung der Bestandssituation der Naturgü ter und der wesentlichen erheb-

lichen Beeinträchtigungen durch das Vorhaben 

Basierend auf den Landschaftspflegerischen Begleitplan (Unterlage 12.0 [Stand 2009], S. 8-

89) und weiteren Unterlagen (s. Punkt C III 6.1.1) ergibt sich hinsichtlich des Bestandes der 

einzelnen Naturgüter im wesentlichen folgende Situation im Vorhabenbereich: 

Nach der naturräumlichen Gliederung von KLAUSING (1988: Die Naturräume Hessens mit 

einer Karte der naturräumlichen Gliederung 1:200.000. Schriftenreihe der hessischern Lan-

desanstalt für Umwelt, Heft 67, Wiesbaden) liegt das Untersuchungsgebiet in der naturräum-

lichen Haupteinheit „Fulda-Werra-Bergland“ (357) und der naturräumlichen Untereinheit 

Sontra-Bergland (357.9). Der überwiegende Teil liegt in der Teileinheit Hosbach-Sontra-
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Bergland (357.90). Lediglich ein schmaler Streifen südöstlich von Hoheneiche ist der Teilein-

heit Schlierbachswald (357.91) zuzurechnen. 

Das Relief wird bestimmt durch die Auen der Sontra, Ulfe und Netra und den daran an-

schließenden meist sanften Unterhängen und steileren Mittel- bis Oberhängen. Auf den 

Kuppen sind mehr oder minder ausgeprägte Plateaulagen vorzufinden, die jedoch meist au-

ßerhalb des Untersuchungsgebietes liegen. 

In ihrer Morphologie auffällig sind zum einen der Heuberg, der auf der Westseite spornartig 

in das Sontratal hineinragt, zum anderen die vom Pfaffenberg in südwestlicher Richtung ver-

laufende Rippe, die in Höhe des Forsthauses Wellingerode steil ins Sontratal abfällt. Östlich 

von Wichmannshausen bilden das Tälchen der Datterpfeife und tiefere Erosionsrinnen ein 

bewegtes Relief. 

Hinsichtlich der Geologie wird das Untersuchungsgebiet überwiegend bestimmt durch die 

Formationen des Buntsandsteins. Im Bereich des Heuberges findet sich Muschelkalk. Stel 

lenweise kommen an den Unterhängen im gesamten Untersuchungsgebiet, insbesondere 

südlich von Wichmannshausen, Lößauflagen vor. 

Boden 

Je nach vorherrschendem geologischem Ausgangssubstrat der Bodenbildung haben sich im 

Untersuchungsgebiet unterschiedliche Böden gebildet. Demzufolge finden sich im Bereich 

des Buntsandsteins Braunerden (z. T. podsolig bis podsoliert) und in den flachgründigeren 

Bereichen Regosole. Im Muschelkalkgebiet des Heubergs sind Rendzinen und Braunerde-

Rendzinen entstanden. Pseudogley-Parabraunerden haben sich an den von Löß gebildeten 

unteren Hängen südlich von Wichmannshausen entwickelt. In den Erosionsrinnen finden 

sich Kolluvisole, entlang der Datterpfeife und kleinflächig auch im Sontratal sind Gleye ent -

tanden. In den Tälern von Netra, Ulfe und Sontra haben sich Vegen entwickelt. 

Von besonderer Bedeutung sind einerseits die Regosole, Rendzinen und Pseudogley-

Parabraunerden am Heu- und Pfaffenberg sowie andererseits die Auengleye, Gleyen und 

Vegen an den Fluss- bzw. Bachläufen der Sontra, Ulfe und Netra aufgrund ihrer hohen bio-

tischen Lebensraumfunktion, hohen Filter- und Pufferfunktion wie auch Speicher- und 

Reglerfunktion.  

Maßgebliche Konflikte hinsichtlich des Bodens treten durch das Vorhaben insbesondere 
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• durch anlagebedingte Flächenverluste infolge Vollversiegelung von 1,54 ha auf Bö-

den von besonderer Bedeutung sowie 8,84 ha auf Böden von allgemeiner Bedeu-

tung, 

• durch anlagebedingte Funktionsbeeinträchtigungen in Form von Teilversiegelungen 

(0,4 ha auf Böden mit besonderer und 0,97 ha auf Böden mit allgemeiner Bedeutung) 

und dauerhaften Flächenbeanspruchungen durch Bodenab- und –auftrag (6,4 ha 

bzw. 31,4 ha), 

• durch baubedingte Funktionsbeeinträchtigungen auf Böden mit besonderer (6,31 ha) 

und allgemeiner (5,58 ha) Bedeutung 

auf. Darüber hinaus wird der Boden im Nahbereich der zukünftigen Trasse betriebsbedingt 

durch Schadstoffeinträge beeinträchtigt. 

Wasser 

Das Grundwasser befindet sich im Untersuchungsgebiet in zwei in der Regel voneinander 

getrennten Großstockwerken. In den Schichten des Buntsandsteins und des Muschelkalks 

ist ein Süßwasserstockwerk entwickelt, im Liegenden der Buntsandsteinformation treten da-

gegen versalzene Grundwässer auf, die von Salzlagerstätten in der Zechsteinformation mi-

neralisiert wurden. Über Brüche und Verwerfungen kann sich örtlich das mineralisierte 

Grundwasser mit dem Süßwasser mischen. 

Im Untersuchungsgebiet fließen die Oberflächengewässer Netra, Ulfe und Sontra sowie die 

temporär wasserführende Datterpfeife.  

Sontra und Ulfe sind nur als bedingt naturnah einzustufen, weisen aber einen mehr oder 

minder durchgängigen, schmalen Ufergehölzstreifen auf. Die Netra weist ebenfalls einen 

schmalen Ufergehölzstreifen auf und ist weitgehend als naturnah einzustufen. Die 

Datterpfeife verläuft in einem engen Kerbtal, ist überwiegend gehölzbestanden und naturnah 

bzw. in der Ortslage Wichmannshausen verrohrt. 

Neben den Fließgewässern kommen Stillgewässer im Bereich der Sontraaue (in der Nähe 

der Untermühle bei Wichmannshausen) und am Pfaffenberg vor. 

Für das Naturgut Wasser sind Konfliktschwerpunkte insbesondere durch 

• die Querung der Bachläufe von Netra und Ulfe, 
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• Beeinträchtigungen im Bereich von Retentionsräumen sowie 

• dem Verlust durch Versiegelung und Überbauung sowie Beeinträchtigung durch 

Schadstoffeintrag im Bereich grundwasserbeeinflusster Standorte (potenziell im Be-

reich von Vega, Auengley und Gley) 

gegeben. 

Klima 

Das Klima des Untersuchungsgebietes liegt im Übergangsbereich zwischen den ozeanisch 

und subkontinental geprägten Klimaten und zählt zum Klimaraum „Westliches Mitteldeutsch-

land“. Es zeichnet sich aus durch ein mildes, sommerwarmes Klima mit relativ geringen Nie-

derschlägen. Die Jahresdurchschnittstemperatur liegt zwischen 7,5 und 8,5°Celsius. Die 

mittleren jährlichen Niederschläge betragen 600 bis 650 mm. Das Tal der Wehre ist durch 

häufigen Bodennebel gekennzeichnet. 

Die Waldbereiche sind hinsichtlich ihrer lufthygienischen Ausgleichsfunktion von besonderer 

Bedeutung für das Klima. 

Als Konfliktschwerpunkt durch das Vorhaben ergibt sich insbesondere der Verlust und Beein-

trächtigung lufthygienisch bedeutsamer Waldbereiche am Fuße des Heubergs und Pfaffen-

bergs. 

Pflanzen 

Im Untersuchungsgebiet kommt den Waldgersten- und Orchideen-Buchenwälder, die Wald-

meisterbuchen-und die Hainsimsen-Buchenwälder eine besondere Bedeutung zu. Darüber 

hinaus sind die zusammenhängenden Waldflächen am Heuberg als hochwertige 

unzerschnittene und ungestörte Waldfläche einzustufen, da verschiedene natürliche Wald-

gesellschaften, reife Bestände und kleinflächige mehr oder minder freie Sonderstandorte 

eine vielfältige Pflanzen- und Tierwelt enthalten. 

Weitere Wert- und Funktionselemente mit besonderer Bedeutung sind auch die am Heuberg 

vorkommenden Magerrasenbrachen und Wiesenbrachen trockener Ausprägung mit vielfälti-

gen Säumen, insbesondere auch im Hinblick auf die Habitatfunktion für Tagfalter. 

Östlich von Wichmannshausen sind die kleinflächig strukturierten Bereiche aus Grünland, 

Gebüsch, Streuobstwiesen, Streuobstbrachen und Feldgehölzen, teilweise angereichert mit 

Ruderalflächen und ausgeprägten Säumen als hochwertig einzustufen. 
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Am Pfaffenberg sind neben den Hainsimsen- und Waldmeisterbuchenwäldern auch die Bu-

chen- und Eichenwälder mit kleinflächigem Erlenwald und temporären Fließgewässern als 

Bereich besonderer Bedeutung für die Entwicklung naturnaher Pflanzengesellschaften ein-

zustufen. 

Konflikte für das Naturgut Pflanzen ergeben sich im Trassennahbereich bei allen gefährde-

ten, seltenen und naturnahen Biotoptypen innerhalb der abgegrenzten Habitatkomplexe. 

Erhebliche Beeinträchtigungen der Vegetation/ Pflanzen stellen dabei im wesentlichen der 

anlage- und baubedingten Verlust von Biotopen, der Anschnitt von Wäldern und Gehölzen 

sowie betriebsbedingte Schadstoffeinträge dar. 

Erhebliche Beeinträchtigungen werden insbesondere hervorgerufen durch  

• die Isolierung von Restflächen zwischen B 27 und BAB A 44 mit Magerrasenresten, 

Felsen und naturnahen Waldbeständen teilweise trockener Standorte; 

• die mit dem Bau des südlichen Tunnelportals am Eckberg verursachte vorüberge-

hende Zerschneidung des Laubholzbestandes durch großflächige Beseitigung des 

Waldes innerhalb des Baufeldes am Hang , der nur zum Teil wiederaufgeforstet wird; 

• die Waldanschnitte bei allen mittelalten und alten Waldbeständen am Heuberg, Pfaf-

fenberg und Eckberg. 

Am Heuberg liegen im Trassenbereich Vorkommen von Seidelbast (Daphne mezereum), 

Vogel-Nestwurz (Neottia nidus-avis), Mücken-Händelwurz (Gymnadenia conopsea), Arznei-

Schlüsselblume (Primula veris) und Echtem Tausendgüldenkraut (Centaurium erythrea). 

Tiere 

Die Tierwelt wurde bezüglich der Fledermäuse, Vögel, Reptilien, Tagfaltern/Widderchen so-

wie der Haselmaus und der Wildkatze erhoben, ergänzt durch Einzelerhebungen von Am-

phibien, Nachtfaltern und Totholzkäfern. 

An Säugern (Erfassungen 2005 und 2010) sind insbesondere das nachgewiesene Vorkom-

men im Untersuchungsgebiet von Wildkatze und Haselmaus hervorzuheben. Für die Wild-

katze stellt das Untersuchungsgebiet ein Teilgebiet des großräumigen Populationsareals 

„Nordosthessisches Bergland“ dar, wobei vorrangig männliche Individuen nachgewiesen 

wurden, für die der Raum als Streifgebiet dient. 
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Hinsichtlich der Wildkatze wird durch das Vorhaben in erster Linie eine Zerschneidung des 

Populationsareals bewirkt, Wanderkorridore werden zum Teil im Süden der Trasse ange-

schnitten.  

Bezüglich der Haselmaus werden Habitate westlich des Heubergs, am Talrand der Ulfe so-

wie nördlich und westlich des Pfaffenbergs anlagebedingt in Anspruch genommen. 

An Fledermäusen (Erfassungen 1999, 2000, 2003, 2005 und 2010) wurden 12 Arten gefun-

den, die ohne Ausnahme in der Roten Liste der Säugetiere Hessens aufgeführt werden. 

Hervorzuheben sind neben dem Großen Mausohr (Myotis myotis) und der 

Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) insbesondere das Vorkommen der nach der Roten 

Liste Hessens ebenfalls stark gefährdeten Großen und Kleinen Bartfledermaus (Myotis 

brandtii und M. mystacinus), der Fransenfledermaus (M. nattereri), dem Kleinen Abendsegler 

(Nyctalus leisleri), der Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) sowie dem Grauen und 

Braunen Langohr (Plecotus austriacus und P. auritus).  

Für alle Fledermausarten sind Nahrungshabitate nachgewiesen, die je nach den 

artspezfischen Anspruchen in unterschiedlichen Habitaten liegen. Die weitaus größte 

Schnittmenge ist in den Wäldern beidseitig der Sontra gegeben, in denen abhängig von der 

Waldstruktur nahezu alle Arten gefunden wurden. 

Im Offenland sind als wesentliche Strukturen die Fliesgewässer der Sontra, der Netra und 

der Ulfe insbesondere für Wasser-, Bart- und Zwergfledermäuse von Bedeutung. Die 

Bechsteinfledermaus, das Braune Langohr und die Fransenfledermaus kommen vorrangig in 

Wäldern vor, allerdings gab es vereinzelt Nahrungsräume an Gehölzstrukturen im Offenland 

(z. B. Tal am nordostlichen Rand des Großen Steinbergs, Heckenstrukturen nordwestlich 

des Zeugmantels). Die Gehölzsäume entlang der Gewässer sowie linienhafte 

Gehölzstrukturen (z. B. ostlich Hoheneiche) werden als Bindeglied zwischen dem Wald und 

den Siedlungsräumen überwiegend für Transferflüge genutzt (v.a. Großes Mausohr, Zwerg-

fledermaus, vereinzelt Bartfledermaus und Fransenfledermaus), allerdings konnten auch 

eindeutig dort jagende Zwergfledermäuse beobachtet werden. 

Die Fledermäuse werden hauptsächlich durch die Zerschneidung von Flugstraßen beein-

trächtigt. Daneben treten flächige Verluste von Jagdhabitaten am Heuberg und am Pfaffen-

berg auf (Waldbereiche sowie Offenland). Desweiteren kann es durch Fällarbeiten von 

Baumbeständen mit potenziellen Übertagungsquartieren (z. B. von Bechstein- oder Wasser-

fledermaus) zum Verlust von einzelnen Individuen kommen. 
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Bezüglich der Avifauna (Erfassungen 1999, 2005, 2008 und 2010) wurden im Untersu-

chungsgebiet 85 Arten kartiert, wovon 3 Arten (Braunkehlchen, Raubwürger und Wendehals) 

nach der Roten Listen Hessens vom Aussterben bedroht und 8 Arten (Baumfalke, Baumpie-

per, Eisvogel, Gartenrotschwanz, Mehlschwalbe, Rauchschwalbe, Türkentaube, Waldlaub-

sänger) gefährdet sind. Weitere 21 Arten stehen auf der Vorwarnliste.  

Es sind im Wesentlichen 4 Funktionsräume mit besonderer avifaunistischer Bedeutung her-

vorzuheben: 

• das stark strukturierte, überwiegend extensiv bewirtschaftetes Offenland am Mittel- 

und Heidenberg östlich von Wichmannshausen mit einer ausgesprochen arten- und 

individuenreiche Avifauna (mit 2 Revieren des Wendehalses, je 5 Revieren des Feld-

schwirls und des Neuntöters und 3 Revieren des Grünspechtes sowie zahlreichen 

„Allerweltsarten“ des hecken- und gebüschreichen Offenlandes in hoher Dichte). 

• der mit altem Laubwald bestockte Pfaffenberg mit Vorkommen von Grau- und 

Schwarzspecht, Hohltaube, Waldlaubsänger und Baumpieper sowie Horstplätzen von 

Habicht, Sperber, Rotmilan und Kolkrabe; 

• das Waldgebiet des Heuberges mit Vorkommen von Schwarzspecht, Waldkauz, 

Hohltaube und Baumpieper (2 Paare) und in den Waldrandbereichen mit je 2 Reviere 

des Neuntöters und des Grünspechts sowie einem Revier der Turteltaube; 

• die Fließgewässer der Sontra und Netra und Ulfe mit den angrenzenden Grünlandflä-

chen (neben Wasseramsel, Eisvogel und Gebirgsstelze das Revier des Braun-

kehlchens nördlich von Hoheneiche ). 

Alle anderen Bereiche des Untersuchungsgebietes sind als Funktionsräume allgemeiner 

Bedeutung einzustufen.  

Die Vögel werden durch Flächenverluste im Bereich hochwertiger Lebensräume, durch Stö-

rung von Funktionsbeziehungen sowie in besonderem Maße durch betriebsbedingte Störwir-

kungen beeinträchtigt. 

Die Konfliktschwerpunkte durch Flächenverlust mit erheblichen Beeinträchtigungen von Re-

vierzentren liegen bei der Avifauna am Heuberg sowie am Pfaffenberg.  

Am Heuberg werden Lebensräume von Vogelarten mit speziellen Habitatansprüchen (Wald-

randlagen und angrenzende reich strukturierte Offenlandbereiche) durch das Vorhaben in 
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Anspruch genommen. Dort wird neben Revieren von weit verbreiteten Arten auch ein Revier 

des Neuntöters beeinträchtigt. 

Am Pfaffenberg sind aufgrund der vorhandenen Strukturen, der Vorbelastungen und der Nä-

he zur B 27 überwiegend Reviere weit verbreiteter Vogelarten betroffen, in Teilbereichen 

kommt es jedoch auch zu Beeinträchtigungen des Neuntöters.  

Weiterhin wird nördlich des Boyneburgtunnels sowie südlich des Ulfetals die hier nur in ge-

ringen Siedlungsdichten vorkommende Feldlerche beeinträchtigt. 

Hinsichtlich der Amphibienfauna (Erfassungen 1999, 2005 und Nachkontrollen 2010) konn-

ten im Untersuchungsgebiet keine Arten nachgewiesen werden. Nicht ausgeschlossen ist 

jedoch eine mögliche Besiedlung von neu entstehenden (temporären) Kleinstgewässern, 

bspw. durch die Gelbbauchunke. 

An Reptilien (Erfassungen 2005 und 2010) sind neben der Waldeidechse (Zootoca vivipara) 

und der Blindschleiche vornehmlich die Schlingnatter (Coronella austriaca) und die Zaunei-

dechse (Lacerta agilis) im westlichen und nördlichen Bereich des Heubergs und beim Gut 

Wellingerode nachgewiesen. 

Relevante Reptilienlebensräume werden westlich des Heuberg durch Verlust von Lebens-

raum beeinträchtigt. Betroffen sind hierbei insbesondere die europarechtlich geschützten 

Arten des Anhangs IV der FFH-RL Schlingnatter (Coronella austriaca) und Zauneidechse 

(Lacerta agilis) (vgl. Unterlage 12.4). 

Bezüglich der Schmetterlinge (Erfassungen 1999 ,2008 und 2010) lagen die Probeflächen 

für die Tagfalterkartierung auf Magerrasen, Grünlandbrachen, entlang von Waldrändern am 

Heuberg und Pfaffenberg sowie in mit Gehölzen durchsetztem Grünland. 

Auf den Probeflächen wurden im Untersuchungsjahr 50 Tagfalter- und Widderchenarten 

festgestellt. Dazu kommen fünf Arten, die im Untersuchungsgebiet außerhalb der Probeflä-

chen festgestellt wurden. Besonders hervorzuheben ist die weite Verbreitung und über-

durchschnittliche Populationsdichte des landesweit stark gefährdeten Kleinen Eisvogels 

(Limenitis camilla) im Bereich des Heubergs sowie die große Population des stark gefährde-

ten Rundaugen-Mohrenfalters (Erebia medusa) auf der Nordwestseite des Heubergs.  

Insbesondere die Flächen mit Restbeständen von Kalkmagerrasen auf der Südwestseite des 

Heubergs und am Großen Steinberg (außerhalb des Gebietes der Biotopkartierung) weisen 

einen hohen Artenreichtum und eine vergleichsweise hohe Anzahl gefährdeter Falterarten 

Schmittfull
Hervorheben
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auf. Die beiden z. T. auf Muschelkalk liegenden Probeflächen auf der Nordwestseite und auf 

der bewaldeten Kuppe des Heubergs weisen einen mittleren Artenreichtum und eine mittlere 

Anzahl gefährdeter Arten auf.  

Demgegenüber sind alle übrigen, vollständig auf Buntsandstein gelegenen Probeflächen 

relativ artenarm. Gefährdete und/oder zurückgehende Arten kommen hier nur vereinzelt vor. 

Arten wie der Skabiosen-Scheckenfalters (Euphydrias aurinia) wie auch der Nachtkerzen-

schwärmer (Proserpinus proserpina) konnten nicht nachgewiesen  

Von besonderer Bedeutung insbesondere für die Tagfalterfauna sind somit die Magerrasen-

reste, besonnte Waldränder und schattig-luftfeuchte Waldränder mit Vorkommen vom Klei-

nen Eisvogel sowie magere Grünlandbrachen. 

Die Tagfalter werden vom Vorhaben durch Verlust und zunehmende Isolation von Lebens-

räumen betroffen. 

Die Beeinträchtigungen der Lebensräume der Tagfalter beschränken sich weitgehend auf 

den Heuberg, wo es zu Verlusten von geeigneten Habitaten (v. a. Kalkmagerrasen, Säume 

und Grünland) kommt, die für die Lokalvorkommen einiger Arten, z.B. vom Esparsetten-

Widderchen, Thymian-Widderchen oder Großen Perlmutterfalter, sehr bedeutsam sind. Am 

Pfaffenberg kommt es durch die Inanspruchnahme von beschatteten, luftfeuchten Waldsäu-

men zu einem Verlust von Lebensräumen (u. a. des Großen Schillerfalters). 

An Fischen wurde in allen drei Fließgewässern (Sontra, Ulfe, Netra) die Groppe erfasst, das 

übrige Makrozoobenthos (Erfassung 1999) stellt sich infolge der überwiegend wenig natur-

nahen Gewässerstruktur als artenarm dar. Durch die geplanten Brückenbauwerke über die 

Fließgewässer werden anlagenbedingte erhebliche Beeinträchtigungen vermieden. 

Landschaftsbild 

Das Landschaftsbild im Untersuchungsgebiet gliedert sich in vier deutlich unterscheidbare 

Landschaftsbildeinheiten bzw. Landschaftsbildräume. Haupteinheiten sind die Auen, der 

durch Wald und Grünland(brachen) geprägte Bereich des Heubergs, das Gebüsch- und 

Grünlandmosaik östlich von Wichmannshausen mit angrenzenden Ackerflächen und die 

Waldflächen des Pfaffenbergs mit nördlich angrenzenden Ackerflächen. 

Die Auenbereiche von Sontra, Ulfe und Netra sind durch großflächige Ackerschläge geprägt, 

die kaum gliedernde und belebende Vegetationsstrukturen aufweisen. Lediglich die Fließge-

wässer selbst werden von einem schmalen Ufergehölzstreifen begleitet. Die landwirtschaftli-
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chen Nutzflächen in den Auen sowie die größeren Schläge an den Unterhängen und auf den 

Plateaus weisen durchgängig eine intensive Nutzung auf. Die landwirtschaftlichen Nutzflä-

chen am Eckberg und das Grünland am Mittelberg und Heidenberg stellen dagegen ein 

kleinräumiges Mosaik aus Grünland, mehr oder minder stark verbuschten Streuobstwiesen 

und gliedernden Gehölzbeständen dar. 

Die Waldbereiche werden im Bereich Heuberg durch Buchen und nördlich davon durch Ei-

chen geprägt. Am Pfaffenberg sind sowohl große Nadelholzbereiche als auch naturnahe 

Buchenwälder, häufig mit Eichenanteilen, vorzufinden. Östlich von Wichmannshausen fallen 

die häufig vorkommenden Weihnachtsbaumkulturen, überwiegend Blaufichten, ins Auge. Im 

Vergleich zur historischen Karte von 1847 haben sich die Wälder durch Aufgabe landwirt-

schaftlicher Grenzertragsstandorte ausgebreitet. Besonders deutlich ist dies nördlich des 

Mittelberges erkennbar. Die Auenbereiche von Sontra, Netra und Ulfe hingegen weisen im 

Vergleich einen erheblich verringerten Grünlandanteil auf. Außerhalb der Bereiche des 

Ackerbaus ist jedoch auf den landwirtschaftlichen Nutzflächen ein gewisser Extensivierungs-

prozess bzw. eine Nutzungsaufgabe erkennbar, z. B. nördlich des Heubergs. 

Konflikte durch Verlust von gliedernden und belebenden Vegetationsstrukturen, Überfor-

mung und Zerschneidung des typischen reliefbedingt zum Teil weithin einsehbaren Raumes 

sowie Verlärmung erholungsrelevanter Flächen sind schwerpunktmäßig insbesondere in den 

Landschaftsbildeinheiten 

• am Heu- und Pfaffenberg sowie 

• des Netra- und Ulfetals, 

gegeben. 

Für nähere Angaben zu den durch das Vorhaben erfolgenden erheblichen Beeinträchtigun-

gen der Naturgüter wird insbesondere auf die Unterlage 12.0 [2011], Tab. 4-1 bis 4-6 verwie-

sen. 

Insgesamt nimmt das Vorhaben nach den Angaben des landschaftspflegerischen Begleitpla-

nes (Unterlage 12.0 [2009]) anlage- und baubedingt  folgende Flächen in Anspruch: 

Versiegelung, Fahrbahn 10,55 ha 
Mittelstreifenüberfahrten 0,60 ha 
Mittelstreifen in WSG 0,45 ha 
Betriebsgebäude 0,04 ha 
 11,64 ha 
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Brücken 2,05 ha 
Tunnel 3,25 ha 
Mittelstreifen  0,50 ha 
Bankette  1,28 ha 
Wassergebundene Wegedecken  1,45 ha 
  
Dammböschungen 1,65 ha 
Einschnittsböschungen 9,60 ha 
Anschlitzung / Auffüllung 19,50 ha 
Mulden 1,25 ha 
sonstige unbefestigte Nebenflächen 0,95 ha 
 32,95 ha 
  
Regenrückhaltebecken  1,00 ha 
  
Vorübergehende Inanspruchnahme durch Arbeitsstreifen 
und Baustelleneinrichtungsflächen(ohne Baustelleneinrich-
tungen, die im Bereich der Autobahn liegen) 13,66 ha 
Baugrube 0,10 ha 
 13,76 ha 
  
Gesamtsumme  67,88 ha 
 
  
Neben den direkten Flächenverlusten entstehen darüber hinaus, wie oben bereits teilweise 

dargelegt, Funktionsverluste und Funktionsminderungen für mehr oder weniger alle Naturgü-

ter durch Schadstoffeintrag, Verlärmung, Änderung des Bestandsklimas sowie Zerschnei-

dung. 

6.1.3 Vermeidungsmaßnahmen nach § 15 Abs. 1 BNatSch G, Schutzmaßnahmen 

Nach § 15 Abs. 1 BNatSchG ist der Verursacher eines Eingriffs verpflichtet, vermeidbare 

Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen. Dabei sind Beeinträchtigun-

gen vermeidbar, wenn zumutbare Alternativen gegeben sind, den mit dem Eingriff verfolgten 

Zweck am gleichen Ort ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen von Natur und Land-

schaft zu erreichen. Soweit Beeinträchtigungen nicht vermieden werden können, ist dies zu 

begründen. 

Grundlegend für eine Vermeidung ist eine adäquate Trassierung und entsprechende Dimen-

sionierung der Bauwerke. Dabei fanden bei folgenden Bauwerken zumindest teilweise natur-

schutzfachliche Gesichtspunkte  Berücksichtigung (vgl. Unterlage 12.0 [2009]): 

 

• Unterführung am Heuberg (V-BW 40.2-01), Bau-km 47+758  bis 47+792, LW= 

30,00m, LH ≥ 4,70 m 
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• Netratalbrücke über die Netra und die B7 (BW 40.2-01), Bau-km 48+390,500 bis 

48+654,500 , LW > 263 m, LH = 4,70m – 9,00m 

• Tunnel Boyneburg östlich von Wichmannshausen (BW 40.2-02), Bau-km 48+815,500 

bis 50+513, Länge = 1713,70 m / 1682,30 m 

• Ulfetalbrücke über die Ulfe und die B 400 (BW 40.2-03), Bau-km 50+527,726 bis 

50+732,726, LW = 205,21m/200,97 m, LH = 4,70m - 6.00 m 

• Stützbauwerk am Pfaffenberg (ST 40.2-01), Bau-km 51+650,000 bis 51+850,000, L= 

200m  

• Unterführung Wirtschaftsweg „Am Backofen“ (BW 40.2-04), Bau-km 51+936,770 bis 

51+968,190, LW = 29,50m, LH ≥ 4,70 m 

Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen von Fledermäusen sind Irritationsschutzzäune 

(Zaun mit zusätzlichem nicht transparentem Netz) von 4 m Höhe zwischen Bauanfang und 

Netratal in Teilbereichen auf der Ostseite der anlagebedingten Eingriffe vorgesehen sowie 

dichte Gehölzpflanzungen als Leitstruktur entlang der Zäune und der Erhalt bestehender 

Leitstrukturen (vgl. Unterlage 12.0, Kap. 3.2.3). 

Beeinträchtigungen von Biotoptypen sehr hoher und hoher Bedeutung angrenzend an Bau-

flächen werden durch Bauzäune verhindert (vgl. Unterlage 12.0, Kap. 3.2.4). Die erforderli-

chen Baustraßen und Baustelleneinrichtungen wurden auf eine mögliche Minimierung über-

prüft und weitestgehend optimiert.  

Zur Vermeidung von Reptilienverlusten werden Reptilienschutzzäune am Heuberg errichtet. 

Wildkatzensichere Wildschutzzäune werden zur Vermeidung von Verlusten von Mittel- und 

Kleinsäugern errichtet, die gleichzeitig auch die Funktion haben, dass aasfressende Vogelar-

ten durch die so erfolgende geringere Anlockung weniger gefährdet werden und tieffliegende 

Vogelarten nicht in kollisionsgefährdeten Höhen die Fahrbahn queren. 

Mittels der erfolgenden Stützwand (ST 40.2-01) wird die Inanspruchnahme von hochwerti-

gem Wald reduziert. 

Darüber hinaus sind als weitere Maßnahmen mit einer Vermeidungs- bzw. Schutzfunktion 

vorgesehen:  
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• S21 - Schutzzäune entlang von Vegetationsbeständen und Gewässern zum Schutz 

gefährdeter Biotope und besonders gefährdeter bzw. empfindlicher Böden während 

der Bauzeit (Metallausführung). Zum Schutz gefährdeter Biotope und Böden während 

der Bauzeit im Bereich steiler Böschungen (wo kein Bauzaun in Metallausführung 

aufgestellt werden kann) sowie zur Abgrenzung der Arbeitsstreifen, Baufelder etc. 

(Markierung der Eingriffsgrenze) werden Kunststoff-Gitterzäune vorgesehen. Im Be-

reich des Heubergs werden die Zäune in reptiliensicherer Ausführung erstellt bzw. mit 

einem vorgelagerten Reptilienschutzzaun versehen, was gleichzeitig auch zu einem 

Schutz von Kleinsäugern und anderen Kleintieren führt. 

• S22 - Schutz von gefährdeten Einzelbäumen im Eingriffsbereich während der Bau-

zeit;  

• S23 - Irritationsschutzzäune für Fledermäuse als Leitfunktion der Tiere zu den Stel-

len, in denen die Trasse so gequert werden kann, dass Kollisionen vermieden wer-

den;  

• S24 - Irritationsschutzwand für Fledermäuse zum Schutz vor Kollisionen; 

• V29 - Wildleitzaun mit Kollisionsschutzfunktion für Fledermäuse; 

• S34 - Wildschutzzaun zum Schutz vor Kollisionen von Wildtieren, Kleinsäugern und 

Vögeln; 

• S35 – Reptilienschutzzaun zum Schutz vor Kollisionen von Reptilien, gleichzeitig 

auch Schutz von Kleinsäugern und sonstigen Kleintieren am Heuberg; 

• S39 – Anlage eines Schutzzauns an Regenrückhaltebecken Nr. 2. 

Ferner haben auch eine Reihe sonstiger Maßnahmen wie diverse Gehölzanpflanzungen (u. 

a. Maßnahme G17.1, A17.2, G17.3, A45) sowie Maßnahmen zu einem optimierten Bauab-

lauf (V28.1 –V28.3) und Bauzeitenregelungen (s. A V 2.2) insbesondere für die Fledermäuse 

und Vögel auch im Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung in einem nicht uner-

heblichen Umfang eine vermeidende Wirkung (s. auch C III 6.1.4 Tab. „Maßnahmen mit pri-

mär artenschutz- und FFH-rechtlicher Ableitung“). 

Nach Einschätzung der Planfeststellungsbehörde wurde dem Verbot, vermeidbare Beein-

trächtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen, soweit wie möglich Rechnung ge-

tragen. Weitere tatsächlich mögliche und geeignete Ausführungen oder Maßnahmen, die in 
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einem angemessenen Verhältnis zum entsprechenden Vorteil von Natur und Landschaft 

stehen, sind nicht erkennbar.  

Demgegenüber kann der mit dem Vorhaben verfolgte Zweck auch nicht mit geringeren Be-

einträchtigungen von Natur und Landschaft an einem anderen Ort erreicht werden (s. C II 

und C III 3). 

6.1.4 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach § 15 Abs . 2 BNatSchG 

Entsprechend § 15 Abs. 2 BNatSchG ist der Verursacher verpflichtet, unvermeidbare Beein-

trächtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszuglei-

chen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen). Ausgeglichen ist eine 

Beeinträchtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in 

gleichartiger Weise wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wie-

derhergestellt oder neu gestaltet ist. Ersetzt ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die 

beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in dem betroffenen Naturraum in gleichwer-

tiger Weise hergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht neu gestaltet ist. 

Die Vorhabenträgerin hat auf Grundlage der unter C III 6.1.1 aufgeführten Konzepte Aus-

gleichs- und Ersatzmaßnahmen zur Kompensation der nicht vermeidbaren Beeinträchtigun-

gen entwickelt. 

Hierbei waren gegliedert nach den verschiedenen Maßnahmenräumen und in Kombination 

mit den Anforderungen aus dem Artenschutz, dem gesetzlichen Biotopschutz und dem FFH-

Recht folgende Gesichtspunkte maßgebend (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststel-

lungsbehörde vom 05.08.2011, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 

07.12.2011): 

Zur Erhaltung des räumlich-funktionalen Zusammenhangs zwischen Eingriff und Ausgleich/ 

Ersatz wurde der Schwerpunkt der Kompensationsmaßnahmen an den betroffenen Höhen-

rücken an Heuberg, Eckberg und Pfaffenberg östlich der geplanten Trasse vorgesehen. Er-

gänzend hierzu wurden Maßnahmen in den Auen ergriffen. 

Aufgrund der verkehrsbedingten Beeinträchtigungen der A 44 - Emissionen von Lärm, Licht 

und Schadstoffen - wurden die Maßnahmen möglichst außerhalb der mit mehr als 50 dB(A) 

verlärmten Bereiche konzipiert, es sei denn sie sind für die Erhaltung wenig mobiler Arten 

notwendig. 

Ein Maßnahmenschwerpunkt lag auf der Entwicklung naturnaher Laubwälder, da durch die 

A 44 vor allem Waldbereiche beeinträchtigt werden. Geeignete Flächen für eine multifunktio-
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nale Kompensation der Beeinträchtigungen sind naturferne Fichtenforste am Pfaffen- berg, 

am Eckberg und am Mittelberg, die in hochwertige Wälder umgebaut werden (Maßnahmen 

E8.1, E8.2, A8.3, A8.4, E8.5, E8.6, E8.7, E8.8, E8.9, E8.10). Desweiteren ist eine Kompen-

sation auch durch die Neuaufforstung von (teilweise auch brachgefallenen) Ackerflächen 

vorgesehen (Maßnahmen A3.1, A3.2, A3.3a, A3.3b). 

Die Eingriffe in Wälder am Heuberg können nicht in räumlicher Nähe kompensiert werden, 

da die Laubwälder bereits überwiegend hochwertig sind und nicht weiter aufgewertet werden 

können. Die Maßnahmen am Heuberg waren im wesentlichen auf eine Waldrandentwicklung 

begrenzt, da auch durch Aufforstung keine Kompensation zu erreichen war, weil die beste-

henden Offenlandflächen aus Artenschutzgründen für Vögel, Fledermäuse und Tagfalter 

offen gehalten werden müssen. Der Verlust und die Beeinträchtigung von Wald am Heuberg 

wurde daher am gegenüberliegenden Mittelberg kompensiert, der über das Netratal im räum-

lich- funktionalen Zusammenhang mit dem Eingriffsort steht. Die im Netratal verlaufende B 7 

wird nach dem Bau der A 44 erheblich weniger Verkehr aufweisen, so dass die hiervon aus-

gehenden Trennwirkungen deutlich zurückgehen werden. Zudem wird die Biotopvernetzung 

zwischen Heuberg und Mittelberg durch Heckenpflanzungen gefördert (Maßnahme A7.1). 

Die Entwicklung von artenreichem Grünland erfolgte; entsprechend dem Eingriffsort, mit ei-

nem Schwerpunkt am Heuberg (Maßnahmen A1.1, A1.2, E4.1, E4.2, E4.3). Da die zur Ver-

fügung stehenden Offenlandflächen am Heuberg nicht für eine Kompensation in räumlicher 

Nähe ausreichten, wird ein Teil der Ersatzmaßnahmen ebenfalls am Mittelberg bzw. am 

Eckberg vorgesehen (Maßnahmen E4.4).  

Am Pfaffenberg wird das strukturarme Offenland angrenzend an den Wald aufgewertet, im 

Zusammenhang mit naturnahen Waldflächen wird hier eine Vergrößerung des Lebensrau-

mes Wald erreicht (Maßnahmen A17.2, A17.3, A20a, A20b, A38.1). Durch diese Maßnah-

men konnte der Eingriff in naturnahe Wälder am Pfaffenberg in engem räumlich-funktionalen 

Zusammenhang kompensiert werden. 

Maßnahmen in den Auen beschränkten sich auf die Aufwertung von Netra, Ulfe und Sontra 

in Form von Gehölzpflanzungen und die Ausweisung von Uferrandstreifen (Maßnahmen 

E6.6, A6.9, A6.10), wodurch die Funktion als Lebensraum und als vernetzendes Element 

sowie teilweise die Eigenentwicklung der Bäche gefördert werden.  

Im Sontratal werden zusätzlich Gehölzpflanzungen vorgesehen (Maßnahme A7.5, A7.6), die 

den Wildwechsel vom Pfaffenberg durch die als Wildtierpassage geplante Forstwegeunter-

führung „Am Backofen“ auf der Höhe des Ulfenhofes mit dem gegenüberliegenden Wald am 
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Stein- oder Kirchberg verbinden. Diese fungieren als Leitstrukturen für Fledermäuse und 

Wildtiere, insbesondere der Wildkatze, und wirken den Zerschneidungswirkungen der VKE 

40.2 entgegen. Gleiches gilt für die „Unterführung am Heuberg“ (mit den Maßnahmen A42.1 

und A42.2). Der Wildkatze kommen im Übrigen neben Maßnahmen im Wald zusätzlich zahl-

reiche am Waldrand oder in Waldnähe durchzuführende Maßnahmen u. a. als Nahrungsha-

bitat zu Gute. 

Der Talraum des Bachs am Schönberg (Maßnahme E8.10) wird durch den Umbau artenar-

mer Fichtenforste aufgewertet werden. 

Für die Feldlerche als Vertreter für Arten der freien Feldflur werden Feldlerchenfenster ange-

legt (A III 2.3, Nr.20). 

Die Kompensationsmaßnahmen zur Herstellung der Durchgängigkeit der Sontra sowie ihrer 

Nebengewässer durch die Anlage von Umgehungsgerinnen an vier Mühlen sowie der Rück-

bau von zwei Bewässerungswehren (in Sontra und Ulfe) sind ein weiterer wesentlicher Be-

standteil zur Kompensation der Zerschneidungswirkungen, die auf geringer Fläche ein gro-

ßes Aufwertungspotenzial erreichen (Maßnahmen E6.1 bis E6.5, E6.7, E6.8). 

Im Einzelnen ausgleichbar oder teilweise ausgleichbar sind  

• Beeinträchtigungen von Biotoptypen, die kurzfristig wieder hergestellt werden kön-

nen, 

• Beeinträchtigungen der Netra und der Ulfe, 

• Schadstoffeinträge im Bereich von Böden und Infiltrationsflächen, 

• Verlust von Waldflächen und Gehölzstrukturen mit allgemeiner Bedeutung für die 

Frischluftproduktion;Schadstoffeinträge in Kaltluftleitbahnen, 

• Beeinträchtigungen der Landschaftsbildeinheiten „Sontra-, Netra- und Ulfetal“ und 

„Waldflächen am Pfaffenberg“. 

Für das Vorhaben sind folgende Beeinträchtigungen nicht ausgleichbar: 

• Versiegelung biotisch aktiver Bodenfläche, Verlust von Infiltrationsfläche, 

• Funktionsverluste Funktionsbeeinträchtigung biotisch aktiver Bodenfläche im Bereich 

von  Böschungsflächen und Aufschüttungen, Erddeponie, 
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• Verlust von Vegetationsstrukturen, Zerschneidung, Isolation sowie visuelle 

Überformun und Störung von Sichtbeziehungen in den Landschaftsbildeinheiten 

„Heuberg“ und „Gebüsch und Grünlandmosaik östlich von Wichmannshausen“, 

• Verlust von Wald mit Klimaschutzfunktion und anderen, nur langfristig 

regenerierbaren,frischluftproduzierenden Gehölzbeständen, 

• Zerschneidungswirkungen im Bereich von Tagfalterlebensräumen am Heuberg, 

• Beeinträchtigung von strukturierten Offenlandbereichen (nordwestlich des Heubergs, 

Netra- und Ulfetal) als Lebensraum von Neuntöter, Dorngrasmücke, Goldammer und 

anderer Charakterarten, 

• Verlust und Beeinträchtigung von naturnahen Laubwäldern und Laubholzforsten als 

Lebensraum einer charakteristischen Vogelgemeinschaft sowie als Lebensraum von 

Säugetieren im Bereich des Heubergs und des Pfaffenbergs, 

• Beeinträchtigung von Jagdhabitaten von Fledermäusen. 

Als geeignete Ersatzmaßnahmen wurden hierfür vogesehen: 

• die Extensivierung bisher intensiv genutzter Grünländer sowie die Sicherstellung der 

Pflege von brach gefallenem Grünland, 

• die Neuaufforstung von intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen als naturnahe 

Laubwaldflächen, 

• die Entwicklung artenreichen Extensivgrünlands, 

• die Anreicherung von Offenlandbereichen durch Gehölzstrukturen (vor allem He-

cken), 

• die Optimierung von Fließgewässern und Aufwertung ihrer Auenbereiche, 

• der Umbau und die Optimierung von Wehren zur Minderung von Zerschneidungsef-

fekten 

und 

• die Umwandlung von Nadelwaldforsten in naturnahe Laubwaldflächen. 
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Nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde wurde die Kompensation der unvermeidba-

ren erheblichen Beeinträchtigungen der verschiedenen Naturgüter sachgerecht und in sich 

schlüssig hergeleitet. Als Grundlage für das Maßnahmenkonzept dienten die sich aus dem 

FFH-Gebietsschutz-  bzw. Artenschutzrecht ergebenden notwendigen Maßnahmen. Soweit 

wie möglich wurden auf diesen Maßnahmenflächen auch die sich aus der Eingriffsregelung 

ergebende Kompensationserfordernisse multifunktional verwirklicht. Die nachfolgende Ge-

genüberstellung gibt die multifunktionale Wirksamkeit der Maßnahmenflächen auf Basis des 

Beschlusses zusammenfassend (s. Tab. „Maßnahmen mit primär artenschutz- und FFH-

rechtlicher Ableitung“) wieder. 

Maßnahmen mit primär artenschutz- und FFH-rechtlich er Ableitung 
Maßn.
-bez.  
 
 
 
 

 Art der Maßnahme  
 
 
 
 
 

Umfang 
(ha) 

Arten-
schutz-
rechtl. 
Vermei-
dung für 

CEF für FCS für FFH-
Erhal-
tungsziel 

Kompensation   
von Beein- 
trächtigungen 
der Naturgüter 
aus der Ein-
griffsregelung 
(zugeordn. 
Konflikte *) 
 

A1.1 Grünlandextensivierung 
 

Grünlandextensivie-
rung 

1,20  Wiesenpie-
per 

  P8.1,T2.2,T3.2,T
3.4,T4.1,T4.2,T6
.2 

A1.2 Sicherstellung 
Grünlandpflege 

4,89  Wiesenpie-
per, 
Schlingnat-
ter, Zaunei-
dechse 

  P8.1,T2.2,T3.2,T
3.4,T4.1,T4.2,T6
.2, K1.1,L1.1 

A2.2 Entwicklung 
Strauch-
/Krautsäume 

0,50  Schlingnat-
ter, Zaunei-
dechse 

  P8.1, 
T1.2,T2.2,T3.2,T
3.4,T4.1,T4.2,T6
.2, Bo2.3 

A2.3 Entwicklung Kraut-
saum 

0,25   Schlingnat-
ter, Zaunei-
dechse 

 P8.1, 
T2.2,T3.2,T3.4,T
4.1,T4.2,T6.2, 
Bo2.3,Bo2.4 

A3.1 Aufforstung Laub-
wald 

0,43   Haselmaus  P6.1, 
T1.2,T2.2,T3.2,T
3.4, Bo2.2, K2.1 

A3.2 Aufforstung Laub-
wald 

3,20   Haselmaus  P2.1,P3.1,P6.1,
T1.2,T2.2,T3.2,T
3.4,T4.2, 
Bo1.2,Bo1.3, 
K2.1 

A3.3a Aufforstung Laub-
wald 

0,99   Haselmaus  P2.1, 
T1.2,T2.2,T3.2,T
3.4, Bo2.2, K2.1 

A3.3b Aufforstung Laub-
wald 

0,84   Haselmaus  P2.1, 
T1.2,T2.2,T3.2,T
3.4, 
Bo2.1,Bo2.2, 
K2.1 
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Maßn.
-bez.  
 
 
 
 

 Art der Maßnahme  
 
 
 
 
 

Umfang 
(ha) 

Arten-
schutz-
rechtl. 
Vermei-
dung für 

CEF für FCS für FFH-
Erhal-
tungsziel 

Kompensation   
von Beein- 
trächtigungen 
der Naturgüter 
aus der Ein-
griffsregelung 
(zugeordn. 
Konflikte *) 
 

A3.4 Aufforstung Laub-
wald 

1,58   Haselmaus  P1.1, 
T1.2,T2.2,T3.2,T
3.4, 
Bo1.2,Bo2.1, 
K2.1 

A4.1 Anla-
ge/Umwandlung in 
Extensivgrünland 

0,68  Schlingnat-
ter, Zaunei-
dechse 

  P8.1,T2.2,T3.2,T
3.4,T6.2, Bo3.2 

A4.2 Anla-
ge/Umwandlung in 
Extensivgrünland 

0,49  Schlingnat-
ter, Zaunei-
dechse 

  P8.1,T2.2,T3.2,T
3.4,T6.2,Bo3.2 

A6.9 Entwicklung Ufer-
vegetation 

1,25    Großes 
Mausohr 

P9.1,P12.1,P12.
3,T2.1,T2.2,T2.3
,T3.2,T3.4,Bo1.3
,W1.4,W3.1,K3.1
,L2.1,L2.3,L2.4 

A7.1 Anlage Gebüsch m. 
Krautsaum 

0,81  Neuntöter Haselmaus  P1.1,P7.1, 
T1.2,T2.2,T3.2,T
3.4,T4.2, 
Bo1.4,Bo3.4, 
K2.1 

A7.2 Anlage Gehölze 
(als Leitstruktur) 

0,65 Bechsteinfled
ermaus, 
Großes 
Mausohr, 
Kleine Bart-
fledermaus, 
Braunes 
Langohr, 
Wasserfle-
dermaus, 
Fransenfle-
dermaus, 
Zwergfleder-
maus, Neun-
töter, Baum-
pieper, Ha-
bicht, Stieg-
litz, Waldoh-
reule, 
Rotmilan, 
Sperber, 
Turmfalke, 
Waldkauz, 
Schleiereule 

  Großes 
Mausohr 

 

A7.4 Anlage Gehölze 0,28  Neuntöter   P5.1,T1.2,T2.2,T
3.2,T3.4,T4.2,Bo
3.1,K2.1 

A7.5 Anlage Gehölze 0,43  Neuntöter   P5.1,T1.2,T2.2,T
3.2,T3.4,T4.2,Bo
3.1,K2.1 



Planfeststellungsbeschluss - 311 - C Entscheidungsgründe 

A 44, VKE 40.2  III Materielles Recht 

 

Maßn.
-bez.  
 
 
 
 

 Art der Maßnahme  
 
 
 
 
 

Umfang 
(ha) 

Arten-
schutz-
rechtl. 
Vermei-
dung für 

CEF für FCS für FFH-
Erhal-
tungsziel 

Kompensation   
von Beein- 
trächtigungen 
der Naturgüter 
aus der Ein-
griffsregelung 
(zugeordn. 
Konflikte *) 
 

A7.6 Anlage Gehölze 1,22  Neuntöter   P5.1,T1.1,T1.2,T
2.1,T2.2,T3.2,T3
.4,T7, 
Bo1.4,Bo3.3, 
K2.1 

E8.1 Umwandlung Wald 1,31   Haselmaus  P1.1,P4.1,T1.2,T
2.2,T3.2,T3.4,Bo
3.1 

E8.2 Umwandlung Wald 0,51   Haselmaus  P1.3,P2.3,P9.1,
T1.2,T2.2,T3.2,T
3.4,Bo1.3,Bo3.1 

A8.3 Entwicklung Wald 0,33  Schlingnat-
ter, 
Haselmaus 

  P1.1, 
T1.2,T2.2,T3.2,T
3.4,T6.2, 
Bo1.1,Bo2.2,Bo2
.4,Bo3.3,Bo3.4 

A8.4 Umwandlung Wald 
u. Waldrandent-
wicklung 

0,74  Haselmaus   P1.1, 
T1.2,T2.2,T3.2,T
3.4,T4.2, Bo3.1 

E8.7 Umwandlung Wald 
u. Waldrandent-
wicklung 

0,77   Haselmaus  P2.1,P4.1, 
T1.2,T2.2,T3.2,T
3.4,T4.2, 
Bo2.2,Bo3.1 

E8.9 Umwandlung Wald 0,76   Haselmaus  P2.1,P9.1,T1.2,T
2.2,T3.2,T3.4,Bo
3.1 

A14.1 Sukzession auf 
Anschnittsböschung 

1,23   Schlingnat-
ter, Zaunei-
dechse 

 P11.1, T4.2,T6.2 

A17.2 Bepflanzung m. 
Forstgehölzen 

2,99 Großes 
Mausohr, 
Kleine Bart-
fledermaus 

   L1.1,L1.2,L1.3 

A20a Voranbau in ange-
schnittenen Wald-
beständen 

3,55   Haselmaus  P1.2,P2.2,P16, 
T1.2, K2.2,K2.2 

A20b Voranbau in ange-
schnittenen Wald-
beständen 

0,07   Haselmaus  P6.2, T1.2, K2.2 

S21 Anlage Schutzzäu-
ne 

[5300m] Schlingnat-
ter, Zaunei-
dechse 

   P,T,Bo,W,K,L 
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Maßn.
-bez.  
 
 
 
 

 Art der Maßnahme  
 
 
 
 
 

Umfang 
(ha) 

Arten-
schutz-
rechtl. 
Vermei-
dung für 

CEF für FCS für FFH-
Erhal-
tungsziel 

Kompensation   
von Beein- 
trächtigungen 
der Naturgüter 
aus der Ein-
griffsregelung 
(zugeordn. 
Konflikte *) 
 

S23 Kollisionsschutz-
zäune für Fleder-
mäuse 
(wilkatzensicher) 

[647m] Wildkatze, 
Luchs, 
Bechsteinfled
ermaus, 
Großes 
Mausohr, 
Kleine Bart-
fledermaus, 
Braunes 
Langohr, 
Habicht, 
Mäusebus-
sard, Stieg-
litz, Waldoh-
reule, Zwerg-
fledermaus, 
Wasserfle-
dermaus, 
Fransenfle-
dermaus, 
Sperber, 
Turmfalke, 
Rotmilan, 
Waldkauz, 
Schleiereule 

  Großes 
Mausohr, 
Bechsteinfle
dermaus 

T2.1,T2.4,T3.1 

S24 Kollisionsschutz-
zäune für Fleder-
mäuse 
(wilkatzensicher) 

[892m] Wildkatze, 
Luchs, 
Bechsteinfled
ermaus, 
Großes 
Mausohr, 
Kleine Bart-
fledermaus, 
Braunes 
Langohr, 
Habicht, 
Mäusebus-
sard, Stieg-
litz, Waldoh-
reule, Zwerg-
fledermaus, 
Wasserfle-
dermaus, 
Fransenfle-
dermaus, 
Sperber, 
Turmfalke, 
Rotmilan, 
Waldkauz, 
Schleiereule 

  Großes 
Mausohr, 
Bechsteinfle
dermaus 

T1.1,T2.1,T2.4 

V28.1 Artenschutzrecht-
lich optimierter 
Bauablauf Hasel-
maus 

 Haselmaus    T1.2 
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Maßn.
-bez.  
 
 
 
 

 Art der Maßnahme  
 
 
 
 
 

Umfang 
(ha) 

Arten-
schutz-
rechtl. 
Vermei-
dung für 

CEF für FCS für FFH-
Erhal-
tungsziel 

Kompensation   
von Beein- 
trächtigungen 
der Naturgüter 
aus der Ein-
griffsregelung 
(zugeordn. 
Konflikte *) 
 

V28.2 Artenschutzrecht-
lich optimierter 
Bauablauf Fleder-
mäuse 

 Fledermäu-
se allge-
mein 

  Großes 
Mausohr , 
Bechsteinfle
dermaus 

T2.2,T2.3 

V28.3 Artenschutzrecht-
lich optimierter 
Bauablauf Avifauna 

 Vögel all-
gemein 

   T3.2 

V29 Wildleitzaun mit 
Kollisionsschutz für 
Fledermäuse 

[1830m] Fledermäu-
se allge-
mein, 
Luchs, 
Wildkatze, 
Habicht, 
Mäusebus-
sard, Wal-
dohreule, 
Sperber, 
Turmfalke, 
Rotmilan, 
Waldkauz, 
Schleiereule 

   T1.1,T1.4,T2.4, 

T3.1 

S32 Kontrolle Eingriffs-
fläche Pfaffenberg 

 Gelbbauch-
unke 

   allg. T 

A33 Regeneration 
Streuobstbrache 

0,93  Trauer-
schnäpper, 
Grünspecht 

  T1.2,T3.2 

S34 Anlage Wildschutz-
zaun m. Kollisions-
schutzfunktion Fle-
dermäuse 
 

[3735m] Bechsteinfled
ermaus, 
Braunes 
Langohr, 
Großes 
Mausohr, 
Habicht, 
Kleine 
Bartfleder-
maus, Luchs, 
Mäusebus-
sard, Waldoh-
reule, Wild-
katze, Zwerg-
fledermaus, 
Wasserfle-
dermaus, 
Fransenfle-
dermaus, 
Sperber, 
Turmfalke, 
Rotmilan, 
Waldkauz, 
Schleiereule 

   T1.1,T2.4,T3.1 
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Maßn.
-bez.  
 
 
 
 

 Art der Maßnahme  
 
 
 
 
 

Umfang 
(ha) 

Arten-
schutz-
rechtl. 
Vermei-
dung für 

CEF für FCS für FFH-
Erhal-
tungsziel 

Kompensation   
von Beein- 
trächtigungen 
der Naturgüter 
aus der Ein-
griffsregelung 
(zugeordn. 
Konflikte *) 
 

S35 Anlage 
Reptilienschutzzaun 

[1397m] Schlingnat-
ter, Zaunei-
dechse 

   T6.1,T6.4 

A36 Erhalt/Entwickl. von 
Gebüsch- und He-
ckenstreifen 

0,48  Schlingnat-
ter, Zaunei-
dechse 

  P7.1,T1.2,T3.2,T
3.4,T6.2 

A37 
 

Anlage von 
Reptilienhabitaten 

0,33     T6.2 

A38.1 Gesteuerter Nut-
zungsverzicht, Tot-
holzanreicherung 

2,33  Bechsteinfled
ermaus, 
Großes 
Mausohr, 
Braunes 
Langohr , 
Große Bart-
fledermaus, 
Wasserfle-
dermaus, 
Fransenfle-
dermaus, 
Kleiner 
Abendseg-
ler, Großer 
Abendseg-
ler 

  T1.2,T2.2,T3.2 

A38.2 Gesteuerter Nut-
zungsverzicht, Tot-
holzanreicherung 

1,00  Bechsteinfle
dermaus, 
Großes 
Mausohr, 
Braunes 
Langohr , 
Große Bart-
fledermaus, 
Wasserfle-
dermaus, 
Fransenfle-
dermaus, 
Kleiner 
Abendseg-
ler, Großer 
Abendseg-
ler 

  T1.2,T2.2,T3.2 
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Maßn.
-bez.  
 
 
 
 

 Art der Maßnahme  
 
 
 
 
 

Umfang 
(ha) 

Arten-
schutz-
rechtl. 
Vermei-
dung für 

CEF für FCS für FFH-
Erhal-
tungsziel 

Kompensation   
von Beein- 
trächtigungen 
der Naturgüter 
aus der Ein-
griffsregelung 
(zugeordn. 
Konflikte *) 
 

A38.3 Gesteuerter Nut-
zungsverzicht, Tot-
holzanreicherung 

0,32  Bechsteinfle
dermaus, 
Großes 
Mausohr, 
Braunes 
Langohr , 
Große Bart-
fledermaus, 
Wasserfle-
dermaus, 
Fransenfle-
dermaus, 
Kleiner 
Abendseg-
ler, Großer 
Abendseg-
ler 

  T1.2,T2.2,T3.2 

A38.4 Gesteuerter Nut-
zungsverzicht, Tot-
holzanreicherung 

2,55  Bechsteinfle
dermaus, 
Großes 
Mausohr, 
Braunes 
Langohr , 
Große Bart-
fledermaus, 
Wasserfle-
dermaus, 
Fransenfle-
dermaus, 
Kleiner 
Abendseg-
ler, Großer 
Abendseg-
ler 

  T1.2,T2.2 

S40 
 

Kontrolle der Ein-
griffsfläche vor 
Baubeginn auf Rep-
tilien 

 Schlingnat-
ter, Zaunei-
dechse 

   T6.3 

A42.1 Gehölzpflanzungen 
(Sontraaue) 

0,26**  Neuntöter   P7.1,T1.1,T3.2,T
3.4, Bo3.1, K2.1 
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Maßn.
-bez.  
 
 
 
 

 Art der Maßnahme  
 
 
 
 
 

Umfang 
(ha) 

Arten-
schutz-
rechtl. 
Vermei-
dung für 

CEF für FCS für FFH-
Erhal-
tungsziel 

Kompensation   
von Beein- 
trächtigungen 
der Naturgüter 
aus der Ein-
griffsregelung 
(zugeordn. 
Konflikte *) 
 

V43 Belassen von Ge-
hölzen 

 Bechsteinfled
ermaus, 
Großes 
Mausohr, 
Kleine Bart-
fleder-
maus,Braune
s Langohr, 
Wasserfle-
dermaus, 
Fransenfle-
dermaus, 
Zwergfleder-
maus 

  Großes 
Mausohr 

T1.1,T1.4,T2.1,T
2.4 

E44 Anbringen von Nist-
kästen 

1,67 Hohltaube    T3.4 

A45 Dichte 
Gehölzpflanzung 
als Leitstruktur für 
Fledermäuse 

1,52 Bechsteinfled
ermaus, 
Großes 
Mausohr, 
Kleine Bart-
fledermaus, 
Braunes 
Langohr, 
Wasserfle-
dermaus, 
Fransenfle-
dermaus, 
Zwergfleder-
maus 

  Großes 
Mausohr 

T2.4, 
Bo2.2,Bo3.1,Bo3
.3 

FFH 
46 

Maßnahme zur Si-
cherung eines 
günstigen EHZ 

(4,29)    LRT 9130, 
LRT 9150 

- 

V47 Bereiche zur Um-
siedlung der Ha-
selmaus 

3,69 Haselmaus    T1.2 

V48 Bereiche zur Um-
siedlung der Ha-
selmaus 

3,68   Haselmaus  T1.2 

 Summe  (o. FFH 46) 51,01      

  *) P=Biotope/Pflanzen , T=Tiere , Bo=Boden , W=Wasser , K=Klima/Luft , L=Landschaft 
**) flächenmäßige Abänderung aufgrund Nebenbestimmung 
 

Da der Maßnahmenumfang nicht ausreichte, um die Beeinträchtigungen von Natur und 

Landschaft vollständig auszugleichen oder zu ersetzen (vgl. auch Unterlage 12.0 [2010] Tab. 

19-23), waren weitere Kompensationsmaßnahmen notwendig (s. Tab. “Maßnahmen mit Ab-
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leitung ausschließlich aus der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung“ mit Zuordnung auf 

Basis des Beschlusses). Hierbei wurde auf die erstellten übergeordneten Konzeptionen zu-

rückgegriffen und diese sinnvoll entsprechend den zu kompensierenden funktionalen Anfor-

derungen ergänzt. 

Neben den geplanten, als solche bezeichneten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen über-

nehmen dabei nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde auch die Gestaltungsmaß-

nahmen G11, G12.1, G12.2, G13.1,G13.2, G14.2, G15, G16, G17.1, G17.3 insbesondere 

bezogen auf das Naturgut Landschaftsbild kompensatorische Funktionen (i.e.L. als Neuge-

staltung des Landschaftsbildes). Somit sind sie - entgegen ihrer Bezeichnung und ihrem in 

den Regelwerken (FGSV (1998): Musterkarten für die einheitliche Gestaltung Landschafts-

pflegerischer Begleitpläne im Straßenbau – Ausgabe 1998 – (Musterkarten LBP), eingeführt 

durch BMVBS mit ARS 32/98; HLSV [Hrsg.] (2009): Leitfaden für die Erstellung landschafts-

pflegerischer Begleitpläne zu Straßenbauvorhaben in Hessen, Wiesbaden) zugewiesenen 

Status - im vorliegenden Fall formalrechtlich ebenfalls als Ausgleichs- bzw. Ersatzmaßna-

hmen anzusehen.  

Maßnahmen mit Ableitung ausschließlich aus der natu rschutzrechtlichen Eingriffsregelung 

Maßn.-Nr 

 

Art der Maßnahme  Umfang 

(ha) 

Kompensation von Beein-
trächtigungen der Naturgü-
ter (zugeordn. Konfliktbe-
reiche *) 

A2.1 Entwicklung Krautsaum 0,18 P8.1, T3.2,T4.1,T4.2,T6.2, 
Bo1.3, L4.1 

A4.3 Anlage/Umwandlung in 
Extensivgrünland 

0,15 P9.3, T2.2,T3.2,T3.4,T4.2, Bo3.2 

E4.4 
Anlage/Umwandlung in 
Extensivgrünland 1,19 P8.1, T2.2,T3.2,T3.4, Bo3.2, 

K1.1 

A4.5 
Anlage/Umwandlung in 
Extensivgrünland 0,05 P8.1, T2.2,T3.2,T3.4,T4.2, Bo3.2 

A4.6 
Anlage/Umwandlung in 
Extensivgrünland 0,49 P8.1, T2.2,T3.4, Bo3.2, W1.1 

A5.1 Anlage Streuobststreifen 0,33 P9.1, T2.2,T3.2,T3.4, Bo3.2 

A5.2 Anlage Streuobststreifen 0,03 P9.1, T3.2 

A5.3 Anlage einer Streuobstwiese 0,65 P9.1 

E6.1 Wehrabriss/-umgestaltung 0,03 P1.1,P10.1,T7, Bo1.3,Bo3.2, 
W2.2, K1.1 

E6.2 Wehrabriss/-umgestaltung 0,21 P1.1,P10.1,T3.2,T3.4,T7, Bo3.2, 
W3.3,W3.4, K1.1 

E6.3 Wehrumgestaltung u. Uferrandstreifen 0,06 P11.1, P15, T5.2,T7, K1.1 

E6.4 Wehrumgestaltung u. Uferrandstreifen 0,11 P2.1,P14.3,P15, T5.3,T7, K1.1 

E6.5 Wehrumgestaltung u. Uferrandstreifen 0,17 P2.1,P15, T7, K1.1 

E6.6 Uferrandstreifen 0,14 P5.3,P9.3, T2.3,T3.2,T3.4, Bo1.3 

E6.7 Wehrabriss 0,02 P2.1,P10.3, T7, Bo3.2, W2.4, 
K1.1 
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Maßn.-Nr 

 

Art der Maßnahme  Umfang 

(ha) 

Kompensation von Beein-
trächtigungen der Naturgü-
ter (zugeordn. Konfliktbe-
reiche *) 

E6.8 Wehrumgestaltung 0,03 P2.1, T7, K1.1 

A6.10 Entwicklung Ufer-/Auenvegetation 0,25 P9.1, T2.3, Bo1.3,Bo1.4, W3.1, 
K3.1, L3.1,L3.3,L3.4 

E8.5 Waldrandentwicklung 0,31 P1.1,P3.3,T1.2,T2.2,T3.2,T3.4,T
4.2, Bo2.2 

E8.6 Umwandlung Wald 1,98 P1.1,T1.2,T3.2,T3.4,Bo1.1,Bo3.1
,Bo3.4 

E8.8 Umwandlung Wald 0,67 P2.1, T1.2,T2.2,T3.2,T3.4, Bo1.1 

E8.10 Umwandlung Wald 1,06** P2.1, T1.2,T3.2,T3.4, Bo3.1, 
W1.1,W1.4 

E9.1 Waldrandentwicklung 0,19 P6.1, T1.2,T2.2, K2.2, L1.1 

E9.2 Waldrandentwicklung 1,24 P1.2,P2.1,P6.2,P7.3, T2.2, 
K2.2,K2.3, L4.1,L4.2,L4.3 

E10 naturnahe Bachgestaltung 0,04 P10.1,Bo4.1,W3.2 

G11 dichte Gehölzpflanzung 0,57 P14.1,Bo3.4,L1.2,L1.3 

G12.1 Gehölzpflanzung in Gruppen u. Suk-
zession 

2,80 P5.1,P14.1,L1.1,L1.2,L2.2,L2.3,L
2.4,L3.1,L3.2,L3.3,L3.4 

G12.2 
Landschaftsrasenansaat u. 
Gehölzpflanzung 4,60 P13.1,L2.2,L2.3,L2.4,L4.1,L4.2,L

4.3 

G13.1 Landschaftsrasenansaat (strassennah) 6,87 L1.1,L1.2,L2.1,L2.2,L2.3,L2.4,L3
.1,L3.1,L3.2,L3.3,L3.4 

G13.2 Grünland-Heuansaat 2,05 L3.2,L3.3,L3.4,L4.1,L4.2,L4.3 

G14.2 Sukzession auf Anschnittsböschung 3,89 L 

G15 Sukzession (Tunnelportal) 0,20 L3.2,L3.3,L3.4 

G16 Ruderalflur aus Sukzession 4,20 L3.2,L3.3,L3.4,L4.1,L4.2,L4.3 

G17.1 Gehölzbepflanzung 0,54** T2.4, L 

G17.3 Bepflanzung m. Forstgehölzen 2,13 T2.4, L4.1,L4.3 

A18 Entsiegelung [0,75] Bo1.1, W1.1, L4.2 

A19 Teil-Entsiegelung [1,33] Bo1.1,Bo2.1, W1.1 

S22 Schutz von Einzelbäumen [31 St.] P13.1 

V25 
Regenerierung des Bodens im Baustel-
lenflächen-Bereich [11,32] Bo1.3,Bo2.3,Bo3.3 

V27 Bachverlegung 0,20 P10.1,T2.2,T5.1,T5.2 

S39 Anlage Schutzzaun an RRB Nr. 2 [250m] T1.1 

A42.2 Gehölzpflanzungen (RRB 2) 0,16 P7.1,T1.1,T3.2,T3.4, Bo1.3, K2.1 

 Summe 38,98  

  *) P=Biotope/Pflanzen , T=Tiere , Bo=Boden , W=Wasser , K=Klima/Luft , L=Landschaft 
**) flächenmäßige Abänderung aufgrund Nebenbestimmung 
 
Insgesamt nehmen die zu ergreifenden landschaftspflegerischen Maßnahmen (exklusive der 

Kohärenzsicherungsmaßnahme FFH46) eine Fläche von 89,99 ha ein (inklusive der als Ein-

griffskompensation nicht anrechenbaren Maßnahme FFH46 = 94,28 ha). Dem steht anlage- 
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und baubedingt ein flächenmäßiger Verlust von 67,88 ha durch das Vorhaben gegenüber, zu 

denen weitere indirekte Funktionsverluste und -minderungen hinzuzurechnen sind. Die nicht 

vermeidbaren Beeinträchtigungen werden mit den geplanten Kompensationsmaßnahmen in 

einer angemessenen Frist vollständig ausgeglichen oder ersetzt. Gleichzeitig ist nicht er-

kennbar, dass die betroffenen Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege derar-

tig gewichtig sind und insgesamt unter Berücksichtigung der geplanten Kompensationsmaß-

nahmen den Belangen des Vorhabens im Range vorgehen. Insoweit kann der mit dem Vor-

haben erfolgende Eingriff nach § 15 Abs. 5 BNatSchG zugelassen werden. 

Aus den Stellungnahmen und sonstigen Abstimmungen wie auch aus den Abwägungen der 

Planfeststellungsbehörde heraus ergeben sich in Bezug auf die Ausgleichs- und Ersatzmaß-

nahmen folgende Abweichungen bzw. Ergänzungen als Auflagen: 

• Die Vorhabenträgerin hat die Maßnahmen zur Entwicklung von Extensivgrünland 

über einen Zeitraum von drei Jahren ab der Einsaat auf der Grundlage jährlicher 

Entwicklungskontrollen mit der oberen Naturschutzbehörde abzustimmen (s. A V 2.1 

Nr. 1), um eine aufgrund des zum Teil sehr kurzen Zeitraumes zwischen Beginn der 

Maßnahmenumsetzung bis zur verlangten Funktionserfüllung notwendige überdurch-

schnittlich gute und präzise Ausführung zu gewährleisten (Stellungnahme der oberen 

Naturschutzbehörde v. 05.09.2011). 

• Die Saatgutmischungen für Extensivgrünland und Blühstreifen und ihre Herkunft sind 

mit der oberen Naturschutzbehörde im Rahmen der Ausführungsplanung abzustim-

men (s. A V 2.1 Nr. 2), um Vegetationsverfälschungen sicher auszuschließen (Stel-

lungnahme der oberen Naturschutzbehörde v. 05.09.2011). 

• Bei Gehölzpflanzungen außerhalb des durch Taumitteldeposition betroffenen Stra-

ßenumfeldes ist – soweit möglich – autochthones, standortgerechtes Pflanzmaterial 

zu verwenden (s. A V 2.1 Nr. 3), um einer Vegetationsverfälschung entgegenzuwir-

ken. Soweit dies nicht möglich ist, ist auf standortgerechtes, heimisches Pflanzmate-

rial zurückzugreifen. Die Verwendung von Kornelkirsche (Cornus mas) und Liguster 

(Ligustrum vulgare) ist unzulässig. Statt Schlehe (Prunus spinosa) sind Weißdorn 

(Crataegus monogyna) und Rose (Rosa canina) zu verwenden. Ausnahmen sind zu-

lässig, wenn landschaftspflegerische Maßnahmen mit kurzfristiger Wirksamkeit bei 

hoher Pflanzenqualität herzustellen sind (Stellungnahme der oberen Naturschutzbe-

hörde v. 05.09.2011). 
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• Die Vorhabenträgerin hat die landschaftspflegerische Ausführungsplanung mit der 

oberen Naturschutzbehörde abzustimmen (s. A V 2.1 Nr. 5), um eine Minimierung der 

Eingriffe im Zuge der nachfolgenden Planung und der Bauausführung zu optimieren. 

Soweit Waldflächen betroffen sind, ist die obere Forstbehörde in die Abstimmung 

einzubeziehen (Stellungnahme der oberen Naturschutzbehörde v. 05.09.2011, Stel-

lungnahme der oberen Forstbehörde v. 31.05.2011). 

• Bei der Maßnahme A1.2 ist für die Magerrasenfläche eine Erhaltungsdüngung aus-

zuschließen (Stellungnahme der oberen Naturschutzbehörde v. 05.09.2011), um wei-

tere Nährstoffeinträge auf der Fläche zu unterbinden (s. A V 2.3 Nr. 1). 

• Bei der Maßnahme A2.2 in der Unterlage 12.2 Blatt 1a ist das Mulchgut zu entfernen 

(s. A V 2.3 Nr. 2), um einer an diesem Standort zu erwartende Dominanz von Hoch-

gräsern entgegenzuwirken. Zusätzlich sind drei Habitatkomplexe aus Altholz und 

Steinen vor dem zukünftigen Waldrand zur Förderung der Reptilien einzubringen 

(Stellungnahme der oberen Naturschutzbehörde v. 05.09.2011). 

• Der Süd- und Ostrand der Aufforstung ist bei der Maßnahme A3.1 als Waldrand in 

einer Tiefe von 15 m ausschließlich mit den genannten fruchttragenden Gehölzen zu 

bepflanzen (Stellungnahme der oberen Naturschutzbehörde v. 05.09.2011), um den 

Haselmäusen ein ausreichendes Nahrungsangebot zu gewährleisten (s. A V 2.3 

Nr. 3). 

• Bei den Maßnahmen A3.3a und A3.3b parkwaldartige Aufforstung mit der Baumart 

Eiche und einer Zwischenpflanzung mit der Eberesche vorzusehen (s. A V 2.3 Nr. 4), 

um den derzeitigen von selbst aufgekommenen Waldrand als idealen Standort für die 

Haselmaus und andere Kleinsäuger zu erhalten und hinsichtlich der Lichtverhältnisse 

in den zu entwickelnden Wald zu integrieren (vgl. Benehmensherstellung mit dem mit 

dem Hessischen Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucher-

schutz als oberster Naturschutzbehörde v. 30.12.2011, Stellungnahme der oberen 

Forstbehörde per E-Mail v. 20.01.2012). Die Einbringung von blühenden und frucht-

tragenden Sträuchern dient in erster Linie als Nahrungsgrundlage für die in die Maß-

nahmenflächen umzusiedelnden Haselmäuse. 

• Die Vorhabenträgerin hat die Maßnahme E4.4 (Umwandlung Ackerstilllegungsfläche 

in Extensivgrünland) in dem gleichen Naturraum auf eine Fläche im Eigentum der öf-

fentlichen Hand oder einer einvernehmlich zur Verfügung gestellten Fläche zu verle-

gen (s. A V 2.3 Nr. 5). Eine Verlagerung ist nach Auffassung der Planfeststellungsbe-
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hörde in Abwägung aller Belange aus eigentumsrechtlichen Gründen zur Verringe-

rung der Inanspruchnahme privater Flächen erforderlich (s. C III 14 und C III 15). Ei-

ne Verlagerung ist auch aus naturschutzfachlichen Gründen insoweit möglich, als ei-

ne räumliche Gebundenheit der im Rahmen des Kompensationskonzeptes vorgese-

henen Grünlandextensivierung nicht zwingend gegeben ist. 

• Auf der Maßnahmenfläche A6.9 sind Initialpflanzungen von Röhrichten an geeigneten 

Stellen in einem Gesamtumfang von 400 m² vorzusehen. Hinsichtlich der Pflanzung 

von bachbegleitenden Gehölzen ist ein Umfang von mindestens 0,32 ha sicherzustel-

len (s. A V 2.3 Nr. 6). Die ergänzenden Auflagen sind zur Sicherstellung eines Aus-

gleichs von geschützten Biotopen entsprechend § 30 Abs. 3 BNatSchG erforderlich 

(s. C III 6.2). 

• Bei der Maßnahme A7.5 (s. A V 2.3 Nr. 9) ist der Kreuzdorn (Rhamnus carthaticus) 

aus standörtlichen Gründen durch die Grauweide (Salix cinerea) zu ersetzen (Stel-

lungnahme der oberen Naturschutzbehörde v. 05.09.2011).  

• Bei der Maßnahme A8.4 ist im Zuge der Anlage des Waldrandes der Bergahorn nicht 

zu verwenden (s. A V 2.3 Nr. 12), da er die anderen Arten zu stark beschattet (Stel-

lungnahme der oberen Naturschutzbehörde v. 05.09.2011). 

• Bei den Maßnahmen E8.6, E8.7 und E8.8 sind die Waldumbaumaßnahmen im 

Talraum durch einen raschen (sofortigen) Abtrieb der Fichte zu realisieren (A V 2.3 

Nr. 13). Im breiteren Talgrund ist die Verwendung von Baumweiden (Salix x rubens) 

vorzusehen (Stellungnahme der oberen Naturschutzbehörde v. 05.09.2011). Die Auf-

lage dient einer schnellen Umsetzung der Maßnahmen mit entsprechend frühzeitigen 

Einsetzen einer kompensatorischen Wirkung. 

• Bei der Maßnahme A8.10 wird die Bepflanzungsbreite über die gesamte Länge der 

Maßnahme auf maximal 20 m festgelegt (A V 2.3 Nr. 14). In der Tiefenlinie entlang 

des Bachlaufes erfolgt eine zweireihige Bepflanzung mit Erle. Im angrenzenden Be-

reich erfolgt die Anpflanzung mit Buche und Ahorn. Die Waldumbaumaßnahme ist in-

nerhalb von 5 Jahren abzuschließen. (Absprache des Eigentümers mit oberer Natur-

schutzbehörde entsprechend Stellungnahme des Eigentümers vom 24.05.2011; Stel-

lungnahme der oberen Naturschutzbehörde vom 05.09.2011). 

• Die Maßnahme G17.1 wird dahingehend abgeändert, als von einer flächigen Model-

lierung der Fläche mit einhergehenden umfangreichen Bodenauftrag abgesehen wird 

und lediglich parallel zum Straßenkörper die Anlage eines Walles bzw. in Teilberei-



Planfeststellungsbeschluss - 322 - C Entscheidungsgründe 

A 44, VKE 40.2  III Materielles Recht 

 

chen eine Böschungsausgestaltung verbleibt, die jeweils entsprechend mit Gehölzen 

bepflanzt wird (A V 2.3 Nr. 15).  

Die ursprünglich vorgesehene Maßnahmenplanung ist vorrangig aus eigentumsrecht-

lichen Gründen in dem zugrundeliegenden Umfang nicht zu rechtfertigen (s. C III 14 

und C III 15). Fachlich diente die Maßnahme nach dem LBP neben lufthygienischer 

Ausgleichsfunktionen und Wiederherstellung betriebsbedingter Beeinträchtigungen 

von Fledermaus-Funktionsbeziehungen in erster Linie zur Kompensation von Beein-

trächtigungen des Lanndschaftsbildes (Verlust von Gehölzen und zusammenhän-

genden Waldflächen sowie Funktionsbeeinträchtigungen durch Überformung/ An-

schnitt des Hangbereichs am Pfaffenberg). Einher gingen mit der Modellierung je-

doch umfangreiche Bodenaufträge (rd. 600.000m³), die fehlerhaft nicht als Eingriffe 

bilanziert wurden (s. auch Stellungnahme der oberen Naturschutzbehörde v. 

05.09.2011). Insoweit würde die geplante Bestockung mit Forstgehölzen in erster Li-

nie als Kompensation für die umfangreichen Bodenaufträge und -umformungen her-

anzuziehen sein. 

Mit der nunmehr zur Ausführung kommenden Planung wird mit dem vorgesehenen 

Wall  bzw. sonstigen Böschungsgestaltung und ihrer Bepflanzung mit Gehölzen wird 

die Trasse der VKE 40.2 ins Landschaftsbild eingebunden und die Einsehbarkeit ins-

besondere von den südlichen Ortsteilen Wichmannshausens vermieden. Gleichzeitig 

wird mit der Bepflanzung die Leit- und Kollissionsschutzfunktion für Fledermäuse wei-

terhin sichergestellt. Die lufthygienischen Ausgleichsfunktionen werden nur noch in 

geringen Umfang erfüllt, sind jedoch nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde 

insgesamt als nachrangig anzusehen und werden zum Teil durch die zum forstrecht-

lichen Ausgleich zusätzlich herangezogenen Fläche aus der VKE 40.1 (s. C III 7) 

aufgefangen. Diese stellen neben den in der Waldbilanz ausgewiesenen Überschüs-

sen auch den Ersatz für den Verlust von Waldhabitaten sicher. 

• Bei der Maßnahme A37 sind soweit wie möglich die Steinschüttungen mit einem 

Wasserabfluss zu versehen (A V 2.3 Nr. 17), um frostfreie Reptilienhabitate zu ge-

währleisten (Stellungnahme der oberen Naturschutzbehörde v. 05.09.2011). 

• Bei den Maßnahmen A42.1 und A 42.2 (s. A V 2.3 Nr. 18) ist der Kreuzdorn 

(Rhamnus carthaticus) aus standörtlichen Gründen durch die Grauweide (Salix 

cinerea) zu ersetzen (Stellungnahme der oberen Naturschutzbehörde v. 05.09.2011). 

Die Breite der Gehölzpflanzungen von 20 m auf der Maßnahmenfläche A42.1 
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schließt in Abänderung zum Maßnahmenplan, Unterlage 12.2, Blatt 2b, aus eigen-

tumsrechtlichen Gründen (s. C III 14, C III 15) den Grabenraum mit ein. 

6.2 Ausnahme nach § 30 Abs. 3 BNatSchG von dem Verb ot der Zerstörung oder 

sonstigen erheblichen Beeinträchtigung gesetzlich g eschützter Biotope  

Durch das Vorhaben werden verstreut im Gebiet anlage- und baubedingt oder durch geplan-

te Kompensationsmaßnahmen nach § 30 BNatSchG geschützte Biotope zerstört oder erheb-

lich beeinträchtigt.  

Unter Zugrundelegung der Darlegungen der Vorhabenträgerin (Aufklärungsschreiben der 

Planfeststellungsbehörde vom 24.09.2010, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin 

vom 10.11.2011) betrifft dies:  

• natürliche oder naturnahe Bereiche fließender und stehender Binnengewässer ein-

schließlich ihrer Ufer und der dazugehörigen uferbegleitenden natürlichen oder na-

turnahen Vegetation sowie ihrer natürlichen oder naturnahen Verlandungsbereiche 

einschließlich Hochstaudenfluren (§ 30 Abs. 2 Nr. 1 BNatSchG), 

• Röhrichte (§ 30 Abs. 2 Nr. 2 BNatSchG) , 

• Trockenrasen (im Gebiet  in Form von Magerrasen basenreicher Standorte) und tro-

ckenwarme Gebüsche (§ 30 Abs. 2 Nr. 3 BNatSchG), 

• Auenwälder (§ 30 Abs. 2 Nr. 4 BNatSchG), 

• offene Felsbildungen (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 BNatSchG), 

• sowie (entsprechend § 30 Abs. 2 Satz 2 BNatSchG in Verbindung mit § 13 Abs. 1 

Nr. 2 HAGBNatSchG) Streuobstbestände. 

Es konnte eine Ausnahme von den Verboten des § 30 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG erteilt wer-

den, da die Beeinträchtigungen der geschützten Biotope gemäß § 30 Abs. 3 BNatSchG 

durch die Wiederherstellung gleichartiger Biotope vollständig ausgeglichen werden.  

Der Ausgleich für die anlage- und baubedingte (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststel-

lungsbehörde vom 24.09.2010, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 

10.11.2011, Tab. „Anlage-, bau- und betriebsbedingte Betroffenheit geschützter Biotope 

nach § 30 Abs. 3 BNatSchG sowie Maßnahmen zum Ausgleich“, abgeändert in der Zuord-

nung bzw. im Umfang durch die Planfeststellungsbehörde) Zerstörung bzw. erhebliche Be-

einträchtigungen der naturnahen Fließgewässerbereiche einschließlich ihrer Ufervegetation 
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sowie von Auenwäldern in Form von naturnahen Gehölz- bzw. Auwaldpflanzungen und 

Hochstaudenfluren erfolgt durch die Maßnahmen E6.2 bis 6.5, A6.9 und A6.10, der von 

Halb-Trockenrasen und Gebüschen trockenwarmer Standorte sowie von Fels durch die 

Maßnahmen A14.1und A7.2 und der Beeinträchtigungen in Streuobstbestände durch die 

Maßnahmen A5.1, A5.2 und A5.3. Der seitens der Vorhabenträgerin nicht konkret festgeleg-

te Ausgleich für die Zerstörung bzw. erhebliche Beeinträchtigungen von Röhrichten wird 

durch die Planfeststellungsbehörde zum Zwecke einer Ausnahmeerteilung konkretisiert und 

eine Anpflanzung von Röhrichten in der Maßnahme A 6.9 über 400 m² festgelegt (s. A V 2.3 

Nr. 5). Ferner wird zum Ausgleich von den Verlusten an Ufergehölzen bei der Maßnahme 

A6.9 für die Neuanlage von bachbegleitenden Gehölzsäumen ein Mindestumfang von 0,32 

ha sichergestellt. Bei der Maßnahme A7.2 sind zur Entwicklung eines Gehölzes mit trocke-

nem Charakter Anteile von Elsbeere (Sorbus torminalis) und Berberitze (Berberis vulgaris) 

vorzusehen (A V 2.3 Nr. 7). 

..Anlage-, bau- und betriebsbedingte Betroffenheit geschützter Biot ope nach § 30 Abs. 3 BNatSchG   
  sowie Maßnahmen zum Ausgleich  
       
Geschützte 
Biotope gemäß 
§ 30 BNatSchG 
im UG 

Konflikt -Nr. anlage - und 
baubedingter 
Verlust [ha] 

Maßnahme 
(Ausgleich 
für Betrof-
fenheit [ha]) 

Konflikt -Nr. betriebsbedingte  
Beeinträch-
tigung 

Maßnahme 
(Ausgleich 
für Betrof-
fenheit [ha]) 

     Kürzel gemäß 
Biotoptypen-
kartierung 

 (nachricht-
lich) 

(nachrichtlich) 

natürliche oder 
naturnahe Berei-
che fließender 
und stehender 
Binnengewässer 
einschließlich 
ihrer Ufer und der 
dazugehörigen 
uferbegleitenden 
natürlichen oder 
naturnahen Vege-
tation 

            

    n; b P10.1 0,07 E6.2 (0,05) P10.3 0,06 E6.3 (0,03) 

E6.5 (0,04) E6.4 (0,03) 

   G P7.1 0,03 A6.9 (0,06) 
 

P7.3 0,07 A6.9 (0,07) 

   Hs P12.1 0,08 A6.9 (0,16) 
 

P12.3 0,01 A6.9 (0,01) 

Röhrichte              

    Rö P12.1 0,02 A6.9 (0,04)       
 

Offene Felsbi l-
dungen 

            

Fels  P14.1 44 m² A14.1 
(0,0044) 

P14.3 79 m²  A14.1 
(0,0079) 
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Geschützte 
Biotope gemäß 
§ 30 BNatSchG 
im UG 

Konflikt -Nr. anlage - und 
baubedingter 
Verlust [ha] 

Maßnahme 
(Ausgleich 
für Betrof-
fenheit [ha]) 

Konflikt -Nr. betriebsbedingte  
Beeinträch-
tigung  

Maßnahme 
(Ausgleich 
für Betrof-
fenheit [ha])  

     Kürzel gemäß 
Biotoptypen-
kartierung 

 (nachricht-
lich)   

(nachrichtlich)     

BKM P11.1 0,66 A14.1 (0,99)       

Gt; Ft P7.1 0,54 A7.2 (0,54) 
A14.1 (0,1) 
G14.2 (0,53) 

P7.3 0,01 A7.2 (0,01) 

Auenwälder              

    Er P3.1 0,02 / 0,03 A6.10 (0,15)       

Streuobstwiesen 
und Streuobst-
brachen im Au-
ßenbereich 

            

   ST; ST-N; BST P9.1 0,95 A5.1 (0,33) P9.3 0,06 A5.3 (0,06) 

A5.2 (0,03) 

A5.3 (0,59) 

 
Die durch geplante Kompensationsmaßnahmen erfolgende (vgl. Aufklärungsschreiben der 

Planfeststellungsbehörde vom 24.09.2010, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin 

vom 10.11.2011, Tab. „Anlage-, bau- und betriebsbedingte Betroffenheit geschützter Biotope 

nach § 30 Abs. 3 BNatSchG sowie Maßnahmen zum Ausgleich“, abgeändert in der Zuord-

nung bzw. im Umfang durch die Planfeststellungsbehörde) Zerstörung und erhebliche Beein-

trächtigung der naturnahen Fließgewässerbereiche einschließlich ihrer Ufervegetation in 

Form von naturnahen Ufer-Gehölzen und Hochstaudenfluren werden im Zuge der Maßnah-

men E6.1, E6.4, E6.7 und A6.9 sowie die in Magerrasen im Zuge der Maßnahme A1.2 wie-

der ausgeglichen.  

Für die Überplanung der geschützten Biotope kann eine Ausnahme erteilt werden, als zum 

einem eine entsprechende Wiederherstellung der Biotope erfolgt und zum anderen grund-

sätzlich die aus den Maßnahmen resultierenden Verluste und Beeinträchtigungen der über-

planten geschützten Biotope im Verhältnis zum naturschutzfachlichen Nutzen der jeweiligen 

Maßnahme als gering einzuschätzen sind. In jedem Fall ist trotz der Beeinträchtigungen ins-

gesamt mit den Maßnahmen eine Verbesserung und Optimierung des Naturhaushalts gege-

ben. Eine ausnahmsweise Zulassung von Beeinträchtigungen aus überwiegenden Gründen 

des Gemeinwohls auf dem Wege der Befreiung nach § 67 Abs.  1 Nr.  1 BNatSchG erübrigt 

sich. 
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   Betroffenheit geschützter Biotope nach § 30 Abs.  3 BNatSchG durch Ausgleichs- und Er-
satzmaßnamen 

Geschützte Biotope 
gemäß § 30 
BNatSchG im UG 

Maßnahmenbezeichnung Maßnahmen-

Nr. 

Betroffenheit  Maßnahme 

   Kürzel gem. Biotopty-
penkartierung 

(Flächen-
größe in m²) 

(Ausgleich für 
Betroffenheit 
[m²]) 

natürliche oder natu r-
nahe Bereiche fließen-
der und stehender Bin-
nengewässer ein-
schließlich ihrer Ufer 
und der dazugehörigen 
uferbegleitenden natür-
lichen oder naturnahen 
Vegetation 
 

        

   n; b Abriss Bewässerungswehr Ulfe 
und Umgestaltung 

E6.1 25 E6.1 (50) 

  Umgehungsgerinne Obermühlen-
wehr Hoheneiche und Entwicklung 
von Uferrandstreifen 

E6.4 14 E6.4 (28) 

  Abriss Bewässerungswehr Mühl-
graben Hoheneiche 

E6.7 25 E6.7 (50 

  Entwicklung von Ufer- und Auen-
vegetation und naturnahem Ufer-
bereich 

A6.9  486 A6.9 (972) 

   G Abriss Bewässerungswehr Ulfe 
und Umgestaltung 

E6.1 13 A6.9 (26) 

  Abriss Soda-Wehr und Umgestal-
tung 

E6.2 127 A6.9 (254) 

  Uferrandstreifen Mündungsbereich 
Sontra-Ulfe-Zwickel 

E6.6 23 A6.9 (46) 

  Abriss Bewässerungswehr Mühl-
graben Hoheneiche 

E6.7 43 A6.9 (86) 

  Raue Rampe Untermühlenwehr 
Wichmannshausen 

E6.8 28 A6.9 (56) 

  Entwicklung von Ufer- und Auen-
vegetation und naturnahem Ufer-
bereich 

A6.9 640 A6.9 (1280) 

   Hs Abriss Bewässerungswehr Ulfe 
und Umgestaltung 

E6.1 39 A6.9 (78) 

  

Umgehungsgerinne Obermühlen-
wehr Wichmanns-hausen und 
Entwicklung von Uferrandstreifen 

E6.3 89 A6.9 (178) 

  
Raue Rampe Untermühlenwehr 
Wichmannshausen 

E6.8 257 A6.9 (257) 

Trockenrasen          

BKM Anlage von Reptilienhabitaten A37 580 A1.2 (580) 
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7 Forst / Wald 

Das Vorhaben ist mit den Belangen des Waldes und der Forstwirtschaft zu vereinbaren. 

7.1 Rodung 

Die Rodung und Umwandlung in eine andere Nutzungsart konnte nach Maßgabe des Land-

schaftspflegerischen Begleitplans, Unterlage 12.3, gem. § 12 Abs. 1 HForstG genehmigt 

werden.  

Das planfestgestellte Vorhaben macht es erforderlich, im Bereich ca. 15,64 ha Wald zu ro-

den und in eine andere Nutzungsart umzuwandeln (§ 12 Abs. 1 Satz 1, 2 HForstG). Hiervon 

werden 4,22 ha lediglich vorübergehend mit dem Ziel der späteren Wiederaufforstung um-

gewandelt. 

Die obere Forstbehörde, deren Zuständigkeiten nach §§ 11, 12, 13 i.V.m. § 5 HForstG we-

gen der Konzentrationswirkung der Planfeststellung auf die Planfeststellungsbehörde über-

gehen, ist beteiligt worden.  

Für die vorhabenbedingte Rodung von Wald werden in ausreichendem Umfang Ersatzauf-

forstungsflächen (§ 12 Abs. 3 HForstG) planfestgestellt. Die Planfeststellungsbehörde hat in 

Ausübung ihres Ermessens die Genehmigung von der Voraussetzung abhängig gemacht, 

dass die Vorhabenträgerin flächengleiche Ersatzaufforstungen im Naturraum plant, damit der 

Umfang des vorhandenen Waldbestandes im Naturraum gewahrt bleibt. Der Verlust an mit-

telalten und alten Buchenwald, Eichen- und sonstigen Laubholzbestand, zum Teil jungen 

Mischwald sowie Nadelwald umfasst anlage- und baubedingt 15,64 ha. Dem stehen auf der 

Kompensationsseite 12,22 ha Neuaufforstungen mit den Maßnahmen A3.1, A3.2, A3.3a, 

A3.3b, A3.4 sowie E8.5, A9.1, A9.2, A17.2 und G17.3 gegenüber, die im gleichen Naturraum 

wie der Eingriff liegen (Unterlage 12.3a/12.3b [2011] unter Berücksichtigung der Stellung-

nahme der oberen Forstbehörde vom 31.05.2011, der Erwiderung der Vorhabenträgerin vom 

05.12.2011 und dem E-Mail der oberen Forstbehörde vom 12.12.2011). Bei den Maßnah-

men E8.5, A9.1, A9.2, A17.2 und G17.3 handelt es sich dabei um Wiederaufforstungen ge-

rodeter Flächen in erster Linie in Form von Waldrandentwicklungen (mit einem Umfang von 

6,55 ha). Zum Ersatz der verlustig gehenden Waldfläche wird zusätzlich der bei der A 44 

VKE 40.1 angefallene Überschuss von 3,81 ha herangezogen (Planfeststellungsbeschluss 

für den Neubau der Bundesautobahn A 44 Kassel-Herleshausen, Teilabschnitt zwischen 

Anschlussstelle Waldkappel und Hoheneiche [VKE 40.1] von Bau-km: 40+000,00 bis Bau-

km: 47+240,00 v. 28.10.2011, Stellungnahme der Oberen Forstbehörde zur A 44 VKE 40.1 

vom 12.09.2011). Der Umfang der von der Vorhabenträgerin beantragten und mit diesem 
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Beschluss festgesetzten Ersatzaufforstung von 12,22 ha übersteigt unter Einbeziehung des 

aus der VKE 40.1 angefallenen Überschusses von 3,81 ha somit den Umfang der Rodung 

um 0,39 ha. 

Die Ersatzaufforstungsflächen liegen in derselben naturräumlichen Haupteinheitengruppe 

wie der Eingriff und weisen damit einen regionalen Zusammenhang mit diesem auf (§ 15 

Abs. 2 Satz 3 BNatSchG i.V.m. § 7 Abs. 2 HAGBNatSchG). Sie sind daher auch als natur-

schutzrechtliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen geeignet.  

7.2 Waldneuanlage 

Gemäß § 13 Abs. 1 Satz 1 HForstG bedarf die Neuanlage von Wald der Genehmigung der 

zuständigen Behörde. Entsprechend § 13 Abs. 1 Satz 2 ist eine Genehmigung jedoch nicht 

erforderlich, wenn für eine Fläche aufgrund anderer öffentlich-rechtlicher Vorschriften die 

Aufforstung rechtsverbindlich festgesetzt ist und die zuständige Forstbehörde am Verfahren 

beteiligt war. Mit dem vorliegenden Planfeststellungsbeschluss wird die Aufforstung von 

Wald nach Maßgabe der Unterlage 12.3a/12.3b [2011] mit den Maßnahmen A3.1, A3.2, 

A3.3a, A3.3b, A3.4, E8.5, A9.1, A9.2, A17.2 und G17.3 rechtsverbindlich festgesetzt. Bei den 

Maßnahmen E8.5, A9.1, A9.2, A17.2 und G17.3 handelt es sich dabei um Wiederaufforstun-

gen gerodeter Flächen in erster Linie in Form von Waldrandentwicklungen. Diese Festset-

zung ist gemäß § 12 Abs. 3 Satz 1 HForstG und § 15 Abs. 2 BNatSchG für die Zulassung 

des Vorhabens erforderlich. Die zuständigen Forstbehörden wurden an dem Verfahren betei-

ligt (u. a. Stellungnahmen vom 31.05.2007, 04.01.2010 und 31.05.2011). 

Im Übrigen liegen die Genehmigungsvoraussetzungen gemäß § 13 Abs. 2 HForstG vor. 

Nach dieser Vorschrift kann die Genehmigung nur versagt werden, wenn Interessen der 

Landesplanung und der Raumordnung, insbesondere die Interessen der Landwirtschaft oder 

des Natur- und Landschaftsschutzes gefährdet werden oder ähnliche Nachteile für die Um-

gebung zu befürchten sind. Die Planfeststellungsbehörde schließt eine Gefährdung der Inte-

ressen der Landesplanung und der Raumordnung (siehe C III 12) sowie der Interessen der 

Landwirtschaft (vgl. Stellungnahmen des Regierungspräsidiums Kassel vom 11.07.2006, 

25.09.2006, 27.11.2009 und 09.05.2011) und des Natur- und Landschaftsschutzes aus. Er-

hebliche Nachteile für die Umgebung sind ebenfalls nicht zu befürchten. Demnach ist die 

Genehmigung vorliegend zu erteilen. 

Es besteht kein Anlass, zusätzliche Aufforstungen auszuordnen oder auf einzelne Maßnah-

men zu verzichten. Mit dem vorgelegten Kompensationskonzept hat die Vorhabenträgerin  

ein ausgewogenes Verhältnis von forstgesetzlich geforderter Neuanlage von Wald und na-

turschutzfachlich erforderlicher Kompensation erreicht.  
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Durch die Beachtung der übrigen unter A V 3 aufgeführten Nebenbestimmungen wird si-

chergestellt, dass die Belange des Waldes und der Forstwirtschaft gewahrt werden. 
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8 Immissionsschutz 

Dem planfestgestellten Vorhaben stehen die Belange des Immissionsschutzes nicht un-

überwindbar gegenüber. Überschreitungen der Grenzwerte der Sechzehnten Verordnung zur 

Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung – 

16. BImSchV) vom 12.06.1990 (BGBl. I S. 1036), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

19.09.2006 (BGBl. I S. 2146), werden durch das Vorhaben nicht verursacht. Es ist sicherge-

stellt, dass die vorhabensbedingten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe keine schädli-

chen Umwelteinwirkungen hervorrufen, die eine Gefahr für die menschliche Gesundheit dar-

stellen; Grenzwerte der Neununddreißigsten Verordnung zur Durchführung des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes Verordnung über Luftqualitätsstandards und Emissions-

höchstmengen (39. BImSchV) vom 02.08.2010 (BGBl. I S. 1065) werden nicht überschritten. 

8.1 Beachtung des Trennungsgrundsatzes, § 50 BImSch G 

Die Planung der Vorhabenträgerin sieht eine Trassierung vor, durch die schädliche Umwelt-

einwirkungen durch Lärm- und Schadstoffimmissionen auf ausschließlich oder überwiegend 

dem Wohnen dienende Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete soweit wie 

möglich vermieden werden.  

Gemäß § 50 S. 1 des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 

Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-

Immissionsschutzgesetz – BImSchG) in der Fassung vom 26.09.2002 (BGBl. I S. 3830), zu-

letzt geändert durch Gesetz vom 01.03.2011 (BGBl. I S. 282), ist bei raumbedeutsamen Pla-

nungen und Maßnahmen, zu denen die Planung und der Bau von Bundesfernstraßen gehört, 

die Zuordnung der für bestimmte Nutzungen vorgesehenen Flächen so vorzunehmen, dass 

schädliche Umwelteinwirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen die-

nenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete, insbesondere öffentlich ge-

nutzte Gebiete, wichtige Verkehrswege, Freizeitgebiete und unter dem Gesichtspunkt des 

Naturschutzes besonders wertvolle und besonders empfindliche Gebiete und öffentlich ge-

nutzte Gebäude, so weit wie möglich vermieden werden. Hinsichtlich des Belanges der Er-

haltung der bestmöglichen Luftqualität regelt § 50 S. 2 BImSchG ausdrücklich, dass dieser 

Belang bei der Abwägung entsprechend zu berücksichtigen ist, wenn die durch Rechtsver-

ordnung gemäß § 48a Abs. 1 BImSchG festgelegten Grenzwerte nicht überschritten werden. 

Die Planfeststellungsbehörde ist zu der Überzeugung gelangt, dass bei der Auswahl des 

Trassenverlaufs und der Planung der baulichen Gestaltung unter Berücksichtigung der örtli-

chen Verhältnisse der Belang des Immissionsschutzes bestmöglich berücksichtigt wurde. 

Hinsichtlich der räumlichen Lage der Trasse und ihrer Zuordnung zu den schutzbedürftigen 
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Gebieten drängen sich für die Planfeststellungsbehörde keine Alternativen auf, durch die 

eine wesentliche Verringerung von Immissionen nach Maßgabe von § 50 BImSchG zu errei-

chen wäre. Beginnend mit der Umweltverträglichkeitsstudie Stufe I, wurden umfassende Kor-

ridor- und Variantenuntersuchungen durchgeführt. Als Vorzugsvariante wurde die planfest-

gestellte Trassenführung ermittelt. Bei anderen im Rahmen der Variantenuntersuchungen 

geprüften Varianten waren zwar die von Immissionen ausgehenden Wirkungen für Wohnge-

biete, insbesondere bei Wichmannshausen, teilweise geringer; diese Trassenvarianten be-

wirkten jedoch deutlich negativere Auswirkungen bezüglich anderer Umweltbelange oder 

verursachten deutlich höhere Kosten hinsichtlich der Ausführung der Baumaßnahme. Auf die 

Ausführungen zu den Planungsalternativen unter C III 3.2 wird verwiesen. 

Die Trasse der VKE 40.2 wurde unter Berücksichtigung der vorhandenen Geländetopografie 

so weit von den im Trassenbereich liegenden Ortslagen abgerückt, wie die dies unter Beach-

tung weiterer schützenswerter Belange, insbesondere auch unter dem Gesichtspunkt des 

Naturschutzes, möglich war. Bereits vorhandene Geländeformen werden zur Abschirmung 

der Ortslage genutzt. Die Linienführung im Bereich des Tunnels Boyneburg bewirkt eine wei-

testgehende Abschirmung der Ortschaft Wichmannshausen vor betriebsbedingten Immissio-

nen durch Lärm und Luftschadstoffe. Darüber hinaus werden durch den erforderlichen Ein-

bau von Überschussmassen in unmittelbarer Trassennähe Verwallungen geschaffen, die 

eine zusätzliche Abschirmung der Ortslagen gegenüber betriebsbedingten Immissionen be-

wirken (vgl. Unterlage 7, Blatt 1, 2, 4, 5 und 6; Unterlage 11.1, S. 3). Ein weiteres Abrücken 

der Trasse von den Ortslagen Hoheneiche und Wichmannshausen in Richtung Osten würde 

aufgrund der relativ steilen Hanglagen, insbesondere im Bereich des Heuberges, zu deutlich 

größeren Steigungs- und Gefällestrecken führen. Dies würde aufgrund der entstehenden 

größeren Steigungen zu höheren Lärm- und Luftschadstoffimmissionen insbesondere durch 

den Schwerlastverkehr führen, so dass ein gegebenenfalls positiver Effekt, der durch ein 

weiteres Abrücken der Trasse von den Ortslagen bewirkt würde, durch verstärkte Immissio-

nen teilweise wieder aufgehoben würde (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbe-

hörde vom 05.08.2011, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 07.12.2011, S. 

34 f.). Gegen ein weiteres Abrücken der Trasse nach Osten spricht zudem, dass sich hier-

durch größere Einschnitts- und Dammböschungen ergeben würden, wodurch zum Einen ein 

größerer Eingriff in Natur und Landschaft hervorgerufen würde; zum Anderen würden durch 

die erforderlichen zusätzlichen Erdmassenbewegungen und eine zwangsläufig erforderliche 

Verlängerung des Tunnels Boyneburg höhere Baukosten gegenüber der gewählten Linie 

entstehen (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 05.08.2011, beant-

wortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 07.12.2011, S. 34 f.).  
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8.2 Verkehrslärm 

Das planfestgestellte Vorhaben ist mit den Belangen des Schutzes der Allgemeinheit und der 

Nachbarschaft vor Verkehrslärm vereinbar. Es ist sichergestellt, dass durch das planfestge-

stellte Vorhaben keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche hervor-

gerufen werden können, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind. Entgegenste-

hende Einwendungen werden zurückgewiesen. 

8.2.1 Anforderungen gemäß § 41 Abs. 1 BImSchG i. V.  m. der 16. BImSchV 

Das planfestgestellte Vorhaben entspricht den Anforderungen des § 41 BImSchG. Der plan-

festgestellte Neubau der BAB 44 im Abschnitt der Verkehrskosteneinheit 40.1 unterliegt als 

Neubau dem Anwendungsbereich des § 41 BImSchG. 

Gemäß § 41 Abs. 1 BImSchG ist beim Neubau öffentlicher Straßen unbeschadet des § 50 

BImSchG sicherzustellen, dass durch diese keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch 

Verkehrsgeräusche hervorgerufen werden können, die nach dem Stand der Technik ver-

meidbar sind (§ 41 Abs. 1 BImSchG). Diese gesetzlichen Anforderungen werden aufgrund 

der Ermächtigung in § 43 Abs. 1 BImSchG durch 16. BImSchV konkretisiert. 

Beim Bau einer öffentlichen Straße ist zum Schutz der Nachbarschaft vor schädlichen Um-

welteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche gemäß § 2 Abs. 1 der 16. BImSchV sicherzu-

stellen, dass der Beurteilungspegel einen der folgenden Immissionsgrenzwerte nicht über-

schreitet:  

Art der Anlage oder des Gebietes Tag Nacht 

1. an Krankenhäusern, Schulen, Kurheimen und Alten-

heimen 

57 Dezibel (A) 47 Dezibel (A) 

2. in reinen und allgemeinen Wohngebieten und Klein-

siedlungsgebieten 

59 Dezibel (A) 49 Dezibel (A) 

3. in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten 64 Dezibel (A) 54 Dezibel (A) 

4. in Gewerbegebieten 69 Dezibel (A) 59 Dezibel (A) 
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8.2.2 Lärmberechnung 

Die von der Vorhabenträgerin durchgeführte schalltechnische Untersuchung ist unter Beach-

tung der geltenden Vorschriften und Richtlinien vorgenommen worden und bildet eine geeig-

nete Entscheidungsgrundlage. 

Die Berechnungsmethode zur Ermittlung der Beurteilungspegel ist in § 3 der 16. BImSchV 

verbindlich vorgeschrieben. Die Lärmpegel, die der Planfeststellung zugrunde gelegt wurden, 

sind nach dem Berechnungsverfahren der „Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen“, Aus-

gabe 1990 (RLS-90), – deren Kapitel 4.0 ist gemäß Anlage 1 der 16. BImSchV Bestandteil 

dieser Verordnung – mit dem EDV-Programm „SoundPLAN“ unter Heranziehung des für das 

Jahr 2020 prognostizierten Verkehrsaufkommens (Verkehrsuntersuchung A 44 Kassel-

Herleshausen, Dimensionierungsprognose 2020, Aktualisierung 2004, Stand Mai 2007) er-

mittelt worden. Innerhalb der VKE 40.2 ändert sich Verkehrsbelastung an jeder der zwei An-

schlussstellen. Demnach sind innerhalb der VKE 40.2 drei verschieden stark durch Verkehr 

belastete Bereiche zu unterscheiden. Die prognostizierten Verkehrszahlen wurden daher 

jeweils getrennt für die Bereiche zwischen dem Beginn der VKE 40.2 bei Hoheneiche und 

der Anschlussstelle Sontra-Wichmannshausen, zwischen der Anschlussstelle Sontra-

Wichmannshausen und der Anschlussstelle Sontra-Nord sowie zwischen der Anschlussstelle 

Sontra-Nord und dem Bauende der VKE 40.2 ermittelt. Die Rampen der Anschlussstelle 

Sontra-Wichmannshausen wurden in Bezug auf die Ortslage von Wichmannshausen als 

Emmissionsorte bei der Berechnung der Lärmpegel einbezogen (vgl. Unterlage 11.1, S. 4).  

Der schalltechnische Untersuchungsbereich umfasst räumlich: 

• den südlichen Ortsrand von Hoheneiche (Gemeinde Wehretal), 

• die Ortslage von Wichmannshausen (Stadt Sontra), 

• Einzelgebäude in der Gemarkung Mitterode (Stadt Sontra). 

Für die betroffenen Gebiete des Untersuchungsbereichs hat die Vorhabenträgerin zunächst 

entlang der geplanten Trasse in 2,00 m Höhe über Gelände Isofonlinien gemäß der Tag- und 

Nachtstaffelung der 16. BImSchV berechnet, um vorab eine Abschätzung der Betroffenheit 

bestimmter Bereiche entlang der Trasse vornehmen zu können. Anschließend wurden auf 

Grundlage dieser Vorbetrachtung einzelne Gebäude, die sich in Grenzbereichen der Immis-

sionspegel befinden, ausgewählt und unter Berücksichtigung der Gebäudehöhe konkrete 

Schallpegel für den Tag und die Nacht berechnet. Hinsichtlich der Ergebnisse der schall-

technischen Berechnungen wird auf die Darstellung in der Unterlage 11.1, Anlage 11.1.2 
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„Zusammenstellung der Beurteilungspegel, Immissionspegel an der BAB A 44 Verkehrsein-

heit 40.2 vom 04.05.2009“, verwiesen.  

Die in der Unterlage aufgeführten Beurteilungspegel auf Grundlage der Prognosewerte für 

das Jahr 2020 (vgl. Unterlage 11.1, Zusammenstellung der Beurteilungspegel, Immissions-

pegel an der BAB A 44 Verkehrseinheit 40.2 vom 04.05.2009) sind für die Beurteilung des 

Lärmschutzes weiterhin relevant und werden daher von der Planfeststellungsbehörde bei der 

Planfeststellung herangezogen. Es bestehen keine Bedenken, dass auf eine erneute Durch-

führung der Lärmberechnung auf Grundlage der Verkehrsprognose für das Jahr 2025 im 

Rahmen des 3. Planänderungsverfahrens verzichtet wurde, eine Neuberechnung der Lärm-

auswirkungen für die gesamte Trasse war nicht erforderlich. Die vorgenommenen Lärmbe-

rechnungen sind auch nach Fortschreibung der Verkehrsprognose für das Jahr 2025 ausrei-

chend. Die aktualisierte Dimensionierungsprognose 2025 geht im Ergebnis von geringeren 

Verkehrszahlen aus als die Prognose für das Jahr 2020. Danach sind sowohl beim Gesamt-

verkehr als auch beim Schwerlastverkehr niedrigere Verkehrszahlen zu erwarten. Eine Neu-

berechnung der Beurteilungspegel nach dem Berechnungsverfahren der „Richtlinien für den 

Lärmschutz an Straßen“ (RLS-90) auf Grundlage der niedrigeren Verkehrszahlen der Di-

mensionierungsprognose 2025 würde somit im Ergebnis zu niedrigeren Lärmbelastungen 

führen. Auf der Grundlage der Verkehrszahlen der Prognose 2025 ist zu erwarten, dass sich 

der Immissionspegel je nach Lage der Immissionsorte innerhalb der drei Verkehrsbelas-

tungsbereiche um ca. ca. 0,1 dB(A) bis ca. 0,8 dB(A) reduzieren würde (vgl. Aufklärungs-

schreiben der Planfeststellungsbehörde vom 05.08.2011, beantwortet mit Schreiben der 

Vorhabenträgerin vom 07.12.2011, S. 38 f.). Die Lärmberechnungen auf Grundlage der 

Prognosewerte für das Jahr 2020 sind somit weiterhin aussagekräftig und im Sinne einer 

Worst-Case-Betrachtung verwertbar.  

Soweit im Rahmen der Abwägung eine genaue Berechnung auf Grundlage der Prognose 

2025 für einzelne Objekte erforderlich war, wurde diese von der Vorhabenträgerin auf Anfor-

derung der Planfeststellungsbehörde durchgeführt (vgl. Aufklärungsschreiben der Plan-

feststellungsbehörde vom 07.12.2011, beantwortet mit Schreiben vom 23.12.2011, Anla-

ge 3). 

Den vorgelegten Berechnungen der Vorhabenträgerin liegt zugrunde, dass der Einbau eines 

lärmmindernden Straßenbelags mit einer Pegelminderung DStrO von -2 dB (A) erfolgt (vgl. 

Unterlage 11.1.1, S. 6). Die Planfeststellungsbehörde hat daher unter A V 4.1 Ziff. 1 ange-

ordnet, dass ein entsprechender Fahrbahnbelag auszuführen ist. Der zusätzliche Einbau 

eines offenporigen Asphalt (OPA) mit Pegelminderungen von -4 dB (A) oder -5 dB (A) ist 

wegen der deutlich überwiegenden Nachteile in Form einer erhöhten Glatteisbildung im Win-
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ter, der geringeren Lebensdauer und der damit verbundenen höheren Investitions- und 

Unterhaltungskosten nicht geboten und zweckmäßig (vgl. Aufklärungsschreiben der Plan-

feststellungsbehörde vom 30.05.2011 zur VKE 40.1, beantwortet mit Schreiben der Vorha-

benträgerin vom 05.09.2011, S. 51 f.).  

8.2.3 Darstellung der Lärmauswirkungen des Vorhaben s und Beurteilung 

Die planfestgestellte Linienführung und die planfestgestellte Führung der Gradiente im Ge-

lände sowie die planfestgestellten Verwallungen sind zusammen mit den Auflagen A V 4.1 

Ziff. 1 und 2 vor dem Hintergrund der Anforderungen des § 50 BImSchG zum Schutz der 

Bevölkerung vor vorhabensbedingten Lärmauswirkungen ausreichend. Soweit das planfest-

gestellte Vorhaben dennoch bezüglich eines Gebäudes zu einer Überschreitung der Grenz-

werte der 16. BImSchV zur Nachtzeit (vgl. Unterlage 11.1, Anlage 11.1.2) führt, hat die Plan-

feststellungsbehörde unter A V 4.1 Ziff. 3 einen Anspruch des Eigentümers des Anwesens 

„Wohnhaus am Radweg“ in Sontra, Gemarkung Mitterode auf passive Lärmschutzmaßnah-

men festgestellt.  

Nach den Ergebnissen der schalltechnischen Untersuchungen (vgl. Unterlage 11.1, Anlage 

11.1.2; Unterlage 11. 2) werden die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV in den betroffe-

nen Ortslagen von Hoheneiche und Wichmannshausen bereits ohne Schallschutzmaßnah-

men nicht überschritten.  

In der Ortslage von Hoheneiche wird dem Belang des Lärmschutzes durch die Planung aus-

reichend Rechnung getragen. Die Planung sieht vor, dass die Trasse östlich von Hoheneiche 

in einem ca. 1.000 m langen, von einem Überführungsbauwerk bei Bau-km 47+758 bis 

47+792 unterbrochenem, Einschnitt geführt wird. Im Bereich des östlichen Ortsrandes von 

Hoheneiche befinden sich ein Wohngebiet, ein Mischgebiet und ein Gewerbegebiet, welche 

von Lärmimmissionen der A 44 betroffen sind. Die für das vorhandene allgemeine Wohnge-

biet, das Gewerbegebiet und die vorhandenen Mischgebiete maßgeblichen Immissions-

grenzwerte der 16. BImSchV werden im Bereich der VKE 40.2 aufgrund der topografischen 

Lage bereits nach den Ergebnissen der Dimensionierungsprognose 2020 ohne Lärmschutz-

maßnahmen eingehalten (vgl. Unterlage 11.1.1 und Unterlage 11.1.3, Blatt 3.1). Zur Entlas-

tung der bis zu 130 m an die Trasse der VKE 40.2 heranrückenden Bebauung  wird aus vor-

handenen Überschussmassen von Bau-km 47+228 bis ca. Bau-km 48+200 ein 4,00 m bis 

maximal 10,00 m hoher Erdwall errichtet (vgl. Unterlage 7, Blatt 1 und 2), der an die in der 

VKE 40.1 erforderlichen aktiven Lärmschutzmaßnahmen anschließt. Diese Verwallung redu-

ziert die Immissionen in Hoheneiche stellenweise um bis zu 9 dB (a) (vgl. Unterlage 11.1.1, 

S. 8). Durch diese Baumaßnahme wird dem Belang des Schutzes der Bevölkerung vor 
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schädlichen Umwelteinwirkungen Rechnung getragen und eine deutliche Reduzierung der 

Beurteilungspegel unterhalb der Grenzwerte der 16. BImSchV für allgemeine Wohngebiete 

erreicht.  

Hinsichtlich der Ortslage von Wichmannshausen wird dem Belang des Lärmschutzes durch 

das planfestgestellte Vorhaben ebenfalls ausreichend Rechnung getragen. Im Bereich von 

Wichmannshausen wird die Trasse östlich der Ortslage im Tunnel Boyneburg geführt. Vor-

habenbedingte Lärmauswirkung für Wichmannshausen treten daher im Bereich der nördli-

chen gelegenen Bebauung im Bereich der Straßenzüge „Am Ehrenmal“ und „Friedensstra-

ße“ auf, insbesondere hervorgerufen durch die Führung der Trasse über das Netratal, und im 

Bereich der südlich gelegenen Wohnbebauung entlang des Straßenzuges „Eckberg“ auf, wo 

vorhabenbedingte Emissionen von der Trasse im Bereich der Ulfetalbrücke und der sich da-

ran anschließenden Trassenführung parallel zur B 27 in Richtung Sontra wirken. Die Grenz-

werte der 16. BImSchV werden nach der Berechnung der Vorhabenträgerin aus dem Jahr 

2009 unter Berücksichtigung der höheren Verkehrszahlen nach der Prognose 2020 auf 

Grundlage der ursprünglichen Planung der Vorhabenträgerin im Bereich der zuvor genann-

ten Wohnbebauungen deutlich unterschritten. 

Die Planfeststellungsbehörde ist nach entsprechenden Ermittlungen im Rahmen der 

Sachverhaltsaufklärung davon überzeugt (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststellungs-

behörde vom 07.12.2011, beantwortet mit Schreiben vom 23.12.2011), dass dem Belang 

des Lärmschutzes der Bevölkerung von Wichmannshausen auch durch die von der Plan-

feststellungsbehörde im Rahmen der Planfeststellung durch Violetteintrag angeordnete Re-

duzierung des Erdwalles südlich von Bau-km 50+700 (vgl. planfestgestellte Unterlage 7, Blatt 

4 und 5) weiterhin ausreichend Rechnung getragen wird und schädliche Umwelteinwirkun-

gen durch das planfestgestellte Vorhaben nicht eintreten werden. Nach der ursprünglichen 

Planung der Vorhabenträgerin war im Bereich zwischen der Trasse der A 44, VKE 40.2 und 

der B 27 von ca. Bau-km  50+700 bis 51+200 als Bestandteil der landschaftspflegerischen 

Maßnahme G17.1 die Errichtung eines parallel zur Trasse geführten, aus Überschussmas-

sen des Tunnels Boyneburg zu errichtenden Erdwalles mit einer Höhe von bis zu 20 m über 

der Gradiente vorgesehen, der bis zum Fahrbahnrand der B 27 langsam auslaufen sollte und 

somit die in diesem Bereich befindlichen Ackerflächen vollständig überdeckt hätte. Von die-

ser im Wesentlichen gestalterischen Maßnahme sollten nach den Ausführungen der Vorha-

benträgerin auch schallreduzierende Wirkungen für den Talraum der Sontra und für 

Wichmannshausen ausgehen (vgl. Unterlage 12.0, Maßnahmenblatt G17.1; Aufklärungs-

schreiben der Planfeststellungsbehörde vom 24.09.2010, beantwortet mit Schreiben der 

Vorhabenträgerin vom 05.12.2011, S. 1). Im Hinblick auf die großflächige Inanspruchnahme 
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von hochwertigen, landwirtschaftlich genutzten Eigentumsflächen (vgl. C III 15) hat die Plan-

feststellungsbehörde die lärmtechnischen Auswirkungen des vollständigen Wegfalls und 

einer Reduzierung des Walles geprüft und ist im Rahmen der Abwägung zu dem Ergebnis 

gelangt, dass der Belang des Schutzes der Bevölkerung vor betriebsbedingten Lärmauswir-

kungen einer Reduzierung der aus naturschutzrechtlichen Gesichtpunkten weiterhin erfor-

derlichen Verwallung (vgl. C III 6) auf eine Höhe von 7 m nicht entgegen steht. Die Vorha-

benträgerin hat auf entsprechende Nachfrage der Planfeststellungsbehörde auf Grundlage 

der Verkehrszahlen der Dimensionierungsprognose 2025 berechnet, welche Lärmauswir-

kungen im Falle des kompletten Wegfalls der Verwallung und im Falle einer Reduzierung der 

Höhe des Walles auf eine Höhe von 7 m - bei gleichzeitiger Reduzierung der Grundfläche 

des Erdwalles - zu erwarten sind. Die Vorhabenträgerin hat dabei nicht eine Berechnung für 

die komplette Ortslage von Wichmannshausen durchgeführt, sondern die Berechnung der 

Beurteilungspegel auf die Immissionspunkte konzentriert, die am nächsten an der 

Verwallung gelegen sind. Die Vorhabenträgerin hat die Auswahl der Immissionspunkte für 

die Planfeststellungsbehörde nachvollziehbar damit begründet, dass die Veränderung der 

Beurteilungspegel bei den verschiedenen Planungsvarianten, an diesen Objekten aufgrund 

der räumlichen Nähe am stärksten ausfallen werden und die Veränderung in den Bereichen 

von Wichmannshausen, die weiter von der Verwallung entfernt liegen, aufgrund des zuneh-

menden Abstandes geringer ausfallen werden (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststel-

lungsbehörde vom 07.12.2011, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 

23.12.2011). 

Ein kompletter Wegfall der Verwallung im Bereich der ursprünglichen Maßnahme G17.1 

würde an den maßgeblichen Immissionsorten im Süden von Wichmannshausen zur einer 

Erhöhung der Beurteilungspegel zwischen 0,6 und 2,7 dB (A) führen (vgl. Aufklärungsschrei-

ben der Planfeststellungsbehörde vom 07.12.2011, beantwortet mit Schreiben der Vorhaben-

trägerin vom 23.12.2011, Anlage 3). Bei einer Reduzierung des Erdwalles auf eine Höhe von 

7 m, würden gegenüber der ursprünglichen Planung lediglich Änderungen der Beurteilungs-

pegel zwischen 0,4 und maximal 1,6 dB (A) eintreten, wobei die Grenzwerte der 16. 

BImSchV an keinem der Gebäude überschritten werden. Zur Überzeugung der Planfeststel-

lungsbehörde steht fest, dass eine weitere Erhöhung des Erdwalles über 7 m hinaus nicht 

erforderlich ist, da sich die Erhöhung der Beurteilungspegel im Vergleich zwischen der Pla-

nungsvariante „20 m hoher Erdwall“ und  „7 m hoher Erdwall“ hinsichtlich des Großteils der 

Gebäude auf 1 dB (A) und weniger beläuft (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststellungs-

behörde vom 07.12.2011, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 23.12.2011, 

Anlage 3) und somit der ursprünglich von der Vorhabenträgerin vorgesehene 20 m hohe 

Erdwall keine wesentlich verbesserte Immissionsminderung bewirkt. Durch die Reduzierung 
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der Höhe des Erdwalles auf eine Höhe von 7 m reduziert sich gleichzeitig die Grundfläche 

des Erdwalles, so dass die Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen im Bereich der 

ursprünglichen Maßnahmenfläche G17.1 deutlich reduziert werden kann (vgl. Aufklärungs-

schreiben der Planfeststellungsbehörde vom 07.12.2011, beantwortet mit Schreiben der 

Vorhabenträgerin vom 23.12.2011, Anlage 1 und 2).  

Soweit hinsichtlich des Gebäudes „Wohnhaus am Radweg“, welches ca. auf Höhe des Bau-

km 51+945 gelegen ist, eine Überschreitung der Grenzwerte der 16. BImSchV zur Nachtzeit 

prognostiziert wird, steht zur Überzeugung der Planfeststellungsbehörde fest, dass ein An-

spruch auf die Errichtung aktiver Lärmschutzmaßnahmen nicht besteht. Die Vorhabenträge-

rin hat nachvollziehbar dargelegt, dass aufgrund der Reduzierung der Verkehrszahlen ge-

mäß der Prognose 2025 eine geringfügige Reduzierung der im Jahr 2009 ermittelten Beurtei-

lungspegel eintritt Dies bedeutet, im Bereich des Objektes „Forsthaus Wellingerode“ im 

Planfall 2025 eine Verringerung der Immissionen von ca. 0,6 dB (A), so dass die Grenzwerte 

der 16. BImSchV bezüglich dieses Gebäudes nicht mehr überschritten werden (vgl. Aufklä-

rungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 05.08.2011, beantwortet mit Schreiben 

der Vorhabenträgerin vom 07.12.2011, S. 38 f.). Hinsichtlich des Objekts „Wohnhaus am 

Radweg“ wird dagegen auf Grundlage der Prognose 2025 weiterhin eine Überschreitung der 

Grenzwerte der 16. BImSchV zur Nachtzeit von gerundet 1 dB (A) (vgl. Aufklärungsschrei-

ben der Planfeststellungsbehörde vom 05.08.2011, beantwortet mit Schreiben der Vorhaben-

trägerin vom 07.12.2011, S. 39) eintreten. Das Gebäude „Wohnhaus am Radweg“ ist im Au-

ßenbereich in der Gemarkung Mitterode gelegen. Die Vorhabenträger hat für die Plan-

feststellungsbehörde nachvollziehbar dargelegt, dass aufgrund der topografischen Verhält-

nisse entlang der A 44 und der B 27 im Bereich des „Wohnhauses am Radweg“ nicht genü-

gend Raum für die Errichtung von aktiven Lärmschutzmaßnahmen in Form eines Erdwalles 

oder einer Geländemodellierung vorhanden ist. Aktive Lärmschutzmaßnahmen für das Ge-

bäude „Wohnhaus am Radweg“ wären daher lediglich in Form von Wänden mit schallschüt-

zender Wirkung möglich. Zur Einhaltung der Immissionsgrenzwerte an dem betroffenen Ge-

bäude wäre bereits entlang der südlichen Richtungsfahrbahn vorgesehene Kollisionsschutz-

wand V-ISW 40.2-05 zwischen Bau-km 51+830 und Bau-km 51+900 um ca. 70 m nach 

Nordenmit einer Höhe von ca. 2,0 m verlängert und in dem Verlängerungsbereich hochab-

sorbierend ausgebildet werden. Die Vorhabenträgerin hat nachvollziehbar berechnet, dass 

durch diese aktive Lärmschutzmaßnahme zusätzliche Kosten von ca. 48.300 € entständen 

(vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 05.08.2011, beantwortet mit 

Schreiben der Vorhabenträgerin vom 07.12.2011, S. 40). Durch diese zusätzliche Maßnah-

me würden die Immissionen auf das Anwesen unter die maßgeblichen Grenzwerte gesenkt 

werden können.  
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Im Hinblick auf die nur noch geringfügigen verbleibenden Überschreitungen der Grenzwerte 

der 16. BImSchV von maximal 1 dB (A) bezüglich eines einzelnen, im Außenbereich gelege-

nen Gebäudes im Bereich des Vorhabens steht der ermittelte weitergehende finanzielle Auf-

wand in keinem angemessenen Verhältnis. Hierfür spricht auch, dass für die erforderlichen 

passiven Lärmschutzmaßnahmen nach den überzeugenden Darlegungen der Vorhabenträ-

gerin lediglich Kosten von ca. 5.000 € anzusetzen wären (vgl. Aufklärungsschreiben der 

Planfeststellungsbehörde vom 05.08.2011, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin 

vom 07.12.2011, S. 41 ff.). Die Errichtung aktiver Lärmschutzmaßnahmen ist somit nicht er-

forderlich.  

Die verbleibenden Grenzwertüberschreitungen sind vielmehr durch passive Schalschutz-

maßnahmen zu kompensieren. Die betroffenen Grundstückseigentümer des Anwesens 

„Wohnhaus am Radweg“ in Sontra/Mitterode haben dem Grunde nach einen Anspruch auf 

die Erstattung der Kosten für den Einbau der erforderlichen lärmdämmenden Einrichtungen 

in zum Wohnen bestimmten baulichen Anlagen (passiver Lärmschutz) gemäß der 

24. BImSchV. Schallschutzmaßnahmen im Sinne dieser Verordnung sind bauliche Verbes-

serungen an Umfassungsbauteilen schutzbedürftiger Räume, die Einwirkungen durch Ver-

kehrslärm mindern. Die Festlegung der schutzbedürftigen Räume erfolgt nach den “Richtli-

nien für den Verkehrslärmschutz an Bundesstraßen in der Baulast des Bundes - VLärmSchR 

97“. Zu den Schallschutzmaßnahmen gehört auch der Einbau von Lüftungseinrichtungen in 

Räumen, die überwiegend zum Schlafen genutzt werden und in Räumen mit sauerstoffver-

brauchender Energiequelle. Die Planfeststellungsbehörde hat den Anspruch auf passive 

Schallschutzmaßnahmen unter A V 4.1 Ziff. 3 angeordnet. Auf Antrag der Haus- bzw. Woh-

nungseigentümer wird in einer Einzelfallüberprüfung außerhalb dieses Planfeststellungsver-

fahrens die Anzahl der schutzbedürftigen Räume und der Fenster sowie die Schallschutz-

klasse der Fenster festgelegt werden. 

Durch die dem planfestgestellten immanenten lärmmindernden Baumaßnahmen und die 

angeordneten passiven Lärmschutzmaßnahmen werden die gesetzlich vorgegebenen Im-

missionsgrenzwerte der 16. BImSchV eingehalten und die sich aus den §§ 41 ff. BImSchG 

ergebenden Ansprüche erfüllt. Soweit im Erörterungstermin vom 18.06.2008 durch 

Einwender erstmals weitere Schallschutzmaßnahmen für ihr Anwesen im Bereich des 

Ulfehofes gefordert wurden, waren diese Einwendungen daher zurückzuweisen (vgl. Wort-

protokoll zum Erörterungstermin am 18.06.2008, S. 11). Darüber hinaus war dieser Einwand 

auch aufgrund der Nichteinhaltung der Einwendungsfrist präkludiert. 

Soweit durch die Beteiligte (P_22) im Rahmen der Geltendmachung einer betrieblichen Exis-

tenzgefährdung eine Beeinträchtigung des Betriebes eines Geflügelhofes auch durch Lärm- 
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und Schadstoffimmissionen gerügt wurde, sind zur Überzeugung der Planfeststellungsbe-

hörde weitergehende Immissionsschutzmaßnahmen ebenfalls nicht erforderlich. Die Vorha-

benträgerin hat im Zuge der von der Planfeststellungsbehörde betriebenen ergänzenden 

Sachverhaltsaufklärung auch eine lärmtechnische Berechnung für den südlich von 

Wichmannshausen liegenden Geflügelhof der Beteiligten (P_22) vorgelegt unter Berücksich-

tigung der Verwallung (ursprüngliche Maßnahmenfläche G17.1) mit einer Höhe von 7 m vor-

gelegt (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 07.12.2011, beantwor-

tet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 23.12.2011). Für das Gelände des ausschließ-

lich gewerblich genutzten und im Außenbereich gelegenen Geflügelhofes waren aufgrund 

der von diesem Betrieb selbst ausgehenden Immissionen die Grenzwerte der 16. BImSchV 

für Gewerbegebiete von 69 dB (A) am Tag bzw. 59 dB (A) in der Nacht anzuwenden. Diese 

Grenzwerte werden unter Zugrundelegung einer Verwallung mit einer Höhe von 7 m hinsicht-

lich der Betriebsgebäude des Geflügelhofes weder am Tag noch zur Nachtzeit erreicht. Eine 

Überschreitung von Grenzwerten der 16. BImSchV um 1,3 dB (A) zur Nachtzeit wurde ledig-

lich für die „Freifläche 2“ ermittelt, die unmittelbar im Bereich der Ulfetalbrücke gelegen ist. 

Die Freiflächen des Geflügelhofes werden ausschließlich am Tag von den Tieren des Geflü-

gelhofes genutzt, so dass die Grenzwertüberschreitung zur Nachtzeit gemäß § 2 Abs. 3 der 

16. BImSchV nicht relevant sind. Hinsichtlich der weiteren Bewertung wird auf die Ausfüh-

rungen unter C III 15 verwiesen. 

8.3 Luftschadstoffe 

Das planfestgestellte Vorhaben ist mit den Belangen des Schutzes der Allgemeinheit und 

des Schutzes der Nachbarschaft vor Schadstoffen vereinbar. Entgegenstehende Einwen-

dungen werden zurückgewiesen. 

8.3.1 Anforderungen gemäß § 48a Abs. 1 BImSchG i. V . m. der 39. BImSchV 

Neben den Anforderungen an die Planung gemäß § 50 BImSchG sind hinsichtlich schädli-

cher Umwelteinwirkungen durch Luftschadstoffe die in der 39. BImSchV auf Grundlage des 

§ 48a Abs. 1 BImSchG festgelegten Grenzwerte maßgeblich. Es besteht zwar keine Ver-

pflichtung, die Einhaltung der Grenzwerte der 39. BImSchV im Planfeststellungsverfahren 

abschließend sicherzustellen. Die Planfeststellungsbehörde darf die Auswirkungen des Vor-

habens auf die Luftqualität jedoch nicht gänzlich unbeachtet lassen. Der Belang der Luftrein-

haltung ist vielmehr im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen. Daher kann auf eine 

Prognose der infolge des Vorhabens zu erwartenden Schadstoffbelastungen nicht verzichtet 

werden. Das Gebot der Konfliktbewältigung ist verletzt, wenn die Planfeststellungsbehörde 

das Vorhaben zulässt, obwohl absehbar ist, dass seine Verwirklichung die Möglichkeit aus-
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schließt, die Einhaltung der Grenzwerte mit den Mitteln der Luftreinhalteplanung in einer mit 

der Funktion des Vorhabens zu vereinbarenden Weise zu sichern.  

Die Planfeststellungsbehörde hat zur Bewertung der vorhabensbedingten Belastung durch 

Luftschadstoffe die Vorgaben der aufgrund des § 48a Abs. 1 BImSchG erlassenen 

39. BImSchV herangezogen, die unter anderem Grenzwerte für Schadstoffimmissionen vor-

gibt. Diese Verordnung dient der Umsetzung der Richtlinie 2008/50/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 21.05.2008 über Luftqualität und saubere Luft für Europa 

(ABl. L 152 vom 11.6.2008, S. 1), der Richtlinie 2004/107/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 15.12.2004 über Arsen, Kadmium, Quecksilber, Nickel und polyzyklische 

aromatische Kohlenwasserstoffe in der Luft (ABl. L 23 vom 26.1.2005, S. 3) sowie der Richt-

linie 2001/81/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23.10.2001 über natio-

nale Emissionshöchstmengen für bestimmte Luftschadstoffe (ABl. L 309 vom 27.11.2001, 

S. 22). Zusammen mit Änderungen des BImSchG wurden diese Richtlinien in der 

39. BImSchV vollständig umgesetzt. Sie fasst zur Verwaltungsvereinfachung vormals beste-

hende nationale Regelungen, z. B. über Immissionswerte, Emissionshöchstmengen und zur 

Information der Öffentlichkeit, zusammen. Die vormals geltenden Verordnungen, die 22. und 

33. BImSchV, wurden aufgehoben.  

Die für die Beurteilung maßgeblichen Grenzwerte der 39. BImSchV sind der  nachfolgenden 

Aufstellung zu entnehmen: 

Luftschadstoff Immissions-

grenzwert 

Kenngröße (zulässige 

Überschreitungshäufigkeit 

pro Kalenderjahr) 

Zeitpunkt ab dem der 

Grenzwert Gültigkeit hat 

bzw. bis zu dem er zu 

erreichen ist 

Schwefeldioxid (SO2 ) 350 µg/m³ 1-h-Wert (bis zu 24 mal) Gültig ab 01.01.2005 

 125 µg/m³ 24-h-Wert (bis zu 3 mal) Gültig ab 01.01.2005 

Stickstoffdioxid (NO2) 40 µg/m³ Jahresmittelwert Gültig ab 01.01.2010 

 200 µg/m³ 1-h-Wert (bis zu 18 mal) Gültig ab 01.01.2010 

Partikel (PM10) 40 µg/m³ Jahresmittelwert Gültig ab 01.01.2005 
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 50 µg/m³ 24-h-Wert (bis zu 35 mal) Gültig ab 01.01.2005 

Partikel (PM2,5) 25 µg/m³ Jahresmittelwert Gültig ab 01.01.2015 

Blei (Pb) 0,5 µg/m³ Jahresmittelwert Gültig ab 01.01.2005 

Benzol (C6H6) 5 µg/m³ Jahresmittelwert Gültig ab 01.01.2010 

Kohlenmonoxid (CO) 10 mg/m³ = 

10.000 µg/m³ 

8-h-Wert Gültig ab 01.01.2005 

 

8.3.2 Berechnung der Schadstoffimmissionen und Beur teilung 

Die Planfeststellungsbehörde ist zu der Überzeugung gelangt, dass die Vorhabenträgerin die 

zu erwartende Schadstoffbelastung hinreichend abgeschätzt hat und das eingestellte Da-

tenmaterial und die zugrunde gelegte Methodik nicht zu beanstanden sind. Die von der Vor-

habenträgerin vorgenommenen Betrachtungen anhand zweier unterschiedlicher Modelle in 

den Jahren 2009 (1. Planänderungsverfahren) und 2010 (2. Planänderungsverfahren) sowie 

die Auswahl eines bestimmten Schadstoffspektrums für die Betrachtung im Jahr 2010 sind 

geeignet, um eine abschließende und vollständige Einschätzung hinsichtlich der durch das 

Vorhaben zu erwartenden Schadstoffbelastung und der Auswirkungen auf das Schutzgut 

Mensch vornehmen zu können.  

Die Vorhabenträgerin hat zunächst im Jahr 2009 eine luftschadstofftechnische Untersuchung 

nach Maßgabe der 22. BImSchV zur Ermittlung der Immissionen von Luftschadstoffen unter 

Verwendung des PC-Berechnungsverfahrens zum Merkblatt über Luftverunreinigungen an 

Straßen ohne oder mit lockerer Randbebauung (MLuS 02, geänderte Fassung 2005, einge-

führt mit dem ARS Nr. 06/2005 des BMVBW vom 12.04.2005) vorgenommen. Die Berech-

nungen der MLuS 02, geänderte Fassung 2005, basieren auf der vom Umweltbundesamt 

herausgegebenen Datenbank „Handbuch für Emissionsfaktoren des Straßenverkehrs 

(HBEFA), Version 2.1/Februar 2004.“ Im Erläuterungsbericht zur Abschätzung der Schad-

stoffbelastung (vgl. Unterlage 11.2) sind die Ergebnisse der Schadstoffberechnung bezüglich  

• Kohlenmonoxid (CO), 

• Stickstoffoxide (NOX), 
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• Stickstoffdioxid (NO2), 

• Blei (Pb), 

• Schwefeldioxid (SO2), 

• Benzol (C6H6), 

• und Feinstaub PM10 

sowohl im Prognosenullfall im Hinblick auf das bestehende Straßennetz der B 7 und B 27 als 

auch im Planfall der A 44, VKE 40.2, unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Dimensio-

nierungsprognose 2020 dargestellt. Die Unterlage enthält in ihrem Anhang im Rahmen der 

Darstellung der jeweils untersuchten Plansituationen Angaben zu den berücksichtigten Stre-

ckendaten sowie die Darstellung der ermittelten Gesamtemissionen und eine Gesamtüber-

sicht der Immissionen in den angrenzenden Gebieten im jeweiligen Abstand zur Fahrbahn 

(vgl. Unterlage 11.2, Anhang 5.1). Bei der Prüfung der Auswirkungen des Vorhabens wurde 

seitens der Vorhabenträgerin zutreffend auf die im Planungsgebiet zu erwartende Gesamt-

belastung abgestellt, welche sich aus der Hintergrundbelastung und der straßenverkehrsbe-

dingten Zusatzbelastung zusammensetzt. Die für das Planungsgebiet zugrundezulegende 

Immissionsvorbelastung für das Prognosejahr 2020 wurde von der Vorhabenträgerin beim 

Hessischen Landesamt für Umwelt und Geologie (HLUG) abgefragt. Die Berechnungen der 

Vorhabenträgerin ergaben, dass die Grenzwerte der zum damaligen Zeitpunkt anzuwenden-

den 22. BImSchV im Planfall unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Dimensionierungs-

prognose 2020 hinsichtlich der berücksichtigten Schadstoffe in Trassennähe jeweils deutlich 

unterschritten werden. Lediglich die Berechnungen des 24h-Mittelwertes für Feinstaubpartikel 

(PM10) ergaben bei der Berechnung ohne jegliche Verwallungen unmittelbar neben der Tras-

se (Entfernung 0 m), dass die jährlich zulässigen 35 Überschreitungen des 24h-Mittelwertes 

von 50 µg/m³ mit 41 Überschreitungen nicht eingehalten würden. In einem Abstand von 10 m 

und mehr ergab die Abschätzung der Vorhabenträgerin sowohl für Bereiche ohne 

Verwallung dagegen keine Überschreitungen des 24h-Mittelwertes in einer unzulässigen 

Anzahl (vgl. Unterlage 11.2, Anhang 5.1). 

Nach Erlass der 39. BImSchV und unter Berücksichtigung der Fortschreibung der Verkehrs-

prognose für den Prognosehorizont 2025 (Verkehrsuntersuchung A 44 Kassel-

Herleshausen, Dimensionierungsprognose 2025, Fortschreibung 2009) hat die Vorhabenträ-

gerin im Jahr 2010 eine weitere Berechnung zur Ermittlung der Luftschadstoffkonzentration 

(vgl. Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH & Co. KG, Neubau BAB A 44 Kassel-Herleshausen, 

VKE 40.2, Hoheneiche bis AS Sontra Nord, Aktualisierung des Luftschadstoffgutachtens, 
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Oktober 2010) durchgeführt. In diesem Gutachten erfolgten Berechnungen für die Schadstof-

fe Stickstoffdioxid (NO2), Feinstaubpartikel (PM10) und Stickoxide (NOx) sowie Feinstaubpar-

tikel (PM2,5). Die Schadstoffe Kohlenmonoxid (CO), Blei (Pb), Schwefeldioxid (SO2) und Ben-

zol (C6H6) werden in diesem Gutachten nicht mehr betrachtet. Für die Ermittlung der Immis-

sionen von verkehrsbedingten Schadstoffen wurde wegen der besonderen topographischen 

Verhältnisse und der Kaltluftströmungen sowie der baulichen Situation der Anschlussstellen 

das Berechnungsverfahren PROKAS zusammen mit dem dreidimensionalen Ausbreitungs-

modell LASAT und dem Kaltabflussmodell KALM auf Basis der aktuellen Verkehrsmengen 

angewandt und dabei den aktuellen Grenzwerten der 39. BImSchV gegenübergestellt. Hier-

bei wurden die mittleren Emissionsfaktoren und Startzuschläge der zu berücksichtigenden 

Fahrzeugkategorien dem vom Umweltbundesamt im Jahr 2010 herausgegebenen „Hand-

buch für Emissionsfaktoren des Straßenverkehrs HBEFA“ Version 3.1 entnommen (vgl. In-

genieurbüro Lohmeyer GmbH & Co. KG, Neubau BAB A 44 Kassel-Herleshausen, VKE 

40.2, 2010, S. 9 f.).  

Die seitens der Vorhabenträgerin gewählte Vorgehensweise zur Ermittlung der Schadstoff-

belastung ermöglicht der Planfeststellungsbehörde, eine umfassende Abschätzung hinsicht-

lich der vorhabensbedingten Schadstoffstoffbelastung vorzunehmen. Die Anwendung des 

Berechnungsverfahrens nach MLuS 02 wird seitens des Bundesministeriums für Verkehr, 

Bau und Stadtentwicklung weiterhin ausdrücklich empfohlen. Daher ist die Vorgehensweise 

der Vorhabenträgerin, im Jahr 2009 eine Abschätzung nach MLuS 02 vorzunehmen, nicht zu 

beanstanden. Das von dem Ingenieurbüro Lohmeyer angewandte Berechnungsverfahren 

PROKAS unter Berücksichtigung des dreidimensionalen Strömungs- und Ausbreitungsmo-

dell LASAT und des Kaltluftabflussmodell KALM zur Berücksichtigung der Topografie und 

der Kaltluftabflüsse ist nach den nachvollziehbaren Ausführungen des Gutachtens geeignet, 

sämtliche im Untersuchungsgebiet liegenden Straßenabschnitte gleichzeitig hinsichtlich ihrer 

jeweiligen Emission zu betrachten und die Schadstoffkonzentrationen flächenhaft zu berech-

nen. Die vorgenommene Berechnung nach dem Verfahren PROKAS/LASAT/KALM berück-

sichtigt dabei neben den besonderen topografischen und meteorologischen Gegebenheiten 

auch die Ergebnisse der aktuellen Verkehrsprognose für den Prognosehorizont 2025 hin-

sichtlich der jeweiligen Streckenabschnitte. 

Soweit in dem Gutachten des Ingenieurbüros Lohmeyer darlegt wird, dass aufgrund der to-

pografischen Randbedingungen des Untersuchungsgebietes von bedeutsamen lokalen 

thermisch induzierten Winden auszugehen ist, die in der Betrachtung der örtlichen Windbe-

dingungen berücksichtigt werden müssen (vgl. Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH & Co. KG, 

Neubau BAB A 44 Kassel-Herleshausen, VKE 40.2, 2010, S. 9 f.) und die sich mit dem Ver-
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fahren nach MLuS 02 nicht darstellen ließen (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststel-

lungsbehörde vom 05.08.2011, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 

07.12.2011, S. 37/38), steht dies einer Bewertung der nach MLuS 02 ermittelten Werte im 

Rahmen der Abschätzung der Schadstoffbelastung nicht entgegen. Die dargestellten Ein-

schränkungen hinsichtlich der Anwendbarkeit von MLuS beziehen sich auf die nicht ausrei-

chende Darstellbarkeit der Ausbreitungsverhältnisse sowie der Anschlussstellenbereiche 

(vgl. Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH & Co. KG, Neubau BAB A 44 Kassel-Herleshausen, 

VKE 40.2, 2010, S. 9 f.). Soweit die Abschätzung nach MLuS 02 jedenfalls außerhalb der 

Anschlussstellenbereiche in unmittelbarer Trassennähe (< 10 m) eine Unterschreitung der 

Grenzwerte ergibt, ist eine Überschreitung der Grenzwerte im Bereich der mindestens 163 m 

von der Trasse entfernten Wohnbebauung auch unter Anwendung des Verfahrens  

PROKAS/LASAT/KALM nicht zu erwarten (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststellungs-

behörde vom 05.08.2011, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 07.12.2011, 

S. 45) 

Es war daher nicht erforderlich, eine Berechnung nach dem Verfahren 

PROKAS/LASAT/KALM unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Verkehrsprognose 2025 

für sämtliche möglicherweise im Planfall auftretenden Schadstoffe zu wiederholen. Die Be-

grenzung der Berechnung nach dem Verfahren PROKAS/LASAT/KALM auf die Schadstoffe 

NO2, PM10 und PM2,5 und der Vergleich mit den entsprechenden Immissionsgrenzwerten der 

39. BImSchV war hier ausreichend, um eine sichere Abschätzung der vorhabensbedingt zu 

erwartenden Schadstoffimmissionen im Hinblick auf den Schutz der menschlichen Gesund-

heit vornehmen zu können. In dem Gutachten des Ingenieurbüros Lohmeyer wird nachvoll-

ziehbar dargelegt, dass die Konzentrationen der Luftschadstoffe Benzol, Schwefeldioxid, 

Kohlenmonoxid oder Blei derzeit deutlich unter den Grenzwerten der 39. BImSchV liegen 

und diese Schadstoffe hinsichtlich der Emissionen durch Straßenverkehr nur eine unterge-

ordnete Rolle spielen (vgl. Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH & Co. KG, Neubau BAB A 44 

Kassel-Herleshausen, VKE 40.2, 2010, S. 24). Diese Aussage wird zusätzlich durch die von 

der Vorhabenträgerin nach MLuS 02 ermittelten Zusatzbelastungen hinsichtlich der Schad-

stoffe Benzol, Schwefeldioxid, Kohlenmonoxid und Blei unmittelbar neben der Trasse - wo 

sich die beschriebenen besonderen topografischen und meteorologischen Bedingungen im 

Untersuchungsgebiet hinsichtlich der Berechnung noch nicht wesentlich auswirken können - 

gestützt. Die für die jeweiligen Planfälle und Abschnitte ermittelten Werte der Zusatzbelas-

tung dieser Luftschadstoffe liegen jeweils deutlich unter den ermittelten Vorbelastungen im 

Untersuchungsgebiet, die Grenzwerte der 39. BImSchV werden hinsichtlich dieser Schad-

stoffe bereits unmittelbar an der Trasse nicht erreicht (vgl. Unterlage 11.2.1, S. 18 ff. und 
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Anhang 5.1). Hinsichtlich dieser Schadstoffe sind daher keine erheblichen zusätzlichen Be-

lastungen durch das Vorhaben zu erwarten. 

Die Einbeziehung der Schadstoffe Ozon, Arsen, Kadmium, Nickel und Benzo[a]pyren, für die 

die 39. BImSchV lediglich Zielwerte bestimmt, die gemäß §§ 9 und 10 der 39. BImSchV ab 

dem Jahr 2010 bzw. ab dem Jahr 2013 nicht überschritten werden sollen, in die Abschät-

zung der Vorhabenträgerin war nicht erforderlich. Die Schadstoffe Arsen, Kadmium, Nickel 

und Benzo[a]pyren werden als Bestandteile der Feinstaub-PM10-Fraktion indirekt in den vor-

liegenden Berechnungen erfasst, so dass bei einer entsprechenden Unterschreitung der 

Grenzwerte für Feinstaub PM10 eine Gefahr für die menschliche Gesundheit nicht zu erwar-

ten sein wird. Zudem sind diese Schadstoffe, ebenso wie Schwefeldioxid (SO2), im Hinblick 

auf den Straßenverkehr nur von untergeordneter Relevanz, da die verkehrsbedingten Zu-

satzbelastungen durch diese Schadstoffe selbst an stark befahrenen Hauptverkehrsstraßen 

in der Regel deutlich unterhalb der vorhandenen Hintergrundbelastung liegen (vgl. Aufklä-

rungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 05.08.2011, beantwortet mit Schreiben 

der Vorhabenträgerin vom 07.12.2011, S. 45/46). 

8.3.3 Beurteilung der Ergebnisse der Schadstoffbere chnung 

Die Planfeststellungsbehörde hat sich aufgrund der Ergebnisse der von der Vorhabenträge-

rin vorgenommenen Schadstoffuntersuchungen davon überzeugt, dass das planfestgestellte 

Vorhaben mit dem Belang der Luftreinhaltung und dem Schutz der menschlichen Gesundheit 

vor Schadstoffbelastungen vereinbar ist. Die Schadstoffabschätzung kommt zu dem Ergeb-

nis, dass vorhabensbedingt die festgeschriebenen Grenzwerte der 39. BImSchV auf den in 

der Nähe zur Trasse befindlichen bebauten Grundstücken nicht überschritten werden.  

Die Abschätzungen der Vorhabenträgerin auf Grundlage von MLuS 02 bezüglich der Luft-

schadstoffe Benzol, Schwefeldioxid, Kohlenmonoxid oder Blei für den Planfall im 

Prognosejahr 2020 ergaben deutliche Unterschreitungen der Grenzwerte der 39. BImSchV 

bereits im Bereich unmittelbar neben der Trasse (vgl. Unterlage 11.2.1, S. 18 ff. und An-

hang 5.1). 

Der 8-h-Wert der Kohlenmonoxid-Immissionen liegt nach den Berechnungen für den Bereich 

von Hoheneichen bis zur Anschlussstelle Sontra-Wichmannshausen (Abschnitt 1) für die drei 

geprüften Szenarien - Immissionen ohne Verwallung, mit Verwallung 4 m Höhe und mit 

Verwallung 6 m Höhe - zwischen 2.296 bis 1.812 µg/m³ und für den Abschnitt von der An-

schlussstelle Sontra-Wichmannshausen bis zur Anschlussstelle Sontra Nord (Abschnitt 2) 

zwischen 2.334 und 1.825 µg/m³. Der Grenzwert der 39. BImSchV von 10 mg/m³ (= 10.000 

µg/m³) wird somit deutlich unterschritten. Bei den Schadstoffen Benzol und Blei liegt bereits 
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die für den Untersuchungsraum ermittelte Vorbelastung deutlich unter den in der 39. 

BImSchV festgelegten Jahresmittelwerten, die ermittelte Zusatzbelastung führt daher zu kei-

ner oder lediglich geringfügigen Erhöhung der Gesamtbelastung. Hinsichtlich des Schadstof-

fes Schwefeldioxid wurde ein Jahresmittelwert von 2 µg/m³ als Vorbelastung für den Bereich 

der VKE 40.2 für den Planfall 2020 ermittelt, die errechnete Gesamtbelastung liegt mit ma-

ximal 2,2 µg/m³ - jeweils bezogen auf einen Abstand zur Trasse von 0 m im Abschnitt 1 und 

2 ohne Erdwall - lediglich geringfügig über dem Vorbelastungswert. Die auf den Schutz der 

menschlichen Gesundheit abzielenden Grenzwerte der 39. BImSchV von 350 µg/m³ (1-h-

Wert) bei 24 zugelassenen Überschreitungen im Kalenderjahr oder 125 µg/m³ (24-h-Wert) 

bei 3 zugelassenen Überschreitungen im Kalenderjahr werden nicht überschritten. Zudem ist 

hinsichtlich dieser Berechnungen in die Bewertung einzubeziehen, dass diesen die Ver-

kehrsprognose für das Jahr 2020 zugrunde lag, welche sowohl beim Gesamtverkehr als 

auch beim Schwerverkehr höhere Werte als in der aktuellen Prognose für 2025 aufzeigt. 

Unter Berücksichtigung der aktuelleren Verkehrszahlen wurden bei den Berechnungen der 

Beeinträchtigungen durch die Luftschadstoffe Benzol, Schwefeldioxid, Kohlenmonoxid oder 

Blei zu hohe Verkehrszahlen angenommen, so dass für das planfestgestellte Vorhaben nied-

rigere Belastungen zu erwarten sind.  

Für die Immissionen von Feinstaubpartikeln PM10 kommt die aktuelle Berechnung auf Grund-

lage der Verkehrsprognose 2025 und unter Verwendung des Berechnungsverfahrens 

PROKAS/LASAT/KALM zu dem Ergebnis, dass für die Bereiche der der VKE 40.2 nächstge-

legenen Bebauung weder eine unzulässige Überschreitungshäufigkeit des 24-h-Wertes noch 

des Jahresmittelwertes für Feinstaub PM10 zu erwarten ist (vgl. Ingenieurbüro Lohmeyer 

GmbH & Co. KG, Neubau BAB A 44 Kassel-Herleshausen, VKE 40.2, 2010, S. 34 f.). Für 

den Planfall 2025 wurden selbst direkt an den Fahrbahnrändern der VKE 40.2 PM10-

Immissionen unter 28 µg/m³ im Jahresmittel berechnet, lediglich im Bereich unmittelbar um 

die Tunnelportale wurden Immissionen bis 39 µg/m³ ermittelt. Im Bereich der nächstgelege-

nen Bebauung zu den Straßen im Untersuchungsgebiet sind Immissionen hinsichtlich Fein-

staub PM10 von unter 23 µg/m³ im Jahresmittel berechnet worden. Der Grenzwert für das 

Jahresmittel von 40 µg/m³ wird demnach deutlich unterschritten. In dem Gutachten des In-

genieurbüros Lohmeyer wird nachvollziehbar dargelegt, dass aufgrund der deutlichen Unter-

schreitung eines ermittelten Schwellenwertes von 29 µg/m³ im Bereich der nächstgelegenen 

Bebauung die zulässige Anzahl der Überschreitungen des in § 4 Abs. 1 der 39. BImSchV 

geregelten Tagesmittelwertes (24-h-Wert) zum Schutz der menschlichen Gesundheit nicht 

erreicht wird (vgl. Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH & Co. KG, Neubau BAB A 44 Kassel-

Herleshausen, VKE 40.2, 2010, S. 34 f.). Das Gutachten führt in diesem Zusammenhang 

insbesondere aus, dass im Rahmen der Herleitung der Anzahl der Überschreitungen des 
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PM10-Tagesmittelwertes anhand des ermittelten Jahresmittelwertes zusätzlich eine mit einem 

Sicherheitszuschlag der Standardabweichung erhöhte Funktion, im Gutachten Lohmeyer als 

„best fit + 1 sigma“ bezeichnet, und damit ein konservativer Berechnungsansatz berücksich-

tigt wurde (vgl. Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH & Co. KG, Neubau BAB A 44 Kassel-

Herleshausen, VKE 40.2, 2010, S. 12). Nach Überzeugung der Planfeststellungsbehörde 

kann daher selbst in den Bereichen in unmittelbarer Nähe der Trasse - mit Ausnahme der 

Tunnelportale -, an denen ein Jahresmittelwert der PM10-Immissionen von bis zu 28 µg/m³ 

errechnet wurde, davon ausgegangen werden, dass die zulässige Anzahl der Überschrei-

tungen des Tagesmittelwertes für Feinstaub PM10 nicht erreicht wird.  

Die Planfeststellungsbehörde ist davon überzeugt, dass auch durch PM2,5-Immissionen keine 

nachteiligen Wirkungen für die menschliche Gesundheit zu erwarten sind. Der ab dem Jahr 

2015 bezüglich Feinstaub PM2,5 einzuhaltende, über das Kalenderjahr gemittelte Immissi-

onsgrenzwert von 25 µg/m³ wird für das Prognosejahr 2025 in den Bereichen der vorhande-

nen Bebauungen deutlich unterschritten; hier bleiben die Immissionen im Jahresmittel deut-

lich unter einem Wert von 20 µg/m³ und somit im Bereich der Hintergrundbelastung, welche 

mit 16 µg/m³ angesetzt wurde (vgl. Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH & Co. KG, Neubau BAB 

A 44 Kassel-Herleshausen, VKE 40.2, 2010, S. 23, 37). 

Eine betriebsbedingte Überschreitung der Grenzwerte der 39. BImSchV bezüglich NO2-

Immissionen ist ebenfalls nicht zu erwarten. Nennenswerte Immissionen werden in Bezug 

auf den Planfall 2025 vor allem durch verkehrsbedingte Emissionen für den Bereich der 

Tunnelportale und unmittelbar entlang der Trasse ermittelt. Im Bereich unmittelbar an der 

Trasse wurden mit bis zu 40 µg/m³ bezogen auf das Jahresmittel die höchsten NO2-

Immissionen im Untersuchungsgebiet ermittelt (vgl. Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH & Co. 

KG, Neubau BAB A 44 Kassel-Herleshausen, VKE 40.2, 2010, S. 32). An der der A 44 

nächstgelegenen Bebauung von Hoheneiche und Wichmannshausen, einschließlich der 

straßennah entlang der B 27 bzw. B 7 gelegenen Wohnbebauung, wurden Immissionen un-

ter 22 µg/m³, überwiegend sogar unter 20 µg/m³, und damit deutlich unter dem zulässigen 

Jahresmittelwert von 40 µg/m³ prognostiziert (vgl. Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH & Co. KG, 

Neubau BAB A 44 Kassel-Herleshausen, VKE 40.2, 2010, S. 32). In diesen Bereichen sind 

im Planfall NO2-Immissionen zu erwarten, die geringfügig über der angesetzten Hintergrund-

belastung von 18 µg/m³ liegen. Gegenüber dem Prognosenullfall ergeben sich im Planfall 

2025 für die genannten Wohnbebauungen vergleichbare bzw. leicht verringerte und in einem 

Teilbereich leicht erhöhte NO2-Immissionen, die jedoch jeweils deutlich unter dem Grenz-

wert der 39. BImSchV von 40 µg/m³ im Jahresmittel liegen (vgl. Ingenieurbüro Lohmeyer 

GmbH & Co. KG, Neubau BAB A 44 Kassel-Herleshausen, VKE 40.2, 2010, S. 32). Der über 
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eine volle Stunde gemittelte Immissionsgrenzwert für NO2-Immissionen von 200 µg/m³ bei 18 

zugelassenen Überschreitungen im Kalenderjahr wird nach den überzeugenden Darlegun-

gen des Gutachtens des Ingenieurbüros Lohmeyer sowohl im Planfall 2025 als auch im 

Prognosenullfall unterschritten. Aufgrund der Ableitung aus Messdaten kann darauf ge-

schlossen werden, dass bei der Einhaltung eines 98-Perzentilwertes von 130 µg/m³ die 

Grenzwerte der 39. BImSchV bezüglich NO2-Immissionen eingehalten werden. Für die Be-

reiche der der Trasse nächstgelegenen Bebauung beträgt der errechnete 98-Perzentilwert 

für NO2-Immissionen unter 100 µg/m³. Der Grenzwert des § 3 Abs. 1 der 39. BImSchV wird 

daher im Betrachtungsgebiet im Prognosenullfall und im Planfall 2025 deutlich nicht über-

schritten werden.  

Die Planfeststellungsbehörde hat sich anhand der vorliegenden Berechnungen Gewissheit 

darüber verschafft, dass die durch das planfestgestellte Vorhaben verursachten betriebsbe-

dingten Luftschadstoffe, insbesondere Stickdioxid und Feinstaub, nicht zu einer Gesund-

heitsgefährdung von Menschen im Planungsraum führen werden. Die lufthygienischen Un-

tersuchungen zur künftigen Schadstoffbelastung sind methodisch nicht zu beanstanden und 

ermöglichen der Planfeststellungsbehörde eine abschließende Beurteilung der schadstoffre-

levanten Auswirkungen des Vorhabens und erfordern daher keine ergänzenden Untersu-

chungen zur Beurteilung der diesbezüglichen Auswirkungen und umweltrelevanten Risiken 

des Vorhabens. Die Ergebnisse der Schadstoffuntersuchungen zeigen deutlich, dass durch 

das planfestgestellte Vorhaben keine erheblichen Schadstoffbelastungen für die Bevölkerung 

des Untersuchungsraumes zu erwarten sind. Die für den Planfall ermittelten Gesamtbelas-

tungen liegen hinsichtlich der untersuchten Schadstoffe im Bereich der Wohnbebauung im 

Bereich der angesetzten Vorbelastung. Teilweise werden die Vorbelastungswerte bereits 

direkt neben der Trasse der A 44 nicht nennenswert überschritten. Die Grenzwerte der 39. 

BImSchV werden sowohl im Prognosenullfall als auch im Planfall deutlich nicht überschritten.  
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9 Sonstige Immissionen 

9.1 Baubedingte Immissionen 

Die vorgesehenen Baumaßnahmen entsprechen unter Berücksichtigung der Auflagen unter 

A V 4.2 und A V 5 den rechtlichen Anforderungen im Hinblick auf den Schutz vor Lärm- und 

Schadstoffauswirkungen während der Bauphase. Die Überwachung der Baustellentätigkeit 

obliegt der zuständigen Immissionsschutzbehörde. 

Rechtliche Grundlage für die von der Planfeststellungsbehörde ausgesprochene Auflage ist 

in Ermangelung einer speziellen gesetzlichen Regelung für die Zumutbarkeit von Baustellen-

lärm § 74 Abs. 2 S. 2 und 3 HVwVfG. Danach hat die Planfeststellungsbehörde dem Träger 

des Vorhabens Vorkehrungen oder die Errichtung und Unterhaltung von Anlagen aufzuerle-

gen, die zum Wohl der Allgemeinheit oder zur Vermeidung nachteiliger Wirkungen auf Rech-

te anderer erforderlich sind. Sind solche Vorkehrungen oder Anlagen untunlich oder mit dem 

Vorhaben unvereinbar, so hat der Betroffene Anspruch auf angemessene Entschädigung in 

Geld.  

Die Frage der Notwendigkeit von Maßnahmen zum Schutz vor Baulärm beurteilt sich nach 

§ 22 BImSchG. Als Anforderungen an Errichtung und Betrieb der nicht genehmigungsbedürf-

tigen Anlage „Baustelle“ sind nach § 22 Abs. 1 BImSchG die nicht genehmigungsbedürftigen 

Anlagen und damit auch Baustellen so auszurichten und zu betreiben, dass nach dem Stand 

der Technik vermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen gemäß § 3 BImSchG verhindert 

werden und nach dem Stand der Technik unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen 

auf ein Mindestmaß beschränkt werden. Die Anforderungen nach § 22 Abs. 1 BImSchG 

werden im Hinblick auf Baulärm durch die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz ge-

gen Baulärm-Geräuschimmissionen vom 19.08.1970 (Beilage zum BAnz. Nr. 160 vom 

01.09.1970), die gemäß § 66 Abs. 2 BImSchG weiter maßgeblich ist, und die 32. BImSchV 

konkretisiert, die als Stand der Technik zu beachten sind. Wesentlich ist vor allem, dass 

auch der von einer über mehrere Jahre hinweg betriebenen Baustelle ausgehende Lärm  

zeitlich begrenzt ist und jedem Grundstückseigentümer und dem Träger eines - im öffentli-

chen Interesse stehenden - (Groß-)Vorhabens die Möglichkeit zustehen muss, Vorhaben 

unter auch ihm zumutbaren Bedingungen zu verwirklichen. Die AVV Baulärm setzt unter 

Nummer 3.1.1 je nach Nutzung des Gebietes, das von Immissionen durch Baulärm betroffen 

ist, getrennt für den Tag und die Nacht folgende Immissionsrichtwerte fest: 

• Gebiete, in denen nur gewerbliche oder industrielle Anlagen und Wohnungen für In-

haber und Leiter der Betriebe sowie für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen unter-

gebracht sind, 70 dB(A), 
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• Gebiete, in denen vorwiegend gewerbliche Anlagen untergebracht sind, tagsüber 

65 dB(A), nachts 50 dB(A), 

• Gebiete mit gewerblichen Anlagen und Wohnungen, in denen weder vorwiegend ge-

werbliche Anlagen noch vorwiegend Wohnungen untergebracht sind, tagsüber 

60 dB(A), nachts 45 dB(A), 

• Gebiete, in denen vorwiegend Wohnungen untergebracht sind, tagsüber 55 dB(A), 

nachts 40 dB(A), 

• Gebiete, in denen ausschließlich Wohnungen untergebracht sind, tagsüber 50 dB(A), 

nachts 35 dB(A), 

• Kurgebiete, Krankenhäuser und Pflegeanstalten tagsüber 45 dB(A), nachts 35 dB(A).  

Als Nacht wird hierbei der Zeitraum von 20 Uhr bis 7 Uhr definiert.  Maßgeblich für die Ein-

stufung der Gebiete sind die Bebauungspläne oder bei einer tatsächlichen Nutzung, die er-

heblich von der im Bebauungsplan festgelegten Nutzung abweicht, die tatsächliche Nutzung 

des Gebiets. 

Bei Beachtung der Vorgaben der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Bau-

lärm - Geräuschimmissionen - und der 32. BImSchV sowie unter Berücksichtigung des Ab-

standes der bewohnten Gebiete von der Trasse sind nicht hinnehmbare Belastungen der 

Wohnbevölkerung bzw. gesundheitsgefährdende Lärmauswirkungen durch den Baustellen-

betrieb nicht zu erwarten. Der Anordnung weiterer technischer Schutzmaßnahmen bedurfte 

es daher nicht. Lärmimmissionen während der Bauzeit können zum Beispiel durch Spren-

gungen während des Tunnelbaus, den Transport von Erdmassen, die Anlieferung/den Ab-

transport von Baustoffen und -materialien sowie durch die Arbeit mit Baumaschinen entste-

hen. Eine konkrete Berechnung der Höhe der Lärmauswirkungen ist jedoch nicht möglich 

und aus Sicht der Planfeststellungsbehörde auch nicht erforderlich. Bei den erforderlichen 

Baumaßnahmen handelt es sich um Tätigkeiten, die dem typischen Baubetrieb beim Bau 

bzw. Ausbau von Verkehrswegen entsprechen. Auch wenn der von einem derartigen Baube-

trieb herrührende Lärm, der über den gewohnten Alltagslärmpegel hinausgeht, in aller Regel 

von den Anwohnern im Einzugsbereich der Baustelle als störend empfunden wird, ist der 

notwendige Baustellenbetrieb auch unter dem Aspekt des Baulärms grundsätzlich hinzu-

nehmen. Die Bauzeit für die gesamte Baumaßnahme beträgt ca. fünf Jahre, einzelne Teil-

baumaßnahmen werden in kürzerer Zeit vollendet. Die Bauabwicklung erfolgt in zeitlich be-

grenzten, aufeinander folgenden Bauphasen (vgl. C III 16.1) Die Auswirkungen auf die 

Wohnbevölkerung beschränken sich daher auf einzelne Phasen und in der Regel nur auf 
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einen Teil der Bauzeit. Eine übermäßige, nicht hinnehmbare Belastung Einzelner durch den 

Einsatz der Baumaschinen und den Baustellenverkehr ist nach alldem nicht zu erwarten.  

Die unter C V 4.2 getroffenen Anordnungen sind geeignet und ausreichend, um den Schutz 

der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinwirkungen in Form von Lärmimmissionen durch 

den Baustellenbetrieb sicherzustellen. Es wird gewährleistet, dass die Umsetzung der Bau-

maßnahme nach dem Stand der Technik unter Heranziehung der entsprechenden techni-

schen Regelwerke erfolgt. Damit greift die Planfeststellungsbehörde in den Bauablauf, den 

die Vorhabenträgerin gemäß § 4 FStrG zu verantworten hat, nicht ein. Denn die Umweltaus-

wirkungen infolge Baulärms sind eng mit dem gewählten Bauverfahren verbunden. Bei der 

Baudurchführung muss daher die Vorhabenträgerin beachten, dass bei dem gewählten je-

weiligen Bauverfahren auch der Aspekt der Lärmvermeidung mit einbezogen wird, damit 

schädliche Einwirkungen vermindert werden. Im Übrigen sind auch die bauausführenden 

Firmen an die entsprechenden, allgemein gültigen Immissionsschutz-Vorschriften gebunden, 

die durch die zuständigen Immissionsschutzbehörden überwacht und gegebenenfalls durch-

gesetzt werden.  

Mögliche Auswirkungen durch das Bauvorhaben sind Staubentwicklungen durch das Abgra-

ben von Erdreich und dessen Transport im Bereich der Trasse sowie Abgasentwicklungen 

von Baufahrzeugen und -maschinen. Der Umfang derartiger Belastungen hängt im Wesentli-

chen von den Witterungsbedingungen und dem konkreten Bauablauf in den einzelnen Stre-

ckenabschnitten ab. Die Vorhabenträgerin ist gemäß § 22 BImSchG verpflichtet, die nach 

dem Stand der Technik möglichen Vorkehrungen zu treffen, um negative Auswirkungen 

durch Staubentwicklungen weitestgehend zu vermeiden. Hierzu kann es zum Beispiel erfor-

derlich sein, im Baufeld befindliche Baustraßen zur Vermeidung von Staubaufwirbelungen zu 

befestigen oder bei entsprechender Trockenheit anzunässen oder im Bereich der Auffahrten 

von den Baustellenbereichen zum klassifizierten Straßennetz Reifenwaschanlagen für Bau-

fahrzeuge vorzusehen (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 

05.08.2011, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 07.12.2011, S. 44).  

9.2 Immissionen in Form von Erschütterungen 

Durch das Vorhaben werden keine schädlichen Umwelteinwirkungen in Form von Erschütte-

rungs-Immissionen hervorgerufen, die nach Art, Ausmaß und Dauer geeignet wären, Gefah-

ren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die 

Nachbarschaft herbeizuführen. Der Planfeststellungsbehörde liegen keine Anhaltspunkte 

vor, dass durch Bauarbeiten oder betriebsbedingt Erschütterungseinwirkungen auf Nachbar-

grundstücke hervorgerufen werden, die deren Benutzung über das ortsübliche Maß hinaus 
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beeinflussen würden. Im Bereich der Tunnel ist die Tunnelüberdeckung so groß, dass Er-

schütterungen aufgrund der natürlichen Dämpfungswirkung des Straßenaufbaus und des 

Bodens oberhalb der Tunnel nicht mehr spürbar sein werden. Im Bereich der freien Strecke 

werden während des Betriebs Erschütterungen infolge der natürlichen Dämpfungswirkung 

des Straßenaufbaus und des Bodens sowie der geringen Erschütterungsquellen und der 

vergleichsweise großen Entfernung zur nächsten Bebauung ebenfalls nicht zu spürbaren 

Immissionen für die Wohnbevölkerung führen (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststel-

lungsbehörde vom 05.08.2011, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 

07.12.2011, S. 46). Vielmehr tritt durch die im Planfall prognostizierte Verlagerung des Ver-

kehrs, insbesondere des Schwerverkehrs, von der entlang der Ortslagen von Hoheneiche 

und Wichmannshausen verlaufenden B 7/B 27 und B 400 auf die A 44 eine zusätzliche Ent-

lastung für die Bevölkerung ein. Im Prognosenullfall wirken betriebsbedingte Erschütterun-

gen durch den Verkehr unmittelbar innerhalb der Ortschaften. Im Planfall tritt hinsichtlich der 

Beeinträchtigungen durch betriebsbedingte Erschütterungen eine deutliche Verbesserung für 

die Bevölkerung gegenüber dem Prognosenullfall ein (vgl. Aufklärungsschreiben der Plan-

feststellungsbehörde vom 05.08.2011, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 

07.12.2011, S. 46). 
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10 Wasserwirtschaft 

Die Belange der Wasserwirtschaft sind gewahrt. Das planfestgestellte Vorhaben ist nach 

Maßgabe der verfügten Nebenbestimmungen mit dem Grundsatz der Vorsorge gegen Ver-

unreinigungen des Wassers oder gegen sonstige nachteiligen Veränderungen seiner Eigen-

schaften vereinbar und trägt den Anforderungen an einen leistungsfähigen Wasserhaushalt 

Rechnung (vgl. § 5 Abs. 1, § 12 Abs. 1 WHG). 

10.1 Wasserwirtschaftliche Situation im Planungsgeb iet 

Der Anwendungsbereich des WHG und des HWG umfasst gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 WHG 

oberirdische Gewässer und das Grundwasser. Nach § 2 Abs. 2 Satz 1 WHG i. V. m. § 1 

Abs. 2 HWG sind Straßenseitengräben als Bestandteil von Straßen sowie Be- und Entwäs-

serungsgräben vom Anwendungsbereich des WHG und HWG ausgenommen, soweit diese 

von wasserwirtschaftlich untergeordneter Bedeutung sind. Im Planungsgebiet sind folgende 

Oberflächengewässer vom Anwendungsbereich des WHG und des HWG umfasst (vgl. Auf-

klärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 05.08.2011, beantwortet mit Schreiben 

der Vorhabenträgerin vom 07.12.2011, S. 47 und Anlage 2): 

• Gewässer II. Ordnung: Die von Süden nach Norden parallel zur Trasse und entlang 

der Ortslagen von Wichmannshausen und  Hoheneiche fließende Sontra, 

• Gewässer III. Ordnung: Die von Osten kommende und nördlich von 

Wichmannshausen in die Sontra einmündende Netra,  die von Südosten kommende 

und südlich von Wichmannshausen in die Sontra einmündende Ulfe, die Datterpfeife 

sowie der von der Sontra bei Hoheneiche abzweigende Mühlgraben; Die Trasse 

kreuzt teilweise diese Gewässer.  

Ein Teil der Trasse der VKE 40.2 sowie ein Teil der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

befinden sich in den festgesetzten Schutzgebieten von drei Wassergewinnungsanlagen (vgl. 

Unterlage 13.2, Blatt 1), deren Einzugsgebiete sich in einigen Bereichen überschneiden.  

Die festgestellten Überschwemmungsgebiete der Sontra, der Netra und der Ulfe (vgl. Ver-

ordnung des Regierungspräsidiums Kassel vom 01.02.2001, Staatsanzeiger für das Land 

Hessen Nr. 9/2001, S. 885; Verordnung des Regierungspräsidiums Kassel vom 13.11.2006, 

Staatsanzeiger für das Land Hessen Nr. 50/2006, S. 2887; Verordnung des Regierungsprä-

sidiums Kassel vom 01.10.2003, Staatsanzeiger für das Land Hessen Nr. 47/2001, S. 4710) 

sind von der Netratalbrücke (BW 40.2-01), der Ulfetalbrücke (BW 40.2-03), dem Regenrück-

haltebecken 3 und von einem neu zu errichtenden Zufahrtsweg im Bereich der Anschluss-

stelle Sontra Nord sowie einem Teil der landschaftspflegerischen Maßnahmen betroffen. 
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10.2 Erlaubnisse zur Nutzung von Oberflächengewässe rn und Grundwasser, § 9 WHG 

10.2.1 Erlaubnis zur Einleitung von Niederschlagswa sser in Gewässer im Betrieb 

Die Erlaubnis zur Einleitung des von den Straßenoberflächen und Böschungen abfließenden 

Niederschlagswasser in Gewässer im Betrieb konnte gem. § 17 FStrG i. V. m. § 19 Abs. 1, 3, 

§ 8 Abs. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 4, § 11, § 10, § 12 WHG i. V. m. § 11, § 9 HWG erteilt werden, da 

weder schädliche Gewässerveränderungen zu erwarten sind, die nicht durch Nebenbestim-

mungen vermeidbar oder ausgleichbar wären, noch andere Anforderungen nach öffentlich-

rechtlichen Vorschriften der Erteilung der Erlaubnis entgegenstehen (§ 12 WHG).  

Das Regierungspräsidiums Kassel als zuständige obere Wasserbehörde hat mit Schreiben 

vom 15.12.2011 gemäß § 19 Abs. 3 WHG sein Einvernehmen zu der Entscheidung der Plan-

feststellungsbehörde erteilt (vgl. Schreiben der oberen Wasserbehörde beim Regierungsprä-

sidium Kassel vom 15.12.2011, S. 1). 

Das Einbringen und die Einleitung von Stoffen in Gewässer stellt gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4 

WHG eine erlaubnispflichtige Benutzung dar. Der Gewässerbegriff umfasst sowohl Oberflä-

chengewässer als auch das Grundwasser, so dass auch die Einleitung in das Grundwasser 

eine Nutzung im Sinne den § 9 WHG darstellt. Der Stoffbegriff des § 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG ist 

weit zu verstehen und umfasst alle Stoffe, die sich im Wasser auflösen oder zerteilen können 

oder fortgeschwemmt werden können. Das von der Straßenoberfläche ablaufende Nieder-

schlagswasser kann durch Öl, Kraftstoff, Bremsen-, Reifen-  und Straßenabrieb sowie Ruß, 

Staub und im Winter durch Streusalz verunreinigt sein. Hinzu kommen Verunreinigungsrisi-

ken durch Unfälle. Daher ist für die Einleitung von Straßenoberflächenwasser eine Erlaubnis 

auszusprechen. Da auch Sedimente unter den Begriff des Stoffes gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4 

WHG fallen können (vgl. Czychowski/Reinhardt, WHG, 10. Auflage 2010, § 9 Rn. 28, § 32 

Rn. 11 f.), hat die Planfeststellungsbehörde auch eine Erlaubnis auszusprechen, wenn von 

Hang- und Böschungsbereichen Niederschlagswasser ohne direkten Kontakt mit der Fahr-

bahnoberfläche über neu geschaffene Entwässerungseinrichtungen wie Seitenmulden, Grä-

ben, Durchlässe oder Versickerungsmulden gezielt in Oberflächengewässer oder das 

Grundwasser eingeleitet oder eingebracht werden. 

Die Planfeststellungsbehörde hat die vorgelegten Unterlagen zur Entwässerungsplanung  

geprüft und soweit diese nicht ausreichend gewesen sind, die Vorhabenträgerin zur  Über-

prüfung und Korrektur der Unterlagen sowie näheren Erläuterung aufgefordert. Die Vorha-

benträgerin hat daraufhin die Unterlagen zur Entwässerungstechnik teilweise überarbeitet 

und mit der 3. Planänderung in das Verfahren eingeführt (vgl. Aufklärungsschreiben der 
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Planfeststellungsbehörde vom 05.08.2011, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin 

vom 07.12.2011, S. 50).  

Die Vorhabenträgerin hat mit dem Erläuterungsbericht der wassertechnischen Untersuchung 

(Unterlage 13.1, Kap. 5.8) eine Liste der Einleitestellen in Gewässer vorgelegt, die die Plan-

feststellungsbehörde im Rahmen ihrer Entscheidung unter A II 1 zugrunde gelegt hat. 

Das von der Vorhabenträgerin geplante System der Entwässerungseinrichtungen sieht vor, 

vom Beginn der Baustrecke bis zum nördlichen Tunnelportal des Tunnels Boyneburg das auf 

der Fahrbahn anfallende Niederschlags- und Oberflächenwasser über seitlich der Fahrbahn 

und/oder im Mittelstreifen angeordnete Straßenabläufe, Rinnen und Sammelleitungen zu 

fassen. Von dort wird das Wasser in unter Dauerstau betriebene Leichtflüssigkeitsabscheider 

mit nachgeschalteten Rückhaltebecken geleitet und über Drosselbauwerke an die jeweilige 

Vorflut abgegeben werden. Südlich des Tunnels Boyneburg wird das Oberflächenwasser der 

Ulfetalbrücke in ein am nördlichen Widerlager liegendes, unterirdisches Regenrückhaltebe-

cken mit Ölschlammfängen und Leichtflüssigkeitsabscheider geleitet. Südlich des Ulfetales 

erfolgt die Fassung des Oberflächenabflusses über Seitenmulden mit anschließender Wei-

terführung in Regenrückhaltebecken (vgl. Unterlage 1, S. 69/70). 

Insgesamt sind sechs Rückhaltebecken vorgesehen, wovon fünf als offene Erdbecken mit 

Drosseleinrichtung geplant sind. Der Einlauf und Sohlbereich der Fangbecken wird mit Be-

tonpflaster zur Verhinderung von Ausspülungen sowie Beschädigungen der Sohlabdichtung 

im Zuge von Wartungsarbeiten befestigt. Um die Durchführung von Wartungsarbeiten zu 

ermöglichen, erhalten alle Becken einen wassergebundenen Umfahrungsweg mit einer Brei-

te von 3,00 m, die Dammkronenbreite beträgt 4,50 m. Das Regenrückhaltebecken Nr. 4 wird 

unterirdisch in massiver Bauweise errichtet.  

Im Bereich des nördlichen Portals des Tunnels Boyneburg (BW 40.2-02) wird zur Fassung 

von im Tunnel anfallendem Reinigungswasser und zur Rückhaltung von Leichtflüssigkeit im 

Falle einer Havarie ein "Auffangbecken" vorgesehen (vgl. Unterlage 13.1, S. 8/9 und 13.3, 

Blatt 2). Der Tunnel Boyneburg hat seinen Tiefpunkt im Bereich des Nordportals, so dass 

das Auffangbecken im Bereich der Anschlussstelle Sontra, westlich des dort gelegenen Brü-

ckenwiderlagers angeordnet wird. Es findet eine Trennung zwischen dem außerhalb des 

Tunnels Boyneburg auf die Fahrbahnoberfläche auftreffenden Regenwasser und betriebsbe-

dingt verunreinigtem Wasser innerhalb des Tunnels statt. Das Auffangbecken ist nicht an 

das Entwässerungssystem angeschlossen, sondern wird – wenn seine Kapazität erschöpft 

ist – in Tankwagen abgepumpt (vgl. Unterlage 13.1, S. 8/9), so dass hier keine Gewässerbe-

nutzung im Sinne des § 9 WHG erfolgt. Die Entsorgung des abgepumpten Wassers hat nach 
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den gesetzlichen Vorschriften über dafür vorgesehene Abwasseranlagen zu erfolgen, eine 

Regelung hierzu ist im Planfeststellungsbeschluss nicht erforderlich. Die Gesamtanlage be-

findet sich innerhalb der Zuwegung zum Tunnelbetriebsgebäude, so dass Wartungsarbeiten 

durchgeführt werden können. 

Die Vorhabenträgerin hat bei der Planung des Entwässerungssystems und der Regenrück-

haltebecken die Vorgaben der Richtlinie für die Anlage von Straßen, Teil: Entwässerung 

(Ras-Ew) und die Richtlinie für bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wassergewin-

nungsgebieten (RiStWag) beachtet.  

Die Regenrückhaltebecken Nr. 1 bis 3 befinden sich in der Wasserschutzzone III und sind 

daher nach den Vorgaben der RiStWag als Regenrückhaltebecken mit vorgeschaltetem 

Leichtflüssigkeitsabscheider auszuführen.  

Die Regenrückhaltebecken Nr. 4 bis 6 liegen außerhalb von Wasserschutzgebieten, wobei 

das am Ende des Abschnitts gelegene Regenrückhaltebecken Nr. 6 am weitesten von der im 

Norden des Abschnitts VKE 40.2 gelegenen Trinkwasserschutzzone III entfernt ist, die von 

der Sontra gequert wird (vgl. Unterlage 3b). Die Vorhabenträgerin hat nachgewiesen, dass 

die Fließzeit des Wassers von der Einleitestelle in die Sontra beim Regenrückhaltebecken 

Nr. 6 bis zur Grenze der Trinkwasserschutzzone III im Norden 75,5 Minuten, also weniger als 

2 Stunden, beträgt (vgl. Unterlage 13.1, S. 111). Die Vorhabenträgerin hat daher unter Be-

achtung der Ziff. 6.4.2 der RiStWag vorgesehen, auch die Regenrückhaltebecken Nr. 4 bis 6 

mit einem vorgeschaltetem Leichtflüssigkeitsabscheider auszuführen. 

Die Regenrückhaltebecken sind jeweils mit einer Drosselvorrichtung zu versehen. Die Erfor-

derlichkeit der Regenrückhaltung und Drosselung ergibt sich daraus, dass die im Ist-Zustand 

in den Hangbereichen anfallenden Wassermengen in den vorhandenen Grabensystemen 

nicht erhöht werden sollen. In der Unterlage 13.1 hat die Vorhabenträgerin nachgewiesen, 

dass die Kapazität der vorhandenen Gräben unter Berücksichtigung der vorgesehenen 

Drosselmengen im Planfall für die in Seitenmulden gefassten Wassermengen ausreichend 

ist. Die Berechnungen der Unterlage 13.1 weisen nach, dass die planfestgestellten Regen-

rückhaltebecken und übrigen Entwässerungsanlagen ausreichend dimensioniert sind, so 

dass durch die Einleitung von Niederschlagswasser keine schädlichen Veränderungen der 

vorhandenen Gewässer und Gräben zu erwarten sind. Weitere Sicherungsanordnungen zum 

Schutz bestehender Durchlässe unter vorhandenen Straßen oder Bahnanlagen, die durch 

das Vorhaben nicht berührt werden, waren nicht erforderlich. Die vorhandenen Gräben sind 

ausreichend, um die durch das Vorhaben zusätzlich anfallenden Wassermengen aufzuneh-

men. Die von dem Betreiber der Bahnanlagen vorgebrachte Einwendung, dass in einer hyd-
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raulischen Berechnung ein ausreichender Abflussquerschnitt nachzuweisen ist, wurde aus-

reichend nachgekommen (vgl. Einwendung [T_02, TÄ1_02] vom 01.12.2009, S. 2, beantwor-

tet mit Erwiderung der Vorhabenträgerin vom 31.03.2010, S. 3). Soweit in der Einwendung 

pauschal vorgetragen wird, dass durch vorhabenbedingte Flächenversiegelungen nachteilig 

in die bisherigen hydrologischen Verhältnisse eingegriffen würde und an die Trasse angren-

zende Grundstücksflächen durch Oberflächenwasser nachteilig verändert würden, werden 

diese Einwendungen aus den vorgenannten Gründen zurückgewiesen.  

Die Planfeststellungbehörde hat davon abgesehen, die von der Vorhabenträgerin vorgeleg-

ten Detailpläne der Regenrückhaltebecken (Unterlage 13.4) und Pläne mit Längsschnitten 

der Regenrückhaltebecken (Unterlage 13.5) planfestzustellen. Lage und Dimensionierung 

der Regenrückhaltebecken sind in der planfestgestellten Unterlage 7, Blatt 1 bis 6 hinrei-

chend festgesetzt. Eine weitergehende Präzisierung der technischen Planung ist im Rahmen 

der Planfeststellung nicht erforderlich, sondern kann einer in Abstimmung mit der oberen 

Wasserbehörde vorzunehmenden Ausführungsplanung vorbehalten bleiben. Um den von der 

oberen Wasserbehörde in ihren Stellungnahmen vom 20.07.2006 vorgebrachten Hinweisen 

zur Gestaltung der Regenrückhaltebecken und der Entwässerungseinrichtungen, insbeson-

dere hinsichtlich der Beachtung der Vorgaben der RiStWag, Rechnung zu tragen, hat die 

Planfeststellungsbehörde daher durch Nebenbestimmung angeordnet (vgl. A II 1 Nebenbe-

stimmung Ziff.1 bis 4), dass die technische Gestaltung der Regenrückhaltebecken und der 

weiteren Entwässerungsanlagen und -leitungen gemäß den Anforderungen der RiStWag und 

der geltenden technischen Regelwerke zu erfolgen hat.  

Im Zusammenhang mit der Streichung der Maßnahme G 17.1 (vgl. C III 6 und 15) erfolgte 

eine Verlegung des Regenrückhaltebeckens Nr. 5 (vgl. planfestgestellte Unterlage 7, Blatt 4). 

Hieraus ergeben sich keine Änderungen hinsichtlich der hydraulischen Berechnungen und 

der Einleitestellen. Änderungen hinsichtlich der in das Becken abgeführten Wassermengen 

und der Drosselung des Abflusses in die Vorflut ergeben sich nicht. Die erforderlichen Ände-

rungen wurden von der obere Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Kassel aus was-

serwirtschaftlicher Sicht positiv bewertet und sind von deren Einvernehmen umfasst (vgl. 

Schreiben der oberen Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Kassel vom 15.12.2011, 

S. 2). 

Soweit die Planfeststellungsbehörde im Zusammenhang mit der Streichung der Maßnahme 

G 17.1 zur Minderung von Eigentumsbetroffenheiten (vgl. C III 6 und 15) gleichzeitig eine 

Verlegung des Regenrückhaltebeckens Nr. 5 durch Violetteintrag planfestgestellt hat (vgl. 

planfestgestellte Unterlage 7, Blatt 4) ergeben sich hinsichtlich der hydraulischen Berech-

nungen und der Einleitestellen keine Änderungen. Das planfestgestellte Regenrückhaltebe-
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cken Nr. 5 ist so konstruiert, dass der Ablauf des Beckens an derselben Stelle in die Ulfe 

einmündet wie das ursprünglich von der Vorhabenträgerin geplante Regenrückhaltebecken. 

Änderungen hinsichtlich der in das Becken abgeführten Wassermengen und der Drosselung 

des Abflusses in die Vorflut ergeben sich nicht. Die von der Planfeststellungsbehörde vorge-

nommenen Änderungen wurden von der obere Wasserbehörde beim Regierungspräsidium 

Kassel aus wasserwirtschaftlicher Sicht positiv bewertet und sind von deren Einvernehmen 

umfasst (vgl. Schreiben der oberen Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Kassel vom 

15.12.2011, S. 2). 

Für die Einleitung während des Betriebs wurde entsprechend der Abstimmung mit der obe-

ren Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Kassel im Zuge des Verfahrens der VKE 

40.1 (vgl. Schreiben der oberen Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Kassel im Ver-

fahren der VKE 40.1 vom 29.09.2011, S. 1) für „absetzbare Stoffe“ ein Grenzwert von 0,3 

ml/l (nach 2 Std. Absetzzeit) festgesetzt, um eine Schädigung der Gewässer, in die eine Ein-

leitung erfolgt, durch die Verunreinigung mit im Wasser gelösten Feststoffen zu vermeiden 

(vgl. A II 1 Nebenbestimmung Ziff. 5). 

10.2.2 Erlaubnis für das Aufstauen, Absenken und Um leiten von Grundwasser durch 

dauerhaftes Einbinden baulicher Anlagen in das Grun dwasser 

Die Erlaubnis zur Errichtung des Tunnels Boyneburg einschließlich des Voreinschnitts am 

Nordportal in grundwasserführende Erdschichten konnte gemäß § 17 FStrG i. V. m. § 19 

Abs. 1, 3, § 8 Abs. 1, § 9 Abs. 2 Nr. 1, § 11, § 12 WHG i. V. m. § 11, § 9 HWG im Einver-

nehmen mit dem Regierungspräsidium Kassel (vgl. Schreiben der oberen Wasserbehörde 

beim Regierungspräsidium Kassel vom 15.12.2011, S. 1) erteilt werden, da weder schädli-

che Gewässerveränderungen zu erwarten sind, die nicht durch Nebenbestimmungen ver-

meidbar oder ausgleichbar wären, noch andere Anforderungen nach öffentlich-rechtlichen 

Vorschriften der Erteilung der Erlaubnis entgegenstehen.  

Das planfestgestellte Vorhaben umfasst den Tunnel Boyneburg (BW 40.2-02) mit einer Län-

ge zwischen 1.682,30 m (westliche Tunnelröhre) und 1.713,70 m (östliche Tunnelröhre), der 

jeweils in zwei getrennten Röhren aufgefahren wird, sowie mehrere Einschnittslagen.  

10.2.2.1 Tunnel Boyneburg 

Der Tunnel Boyneburg östlich der Ortslage von Wichmannshausen befindet sich zwischen 

der Anschlussstelle Sontra-Wichmannshausen im Norden und der Ulfetalbrücke (BW 40.2-

03) im Süden. Das Bauwerk liegt an seinem nördlichen Ende auf einer Strecke von ca. 

250 m in der Wasserschutzzone III des „Brunnen 17“ der Stadt Sontra. Der Tunnel bindet 
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temporär, je nach Stand des Grundwassers, in grundwasserführende Erdschichten ein, so 

dass hier eine Gewässernutzung im Sinne des § 9 Abs. 2 Nr. 1 WHG vorliegt. 

Zur Ermittlung der geologischen und hydrologischen Verhältnisse hat die Vorhabenträgerin 

verschiedene Untersuchungen und Bohrkampangen durchgeführt. Anhand der getroffenen 

Feststellungen wurden unter anderem mögliche Auswirkungen auf die Grundwasserverhält-

nisse (vgl. ARCADIS, Geotechnisches und tunnelbautechnisches Gutachten, BW 40.2-02 

Tunnel Boyneburg Bau-km 48+815,500 bis 50+513,500, vom 30.11.2006; ARCADIS, Be-

richt: Gutachterliche Untersuchung und Bewertung zum Einfluss der Baumaßnahme auf den 

Brunnen Sontra 17, Gemarkung Wichmannshausen, Flur 8, vom 28.04.2008) gutachterlich 

geprüft und bewertet. Demnach stellt sich die hydrologische Situation im Bereich des Tun-

nels Boyneburg wie folgt dar:  

Der Abfluss von Oberflächenwasser erfolgt im Bereich des Tunnels überwiegend in Richtung 

Westen zum Tal der Sontra. Quellen sind im Einflussbereich des Tunnels nicht vorhanden. 

Die hydrogeologischen Verhältnisse werden im Bereich des Tunnels Boyneburg im Wesent-

lichen durch die vorrangig in vertikaler Richtung wirksame Kluftgrundwasserführung des mitt-

leren und unteren Buntsandsteins bestimmt. Im Bereich des südlichen Tunnelabschnittes, im 

Grenzbereich zwischen mittlerem und unterem Buntsandstein, treten in tektonisch gering 

beanspruchten, nur schwach klüftigen Gebirgsabschnitten im Wesentlichen horizontal wirk-

same Schicht- bzw. Stauwasserführungen auf. Die im Auftrag der Vorhabenträgerin vorge-

nommenen langjährigen Messungen der Grundwasserverhältnisse im Bereich des Tunnels 

haben ergeben, dass im Bereich des Tunnels Boyneburg für Kluftgrundwasserleiter typische 

Schwankungen des Grundwasserstandes auftreten (vgl. ARCADIS, Geotechnisches und 

tunnelbautechnisches Gutachten Tunnel, 2006, S. 27 ff.). Es ist hierbei zwischen einem 

permanent grundwassererfüllten Kluftvolumen (permanentes Grundwasserniveau) und einer 

darüber befindlichen, lediglich temporär grundwasserführenden Schicht (maximales Grund-

wasserniveau) zu unterscheiden. Das permanente Grundwasserniveau liegt fast im gesam-

ten Bereich des Tunnels und des nördlichen und südlichen Voreinschnittes unterhalb der 

Sohle des Tunnels (vgl. ARCADIS, Geotechnisches und tunnelbautechnisches Gutachten 

Tunnel, 2006, S. 29, Tab. 3 und Anhang 4). Lediglich im Bereich von Bau-km 50+100 bis 

50+300 berührt die Tunnelsohle den permanenten Grundwasserspiegel (vgl. ARCADIS, Gu-

tachterliche Untersuchung und Bewertung zum Einfluss auf den Brunnen Sontra 17, 2008, S. 

13). In Abhängigkeit von der Jahreszeit sowie Witterungsbedingungen wie starken Nieder-

schlägen und der Schneeschmelze im Januar bis März/April wurden temporäre Schwankun-

gen des Grundwasserniveaus festgestellt, die je nach Lage der Messstelle 6 m bis 10 m be-

trugen, wobei der temporäre Anstieg des Grundwassers nicht flächenmäßig stattfindet, son-
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dern an offene Großklüfte gebunden ist. Darüber hinaus kann im Tunnelabschnitt zwischen 

Bau-Km 49+350 bis Bau-km 49+640 temporär durch Niederschläge gebildetes Schicht- bzw. 

Stauwasser auftreten, welches örtlich ca. 10 bis 30 m über der Tunnelfirste auftritt (vgl. 

ARCADIS, Geotechnisches und tunnelbautechnisches Gutachten Tunnel, 2006, S. 28 f. und 

Anlage 4; ARCADIS, Gutachterliche Untersuchung und Bewertung zum Einfluss auf den 

Brunnen Sontra 17, 2008, S. 13). 

Aufgrund der von der Vorhabenträgerin vorgelegten Gutachten steht zur Überzeugung der 

Planfeststellungsbehörde fest, dass eine schädliche Gewässerveränderung gemäß §§ 12 

Abs. 1 Nr. 1, 3 Nr. 10 WHG, insbesondere eine Beeinflussung der Trinkwasserversorgung 

über den Brunnen 17 der Stadt Sontra durch die Einbindung des Tunnels und dessen Vor-

einschnitte, in temporär grundwasserführende Erdschichten nicht zu erwarten ist. 

Während des Vortriebes in den Tunnelröhren und der Arbeiten im Bereich der Baugrube für 

den nördlichen Tunnelanschnitt kann es bauzeitig zu Wasseranfall in die Tunnelröhren und 

einer Absenkung des Grundwasserspiegels bis unter die Aushubsohle bzw. die Tunnelsohle 

kommen. Der Umfang des Wasseranfalls und der Grundwasserabsenkung ist abhängig von 

dem maximal zu erwartenden temporären Grundwasserstand, der vor allem im Zusammen-

hang mit starken Niederschlagsereignissen und der Schneeschmelze steht (vgl. ARCADIS, 

Geotechnisches und tunnelbautechnisches Gutachten Tunnel, 2006, S. 31). Da der ermittel-

te permanente Grundwasserspiegel unter der Tunnelsohle liegt, ist außerhalb der beschrie-

benen Zeiträume mit einem erhöhten Grundwasserstand (Monate Januar bis März/April) 

nicht mit einem Wasseranfall in der Tunnelröhre und einer Beeinflussung des Grundwasser-

standes zu rechnen (vgl. ARCADIS, Geotechnisches und tunnelbautechnisches Gutachten 

Tunnel, 2006, S. 31). Eine Beeinflussung des Grundwassers während der Bauphase kommt 

daher lediglich temporär, während der Zeiten mit erhöhten Grundwasserständen in Betracht. 

Eine quantitative Beeinflussung des Grundwassers während der Bauphase tritt nach den 

überzeugenden Feststellungen der Gutachten ARCADIS 2006/2008 daher lediglich temporär 

ein, ohne dass Auswirkungen auf die Trinkwasserversorgung über den Brunnen 17 der Stadt 

Sontra zu erwarten sind. Qualitative Veränderungen werden lediglich in Form von lokalen 

Trübungen und Erhöhungen des pH-Wertes durch den Einfluss von Spritzbeton im 

Kluftwasser unmittelbar im Tunnelbereich prognostiziert. Eine Beeinflussung des im Brunnen 

17 geförderten Trinkwassers wird aufgrund der Distanz zwischen dem Brunnen und dem 

Tunnel mit der dazwischen fließenden Sontra und aufgrund der Bohrtiefe des Brunnens nicht 

erwartet (vgl. ARCADIS, Gutachterliche Untersuchung und Bewertung zum Einfluss auf den 

Brunnen Sontra 17, 2008, S. 13/14, 18). 
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Die Tunnelröhren sind im Endzustand vollständig von außen abzudichten. Hierdurch wird 

gewährleistet, dass das Grundwasser nach Fertigstellung der Tunnelröhren an diesen ent-

lang strömen und der Grundwasserspiegel ungehindert ansteigen kann. Um dies zu gewähr-

leisten hat die Planfeststellungsbehörde mit der Auflage unter A II 2 angeordnet, dass die 

Tunnelröhren als dichte Röhre ohne Außendrainage auszuführen sind, womit der Forderung 

des Hessischen Landesamts für Umwelt und Geologie (HLUG) in seiner Stellungnahme vom 

19.07.2006 entsprochen wird (vgl. Stellungnahme des HLUG vom 19.07.2006, S. 2). Ein 

Einfluss des Tunnels auf die Ergiebigkeit des Brunnens 17 ist daher im Endzustand ausge-

schlossen (vgl. ARCADIS, Gutachterliche Untersuchung und Bewertung zum Einfluss auf 

den Brunnen Sontra 17, 2008, S. 14). Der Eintrag von Schadstoffen aus der Tunnelröhre 

wird durch die vorgesehene Abdichtung und die nach den Vorgaben der RiStWag auszufüh-

renden Entwässerungsanlagen vermieden (vgl. ARCADIS, Gutachterliche Untersuchung und 

Bewertung zum Einfluss auf den Brunnen Sontra 17, 2008, S. 18). 

Des Weiteren wird im Bereich des nördlichen Tunnelvoranschnittes aufgrund der vorgesehe-

nen Drainagevorrichtungen (vgl. ARCADIS, Geotechnisches und tunnelbautechnisches Gut-

achten Tunnel, 2006, S. 53/54, 62; Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 

05.08.2011, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 07.12.2011, S. 49) eine 

Absenkung des Grundwasserspiegels eintreten. Dies betrifft sowohl die Bauphase als auch 

den Endzustand in der Betriebsphase. Diese Wirkungen auf den Grundwasserspiegel treten 

jedoch ebenfalls nur lokal und temporär in den Zeiträumen ein, in denen der permanente 

Grundwasserspiegel aufgrund starker Niederschlagsereignisse oder bei Schneeschmelze 

über die Sohle des Tunnels oder der Voreinschnittes ansteigt (vgl. ARCADIS, Geotechni-

sches und tunnelbautechnisches Gutachten Tunnel, 2006, S. 29, Tab. 3 und Anhang 4). Eine 

quantitative Beeinflussung der Trinkwasserversorgung über den Brunnen 17 der Stadt 

Sontra durch den Voreinschnitt ist daher ausgeschlossen (vgl. ARCADIS, Gutachterliche 

Untersuchung und Bewertung zum Einfluss auf den Brunnen Sontra 17, 2008, S. 19).  

In qualitativer Hinsicht sind durch den nördlichen Voreinschnitt unter Berücksichtigung der 

von der Planfeststellungsbehörde unter A II 1 Ziff. 1, 2 und 4 angeordneten Nebenbestim-

mungen ebenfalls keine schädlichen Gewässerveränderungen zu erwarten. Die Gefahr einer 

qualitativen Beeinflussung von Oberflächengewässern wird durch das Gutachten ARCADIS 

2008 als gering eingeschätzt, eine qualitative Beeinflussung des Grundwassers lediglich 

während der Bauphase gesehen, jedoch als wenig wahrscheinlich eingestuft (vgl. ARCADIS, 

Gutachterliche Untersuchung und Bewertung zum Einfluss auf den Brunnen Sontra 17, 

2008, S. 19). Aufgrund der Ausführung der Entwässerungseinrichtungen nach den Vorgaben 

der RiStWag (vgl. Auflage A II 1 Ziff. 1) wird für die Betriebsphase sichergestellt, dass anfal-
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lendes Grundwasser über entsprechende Drainageleitungen über dafür vorgesehene Rück-

halte- und Absetzbecken gedrosselt in die Vorflut eingeleitet wird und so dem Wasserhaus-

halt wieder zugeführt wird. Im Havariefall kann eine Einleitung in die Vorflut aus den Rück-

haltebecken unterbrochen werden, so dass eine schädliche Veränderung der Oberflächen-

gewässer vermieden wird. Eine als wenig wahrscheinlich eingestufte Gefährdung der Trink-

wasserversorgung über den Brunnen 17 durch im Bereich des nördlichen Voreinschnitts ver-

sickerndes Wasser während der Bauphase (vgl. ARCADIS, Gutachterliche Untersuchung 

und Bewertung zum Einfluss auf den Brunnen Sontra 17, 2008, S. 19), wird durch die von 

der Planfeststellungbehörde angeordnete Einhaltung der Vorgaben der RiStWag während 

der Bauphase und durch die von der Vorhabenträgerin vorgesehene Fassung des anfallen-

den Wassers im Bereich des Voreinschnittes über Drainagesysteme und Rückhaltebecken 

vermieden (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 05.08.2011, beant-

wortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 07.12.2011, S. 49/50).  

Nach den überzeugenden Ausführungen des Gutachtens ARCADIS 2008 tritt auch eine 

nachteilige Beeinflussung des Wasserhaushalts aufgrund der Einleitung von mit polyzykli-

schen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) verunreinigtem Grundwasser, welches wäh-

rend der Bauphase in der Tunnelröhre anfällt, in die Netra und Sontra nicht ein. Eine schädli-

che Veränderung des Grundwassers mit Beeinträchtigungen der Trinkwasserversorgung 

über den Brunnen 17 infolge der im Bereich des Tunnels vorgefundenen Altlastenverdachts-

flächen ist nicht zu erwarten.  

Im Bereich des Tunnels Boyneburg befinden sich westlich des Tunnels zwei Altlastenver-

dachtsflächen (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 24.09.2010, 

beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 10.11.2011, S. 12/13). Diese Altlasten-

verdachtsfläche liegen jeweils außerhalb der Wasserschutzzone III des Brunnens 17 der 

Stadt Sontra. An den in der Nähe dieser Altlastenverdachtsflächen befindlichen Grundwas-

sermessstellen wurden vereinzelt Belastungen mit PAK im Grundwasser festgestellt. Wegen 

der hohen Stabilität und ihrer Toxizität können Grundwasserverunreinigungen mit PAK, die 

über die Nahrung und das Trinkwasser aufgenommen werden, eine Gefahr für die menschli-

che Gesundheit darstellen. Im Rahmen der Untersuchungen der Vorhabenträgerin wurden 

einzelne Überschreitungen des Geringfügigkeitsschwellenwertes gemäß der zum damaligen 

Zeitpunkt geltenden GWS-VwV (Verwaltungsvorschrift zur Erfassung, Bewertung und Sanie-

rung von Grundwasserverunreinigungen, Staatsanzeiger für das Land Hessen, 45/2005, 

S. 4243) bei kurzfristiger Förderung von Fluoranthen von max. 80,89 µg/l in KB 2.402.21 und 

0,06-01,02 µg/l in BK 5.402.04, BK 5.402.06, BK 5.402.08, BK 8207 und BK 8215 festge-

stellt. An der Grundwassermessstelle BK 2.402.21 wurden auch 3,6 µg/l Anthracen und 
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5,69 µg/l Naphthalin gefunden (vgl. ARCADIS, Gutachterliche Untersuchung und Bewertung 

zum Einfluss auf den Brunnen Sontra 17, 2008, S. 15).  

Bei der Altlastenverdachtsfläche bei Bau-km 49+200, wurde an der Grundwassermessstelle 

KB 2.402.21 eine einzelne Maximalbelastung festgestellt, bei den Messstellen BK 5.402.04, 

BK 5.402.06 und BK 8207 einzelne geringe Grundwasserbelastungen. An den Messstellen in 

unmittelbarer Umgebung der Altlastenverdachtsfläche bei Bau-km 49+850, ca. 45 m rechts 

der Achse, wurden keine Überschreitungen der Geringfügigkeitsschwellen gemäß GWS-

VwV festgestellt, während geringfügige Einzelbelastungen in der Achse bei Bau-km 50+030 

(Messstelle BK 5.402.08) und bei Bau-km 50+480, ca. 100 m rechts der Achse (Messstelle 

BK 8215), sich keinen bestimmten Altlastenflächen zuordnen ließen (vgl. ARCADIS, Gutach-

terliche Untersuchung und Bewertung zum Einfluss auf den Brunnen Sontra 17, 2008, S. 

15). 

Die langfristig durchgeführten Untersuchungen ergaben, dass die festgestellten Belastungen 

bei Förderdauern von rund einer Stunde an den einzelnen Messtellen nicht mehr auftraten. 

Lediglich bei der Messstelle KB 2.402.21 wurden bei der Erstbeprobung im Jahr 2004 erhöh-

te Belastungen auch nach einer Förderdauer von zwei Stunden festgestellt, wobei jedoch bei 

weiteren Beprobungen in den Jahren 2006 und 2007 auch an dieser Messstelle keine über 

dem Geringfügigkeitsschwellenwert gemäß GWS-VwV liegenden Werte festgestellt wurden 

(vgl. ARCADIS, Gutachterliche Untersuchung und Bewertung zum Einfluss auf den Brunnen 

Sontra 17, 2008, S. 15). 

Nach den überzeugenden Ausführungen des Gutachtens ARCADIS 2008, denen sich die 

Planfeststellungsbehörde anschließt, ist davon auszugehen, dass bei Grundwasserhöchst-

ständen im Winter/Frühjahr aus der Altlastenverdachtsfläche bei Bau-km 49+200 über Klüfte 

wasserlösliche PAK in den Untergrund gelangen und lokal an der Grundwasseroberfläche im 

Bereich der Messstellen zu den ermittelten PAK-Belastungen führen. Sobald dieses Wasser 

gefördert wird, wird das lokal belastete Wasser jedoch durch zufließendes unbelastetes 

Grundwasser schnell verdünnt. Aufgrund dieses Verdünnungseffektes wird das während   

des Baus des Tunnels gegebenenfalls anfallende, über Drainageleitungen zu dem Regen-

rückhaltebecken Nr. 3 am nördlichen Tunnelportal abzuführende Grundwasser keine nach-

weisbaren PAK-Belastungen aufweisen und kann somit unbedenklich in die Vorflut eingelei-

tet werden, wo eine zusätzliche Verdünnung stattfinden wird (vgl. ARCADIS, Gutachterliche 

Untersuchung und Bewertung zum Einfluss auf den Brunnen Sontra 17, 2008, S. 16). 

  



Planfeststellungsbeschluss - 365 - C Entscheidungsgründe 

A 44, VKE 40.2  III Materielles Recht 

 

10.2.2.2 Einschnittslagen 

Die Erteilung einer Erlaubnis gemäß § 17 FStrG i. V. m. § 19 Abs. 1, 3, § 8 Abs. 1, § 9 Abs. 2 

Nr. 1, § 11, § 12 WHG i. V. m. § 11, § 9 HWG bezüglich der Errichtung der Trasse zwischen 

Bau-km 47+228 und 48+390 war nicht erforderlich, da die Trasse im Bereich der hier vorge-

sehenen Einschnittslagen oberhalb des Grundwasserspiegels des Hauptgrundwasserleiters 

liegt und nicht in grundwasserführenden Schichten errichtet wird (vgl. ARCADIS, Gutachterli-

che Untersuchung und Bewertung zum Einfluss auf den Brunnen Sontra 17, 2008, S. 9). 

Soweit im Hangbereich der Einschnittsböschungen zeitweise schwebende Schichtwässer 

ermittelt wurden, die durch die Einschnitte drainiert werden, sind diese aufgrund ihres ledig-

lich temporären und oberflächennahen Auftretens nicht als Grundwasser im Sinne des § 3 

Nr. 3 WHG zu qualifizieren (vgl. Czychowski/Reinhardt, WHG, 10. Auflage 2010, § 3 Rn. 49), 

so dass hieraus ebenfalls keine Erlaubnispflicht für die Errichtung der Einschnittsbereiche 

nach § 17 FStrG i. V. m. § 19 Abs. 1, 3, § 8 Abs. 1, § 9 Abs. 2 Nr. 1, § 11, § 12 WHG i. V. m. 

§ 11, § 9 HWG resultiert. 

10.2.3 Erlaubnis für das Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiten und Ableiten von 

Grundwasser 

Die für die Realisierung des Vorhabens notwendigen Erlaubnisse für eine Nutzung des 

Grundwassers in Form des Entnehmens, Zutageförderns, Zutageleitens und Ableitens konn-

ten der Vorhabenträgerin gemäß § 17 FStrG i. V. m. § 19 Abs. 1, 3, § 8 Abs. 1, § 9 Abs. 1 

Nr. 5, § 11, § 12 WHG i. V. m. § 11, § 9 HWG im Einvernehmen mit dem Regierungspräsidi-

um Kassel (vgl. Schreiben der oberen Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Kassel 

vom 15.12.2011, S. 1) erteilt werden.  

Der Tatbestand der Grundwassernutzung des § 9 Abs. 1 Nr. 5 WHG wird durch das Vorha-

ben dadurch erfüllt, dass 

• bauzeitig beim Vortrieb der Tunnelröhren des Tunnels Boyneburg temporär Grund-

wasser anfallen wird, welches durch die Leitungssysteme in den Tunnelröhren zu 

dem im Bereich der späteren Anschlussstelle Sontra-Wichmannshausen errichteten 

Absetz- und Rückhaltebecken Nr. 3 sowie den provisorischen Entwässerungsanlagen 

im Baufeld des südlichen Tunnelportals bzw. der Ulfetalbrücke (vgl. Aufklärungs-

schreiben der Planfeststellungsbehörde vom 05.08.2011, beantwortet mit Schreiben 

der Vorhabenträgerin vom 07.12.2011, S. 49/50) abgeleitet wird, 

• bauzeitig während der in offener Bauweise erfolgenden Errichtung des Voreinschnit-

tes sowie im Endzustand am nördlichen Portal des Tunnels Boyneburg der Grund-
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wasserspiegel durch Drainagesysteme abgesenkt wird, soweit das Grundwasser in 

diesem Bereich während der Wintermonate temporär über die Sohle ansteigt und das 

in der Baugrube anfallende Grundwasser in ein Absetz- und Rückhaltebecken abge-

leitet wird. 

Die Planfeststellungsbehörde hat die vorgelegten Unterlagen geprüft und sieht das von der 

Vorhabenträgerin vorgelegte Konzept der Grundwasserbehandlung im Tunnelbereich (vgl. 

Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 05.08.2011, beantwortet mit 

Schreiben der Vorhabenträgerin vom 07.12.2011, S. 49 f.) unter Berücksichtigung der vorge-

sehenen Nebenbestimmungen als ausreichend an, um schädliche Gewässerveränderungen 

zu vermeiden. Durch die vorgelegten Gutachten wurde nachgewiesen, dass eine Gefähr-

dung der vorhandenen Trinkwasserversorgung über den Brunnen 17 der Stadt Sontra nicht 

zu erwarten ist (vgl. C III 10.2.2.1).  

Die Vorhabenträgerin hat auf eine entsprechende Sachverhaltsermittlung der Planfeststel-

lungsbehörde dargestellt, wie während der Bauphase sowie im späteren Betrieb die Entwäs-

serung bezüglich des temporär anfallenden Grundwassers im Bereich des Tunnels 

Boyneburg und im Bereich des Einschnitts am nördlichen Tunnelportal durchgeführt werden 

kann (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 05.08.2011, beantwortet 

mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 07.12.2011, S. 49/50).  

Die Vorhabenträgerin beabsichtigt, das beim Vortrieb des Tunnels von Norden gegebenen-

falls temporär anfallende Grundwasser in den Tunnelröhren an der jeweiligen Austrittsstelle 

über ein Drainagesystem zu fassen und über Leitungen, dem Gefälle der Gradiente folgend, 

Richtung Norden zum Bereich des Tunnelportals abzuführen (vgl. Aufklärungsschreiben der 

Planfeststellungsbehörde vom 05.08.2011, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin 

vom 07.12.2011, S. 49). Dort ist das Wasser über provisorische Leitungen im Portalbereich 

in ein Absetzbecken mit Drosselfunktion einzuleiten. Nach Prüfung der beiden von der Vor-

habenträgerin dargestellten Ausführungsvarianten sieht die Planfeststellungsbehörde es als 

geboten an, das für den Endzustand vorgesehene Regenrückhaltebecken Nr. 3 vorzeitig zu 

errichten. Hierdurch können eine ausreichende Vorbehandlung des Wassers vor der Einlei-

tung in die Vorflut gesichert und zusätzliche Kosten durch die Errichtung während der Bau-

phase vorzuhaltender Absetz- und Rückhalteanlagen vermieden werden. Durch die unter A II 

3 angeordnete vorzeitige Errichtung des Regenrückhaltebeckens Nr. 3 wird sichergestellt, 

dass der Sontra nur Wasser in der von der unter A II 1 erteilten Erlaubnis umfassten Was-

sermenge und -qualität zugeleitet wird. Dort wird das Wasser dem Wasserhaushalt wieder 

zugeführt. Im Endzustand (Betriebsphase) wird im Bereich des nördlichen Portals des Tun-

nels das temporär über die Sohle ansteigende und über Drainageleitungen zu fassende 
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Grundwasser über das planfestgestellte, nach den Vorgaben der RiStWag zu erstellende 

Entwässerungssystem zum Regenrückhaltebecken Nr. 3 geleitet. 

Eine nachteilige Beeinflussung der Oberflächengewässer Netra und Sontra sowie des 

Grundwassers mit Folgen für den Brunnen 17 erfolgt nicht. Diesbezüglich wird auf die Aus-

führungen unter C III 10.2.2.1 verwiesen. 

10.2.4 Erlaubnis für die Einleitung von bauzeitlich  anfallendem Grundwasser in ein 

Gewässer 

Die Erlaubnis für die Ableitung des bauzeitlich anfallenden Grundwassers in die Vorflut konn-

te gemäß § 17 FStrG i. V. m. § 19 Abs. 1, 3, § 8 Abs. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 4, § 11, § 12 des Ge-

setzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (WHG) i. V. m. § 11, § 9 Hessisches Wasserge-

setz (HWG) im Einvernehmen mit dem Regierungspräsidium Kassel (vgl. Schreiben der obe-

ren Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Kassel vom 15.12.2011, S. 1) erteilt werden.  

Für die Einleitung des bauzeitlich anfallenden Grundwassers war eine Erlaubnis auszuspre-

chen, da das aus den Baubereichen des Tunnels abgeleitete Grundwasser mit Schwebstof-

fen und mit während des Baus anfallenden, mit dem Wasser in Verbindung tretenden Stoffen 

verunreinigt sein kann. Die Vorhabenträgerin beabsichtigt, dass während der Errichtung des 

Tunnels Boyneburg und der beiden Voreinschnitte anfallende Grundwasser in Richtung des 

jeweiligen Baufeldes im Bereich der Tunnelportale abzuleiten bzw. abzupumpen (vgl. Aufklä-

rungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 05.08.2011, beantwortet mit Schreiben 

der Vorhabenträgerin vom 07.12.2011, S. 49/50). Im Bereich des nördlichen Tunnelportals 

kann die Einleitung während der Bauphase direkt über das in diesem Bereich für die Be-

triebsphase vorgesehene Regenrückhaltebecken Nr. 3 in der unter A II 1 zugelassenen 

Wassermenge und -qualität über einen Seitengraben der B 27 in die Netra eingeleitet wer-

den.  

Im Bereich des südlichen Tunnelportals wird das im Bereich des Tunnelvortriebes von Süden 

lediglich temporär und in geringen Mengen anfallende Grundwasser (vgl. ARCADIS, Geo-

technisches und tunnelbautechnisches Gutachten Tunnel, 2006, S. 29, Tab. 3 und Anhang 

4) über im Baufeld zu errichtende provisorische Entwässerungsanlagen (Absetzbecken, 

Neutralisation, Rückhaltebecken, etc.) in die Vorflut eingeleitet werden (vgl. Aufklärungs-

schreiben der Planfeststellungsbehörde vom 05.08.2011, beantwortet mit Schreiben der 

Vorhabenträgerin vom 07.12.2011, S. 49/50). Die unter A II 1 Nr. 7 für die Einleitung zuge-

lassene Wassermenge wird bei dem prognostizierten, temporär zu erwartenden Wasseran-

fall von maximal 10-20 l/min x 100 m in diesem Tunnelabschnitt nicht überschritten. Die fest-

gesetzten Einleitmengen gelten insoweit fort.  
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Neue Grundstücksbetroffenheiten oder neue Eingriffe in Natur und Landschaft werden auf-

grund der Positionierung der Entwässerungsanlagen im Bereich der vorgesehenen Baufelder 

vor den Tunnelportalen vermieden.  

Die erforderliche Erlaubnis für diese Einleitung konnte unter Beachtung der unter A II 4 fest-

gesetzten Nebenbestimmung erteilt werden. Schädliche Gewässerveränderungen sind unter 

Beachtung des festgesetzten Grenzwerts und der festgesetzten Einleitmengen nicht zu er-

warten. 

10.2.5 Gesamtabwägung bezüglich Erlaubnis der Nutzu ng 

Durch die angeordneten Schutzmaßnahmen sowie die Nebenbestimmungen und Hinweise 

zur Einleiterlaubnis unter A II 1 bis 4 sowie die sonstigen Nebenbestimmungen zur Wasser-

wirtschaft unter  A V 6 wird sichergestellt, dass das anfallende Niederschlagswasser und 

Grundwasser ausreichend aufbereitet und schadlos in Oberflächengewässer eingeleitet wird. 

Es wird ferner sichergestellt, dass im Rahmen der Bauausführung keine Handlungen vorge-

nommen werden, die das Grundwasser oder Oberflächengewässer gefährden können. 

Nachteile für die Gewässeranlieger sind nicht zu erwarten. Unter Berücksichtigung der ho-

hen Bedeutung des aus Gründen des Allgemeinwohls notwendigen Vorhabens konnten da-

her die erforderlichen Erlaubnisse im Einvernehmen mit der oberen Wasserbehörde beim 

Regierungspräsidium Kassel erteilt werden. 

10.3 Genehmigung vom Verbot im Überschwemmungsgebie t  

Von der Planfeststellung ist gemäß §§ 17, 17c FStrG i. V. m. § 75 Abs. 1 S. 1 HVwVfG 

i. V .m. § 78 Abs. 3, Abs. 1 Nr. 2 WHG i. V. m. § 45 Abs. 3 HWG die Genehmigung zur Er-

richtung oder Erweiterung baulicher Anlagen im Überschwemmungsgebiet der Sontra, Netra 

und Ulfe nach Maßgabe der in den Planunterlagen vorgesehenen Maßnahmen umfasst. Die 

Funktion der Überschwemmungsgebiete als Rückhaltefläche wird unter Berücksichtigung der 

festgesetzten Nebenbestimmungen A V 6.1 nicht nachteilig beeinflusst und der Hochwasser-

schutz ausreichend gewahrt.  

10.3.1 Bauliche Anlagen im Überschwemmungsgebiet 

Gegenstand des planfestgestellten Vorhabens sind unter anderem die Errichtung der 

Netratalbrücke (BW 40.2-01), der Ulfetalbrücke (BW 40.2-03), das Regenrückhaltebecken 

Nr.3 und eine Abbiegespur von der B 27 im Bereich der Anschlussstelle Sontra Nord (Weg 

zum Gut Wellingerode). Diese befinden sich im Überschwemmungsgebiet der Sontra, Netra 

und Ulfe (vgl. Stellungnahme der oberen Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Kassel 

vom 20.07.2006, S. 18 f.). Darüber hinaus sind unmittelbar im Gewässerbett der Sontra und 
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Ulfe als Bestandteil des landschaftspflegerischen Begleitplanes verschiedene Umbauten von 

bestehenden Wehren und die Errichtung von Fischaufstiegsanlagen vorgesehen, die eben-

falls im Überschwemmungsgebiet dieser Gewässer liegen. 

Im Bereich des Überschwemmungsgebietes der Netra, welches mit Verordnung des Regie-

rungspräsidiums Kassel vom 13.11.2006 (Staatsanzeiger für das Land Hessen Nr. 50/2008, 

S. 3266) festgesetzt wurde, werden neun Brückenpfeilerpaare der Netratalbrücke (vgl. Unter-

lage 7, Blatt 2) errichtet.  

Im Bereich des Überschwemmungsgebietes der Ulfe, welches mit Verordnung des Regie-

rungspräsidiums Kassel vom 01.10.2003 (Staatsanzeiger für das Land Hessen Nr. 47/2003, 

S. 4710) festgesetzt wurde, werden vier Brückenpfeilerpaare der Ulfetalbrücke (vgl. Unterla-

ge 7, Blatt 4) errichtet. Des Weiteren sieht die Planung der Vorhabenträgerin (vgl. Unterlage 

7, Blatt 4) innerhalb des Überschwemmungsgebietes die Einrichtung einer Baustraße inner-

halb des Baufeldes und die Errichtung einer Behelfsbrücke über die Ulfe vor. 

Teile des Regenrückhaltebeckens Nr. 3 sowie des darauf befindlichen Zufahrtweges (Unter-

lage 7, Blatt 2) liegen im festgesetzten Überschwemmungsgebiet der Sontra (Verordnung 

des Regierungspräsidiums Kassel vom 01.02.2001, Staatsanzeiger für das Land Hessen Nr. 

9/2001, S. 885). Des Weiteren befindet sich ein Teil der verlegten Zuwegung zum Gut 

Wellingerode, die im Bereich der Anschlussstelle Sontra Nord von der B 27 abzweigt (vgl. 

Unterlage 7, Blatt 6) in diesem Überschwemmungsgebiet.  

Des Weiteren erfolgen im Rahmen der landschaftspflegerischen Begleitplanung verschiede-

ne bauliche Maßnahmen zur Wiederherstellung der Durchgängigkeit der Sontra und der Ulfe, 

die unmittelbar im Gewässer erfolgen und daher innerhalb der festgestellten Überschwem-

mungsgebiete der Sontra und der Ulfe. Es handelt sich hierbei um den Abriss des Soda-

Wehrs (Maßnahme E6.2), den Bau zweier Fischaufstiegsanlagen bei Wichmannshausen 

(Umgehungsgerinne am Obermühlenwehr, Maßnahme E6.3, und „Raue Rampe“ am Unter-

mühlenwehr, Maßnahme E6.8), zweier Fischaufstiegsanlagen bei Hoheneiche (Umgehungs-

gerinne am Obermühlenwehr, Maßnahme E6.4, und Umgehungsgerinne am Auemühlen-

wehr, Maßnahme E6.5) sowie den Abriss von Bewährungswehren im Mühlgraben der Sontra 

bei Hoheneiche (Maßnahme E6.7) und in der Ulfe (Maßnahme E6.1). Darüber hinaus ist 

eine Verlegung des Bettes der Netra im Bereich der Netratalbrücke (Maßnahme V27) inner-

halb des Überschwemmungsgebietes der Netra vorgesehen. 

Die Errichtung oder Erweiterung einer baulichen Anlage im Überschwemmungsgebiet bedarf 

gemäß § 78 Abs. 3, Abs. 1 Nr. 2 WHG i. V. m. § 45 Abs. 3 HWG der Genehmigung. Diese 
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darf gemäß § 78 Abs. 3 S. 1 WHG nur erteilt werden, wenn im Einzelfall das Vorhaben die 

Hochwasserrückhaltung nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt und der Verlust von verlo-

ren gehendem Rückhalteraum zeitgleich ausgeglichen wird, der Wasserstand und der Ab-

fluss bei Hochwasser nicht nachteilig verändert, der bestehenden Hochwasserschutz nicht 

beeinträchtigt und hochwasserangepasst ausgeführt wird oder wenn die nachteiligen Aus-

wirkungen durch Nebenbestimmungen ausgeglichen werden können. Überschwemmungs-

gebiete sind in ihrer Funktion als Rückhalteflächen zu erhalten; soweit überwiegende Gründe 

des Wohls der Allgemeinheit dem entgegenstehen, sind rechtzeitig die notwendigen Aus-

gleichsmaßnahmen zu treffen, § 77 WHG. 

Unter Berücksichtigung der Stellungnahme der oberen Wasserbehörde im Anhörungsverfah-

ren steht für die Planfeststellungsbehörde fest, dass durch die mit der oberen Wasserbehör-

de abgestimmten Nebenbestimmungen (vgl. A V 6.1) dem Hochwasserschutz ausreichend 

Rechnung getragen wird. 

Den Retentionsraumberechnungen der Vorhabenträgerin, kann entnommen werden, dass 

sich der Verlust des Retentionsraumvolumens durch die Brückenpfeiler der Netratalbrücke 

auf ca. 0,01 % des Gesamtvolumens des Retentionsraums der Netra beläuft, der Verlust 

durch die Brückenpfeiler der Ulfetalbrücke auf ca. 0,02 % des Gesamtvolumens des Retenti-

onsraums der Ulfe und der Verlust am Gesamtvolumen des Retentionsraumes der Sontra 

durch das Regenrückhaltebecken Nr. 3 und die Zuwegung zum Gut Wellingerode auf insge-

samt ca. 0,28 % (vgl. Unterlage 13.1, S. 130 f.). Die Planfeststellungsbehörde ist aufgrund 

dieser geringen Veränderungen gegenüber dem Gesamtvolumen des Retentionsraumes des 

jeweiligen Überschwemmungsgebiets davon überzeugt, dass durch diese baulichen Anlagen 

die Hochwasserrückhaltung nur unwesentlich beeinträchtigt wird. 

Die Vorhabenträgerin hat in der Unterlage 13.1 (vgl. Unterlage 13.1, S. 130 f.) entsprechend 

der Forderung der oberen Wasserbehörde (vgl. Stellungnahme der oberen Wasserbehörde 

beim Regierungspräsidium Kassel vom 20.07.2006, S. 19) den mit der Errichtung der ge-

nannten baulichen Anlagen verbundenen Retentionsraumverlust innerhalb der Über-

schwemmungsgebiete der Sontra, der Netra und der Ulfe nachgewiesen. Die obere Wasser-

behörde hat im Rahmen ihrer Stellungnahme vom 07.12.2011 die mit dem Erläuterungsbe-

richt der Wassertechnischen Berechnungen (vgl. Unterlage 13.1, S. 130 f.) vorgelegten Re-

tentionsraumberechnungen, mit Ausnahme der Berechnung für die Netratalbrücke, bestätigt 

und den Belang des Hochwasserschutzes als ausreichend gewahrt angesehen, wenn der 

durch die Bauwerke verloren gehende Retentionsraums gemäß § 78 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 

ausgeglichen wird (vgl. Stellungnahme der oberen Wasserbehörde beim Regierungspräsidi-

um Kassel vom 07.12.2011, S. 2). Bezüglich der Berechnung des Retentionsraumverlustes 
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im Bereich der Netratalbrücke (BW 40.2-01) wurde seitens der oberen Wasserbehörde aus-

geführt, dass ein Retentionsraumverlust von 38,78 m³ auszugleichen sei, da nach den Fest-

setzungen der Verordnung für das Überschwemmungsgebiet der Netra vom 13.11.2006 die 

Geländehöhen der Netraaue vollständig unter der Höhenkote von NN + 197,00 m lägen, so 

dass alle neun im Überschwemmungsgebiet verorteten Brückenpfeiler bei Hochwasser von 

Wasser umspült werden (vgl. Stellungnahme der oberen Wasserbehörde beim Regierungs-

präsidium Kassel vom 07.12.2011, S. 2). Die Vorhabenträgerin hat hierauf am 08.12.2011 

erwidert, dass ihrer Berechnung die von ihr aufgrund von Befliegungen ermittelten Gelände-

daten zugrunde lagen (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 

07.12.2011, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 08.12.2011). Die Plan-

feststellungsbehörde geht davon aus, dass die von der Vorhabenträgerin ermittelten Gelän-

dehöhen, denen konkrete Ermittlungen im Vorfeld der Planung zugrundeliegen, zutreffend 

sind. Letztendlich kann hier jedoch dahin stehen, welche Geländehöhen für die Berechnung 

der Eintauchtiefe der Brückenpfeiler bei Hochwasser zugrunde zu legen sind. Denn bei Be-

rücksichtigung der von der Vorhabenträgerin ermittelten Geländehöhen wären bei der Ermitt-

lung des Retentionsraumverlustes für den Hochwasserfall unter Berücksichtigung der Ge-

ländedaten und Hochwasserhöhen nach der Verordnung des Regierungspräsidiums Kassel 

vom 13.11.2006 die von der Vorhabenträgerin ermittelten Geländeerhebungen - wie Brü-

ckenpfeiler - als nicht vorhandener, auszugleichender Retentionsraum zu behandeln. Die 

Planfeststellungsbehörde hat sich daher im Sinne einer „Worst-Case-Betrachtung“ der fach-

lichen Einschätzung der oberen Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Kassel ange-

schlossen und unter A V 6.1 Ziff. 1 a) angeordnet, dass der im festgesetzten Überschwem-

mungsgebiet der Netra verlorengehende Retentionsraum in einem Umfang von 38,78 m³ 

auszugleichen ist. 

Hinsichtlich des durch andere bauliche Anlagen des Vorhabens verloren gehenden Retenti-

onsraums in Überschwemmungsgebieten hat die Planfeststellungsbehörde unter A V 6.1 

Ziff. 1 und 2 angeordnet, dass der durch das Vorhaben verloren gehende Rückhalteraum vor 

der Baumaßnahme entsprechend den von der oberen Wasserbehörde mitgetragenen Be-

rechnungen der Vorhabenträgerin ausgeglichen wird, § 78 Abs. 3 Nr. 1 WHG, und die Bau-

maßnahme hochwasserangepasst auszuführen ist. Nachteilige Auswirkungen des Vorha-

bens im Hinblick auf den Hochwasserschutz sind bei Beachtung der Auflagen A V 6.1 Ziff. 1 

und 2 und der von der oberen Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Kassel angereg-

ten Auflagen unter A V 6.1 Ziff. 3 zur Gewährleistung des Hochwasserschutzes während der 

Bauphase aus Sicht der Planfeststellungsbehörde nicht zu erwarten. 
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Die Genehmigung für die Errichtung der Baustraße und der Behelfsbrücke im Baufeld der 

Ulfetalbrücke konnte unter Berücksichtigung der Auflagen unter A V 6.1 Ziff. 3 ebenfalls er-

teilt werden. Eine Beeinträchtigung des Hochwasserschutzes ist durch diese baulichen Anla-

gen nicht zu erwarten (vgl. Schreiben der Planfeststellungsbehörde vom 23.12.2011, beant-

wortet mit Schreiben der oberen Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Kassel vom 

27.12.2011). 

Weitere nachteilige Auswirkungen hinsichtlich des Hochwasserschutzes sind durch die vor-

genannten baulichen Anlagen nicht zu erwarten. Ein Eintritt von schadstoffhaltigem Wasser 

aus dem Regenrückhaltebecken Nr. 3 in das Gewässer im Hochwasserfall wird aufgrund der 

planfestgestellten Dimensionierung des um das Becken zu errichtenden Dammes sowie 

durch die Anordnung einer mit der zuständigen Fachbehörde abzustimmenden, hochwas-

serangepassten Bauweise unter A V 6.1 Ziff. 2 vermieden. 

Ebenfalls erteilt werden konnte die Genehmigung gem. § 78 Abs. 3 WHG für die Errichtung 

der Fischaufstiegsanlagen bei Wichmannshausen und Hoheneiche sowie für den Abriss von 

Wehranlagen in der Sontra und der Ulfe (vgl. Unterlage 12.0, Maßnahmenblätter E6.1, E6.2, 

E6.3, E6.4, E6.5, E6.7 und E6.8) und die Verlegung der Netra (vgl. Unterlage 12.0, 

Maßnahmeblatt V27). Die Fischaufstiegsanlagen und Wehre stellen bauliche Anlagen im 

Sinne des § 78 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WHG dar und liegen innerhalb des festgesetzten Über-

schwemmungsgebietes der Sontra und der Ulfe. Die obere Wasserbehörde hat im Rahmen 

ihrer Stellungnahmen im Anhörungsverfahren keine Gründe genannt, die aus Sicht des 

Hochwasserschutzes gegen die Errichtung der Fischaufstiegsanlagen und den Abriss der 

Wehre sprechen. Vielmehr wurde der Bau der Fischaufstiegsanlagen als wasserwirtschaft-

lich positiv bewertet (vgl. Stellungnahme der oberen Wasserbehörde beim Regierungspräsi-

dium Kassel vom 20.07.2006, S. 19). Durch die Errichtung der Fischaufstiegsanlagen und 

den Abriss der Wehre in der Sontra und der Ulfe wird die Durchgängigkeit der Fließgewässer 

verbessert. Den im Vorfeld der Planung im Auftrag der Vorhabenträgerin erstellten Gutach-

ten des Ingenieurbüros Winkler und Partner GmbH (vgl. Ingenieurbüro Winkler und Partner 

GmbH, Umbau von Wehranlagen an der Sontra bei Wichmannshausen im Zuge des LBP 

zum Neubau der BAB 44, Abschnitt VKE 40.2, 26.11.2003) und BÖF (vgl. BÖF, Neubau der 

BAB A 44 Kassel-Herleshausen VKE 40.2 Hoheneiche bis AS Sontra-Nord, Landschafts-

pflegerischer Begleitplan Anhang 4b, Erläuterungsbericht zum Umbau von Wehranlagen an 

der Sontra bei Hoheneiche, 17.03.2006) ist zu entnehmen, dass der Abfluss bei Hochwasser 

durch die geplanten Fischaufstiegsanlagen und den Abriss der Wehre nicht nachteilig beein-

flusst wird. Durch den Abriss der Wehre in der Sontra und der Ulfe werden vielmehr im Ge-

wässer bestehende Hindernisse beseitigt und das neue Gewässerbett wird naturnah gestal-
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tet (vgl. Unterlage 12.0, Maßnahmenblatt V27). Daher hat die Planfeststellungsbehörde unter 

A V 6.1 Ziff. 1 verfügt, dass ein durch diese landschaftspflegerischen Maßnahmen nachge-

wiesener Retentionsraumgewinn in Abstimmung mit der zuständigen Wasserbehörde auf 

den auszugleichenden Retentionsraumverlust angerechnet werden kann. Belange des 

Hochwasserschutzes, die gegen die Verlegung der Netra (Maßnahme V27) sprechen, sind 

aus Sicht der Planfeststellungsbehörde nicht erkennbar.  

Unter Berücksichtigung der Stellungnahme der oberen Wasserbehörde beim Regierungs-

präsidium Kassel und der mit dieser abgestimmten Nebenbestimmungen konnte die Ge-

nehmigung daher erteilt werden. 

10.3.2 Sonstige landschaftspflegerische Maßnahmen i m Überschwemmungsgebiet 

Soweit weitere LBP-Maßnahmen ganz oder zum Teil auf Flächen im Überschwemmungsge-

biet der Sontra, Netra und Ulfe vorgesehen sind, ist eine Genehmigung gemäß § 78 Abs. 4 

WHG nicht erforderlich, da Verbotstatbestände nach § 78 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 bis 9 WHG 

nach Überzeugung der Planfeststellungsbehörde nicht erfüllt werden.  

Gemäß § 78 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 WHG ist das Anlegen von Baum- und Strauchpflanzungen, 

soweit diese den Zielen des vorsorgenden Hochwasserschutzes gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 6 und § 75 Abs. 2 entgegenstehen, in einem festgesetzten Überschwemmungsgebiet 

untersagt. Die von der Vorhabenträgerin auf Flächen im Überschwemmungsgebiet der 

Sontra vorgesehene Maßnahme A7.5 sieht nach der Beschreibung des Maßnahmenblattes 

(vgl. Unterlage 12.0, Maßnahmenblatt A7.5) die Anlage linearer Gehölzstrukturen auf Acker-

flächen quer zur Fließrichtung der Sontra vor. Der Beschreibung des Maßnahmenblattes ist 

zu entnehmen, dass lediglich einzelne Sträucher- und Baumgruppen gepflanzt werden sol-

len, deren Durchmesser 10 m nicht überschreiten soll. Der Abstand der einzelnen Pflanzen 

innerhalb der Gehölzgruppen soll mindestens 1,5 m betragen, der Abstand der einzelnen 

Gehölzgruppen zueinander mindestens den 2-3fachen Durchmesser der Gruppen, also 20-

30 m. Die Stellungnahmen der oberen Wasserbehörde enthalten keinen Hinweis auf eine 

mögliche Erhöhung der Überschwemmungsgefahr durch diese Maßnahmen. Die Plan-

feststellungsbehörde ist daher davon überzeugt, dass durch diese Bepflanzungen der Ab-

fluss des Wassers bei Hochwasser und die Ziele des vorsorgenden Hochwasserschutzes 

nicht beeinträchtigt werden.  
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10.4 Bauliche Anlagen und landschaftspflegerische M aßnahmen in Wasserschutzge-

bieten 

Die Befreiung von den Verboten der Verordnungen des Regierungspräsidiums Kassel zur 

Festsetzung von Wasserschutzgebieten für die Trinkwassergewinnungsanlagen „Tiefbrun-

nen Hoheneiche“ zugunsten der Gemeinde Wehretal und „Brunnen 17“ der Stadt Sontra 

konnten gemäß §§ 17, 17c FStrG i. V. m. § 75 Abs. 1 S. 1 HVwVfG i. V. m. § 52 Abs. 1 

Satz 2 WHG i. V. m. § 33 Abs. 3 Satz 3 HWG im Zusammenhang mit der Planfeststellung 

erteilt werden. Die mit der Realisierung des Vorhabens verbundenen Baumaßnahmen im 

Bereich der Trasse sowie die landschaftspflegerischen Maßnahmen sind aus überwiegenden 

Gründen des Wohls der Allgemeinheit erforderlich. Der Schutzzweck der Schutzgebietsver-

ordnungen wird unter Berücksichtigung der festgesetzten Nebenbestimmungen nicht gefähr-

det. 

Darüber hinaus waren im Planfeststellungsbeschluss gemäß § 74 Abs. 2 Satz 2 HVwVfG 

i. V. m. § 5 Abs. 1 WHG Nebenbestimmungen zum Schutz des Grundwasserhaushaltes auf-

zunehmen. 

Die geplante Trasse und ein Teil der landschaftspflegerischen Maßnahmen liegen in der 

Wasserschutzzone III der im Folgenden aufgeführten festgesetzten Wasserschutzgebiete: 

• Wasserschutzgebiet für die Trinkwassergewinnungsanlage „Tiefbrunnen 

Hoheneiche“ in der Gemarkung Hoheneiche zugunsten der Gemeinde Wehretal, 

Verordnung des Regierungspräsidiums Kassel vom 17.08.2009 (Staatsanzeiger für 

das Land Hessen Nr. 44/2009, S. 2434), 

• Wasserschutzgebiet für die Trinkwassergewinnungsanlage „Brunnen 17“ der Stadt 

Sontra, Verordnung des Regierungspräsidiums Kassel vom 21.01.1994 (Staatsan-

zeiger für das Land Hessen Nr. 8/1994, S. 668). 

10.4.1 Bauliche Anlagen der Trasse im Wasserschutzg ebiet 

Die zuvor genannten Schutzgebietsverordnungen sprechen in den §§ 4 Nr. 1 bzw. § 4 Nr. 1 

und 2 das Verbot aus, das auf Straßenflächen anfallende Niederschlagswasser zu versen-

ken oder versickern zu lassen.  Eine Verletzung von Verboten der Schutzgebietsverordnun-

gen durch auf den Straßenflächen anfallendes Niederschlagswasser tritt im Betrieb der VKE 

40.2 nicht ein. Aufgrund der zum Schutz der Trinkwassergewinnungsanlagen vorgesehenen 

Ausgestaltung und des Betriebes der Entwässerungsanlagen nach den Anforderungen der 

RiStWag und weiteren, den Stand der Technik wiedergebenden Regelwerken (vgl. A II 1 

Nebenbestimmungen Ziff. 1 bis 3), sowie unter Berücksichtigung der von der oberen Was-
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serbehörde angeregten und im Einvernehmen mit dieser festgesetzten Auflagen (vgl. Ne-

benbestimmungen A V 6.2 Ziff. 1) wird vermieden, dass Niederschlagswasser innerhalb der 

Wasserschutzgebiete im Boden versickert. Die Verbote der §§ 4 Nr. 1 bzw. Nr. 1 und 2 der 

Schutzgebietsverordnungen sind somit nicht einschlägig. 

Das Verbot des § 4 Nr. 24 der Schutzgebietsverordnung des „Brunnen 17“ wird durch die 

Trasse ebenfalls nicht verletzt, so dass es diesbezüglich keiner Genehmigung im Plan-

feststellungsbeschluss bedarf. Die Planfeststellungsbehörde hat mit der Nebenbestimmun-

gen A V 6.2 Ziff. 1 angeordnet, dass die Vorgaben der RiStWag und der Technischen Liefer-

bedingungen für Mineralstoffe im Straßenbau (TL Min-StB 2000) durch die Vorhabenträgerin 

einzuhalten sind. Gemäß Ziff. 3.4 der RiStWag können einige Straßenbaustoffe wasserlösli-

che Bestandteile enthalten, sind aus der Sicht des Gewässerschutzes jedoch grundsätzlich 

für die Verwendung im Straßenbau in Wasserschutzgebieten geeignet, wenn die wasserwirt-

schaftlichen Anforderungen der TL Min-StB 2000 eingehalten werden. Eine Wassergefähr-

dung geht von diesen Baustoffen nicht aus. Eine Genehmigung für die Verwendung wasser-

gefährdender Stoffe ist daher nicht erforderlich. 

Im Zuge der Errichtung der Trasse einschließlich des Tunnels Boyneburg von Bau-km 

47+228 bis ca. 49+150 wird das Verbot des § 4 Nr. 20 der Schutzgebietsverordnung für die 

Trinkwassergewinnungsanlage „Brunnen 17“ durch verschiedene mit der Baumaßnahme 

verbundene Handlungen, wie Bohrungen und Erdaufschlüsse, insbesondere im Zusammen-

hang mit der Erstellung der Einschnittslagen und des Tunnels Boyneburg innerhalb der 

Wasserschutzzone, verletzt. Unter Berücksichtigung der mit diesem Planfeststellungsbe-

schluss unter A V 6.2 verfügten Nebenbestimmungen wird dem Grundwasserschutz ausrei-

chend Rechnung getragen. Es werden alle nach dem Stand der Technik möglichen Vorkeh-

rungen zur Gefahrenabwehr und zur Minimierung der Einwirkungen auf das Grundwasser 

getroffen werden. Durch die von der Vorhabenträgerin vorgelegten Gutachten wird nachge-

wiesen, dass schädliche Veränderungen des Grundwassers und nachteilige Auswirkungen 

auf den Brunnen 17 der Stadt Sontra nicht zu erwarten sind. Bezüglich der Einzelheiten hin-

sichtlich der Bauarbeiten im Bereich des Tunnels Boyneburgs und des nördlichen Vorein-

schnittes wird auf die Darstellung unter C III 10.2.2.1 verwiesen.  

Unter A V 6.2 Ziff. 4 hat die Planfeststellungsbehörde, ausgehend von den Empfehlungen 

des Fachgutachtens ARCADIS 2008 (vgl. ARCADIS, Gutachterliche Untersuchung und Be-

wertung zum Einfluss auf den Brunnen Sontra 17, 2008, S. 18/19) und den Anregungen der 

oberen Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Kassel vom 20.07.2006 (vgl. Stellung-

nahme der oberen Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Kassel vom 20.07.2006, 

S. 13/14), gemäß § 74 Abs. 2 Satz 2 HVwVfG i. V. m. § 5 Abs. 1 WHG vorsorgliche Anord-
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nungen zur Sicherung der Trinkwasserversorgung des Brunnens 17 der Stadt Sontra vor 

nachteiligen Auswirkungen durch Havariefälle im Baustellenbereich während der Bauphase 

getroffen. § 5 Abs. 1 WHG statuiert eine allgemeine Sorgfaltspflicht, um Gewässerverunrei-

nigungen zu vermeiden. Zu diesem Zweck werden gesetzliche Verhütungspflichten begrün-

det, die auch mittels Auflagen durchgesetzt werden können. Das Gutachten ARCADIS 2008 

belegt, dass eine Beeinträchtigung des Brunnens 17 der Stadt Sontra durch die Einbindung 

baulicher Anlagen in das Grundwasser nicht zu erwarten ist (vgl. C III 10.2.2.1 sowie 

ARCADIS, Gutachterliche Untersuchung und Bewertung zum Einfluss auf den Brunnen 

Sontra 17, 2008, S. 10 ff.). Nach den Ausführungen des Gutachtens ARCADIS 2008, denen 

die Planfeststellungsbehörde folgt, ist eine Beeinflussung des Brunnens 17 ausschließlich 

während der Bauphase möglich, wenn es zu Havariefällen mit dem Eindringen von wasser-

gefährdenden Stoffen in den undrainierten Boden im Baufeld innerhalb der Wasserschutzzo-

ne und/oder dem Ablaufen solcher Stoffe in Fließgewässer kommt, z. B. bei einem Unfall 

eines Baufahrzeuges oder bei der Undichtigkeit eines Tanks (vgl. ARCADIS, Gutachterliche 

Untersuchung und Bewertung zum Einfluss auf den Brunnen Sontra 17, 2008, S. 10, 18/19). 

Im Endzustand werden austretende Flüssigkeiten über die im Bereich der gesamten 

VKE 40.2 nach den Maßgaben der RiStWag auszugestaltenden Entwässerungseinrichtun-

gen gefasst, im Havariefall können entsprechende Sicherungsmaßnahmen, z. B. durch das 

Schließen der Abläufe der Regenrückhaltebecken und das Abpumpen des in den Becken 

gesammelten belasteten Wassers, getroffen werden. Während der Bauzeit sind nach den 

überzeugenden Ausführungen des Gutachtens ARCADIS 2008 lediglich Havariefälle mit 

Austritten von geringfügigen Mengen an wassergefährdenden Stoffen denkbar (vgl. 

ARCADIS, Gutachterliche Untersuchung und Bewertung zum Einfluss auf den Brunnen 

Sontra 17, 2008, S. 10, 19). Bei solchen Havariefälllen treten nachteilige Wirkungen lediglich 

kleinräumig und temporär auf. Diese Stoffe, können, wenn diese in den Boden versickern, 

durch Beseitigung (Auskoffern) des Erdreichs beseitigt werden (vgl. ARCADIS, Gutachterli-

che Untersuchung und Bewertung zum Einfluss auf den Brunnen Sontra 17, 2008, S. 19). 

Die Handhabung von größeren Mengen wassergefährdender Stoffe, z. B. in Betankungsan-

lagen, sind in der Wasserschutzzone nach den Vorgaben der RiStWag und der einschlägi-

gen technischen Regelwerke (vgl. Auflage A V 6.2) nicht zulässig. 

Aufgrund der besonderen Bedeutung des Belangs der Trinkwasserversorgung sieht die 

Planfeststellungsbehörde es zur Sicherstellung der Trinkwasserförderung aus der Trinkwas-

sergewinnungsanlage „Brunnen 17“ der Stadt Sontra für erforderlich an, dass bei Eintritt ei-

nes Havariefalles mit Austritten von geringfügigen Mengen an wassergefährdenden Stoffen 

schnellstmögliche Schritte eingeleitet werden, um die Trinkwasserversorgung sicherzustel-

len. Die Planfeststellungsbehörde hat daher unter A V 6.2 Ziff. 4 die Vorbereitung eines ent-
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sprechenden Notfallkonzeptes angeordnet. Die Vorhabenträgerin hat vor Beginn der Bau-

maßnahmen mit dem Betreiber der Trinkwassergewinnungsanlage des „Brunnen 17“ und der 

oberen Wasserbehörde ein Notfallkonzept zu erstellen, um im Havariefall den Schutz der 

Trinkwasserversorgung der Stadt Sontra kurzfristig sicherzustellen, wenn wassergefährden-

de Stoffe ins Grundwasser gelangen. Die Vorhabenträgerin hat ermittelt, dass bei einer ge-

gebenenfalls erforderlichen Außerbetriebnahme des „Brunnens 17“, die lediglich dann erfor-

derlich würde, wenn ausgetretene wassergefährdende Stoffe nicht rechtzeitig oder vollstän-

dig beseitigt werden können und ins Grundwasser gelangen, kurzfristig eine Ersatzwasser-

beschaffung für den „Brunnen 17“ sichergestellt werden kann, indem der von dem „Brunnen 

17“ gespeiste Tiefzonenbehälter Sontra von dem „Brunnen 17“ getrennt und stattdessen 

über den Hochzonenbehälter Sontra gespeist wird. Diese Möglichkeit der Ersatzwasserver-

sorgung ist bereits vorhanden und ist Bestandteil des Notfallkonzeptes der Stadt Sontra bei 

Ausfall des „Brunnen 17“ (vgl. ARCADIS, Gutachterliche Untersuchung und Bewertung zum 

Einfluss auf den Brunnen Sontra 17, 2008, S. 19). Ein dauerhaftes Grundwassermonitoring 

über mehrere Beprobungsstellen ist nicht erforderlich, da im Havariefall eine direkte Informa-

tion des Betreibers der Trinkwassergewinnungsanlage und der Fach- und Gefahrenabwehr-

behörden ausreichend ist, um im Bedarfsfall nach den Vorgaben des zuvor ausgearbeiteten 

Notfallkonzeptes je nach Umfang des Havariefalles in Abstimmung mit den zuständigen Stel-

len kurzfristig zu entscheiden, ob eine Außerbetriebnahme des „Brunnens 17“ und eine Er-

satzwasserversorgung erforderlich ist oder nicht. Vor einer Wiederinbetriebnahme kann 

durch die unter A V 6.2 Ziff. 4 e) angeordneten Prüfmaßnahmen sichergestellt werden, dass 

eine Trinkwasserversorgung über den Brunnen 17 wieder aufgenommen werden kann. 

Durch die Auflagen unter A V 6.2 Ziff. 4 wird sichergestellt, dass die Trinkwasserversorgung 

der Stadt Sontra dauerhaft sichergestellt ist. 

10.4.2 Landschaftspflegerische Maßnahmen im Wassers chutzgebiet 

Für die im Rahmen der landschaftspflegerischen Maßnahmenplanung vorgesehenen Ge-

wässerausbauten E 6.4 (Umgehungsgerinne Obermühlenwehr Hoheneiche und Entwicklung 

Uferrandstreifen) und E 6.7 (Abriss Bewässerungswehr Mühlgraben Hoheneiche) im Bereich 

der Sontra sowie V 27 (Verlegung der Netra) konnten mit dem Planfeststellungsbeschluss 

ebenfalls entsprechende Befreiungen von Verboten des § 4 Nr. 19 der Schutzgebietsverord-

nung des Tiefbrunnen Hoheneiche bzw. des § 4 Nr. 20 der Schutzgebietsverordnung des 

Brunnen 17 ausgesprochen werden. Die Umsetzung der in den planfestgestellten Maßnah-

menblättern der Unterlage 12.0 beschriebenen sowie in der Unterlage 7, Blatt 2 und den 

Anlagen zur Unterlage 12 dargestellten Maßnahmen erfolgt in der Wasserschutzzone III der 

Wassergewinnungsanlagen "Tiefbrunnen Hoheneiche" und „Brunnen 17.“ Das Regierungs-

präsidium Kassel als obere Wasserbehörde hat in seiner Stellungnahme vom 20.07.2006 
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gefordert, dass vor Ausführung derartiger Gewässerausbaumaßnahmen in der Wasser-

schutzzone eine hydrogeologische Prüfung des Vorhabens im Hinblick auf eine Beeinträchti-

gung des Grundwassers und im Falle der Festsetzung der Maßnahmen zum Schutz der 

Trinkwassergewinnungsanlage entsprechende Nebenbestimmungen anzuordnen sind (vgl. 

Stellungnahme der oberen Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Kassel vom 

20.07.2006, S. 8/15). Die Vorhabenträgerin hat in ihrer Erwiderung vom 31.03.2010 zuge-

sagt, dass der Forderung nach einer vorherigen Begutachtung entsprochen wird und im 

Rahmen der 2. Planänderung die entsprechenden Maßnahmenblätter in der Form ange-

passt, dass eine vorherige Begutachtung zu erfolgen hat. Die Vorhabenträgerin hat zusätz-

lich im Rahmen des Erörterungstermins vom 11.05.2010 zugesagt, bezüglich der Verlegung 

der Netra ein geologisches Gutachten erstellen zu lassen und gegebenenfalls erforderliche 

weitere Schutzmaßnahmen zu ergreifen (vgl. Wortprotokoll zum Erörterungstermin am 

10.05.2010, S. 5). Die Maßnahmen E6.4, E6.7 und V27 sind als Bestandteile des natur-

schutzfachlichen Kompensationskonzeptes der Vorhabenträgerin aus übergeordneten Grün-

den des Allgemeinwohls erforderlich, weshalb hier die Befreiung von den Verboten des § 4 

der Schutzgebietsverordnungen erteilt werden kann. Auf die Maßnahmen kann nicht verzich-

tet werden, ohne die Wirksamkeit des Kompensationskonzeptes insgesamt in Frage zu stel-

len (vgl. C III 6.1.4). Dem Belang Grundwasserschutz wird durch die von der oberen Was-

serbehörde geforderte vorherige hydrogeologische Begutachtung und den von der Plan-

feststellungsbehörde festgesetzten Nebenbestimmungen A V 6.2 und 6.3 ausreichend 

Rechnung getragen. Sollte die vor Baubeginn vorzunehmende Baugrunderkundung zu dem 

Ergebnis gelangen, dass die Sohle des Gerinnes gegen den Untergrund abgedichtet werden 

muss, kann dies von der Vorhabenträgerin in der Ausführungsplanung, die mit der oberen 

Wasserbehörde abzustimmen ist, berücksichtigt werden. Diese Vorgehensweise wurde in 

den genannten Nebenbestimmungen festgelegt. Eine Gefährdung des Grundwassers wird 

auf diese Weise ausgeschlossen.  

Die Umsetzung der in der Wasserschutzzone III der Trinkwassergewinnungsanlage „Brun-

nen 17“ gelegenen weiteren landschaftspflegerischen Maßnahmen (vgl. Karte „Übersichts-

plan landschaftspflegerische Maßnahmen mit Zusatzinformation Überschwemmungs- und 

Wasserschutzgebiete“ als Anhang der E-Mail der Vorhabenträgerin vom 17.11.2011) erfor-

dern keine Befreiung gemäß § 52 Abs. 1 Satz 2 WHG. Diese Maßnahmen erfüllen keinen 

der in der Schutzgebietsverordnung normierten Verbotstatbestände, sondern beinhalten im 

Wesentlichen verschiedene Formen von Anpflanzungen, die weder zu Bohrungen noch zu 

Erdaufschlüssen führen.  
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Soweit im Rahmen der Umsetzung der aufgeführten Maßnahmen Neuanpflanzungen in 

Form von Aufforstungen auf vorher als Ackerflächen genutzten Flächen vorgesehen sind, 

waren im Planfeststellungsbeschluss gemäß § 74 Abs. 2 Satz 2 HVwVfG i. V. m. 

§ 5 Abs. 1 WHG Nebenbestimmungen zum Schutz des Grundwasserhaushaltes vor erhöh-

ten Stickstoffeinträgen aufzunehmen. Die Nebenbestimmung A V 6.5 geht zurück auf die 

Forderungen der oberen Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Kassel in der Stellung-

nahme vom 23.05.2011 (vgl. Stellungnahme der oberen Wasserbehörde beim Regierungs-

präsidium Kassel vom 23.05.2011, S. 1 f.). Eine vollständige Neuanpflanzung mit Beseiti-

gung des vorherigen Bewuchses auf zuvor landwirtschaftlich genutzten Maßnahmenflächen 

kann dazu führen, dass nach Einschränkung oder dem Ausbleiben von landwirtschaftlichen 

Anbaumaßnahmen ein über das übliche Maß hinausgehender Stickstoffeintrag in das 

Grundwasser zu besorgen ist. Die Vorhabenträgerin hat auf die Stellungnahme der oberen 

Wasserbehörde zwar erwidert, welche Möglichkeiten grundsätzlich bestehen, um generell 

Stickstoffaufzehrung auf bestimmten Flächen zu erreichen und für einzelne Maßnahmenflä-

chen dargestellt, ob erhöhte Stickstoffauswaschung möglich sind (vgl. Erwiderung der Vor-

habenträgerin vom 05.12.2011 auf die Stellungnahme der oberen Wasserbehörde beim Re-

gierungspräsidium Kassel vom 20.07.2006, 16.12.2009 und 23.05.2011, S. 31/32). Jedoch 

hat die Vorhabenträgerin in ihrer Erwiderung lediglich eine Maßnahme genannt (Maßnahme 

A 42.2), die auf einer Ackerfläche angelegt wird. Aus der Stellungnahme der oberen Was-

serbehörde vom 23.05.2011 und der Stellungnahme der oberen Wasserbehörde zum Ver-

fahren der A 44, VKE 40.1 vom 16.05.2011 (vgl. Stellungnahme der oberen Wasserbehörde 

zur 3. Planänderung der VKE 40.1 vom 16.05.2011, S. 1) es jedoch zu entnehmen, dass die 

Gefahr einer Auswaschung von Stickstoff und eine Relevanz für das Grundwasser auf 

Ackerflächen beschränkt ist, auf denen die landwirtschaftliche Nutzung eingestellt und die 

Oberfläche zur Herstellung einer anderen Nutzung bearbeitet wird und somit temporär eine 

Aufnahme des im Boden aufgrund der vorherigen landwirtschaftlichen Nutzung vorhandenen 

Stickstoffs durch Pflanzen nicht sichergestellt ist. Daher ist vor Beginn der Umwandlung der 

Fläche der vorhandene nährstoffangereicherte Boden – soweit erforderlich – mittels einer 

Hilfsbepflanzung auszuhagern, um eine verstärkte Aufnahme des im Boden angereicherten 

Stickstoffes auf der jeweiligen Kompensationsfläche zu bewirken. Ob eine Aushagerung er-

forderlich ist, ist durch die von der oberen Wasserbehörde angeregte Messung des Stick-

stoffgehaltes zu ermitteln. Durch die Auswahl einer geeigneten Bepflanzung in Abstimmung 

mit den jeweiligen Fachbehörden wird ausreichend Gewähr für eine Reduzierung des Stick-

stoffgehaltes des Bodens geboten, zumal mit einer zurückgehenden bzw. ausbleibenden 

Stickstoffdüngung und reduzierter bzw. ausbleibender Bodenbearbeitung in Folge der Ein-

schränkung der landwirtschaftlichen Nutzung im Vergleich zur bisherigen Ackernutzung eine 

Auswaschung langfristig abnehmen wird. 
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10.5 Wasserrechtliche Genehmigung der Errichtung od er Erweiterung baulicher An-

lagen im Gewässer oder im Uferbereich 

Die Planfeststellung umfasst die erforderlichen Genehmigungen zur Errichtung oder Erweite-

rung von baulichen Anlagen in, an und über Gewässern gemäß §§ 17, 17c FStrG i. V. m. 

§ 75 Abs. 1 S. 1 HVwVfG i. V. m. § 22, § 23 Abs. 4 und Abs. 5 HWG i. V. m. § 36 WHG und 

für die Errichtung und die Erweiterung einer baulichen Anlage einschließlich Mauern und 

Wällen sowie ähnlicher Anlagen quer zur Fließrichtung des Wassers oder des Erhöhens 

oder Vertiefens der Erdoberfläche in Gewässerrandstreifen gemäß §§ 17, 17c FStrG i. V. m. 

§ 75 Abs. 1 S. 1 HVwVfG i. V. m. § 23 Abs. 4 und Abs. 5 HWG i. V. m. § 38 WHG. Die Be-

lange der Wasserwirtschaft wurden nach Maßgabe der vorgenannten gesetzlichen Bestim-

mungen und unter Berücksichtigung der Stellungnahme der oberen Wasserbehörde sowie 

der festgesetzten Nebenbestimmungen durch die Planung ausreichend gewahrt. 

Gemäß den §§ 22 und 23 Abs. 4 Satz 1 HWG bedürfen die Errichtung oder Erweiterung bau-

licher Anlagen im Gewässer einschließlich des Bereichs bis zur Böschungsoberkante sowie 

im Gewässerrandstreifen der Genehmigung. Darüber hinaus ist gemäß § 23 Abs. 4 Satz 1, 

2. Alt. HWG das Erhöhen und Vertiefen der Erdoberfläche im Gewässerrandstreifen geneh-

migungspflichtig. Für Maßnahmen im Gewässerrandstreifen gelten weiterhin die Verbotstat-

bestände des § 38 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 bis 4 WHG. Diese sind im Rahmen der Planfeststel-

lung zu beachten. Soweit überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit die Maßnah-

me erfordern oder das Verbot im Einzelfall zu einer unbilligen Härte führen würde, kann von 

dem Verbot eine Befreiung erteilt werden, § 38 Abs. 5 Satz 1 WHG. Die Breite des Gewäs-

serrandstreifens ist durch § 23 Abs. 1 Satz 1 HWG abweichend von § 38 Abs. 3 Satz 1 WHG 

auf 10 m festgesetzt. Das Land Hessen hat von der Befugnis zur Regelung der Breite des 

Gewässerrandstreifens gemäß § 38 Abs. 3 Satz 3 WHG Gebrauch gemacht. 

Die Genehmigungen nach §§ 22, 23 Abs. 4 HWG dürfen nur erteilt werden, wenn das Vor-

haben im Einzelfall die Hochwasserrückhaltung nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt 

und der Verlust von verloren gehendem Rückhalteraum zeitgleich ausgeglichen wird, den 

Wasserstand und den Abfluss bei Hochwasser nicht nachteilig verändert, den bestehenden 

Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt, hochwasserangepasst ausgeführt wird und die Ge-

wässereigenschaft nicht nachteilig beeinflusst oder wenn die nachteiligen Auswirkungen 

durch Auflagen oder Bedingungen ausgeglichen werden können. Unter Berücksichtigung der 

Stellungnahmen der oberen Wasserbehörde und der festgesetzten Nebenbestimmungen 

A V 6.1 steht für die Planfeststellungsbehörde fest, dass durch die im Folgenden aufgeführ-

ten Bestandteile des Vorhabens Belange des Hochwasserschutzes nicht nachteilig beein-

trächtigt werden. 
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Die Planung sieht im Bereich innerhalb von Gewässern nach § 2 WHG, §§ 1 Abs. 2, 2 HWG 

einschließlich des Bereichs bis zur Böschungsoberkante die Errichtung folgender baulicher 

Anlagen vor: 

• Die Errichtung der Fischaufstiegsanlagen und der Abriss von Wehren bei Hoheneiche 

und Wichmannshausen, 

• die Verlegungen der Netra, 

• eine Teilverlegung der Datterpfeife  

• Errichtung einer Baustraße und Behelfsbrücke im Baufeld der Ulfetalbrücke. 

Die genannten landschaftspflegerischen Maßnahmen sind als Gewässerausbaumaßnahmen 

gemäß § 68 WHG planfestzustellen. Die Bestimmungen der §§ 22 und 23 Abs. 4 Satz 1 

HWG werden daher gemäß § 23 Abs. 5 Satz 1 HWG im Rahmen der Entscheidung nach 

§ 68 WHG berücksichtigt. Die Errichtung der Baustraße und der Behelfsbrücke über die Ulfe 

ist unter Berücksichtigung der Auflagen A V 6.1 Ziff. 3 mit dem Belang des Hochwasser-

schutzes vereinbar (vgl. C III 10.3.1). 

Soweit im Trassenverlauf, insbesondere im Bereich von Erosionsrinnen, die Errichtung wei-

tere Durchlassbauwerke, Durchlässe oder Gräben vorgesehen ist, befinden sich diese Bau-

maßnahmen nicht im Bereich von Gewässern im Sinne der § 2 WHG, §§ 1 Abs. 2, 2 HWG.  

Innerhalb des 10 m breiten Gewässerrandstreifens werden nach Maßgabe der in den einzel-

nen Blättern der Unterlage 7 dargestellten Baumaßnahmen folgende baulichen Anlagen er-

richtet oder Erhöhungen oder Vertiefungen der Erdoberfläche vorgenommen: 

• Errichtung des Durchlasses Nr. 4 im Gewässerrandstreifen der Netra, 

• Anschluss der verlegten B 7 im Bereich des Anschlussstelle Sontra-

Wichmannshausen (nähe Kreisel) an Wirtschaftsweg im Gewässerrandstreifen der 

Netra, 

• Errichtung von Brückenpfeilern der Netratalbrücke im Gewässerrandstreifen der ver-

legten Netra, 

• Herstellung eines Weges unterhalb des Südportals des Tunnel Boyneburg im Ge-

wässerrandstreifen der Ulfe, 

• Errichtung des Durchlasses Nr. 5 und 6 im Gewässerrandstreifen der Ulfe, 
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• Errichtung von Brückenpfeilern der Ulfetalbrücke im Gewässerrandstreifen der Ulfe, 

• Errichtung einer Baustraße im Baufeld der Ulfetalbrücke, 

• Errichtung des Schutzzaunes S21 quer zur Fließrichtung der Ulfe,  

• Errichtung eines Grabens von dem Durchlass Nr. 14 zu Sontra im Gewässerrand-

streifen der Sontra. 

Der Planfeststellungsbehörde liegen keine Anhaltspunkte vor, dass durch die vorgenannten 

baulichen Anlagen eine Beeinträchtigung des Belangs des Hochwasserschutzes zu erwarten 

ist, so dass die Genehmigung unter Berücksichtigung der festgesetzten Nebenbestimmun-

gen unter A V 6.1 erteilt werden kann. Soweit im Bereich des Baufeldes der Ulfetalbrücke 

der Schutzzaun S21 quer zur Fließrichtung der Ulfe zum Schutz wertvoller Biotope vorgese-

hen ist, ist sicherzustellen, dass die naturschutzfachlich erforderliche Absperrung kein Hin-

dernis für den Wasserfluss darstellt. Die Planfeststellungsbehörde hat daher mit der Neben-

bestimmung A V 6.1 Nr. 3 h) angeordnet, dass die Absperrung S21 in dem Bereich in Form 

eines einfachen Absperrbandes auszuführen und der Gewässerquerschnitt freizuhalten ist, 

um die Festsetzung von Treibgut und damit eine Erhöhung des Hochwasserrisikos zu ver-

mindern. Die Sicherungsfunktion der Maßnahme S21 wird hierdurch nicht beeinträchtigt. Im 

Übrigen wird auf die Ausführungen unter 11.3.1 verwiesen. 

10.6 Ausbau und Umgestaltung von Gewässern 

Die zur Herstellung, Beseitigung und wesentlichen Umgestaltung eines Gewässers oder sei-

ner Ufer (Gewässerausbau) erforderliche Planfeststellung gem. §§ 68 Abs. 1 WHG, 43 Abs. 

1 HWG ist nach §§ 17, 17c FStrG i. V. m. § 75 Abs. 1 S. 1 HVwVfG von der straßenrechtli-

chen Planfeststellung mit umfasst. Die Planfeststellungsbehörde konnte die vorgesehenen 

Gewässerausbauten, namentlich die Errichtung von vier Fischaufstiegsanlagen im Bereich 

von Wehranlagen bei Hoheneiche und Wichmannshausen, den Abriss von drei Wehranlagen 

in der Sontra bzw. der Ulfe sowie die Verlegung der Netra und der Datterpfeife planfeststel-

len (vgl. A III 3.4), da eine Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit, insbesondere eine 

erhebliche und dauerhafte, nicht ausgleichbare Erhöhung der Hochwasserrisiken oder eine 

Zerstörung natürlicher Rückhalteflächen, nicht zu erwarten ist und die sich aus anderen öf-

fentlich-rechtlichen Vorschriften ergebenden Anforderungen gewahrt werden. 

Im Rahmen des Ausgleichs und Ersatzes von unvermeidbaren Eingriffen in Natur und Land-

schaft sieht das Kompensationskonzept der Vorhabenträgerin mit der Maßnahmengrup-

pe „E6“ die Errichtung von vier Fischaufstiegsanlagen im Bereich von Wehranlagen bei 
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Hoheneiche und Wichmannshausen, den Abriss von drei Wehranlagen in der Sontra bzw. 

der Ulfe vor. Darüber hinaus ist die Verlegung der Netra und der Datterpfeife vorgesehen. 

Diese landschaftspflegerischen Maßnahmen sind in der planfestgestellten Unterlage 12.0, 

Maßnahmenblätter E6.1, E6.2, E6.3, E6.4, E6.5, E6.7, E6.8, E10 und V27 mit Anlagen zu 

Maßnahmenblättern E6.1, E6.7 und E10, Unterlage 12.2, Blatt 1b, 2, 3a, 3b, 4 und 5 sowie 

Unterlage 12.0, Anhang 4b Plan 3230/010 (Soda-Wehr Lageplan), 3230/020 (Obermühlen-

wehr Lageplan), 3230/030 (Untermühlenwehr Lageplan), Plan UmgGHohOb 1.1 

(Umhehungsgerinne an der Obermühle Hoheneiche Lageplan), Plan UmgGHohAue 1.1 

(Umgehungsgerinne an der Auemühle Hoheneiche Lageplan) sowie in Unterlage 7, Blatt 2 

(Verlegung Netra) dargestellt.  

10.6.1 Errichtung von Fischaufstiegsanlagen 

Die Fischaufstiegsanlagen in Form von drei Umgehungsgerinnen und einer Rauen Rampe 

bei Hoheneiche und Wichmannshausen – Maßnahmen E6.3, E6.4, E6.5 und E6.8 – sind als 

im Bereich der Sontra und der Mühlgräben angesiedelter Bestandteil des Maßnahmenkon-

zepts der Vorhabenträgerin erforderlich, um die durch das Vorhaben hervorgerufenen Ein-

griffe zu ersetzen (vgl. C III 6.1.4). Das Ziel der geplanten Maßnahmen besteht darin, die 

Durchgängigkeit des Fließgewässers für wandernde Fischarten und Wirbellose wiederherzu-

stellen. Die hinsichtlich der Gewässerdurchgängigkeit gravierendsten Störstellen sind die in 

ihrer derzeitigen Form nicht durchgängigen Wehranlagen. Die vorhandenen Wehranlagen 

stellen unpassierbare Wanderhindernisse dar, die diese notwendigen Wanderbewegungen 

von Fischen und Wirbellosen einschränken bzw. unmöglich machen. Lediglich am Obermüh-

lenwehr in Wichmannshausen besteht bereits eine Fischtreppe, die jedoch nur für große 

Fische nutzbar ist, Kleinstlebewesen können diese nicht passieren (vgl. Ingenieurbüro Wink-

ler und Partner GmbH, Umbau von Wehranlagen an der Sontra bei Wichmannshausen im 

Zuge des LBP zum Neubau der BAB 44, Abschnitt VKE 40.2, 26.11.2003, S. c-3). Die ge-

planten Fischaufstiegsanlagen sind geeignet, eine Durchgängigkeit der Sontra bzw. ihrer 

Mühlgräben wiederherzustellen. 

Die Fischaufstiegsanlagen sind, wie auch das Regierungspräsidium Kassel als obere Was-

serbehörde in seiner Stellungnahmen vom 20.07.2006 hervorgehoben hat, aus wasserwirt-

schaftlicher Sicht positiv zu beurteilen (vgl. Stellungnahme der oberen Wasserbehörde beim 

Regierungspräsidium Kassel vom 20.07.2006, S. 19). Sie führen im Ergebnis zu einer Auf-

wertung der Gewässer, da die Abflussverhältnisse und die Funktions- und Leistungsfähigkeit 

der Sontra und der Mühlgräben als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für 

Tiere verbessert wird. Die Planfeststellungsbehörde ist nach Prüfung der vorliegenden Plan-

unterlagen und der Stellungnahme der oberen Wasserbehörde sowie der oberen Fischerei-
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behörde beim Regierungspräsidium Kassel zu dem Ergebnis gelangt, dass eine Beeinträch-

tigung des Wohls der Allgemeinheit infolge der Realisierung der Maßnahmen nicht zu erwar-

ten ist. Die gesetzlichen Anforderungen nach dem Wasserhaushaltsgesetz, insbesondere 

§ 33 WHG, und anderer öffentlich-rechtlicher Vorschriften werden unter Berücksichtigung der 

Nebenbestimmung A V 6.1 Ziff. 3, A V 6.2 und 6.3 sowie 6.6 gewahrt. Die Vorhabenträgerin 

hat mit den Planunterlagen jeweils ein Gutachten vorgelegt, in dem der Zweck der Maßnah-

me, die wassertechnischen Berechnungen, die Bewertung alternativer Ausführungsvarian-

ten, die Dimensionierung und die Auswirkungen des Vorhabens auf andere Belange darge-

stellt werden. (vgl. Ingenieurbüro Winkler und Partner GmbH, Umbau von Wehranlagen an 

der Sontra bei Wichmannshausen im Zuge des LBP zum Neubau der BAB 44, Abschnitt 

VKE 40.2, 26.11.2003; BÖF, Neubau der BAB A 44 Kassel-Herleshausen VKE 40.2 

Hoheneiche bis AS Sontra-Nord, Landschaftspflegerischer Begleitplan Anhang 4b, Erläute-

rungsbericht zum Umbau von Wehranlagen an der Sontra bei Hoheneiche, 17.03.2006). Die 

von der Vorhabenträgerin vorgenommene Berechnung der anzusetzenden Mindestwasser-

mengen folgt den aktuellen Vorgaben des Erlasses zur „Regelung über den in einem Fließ-

gewässer zu belassenden Mindestabfluss bei der Entnahme und Wiedereinleitung von Was-

ser“ vom 12.12.2007 (vgl. Staatsanzeiger für das Land Hessen Nr. 52/2007, S. 2775), der 

hinsichtlich der Berechnung den Vorgaben der in den Gutachten zitierten Bestimmung aus 

dem Jahr 1999 entspricht. Demnach wird die im Gewässer zu belassende Mindestwasser-

menge ausgehend von dem mittleren Niedrigwasserabfluss (MNQ) für den Bereich der bei-

den Mühlenwehre der Sontra bei Wichmannshausen mit 170 l/s sowie für den Bereich der 

Sontra bei Hoheneiche mit 146 l/s angesetzt (vgl. Ingenieurbüro Winkler und Partner GmbH, 

Umbau von Wehranlagen an der Sontra bei Wichmannshausen, 2003, S. A-16; BÖF, Erläu-

terungsbericht zum Umbau von Wehranlagen an der Sontra bei Hoheneiche, 2006, S. 7). Für 

den Bereich der Mühlenwehre im Mühlengraben bei Hoheneiche ergibt sich der Wert von 

146 l/s aus der Berechnung der in der Sontra zu belassenden Mindestwassermenge von 

186 l/s im Bereich des Sontrawehrs südlich von Hoheneiche an der Abzweigung des Mühl-

grabens von der Sontra und einem Abschlag von 40 l/s für die derzeit tatsächlich über das 

Sontrawehr in die Sontra abgeschlagene Wassermenge (vgl. BÖF, Neubau der BAB A 44 

Kassel-Herleshausen VKE 40.2 Hoheneiche bis AS Sontra-Nord, Landschaftspflegerischer 

Begleitplan Anhang 4b, Erläuterungsbericht zum Umbau von Wehranlagen an der Sontra bei 

Hoheneiche, 17.03.2006, S. 7). Diese Berechnung wurde von der oberen Wasserbehörde in 

ihren Stellungnahmen nicht beanstandet und ist für die Planfeststellungsbehörde nachvoll-

ziehbar. 

Die Planfeststellungsbehörde hat die betroffenen Belange, insbesondere der bestehenden 

Wasserrechte der Mühlenbetreiber, geprüft und gegeneinander abgewogen. Dem Schutz der 
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Wasserrechtsinhaber wird unter Berücksichtigung der Funktionsfähigkeit der Fischaufstiegs-

anlage durch die in den Nebenbestimmungen A V 6.6 Ziff. 1 bis 4 festgesetzten Vorgaben 

ausreichend Rechnung getragen. Die Wasserrechte für bestehenden Mühlen ergeben sich 

aus den Einträgen im Wasserbuch, die die Vorhabenträgerin der Planfeststellungsbehörde 

im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens zur VKE 40.1 mit übersandt hat (vgl. Schreiben 

der Vorhabenträgerin vom 11.05.2011).   

Die Wasserechte der vier betroffenen Mühlenbetreiber sind mengenmäßig beschränkt, so 

dass bereits unter den aktuellen Gegebenheiten das im Gewässer vorhandene Wasser nicht 

vollständig zum Betrieb der Mühle abgeleitet werden darf. Die Wasserrechte der Mühlenbe-

treiber der Obermühle und Untermühle in Wichmannshausen sowie der Obermühle in 

Hoheneiche sind dahingehend beschränkt, dass das für den Erhalt des Fischlebens erforder-

liche Wasser nicht abgeleitet und für die Mühlen verwandt werden darf. Das Wasserrecht der 

Auemühle in Hoheneiche enthält eine solche Beschränkung hinsichtlich der für den Erhalt 

des Fischlebens erforderlichen Wassermenge nicht, ist jedoch dahingehend beschränkt, 

dass dem Betreiber der Mühle lediglich eingeräumt wurde, Wasser bis zu einer Menge von 

2.000 l/s zum Betrieb einer Turbine abzuleiten (vgl. Schreiben der Vorhabenträgerin vom 

11.05.2011). 

Die Planfeststellungsbehörde hat im Rahmen der Abwägung zur Planfeststellung der Fisch-

aufstiegsanlage die bestehenden Wasserrechte der Mühlenbetreiber in der in den Wasser-

büchern festgelegten Form zu beachten. Eine eigene Kompetenz, die Wasserrechte der 

Mühlenbetreiber im Hinblick auf eine im Gewässer zu belassende Mindestwassermenge 

abzuändern, steht der Planfeststellungsbehörde im Rahmen der Konzentrationswirkung nicht 

zu. Die bestehenden Wasserrechte der Mühlenbetreiber sind im Rahmen der Abwägung in 

einen angemessenen Ausgleich mit dem Ziel der Maßnahmen E6.3, E6.4, E6.5 und E6.8, 

der Erreichung einer verbesserten Durchgängigkeit der Sontra als Fließgewässer für wan-

dernde Fische und Wirbellose, zu bringen. Dabei ist hinsichtlich des Gewichts der eigen-

tumsrechtlich geschützten Wasserrechte der Mühlenbetreiber zu beachten, dass einem Pri-

vaten grundsätzlich kein Anspruch auf Zufluss von Wasser bestimmter Menge und Beschaf-

fenheit zusteht, worauf auch in der wasserrechtlichen Erlaubnis des Betreibers der Aumühle 

vom 12.07.2004 ausdrücklich hingewiesen wird (vgl. Schreiben der Vorhabenträgerin vom 

11.05.2011). Vielmehr besteht aufgrund der gegenseitigen Abhängigkeit der einzelnen Nut-

zer fließender Gewässer eine besondere Sozialbindung, weil das natürliche Angebot an 

Wasser nach Menge und Qualität für die wirtschaftliche Entwicklung und für die Erhaltung 

des Lebens überhaupt von entscheidender Bedeutung ist. Alle Wasserbenutzer bilden daher 

eine natürliche Gemeinschaft mit wechselseitigen Rücksichtnahmepflichten, damit das Was-
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ser möglichst vielseitig und zum allgemeinen Vorteil benutzt werden kann. Ein eigentums-

rechtlich geschützte Rechtsposition in Form eines Anspruchs auf eine bestimmte Wasser-

menge kann erst dann bestehen, wenn die Nutzung eines Grundstücks schlechthin oder der 

Bestand eines eingerichteten und ausgeübten Betriebes ernsthaft in Frage gestellt würde 

(vgl. BVerwGE 36, 248, 251). Der Betreiber der Unter- und Obermühle in Wichmannshausen 

sowie der Ober- und Aumühle in Hoheneiche haben im Rahmen ihrer Einwendungen nicht 

vorgebracht, dass der Betrieb ihrer Mühlen durch die Errichtung der Fischaufstiegsanlagen 

nicht mehr gewährleistet wäre. Die Betreiber haben lediglich eingewandt, dass durch die 

Ableitung eines Teils des Wassers der Sontra bzw. der Mühlgräben über die Fischaufstiegs-

anlagen ein finanzieller Verlust entsteht, da weniger Wasser durch die Turbinen geführt wür-

de und in Monaten mit einem niedrigen Wasserstand im Gewässer die Turbinen möglicher-

weise kurzzeitig abgeschaltet werden müssten. Dass der Betrieb der Mühlen generell in Fra-

ge zu stellen ist, wurde von den Mühlenbetreibern, insbesondere der Betreiberin der 

Aumühle, nicht geltend gemacht.  

Die ursprünglich vorgelegte Planung der Fischaufstiegsanlagen auf Grundlage der Gutach-

ten des Ingenieurbüros Winkler und Partner GmbH (vgl. Ingenieurbüro Winkler und Partner 

GmbH, Umbau von Wehranlagen an der Sontra bei Wichmannshausen im Zuge des LBP 

zum Neubau der BAB 44, Abschnitt VKE 40.2, 26.11.2003) und BÖF (vgl. BÖF, Neubau der 

BAB A 44 Kassel-Herleshausen VKE 40.2 Hoheneiche bis AS Sontra-Nord, Landschafts-

pflegerischer Begleitplan Anhang 4b, Erläuterungsbericht zum Umbau von Wehranlagen an 

der Sontra bei Hoheneiche, 17.03.2006) sah vor, die ermittelte Mindestwasserführung bei 

dem mittleren Niedrigwasserabfluss (MNQ) vollständig über die Fischaufstiegsanlagen zu 

leiten. Die bisherige Planung berücksichtigt dabei nicht, dass die sich Mindestwassermenge 

gemäß § 33 WHG auf die gesamte, im Mutterlauf des Gewässers zu belassende Wasser-

menge bezieht, also der Abfluss dieser Wassermenge nicht allein über das neu zu errichten-

de Bauwerk zu erfolgen hat, soweit an anderen Stellen ebenfalls ein Zufluss in das Gewäs-

ser hinter dem neu zu errichtenden Bauwerk erfolgt. Dies bedeutet für die Planung der 

Fischaufstiegsanlagen, dass die Vorhabenträgerin die genauen Abflussverhältnisse über die 

vorhandenen Wehranlagen bei MNQ zu ermitteln und ein Abfluss über die Fischaufstiegsan-

lagen zur Gewährleistung der Mindestwassermenge im weiteren Gewässerverlauf nur in der 

Menge zu erfolgen hat, wie diese bisher nicht über das vorhandene Wehr erfolgt. Die Plan-

feststellungsbehörde hat daher mit den Auflagen A V 6.6 Ziff. 1 und 2 angeordnet, dass die 

Planung der Fischaufstiegsanlagen wie bisher unter Berücksichtigung des geltenden Regel-

werkes DVWK-Merkblattes 232 zu erfolgen hat, jedoch mit der Maßgabe, dass der Ablauf 

der Mindestwassermenge bei mittlerer Niedrigwasserführung in der Summe über das Wehr 

und die jeweilige Fischaufstiegsanlage in das weitere Gewässer abzuleiten ist. Insoweit wird 



Planfeststellungsbeschluss - 387 - C Entscheidungsgründe 

A 44, VKE 40.2  III Materielles Recht 

 

bei einer Niedrigwasserführung, soweit bereits Wasser über die vorhandenen Wehranlagen 

in den weiteren Gewässerverlauf gelangt, im Ergebnis gegebenenfalls weniger Wasser über 

die Fischaufstiegsanlagen abgeleitet, so dass den Mühlenbetreibern eine höhere Wasser-

menge gegenüber der ursprünglichen Konstruktion verbleiben würde. Durch die angeordnete 

Beachtung der Vorgaben des DVWK-Merkblattes 232 (Auflagen A V 6.6 Ziff. 1 und 2) wird 

gewährleistet, dass in Zeiträumen einer besonders niedrigen Wasserführung eine Beauf-

schlagung der Fischaufstiegsanlagen nicht erfolgt und die verbleibende Wassermenge den 

Mühlenbetreibern vollständig zur Verfügung steht. Eine Einschränkung der Funktionsfähig-

keit der Anlage kann während dieser Zeiträume hingenommen werden, da in diesen Zeiten 

die Wanderaktivität der Fische nachlässt.  

Bei Beachtung der durch die Auflagen A V 6.6 Ziff. 1 und 2 vorgegebenen Maßgaben zur 

Konstruktion tritt eine Beeinträchtigung der Wasserrechte der Mühlenbetreiber der Obermüh-

le und Untermühle in Wichmannshausen sowie der Obermühle in Hoheneiche, nicht ein. 

Denn die Wasserechte dieser Mühlenbetreiber nehmen von der Erlaubnis zur Ableitung des 

Wassers für den Betrieb der Mühlen ausdrücklich die Wassermenge aus, welche für den 

Erhalt des Fischlebens erforderlich ist. Die Bedeutung dieses Begriffs ist in den Wasser-

bucheinträgen nicht näher konkretisiert und daher der Auslegung fähig. Nach Überzeugung 

der Planfeststellungsbehörde ist der Erhalt des Fischlebens unter Berücksichtigung der gu-

tachterlichen Feststellungen von zwei Kriterien abhängig: Erstens muss eine Durchgängig-

keit des Gewässers in der Form hergestellt werden, dass Fische und andere wandernde 

Wasserlebewesen die derzeit vorhandenen Wehranlagen überwinden können. Diese Durch-

gängigkeit ist flussaufwärts, also entgegen der Fließrichtung der Sontra bzw. der Mühlgrä-

ben, bei den festgestellten Fallhöhen im Bereich der Ableitungen neben den Turbinen von  

ca. 1,40 m an der Obermühle bei Hoheneiche und von ca. 1,80 m an der Aumühle bei 

Hoheneiche, (vgl. BÖF, Neubau der BAB A 44 Kassel-Herleshausen VKE 40.2 Hoheneiche 

bis AS Sontra-Nord, Landschaftspflegerischer Begleitplan Anhang 4b, Erläuterungsbericht 

zum Umbau von Wehranlagen an der Sontra bei Hoheneiche, 17.03.2006, S. 4/5) sowie 

Fallhöhen zwischen ca. 2 und 4 m im Bereich des Ober- und Untermühlenwehrs bei 

Wichmannshausen (vgl. Ingenieurbüro Winkler und Partner GmbH, Umbau von Wehranla-

gen an der Sontra bei Wichmannshausen im Zuge des LBP zum Neubau der BAB 44, Ab-

schnitt VKE 40.2, 26.11.2003, S A-6/7) nicht gegeben, da diese Höhenunterschiede an den 

Wehranlagen von Fischen und anderen wandernden Wasserlebewesen nicht überwunden 

werden können. Die für Wanderungen erforderliche Durchgängigkeit im Bereich der Wehran-

lagen wird durch funktionsfähige, nach Maßgabe des DVWK-Merkblattes 232/1996 zu erstel-

lende Fischaufstiegsanlagen gewährleistet. Zum anderen ist für den Erhalt des Fischlebens 

erforderlich, dass in dem Bereich des Gewässers unmittelbar hinter der Wehranlage eine 
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ausreichende Wassermenge im Gewässerbett verbleibt. Dies wird durch die Beachtung der 

Mindestwassermenge nach § 33 HWG gewährleistet. Durch die Auflagen A V 6.6 Ziff. 1 und 

2 wird sichergestellt, dass im Bereich der vorhandenen Wehre eine funktionsfähige Fisch-

aufstiegsanlage entsteht, die die Wanderbewegungen der Fische und anderer Lebewesen 

ermöglicht und gleichzeitig im Gewässerbereich unmittelbar hinter den vorhandenen Wehr-

anlagen eine ausreichende Wassermenge verbleibt, so dass in diesen Gewässerbereichen 

ein Fischleben möglich ist. Durch die Nebenbestimmungen wird somit eine Konstruktion der 

Fischaufstiegsanlage in einer Form sichergestellt, die die bestehenden Wasserrechte der 

Mühlenbetreiber der Obermühle und Untermühle in Wichmannshausen sowie der Obermühle 

in Hoheneiche, nicht beeinträchtigt, da lediglich die für den Erhalt des Fischlebens erforderli-

che Wassermenge in der Summe über das jeweils vorhandene Wehr und die neu zu errich-

tende jeweilige Fischaufstiegsanlage abgeleitet wird. Ein Eingriff in eine eigentumsrechtlich 

geschützte Rechtsposition liegt somit bezüglich dieser Wasserrechte bereits tatbestandlich 

nicht vor.  

Aufgrund der gegenüber der ins Verfahren ursprünglich eingeführten Detailplanung abwei-

chenden Konstruktionsvorgaben und der detaillierten Planungsvorgaben der oberen Fische-

reibehörde für die Ausführungsplanung (vgl. Stellungnahme der oberen Fischereibehörde 

beim Regierungspräsidium Kassel vom 25.09.2006 Seite 3 f.) hat die Planfeststellungsbe-

hörde davon abgesehen, die vorgelegten Detailpläne planfestzustellen. Es war insoweit aus-

reichend, die Position und Dimensionierung der Becken sowie die Festlegung hinsichtlich 

eines Umgehungsgerinnes oder einer Rauen Rampe durch die planfestgestellten Unterlagen 

Plannummer 3230/010 (Soda-Wehr Lageplan), 3230/020 (Obermühlenwehr Lageplan), 

3230/030 (Untermühlenwehr Lageplan), Plan UmgGHohOb 1.1 (Umgehungsgerinne an der 

Obermühle Hoheneiche Lageplan), Plan UmgGHohAue 1.1 (Umgehungsgerinne an der 

Auemühle Hoheneiche Lageplan), zu bestimmen. Durch die unter A V 6.6 Ziff. 1 und 2 vor-

gegebenen technischen Maßgaben ist im Einzelfall von einer geringfügig reduzierten Beauf-

schlagung des Umgehungsgerinnes auszugehen, so dass die vorgegebenen Flächen aus-

reichend sind, um die Fischaufstiegsanlage zu errichten. 

Dem Belang des Grundwasserschutzes wird entsprechend der Forderung der oberen Was-

serbehörde (vgl. Stellungnahme der oberen Wasserbehörde beim Regierungspräsidium 

Kassel vom 20.07.2006 Seite 15 f.) durch die festgesetzten Nebenbestimmungen Rechnung 

getragen (vgl. A V 6.2 und 6.3 sowie 6.6). Im Rahmen der Planfeststellung war es nicht er-

forderlich eine abschließende Kenntnis über die Dichtigkeit des Untergrundes im Bereich der 

geplanten Fischaufstiegsanlagen zu erlangen. Im Sinne einer umfassenden Konfliktlösung 

genügt es, entsprechend der Anregung der oberen Wasserbehörde (vgl. Stellungnahme der 
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oberen Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Kassel vom 20.07.2006, S. 15 f.) der 

Vorhabenträgerin durch Nebenbestimmungen aufzugeben, vor Beginn der Baumaßnahme 

Baugrunderkunden vorzunehmen und die Wasserdurchlässigkeit des Untergrundes zu prü-

fen. Sollte diese Prüfung ergeben, dass vor Ort wasserdurchlässige Böden anstehen, kann 

im Rahmen der Ausführungsplanung, die mit den zuständigen Fachbehörden abzustimmen 

ist (vgl. A V 6.3 Ziff. 1 und 6.6 Ziff. 3), eine Sohlabdichtung vorgesehen werden, um Wasser-

verluste über die Länge des Umgehungsgerinne innerhalb der Wasserschutzzone zu verhin-

dern (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 05.08.2011, beantwortet 

mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 07.12.2011, S. 48 f.). Die Planfeststellungsbehörde 

hat über die Forderung der oberen Wasserbehörde hinaus diese Sicherungsmaßnahmen 

auch für die Errichtung der Fischaufstiegsanlagen außerhalb der Wasserschutzzone in 

Wichmannshausen angeordnet (vgl. Auflage A V 6.6 Ziff. 3), da ein Schutz vor Wasserver-

lusten innerhalb der Fischaufstiegsanlagen nicht nur im Hinblick auf den Grundwasserschutz 

als erforderlich angesehen wird, sondern auch für die Funktionsfähigkeit der Fischaufstiegs-

anlage und zur Sicherung ausreichender Durchflussmengen von entscheidender Bedeutung 

ist. 

Die durch die Auflage A V 6.6 Ziff. 4 bis 6 angeordnete Einbindung der oberen Wasserbe-

hörde und der oberen Fischereibehörde beim Regierungspräsidium Kassel erfolgt aufgrund 

entsprechender Anregungen dieser Fachbehörden im Rahmen des Anhörungsverfahrens. 

Durch die Beteiligung wird eine ausreichende fachliche Kontrolle der Ausführungsplanung 

und die Einhaltung der Vorgaben des Planfeststellungsbeschlusses sichergestellt. 

Unter Berücksichtigung der von der Planfeststellungsbehörde festgesetzten Nebenbestim-

mungen wird den Belangen der Wasserwirtschaft einerseits und den Interessen der Wasser-

rechtsinhaber andererseits ausreichend Rechnung getragen. Aufgrund der zeitweisen Abfüh-

rung von Wasser über die planfestgestellten Fischaufstiegsanlagen werden unter Berück-

sichtigung der festgesetzten Nebenbestimmungen die Wasserrechte der Betreiber der Müh-

len nicht beeinträchtigt, so dass ein Anspruch auf eine angemessene Entschädigung in Geld 

gemäß § 74 Abs. 2 Satz 3 HVwVfG im Planfeststellungsbeschluss nicht zuzusprechen war. 

10.6.2 Gewässerausbau durch Abriss von Wehranlagen 

Das Kompensationskonzept der Vorhabenträgerin sieht den Abriss bestehender Bewässe-

rungswehre im Mühlgraben bei Hoheneiche (Maßnahme E6.7) und in der Ulfe (Maßnahme 

E6.1) sowie des Soda-Wehrs Maßnahme E6.2) in der Sontra vor. Der Ist-Zustand an den 

Wehranlagen sowie die Maßnahmenplanung sind in den planfestgestellten Maßnahmenblät-

tern der Unterlage 12.0, Maßnahmenblätter E6.1, E6.2 und E6.7 sowie den Anlagen zu den 
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Maßnahmenblättern E6.1 und E6.7, der Unterlage 12.2, Blatt 1b, 4 und 5 sowie Unterlage 

12.0, Anhang 4b Plannummer 3230/010 (Soda-Wehr Lageplan) dargestellt. Der Abriss der 

nicht mehr genutzten Wehranlagen dient der Förderung der Durchgängigkeit der Sontra ein-

schließlich ihrer Mühlgräben sowie der Ulfe für Fischarten, wie z. B. die Groppe, und für Wir-

bellose, der Entsiegelung von Flächen und der Wiederherstellung eines naturnahen Uferbe-

reichs. 

Durch die Maßnahmen erfolgt eine wesentliche Umgestaltung der Gewässer, so dass die 

Maßnahme gemäß §§ 67 ff. WHG planfeststellungspflichtig ist. Versagungsgründe nach § 68 

Abs. 3 WHG liegen nicht vor. Eine Beeinträchtigung des Hochwasserschutzes ist durch die 

Umsetzung der Maßnahmen nicht zu befürchten. Negative Auswirkungen auf den Grund-

wasserhaushalt durch die innerhalb der Wasserschutzzone III gelegenen Maßnahme E6.7 

werden durch die Auflagen A V 6.2 und 6.3 zur Bauausführung in Wasserschutzgebieten und 

die Einhaltung der Vorgaben der RiStWag vermieden. Auf die Ausführungen unter C III 10.4 

wird verwiesen. 

10.6.3 Gewässerausbauder Netra und der Datterpfeife  

Bestandteil des Kompensationskonzeptes der Vorhabenträgerin sind weiterhin die Verlegung 

der Netra im Bereich der Anschlussstelle Sontra-Wichmannshausen (Maßnahme V27 

i. V. m. Maßnahme A6.9) und der Ersatz eines Rohrdurchlasses durch einen Kastendurch-

lass im Gewässerbett der Datterpfeife (Maßnahme E10). Die Maßnahmen sind in der plan-

festgestellten Unterlage 7, Blatt 2, der Unterlage 12.0, Maßnahmenblätter E10 mit Anlage 

und V27 sowie der Unterlage 12.2, Blatt 2 und 3a ausführlich dargestellt. Im Zuge der teil-

weisen Verlegung der B 7 im Bereich der Anschlussstelle Sontra-Wichmannshausen wird die 

ursprünglich unmittelbar parallel neben der B 7 verlaufende Netra von der Bundesstraße 

abgerückt und in einen Bereich in der Mitte der Talaue verlegt. Der Umfang der Gewässer-

verlegung ist in der planfestgestellten Unterlage 7, Blatt 2 dargestellt. Aus den vorgelegten 

Planunterlagen sind der Verlauf der Netra im Ist-Zustand und der Umfang der Verlegungs-

maßnahmen ausreichend erkennbar.  

Die Maßnahme E10 sieht den Ersatz eines vorhandenen Rohrdurchlasses im Gewässerbett 

der Datterpfeife durch einen Kastendurchlass in Verbindung mit einer naturnahen Bachge-

staltung vor. Die Maßnahme ist in der Unterlage 12.0, Anhang zu Maßnahmenblatt E10 

zeichnerisch dargestellt. Durch die Umgestaltung des Gewässerbettes im Bereich des 

Durchlasses wird die Durchgängigkeit der Datterpfeife für Gewässerorganismen wiederher-

gestellt, die durch den vorhandenen geringer dimensionierten Rohrdurchlass beeinträchtigt 

wird. 
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Durch die Maßnahmen erfolgt jeweils eine wesentliche Umgestaltung der Netra und der 

Datterpfeife, so dass die Maßnahmen gemäß §§ 67 ff. WHG planfeststellungspflichtig sind. 

Durch den Ersatz des Rohrdurchlasses mit einem Durchmesser DN 500 durch den erweiter-

ten Kastendurchlas sowie durch die gleichzeitige Verkürzung des Durchlasses wird der Cha-

rakter des Gewässers in dem Maßnahmenbereich der Datterpfeife wesentlich verändert. 

Versagungsgründe nach § 68 Abs. 3 WHG, die gegen den Gewässerausbau sprechen, lie-

gen nicht vor. Mögliche negative Auswirkungen auf den Grundwasserhaushalt durch die in 

der Wasserschutzzone III der Wassergewinnungsanlage "Brunnen 17“ der Stadt Sontra ge-

legene Maßnahme V27 werden durch die in den Auflagen A V 6.2 und 6.3 festgesetzten Re-

gelungen zur Bauausführung in Wasserschutzgebieten und die Einhaltung der Vorgaben der 

RiStWag vermieden. Auf die Ausführungen unter C III 10.4 wird verwiesen. Eine Beeinträch-

tigung des Hochwasserschutzes ist durch die Umsetzung der Maßnahmen unter Berücksich-

tigung der Nebenbestimmungen unter A V 6.1 ebenfalls nicht zu erwarten. Dem Hinweis der 

oberen Naturschutzbehörde in ihrer Stellungnahme vom 24.11.2011 bezüglich der Notwen-

digkeit und Ausgestaltung von Sedimentfängen innerhalb des Kastendurchlasses der Maß-

nahme E10 zur Vermeidung einer Ausspülung des eingebrachten Substrats bei stärkerer 

Wasserführung wird durch die unter A V 6.4 Ziff. 1 angeordnete Einbindung der oberen Na-

turschutzbehörde beim Regierungspräsidium Kassel im Zuge der Ausführungsplanung 

Rechnung getragen. 
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11 Bodenschutz/ Altlasten 

Das planfestgestellte Vorhaben ist mit den Belangen des Bodenschutzes vereinbar.  

Bestehende Altlasten(verdachts)flächen stehen der Zulassung des Vorhabens nicht entge-

gen. Im Bereich des Vorhabens befinden sich bekannte Altlastenverdachtsflächen, die der 

oberen Bodenschutzbehörde beim Regierungspräsidium Kassel bekannt sind und bisher 

noch nicht erkundet wurden (vgl. Stellungnahme der oberen Bodenschutzbehörde beim Re-

gierungspräsidium Kassel vom 20.07.2006, S. 20, und vom 16.12.2009, S. 3). Die Ver-

dachtsflächen mit den Altis-Schlüsselnummern 636.011.140-000.015 und 636.011.140-

000.019   befinden sich westlich des Tunnels Boyneburg im Bereich des Ortsrandes von 

Wichmannshausen (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 

24.09.2010, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 10.11.2011, S. 12/13). Bei 

der Fläche mit der Endnummer 015 handelt es sich um eine ehemalige Deponie für Erdaus-

hub und Bauschutt, bei der Fläche mit der Endnummer 019 um einen ehemaligen Müllplatz 

mit unbekannten Einlagerungen. Beide Flächen sind bisher nicht erkundet worden. Eine wei-

tere, im Laufe des Anhörungsverfahrens zur 3. Planänderung bekanntgewordene Altablage-

rungsfläche mit der Altis-Schlüsselnummer 636.011.140-000.022 befindet sich ca. 400 m 

östlich der Achse des Tunnels Boyneburg in Höhe Bau-km 49+500 (vgl. Stellungnahme der 

oberen Bodenschutzbehörde beim Regierungspräsidium Kassel vom 23.05.2011, S. 2/3). 

Die Flächen liegen außerhalb des Trassenbereichs. Landschaftspflegerische Maßnahmen 

sind auf diesen Flächen ebenfalls nicht vorgesehen (vgl. Aufklärungsschreiben der Plan-

feststellungsbehörde vom 24.09.2010, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 

10.11.2011, S. 12/13). Eine Beeinträchtigung von Gewässern und hieraus folgende mittelba-

re Beeinträchtigung des Bodens durch Bauarbeiten im Bereich des Tunnels ist ebenfalls 

nicht zu erwarten. Insoweit wird auf die Darstellung unter 11.2.2.1 verwiesen. 

Soweit durch das planfestgestellte Vorhaben Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden 

erfolgen, stehen diese dem Vorhaben nicht entgegen. Das planfestgestellte Vorhaben trägt 

den Belangen des Bodenschutzes hinreichend Rechnung und beinhaltet einen angemesse-

nen Ausgleich zwischen dem Schutz der natürlichen Funktionen des Bodens als Lebens-

raum, Bestandteil des Naturhaushaltes und Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium (§ 2 

Abs. 2 Nr. 1 Buchstaben a bis c des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Bodenverände-

rungen und zur Sanierung von Altlasten [Bundes-Bodenschutzgesetz - BBodSchG] vom 

17. März 1998 [BGBl. I S. 502], zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. Dezember 2004 

[BGBl. I S. 3214]) und der Nutzungsfunktion des Bodens als Standort für den Verkehr (§ 2 
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Abs. 2 Nr. 3 Buchstabe d BBodSchG). Schädliche Bodenveränderungen im Sinne des § 2 

Abs. 3 BBodSchG sind nicht zu besorgen. 

Durch die Wahl des Querschnittes SQ 27 und die steile Ausgestaltung der Böschungsflä-

chen sowie durch die von der Planfeststellungsbehörde vorgenommene Verkleinerung der 

Fläche der Maßnahme G17.1 wird die Versiegelung und dauerhafte Inanspruchnahme von 

Böden soweit wie möglich reduziert. Die mit der Versiegelung von Bodenflächen verbunde-

nen negativen Auswirkungen auf den Oberflächenwasserabfluss oder die Grundwasserneu-

bildung werden durch die planfestgestellten Entwässerungsanlagen und Regenrückhaltebe-

cken gemindert und durch Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen kompensiert. Erhöhte Schad-

stoffeinträge in den Boden erfolgen lediglich in unmittelbarer Nähe entlang der Trasse und 

an den Tunnelportalen; mit zunehmendem Abstand zur Trasse übersteigt der vorhabenbe-

dingte Schadstoffeintrag den Eintrag im Prognosenullfall nicht oder nur geringfügig, so dass 

die vorhabenbedingten Einträge gegenüber den Einträgen im Prognosenullfall nicht mehr ins 

Gewicht fallen (vgl. Ingenieurbüro Lohmeyer, Neubau der BAB A 44 Kassel-Herleshausen, 

VKE 40.2 Hoheneiche bis AS Sontra Nord, Aktualisierung des Luftschadstoffgutachtens, 

Oktober 2010, S. 30 ff.). Die Auswirkungen auf das Schutzgut Boden sind räumlich auf die 

Bereiche in unmittelbarer Nähe zur Trasse begrenzt und im Hinblick auf die Nutzungsfunkti-

on des Bodens bei Verwirklichung eines Straßenvorhabens nicht vermeidbar. Die Plan-

feststellungsbehörde ist daher davon überzeugt, dass die mit dem planfestgestellten Vorha-

ben notwendigerweise verbundenen Einwirkungen auf den Boden nicht zu schädlichen Bo-

denveränderungen gemäß § 2 Abs. 3 BBodSchG führen werden. 

Soweit beim Betrieb einer Straße eine grundsätzlich gegebene potenzielle Gefährdung des 

Bodens (und des Schutzgutes Wassers) durch Unfälle mit Gefahrguttransporten besteht, ist 

aus Sicht der Planfeststellungsbehörde gewährleistet, dass die Gefahr der Ausbreitung un-

fallbedingter Kontaminationen und einer dauerhaften Schädigung des Bodens durch die übli-

cherweise praktizierten Sicherungsverfahren wie Abtrag und Austausch von Bodenmaterial 

beherrschbar ist und Schädigungen des Bodens beseitigt werden können. 

Dem darüber hinaus zu beachtenden Gebot der bestmöglichen Vermeidung von Beeinträch-

tigungen der natürlichen Funktionen des Boden gemäß § 1 Satz 3 BBodSchG wird durch die 

vorgenannten vorhabenimmanenten Maßnahmen und baulichen Gestaltungen ausreichend 

Rechnung getragen. Einer potenziellen Gefährdung des Bodens durch bisher unbekannte 

Altlasten im Bereich des Vorhabens wird durch die Nebenbestimmung A V 7 entgegenge-

wirkt. 



Planfeststellungsbeschluss - 394 - C Entscheidungsgründe 

A 44, VKE 40.2  III Materielles Recht 

 

12 Landesplanung/Raumordnung 

Das planfestgestellte Vorhaben entspricht den Erfordernissen der Raumordnung. 

12.1 Rechtlicher Maßstab 

Gemäß § 4 Abs. 1 Satz 1 des Raumordnungsgesetzes (ROG) vom 22. Dezember 2008 

(BGBl. I S. 2986), geändert durch Gesetz vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), sind von öf-

fentlichen Stellen bei ihren raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die Ziele der 

Raumordnung zu beachten sowie die Grundsätze und sonstige Erfordernisse der Raumord-

nung in der Abwägung zu berücksichtigen. Gemäß § 5 Abs. 1 ROG gilt auch bei der hier 

vorliegenden raumbedeutsamen Planung und Maßnahme einer öffentlichen Stelle, die im 

Auftrag des Bundes tätig ist, die Bindungswirkung der Ziele der Raumordnung nach § 4 

Abs. 1 ROG. 

Gemäß § 4 Abs. 1 des Hessischen Landesplanungsgesetzes (HLPG) vom 6. Septem-

ber 2002 (GVBl. I S. 548), geändert durch Gesetz vom 12. Dezember 2007 (GVBl. I S. 851), 

sind von den öffentlichen Stellen bei ihren raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen 

die Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu beachten. Dies gilt auch für Planfeststel-

lungsverfahren. Die Grundsätze und sonstigen Erfordernisse sind von den öffentlichen Stel-

len bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen in der Abwägung zu berücksichtigen 

(§ 4 Abs. 2 HLPG). 

12.2 Vereinbarkeit der Trasse mit dem Landesentwick lungsplan Hessen 2000 

Die Vorgaben des Landesentwicklungsplans Hessen 2000, festgestellt durch Rechtsverord-

nung vom 13. Dezember 2000 (GVBl. 2001 I S. 2) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

12. Januar 2003 (GVBl. I S. 62), geändert durch Rechtsverordnung vom 22. Juni 2007 

(GVBl. I S. 406) in der Fassung der Berichtigung vom 20. September 2007 (GVBl. I S. 578), 

sind beachtet worden. Das planfestgestellte Vorhaben entspricht den Zielen und Grundsät-

zen des Landesentwicklungsplans.  

Nach Nr. 7.3.1 des Landesentwicklungsplans ist die A 44 Kassel-Eisenach zur Entlastung 

vom Durchgangsverkehr und zur infrastrukturellen Stärkung und Entwicklung Nordhessens 

mit Priorität zu realisieren. 

In der Plankarte zum Landesentwicklungsplan Hessen 2000 ist der Trassenverlauf der Bun-

desautobahn A 44 gekennzeichnet. In der Verkehrskosteneinheit 40.2 entspricht dieser 

Trassenverlauf dem hier planfestgestellten Trassenverlauf. 
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12.3 Vereinbarkeit der Trasse mit dem Regionalplan Nordhessen 2009 

Das Projekt A 44 Kassel-Herleshausen ist Bestandteil des Regionalplans Nordhessen 2009, 

der nach der Genehmigung der Hessischen Landesregierung vom 11. Januar 2010 bekannt 

gemacht wurde (StAnz. Nr. 11 vom 15. März 2010). Die dort enthaltenen Vorgaben sind 

ebenfalls beachtet worden. Das planfestgestellte Vorhaben entspricht den Zielen und Grund-

sätzen des Regionalplans. 

Die A 44 wird in der Kategorie I des Zieles 2, laufende Nr. 3), aufgeführt (Kapitel 5.1.3). Die 

Kategorie I des Zieles 2 ist wie folgt beschrieben: 

„Projekte der Kategorie I, die in der Karte als Trassierung dargestellt und in 

der nachstehenden Tabelle aufgeführt sind, sind Ziele der Raumordnung und 

Landesplanung und haben die Wirkung von Vorranggebieten (§ 6 Abs. 3 Ziffer 

1 HLPG). Sie sind von allen in § 4 HLPG Genannten zu beachten. Planungen 

und Maßnahmen, die eine Realisierung des Vorhabens verhindern oder we-

sentlich erschweren würden, dürfen nicht vorgenommen werden. Trassen die-

ser Kategorie benötigen kein weiteres landesplanerisches Verfahren. Dies be-

rührt nicht die Notwendigkeit, in einem fachgesetzlichen Verfahren alle in die-

sem Rahmen bedeutsamen Belange zu berücksichtigen.“ 

Im Ostblatt der Plankarte zum Regionalplan Nordhessen 2009 ist der Trassenverlauf der 

Bundesautobahn A 44 dargestellt. In der Verkehrskosteneinheit 40.2 entspricht dieser 

Trassenverlauf dem hier planfestgestellten Trassenverlauf. 

Darüber hinaus wird im Regionalplan dem vierstreifigen Weiterbau der A 44 zwischen der 

A 7 bei Kassel-Ost und dem Anschluss an die A 4 bei Herleshausen-Wommen eine “beson-

dere raumordnerische und entwicklungsplanerische Dringlichkeit“ bescheinigt (Grundsatz 3 

in Kapitel 5.1.3).  

12.4 Vereinbarkeit der Maßnahmenplanung mit dem Reg ionalplan Nordhessen 2009 

Die Planfeststellungsbehörde ist nach Prüfung der planfestgestellten Kompensationsmaß-

nahmen anhand der Festlegungen des Regionalplans Nordhessen 2009 zu dem Ergebnis 

gekommen, dass die Kompensationsmaßnahmen mit dem  Regionalplan vereinbar sind. Sie 

widersprechen nicht den Festlegungen von Vorranggebieten, insbesondere nicht von Vor-

ranggebieten für die Landwirtschaft.  
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12.5 Landesplanerische Beurteilung 

Nach Abschluss der Raumordnungsverfahren für den geplanten Neubau der A 44 in dem Raumord-

nungsabschnitt V gab das Regierungspräsidium Kassel seine Landesplanerische Beurteilung ab. Die 

Landesplanerische Beurteilung ist als sonstiges Erfordernis der Raumordnung gemäß § 3 Nr. 4 HLPG 

und § 3 Nr. 4 ROG im Planfeststellungsverfahren berücksichtigt worden. 

Das Raumordnungsverfahren für den Raumordnungsabschnitt V, Oetmannshausen/B 27 – 

Wommen/A 4, wurde mit der Landesplanerischen Beurteilung vom 20.01.1998 abgeschlos-

sen. Diese Beurteilung enthält verschiedene Maßgaben, die von der Planfeststellungsbehör-

de berücksichtigt wurden. Auf die entsprechenden Kapitel in diesem Beschluss wird verwie-

sen. 
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13 Kommunale Planungshoheit und sonstige kommunale Belange 

Das planfestgestellte Vorhaben berücksichtigt die Gebiets- und Planungshoheit der Stadt 

Sontra sowie der Gemeinden Wehretal und Ringgau in angemessener Weise. Einwendun-

gen gegen das planfestgestellte Vorhaben wurden von den genannten Kommunen, deren 

Gebiet von der Planung betroffen ist, nicht erhoben. Eine Verletzung der städtebaulichen 

Planvorstellungen beziehungsweise städtebaulicher Entwicklungsziele ist nicht erkennbar. 

Die Fachplanung hat hinreichend konkretisierte und verfestigte gemeindliche Planungsab-

sichten zu berücksichtigen. Eine nachhaltige Störung einer hinreichend bestimmten 

gemeindlichen Planung oder ein Entzug wesentlicher Teile des Gemeindegebietes für eine 

durchsetzbare gemeindliche Planung oder erhebliche Beeinträchtigung gemeindliche Ein-

richtungen aufgrund des Vorhabens konnten seitens der Planfeststellungsbehörde nicht 

festgestellt werden. 
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14 Landwirtschaft  

Belange der Landwirtschaft stehen dem Vorhaben nicht entgegen.  

14.1 Allgemeines 

Das planfestgestellte Vorhaben berücksichtigt die Interessen der betroffenen Landwirte und 

das öffentliche Interesse an einer leistungsfähigen Landwirtschaft angemessen. Das Vorha-

ben nimmt 30,2 ha landwirtschaftlicher Nutzflächen (Ackerflächen, Brachen, Wiesen und 

Weiden, Streuobst) zur Errichtung der Trasse und 23 ha für Kompensationsmaßnahmen in 

Anspruch vgl. (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 24.09.2010, 

beantwortet mit Schreiben vom 10.11.2011, S. 13, und E-Mail vom 06.12.2011; Aufklärungs-

schreiben der Planfeststellungsbehörde vom 07.12.2011, beantwortet mit Mail vom 

23.12.2011, Anlage 2). Neben diesem Flächenverlust führen die vorhabenbedingten Zer-

schneidungen von Betriebsflächen und das Erfordernis von Mehrwegen zu einem Eingriff in 

die gewachsene landwirtschaftliche Struktur des Raumes. Die geltend gemachten öffentli-

chen und privaten Belange der Landwirtschaft stehen der Zulassung des Vorhabens gleich-

wohl nicht unüberwindbar entgegen. Die Maßnahmenplanung wurde von der Vorhabenträge-

rin im Hinblick auf eine Verminderung der Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen 

soweit wie möglich optimiert. Eine weitere Minderung der Betroffenheit landwirtschaftlicher 

Belange ist nicht möglich. 

14.2 Funktion und Leistungsfähigkeit der Landwirtsc haft 

Die Belange der Landwirtschaft stehen dem geplanten Vorhaben nicht entgegen. Die Funkti-

ons- und Leistungsfähigkeit der Landwirtschaft bleibt auch nach der Realisierung des plan-

festgestellten Projektes in der Region erhalten. Die Trasse und die geplanten Kompensati-

onsmaßnahmen nehmen zwar besonders wertvolle landwirtschaftlich genutzte Flächen in 

Anspruch. Die Inanspruchnahmen landwirtschaftlicher Flächen wurden jedoch so gering wie 

möglich gehalten und auf das für das Vorhaben unabdingbare Maß beschränkt. 

Das Maßnahmenkonzept beinhaltet in der planfestgestellten Form Maßnahmen, die auf-

grund ihrer Bedeutung und Funktion in der jeweiligen Lage erforderlich sind. Es berücksich-

tigt, dass landwirtschaftliche Flächen so weit wie möglich zu schonen sind (vgl. Aufklärungs-

schreiben der Planfeststellungsbehörde vom 24.09.2010, beantwortet mit Schreiben vom 

10.11.2011, S. 15). Eine weitere Verminderung der Inanspruchnahme landwirtschaftlicher 

Flächen ist nicht möglich (vgl. C III 6). 

Der Bau der A 44 hat keine erheblichen Auswirkungen auf die landwirtschaftliche Struktur im 

Bereich der VKE 40.2. Auch nach Durchführung des geplanten Vorhabens wird eine land-
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wirtschaftliche Nutzung in der Region aufrecht erhalten bleiben. Der Belang der Landwirt-

schaft steht dem Vorhaben auch nicht im Hinblick auf den Aspekt der Existenzgefährdung 

entgegen. Drohende Existenzgefährdungen können durch geeignetes Ersatzland abgewen-

det werden (vgl. im Einzelnen C III 15.6). 

14.3 Wegenetz 

Vorhabenbedingt entstehen keine Zerschneidungen von Grundstücken, die eine Bewirtschaf-

tung unzumutbar erschweren oder lediglich unter Inkaufnahme von erheblichen, unzumutba-

ren Mehrwegen ermöglichen würden. Einwände von betroffenen Landwirten, aus denen sich 

Gesichtspunkte für erhebliche, unzumutbare Mehrwege ergeben, wurden nicht erhoben. 

Durch den Bau der Trasse werden Wegebeziehungen unterbrochen.  Der Anliegergebrauch 

gewährt jedoch keinen Schutz gegen den Wegfall einer bestimmten Wegeverbindung. Auch 

im Hinblick auf Art. 14 GG werden Anlieger nicht durch eine Verschlechterung der Erreich-

barkeit ihrer Grundstücke in ihren Rechten verletzt. Ein Ersatzweg ist ausreichend, wenn er 

eine den jeweiligen Umständen entsprechende zumutbare Erreichbarkeit gewährleistet (vgl. 

BVerwG, Urteil v. 21. 12. 2005 – 9 A 12/05 – juris, Rn. 22). 

Hiervon zu unterscheiden sind gegebenenfalls die mit einem Eigentumsentzug verbundenen 

Eingriffe in die durch Art. 14 GG geschützte Eigentumsposition eines eingerichteten und 

ausgeübten Gewerbebetriebs. Eine durch die Inanspruchnahme eines Grundstückes für ei-

nen Betrieb entstehende enteignungsbedingte Mehrentfernung mit zusätzlichen Wegekos-

ten, kann eine Beeinträchtigung des Gewerbebetriebs darstellen (vgl. BGH, Urteil vom 

13.12.2007 – III ZR 116/07, juris, Rn. 27). Ein durch Mehrwege verursachter Nachteil, der 

sich aus dem Wegfall eines zum Betrieb gehörenden Grundstückes ergibt, ist als Substanz-

minderung des Betriebes als des Zugriffsobjekts zu sehen (vgl. BGH, Urteil vom 21.10.2010 

– III ZR 237/09 -, juris, Rn. 14.). Mehrwege, die einem landwirtschaftlichen Betrieb durch den 

Eingriff in eine eigentumsrechtliche Position entstehen, sind Gegenstand der außerhalb des 

Planfeststellungsverfahrens durchzuführenden Enteignungsentschädigungsverfahrens. 

Durch das planfestgestellte Vorhaben der A 44, VKE 40.2, ergeben sich, wie dargelegt, für 

die Landeskultur Zerschneidungsschäden. Durch die geplanten Änderungen im System der 

land- und forstwirtschaftlichen Wege (vgl. Unterlage 3b, Blatt 1 und Unterlage 7 Blatt 1 bis 6) 

wird die Erschließung der land- und forstwirtschaftlichen Flächen gesichert. Damit werden 

insbesondere die einzelnen Feldlagen ausreichend erschlossen. Die Errichtung von zusätzli-

chen Über- oder Unterführungen ist auch nach den im Anhörungsverfahren vorgetragenen 

Gesichtspunkten nicht gerechtfertigt. Dies gilt grundsätzlich auch für zusätzliche Feldwege. 

Soweit von einem Beteiligten (P_07, PÄ1_07, PÄ2_07) im Erörterungstermin für den Wirt-
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schaftsweg am Südportal am Eckberg eine Höhe von 4,20 m für die Benutzung mit seinen 

landwirtschaftlichen Fahrzeugen gefordert wurde, genügt die Planung dieser Forderung. Für 

das Brückenbauwerk 40.2-03, unter welchem der genannte Wirtschaftsweg verläuft, ist eine 

lichte Höhe (LH) von 4,70 m vorgesehen (vgl. Übersichtslageplan, Unterlage Nr. 3b, Blatt 

Nr.1; Lageplan, Unterlage Nr. 7 Blatt 4). 

Wirtschaftswege werden mit einer Wegbreite von in der Regel 3,50 m sowie beidseitiger An-

ordnung von 50 cm breiten Banketten wieder hergestellt. Wirtschaftswege in unmittelbarer 

Nähe zu Tunnelbauwerken werden zur Vermeidung von weiteren Brückenbauwerken über 

die Portalbereiche geführt. Wirtschaftswegüberführungen werden in der Regel als Zweifeld-

bauwerke mit einer Nettobreite von 4,50 m über die Trasse geführt. Unterführungen erhalten 

eine fahrbare Breite von 3,50 m, wobei den beidseitigen Gehwegen von je 1,0 m Breite in 

einigen Fällen eine Aufweitung zur Durchführung offener Gewässer vorgesehen wird. Aus 

dem Wirtschaftswegenetz der VKE 40.1 wird ein Weg östlich der Trasse ca. 300 m zur An-

bindung der Wirtschaftswege am Heuberg weitergeführt (Bau-km 47+228,159 bis 

47+550,000). Der im Netratal verlaufende Rad- und Wirtschaftsweg wird geringfügig im Be-

reich unterhalb des Bauwerkes verlegt (ca. Bau-km 48+450,00). Der in unmittelbarer Nähe 

des nördlichen Tunnelportales verlaufende Wirtschaftsweg wird geringfügig verlegt und über 

den Portalkranz des Tunnels Boyneburg geführt. Aufgrund der topografischen Gegebenhei-

ten ist eine direkte Anbindung der Wirtschaftswege am nördlichen Pfaffenberg an die B 27 

nicht möglich. Das Wegenetz wird jedoch über eine Parallelführung östlich der Trasse und 

eine Anbindung an die B 400 aufrechterhalten (Bau-km 50+700,00 bis 51+400,00). Im nörd-

lichen Bereich der AS Sontra ist eine Wirtschaftswegunterführung vorgesehen (ca. Bau-km 

51+950). Im Bereich der AS Sontra wird ein Radweg, der parallel zur B 27 aus der 

Sontraaue kommt, wieder an den ursprünglichen Verlauf angebunden, ebenso wie der Wirt-

schaftsweg Forsthaus Mitterode, südlich der AS Sontra zwischen B 27 und A 44 gelegen 

(vgl. Unterlage 1, Erläuterungsbericht in der Fassung vom Juli 2009, S. 67). 

Die landwirtschaftlichen Wege werden nach den „Grundsätzen für die Gestaltung ländlicher 

Wege bei Baumaßnahmen an Bundesfernstraßen“ (Ausgabe 2003) sowie den geltenden 

„Richtlinien für den ländlichen Wegebau“ (RLW 2005) ausgebaut bzw. wiederhergestellt. 

Soweit eine Veränderung vorhandener Wege erforderlich ist, besteht lediglich ein Anspruch 

darauf, dass entweder der ursprüngliche oder ein gleichwertiger Zustand der Wege wieder-

hergestellt wird (vgl. Unterlage 1, Erläuterungsbericht in der Fassung vom Juli 2009, S. 67).  

Als kleinster gewählter Radius bei der Trassierung der Wirtschaftswege wurden 25 m ge-

wählt, wobei in diesen Fällen eine Aufweitung der Fahrbahn zur Innenseite des Weges auf 

insgesamt 4,5 m erfolgt. Die Längsneigung orientiert sich ausschließlich an den jetzt vorhan-
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denen Begebenheiten und erfährt dort, wo dies trotz der sehr bewegten Topografie möglich 

ist, eine Optimierung. In extremen Steigungsbereichen mit mehr als 8 % erhalten die Wirt-

schaftswege eine bituminöse Befestigung (vgl. Unterlage 1, Erläuterungsbericht in der Fas-

sung vom Juli 2009, S. 67).  
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15 Eigentum und wirtschaftliche Existenz 

Die Beeinträchtigung der privaten Belange ist aus überwiegenden Gründen des Interesses 

der Allgemeinheit an der Errichtung des Vorhabens gerechtfertigt. Durch das planfestgestell-

te Vorhaben werden private Belange - zum Teil erheblich - beeinträchtigt. Jedoch überwie-

gen die, für das Vorhaben streitenden Belange die Inanspruchnahme privaten Eigentums 

und die Beeinträchtigung der Berufs- und Gewerbeausübung. Soweit Beteiligte allgemeine 

Einwände gegen das Vorhaben erhoben haben, ohne dass eine persönliche Betroffenheit 

geltend gemacht wurde oder erkennbar war, werden diese zurückgewiesen. 

15.1 Flächeninanspruchnahme Privatbetroffener 

Das Vorhaben nimmt privates Grundeigentum für die Herstellung der erforderlichen Trasse 

und der Kompensationsmaßnahmen in Anspruch. Vorhabensbedingte Auswirkungen können 

auch zu Wertminderungen und/oder zur Erschwerung der wirtschaftlichen Nutzbarkeit bzw. 

Verwertbarkeit von Grundstücken führen.  

Art. 14 GG schützt vor einem Eigentumsentzug, der nicht zum Wohl der Allgemeinheit erfor-

derlich ist. Dem Eigentümer wird gleichgestellt, wer in eigentumsähnlicher Weise an einem 

Grundstück dinglich berechtigt ist, außerdem der Käufer eines Grundstückes, sobald eine 

Auflassungsvormerkung zu seinen Gunsten im Grundbuch eingetragen ist. Auch Pächter von 

Grundstücken werden geschützt, da bei einem Entzug auch die Voraussetzungen für eine 

Enteignung vorliegen müssen (vgl. BVerwG, Urt. v. 01.09.1997 – 4 A 36/96 – juris, Rn. 32). 

Die Belange der Eigentümer können bei Vorhaben wie dem Vorliegenden, die zum Wohl der 

Allgemeinheit erforderlich sind, bei der Abwägung zu Gunsten anderer Belange zurückge-

stellt werden. Die Prüfung, ob eine Beeinträchtigung privater Belange hinzunehmen ist, er-

folgt nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit.  

15.1.1 Reduzierung der Eigentumsinanspruchnahme 

G17.1 

Mehrere Beteiligte (P_07, PÄ1_07, PÄ2_07; P_11, PÄ1_11, PÄ2_11; P_20, PÄ1_20) haben 

sich gegen die Inanspruchnahme ihrer landwirtschaftlichen Flächen durch die Maßnahme 

G17.1 (Bepflanzung mit Überschussmassen modellierte Flächen mit Forstgehölzen, vgl. Un-

terlage 12.2 Blatt 4 und 5) gewendet. Bei dieser Maßnahme sollte ein aus Überschussmas-

sen gebildeter Erdwall mit einer Höhe von bis zu 20 m über der Gradiente errichtet werden, 

welcher langsam auslaufend alle Ackerflächen bis zur B 27 in Anspruch nehmen sollte. Bei 

den hierfür in hohem Umfang in Anspruch zu nehmenden Flächen handelt es sich um wert-
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volle Ackerflächen. Bei dem Beteiligten (P_20, PÄ1_20) wurde auf Grund des Umfanges der 

Inanspruchnahme seiner landwirtschaftlichen Flächen eine Existenzgefährdung prognosti-

ziert (vgl. C III 15.6.2.). Vor dem Gewicht dieser durch Art. 14 GG geschützten Belange stell-

te sich der ursprüngliche Planungsumfang der Maßnahme G17.1 als unverhältnismäßiger 

Eingriff dar. Die räumlich gebundenen Zwecke der Maßnahme, welche vor allem der Gestal-

tung des Landschaftsbildes und durch die vorgesehene Bepflanzung Fledermäusen als Leit-

struktur und Kollisionsschutz (vgl. C III 6) dient, können ebenfalls durch die im vorliegenden 

Beschluss mit Violetteintrag angeordnete reduzierte Ausführung des Erdwalles südlich von 

Bau-km 50+700 (vgl. planfestgestellte Unterlage 7, Blatt 4 und 5; A V 2.3 Nr. 15) erreicht 

werden. Die ursprünglich für die Gestaltung der Maßnahme G 17.1 vorgesehenen Flächen in 

der Gemarkung Wichmannshausen Flur 14, Flurstücke 44/3, 38, 39, 41, 69, 68, 40, 71 und 

72, sowie die Weggrundstücke Flurstücke 43/3, 42, 70 und 67 werden vorübergehend im 

Rahmen der Bauausführung in Anspruch genommen (vgl. C III 16.1). Um die anschließende 

Nutzbarkeit der vorübergehend in Anspruch zu nehmenden Flächen zu gewährleisten, hat 

die Planfeststellungsbehörde als Nebenbestimmung angeordnet, dass der Mutterboden auf 

den genannten Flächen vor Baubeginn abzuschieben und gesondert zu lagern und nach 

Abschluss der Baumaßnahme wieder auf die Flächen aufzutragen ist (vgl. A V 2.3 Nr. 16). 

E4.4 

Dem Einwand der beteiligten Eigentümer und Pächter (P_08 und P_22) gegen die Inan-

spruchnahme von landwirtschaftlichen Flächen durch die Maßnahme E 4.4 (Umwandlung 

einer Ackerstilllegungsfläche in Extensivgrünland, vgl. Unterlage 12.2, Blatt Nr. 3) war durch 

die Anordnung einer Verlagerung der Maßnahme abzuhelfen (vgl. A V 2.3 Nr. 5). Die Päch-

ter der Flächen sind für die Erzeugung von Tierfutter auf Ackerflächen angewiesen und ha-

ben nach eigenem Vortrag auf Grund ihrer betrieblichen Struktur keine Verwendungsmög-

lichkeit für Extensivgrünland (vgl. C III 15.6.3). Eine Verlagerbarkeit dieser Maßnahme von 

den Flächen in der Gemarkung Wichmannshausen Flur 11, Flurstücke 180/74, 181/74 und 

182/75, weg hält die Planfeststellungsbehörde für gegeben (vgl. C III 6.1.4). Daher stellt sich 

die Inanspruchnahme der genannten Flächen als unverhältnismäßig dar. Die Vorhabenträge-

rin wird daher durch eine Nebenbestimmung verpflichtet, diese Maßnahme auf eine Ersatz-

fläche der öffentlichen Hand oder einer einvernehmlich zur Verfügung gestellten Fläche zu 

verlegen (vgl. A V 2.3 Nr. 5). 
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A41 

Mehrere Einwendungen Privatbetroffener (P_07, PÄ1_07, PÄ2_07; P_11, PÄ1_11, PÄ2_11) 

richteten sich gegen die Inanspruchnahme von landwirtschaftlich genutzten Flächen für die 

Umsetzung der Maßnahme A41 (Entwicklung geeigneter Lebensraumstrukturen für die Feld-

lerche außerhalb ihrer Effektdistanz, vgl. Unterlage 12.2, Blatt 8). Diesen Einwendungen hat 

die Planfeststellungsbehörde Rechnung getragen. An der Wirksamkeit der ursprünglich vor-

gesehenen Blühstreifen bestehen nach dem Vortrag der ONB fachliche Zweifel. Eine Inan-

spruchnahme von Flächen Dritter stellt nach der Einschätzung der Planfeststellungsbehörde 

einen unverhältnismäßigen Eingriff dar, da die Maßnahme zumindest in der zunächst vorge-

sehenen Form nicht geeignet ist. Daher hat die Planfeststellungsbehörde statt der Blühstrei-

fen die Anlage von Feldlerchenfenstern auf konkret in Aussicht gestellten Flächen angeord-

net (vgl. C.III 5.2.4.2.2.4; A V 2.3 Nr. 20). 

A42.1 

Durch die Maßnahme A 42.1 (Gehölzpflanzungen in der Sontraaue, vgl. Unterlage 12.2, Blatt 

2b) wird eine hochwertige Ackerfläche eines privaten Einwenders (P_11, PÄ1_11, PÄ2_11) 

in Anspruch genommen. Die Planfeststellungsbehörde hat im Ergebnis der 

Erforderlichkeitsprüfung aus Gründen der Verhältnismäßigkeit angeordnet, dass die Breite 

der Gehölzpflanzungen von 20 m den angrenzenden Grabenraum mit einschließt (vgl. 

A V 2.3 Nr. 18). 

E8.10 

Die Planfeststellungsbehörde hat auch dem Einwand des Beteiligten (P_11, PÄ1_11, 

PÄ2_11) gegen den Umfang und die Art der Bepflanzung der Maßnahme E8.10 (Umbau 

naturferner Fichtenbestockungen entlang Bachlauf in bachbegleitenden Laubwald, vgl. Un-

terlage 12.2, Blatt 3a) abgeholfen. Die Vorhabenträgerin hat nach gutachterlicher Überprü-

fung eine Reduzierung der Maßnahmenbreite und eine abweichende Art der Bepflanzung 

zugesagt und damit eine Eignung auch der reduzierten Maßnahme bestätigt (vgl. Erwiderung 

der Vorhabenträgerin vom 07.12.2011 zu den Einwendungen des Beteiligten vom 

06.06.2006, 03.12.2009 und 24.05.2011, S. 8). Diese Zusage hat die Planfeststellungsbe-

hörde für verbindlich erklärt (vgl. A V 2.3 Nr. 14). Eine darüber hinausgehende Inanspruch-

nahme von Flächen Dritter wäre unverhältnismäßig (vgl. C III 15 5.2.2). 
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15.1.2 Erforderliche Inanspruchnahmen 

Soweit das planfestgestellte Vorhaben eine enteignungsrechtliche Vorwirkung für sich in 

Anspruch nehmen kann, § 19 Abs. 1 S. 2 FStrG, steht fest, dass diese Inanspruchnahme 

privaten Eigentums aus Gründen des Allgemeinwohls gerechtfertigt ist. 

Soweit sich die Einwendungen - neben den zuvor aufgeführten - gegen die Inanspruchnah-

me von Pacht- oder Eigentumsflächen für Kompensationsmaßnahmen richten, hat sich die 

Planfeststellungsbehörde davon überzeugt, dass diese Inanspruchnahme aus naturschutz-

fachlichen Gründen erforderlich und den Betroffenen zumutbar ist. Die Planfeststellungsbe-

hörde hat sich hierzu Unterlagen vorlegen lassen, aus denen sich eine Zuordnung der LBP-

Maßnahmenbezeichnung zu allen in Anspruch zu nehmenden Flächen ersehen lässt (vgl. 

Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 24.09.2010, beantwortet mit 

Schreiben vom 10.11.2011, S. 14, E-Mail der Vorhabenträgerin vom 07.06.2011, Anhang 1: 

Grunderwerbsverzeichnis mit LBP-Maßnahmenzuordnung; Anhang 2: Exceltabelle mit LBP-

Maßnahmenbezeichnung; Anhang 3: Excelabfragen aus GE-Office mit Filter der LBP-

Maßnahmenbezeichnung).  

Die Planfeststellungsbehörde hat geprüft, inwieweit eine Flächeninanspruchnahme durch 

Maßnahmen des FFH-Gebietsschutzes, artenschutzrechtlich erforderliche Maßnahmen, 

Kompensationsmaßnahmen sowie durch die Trasse mit technischen und gestalterischen 

Maßnahmen erfolgt.  

Die Planfeststellungsbehörde ist dabei zu dem Ergebnis gelangt, dass eine weitere Verringe-

rung der Flächeninanspruchnahme nicht möglich ist und auch eine geringere Betroffenheit 

durch eine Reduzierung oder Verlagerung im Einzelfall auf andere Flächen nicht erreicht 

werden kann.  

Die Dimensionierung des Vorhabens und damit das Erfordernis der Flächeninanspruchnah-

me für die Trasse und die begleitenden technischen Maßnahmen entsprechen nach Prüfung 

durch die Planfeststellungsbehörde den einschlägigen technischen Regelwerken und den für 

die Straßenplanung und den Straßenbau geltenden Richtlinien. Dabei sind alle Möglichkeiten 

der Minimierung der Flächeninanspruchnahme ausgeschöpft worden (vgl. C III 2).  

Die Maßnahmen A6.9, A7.2, S23, S24, V43, A45, FFH46 sind aus Gründen des FFH-

Gebietsschutzes erforderlich (vgl. C III 4). 

Die Maßnahmen A1.1, A1.2, A2.2, A2.3, A3.1, A3.2, A3.3a, A3.3b, A3.4, A4.1, A4.2, A7.1, 

A7.4, A7.5, A7.6, E8.2, A8.4, E8.7, E8.9, A14.1, A20a, A20b, A33, A36, A37, A 38.2, A41, 
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A42.1, V47 und V48 sind artenschutzrechtlich begründet und im planfestgestellten Umfang 

und auf den geplanten Flächen erforderlich als Vermeidungs-, CEF- und/oder FCS-

Maßnahmen (vgl. C III 5). 

Über die bereits genannten Maßnahmen mit FFH-rechtlicher und artenschutzrechtlicher Er-

forderlichkeit hinaus, sind die Kompensationsmaßnahmen A2.1, A4.3, E4.4, A4.6, A5.1, 

A5.2, E6.1, E6.2, E6.3, E6.4, E6.5, E6.6, E6.7, A6.10, E8.5, E8.6, E8.8, E8.10, E9.1, E9.2, 

E10, G11, G12.1, G12.2, G13.1, G13.2, G14.2, G15, G16, G17.1, A17.2, G17.3 und A42.2 

im planfestgestellten Umfang und als Bestandteil des Kompensationskonzeptes an der je-

weils geplanten Stelle im Rahmen der Eingriffsregelung erforderlich (vgl. C III 6).  

Insbesondere sind die Kompensationsmaßnahmen zur Erfüllung der Kompensationsver-

pflichtung erforderlich, für die Erreichung des naturschutzrechtlichen Zwecks geeignet und 

auch im Hinblick auf die individuellen Beeinträchtigungen verhältnismäßig. Vorrangig werden 

Flächen der öffentlichen Hand und Flächen, die einvernehmlich zur Verfügung gestellt wer-

den, in Anspruch genommen. Unter mehreren geeigneten Grundstücken wurden diejenigen 

gewählt, welche den Betroffenen die geringeren Opfer abverlangen. Die für das Vorhaben 

vorgesehenen Kompensationsmaßnahmen sind im planfestgestellten Umfang zwingend für 

das Vorhaben erforderlich und können nicht gleich erfolgversprechend an anderer Stelle mit 

geringeren Betroffenheiten verwirklicht werden (vgl. C III 4; C III 5; C III 6; Aufklärungs-

schreiben der Planfeststellungsbehörde vom 24.09.2010, beantwortet mit Schreiben der 

Vorhabenträgerin vom 10.11.2011, S. 15). Viele der Kompensationsmaßnahmen, welche 

landwirtschaftliche Nutzflächen in Anspruch nehmen, erlauben auch nach ihrer Realisierung 

eine weitere landwirtschaftliche Nutzung der Flächen (extensiv genutztes Grünland) und ori-

entieren sich an vorhandenen Gehölzstrukturen, insbesondere im Bereich der Erosionsrin-

nen, wo bereits von einer suboptimalen Eignung für die ackerbauliche Nutzung auszugehen 

ist (Schattenwurf, Samenflug). 

Die mit den Kompensationsmaßnahmen verbundenen nachteiligen Folgen stehen auch nicht 

außer Verhältnis zum beabsichtigten Erfolg. Die Maßnahmenplanung steht in der planfest-

gestellten Form im Einklang mit dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz im Naturschutzrecht, 

welcher inhaltlich dem enteignungsrechtlichen Übermaßverbot entspricht (vgl. BVerwG, Ur-

teil vom 23. August 1996 - 4 A 29.95 -, DVBl. 1997, 68 = NVwZ 1997, 486 = Buchholz 407.4 

§ 19 FStrG Nr. 8). Die Planfeststellungsbehörde hat den von dem Vorhaben betroffenen 

Grundstückseigentümern eine besonders starke Rechtsposition im Rahmen der Abwägung 

zugemessen. Aufgrund des überwiegenden öffentlichen Interesses an der Umsetzung des 

Vorhabens ist es in dem planfestgestellten Umfang sachgerecht, die Eigentümerinteressen 
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zurücktreten zu lassen und die für die Herstellung der Trasse und die – zudem nicht 

verlagerbaren - Kompensationsmaßnahmen erforderlichen Flächen in Anspruch zu nehmen. 

15.2 Vorübergehende Inanspruchnahme von Grundstücke n 

Bei der Durchführung des Straßenbauvorhabens werden für die Bauausführung Geländeflä-

chen als Arbeitsraum oder temporär genutzte Baueinrichtungsflächen im Umfang von 

12,9 ha benötigt. Die Flächen sind in dem festgestellten Plan als „vorübergehend in An-

spruch zu nehmende Flächen“ ausgewiesen und werden für den Zeitraum, in dem sie in An-

spruch genommen werden müssen, dinglich belastet (vgl. Unterlage 14.2). Diese Belastung 

ist für die Betroffenen zumutbar. Die Zumutbarkeit wird nicht von der Duldungspflicht nach 

Art. 14 Abs. 2 GG erfasst. Die Grundstückseigentümer und die Pächter haben einen An-

spruch auf eine angemessene Entschädigung in Geld, gegebenenfalls auch Schadenersatz 

für Störungen und Beeinträchtigungen. Diese Fragen sind im Einzelnen in einem nachgeord-

neten Entschädigungsverfahren zu klären.  

15.3 Beeinträchtigung von Grundstücken 

Beeinträchtigungen von nicht unmittelbar durch das Vorhaben betroffenen Grundstücken 

(negative Einwirkungen), stehen dem Vorhaben nicht entgegen. Einwendungen, die sich auf 

eine befürchtete Verschlechterung der Erträge von nicht unmittelbar betroffenen Grundstü-

cken beziehen, hat die Planfeststellungsbehörde als schützenswerte private Belange im 

Rahmen der Abwägung berücksichtigt. Diese werden jedoch von den öffentlichen Interessen 

an der Umsetzung des geplanten Vorhabens überwogen.  

15.4 Entschädigung für Nachteile 

Einige Einwendungen beziehen sich darauf, dass auf Restflächen eine Beeinträchtigung auf 

Grund des verbleibenden Zuschnittes oder Auswirkungen durch das Vorhaben und Maß-

nahmen entsteht, wie z.B. durch Verschattung oder mehr Unkraut. Diese Beeinträchtigungen 

werden im Rahmen der Zumutbarkeit von den öffentlichen Interessen an der Realisierung 

des Vorhabens überwogen und sind hinzunehmen. Nachteile, die durch Maßnahmen der 

Enteignung entstehen, werden in einem gesonderten Entschädigungsverfahren behandelt. 

Soweit Grundstücke oder räumlich oder wirtschaftlich zusammenhängender Grundbesitz nur 

zum Teil in Anspruch genommen wird, besteht gemäß § 8 Abs. 3 Hessisches Enteignungs-

gesetz vom 04.04.1973 (GVBl. I S. 107), zuletzt geändert durch Gesetz vom 06.09.2007 

(GVBl. I S. 548) (HEG), ein Anspruch auf Übernahme des Restgrundstückes oder des Rest-

besitzes insoweit, als das Restgrundstück oder der Restbesitz nicht mehr in angemessenem 

Umfang baulich oder wirtschaftlich genutzt werden kann. Dieser Anspruch kann sich gemäß 
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§ 8 Abs. 4 HEG auch auf Zubehör eines Grundstückes oder Sachen, die nur vorübergehend 

mit dem Grundstück verbunden sind, erstrecken. 

15.5 Einwendungen 

Auf einige Einwendungen, welche nicht bereits im Rahmen der Abwägung (vgl. 2.1) hinrei-

chend berücksichtigt werden konnten, wird im Folgenden eingegangen. 

15.5.1 Netratalbrücke 

Mehrere Beteiligte haben sich gegen die Inanspruchnahme ihrer Flächen für die Errichtung 

der Netratalbrücke gewandt (Beteiligte P_07 und P_22) und die Befürchtung geäußert, dass 

eine Einschränkung der Nutzbarkeit von weiteren Flächen aufgrund eines Licht- und Regen-

schattens durch die Brücken erfolgen könnte.  

Die Flächen unterhalb der Brücken zuzüglich eines fünf Meter breiten Streifens neben den 

lotrecht projizierten Brückenkappen werden vom Baulastträger erworben, da aus Verkehrssi-

cherungsgründen für den Straßenbetriebsdienst und die Straßenbaubehörde der jederzeitige 

Zugang zum Bauwerk gewährleistet sein muss. Eine sinnvolle Restnutzung dieser Flächen 

ist nicht möglich (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 24.09.2010, 

beantwortet mit Schreiben vom 10.11.2011, S. 18).  

Nach eingehender Prüfung der Planungsentscheidung für den vorzugswürdigen 

Trassenverlauf stellt sich die Inanspruchnahme der Grundstücke für die Baumaßnahme als 

notwendig dar und überwiegt das private Interesse des Beteiligten. Wird durch eine Brücke 

der Zutritt von Licht oder Luft zu an die Brücke angrenzende Grundstück auf Dauer entzogen 

oder erheblich beeinträchtigt, sieht § 8a Abs. 7 FStrG einen Entschädigungsanspruch, über 

welchen in einem nachgeordneten Entschädigungsverfahren zu entscheiden wäre, vor. An-

haltspunkte dafür, dass eine abwägungsrelevante Betroffenheit der weiter als fünf Meter ne-

ben den lotrecht projizierten Brückenkappen entfernten Flächen vorliegt, ergeben sich weder 

aus dem Vortrag der Beteiligten noch aus den Planungsunterlagen. 

Die Einwände waren daher zurückzuweisen. 

15.5.2 Maßnahmen 

15.5.2.1 Beteiligte (P_10, PÄ1_10, PÄ2_10)  

Die beteiligte Erbengemeinschaft hat sich mit Schreiben vom 31.05.2006, 04.12.2009 und 

24.05.2011 gegen die Maßnahmen A7.6 (Anlage linearer Gehölzstrukturen auf Grünland, 

vgl. Unterlage 12.2, Blatt 5a) und A7.5 (Anlage linearer Gehölzstrukturen auf Acker, vgl. Un-
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terlage 12.2, Blatt 5 und 5a) gewandt. Die Maßnahmen beeinträchtigten die von der 

Einwenderin bewirtschafteten Flurstücke 30 und 44 in der Gemarkung Mitterode, Flur 10. Die 

Maßnahmen zerstückelten die Fläche, welche abweichend von der Darstellung in den Unter-

lagen kein Grünland, sondern stillgelegtes Ackerland sei. Das Wild werde durch die Maß-

nahme auf die B 27 geführt, wodurch erhöhte Wildunfälle provoziert würden. Die vorgesehe-

nen Durchfahrten der Maßnahme seien an den falschen Stellen eingezeichnet. Die Maß-

nahme orientiere sich an einem Privatweg, welcher jederzeit verlegt werden könne. Außer-

dem werde es zu einer Verschattung der angrenzenden Flächen kommen. Erfahrungsgemäß 

werde es nicht zu einer Pflege der Büsche kommen, weshalb die Beteiligten diese auf ihre 

Kosten vornehmen müssten. 

Die Vorhabenträgerin hat ausgeführt, dass es mit der A 44 einen deutlich stärkeren Zer-

schneidungseffekt gebe als durch die B 27. Zur Minderung der Zerschneidungswirkung und 

zur Aufrechterhaltung der Austauschbeziehungen sei das Bauwerk 40.2-04 mit einer lichten 

Weite von 29,5m (Unterführung Wirtschaftsweg und Gewässer sowie Wildpfad) vorgesehen. 

Die Problematik „Unfälle durch Bahn- und Straßenquerung“ existiere bereits jetzt. Die Unter-

führung mit der entsprechenden Leitung der Wildtiere sei zwingend erforderlich, um eine 

vollständige Zerschneidung zu verhindern. Einer erhöhten Gefahr von Wildunfällen werde 

durch in dem Abschnitt vorgesehene Wildleitzäune, Wildschutzzäune und die Unterführung 

am Backofen entgegengewirkt. Die Maßnahmen seien hinsichtlich der Bepflanzung dahin 

angepasst worden, dass die Pflanzung von Sträuchern und Bäumen in Gruppen von 10 bis 

15 m Durchmesser im mittleren Bereich der Maßnahmenfläche vorgesehen seien. Auf diese 

Weise werde eine Beeinträchtigung durch Schattenwurf deutlich minimiert. Die Beschattung 

der angesprochenen Ackerfläche werde als nicht erheblich eingestuft. Zur der Unterhaltung 

der Maßnahme sei der Baulastträger verpflichtet. Eine vertragliche Regelung der Pflege sei 

nach der Genehmigung des Vorhabens und vor Umsetzung der Maßnahme möglich. Vor der 

Bauausführung könne eine Abstimmung zwischen Einwender und Baulastträger erfolgen, in 

welcher der Umfang der Pflege und die Vergütung bestimmt werden könnten (vgl. Erwide-

rungsschreiben vom 07.12.2011 zu den Einwendungen der Beteiligten vom 31.05.2006, 

04.12.2009 und vom 24.05.2011, S. 3).  

Die Planfeststellungsbehörde folgt der Einschätzung der Vorhabenträgerin, insbesondere 

dass es nicht zu erhöhten Wildunfällen kommen wird. Dabei ist auch zu berücksichtigen, 

dass durch den Betrieb der A 44 ein deutlicher Verkehrsrückgang auf der B 27 zu erwarten 

ist (vgl. C III 2). Die durch eine Verschattung der Restflächen mögliche Beeinträchtigung ist 

im Rahmen des Entschädigungsverfahrens zu bewerten. Hinsichtlich der vorgesehenen 

Durchfahrten bei der Maßnahme A 7.6 sollen diese im Rahmen der Ausführungsplanung mit 
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den Beteiligten abgestimmt werden. Ein Vertrag über die Pflege der Maßnahmen soll den 

Beteiligten angeboten werden. Diese Punkte wurden im Interesse der Beteiligten als Neben-

bestimmung im Beschluss festgelegt (vgl. A V 2.3 Nr. 11). 

15.5.2.2 Beteiligter (P_11, PÄ1_11, PÄ2_11)  

Der Beteiligte (P_11, PÄ1_11, PÄ2_11) hat sich mit Schreiben vom 06.06.2006 und 

03.12.2009 und 24.05.2011 gegen die Maßnahme A 6.10 (Entwicklung von Ufervegetation, 

vgl. Unterlage 12.2, Blatt 4) auf seinem Flurstück 101/3 in der Gemarkung 

Wichmannshausen, Flur 12, gewndt. Im Bereich der Maßnahme seien Drainagen vorhanden, 

welche keinen Schaden nehmen dürften. Eine Beschädigung könne durch Baufahrzeuge, 

Wurzelwuchs oder andere äußere Einflüsse erfolgen.  

Die Vorhabenträgerin hat zugesagt, dass ein Ersetzen von geschlitzten Drainagen durch 

Rohre möglich sei, was bei anderen Maßnahmen ebenfalls ergänzt worden sei. Ein Ersetzen 

und Verlegen der Drainagen erfolge durch die Vorhabenträgerin im Rahmen der Bauausfüh-

rung in Abstimmung mit dem Eigentümer (vgl. Erwiderungsschreiben vom 07.12.2011 zu den 

Einwendungen des Beteiligten vom 06.06.2006, 03.12.2009 und vom 24.05.2011, S. 5) 

Die Planfeststellungsbehörde hat diese Zusage zum Anlass genommen, eine Ersetzung von 

geschlitzten Drainagen durch Rohre als Nebenbestimmung zum Maßnahmeblatt der Maß-

nahme A6.10 aufzunehmen (vgl. A V 2.3 Nr. 6) 

Des Weiteren hat sich der Beteiligte in seinen Einwendungen gegen die Maßnahme E8.10 

(Umbau naturferner Fichtenbestockungen entlang Bachlauf in bachbegleitenden Laubwald, 

vgl. Unterlage 12.2, Blatt 3a) gewandt. Die Maßnahme solle zumindest in ihrer Breite redu-

ziert werden und die Bepflanzung sollte mit Buche und Ahorn erfolgen. 

Hierzu hat die Vorhabenträgerin ausgeführt, dass eine Reduzierung der Breite von 40 m auf 

20 m in der östlichen Hälfte möglich sei. In der westlichen Hälfte sei die Maßnahme auch 

bisher nur 20 m breit. Eine Reduzierung auf weniger als 20 m sei fachlich nicht sinnvoll. Eine 

ausschließliche Bepflanzung mit Ahorn und Buche sei fachlich nicht möglich. Es sei auch in 

der Tiefenlinie, entlang des Bachlaufes mindestens eine zweireihige Bepflanzung mit Erle 

vorzunehmen. Im anschließenden Bereich könne eine Anpflanzung von Buche und Ahorn 

zugesagt werden (vgl. Erwiderungsschreiben vom 07.12.2011 zu den Einwendungen des 

Beteiligten vom 06.06.2006, 03.12.2009 und vom 24.05.2011, S. 8). 

Die Planfeststellungsbehörde hat aufgrund der Ausführungen der Vorhabenträgerin die Ver-

ringerung der Breite von 40 m auf 20 m im östlichen Bereich der Maßnahme sowie die auf-
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geführte Art der Bepflanzung als Nebenbestimmung zum Maßnahmenblatt E8.10 in die Plan-

feststellung aufgenommen (vgl. A V 2.3 Nr. 14).  

Dem Einwand des Beteiligten gegen den Umfang der Inanspruchnahme seiner landwirt-

schaftlich genutzten Flächen für die Maßnahme G17.1 (Bepflanzung mit Überschussmassen 

modellierte Flächen mit Forstgehölzen, vgl. Unterlage 12.2, Blatt 4 und 5) wurde durch eine 

deutliche Verringerung des Maßnahmenumfanges entsprochen (vgl. C III 15.1). 

Dem Einwand des Beteiligten gegen die Inanspruchnahme seiner landwirtschaftlichen Flä-

che für die Maßnahme A42.1 (Gehölzpflanzungen in der Sontraaue, vgl. Unterlage 12.2, 

Blatt 2b) wurde insoweit entsprochen, als die Breite der Gehölzpflanzungen von 20 m in Ab-

änderung zum Maßnahmenplan den angrenzenden Grabenraum mit einschließt (vgl. 

A V 2.3 Nr. 18). 

15.5.2.3 Die Beteiligten (P_13) 

Die Eigentümer der Flächen in der Gemarkung Wichmannshausen, Flur 9 Flurstück 195/120, 

90/1, 86/10, 172/11, 173/11, 174/11, 117 und 115 sowie der Pächter dieser Flächen haben 

sich in ihrer Einwendung vom 13.06.2006 gegen den Erwerb beziehungsweise die dauerhaf-

te Belastung auf diesen Flächen mit Kompensationsmaßnahmen gewandt. Insbesondere 

werde ein Problem in der Oberflächenentwässerung und einer möglichen Beschädigung von 

Drainagen gesehen.  

Die Vorhabenträgerin hat den Beteiligten zugesichert, dass die Funktionsfähigkeit der Drai-

nagen soweit wie möglich und gesetzlich gefordert erhalten bleibe und dass sie unwirtschaft-

liche Restflächen auf Wunsch des Eigentümers übernehme (vgl. Verhandlungsniederschrift 

des RP Kassel vom 18.06.2008, S. 18, 19). 

Im Hinblick auf die Oberflächenentwässerung entsteht durch das Vorhaben keine nachteilige 

Veränderung (vgl. C III 10). 

Aus dem Vorbringen der Beteiligten kann die Planfeststellungsbehörde keine erhebliche Be-

einträchtigung erkennen, welche im Rahmen der Planfeststellung zwingend einer Lösung 

zuzuführen wäre. Soweit es den Beteiligten um Fragen der Entschädigungshöhe für die mit 

dem Vorhaben verbundene Inanspruchnahme von Flächen geht, sind diese in einem nach-

gelagerten Entschädigungsverfahren zu klären. 
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15.5.2.4 Der Beteiligte (P_17) 

Der Beteiligte fordert in seiner Einwendung vom 23.07.2006 eine Entschädigung für den Fall, 

dass sein Grundstück in der Gemarkung Wichmannshausen, Flur 9, Flurstück 44, künftig nur 

mehr über Umwege zu erreichen ist. 

Die Vorhabenträgerin hat ausgeführt, dass der Weg am Heuberg aufgrund der topographi-

schen Verhältnisse keine direkte Anbindung an die B7/B27 erhalten könne. Die Anbindung 

des Flurstücks 44, Flur 9, Gemarkung Wichmannshausen könne über den von Norden paral-

lel verlaufenden neu angelegten Wirtschaftsweg und das vorhandene Wegenetz erfolgen. 

(vgl. Erwiderungsschreiben vom 23.07.2010 zu dem Einwand des Beteiligten vom 

31.05.2006, S. 1 und 2). 

Die Planfeststellungsbehörde sieht nach Umsetzung des Vorhabens eine Erreichbarkeit des 

Grundstückes als gewährleistet an. Für entstehende Mehrwege gilt, dass diese im Rahmen 

der Zumutbarkeit bis zur Billigkeitsschwelle ohne Ausgleich hinzunehmen sind. Ist eine neue 

Wegeverbindung trotz damit verbundener Mehrwege nach dem planfestgestellten Ausbau-

zustand zumutbar, so sind die verbleibenden Nachteile im Rahmen der Sozialbindung des 

Eigentums hinzunehmen (vgl. BVerwGE v. 21.12.2005 – 9 A 12/05 – juris, Rn. 22). Der Be-

teiligte hat nicht näher substantiiert, in welcher Größenordnung Mehrwege entstehen könn-

ten. Anhaltspunkte für eine Unzumutbarkeit ergeben sich auch nicht aus den Planunterlagen. 

15.5.2.5 Der Beteiligte (P_19) 

Der Beteiligte hat in seiner Einwendung vom 26.05.2006 geltend gemacht, dass auf seinen 

Grundstücken in der Gemarkung Wichmannshausen, Flur 14, Flurstück 120 und Flurstück 

183, keine Beschädigung der Drainagen durch Wurzeln von Bäumen und Büschen erfolgen 

dürfe. Er hat gefordert, dass im Rahmen der Maßnahme E6.2 (Abriss Soda Wehr und Um-

gestaltung, vgl. Unterlage 12.2, Blatt 5) keine Büsche und Bäume gepflanzt werden dürften. 

Außerdem hat er ein Begehungsrecht im Gebiet der Drainageeinflüsse in die Sontra bezie-

hungsweise in den Mühlgraben gefordert, damit die Drainagen jederzeit gereinigt werden 

können. 

Die Vorhabenträgerin hat in die Maßnahmenbeschreibung (Unterlage 12.0, S. 96) aufge-

nommen, dass im Rahmen der Maßnahme E6.2 eine teilweise Bepflanzung der Uferbereiche 

mit Erlen erfolgt. Damit keine Beschädigung der Drainagen erfolgt, ist im Rahmen der Aus-

führungsplanung auf vorhandene Drainagen zu achten. Gegebenenfalls sind die zu pflan-

zenden Bäume zu versetzen und geschlitzte Drainagen durch Rohre zu ersetzen. Die detail-
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lierte Planung erfolgt im landschaftspflegerischen Ausführungsplan (LAP) (vgl. Unterlage 

12.0, S 97). 

Die Zugänglichkeit zu den Drainagen ist nach dem Planungsstand gewährleistet. (vgl. Erwi-

derungsschreiben vom 23.07.2010 zu dem Einwand des Beteiligten vom 25.05.2006, S. 2). 

15.5.3 Jagd 

Durch das geplante Vorhaben werden die Belange von Jagdgenossenschaften betroffen. 

Einwendungen haben die Jagdgenossenschaft Wichmannshausen (Einwendung vom 

25.05.2006) und die Jagdgenossenschaft Hoheneiche (Einwendung vom 26.05.2006) erho-

ben. Die Beteiligten haben sich nicht gegen das planfestgestellte Vorhaben gewandt, son-

dern Entschädigungen für Beeinträchtigungen der Jagd gefordert. Hierzu ist auszuführen: 

Wenn – wie vorliegend – eine neue Bundesautobahn gebaut und diese Straße unter Inan-

spruchnahme von Grundeigentum angelegt und dabei ein gemeinschaftlicher Jagdbezirk 

(§ 8 Abs. 1 des Bundesjagdgesetzes) durchschnitten wird, kann dies zu erheblichen Beein-

trächtigungen der Jagd führen, so dass die Jagdgenossenschaft als Trägerin des Jagdausü-

bungsrechts von einem entschädigungspflichtigen Eingriff im enteignungsrechtlichen Sinne 

betroffen sein kann (vgl. BGH, Urteil vom 14.06.1982 - III ZR 175/80 -, BGHZ 84, 261; BGH, 

Urteil vom 20.01.2000 - III ZR 110/99 -, NJW 2000, 1720). Ein hieraus erwachsender Ent-

schädigungsanspruch kann - wegen des unmittelbaren Zusammenhangs mit der hoheitlichen 

Inanspruchnahme von Teilflächen des Grundeigentums der Jagdgenossen aus dem Jagd-

bezirk - unabhängig davon geltend gemacht werden, ob er im Planfeststellungsbeschluss 

berücksichtigt worden ist (vgl. BGH, Urteil vom 20.01.2000 - III ZR 110/99 -, NJW 2000, 

1720). 

Das Jagdausübungsrecht, das ein vermögenswertes privates Recht darstellt und zu den 

sonstigen Rechten im Sinne des § 823 BGB gehört und als konkrete subjektive Rechtsposi-

tion der Jagdgenossenschaft als öffentlich-rechtlicher Körperschaft selbst zusteht, genießt 

den Schutz des Art. 14 GG (vgl. BGH, Urteil vom 14.06.1982 - III ZR 175/80 -, BGHZ 84, 

261; BGH, Urteil vom 15.02.1996 - III ZR 143/94 - BGHZ 132, 63-71). Weiterhin kommt eine 

Entschädigung für eine Beeinträchtigung des verbleibenden Jagdbezirkes in Betracht. Bei 

der Ermittlung der Höhe der Entschädigung ist auf den durch Marktbeobachtung zu ermit-

telnden Marktpreis für Jagdpachten abzustellen. Schließlich kommt auch eine Entschädigung 

für die Beeinträchtigung der Jagd während der Bauzeit in Betracht (vgl. BGH, Urteil vom 

04.08.2000 - III ZR 328/98 -, NJW 2000, 3638). Die Entschädigung ist grundsätzlich nach 

den vom Bundesministerium der Finanzen herausgegebenen Hinweisen zur Ermittlung von 

Entschädigungen für die Beeinträchtigungen von gemeinschaftlichen Jagdbezirken (JagdH 
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01) vom 7. Juni 2001, die bei dem Neubau von Verkehrswegen des Bundes zu beachten 

sind, zu ermitteln (vgl. Allgemeines Rundschreiben Straßenbau Nr. 13/2001 vom 12.12.2001 

des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, VkBl. 2002 S. 52).  

Die sich durch das Vorhaben ergebenden, von den Jagdgenossenschaften geltend gemach-

ten Entschädigungsforderungen sind nicht Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens. Sie 

sind in das Entschädigungsverfahren zu verweisen.  

15.6 Existenzgefährdung 

Die Planfeststellungsbehörde hat sich intensiv mit der möglichen Existenzgefährdung land-

wirtschaftlicher Betriebe auseinandergesetzt. Von der Vorhabenträgerin wurde für vier Betei-

ligte eine Begutachtung der geltend gemachten Existenzgefährdungen veranlasst. Eine dro-

hende Existenzgefährdung bestätigte sich im Ergebnis für zwei Betroffene. Zur Überzeugung 

der Planfeststellungsbehörde steht fest, dass geeignetes Ersatzland in ausreichendem Um-

fang zur Verfügung steht, um eine Gefährdung der Betriebe zu vermeiden. Für alle bestätig-

ten, in ihrer Existenz gefährdeten Landwirte hat die Vorhabenträgerin Ersatzlandangebote 

unterbreitet, die geeignet sind, eine jeweils drohende Existenzgefährdung abzuwenden (vgl. 

C III 15.6.1 und C III 15.6.2). Die Beeinträchtigungen der landwirtschaftlichen Belange kön-

nen dadurch so abgemildert werden, dass vorhabenbedingt keine lebensfähigen landwirt-

schaftlichen Betriebe in ihrer Existenzfähigkeit gefährdet werden oder diese verlieren.  

Von den betroffenen Landwirten darf in diesem Zusammenhang erwartet werden, dass sie 

zumutbare Chancen nutzen, um die Rentabilität des Betriebs zu erhalten oder zu verbes-

sern. Dazu zählt insbesondere auch die Bereitschaft, Ersatzland anstelle des abzugebenden 

Landes anzunehmen und in den Betrieb einzubeziehen, sofern dies nach den konkreten 

Umständen zumutbar ist. Erfolgt ein – annehmbares - Ersatzlandangebot, so darf das Anlie-

gen des Beteiligten im Sinne einer geminderten Betroffenheit in der Abwägung berücksichtigt 

werden. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn ein geeignetes Ersatzlandangebot ausge-

schlagen wurde. 

15.6.1 Beteiligte (P_21, PÄ2_21)  

Die Beteiligte hat mit Schreiben vom 06.06.2006, 06.05.2011 und 25.05.2011 Einwände vor-

getragen. Sie betreibe einen landwirtschaftlichen Betrieb auf 40 ha Ackerfläche und 27 ha 

Grünland, auf welchem 110 Milchkühe und ca. 100 Tiere Nachzucht gehalten würden. Der 

Betrieb sei komplett arrondiert und weise aufgrund seiner Lage erhebliche Vorteile auf. Die 

Hof-Feld-Entfernung sei wesentlich geringer als bei anderen Betrieben. Maschinen müssten 

nicht für den Straßenverkehr angemeldet werden und Lohnunternehmer könnten aufgrund 
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der zentralen Lage zu Sonderkonditionen beschäftigt werden. Zugleich könne auf Fremdar-

beitskräfte verzichtet werden. Durch die vorliegende Planung seien ca. 9,1 ha Flächenverlust 

hinzunehmen. Ein weiterer Flächenverlust werde durch den folgenden Abschnitt der VKE 50 

erwartet. Eine solche Aufteilung in Planfeststellungsabschnitte sei rechtlich fraglich. Es kön-

ne nur eine einheitliche Abarbeitung der Betroffenheit ihres Betriebes vorgenommen werden.  

Es werde vorsorglich Existenzgefährdung angemeldet. 

Die Vorhabenträgerin hat zur Beurteilung der Existenzgefährdung des landwirtschaftlichen 

Betriebes der Beteiligten Gutachten des öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständi-

gen Manfred Löwer vom 02.08.2008 und vom 26.04.2011 vorgelegt. Aus den Gutachten 

ergibt sich folgender Sachverhalt: Bei dem Betrieb der Beteiligten handelt es sich um einen 

Bioland-Familienbetrieb, welcher als Haupterwerbsbetrieb ohne Fremdarbeitskräfte aus-

kommt. Auf der landwirtschaftlichen Fläche von 65,39 ha Eigentum und 2,08 ha Pachtflä-

chen werden 182 Tiere gehalten, hauptsächlich Milchkühe und Jungvieh. Da der Betrieb 

einen ausreichenden Unternehmensgewinn, eine positive lang-, mittel- und kurzfristige Kapi-

taldienstgrenze, eine ausreichende Eigenkapitalbildung und einen ausreichenden, positiven 

Arbeitsertrag erwirtschaftet, liegt eine längerfristig gesicherte Existenzgrundlage vor dem 

Eingriff vor. Die längerfristige Existenzfähigkeit wird dabei anhand von Gewinn und Eigenka-

pitalbildung vor und nach dem Eingriff beurteilt. Die Gutachten bestätigen, dass der Bioland-

betrieb durch das Vorhaben VKE 40.2 in seiner Existenz gefährdet würde. Die Begutachtung 

gelangt zum Ergebnis, dass die Existenzgefährdung entfalle, wenn eine Eigentumsersatzflä-

che im Umfang von 6 ha Ackerland zur Verfügung gestellt werde.  

Mit Schreiben vom 14.07.2011 hat die Hessische Landgesellschaft (HLG) der Beteiligten ein 

Ersatzlandangebot über 7 ha Ackerland unterbreitete. Bei dem Ersatzlandangebot handelt es 

sich um eine zusammenhängende Ackerfläche, welche in der Gemarkung Sontra liegt. Nach 

Prüfung und der fachlichen Bewertung durch die HLG ist die angebotene Ackerersatzfläche 

geeignet, angemessen und annehmbar. Allerdings verbleibe eine Ertragsmesszahldifferenz 

zwischen der Abgangs- und der Ersatzfläche von -10.897 EMZ, da die durchschnittliche EMZ 

der Ersatzfläche geringer sei als die der Entzugsflächen. Die Existenzgefährdung könne 

durch weitere 3 ha Ackerland abgewendet werden (vgl. Aufklärungsmail vom 06.07.2011, 

beantwortet mit Schreiben der DEGES vom 15.11.2011, S. 2 und Anhang 3 zu diesem 

Schreiben: Flächenkonzept zur Abwendung der Existenzgefährdungen an der BAB A 44, 

VKE C02/1 (40.2) der HLG vom 30.09.2011, S. 5) 

Mit Schreiben vom 08.12.2011 und 19.12.2011 wurde der Beteiligten ein korrigiertes Tausch-

landangebot durch die HLG unterbreitet, in welchem 10 ha Ackerland angeboten wurden. 
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Dabei handelt es sich um die bereits ursprünglich angebotene Fläche von 7 ha zuzüglich 

einer unmittelbar angrenzenden Fläche von 3 ha (vgl. Aufklärungsmail vom 25.11.2011, be-

antwortete durch die DEGES mit Schreiben vom 16.12.2011, S. 2; Aufklärungsmail vom 

16.12.2011, beantwortet durch Schreiben der DEGES vom 20.12.2011, Anlage mit Tausch-

landangebot der HLG vom 19.12.2011.). 

Im Gespräch mit der HLG hat die Beteiligte statt des angebotenen Landes Waldflächen 

westlich der Hofstelle gefordert. 

Der Einwand der Beteiligten, dass nur eine einheitliche Betrachtung mit Verlusten aus der 

VKE 50 erfolgen könne, ist zurückzuweisen. Es ist zulässig, die Planfeststellung in einzelnen 

Teilabschnitten vorzunehmen, denen eine eigenständige Verkehrsbedeutung zukommt. Der 

Teilabschnitt, über welchen konkret entschieden wird, bildet dabei den rechtlichen Bezugs-

punkt. Weitere Abschnitte müssen noch keiner detaillierten rechtlichen Prüfung unterzogen 

werden. Zwar dürfen nachfolgende Abschnitte nicht gänzlich ausgeblendet werden. Es ge-

nügt aber die Prognose, dass der Verwirklichung der weiteren Planungsabschnitte keine von 

vorneherein feststehenden unüberwindlichen Hindernisse entgegenstehen (vgl. BVerwG, 

Urteil vom 27.10.2000 – 4 A 18/99 -, juris, Rn. 39). Im Hinblick auf mögliche weitere 

Betroffenheiten in folgenden Abschnitten ist weder erkennbar noch vorgetragen, dass un-

überwindbare Planungshindernisse bestehen. 

Die Planfeststellungsbehörde bewertet den Belang der Beteiligten auf Grund des Ersatz-

landangebotes der HLG vom 19.12.2011 nicht mit dem besonderen Gewicht der Existenzge-

fährdung. Dabei folgt sie in ihrer Bewertung der Einschätzung der DEGES vom 20.12.2011, 

dass das korrigierte Ersatzlandangebot der HLG vom 19.12.2011 geeignet ist, eine drohende 

Existenzgefährdung abzuwenden. Dabei hat die Planfeststellungsbehörde den Einwand der 

Beteiligten berücksichtigt, dass die Verlustflächen zu einem zusammenhängenden, arron-

dierten Betrieb gehören und die angebotene Ersatzfläche etwa 4,8 km entfernt liegt.  

Der Geeignetheit des Ersatzlandes kann aus Sicht der Planfeststellungsbehörde nicht ent-

gegengehalten werden, dass die landwirtschaftlichen Maschinen bisher ausschließlich auf 

Eigentumsflächen außerhalb des öffentlichen Wegenetzes genutzt wurden und daher nicht 

für den Straßenverkehr angemeldet werden mussten. Die betroffenen Ackerflächen in der 

Gemarkung Mitterode Flur 9, Flurstücke 9, 15, 17, 17, und Flur 10, Flurstücke 37, 45, 47 und 

49, liegen beidseits der Bundesstraße 27. Um die bisherigen Flächen zu bewirtschaften, ist 

somit mindestens ein Überqueren der Bundesstraße erforderlich. In einem solchen Fall be-

nötigen die Fahrzeuge, welche sich im öffentlichen Straßenverkehr bewegen, auch eine 
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straßenverkehrsrechtliche Zulassung. Hieran wird sich auch bei einer Bewirtschaftung der 

angebotenen Ersatzflächen nichts ändern.  

Ein Anspruch auf Ersatzflächen, die sich nicht in größerer Entfernung zum Betrieb der Betei-

ligten befinden, als die durch das Vorhaben beanspruchten Flächen, besteht nicht. Etwas 

anderes ergibt sich auch nicht aus der Tatsache, dass die betroffenen Flächen Teil eines 

arrondierten Betriebes sind, dass der Flächenumfang fast an die Größe eines Eigenjagdbe-

zirkes heranreicht und vorgetragen wurde, dass die Bewirtschaftung im Wesentlichen zu 

Pferd erfolge (vgl. Verhandlungsniederschrift des RP Kassel v. 18.06.2008, S. 14). Die Eig-

nung des Ersatzlandes ist aus Sicht der Planfeststellungsbehörde trotz der Entfernung von 

knapp fünf Kilometern zu den Verlustflächen gegeben. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die 

Ersatzfläche einen einheitlichen Bewirtschaftungsschlag darstellt und auf Grund dessen 

auch randliche Verluste bei der Bewirtschaftung verringert werden können. Die mit der Inan-

spruchnahme von Flächen verbundenen Mehrwegeschäden können eine enteignungsbe-

dingte Verschlechterung des Betriebes darstellen (vgl. BGH, Urteil vom 21.10.2010 –

 III ZR 237/09 -, juris, Rn. 14.). Ein Ausgleich dieses Nachteils ist Gegenstand des Entschä-

digungsverfahrens. 

15.6.2 Beteiligter: (P_20, PA1_20) 

Der Beteiligte hat sich mit Schreiben vom 26.05.2006 und vom 03.12.2009 gegen Beein-

trächtigungen durch das geplante Vorhaben gewandt. Er hat vorgetragen, dass er als Be-

wirtschafter von landwirtschaftlichen Flächen durch das Vorhaben so schwerwiegend betrof-

fen sei, dass Existenzgefährdung angemeldet werde. 

Der Planfeststellungsbehörde liegen die Existenzgefährdungsgutachten des öffentlich be-

stellten und vereidigten Sachverständigen Manfred Löwer vom 02.01.2008 und vom 

26.04.2011 vor. In diesen Gutachten wird ausgeführt, dass der landwirtschaftliche Haupter-

werbsbetrieb des Beteiligten vor dem geplanten Eingriff einen ausreichenden Unterneh-

mensgewinn, eine positive lang-, mittel- und kurzfristige Kapitaldienstgrenze, eine ausrei-

chende Eigenkapitalbildung und einen positiven Arbeitsertrag erwirtschaftet habe und eine 

längerfristig gesicherte Existenzgrundlage darstelle. Durch den Flächenverlust würden sich 

die Kenndaten des Betriebes so erheblich negativ verändern, dass der Betrieb in seiner Exis-

tenz gefährdet werde. Insbesondere könne die für eine längerfristige Existenzsicherung not-

wendige Eigenkapitalbildung nicht mehr erwirtschaftet werden. Die sich durch den geplanten 

Eingriff in den Betrieb des Beteiligten ergebende Existenzgefährdung entfalle, wenn eine 

Ersatzfläche von fünf ha Ackerland zur Verfügung gestellt würde.  
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Das Existenzgefährdungsgutachten vom 26.04.2011 wurde dem Beteiligten mit der Gele-

genheit zur Stellungnahme übermittelt. Hierauf benannte der Beteiligte mit Schreiben vom 

27.06.2011 mehrere Flächen, welche mit einer Restpachtdauer von zwei Jahren in dem 

Existenzgefährdungsgutachten aufgeführt und als kurzfristig nicht berücksichtigt wurden. Für 

diese Flächen gebe es zwar lediglich mündliche Pachtverträge. An den Verpächter würde 

jedoch schon seit mehr als fünfzehn Jahren Pacht gezahlt, so dass es sich eigentlich um 

langfristige Pachtverhältnisse handele, welche im Rahmen der Existenzgefährdungsbegut-

achtung berücksichtigt werden müssten. 

Eine Überprüfung der genannten Flächen ergab, dass von den in den bisherigen Existenzge-

fährdungsgutachten als kurzfristig angesetzten Pachtflächen ein Flurstück bereits seit 1984, 

eines seit 1985 und eines seit 1999 vom Betrieb des Beteiligten gepachtet wurde (Aufklä-

rungsmail vom 06.07.2011, beantwortet mit Schreiben der DEGES vom 15.11.2011, Anlage 

1, S. 8). 

Mit Schreiben der HLG vom 27.07.2011 wurde dem Beteiligten ein Ersatzlandangebot über 

7,3 ha unterbreitet. Von diesen Flächen hat die HLG nach Prüfung 5,94 ha als geeignet, an-

gemessen und annehmbar bewertet, allerdings mit einem verbleibenden Defizit in der Flä-

chenwertigkeit (vgl. Aufklärungsmail v. 06.07.2011, beantwortet mit Schreiben der DEGES 

vom 15.11.2011, Anlage 3: Flächenkonzept der HLG zur Abwendung der Existenzgefähr-

dungen an der BAB A44, VKE C02/1 (40.2), S. 4). Hinsichtlich des Defizites in der Flächen-

wertigkeit hat die DEGES eine Stellungnahme des Sachverständigen Löwer vorgelegt, aus 

welcher sich ebenfalls ergibt, dass 5,49 ha angebotenes Ersatzland geeignet und annehm-

bar sind, jedoch nach der Bilanz der Ertragsmesszahldifferenz (EMZ-Bilanz) noch 10.552 

EMZ-Punkte fehlen (Aufklärungsmail vom 25.11.2011, beantwortet mit Schreiben der 

DEGES vom 16.12.2011, S.1, Anhang 1: Stellungnahme des öffentlich bestellten und verei-

digten Sachverständigen Löwer zur Frage der Angemessenheit und Annehmbarkeit der an-

gebotenen Ersatzflächen vom 14.12.2011, S.7). 

Daraufhin hat die HLG dem Beteiligten ein korrigiertes Tauschlandangebot über 6,92 ha un-

terbreitet, in welchem angeführt wird, dass bei der EMZ-Bilanz noch ein Minderausgleich von 

5030 Punkten verbleibe (Aufklärungsmail vom 16.12.2011, beantwortet mit Schreiben der 

DEGES vom 20.12.2011, Anlage: korrigiertes Tauschlandangebot der HLG vom 19.12.2011, 

Anlage, S. 3). Nach Einschätzung der DEGES könne trotz des Minderausgleiches die Exis-

tenzgefährdung des landwirtschaftlichen Betriebes abgewendet werden, da der Flächenver-

lust überkompensiert werde, der Minderausgleich von 5.030 EMZ-Punkten 1,1% im Verhält-

nis zu den gesamtbetrieblichen EMZ-Punkten betrage und die Eigenkapitalbildung dadurch 

zwar geringer werde, jedoch im Rahmen der üblichen jährlichen Schwankungen liege. Au-
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ßerdem werde die betriebliche Struktur dadurch verbessert, das von der Baumaßnahme be-

troffene Pachtflächen mit Verpachtungszeiträumen von zwei bis zwölf Jahren durch Eigen-

tumsflächen ausgeglichen würden (vgl. Aufklärungsmail v. 21.12.2011, beantwortet mit 

Schreiben der DEGES vom 23.12.2011). 

Im Rahmen der Abwägung bewertet die Planfeststellungsbehörde die Betroffenheit des Be-

teiligten unter Berücksichtigung des Ersatzlandangebotes vom 19.12.2011 nicht mit dem 

besonderen Gewicht der Existenzgefährdung.  

Die Planfeststellungsbehörde erachtet es als zutreffend, dass für die Prüfung der Existenz-

gefährdung eines landwirtschaftlichen Betriebes wegen eines vorhabenbedingten Flächen-

entzugs nur Eigentumsflächen und längerfristig gesicherte Pachtflächen einzubeziehen sind 

(vgl. BVerwG, Urteil vom 14.04.2010 – 9 A 13/08 -, juris, Rn. 27, 28). Ein Pächter, der sich 

die bewirtschafteten Flächen nicht längerfristig sichert, muss rechtlich jederzeit mit dem Ver-

lust der Flächen für seinen Betrieb rechnen. Mündliche Pachtverhältnisse können gemäß 

§§ 585a, 594a BGB bis zum dritten Werktag eines Pachtjahres zum Schluss des nächsten 

Pachtjahres gekündigt werden. Mit diesem Risiko ist eine strukturelle Schwäche des Betrie-

bes verbunden, auch wenn in tatsächlicher Hinsicht ein Pachtverhältnis über viele Jahre un-

gekündigt bestanden hat. Dieses Risiko kann der Landwirt nicht auf die Vorhabenträgerin 

oder die Planfeststellungsbehörde verlagern (vgl. VGH Kassel, Urt. v. 23.06.2010 – 2 C 

2344/09.T – UA S. 44). Daher erachtet die Planfeststellungsbehörde das Gutachten des 

Sachverständigen Löwer vom 26.04.2011 für zutreffend. Die Flächenausstattung des Betrie-

bes, darunter auch die nachweislich seit längerer Zeit gepachteten Flächen, findet – wenn 

auch nicht im Rahmen der Existenzgefährdungsbegutachtung – jedenfalls in den Grunder-

werbsverhandlungen Berücksichtigung (Aufklärungsmail vom 06.07.2011, beantwortet mit 

Schreiben der DEGES vom 15.11.2011).  

Die Planfeststellungsbehörde bewertet das von der HLG mit Schreiben vom 19.12.2011 un-

terbreitete Ersatzlandangebot als geeignet, um die drohende Existenzgefährdung des Be-

triebes des Beteiligten vollständig abzuwenden. Dem steht auch nicht die Forderung in der 

Stellungnahme von Herrn Löwer vom 14.12.2011 entgegen. Soweit dort ein Ausgleich von 

10.552 EMZ-Punkten zur Abwendung der Existenzgefährdung gefordert wird, basiert dies 

auf einer falschen Zahlengrundlage. Das Existenzgefährdungsgutachten vom 26.04.2011 

ermittelt einen Flächenbedarf von fünf ha, um die drohende Existenzgefährdung abzuwen-

den. Das Flächenkonzept der HLG vom 30.09.2011 und die Stellungnahme des Sachver-

ständigen Löwer vom 14.12.2011 berechnen jedoch nicht die EMZ-Punkte für fünf ha, son-

dern für 5,5178 ha (da hier die Entzugsfläche zu Grunde gelegt wird). Anstelle der so ermit-

telten 24.278 EMZ-Punkte sind unter Zugrundelegung der erforderlichen fünf ha insgesamt 
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nur 22.000 EMZ-Punkte auszugleichen (unter Zugrundelegung der durchschnittlichen EMZ 

von 44, welche in der Stellungnahme von Herrn Löwer vom 14.12.2011 angegeben wird), um 

der Forderung des Existenzgefährdungsgutachtens nachzukommen. Die von der HLG ange-

botene Ersatzfläche hat eine Wertigkeit von 19.139 EMZ (vgl. Tauschlandangebot der HLG 

vom 19.12.2011, Anlage, S. 3), so dass eine Differenz von 2.861 EMZ-Punkten verbleibt. Ob 

diese Differenz durch das Angebot von Eigentumsflächen an Stelle von Pachtflächen ausge-

glichen werden kann, mag dahinstehen. Die Planfeststellungsbehörde hat die ursprünglich 

geplante Maßnahme G17.1 reduziert (vgl. C III 15.1.1; A V 2.3 Nr. 15), so dass die Ackerflä-

che des Beteiligten in der Gemarkung Wichmannshausen, Flur 14, Flurstück 71, die nur vo-

rübergehend in Anspruch genommen wird, nicht dauerhaft in Anspruch genommen wird (vgl. 

Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 07.12.2011, beantwortet mit 

Schreiben der Vorhabenträgerin vom 23.12.2011, Anlage 2; vgl. planfestgestellte Unterla-

ge 7, Blatt 4 und 5; vgl. A V 2.3 Nr. 16). Diese lediglich vorübergehend in Anspruch zu neh-

mende Fläche bewirkt in ihrer Wertigkeit von 5186 EMZ-Punkten (vgl. Auszug aus dem Lie-

genschaftskataster vom 19.01.2012), dass kein Defizit bei den Ertragswertzahlpunkten ver-

bleibt. 

15.6.3 Beteiligte (P_22)  

Die Beteiligte hat sich mit Einwendung vom 06.06.2006 gegen eine Inanspruchnahme ihrer 

Eigentums- und Pachtflächen durch das Vorhaben gewandt. Es würden Ackerflächen verlo-

ren gehen, unwirtschaftliche Restflächen würden entstehen und hinsichtlich der vorüberge-

hend in Anspruch zu nehmenden Flächen sei mit Ertragsausfällen zu rechnen. Soweit durch 

Maßnahmen Ackerland in Extensivgrünland umgewandelt werde, könne dies für die betrie-

bene Hühnerhaltung nicht mehr verwendet werden.  

15.6.3.1 Existenzfähigkeit 

Die Vorhabenträgerin hat prüfen lassen, ob der landwirtschaftliche Betrieb der Beteiligten 

durch das geplante Vorhaben in seiner Existenz gefährdet ist, und hat Existenzgefährdungs-

gutachten des öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen Löwer vom 03.01.2008 

und vom 26.04.2011 vorgelegt. Aus diesen Gutachten ergibt sich, dass keine Existenzge-

fährdung des landwirtschaftlichen Betriebes eintritt. Es handele sich um einen Betrieb, wel-

cher sich aus zwei landwirtschaftlichen Betrieben und einem Geflügelhof zusammensetze 

(vgl. Gutachten von Herrn Löwer vom 03.01.2008, S.8). Der landwirtschaftliche Betrieb der 

Beteiligten stelle vor Eingriff eine längerfristig gesicherte Existenzgrundlage dar. Es würden 

ein ausreichender Unternehmensgewinn, eine positive lang-, mittel- und kurzfristige Kapital-

dienstgrenze, eine ausreichende Eigenkapitalbildung und ein ausreichender, positiver Ar-

beitsertrag erwirtschaftet (vgl. Gutachten von Herrn Löwer vom 03.01.2008, S. 21). Trotz 
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eines erheblichen Flächenverlustes (im Jahr 2008 von 10,10 Prozent bzw. im Jahr 2011 

6,92 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche) seien die hiermit verbundenen Einkom-

mensverluste nicht so erheblich, dass der Betrieb in seiner Existenz gefährdet würde (vgl. 

Gutachten von Herrn Löwer vom 03.01.2008, S. 38; Gutachten von Herrn Löwer vom 

26.04.2011, S. 20).  

Unabhängig von diesem Ergebnis der Begutachtung wird in dem Gutachten vom 03.01.2008 

darauf hingewiesen, dass die Beteiligte die Befürchtung geäußert habe, dass das Grund-

stück in der Gemarkung Wichmannshausen, Flur 14, Flurstück 25/1, nicht mehr für die Gän-

sehaltung genutzt werden könne. Dies gelte auch für den Hühnerstall auf dem Grundstück 

Gemarkung Wichmannshausen Flur 14, Flurstück 24/1. Ob und wie sich die möglichen 

Lärmimmissionen auf die Gänse- und Hühnerhaltung auswirken werde, könne nicht mit letz-

ter Sicherheit eingeschätzt werden. Wissenschaftliche Erkenntnisse lägen aus Sicht des 

Sachverständigen nicht vor. Es werde dem ASV Eschwege empfohlen zu prüfen, ob die süd-

lich der Wirtschaftsgebäude des Geflügelhofes liegende Gänsewiese auf die Nordseite, auf 

das Grundstück Gemarkung Wichmannshausen, Flur 14, Flurstück 23/2, verlegt werden 

könne und ob nördlich der geplanten Trasse zwischen der Wirtschaftswegparzelle 148/2 und 

der „Ulfe“ ein Erdwall errichtet werden könne mit der Anpflanzung von Sträuchern zur Lärm-

immissionsbegrenzung und als Sichtschutz für den Bereich des Geflügelhofes. Durch diese 

Maßnahmen würden die befürchteten Einwirkungen auf die Geflügelhaltung stark 

abgemindert werden oder sogar ganz entfallen (vgl. Gutachten von Herrn Löwer vom 

03.01.2008, S. 39 ff.; Gutachten von Herrn Löwer vom 26.04.2011, S. 20). 

Gegen das Gutachten vom 26.04.2011 hat sich die Beteiligte mit Schreiben vom 27.06.2011 

gewandt. Zum einen sei die Tierhaltung nicht berücksichtigt worden. Es würden 3.900 Lege-

hennen, 720 Gänse, 1.800 Hähnchen, 250 Enten und 200 Puten gehalten. Der Verede-

lungszweig des Betriebes finde in dem Gutachten keine Berücksichtigung. Ein gesondertes 

Gutachten zur Geflügelhaltung liege nicht vor. Mündlich angepachtete Flächen seien als sol-

che mit kurzer Restpachtzeit bewertet worden, obwohl sämtliche mündliche Pachtverträge 

nachweislich seit über fünfzehn Jahren in Pacht der Familie der Einwenderin seien und da-

her genauso zu bewerten wären wie langfristige Pachtverträge. Im Jahr 2009 seien Flächen 

hinzugepachtet worden, welche in dem vorliegenden Gutachten keine Berücksichtigung ge-

funden hätten. Um eine Neuberechnung des Gutachtens wurde gebeten. 

Die DEGES hat die veränderte Pacht- und Eigentumssituation gutachterlich überprüfen las-

sen (vgl. Stellungnahme des öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen Löwer 

vom 30.11.2011, übermittelt mit Schreiben der DEGES vom 02.12.2011). Diese Stellung-

nahme vom 30.11.2011 gelangt zu dem Ergebnis, dass – auch unter Berücksichtigung der 
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geänderten Verhältnisse bei Eigentums- und Pachtflächen und dem Viehbestand – keine 

Existenzgefährdung des Betriebes der Beteiligten eintritt. 

Die Stellungnahme des Gutachters Löwer vom 30.11.2011 nebst einer Flächenaufstellung 

wurde der Beteiligten durch die Planfeststellungsbehörde zur Kenntnisnahme übersandt (vgl. 

E-Mails vom 15.12.2011 und vom 19.12.2011). 

Die Beteiligte hat sich mit E-Mails vom 28.12.2011 und vom 01.01.2012 an die Planfeststel-

lungsbehörde gewandt und Einwände gegen die Stellungnahme erhoben. Es seien nach-

weislich bewirtschaftete Pachtflächen nicht berücksichtigt worden. Dies betreffe zum Beispiel 

Flur 14, Flurstück 72/0, welches seit 2008 bewirtschaftet werde. Die Grundstücke, auf wel-

chen sich die Geflügelställe befänden, seien als Wiese bzw. als Ackerland in die Berechnung 

einbezogen worden, obwohl diese Flächen zur Haus- und Hoffläche gehörten und nicht als 

Wiese oder Acker einzustufen seien. Hieraus ergebe sich eine Differenz der Gesamtfläche 

zwischen dem Gutachten von Herrn Löwer (50,05 ha) und der beim Landwirtschaftsamt ge-

meldeten Gesamtfläche (49,68 ha). Bei dem Tierbestand seinen 600 Hühner vergessen 

worden, welche zu den 3.900 Legehennen hinzukämen. Schließlich seien die in 2011 erwor-

benen Flächen Flur 16, Flurstück 38, Flur 15, Flurstück 8, und Flur 15, Flurstück 12, fälsch-

lich als Pachtflächen berücksichtigt worden. Zudem sei das Flurstück 12 nicht mehr als für 

den Bau der A 44 ausgewiesen. Mit einer weiteren E-Mail vom 09.01.2012 hat die Beteiligte 

ergänzend vorgetragen, dass die Gänsewiese, Flur 12, Flurstück 25/1, in der Flächenaufstel-

lung von Herrn Löwer nicht aufgeführt sei. Ein langfristiger Pachtvertrag liege dem Straßen-

bauamt Eschwege vor. Im Übrigen bemühe sich die Beteiligte derzeit um den Abschluss 

neuer langfristiger Pachtverhältnisse. Es werde nochmals um eine Neuberechnung gebeten. 

Mit einer weiteren E-Mail vom 19.01.2012 hat die Beteiligte auf eine weitere Fläche 

(Flur 9, Flurstück 28) hingewiesen, welche – anders als die benachbarten Flächen in der 

Flur 9, Flurstück 29, 176/27 und 175/27 - nicht in der Flächenaufstellung des Gutachters Lö-

wer enthalten sei. 

Die Planfeststellungsbehörde bewertet die Betroffenheit des Betriebes der Beteiligten in 

Übereinstimmung mit den Gutachten vom 03.01.2008 und vom 26.04.2011 und der Stel-

lungnahme vom 26.07.2011 des Sachverständigen Löwer nicht mit dem besonderen Ge-

wicht der Existenzgefährdung. Die Planfeststellungsbehörde schließt sich der Auffassung 

des Gutachters an, dass für die Prüfung der Existenzgefährdung eines landwirtschaftlichen 

Betriebes wegen eines vorhabenbedingten Flächenentzugs richtigerweise nur Eigentumsflä-

chen und längerfristig gesicherte Pachtflächen einzubeziehen und zumindest kurzfristig gesi-

cherte Pachtflächen nicht zu berücksichtigen sind (vgl. unter C III 15.6.2). Entgegen der Ein-

wände der Beteiligten ergibt sich aus der Flächenaufstellung in Anhang 2 der Stellungnahme 
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des Sachverständigen Löwer vom 30.11.2011, dass das Grundstück Flur 14, Flurstück 72, 

als Pachtzugangsfläche mit 11 Jahren Restpachtdauer aufgeführt wurde. Die Grundstücke 

Flur 16, Flurstück 38, und Flur 15, Flurstück 8, wurden als Eigentumszugangsflächen aufge-

listet. Auch Flur 15, Flurstück 12, ist entgegen des Einwandes der Beteiligten als Eigentums-

fläche aufgelistet. Hinsichtlich dieser Fläche ist der Beteiligten zuzugeben, dass in Anlage 2 

zu der Stellungnahme von Herrn Löwer vom 30.11.2011 die Inanspruchnahme der Fläche 

mit Null angegeben ist, obgleich von diesem Flurstück ausweislich des Grunderwerbsver-

zeichnisses (Unterlage 14.2, S. 14) ein Teilflächenerwerb von 44 m² und eine Teilfläche von 

380 m² vorübergehend in Anspruch genommen werden soll. Gleichwohl hält die Planfeststel-

lungsbehörde diesen Fehler für so geringfügig, dass eine abweichende Bewertung der Exis-

tenzgefährdung nicht in Betracht kommt. Eine erneute Begutachtung ist hierdurch nicht ver-

anlasst. Ob tatsächlich eine falsche Einstufung der Grundstücke, auf welchen sich die Geflü-

gelställe befinden, vorgenommen wurde, kann aus Sicht der Planfeststellungsbehörde da-

hinstehen, da es sich nach dem Vortrag der Beteiligten ebenfalls um eine so geringfügige 

Fläche handelt, dass eine abweichende Beurteilung der Existenzgefährdung hierdurch nicht 

zu erwarten ist. Etwas anderes kann auch nicht auch im Hinblick auf die „Gänsewiese“ Ge-

markung Wichmannshausen, Flur 14, Flurstück 25/1, ergeben. Für diese Pachtfläche der 

Beteiligten werden 569 m² dauerhaft und 119 m² vorübergehend in Anspruch genommen. 

Selbst wenn diese Inanspruchnahme nicht im Rahmen der Existenzgefährdungsbegutach-

tung berücksichtigt sein sollte, ist – auch in Verbindung mit dem übrigen Vortrag – eine Neu-

begutachtung nicht veranlasst, da ein anderes Ergebnis der Existenzgefährdung auf Grund 

der insgesamt geringfügigen Flächenabweichung nicht zu erwarten ist. Etwas anderes kann 

sich auch nicht im Hinblick auf die nicht in der Flächenauflistung im Anhang zu der Stellung-

nahme von Herrn Löwer vom 30.11.2011 aufgeführte Fläche in Flur 9 Flurstück 28 gelten. 

Zunächst ist festzustellen, dass die von der Beteiligten benannten Nachbarflurstücke 29, 

176/27 und 175/27 jeweils mit zwei Jahren Restpachtzeit ermittelt wurden und diese daher 

mangels langfristiger rechtlicher Sicherung nicht in die Begutachtung einbezogen wurden. Es 

wurde nicht vorgetragen, dass für das nicht aufgelistete Flurstück eine langfristige rechtliche 

Sicherung besteht und diese Fläche überhaupt eine Relevanz für die Existenzgefährdungs-

beurteilung hat. Aber selbst wenn es sich um eine zu berücksichtigende Fläche handeln soll-

te, würde die Inanspruchnahme dieser Fläche im Umfang von 1257 m² nach Auffassung der 

Planfeststellungsbehörde - auch bei einer Gesamtbetrachtung – nicht zu einer abweichen-

den Beurteilung der Existenzgefährdung führen, so dass eine Neubegutachtung nicht veran-

lasst ist.  

Auch der Einwand der falsch zu Grunde gelegten Geflügelzahl ergibt keinen Anlass, eine 

erneute Begutachtung durchführen zu lassen. Aus der Stellungnahme des Sachverständigen 
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Löwer vom 30.11.2011 ergibt sich, dass der Geflügelbestand deutlichen Schwankungen un-

terliegt und dass die Erhöhung des Geflügelbestandes zwischen 2007/2008 und 2011/2012 

um 870 Tiere keine Auswirkung auf die Beurteilung der Existenzgefährdung ergeben hat. 

Hinsichtlich der von der Beteiligten angeführten 600 Hühner ist für die Planfeststellungsbe-

hörde nicht ersichtlich, dass deren zusätzliche Berücksichtigung zu einer anderen Bewertung 

durch den Sachverständigen führen könnte.  

Desweiteren ist zu berücksichtigen, dass dem Einwand der Beteiligten im Hinblick auf die 

Maßnahme E4.4 durch Anordnung der Planfeststellungsbehörde, diese Maßnahme auf eine 

andere Fläche zu verlagern, abgeholfen wurde (vgl. A V 2.3 Nr. 5; C III 15.1.1). Damit wer-

den die Ackerpachtflächen der Beteiligten in der Gemarkung Wichmannshausen Flur 11, 

Flurstücke 180/74, 181/74 und 182/75, im Umfang von 1,19 ha abweichend von der ur-

sprünglichen Planung nicht in Anspruch genommen.  

Die Einwände der Beteiligten waren - soweit ihnen nicht abgeholfen wurde - zurückzuweisen.  

15.6.3.2 Auswirkung auf Geflügelhaltung 

In der Einwendung vom 06.06.2006 hat die Beteiligte sich gegen die Auswirkungen des Vor-

habens auf den Betriebsteil der Geflügelhaltung gewandt. Auf der Fläche in der Gemarkung 

Wichmannshausen, Flur 14, Flurstück 25/1, könnten auf Grund des zu erwartenden Bau-

lärms und des späteren Fahrzeuglärms keine Gänse mehr gehalten werden. Gleiches gelte 

für den angrenzenden Hühnerstall, der sich auf dem Flurstück 24/1 befinde. Der Baulärm 

während der Bauphase könne zu deutlichen Einbrüchen der biologischen Leistungen der 

Hühner führen. Gleichzeitig könne auch durch Stress die Qualität der Eier deutlich leiden. 

Dies sei insbesondere dann zu erwarten, wenn zum Beispiel Sprengungen im Tunnel vorge-

nommen würden. Es werde ein Gutachten gefordert, welches die Legeleistung der Hühner 

und die Qualität der Eier vor Baubeginn darstellt. Für negative Veränderungen werde eine 

Entschädigung gefordert. Als Direktvermarktungsbetrieb seien nicht nur tatsächliche Einbu-

ßen zu entschädigen, sondern auch die Auswirkungen auf einen eventuellen Verlust der 

Kundschaft. Dies gelte des Weiteren für die Hähnchenmast, welche auch sensibel gegen-

über Baulärm und Erschütterungen sei. Für die gesamte Geflügelhaltung in der Nähe der 

Baustelle werde ein Sondergutachten gefordert. Darin sei besonders für die Gänsehaltung, 

welche sich hauptsächlich im Außenbereich befinde und direkt durch Baulärm beeinträchtigt 

werde, festzustellen, ob auf der Gänsewiese überhaupt noch Gänse gehalten werden könn-

ten. Soweit dies nicht möglich sei, sei seitens der Vorhabenträgerin dringend über Alternati-

ven nachzudenken. Eine Einstellung der Gänsehaltung komme für den Betrieb auf Grund der 

mit der Direktvermarktung verbundenen Kundennähe nicht in Betracht. 
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Zu der Frage, ob die Beteiligte weiterhin Geflügel halten kann, hat die Vorhabenträgerin eine 

Stellungnahme der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BIMA) von Frau Dr. Müller vom 

01.08.2011 und ein Gutachten des öffentlich bestellten und vereidigten landwirtschaftlichen 

Sachverständigen Wegener vom 12.12.2011 eingeholt. 

Die Stellungnahme der BIMA vom 01.08.2011 kommt zu dem Ergebnis, dass eine Beein-

trächtigung der Geflügelhaltung nach Fertigstellung der Autobahn, auch auf dem Freilaufge-

lände (Flurstück 25/1), nicht zu erwarten sei. Gleiches gelte auch für gleichförmigen Baustel-

lenlärm. Es sei aber auch mit punktuellen Lärmereignissen während der Bauphase zu rech-

nen. Hinsichtlich der Stallungen seien keine Lärmimmissionen zu erwarten, die Auswirkun-

gen auf das Verhalten der Tiere hätten. Sollten wider Erwarten Panikreaktionen in den Stäl-

len mit einem Bodenauslauf auftreten, kämen neben einer Entschädigung auch schadens-

mindernde Maßnahmen, etwa das Verhängen der Ausläufe, in Betracht. Auf dem Freigelän-

de, welches in einer Entfernung von 50 bis 200 m von dem geplanten Bauvorhaben liege, sei 

während der Bauphase mit Lärm- und Erschütterungswirkungen auf das Mastgeflügel zu 

rechnen, welches in Panik geraten und Verluste produzieren könne. Eine Quantifizierung der 

Ausfälle sei im Vorfeld jedoch nicht möglich. Es sollten bereits im Vorfeld Überlegungen zu 

schadensmindernden Maßnahmen zur Vermeidung von möglichen Tierverlusten und Leis-

tungsminderungen durchgeführt werden. 

Eine Existenzgefährdung, die in der Regel dauerhafte Eingriffe voraussetzen würde, sei für 

den Betrieb der Beteiligten zu verneinen. 

Hinsichtlich der festgestellten Beeinträchtigungen und im Hinblick auf mögliche Lösungen 

fand am 21.11.2011 ein Gespräch zwischen Vertretern der Planfeststellungsbehörde, der 

Familie der Beteiligten, dem Vorsitzenden des Kreisbauernverbandes und einem Vertreter 

der Vorhabenträgerin statt. Die Beteiligte wies darauf hin, dass über die objektiv feststellba-

ren Beeinträchtigungen hinaus eine psychologische Wirkung auf die Kunden und dadurch 

ein Kundenverlust befürchtet werde, wenn bekannt wird, dass Mastgeflügel in der Nähe der 

Autobahn gehalten wird. Zunächst solle noch das Gutachten des Sachverständigen Herrn 

Wegener abgewartet werden, wobei die Familie der Beteiligten darum bat, eine Erläuterung 

des Gutachtens durch den Gutachter zu erhalten. Die Familie der Beteiligten äußerte, dass 

im Falle einer Verlagerung des Mastgeflügels, die „Spiegelfläche“ in der Gemarkung 

Wichmannshausen, Flur 14, Flurstück 23/2, nicht für die Haltung des Geflügels und somit 

nicht als potentielle Ausweichfläche geeignet sei, da von dem nahe gelegenen Sportplatz mit 

Lärm zu rechnen sei, der die Haltung von Gänsen unmöglich mache. Dafür sei die Fläche in 

der Gemarkung Wichmannshausen, Flur 12, Flurstück Nr. 96/1, hinsichtlich der Lage und 

Ausstattung als geeignete Ausweichfläche für das Mastgeflügel anzusehen. Es sei nur frag-
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lich, ob der Eigentümer zu einer Verpachtung bereit sei (vgl. Terminvermerk der Planfeststel-

lungsbehörde vom 21.11.2011). 

Am 12.12.2011 fand eine erneute Besprechung von Vertretern der Planfeststellungsbehörde, 

dem Vorsitzenden des Kreisbauernverbandes und einem Vertreter der Vorhabenträgerin mit 

dem Eigentümer und dem derzeitigen Pächter der Fläche in der Gemarkung 

Wichmannshausen, Flur 12, Flurstück Nr. 96/1, statt. Der Eigentümer der Fläche erklärte 

sich einverstanden, der Beteiligten vorübergehend für die Bauphase des geplanten Vorha-

bens eine Teilfläche, welche der Größe der beeinträchtigten Fläche der Beteiligten ent-

spricht, für das Mastgeflügel zur Pacht anzubieten. Der derzeitige Pächter der Fläche erklär-

te sich hiermit ebenfalls einverstanden (vgl. Terminvermerk der Planfeststellungsbehörde 

vom 12.12.2011). 

Auch aus dem Gutachten des landwirtschaftlichen Sachverständigen Wegener vom 

12.12.2011 ergibt sich, dass eine betriebsbedingte Auswirkung des Vorhabens (insbesonde-

re durch Schadstoffe und Lärm) auf den Geflügelhof nicht zu befürchten sei. Auch während 

der Bauphase sei eine Beeinträchtigung des Geflügels in den Bodenhaltungsställen nicht zu 

erwarten. Gleichwohl könne aber auch nicht mit letzter Sicherheit ausgeschlossen werden, 

dass durch punktuelle Ereignisse während der Bauphase Schäden entstehen könnten, wes-

halb noch vor Beginn der Baumaßnahmen eine Aufnahme des Bestandes und der Legeleis-

tung der Hühner vorgenommen werden sollte. Für das Mastgeflügel auf der Freifläche sei 

während der Bauphase hingegen mit Panikreaktionen und Verlusten zu rechnen, weshalb 

diesbezüglich ebenfalls eine vorübergehende Verlagerung auf eine andere Fläche empfoh-

len werde (vgl. Gutachten des öffentlich bestellten und vereidigten landwirtschaftlichen 

Sachverständigen Wegener vom 12.12.2011 zu den Auswirkungen des Autobahnbaues der 

A44, VKE 40.2 auf den Geflügelhof der Familie der Beteiligten, S. 28). 

Der Gutachter Herr Wegener übergab das Gutachten vom 12.12.2011 der Familie der Betei-

ligten. Zugleich wurden von der Familie der Beteiligten mehrere Aspekte angesprochen. So-

fern dies möglich sei, werde eine Umsiedlung des Mastgeflügels nach Hoheneiche ge-

wünscht. Die potentiell geeignete Ausweichfläche in der Gemarkung Wichmannshausen, 

Flur 12, Flurstück 96/1, sei für den Fall, dass der zu dieser Fläche führende Weg während 

der Bauzeit nicht nutzbar sein sollte, mit einem erheblichen Mehrweg von ca. 6 km (Hin- und 

Rückweg) bei ca. vier Fahrten pro Tag, d.h. von insgesamt 24 km verbunden, was in Ar-

beitsspitzen nicht zumutbar sei. Die Anzahl des Mastgeflügels sei vergrößert worden. Den 

Gutachtenergebnissen zur Abgasbelastung und Feinstaubimmissionen sei nur bedingt zu 

glauben, Feinstaubbelastungen des Mastgeflügels und infolgedessen hohe Kundenverluste 

seien zu befürchten. Die Beteiligte hat gefordert, dass Luftmessungen vor Inbetriebnahme 
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und während des Betriebes der A 44 durchgeführt werden. Die Spiegelfläche (Gemarkung 

Wichmannshausen, Flur 14, Flurstück 23/2) sei als möglicher Ausweichwunsch noch aktuell, 

allerdings müsste eine Lärmschutzwand errichtet, der bereits vorhandene Erddamm erhöht 

werden. werden. Die geplante Erdaufschüttung (Maßnahme G17.1) werde hinsichtlich der 

Baulärmbelastung negativen Einfluss auf die Legehennen nehmen. Durch das geplante Re-

genrückhaltebecken werde bei Starkregen die Hochwassergefahr der Ulfe begünstigt. 

Schließlich wurde nochmals um Prüfung der Errichtung einer Lärmschutzwand für die Lege-

hennen während der Bauphase gebeten (vgl. Protokoll des Gutachters Herr Wegener vom 

19.12.2011 über das Gespräch mit der Familie der Beteiligten am 13.12.2011). 

Die Planfeststellungsbehörde beurteilt die Beeinträchtigung der Geflügelhaltung auf Grund 

der vorliegenden Informationen nicht als so gravierend, dass sich hieraus eine Existenzge-

fährdung des Betriebes der Beteiligten ergibt. Allerdings folgt die Planfeststellungsbehörde 

der gutachterlichen Einschätzung, dass eine erhebliche nachteilige Wirkung auf die Mastge-

flügelhaltung im Außenbereich während der Bauphase zu erwarten ist. Aus Sicht der Plan-

feststellungsbehörde lassen sich auf Grund der topografischen Verhältnisse (Höhendifferenz 

zwischen Tunnelmund und Gänsewiese) keine geeigneten Maßnahmen zur Vermeidung der 

baubedingten Beeinträchtigungen auf die Gänsewiese vornehmen. Um eine Mastgeflügelhal-

tung auch während der Bauzeit fortsetzen zu können, wird eine Verlagerung der Tiere im 

Außenbereich für erforderlich gehalten. Dabei obliegt es der Beteiligten, zunächst die vor-

handene Kapazität in ihrer Zweigstelle in Hoheneiche zu nutzen. Für die Anzahl der Tiere, 

welche aus Kapazitätsgründen nicht nach Hoheneiche ausgelagert werden können, hat die 

Vorhabenträgerin der Beteiligten eine geeignete Ausweichfläche einschließlich der für die 

Geflügelhaltung erforderlichen Einrichtungen während der Bauphase zur Verfügung zu stel-

len beziehungsweise den Aufwand für eine solche Fläche zu ersetzen (vgl. A V 9.1). Hierbei 

soll die Vorhabenträgerin nach Möglichkeit in Absprache mit der Beteiligten eine einver-

nehmliche Lösung erzielen.  

Für das in den Stallungen gehaltene Geflügel geht die Planfeststellungsbehörde entspre-

chend den fachlichen Bewertungen von Frau Dr. Müller und Herrn Wegener davon aus, dass 

weder bau- noch betriebsbedingt mit erheblichen Auswirkungen zu rechnen ist (vgl. Stel-

lungnahme von Frau Dr. Müller vom 01.08.2011 zu den möglichen Lärmimmissionen auf den 

Geflügelhof der Beteiligten, S. 2 bis 4; Gutachten des öffentlich bestellten und vereidigten 

landwirtschaftlichen Sachverständigen Wegener vom 12.12.2011 zu den Auswirkungen des 

Autobahnbaues der A44, VKE 40.2 auf den Geflügelhof der Familie der Beteiligten, S. 18). 

Da dennoch nicht ausgeschlossen wird, dass durch punktuelle Ereignisse während der Bau-

phase Schäden durch Beeinträchtigungen des Geflügels in den Bodenhaltungsställen mit 
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und ohne Auslauf kommen kann (vgl. Gutachten Wegener, S. 22; Stellungnahme Frau Dr. 

Müller, S. 4), hat die Planfeststellungsbehörde die Vorhabenträgerin verpflichtet, vor Beginn 

der Baumaßnahmen eine Aufnahme des Bestandes und der Legeleistung des Geflügels in 

den Stallungen in Wichmannshausen vorzunehmen (vgl. A V 9.2). Die Planfeststellungsbe-

hörde hat die Vorhabenträgerin darüber hinaus verpflichtet, bei der Bauausführung die All-

gemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm - Geräuschimmissionen - vom 

19. August 1970 (Beilage zum BAnz. Nr. 160 vom 1. September 1970) und die 32. Verord-

nung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Geräte- und Maschinen-

lärmschutzverordnung – 32. BImSchV) vom 29. August 2002 (BGBl. I S. 3478), zuletzt ge-

ändert durch Verordnung vom 03. März 2007 (BGBl. I S. 261), und damit den Stand der 

Technik sowie die geltenden technischen Regelwerke entsprechend einzuhalten 

(Vgl. A V 4.2). 

Sollte es dennoch baubedingt zu nachteiligen Wirkungen bei den Geflügelställen kommen, 

hat die Vorhabenträgerin der Beteiligten eine angemessene Entschädigung in Geld zu leis-

ten (vgl. A V 9.2). 

Die weiteren Einwände der Beteiligten hat die Planfeststellungsbehörde nach Würdigung 

aller Umstände zurückgewiesen. Insbesondere sieht die Planfeststellungsbehörde keine 

Veranlassung, eine Luftschadstoffbegutachtung vorzunehmen, da bereits eine Berechnung 

zur Ermittlung der Luftschadstoffkonzentration vorliegt (vgl. Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH 

& Co. KG, Neubau BAB A 44 Kassel-Herleshausen, VKE 40.2, Hoheneiche bis AS Sontra 

Nord, Aktualisierung des Luftschadstoffgutachtens, Oktober 2010). Zweifel an der Inhaltli-

chen Richtigkeit dieser Begutachtung, auf welche auch der Gutachter Wegener Bezug ge-

nommen hat, bestehen für die Planfeststellungsbehörde nicht. 

15.6.3.3 Gesamtbetrachtung 

Aus der Bewertung der Sachverständigen ergibt sich für die einzelnen Betriebszweige der 

Beteiligten keine Existenzgefährdung. Weder die Begutachtung durch den Sachverständigen 

Löwer noch die gutachterliche Einschätzung durch Herrn Wegener legt die Möglichkeit nahe, 

dass sich aus der Gesamtbeeinträchtigung des als Wirtschaftseinheit zu betrachtenden Be-

triebes eine Existenzgefährdung ergeben könnte.  

Aber selbst wenn dies anders zu bewerten wäre, würde sich vorliegend kein abweichendes 

Abwägungsergebnis ergeben. Das öffentliche Interesse an der Verwirklichung des geplanten 

Vorhabens würde auch die mit besonderem Gewicht zu berücksichtigende Existenzgefähr-

dung des Betriebes der Beteiligten überwiegen, weshalb sogar diese in Kauf zu nehmen 

wäre. 
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15.6.4 Beteiligte zu 1. und zu 2. (P_13)  

Mit Einwendung vom 13.06.2006 haben mehrere Beteiligte Einwendungen erhoben. Es han-

delt sich dabei um den Bewirtschafter eines landwirtschaftlichen Betriebes auf Pachtbasis 

(Beteiligter zu 1.) und die Eigentümer eines Teiles dieser Flächen (Beteiligte zu 2.). Der Flä-

chenverlust des landwirtschaftlichen Betriebes des Beteiligten zu 1. erfolge durch die 

VKE 33, VKE 40.1 und die VKE 40.2. Der vorliegende Planungsabschnitt könne nicht isoliert 

ohne Berücksichtigung der angrenzenden Planungsabschnitte betrachtet werden. Es sei 

ferner zu berücksichtigen, dass im aktuellen Pachtvertrag für die Domäne Metzlar ca. 30 ha 

als Vorbehaltsfläche für den Autobahnbau gesichert seien. Es könnte im ungünstigsten Fall 

insgesamt ca. 44 ha bei einer Gesamtfläche von ca. 480 ha landwirtschaftlicher Nutzfläche 

verlorengehen. Die Grenze der Existenzgefährdung sei hierdurch deutlich überschritten. 

Die Vorhabenträgerin hat zwei Stellungnahmen vom 04.08.2008 und vom 26.04.2011 des 

öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen Manfred Löwer vorgelegt. Aus diesen 

Stellungnahmen ergibt sich, dass dem landwirtschaftlichen Betrieb des Beteiligten im Be-

reich der A 44 VKE 40.1 und VKE 40.2 nicht existenzgefährdet sei. Es würden insgesamt 

Flächen im Umfang von 0,98 % dauerhaft belastet beziehungsweise erworben werden. 

Durch diesen Abgang landwirtschaftlicher Nutzfläche werde eine Existenzgefährdung nicht 

ausgelöst.  

Die Planfeststellungsbehörde schließt sich der Stellungnahme des Sachverständigen an, 

dass eine vorhabenbedingte Existenzgefährdung des landwirtschaftlichen Betriebes des Be-

teiligten nicht vorliegt. Dabei hält die Planfeststellungsbehörde auch den Nichteinbezug von 

Verlustflächen aus dem Abschnitt der VKE 33 für zutreffend, da der Flächenverlust für die-

sen bereits bestandskräftig festgestellten Planungsabschnitt in einem bereits eingeleiteten 

Flurbereinigungsverfahren berücksichtigt wird.  

Im Rahmen der Abwägung hat die Planfeststellungsbehörde die Betroffenheit der Beteiligten 

nicht mit dem besonders großen Gewicht der Existenzgefährdung bewertet. 
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16 Baulogistik und Schutz von Versorgungsleitungen 

Die Planfeststellungsbehörde hat die in den Planunterlagen sowie die seitens der Vorhaben-

trägerin im Rahmen der Sachverhaltsaufklärung dargestellten Bestandteile des Konzepts zur 

Baulogistik geprüft und für nachvollziehbar und ausreichend befunden.  

16.1 Bauablauf- und Erdmassenkonzept 

Das im Erläuterungsbericht (Unterlage 1, S. 69, 90) dargestellte Konzept zur Baulogistik um-

fasst unter anderem die Darstellung der Bauzeit, des geplanten Bauablaufs sowie die Ermitt-

lung und Verwendung der anfallenden Erdmassen. Die Vorhabenträgerin hat die Darstellung 

ihres Konzeptes mit Schreiben vom 07.12.2011 hinsichtlich der Darstellung der Wasserhal-

tung während der Arbeiten im Tunnel sowie der notwendigen Entwässerung ergänzt (vgl. 

Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 05.08.2011, beantwortet mit 

Schreiben der Vorhabenträgerin vom 07.12.2011, S. 49 f.).  

Das Konzept der Vorhabenträgerin sieht bezüglich des Bauablaufs vor, dass der rund 

1.700 m lange Tunnel Boyneburg überwiegend von dem nördlichen Voreinschnitt in Richtung 

Süden aufgefahren wird; aus südlicher Richtung erfolgt lediglich ein Tunnelvortrieb auf 

ca. 350 m Länge, wobei die Tunnelöffnung im Bereich des südlichen Tunnelportals auf rund 

22 m in offener Bauweise errichtet wird (vgl. Unterlage 7, Blatt 4). Die Gesamtbauzeit des 

Tunnels Boyneburg wird auf ca. 4 Jahre veranschlagt. Vor Beginn der sowohl zeitlich wie 

streckentechnisch kurzen Tunnelbauarbeiten im Bereich des Südportals ist eine Richtungs-

fahrbahn der Ulfetalbrücke zu errichten, um die im Bereich des südlichen Tunnelabschnittes 

anfallenden Erdmassen über dieses Teilbauwerk von dem Portalbereich abtransportieren zu 

können. Die Errichtung dieser Teile des Brückenbauwerkes kann parallel zu dem Tunnelvor-

trieb am Nordportal ausgeführt werden, da der Vortrieb vom Nordportal in Richtung Süden 

den überwiegenden Teil der auf rund 4 Jahre veranschlagten Bauzeit des Tunnels 

Boyneburg in Anspruch nehmen wird. 

Das während des Tunnelvortriebes von Norden in den Tunnelröhren gegebenenfalls tempo-

rär anfallende Grundwasser wird über ein Drainagesystem gefasst und über provisorische 

Leitungen im Baufeld vor dem nördlichen Tunnelportal zum Regenrückhaltebecken Nr. 3 

geführt (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 05.08.2011, beantwor-

tet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 07.12.2011, S. 49), welches gemäß der Auflage  

unter A II 3 vor Beginn der Tunnelbauarbeiten zu errichten ist, um eine ausreichende Vorbe-

handlung des Wassers vor der Einleitung in die Vorflut zu sichern (vgl. C III 11.2.3).  Das bei 

dem Tunnelvortrieb von Süden lediglich temporär und in geringen Mengen anfallende 

Grundwasser wird ebenfalls in den Tunnelröhren gefasst und über provisorische Leitungen 
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über im Baufeld zu errichtende provisorische Entwässerungsanlagen in die Vorflut eingeleitet 

(vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 05.08.2011, beantwortet mit 

Schreiben der Vorhabenträgerin vom 07.12.2011, S. 49/50). Diese provisorischen Entwässe-

rungseinrichtungen im Baufeld sind aufgrund der unter A II 1 Nr. 7 erteilten Erlaubnis eben-

falls vor Beginn der Bauarbeiten in diesem Tunnelbereich zu errichten.  

Parallel zu dem Tunnelvortrieb und den Bauarbeiten an der Ulfetalbrücke können die 

Netratalbrücke, die Rampenbauwerke der Anschlussstelle Sontra Nord und das Stützbau-

werk am Pfaffenberg sowie die Wirtschaftswegeunterführungen hergestellt werden. Im An-

schluss hieran soll der eigentliche Straßenbau im Trassenbereich sowie die Herstellung der 

Anschlussstellen und, je nach Fertigstellungsstand der anderen Bereiche der Trasse, der 

Nebenanlagen der Entwässerung, mit Ausnahme der vorzuziehenden Errichtung des Regen-

rückhaltebeckens Nr. 3 (vgl. Nebenbestimmung A II 3), erfolgen. Die Erschließung der Bau-

stellenbereiche erfolgt über das klassifizierte Straßennetz der vorhandenen Bundesstraßen 

B 27 und B 400 sowie über vorhandene Wirtschaftswege. 

Die Unterbringung der im Zuge der Baumaßnahme, insbesondere im Bereich des Tunnels 

Boyneburg, anfallenden Erdmassen ist gesichert. Die Vorhabenträgerin hat eine Massenbi-

lanz erstellt und ermittelt, dass ein Erdmassenüberschuss von 600.000 m³ entsteht (vgl. Un-

terlage 1, S. 69). Diese Erdmassen sollten vollständig im Zuge der Umsetzung der Maßnah-

me G17.1 zu einem Erdwall mit einer Höhe von bis zu 20 m aufgeschüttet werden, wodurch 

die Fläche zwischen B 400, B 27 und A 44 vollständig in Anspruch genommen würde. Auf-

grund der mit dieser Maßnahme verbundenen unverhältnismäßigen Beeinträchtigung land-

wirtschaftlicher und eigentumsrechtlicher Belange (vgl. C III 17) sowie des aus immissions-

schutzrechtlicher (vgl. C III 8.2.3) und naturschutzfachlicher (vgl. C III 6) Sicht fehlenden Er-

fordernisses eines Erdwalles in den ursprünglichen Abmessungen hat die Planfeststellungs-

behörde im Rahmen der Planfeststellung durch Violetteintrag eine Änderung der ursprüngli-

chen Planung vorgenommen und die Aufschüttungsfläche durch einen 7 m hohen, direkt 

neben der Trasse verlaufenden Erdwall ersetzt, der in Einschnittslagen teilweise unterbro-

chen wird (vgl. planfestgestellte Unterlage 7, Blatt 4 und 5). Die Vorhabenträgerin hat auf 

eine entsprechende Sachverhaltsaufklärung der Planfeststellungsbehörde dargelegt, dass 

für diesen Erdwall aufgrund der geänderten Höhen- und Flächenabmessungen 60.000 m³ 

Erdmassen benötigt werden (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 

07.12.2011, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 23.12.2011). Die Vorha-

benträgerin hat weiter ermittelt, dass der infolge der Reduzierung der Höhe und Fläche des 

Erdwalles verbleibende Erdmassenüberschuss vollständig auf der öffentlichen Deponie in 

Heringen (Werra) untergebracht werden kann (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststel-
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lungsbehörde vom 07.12.2011, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 

23.12.2011), die ca. 30 km von dem Bereich des Vorhabens entfernt liegt und über die B 400 

und die Autobahn A 4, also über das klassifizierte Straßennetz, erreicht werden kann. Der im 

Bereich des Vorhabens entstehende zusätzliche Schwerlastverkehr, insbesondere vom 

nördlichen Tunnelportal zum klassifizierten Straßennetz der B 7 und B 400, kann außerhalb 

der Ortslagen von Hoheneiche und Wichmannshausen abgewickelt werden, da die Bauein-

richtungsflächen im Bereich des nördlichen und südlichen Tunnelportals und der Brücken-

bauwerke direkt an die B 7 und die B 400 angrenzen. Beeinträchtigungen durch den Bauab-

lauf, insbesondere die Verwendung des klassifizierten Straßennetzes für den Baustellenver-

kehr und den Erdmassentransport zur Deponie in Heringen, die besondere Vorkehrungen 

erfordern und die im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens einer Klärung bedürfen, sind 

daher nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde nicht zu erwarten. Baustellenverkehr 

und der Abtransport von Erdmassen sind im Zuge der Verwirklichung eines solchen Vorha-

bens nicht vollständig zu vermeiden. Die Planfeststellungsbehörde hat durch den vorge-

nommenen Violetteintrag (vgl. planfestgestellte Unterlage 7, Blatt 4 und 5) dafür Sorge ge-

tragen, dass die anfallenden Erdmassen soweit wie möglich und rechtlich geboten im Bau-

feld verwertet werden können, indem südlich von Wichmannshausen auf der ursprünglichen 

Maßnahmenfläche G17.1 entlang der Trasse zur Abschirmung der Ortslage vor betriebsbe-

dingten Emissionen die Errichtung eines 7 m hohen Erdwalles angeordnet wurde (vgl. C III 

8.2.3). Die verbleibenden Überschussmassen müssen zwingend der Deponierung in außer-

halb des Baufeldes befindlichen, zugelassenen Deponieflächen zugeführt werden, da eine 

weitere Erhöhung des Erdwalles, wie sie ursprünglich von der Vorhabenträgerin vorgesehen 

war, zu einer unverhältnismäßigen Inanspruchnahme von privaten, landwirtschaftlich wert-

vollen Ackerflächen führen würde (vgl. C III 17). Eine Zunahme des Schwerlastverkehrs in-

folge des Transportes zur Deponie in Heringen auf der B 400, die weitestgehend auf der 

Strecke zur A 4 um die Ortschaften herumgeführt wird, und der A 4 selbst tritt lediglich zeit-

lich und räumlich begrenzt auf, so dass diese, auch wenn der vom Transport herrührende 

Lärm und die weiteren Beeinträchtigungen in aller Regel von den Betroffenen im Einzugsbe-

reich der Baustelle als störend empfunden werden, unter Berücksichtigung der diese Belan-

ge überwiegenden Bedeutung des Vorhabens hinzunehmen sind. 

Die nach Reduzierung der Fläche des Erdwalles verbleibende Restfläche der ursprünglichen 

Maßnahme G17.1 wird seitens der Vorhabenträgerin während der Bauphase baubedingt 

benötigt (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 07.12.2011, beant-

wortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 23.12.2011). Die Planfeststellungsbehörde 

hat daher diese Fläche in der planfestgestellten Unterlage 7, Blatt 4 und 5, durch 

Violetteintrag als Baustelleneinrichtungsfläche ausgewiesen. 



Planfeststellungsbeschluss - 433 - C Entscheidungsgründe 

A 44, VKE 40.2  III Materielles Recht 

 

16.2 Verlegung und Schutz von Leitungen 

Anlässlich des planfestgestellten Vorhabens sind verschiedene Leitungen zur Versorgung 

mit Wasser, Elektrizität, Gas oder Telekommunikation sowie zur Entsorgung von Abwasser 

zu sichern bzw. zu verlegen. Mehrere Leitungen müssen während der Bauzeit mit Schutz-

vorkehrungen gegen etwaige Beschädigungen versehen werden. Andere Leitungen sind 

vorhabenbedingt stillzulegen bzw. zurückzubauen und in einer neuen Trasse zu verlegen.  

Die Vorhabenträgerin hat die von dem Vorhaben betroffenen Leitungen vollständig ermittelt 

und in die Planung aufgenommen. Die zu sichernden und zu verlegenden Leitungen wurden 

in dem Bauwerksverzeichnis und den zugehörigen Lageplänen, Unterlagen 16.1 und 16.2, 

aufgeführt.  

Zur Sicherung der vorhandenen Leitungen während der Bauphase und einer fachmänni-

schen Verlegung hat die Planfeststellungsbehörde unter A V 8.2 die von einem einzelnen 

Leitungsbetreiber im Rahmen des Anhörungsverfahrens vorgeschlagenen Nebenbestim-

mungen und Hinweise geprüft und diese weitestgehend übernommen. Bezüglich vorhande-

ner Gasleitungen im Bereich landschaftspflegerischer Maßnahmen wurde dem Betreiber von 

der Vorhabenträgerin im Anhörungsverfahren zugesichert, dass der freizuhaltende Schutz-

streifen vor Umsetzung der Maßnahme in Abstimmung mit dem Leitungsbetreiber gesichert 

wird und von leitungsgefährdenden Pflanzungen freigehalten wird, um die vorhandenen Gas-

leitungen zu schützen. Die Planfeststellungsbehörde hat daher entsprechend dieser Zusage 

der Vorhabenträgerin unter A V 8.2 Ziff. 1 angeordnet, dass die Schutzstreifen von Pflanzun-

gen freizuhalten sind. Die von einer Vielzahl von Leitungsbetreibern geforderte vorherige 

Abstimmung der Bauausführungsplanung der Leitungsverlegung und Sicherung wurde unter 

A V 8.1 aufgrund der besonderen fachlichen Erfordernisse und Anforderungen hinsichtlich 

der unterschiedlichen Leitungstypen angeordnet. 

Über Fragen der Kostentragung wird im Planfeststellungsbeschluss nicht entschieden. Diese 

richtet sich nach bürgerlichem Recht und fachgesetzlichen Regelungen bzw. nach beste-

henden oder noch zu treffenden vertraglichen Vereinbarungen. 
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17 Straßenrechtliche Verfügungen 

Die planfestgestellte Widmungs- und Umstufungsplanung (Planunterlage Nr. 15) entspricht 

den gesetzlichen Vorgaben. 

Gemäß § 2 Abs. 6 Satz 1 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 28. Juni 2007 (BGBl. I S. 1206), zuletzt geändert durch Gesetz vom 31. Juli 2009 

(BGBl. I S. 2585), entscheidet die oberste Landesstraßenbaubehörde über Widmung, 

Umstufung und Einziehung einer Bundesfernstraße. Die Entscheidung kann auch in einem 

Planfeststellungsbeschluss nach § 17 Abs. 1 FStrG mit der Maßgabe erfolgen, dass die 

Widmung mit der Verkehrsübergabe, die Umstufung mit der Ingebrauchnahme für den neuen 

Verkehrszweck und die Einziehung mit der Sperrung wirksam wird (§ 2 Abs. 6 Satz 2 FStrG). 

Auch über die Widmung von Kreisstraßen kann im Planfeststellungsbeschluss mit der Maß-

gabe entschieden werden, dass die Widmung mit der Verkehrsübergabe wirksam wird (§ 6a 

des Hessischen Straßengesetzes (HStrG) in der Fassung vom 8. Juni 2003 (GVBl. I S. 166), 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. Dezember 2007 (GVBl. I S. 851, 854)).  

Die Voraussetzungen für die Widmung der Bundesautobahn A 44, VKE 40.2 gemäß § 2 

Abs. 2 FStrG liegen vor. Der Träger der Straßenbaulast muss Eigentümer des der Straße 

dienenden Grundstücks sein oder der Eigentümer und sonst zur Nutzung dinglich Berechtig-

te muss der Widmung zugestimmt haben. Das Eigentum an für die Trasse notwendigen 

Grundstücken wird in Vollzug dieses Planfeststellungsbeschlusses verschafft werden. Be-

reits mit diesem Planfeststellungsbeschluss wird die Widmung verfügt (§ 2 Abs. 6 Satz 2 

FStrG). 

Die Voraussetzungen für die Widmung eines Teilstücks der Kreisstraße K 89 gemäß § 4 

Abs. 2 HStrG liegen ebenfalls vor. Der Träger der Straßenbaulast muss Eigentümer des der 

Straße dienenden Grundstücks sein oder der Eigentümer und sonst zur Nutzung dinglich 

Berechtigte muss der Widmung zugestimmt haben. Das Eigentum an für die Trasse notwen-

digen Grundstücken wird in Vollzug dieses Planfeststellungsbeschlusses verschafft werden. 

Bereits mit diesem Planfeststellungsbeschluss wird die Widmung verfügt (§ 6a HStrG). 

Auch die Voraussetzungen für die Einziehung einer Teilstrecke der Bundesstraße B 27 (von 

NK 4925 031 (alt) bis NK 4925 003 (alt) von km 1,690 bis km 2,080) liegen vor. Nach § 2 

Abs. 4 FStrG ist eine Bundesstraße einzuziehen, wenn sie jede Verkehrsbedeutung verloren 

hat und die Voraussetzungen nach § 1 Abs. 1 FStrG weggefallen sind.  

Jede Verkehrsbedeutung auf den im verfügenden Teil dieses Planfeststellungsbeschlusses 

aufgeführten Teilbereich der Bundesstraße B 27 wird wegfallen. Der entsprechende Ab-
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schnitt dieser Bundesstraße erfüllt nicht mehr die Voraussetzungen an eine Bundesstraße 

nach § 1 Abs. 1 FStrG. Sie dienen nicht mehr einem weiträumigen Verkehr und sind auch 

nicht dazu bestimmt, einem weiträumigen Verkehr zu dienen. Insoweit ist die Einziehung des 

Abschnitts veranlasst.  

Ferner liegen die Voraussetzungen für die Abstufung von Teilstücken der Bundesstraße B 27 

(von NK 4925 031 (alt) bis NK 4925 003 (alt) von km 2,080 bis km 2,310, von NK 4925 003 

(alt) bis NK 4825 032 (alt) von km 0,000 bis km 1,384 und von NK 4825 039 H (neu) bis NK 

4825 009 (alt) von km 0,000 bis km 2,330) vor. Nach § 2 Abs. 4 FStrG ist eine Bundesstraße 

abzustufen, wenn sich die Verkehrsbedeutung geändert hat und die Voraussetzungen nach 

§ 1 Abs. 1 FStrG weggefallen sind. 

Durch den Neubau der Bundesautobahn A 44 verlieren Teilbereiche der Bundesstraße B 27 

ihre Bedeutung als Bundesstraße. Die Verkehre auf den im verfügenden Teil dieses Plan-

feststellungsbeschlusses aufgeführten Teilbereichen dieser Bundesstraße werden sich we-

sentlich verändern, so dass entsprechende Umstufungen veranlasst sind. Die entsprechen-

den Abschnitte dieser Bundesstraße erfüllen nicht mehr die Voraussetzungen an eine Bun-

desstraße nach § 1 Abs. 1 FStrG. Sie dienen nicht mehr einem weiträumigen Verkehr und 

sind auch nicht dazu bestimmt, einem weiträumigen Verkehr zu dienen. Insoweit sind diese 

Abschnitte gemäß § 2 Abs. 4 FStrG dem Träger der Straßenbaulast zu überlassen, der sich 

nach Landesrecht bestimmt (Abstufung).  

Nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 HStrG sind Kreisstraßen Straßen, die vorwiegend dem Verkehr 

zwischen benachbarten Kreisen und kreisfreien Städten, dem überörtlichen Verkehr inner-

halb eines Kreises oder dem unentbehrlichen Anschluss von Gemeinden oder räumlich ge-

trennten Ortsteilen an überörtliche Verkehrswege dienen oder zu dienen bestimmt sind. 

Danach war eine Abstufung von verschiedenen Teilbereichen der Bundesstraße B 27 zur 

Kreisstraße K 88 bzw. Kreisstraße K 89 veranlasst. 
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IV Gesamtabwägung 

Die Planfeststellungsbehörde kann dem Antrag der Vorhabenträgerin unter Anordnung der 

sich aus dem verfügenden Teil dieses Planfeststellungsbeschlusses ergebenden Regelun-

gen und Nebenbestimmungen stattgeben. Dem Vorhaben stehen weder zwingende Rechts-

vorschriften noch unüberwindbare Belange entgegen. Die Abwägung der für den Neubau der 

Bundesautobahn A 44 VKE 40.2 sprechenden öffentlichen Interessen mit den durch das 

Vorhaben berührten öffentlichen und privaten Belangen ergibt, dass sich das öffentliche Inte-

resse an dem Vorhaben gegen die widerstreitenden Rechtspositionen durchsetzt.  

Das planfestgestellte Vorhaben dient der Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in 

den alten und neuen Bundesländern durch eine gemeinsame Verkehrsinfrastruktur sowie 

dem Lückenschluss im nationalen Autobahnnetz in der weiträumigen West-Ost-Verbindung 

(Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nr. 15, § 1 Abs. 1 S. 2 FStrAbG), der Stärkung des wirt-

schaftlichen und sozialen Zusammenhalts in der Gemeinschaft durch den Ausbaus des 

Transeuropäischen Verkehrsnetzes (Entscheidung Nr. 1692/96/EG), der regionalen Er-

schließung und Wirtschaftsförderung sowie der Unterstützung der raumordnerischen Ent-

wicklungsziele (vgl. Regionalplan Nordhessen 2009), der Entlastung des nachgeordneten 

Straßennetzes und der Erhöhung der Verkehrssicherheit. Die widerstreitenden Rechtspositi-

onen und Interessen ergeben sich vor allem aus der Inanspruchnahme von Grundeigentum 

und den Auswirkungen des Vorhabens auf den europäischen Habitat- und Artenschutz sowie 

Natur und Landschaft.  

Im Rahmen der Gesamtabwägung überwiegt die Verwirklichung der aufgeführten Planungs-

ziele mittels des planfestgestellten Vorhabens die widerstreitenden Belange. 

Der Bau der Bundesautobahn A 44 VKE 40.2 zwischen Hoheneiche und Sontra ist, wie unter 

C III 1 und C III 4.4.1 im Einzelnen dargelegt, von hohem öffentlichen Interesse. Die Bedeu-

tung der Bundesautobahn A 44, eine leistungsfähige Verbindung zwischen den Bundesauto-

bahnen A 7 bei Kassel und A 4 bei Herleshausen zu schaffen, wird bereits durch ihre Auf-

nahme als Vorhaben des vordringlichen Bedarfs in den Bedarfsplan für die Bundesfernstra-

ßen zum Fernstraßenausbaugesetz deutlich.  

Eine Planungsalternative, die besser zur Erreichung der Planungsziele geeignet wäre und 

zugleich unter dem Gesichtspunkt der Vorhabenauswirkungen auf öffentliche und private 

Belange wesentliche Vorteile gegenüber dem planfestgestellten Vorhaben aufweisen würde, 

ist ebenso wenig vorhanden wie eine Planungsalternative, die bei im Wesentlichen gleicher 

Eignung unter Auswirkungsgesichtspunkten gegenüber dem planfestgestellten Vorhaben 

insgesamt vorteilhaft wäre. 
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Die Planfeststellungsbehörde hat sich davon überzeugt, dass die Planung dem verfassungs-

rechtlich geschützten Grundeigentum Rechnung trägt. Die Inanspruchnahme landwirtschaft-

licher Flächen und sonstigen Eigentums wurde auf das für das Vorhaben – einschließlich der 

notwendigen Kompensationsplanung – unabdingbare Maß beschränkt und so gering wie 

möglich gehalten. Gleichwohl ist nicht zu übersehen, dass Flächenverluste für landwirtschaft-

liche Betriebe nicht zu vermeiden sind. Nach den Ermittlungen der Planfeststellungsbehörde 

führen diese Verluste aber – unter Berücksichtigung von Ersatzlandangeboten – nicht dazu, 

dass von abwägungserheblichen Existenzgefährdungen der betroffenen Betriebe ausgegan-

gen werden muss. Die Planfeststellungsbehörde hat sich auch davon überzeugt, dass die 

Funktions- und Leistungsfähigkeit der Landwirtschaft in der Region insgesamt nach der Rea-

lisierung des planfestgestellten Vorhabens erhalten bleibt. 

Das planfestgestellte Vorhaben ist auch mit den Anforderungen an den Schutz des europäi-

schen ökologischen Netzes Natura 2000 gemäß § 34 BNatSchG trotz der erheblichen Beein-

trächtigung des durch das Natura-2000-Gebiet „Werra- und Wehretal“ (DE 4825-302) ge-

schützten Waldmeister-Buchenwaldes (LRT 9130) im Umfang von 0,69 ha und Orchideen-

Kalk-Buchenwald (LRT 9150) im Umfang von 0,22 ha vereinbar. Die Ausnahmeprüfung der 

Planfeststellungsbehörde nach § 34 Abs. 3 BNatSchG hat ergeben, dass das planfestgestell-

te Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses notwen-

dig ist und zumutbare Alternativen, den mit dem Vorhaben verfolgten Zweck an anderer Stel-

le ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen zu erreichen, nicht gegeben sind (vgl. 

C III 4.5). Die zur Sicherung des Zusammenhanges des europäischen ökologischen Netzes 

Natura 2000 notwendigen Maßnahmen (Kohärenzsicherungsmaßnahmen) werden gemäß 

§ 34 Abs. 5 S. 1 BNatSchG vorgesehen. 

Das planfestgestellte Vorhaben verletzt zwar artenschutzrechtliche Zugriffsverbote nach 

§ 44 Abs.1 Nr. 1 und 3 BNatSchG für die Anhang-IV-Arten Haselmaus, Schlingnatter und 

Zauneidechse; im Übrigen ist die vorhabenbedingte Verwirklichung artenschutzrechtlicher 

Zugriffsverbote aufgrund der konfliktvermeidenden Vorhabenplanung (Trassenführung in 

Einschnittslage, Erdwälle, Tunnel Boyneburg, Talbrücken über die Ulfe und Netra, sowie 

Durchlassbauwerke), sowie der planfestgestellten vorgezogenen Ausgleichs- und Vermei-

dungsmaßnahmen ausgeschlossen. Die erforderlichen Ausnahmen nach § 45 Abs. 7 

BNatSchG konnten  zugelassen werden, da für das Vorhaben zwingende Gründe des über-

wiegenden öffentlichen Interesses streiten, zumutbare Alternativen nicht bestehen und sich 

der Erhaltungszustand der Populationen der betroffenen Arten vorhabenbedingt – auch unter 

Berücksichtigung der planfestgestellten Maßnahmen zur Erhaltung/Verbesserung des Erhal-

tungszustandes (FCS-Maßnahmen) - nicht verschlechtern wird (vgl. C III 5).  
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Das Vorhaben führt auch zu Eingriffen in Natur und Landschaft. Angesichts des besonders 

hohen Gewichts der für das Vorhaben streitenden öffentlichen Belange muss das Integritäts-

interesse von Natur und Landschaft aber in begrenztem Umfang zurücktreten. Durch die 

Planfeststellung des Landschaftspflegerischen Begleitplans und umfangreiche Nebenbe-

stimmungen ist sichergestellt, dass die mit dem Vorhaben verbundenen Eingriffe auf das 

unvermeidliche Minimum beschränkt und Beeinträchtigungen weitgehend ausgeglichen wer-

den. Die verbleibenden, nicht ausgleichbaren Eingriffsfolgen werden durch Ersatzmaßnah-

men vollständig kompensiert.  

Ebenso werden die mit dem Vorhaben notwendig werdenden Rodungen von Wald durch 

entsprechende Waldneuanlagen wiederhergestellt und die Belange des Waldes und der 

Forstwirtschaft gewahrt. 

Die Konflikte um das Schutzgut Wasser werden durch den Erlass geeigneter Nebenbestim-

mungen bewältigt. Das planfestgestellte Vorhaben ist nach Maßgabe der verfügten Neben-

bestimmungen mit dem Grundsatz der Vorsorge gegen Verunreinigungen des Wassers oder 

gegen sonstige nachteiligen Veränderungen seiner Eigenschaften vereinbar und trägt den 

Anforderungen an einen leistungsfähigen Wasserhaushalt Rechnung. 

Auch die Einhaltung der Anforderungen an den Immissionsschutz wird sichergestellt. 

Vorhabensbedingte Überschreitungen der Lärm-Grenzwerte der 16. BImSchV treten nach 

Maßgabe der planfestgestellten Verwallungen und der festgestellten Maßnahmen des passi-

ven Lärmschutzes nicht ein. Ferner ist sichergestellt, dass die vorhabenbedingten Zusatzbe-

lastungen durch Luftschadstoffe keine schädlichen Umwelteinwirkungen hervorrufen, die 

eine Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellen. 

Die Gesamtschau der Umweltauswirkungen des Vorhabens einschließlich der vorgesehenen 

Vermeidungs-, Verminderungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen führt zu dem Ergebnis, 

dass die verbleibenden negativen Umweltauswirkungen unter Abwägung mit den gerechtfer-

tigten Planungszielen zumutbar und hinzunehmen sind. Dies gilt auch unter Einbeziehung 

der Wechselwirkungen zwischen den Auswirkungen auf unterschiedliche Schutzgüter. 

Nach Abwägung aller für und gegen das planfestgestellte Vorhaben streitenden öffentlichen 

und privaten Belange gelangt die Planfeststellungsbehörde zu dem Ergebnis, dass die für 

das Vorhaben sprechenden öffentlichen Interessen die Gesamtheit der negativen 

Vorhabensauswirkungen überwiegt. Den im Interesse der Vorhabensverwirklichung berühr-

ten öffentlichen und privaten Belangen wird mit den angeordneten Regelungen und Neben-
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bestimmungen ausreichend Rechnung getragen. Insgesamt ist die Planungsentscheidung 

ausgewogen.  

Das Vorhaben kann demzufolge mit den getroffenen Regelungen und angeordneten Neben-

bestimmungen planfestgestellt werden. 
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D Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Planfeststellungsbeschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Kla-

ge beim Bundesverwaltungsgericht 

  Simsonplatz 1 

  04107 Leipzig  

erhoben werden.  

Die Klage ist schriftlich zu erheben. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Ge-

genstand des Klagebegehrens bezeichnen. Der Kläger hat innerhalb einer Frist von sechs 

Wochen nach Klageerhebung die zur Begründung seiner Klage dienenden Tatsachen und 

Beweismittel anzugeben. Bei dem Bundesverwaltungsgericht können elektronische Doku-

mente nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bun-

desverwaltungsgericht und beim Bundesfinanzhof vom 26.11.2004 (BGBl. I S. 3091) einge-

reicht werden. Auf die Notwendigkeit einer qualifizierten elektronischen Signatur wird hinge-

wiesen. 

Die Klage hat keine aufschiebende Wirkung. Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden 

Wirkung kann nur innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Planfeststellungsbe-

schlusses beim Bundesverwaltungsgericht gestellt und begründet werden. 

Der Kläger muss sich durch einen Rechtsanwalt oder Rechtslehrer an einer staatlichen oder 

staatlich anerkannten Hochschule eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines an-

deren Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der 

Schweiz, der die Befähigung zum Richteramt besitzt, als Bevollmächtigten vertreten lassen. 

Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur 

Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse können sich durch ei-

gene Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt oder durch Beschäftigte mit Befähigung 

zum Richteramt anderer Behörden oder juristischer Personen des öffentlichen Rechts ein-

schließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammen-

schlüsse vertreten lassen. 

Wiesbaden, den 26. Januar 2012 

 
 
 
 
Dieter Posch 
Staatsminister 


